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3.2.2. Die Ehe im Schema "Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo 
huius tempor1s" 

3.2.2.1. Vorgeschichte 

Die nicht nur bezüglich des Eheparts sehr kontrovers geführte 

Diskussion über das Schema 13 hatte unter den Verantwortlichen für den 

Text eine gewisse Unsicherheit aufkommen' und nicht nur eine 

gründliche inhaltliche überarbeitung, sondern auch eine Umorganisation 

der redaktionellen Arbeiten notwendig erscheinen lassen. 2 

Wichtige Entscheidungen für den weiteren Arbeitsverlauf fielen bereits 

unmittelbar vor Abschluß der dritten Konzilsperiode. Nach mehreren 

vorherigen Treffens trat die Gemischte Kommission am 16.11.1964 

zu einer erneuten Vollversammlung zusammen. 4 Dort wurden acht 

zusätzliche Mitglieder in die Zentrale Unterkommission gewählt5 

und einige weitere zur Internationalisierung der Zusammensetzung koop

tiertD, wodurch letztere, obgleich in Unterordnung zur Gemisch

ten Kommission arbeitend, in Umfang und Besetzung einer Konzilskommis-

1 Vgl. H. de Riedmatten, Introduction, 28. 

2 Vgl. R. Tucei, Introduction, 81-87 und C. Moeller, Geschichte, 264-266. 

3 Die Gemischte Kommission tagte am 28.10.1964, und am 10.11.1964 fand eine Zusammenkunft der Zentra
len Unterkollllission statt, vgl. R. Tueci, Introduction, 82 Anm. 64 und C. Moeller, Geschichte, 
264. Vgl. zur Zusammensetzung der letzteren o. 3.1. Anm. 127. 

4 Vgl. R. Tueci, Introduetion, 82. Bei C. Moeller, Geschichte, 254 ist, wohl auf Grund eines Druck
feh lers, der 16.01. 1964 angegeben. 

5 Aus der Kouission für die Glaubens- und Sittenlehre wurden gedhlt: Eb. Garrone, ToulouseHank
reich, Eb. Seper, 2agreb/Jugoslawien, B. Poma, Mantua/Italien, P. Butler, Gen.ob. d. eng 1. e.nedik
tinerkongr. und aus der Kommission für das Laienapostolat Eb. Morris, eashel/Irland, 8. Larraine 
Errazuriz, Talca/Chile, 8. laszlo, Eisenstadt/Osterreich, 8. Fernandez-Conde, Cordoba/Spanien, 
vgl. A. Wenger, Vatican II 4, 118 Anm. 3; R. Tucci, Introduction, 82; e. Moeller, Geschichte, 
264. 

6 Es handelte sich 411 Eb. Fernandes, Delhi/Indien, B. Satoshi Nagae, Urawa/Japan, Eb. 20a, Yaounde/ 
Kamerun, Tb. Gonzalez Moralijo, Valencia/Spanien, Teb. Edelby, Berater d. Melchitischen Patriar
chen v. Antiochien, Eb. Woytila, Krakau/Polen, Tb. Quadri, Pignerol/Italien, die auf VorSChlag von 
8. Guano, Livorno/ltalien hinzugezogen wurden, vgl. R. Tucei, Introduction, 82; A. Wenger, Vatican 
II " 119; C. Moeller, Geschichte, 264. Vg!. auch Re!. Eb. Garrone, Toulouse/Frankreich, in: 
AcSynVat IV/I, 518, der diese personelle Erweiterung unter die 8eschlüsse der an den folgenden Ta
gen zusamllentretenden Zentra len Unterkollmi ssion subsumiert: • - amp 1i andus est numerus EPlscoporum 
Subcomllissionis centralis, ita ut miae regiones et continentes melius repraesententur, iuxta op
tata pI uri UII PatrulII ... '. 
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sion ähnelte. 7 Darüber hinaus wurden die Doktrinelle Kommission 

und die Kommission "Zeichen der Zeit" bestätigt und auf eine enge Ko

operation mit der Zentralen Unterkommission verpflichtet. 8 Wei

tere Entscheidungen fielen innerhalb der letzteren, die am 17.11.1964 

Tb. Ancel, 

wählte9 und 

Lyon/Frankreich, zu ihrem stellvertretenden Vorsitzenden 

am 19. und 20.11.1964 in einem kleineren Kreis Aus-

schußsitzungen abhielt. 1o Hier wurden die weiteren organisatori

schen Weichen nach dem Prinzip gestellt, keine abrupten personellen 

Veränderungen mehr vorzunehmen 11 , sondern vielmehr durch eine per

sonelle Kontinuität einerseits und eine Neuverteilung der Verantwort

lichkeiten anderseits eine ausreichende Distanz zum Vorentwurf und da

mit bessere Voraussetzungen für eine harmonische Einarbeitung der In

terventionen zu schaffen. 12 Entsprechend wurde unter Wahrung der 

Verantwortlichkeit der bischöflichen Mitglieder der Zentralen Unterkom

mission ein Redaktionskomitee mit der Aufgabe eingesetzt, unter Be

rücksichtigung der mündlichen und schriftlichen Eingaben eine überar

beitung durchzuführen und eine neue Redaktion des Textes zu erstel-

len. 13 Diesem sollte als Hauptredaktor P. Haubtmann vorste-

hen 14 ,· unterstützt durch die Mitarbeit von P. R. Tucci, P. J. 

Hirschmann und C. Moeller. 15 Dem Redaktor, dem ein Sekretariat 

1 V 31. R. Tuee j, Introduet i on, 8! und C. Moe 11 er, 264. 

S Vgi. R. Tucci, Introduction, S2f. 

9'9;. R. Tum, lntroduction, 82 Anm. 65. 

10 ·igi. C. Moeller, Geschichte, 264. Den 'orsltz führte B. Guano, l1vorno/italien. Außer eInigen Bi
schöfen der Zentralen Unterkommission nahmen A. Glorleux und dIe unillittelbar IiIlt dem Text beschäf
tigten Experten tell, vg1. R. Tucci, Introduction, eJ und A~m. 51. 

11 ig1. P. Delhaye, HistOlre, 253f. 

12 .'g1. R. TUCCI, Introduction, 83 Anm. 58. 

13ig1. Re!. Eb. Garrone, ToulouseiFrankreich, in: AcSynVat IV/I, 518: '-constltuatur parvus coetus 
redactlonis, cuius erit reeiaboratlo et reaactio no·,a textus, luxta an ImadversIOne. Patrum, 
sile scripto slVe oretenus prolatas·. Vgl. auch u. Anm. 16. 

14 \91. ebd., 518: 'Ut perfectior unitas schematls habeatur, eligendus em unus tantum redactor . 
... Exc.11Ius D.nus Guano, Praeses SUbCOllilillsslonls plenariae mixtae, et Exc.mus O.nus Antel, ;llce
Praeses, petierunt ut R. D. Canonicus Petrus Haubtll1ann sumeret munus istud, ... '. vgl. auch R. 
iucci, Introductioo, 63 Anm. 68 und C. Moeller, Geschichte, m. 

15 vgi. Re!. Eb. Garrone, Toulouse/Frankreich, In: AcSynvat lVii, 516: .... Haubtlilann sUllleret munus 
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aus den Sekretären der Kommissionen für die Glaubens- und Sittenlehre 
und für das Laienapostolat, P. S. Tromp und G. Philips bzw. A, Glo

rieux und A. Galletto sowie P. B. Häring zur Seite stand, oblag es, 

den doktrinellen Teil des Schemas zu redigieren und bis zur Verabschie

dung des Entwurfs die Einheit des Textes zu überwachen. IB G. Phi

lips erhielt zusätzlich die Funktionen des dogmatischen Korrektors des 

Gesamtschemas und des Berichterstatters vor der Gemischten Kommis

sion. 11 Am 08.12.1964 wurden diese Beschlüsse den Mitgliedern der 

Gemischten Kommission übersandt. IB Der am 30,12,1964 auf einer ge

meinsamen Sitzung der Koordinierungskommission mit anderen Leitungsor

ganen des Konzils, zu der auch die beiden Präsidenten der für das Sche

ma 13 zuständigen Gemischten Kommission eingeladen waren, verabschiede

te Zeitplan sah vor, daß die Gemischte Kommission die Arbeiten so lei

ten sollte, daß der Koordinierungskommission Mitte März 1965 ein voll
ständiger Text vorgelegt werden könnte, den sie nach gründlicher Prü

fung und päpstlicher Billigung Anfang Juni an die Konzilsväter ver

schicken würde, damit diese ihn mit ausreichender Zeit vor der vierten 

Konzilsperiode sichten und bis September eventuelle Eingaben zur Ver-

istud, et coadiuvaretur a tribus cooperataribus: nellpe a RA. PP. Tucci, Hirschllann et a O.no eana
nico Moeller'. 

16 Vgl. ebd., 518: 'Sub responsabilitate e~clusiva EpiscoporulII, redactor llle, coadiu,antlbus sec re
tariis duarull COll1l1issionull et R. P. Häring, fIIunus habebit redigendi partei doctrinaiell, et 10 

unum co 11 i gend i te~tulI, et i nv i 9 i 1 and i, quantum f i er i poteri t, ut un i tas schellat 15 senetur uSQue 
ad adoptionel!1 definitivall a Patribus factall·. Vgl. auch A. Wenger, Vatlcan II 4, 119. P. Oelhaye, 
Histoire, 254f. berichtet, daS P. B. Häring auf grund der Angriffe gegen ihn, vgl. o. 3.2.1.3. seI
nen Rücktritt anbot und nur lIit Mühe dazu bewegt werden konnte, wenigstens mit einem hauptverant
wortl iehen Redaktor zusammenzuarbeiten, zu deli nach einer Absage durch G. Phi 1 ips wegen anderer 
VerpfliChtungen P. Haubtllann bestellt wurde. C. Moeller, Geschichte, ~64 welSt P. B. Häring das 
'Generalsekretariat' zu. 

H Vgl. Rel. Eb. Garrone, Toulouse/Frankreich, in: AeSynVat IV/!, 518: ·Rev.lI1us O.nus Philips, Sec re
tarius-adiunctus COll1l1issionis doetrinalis, aecepit lIunus supervisionis schelllatls Quoad doctrlnall, 
et etial1 Munus relatoris apud COl1l1issianel1 plenaria. Ilixtall". ~gl. auch H. de Riedllatten, Intro
duct ion, 28. 

18 Vgl. ebd., 518: -Haec decisio scripto exarata, die 8 decellbris 1964, Illssa est ab Exc.llo O.no 
Guano, Praeside Subcollliissionis plenariae Ilixtae, ad Sodales COll1issionis plenariae mixtae.· Die
ses Rundschreiben wurde auf eine. Treffen in ROll al1 05.12.1964 von 8. Guano, LivornolItalien, P. 
B. Häring, P. R. Tucti, P. Haubtmann und A. Glorieux verfaßt, vgl. C. Moeller. Geschichte. 
265. 
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besserung einreichen könnten. 19 Materiell war das Redaktionskomi

tee vor allem mit der Arbeit am Vorwort und an den ersten drei Kapi
teln des Schemas betraut. 20 Mit derselben Materie hatten sich 

ebenfalls die beiden anderen Unterkommissionen, die Doktrinelle und 

die für die "Zeichen der Zeit" mit jewei.ls eigenem Schwerpunkt zu be
fassen. Während erstere eine theologische Sichtung vornehmen sollte, 
war letztere beauftragt einen sogenannten "conspectus general;s mund; 

hod;ern;" zu erstellen - eine phänomenologische Bestandsaufnahme, die 

den späteren einführenden Teil bilden sollte - und das Gesamtschema un-
ter diesem Blickwinkel zu begutachten. 21 Daneben bestanden für 
die einzelnen Themenbereiche des 4. Kapitels und die Anhänge die übri

gen fünf Unterkommissionen fort und arbeiteten faktisch und auf Grund 
des Vertrauens des Redaktionskomitees in sehr großer Autonomie wei
ter,22 Methodische Maßgaben für die Arbeit aller Unterkommissio

nen waren bereits auf den Sitzungen der Zentralen Unterkommissi

on23 erarbeitet worden. Da das Konzil das erste Schema als Diskus
sionsgrundlage akzeptiert hatte, konnte es als Fundament der überarbei
tung dienen, die zudem die Stellungnahmen der Konzilsväter berücksich
tigen 'sollte. 24 Darüber hinaus waren alle angewiesen, die konkre

ten menschlichen Situationen als Ausgangspunkt zu wählen, sodann eine 

19 vg1. R. Tueei, Introduction, 86 und C. Koeller, GeSChiente, 265. 

20 ~g1. R. Tucei, Introduction, 83f. 

21 vgl. R. Tucci, Introduction, 84 und P. Delhaye, Histoire, 255. 

22 vgl. P. Delhaye, Histoire, m Anm. 1, der hinsichtlich der für Ehe und Fallilie zuständigen Unter
kOllmission anmerkt, daß P. B. Haring de facta, wie bereits für das Gesa!ltprojekt vor P. Haubt
lIann, nun hier vor deli Sekretär dieser Unterkollllission, V. Heylen, zurücktrat, der als 'neuer 
Kann' gewonnen wurde, nacMeli 'gewisse römische Kreise' P. B. Haring auch als für die Stellungnah
men der Kard. Alfrink, Leger, Suenens und des Helcnitischen Patriarchen Haxillos IV Saigh 
verantwortlien angefeindet hatten, vgl. P. Delhaye, Mariage, 410. Vgl. auch R. Tucei, Introdue
tion, 91 Anm. 78. 

23 Yg1. o. 3.2.2.1. 

24 Vgl. Re!. Eb. Garrone, Toulouse/Frankreieh, in: AcSynVat IV/l, 519: "Nova elaboratio textus tri
bus praecipuis elellentis innititur, quae ut norllae redactionis habebantur: 

al textus prior est basis (fundamentulI) textus ellendati; 
b) textus pr i or tallen el1endandus, retr actandus, denuo red i gendus er it Quot i es hoc neeess

sarium videtur ut animadversionibus Patrum sive scriptis sive oralibus respondeat'. Vgl. dle drit
te Maßgabe und An~. 27. Vgl. außerdem C. Hoeller, Geschichte, 264. 
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Beurteilung im Lichte des Evangeliums und der Tradition vorzunehmen, 

um schließlich konkrete Handlungsorientierungen in einer allgemeinver

ständlichen, "theologisch präzisen", aber weder scholastisch noch tech

nischen Sprache geben zu können. Ausführliche Konsultationen sollten 

dabei helfen. 25 Bereits hier waren die. Unterkommissionen für das 

vierte Kapitel und die Anhänge autorisiert worden, überall dort, wo 

sie es für notwendig hielten, die Anhänge einzuarbeiten, an deren 

Streichung niemand mehr dachte26 ; diese Einarbeitung der wichtig

sten Passagen zu überwachen, wurde später offiziell der Gemischten Kom

mission aufgetragen. 27 

Maßgeblich beteiligt an der weiteren Arbeit am Ehekapitel des Sche

mas war der Konzilstheologe V. Heylen. Unmittelbar nach Beendigung der 

Konzilssitzungen waren er und P. Delhaye darangegangen, die Stellung

nahmen auszuwerten, und V. Heylen unternahm eine erste Korrektur der 
entsprechenden Passagen des Schemas. 29 Das Ergebnis dieses Ver

suchs legte er im Januar29 einer aus den Theologen A. Prignon, P. 

E. Schillebeekcx, P. B. van Leeuwen und P. Delhaye bestehenden und un

ter dem Vorsitz von Tb. Heuschen, Lüttich/Belgien, in Hasselt tagenden 

Arbeitsgruppe vor. so Dort wurden die Ausbesserungen fortgesetzt, 

wobei der Text des ersten Schemas nur dort angetastet werden sollte, 

wo er ausdrücklich abgelehnt worden war,3l Den Konzilsdiskussio-

25 Vgl. R. Tucti. Introduction. 86; C. Moeller, Geschichte. 265 sowie o. 3.1. 

26 Vgl. R. Tucci. Introduction, 84 und l. C. Bernal, Genesis. 66f. Anm. 50. 

27 Zusammen mit dem Zeitp1an wurde diese Direktive den Vorsitzenden der Gemischten KOllIission von 
Kard. CicognanifRoli mit Brief vom 02.01.1965 mitgeteilt. vg1. Rel. Eb. Garrone. Toulouse!Frank
reich. in: AcSynVat IV!I, 519: 'c) Seeundull desideria a pluribus Patribus expressa, Adnexa 
quae textufll priorem eOllitabantur, inserenda erunt in novull textuM, saltefll quoad substantialI. Quod 
factUM fuit ex iussu EfII. Card. Cicognani. praesidis COfllllissionis de Coordinandis laboribus. iuxta 
epistolaM Eil. Cardina1 ibus praesidibus COllfllissionis plenariae .,ixtae, die 2 ian. 1965' und R. Tue
ci. Introduction, 86f. und Anll. 72. 

28 Vgl. l. C. Bernal, Genesis, 51. 

29 Vgl. ebd., 51. Er verarbeitet unveröffentlichte Berichte über die Arbeit der UnterkOlillision 'über 
Ehe und Familie", der Zentralen Unterkolillission und der KOMmission für dIe Glaubens' und Sitten
lehre, vgl. die Auflistung ebd.! m.t. Vgl. auch P. Delhaye, Hariage, 410. 

30 Vgl. P. Delhaye, Mariage, 410; L. C. Bernal, Genesis, 51 und 8. Häring, Einleitung, m. 
31 vgl. Textus relationis ad caput I: "Oe dignitate lIatrilionii et familiae fovendae' (Bericht V. Hey-
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nen sei deutlich der Wunsch nach einer Ausweitung und sogar Korrektur 
der "doktrinellen" Darlegungen des Schemas zu entnehmen, anderseits 

aber dennoch die Auffassung anzutreffen, daß sie im allgemeinen sub

stantiell akzeptabel seien. 32 Das Ergebnis dieser Arbeitsphase 

lag Ende Januar 1965 als "Textus emendatus n. 21 prout a Commissione 
laboris proponitur" vor. 33 

Unter dem Vorsitz von Kard. Cento/Rom, dem Präsidenten der Kommis

sion für das laienapostolat, und B, Guano, Livorno/Italien, als Vor

sitzenden der Zentralen Unterkommission, trat vom 31.01.1965-
06,02.1965 in Ariccia, nahe bei Rom, die Zentrale Unterkommission zu 

einer Sitzung zusammen, der eine aUßerordentlich große Bedeutung für 

die Genese des Textes beigemessen wird. 34 Sie setzte sich aus 29 

Konzilsvätern35 , 38 Periti 36 und etwa 20 anderen Audito-

lens über den Verlauf der Arbeiten in der UnterkOllImission und der GelIiscHen kOlllrnissioni, nach: 
L. C. Bernal, Genesis, 51 AOIII. 5: "In perficiendo suo apere ... profeetae sunt a textu qui in au
la eonciliari dlScussionibus Patrull subrnissus fuH, et Quidem ob sequentes rationes: 

1. Regula fuit apud omnes eOllllllissiones conei I iares servandi textull in aula,proposituM, ni si ex
plieite reieetus fuisset·. So offenbar eingegangen in die Rel. part., in: AcSynVat IV/I, 533. 

32 Vgl. ebd., 51 Anill. 5: '2. Ex altera parte, legenti anirnadversiones Patrull elare apparet expositio
nem doctrinae, prout in textu recepto datur, quandOQue esse allpliandall, i~lIIo et eorrigendalll, sed 
eam taillen in genere considerari ut substantialiter banal'. 

33 'Igl. Textus emendatus n. 21 prout a Cornmissione laboris proponitur (:Hasselt-Textl, in: L. C. 
Berna I, Genes is, 15-77. 

34 '1gl. ReL Eb. Garrone, Toulouse/Frankreich, in: AcStnVat IV/I, 519: "SESSIO LABORiS APUü 'ARIC
CIA' HABlTA (31 ian.-8.febr. 198&) 

Sessio haee fuit eventus maximi mom8nti in reelaboratione novi textus. Praesidebat EII.IIUS 
CarO. Cento, Presses COlllllissionis de Apostolatu Laicorum et hC.llus D.nus Guano, Praeses Subcoll
missionis plenariae mixtae'. (H.v.V.). Vg1. außerdem R. Tucei, Introduction, 87. 

35 vgl. Rel. Eb. Garrone, Toulouse/Frankreich, in: AcSynVat IV/I, 519f.: 'Notandull est Quod 29 Pa
tres aderant in hac sessione laboris, ex ollnibus fere partibus lIundi. Aderant insuper j8 Periti, 
necnon allQui auditare et auditrices et alii laici invitati (cireiter 20). la~ praecedenti sehe
matis redactioni conficiendae, laici collaboraverunt. Iuxta desideria Patrull, plures adhuc ad 
hane novam redactioneIl opus SUUIII praestiterunt'. Von den Mitgliedern der Zentralen Unterkommis' 
sion waren verhindert B. Blomjous, ManzajTanganjika, Eb. Seper, Zagreb/Jugosla.ien, Eb. Horris, 
Cashel/lrland. über die Zentrale UnterkollImission hinaus men anwesend: a) für die Doktrinale Kom
mission: B. Charue, Namur/Belgien, Eb. i)earden, Detroit/USA, Tb. Heusehen, Lüttich/8elgien, B. 
van Doodeward, Haarlem/Holland und P. A. Fernandez/Gen.lleister der DOllinihner; b) für die Kom
lIIission für das Laienapostolat: Eb. easte11ano, Siena/Spanien, Tb. Da Silv8, lissabon/Portu
gal, B. Petit, Menem/England, P. W. Möhler/Gen.direktor d. Pallottiner (H. der Mitglieder der 
für Ehefragen zuständigen Unterkomlllission v.V.), vgl. R. Tucei, Introduction, 81 Anll. 73. 

36 Beteiligt ~aren A. ferrari Tooiol0, J. Geraud, G. Higgins, F. Kloster.ann, 9. Lalande, 
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r(inn)en zusammen, darunter auch Laien, die bereits an der bisherigen 

Erarbeitung des Textes gewinnbringend mitgewirkt hatten. 37 Nach 

der Arbeit an Vorwort und erstem Teil des Schemas3B stellte die 

zuständige Unterkommission den in Hasselt erarbeiteten Text als mögli

che überarbeitung der n. 21 des ersten Konzilsschemas zur Diskus

sion. 39 Die weitere Arbeit fand wiederum in der Unterkommission 

statt40 , und am 06.02.1965 konnte auf der abschließenden Vollver

sammlung, auf der die Ergebnisse der verschiedenen Arbeitsgrup

pen 41 und Unterkommissionen zusammengetragen wurden, bereits der 

lateinische Text des im Vergleich zum Hasselt-Text mit einigen wichti

gen Ausbesserungen versehenen 42 , verglichen mit dem Anhangkapitel 

zur Ehe43 jedoch als "praktisch neu" empfundenen44 Ehekapi-

A. Prignon, G. Thils, A. Ramselaar, D. Worlock, P. Haubtmann, C. Hoeller, C. Dondeyne, V. 
Heylen, F. Houtart, die Jesuiten P. J. Y. Calvez, P. J.-E. Coffey, P. G. Hartelet, P. A. Grill
meier, P. J.-B. Hirschmann, P. T. Hulder, P. O. Semmelroth, P. J. Danielou, P. R. Tucci, 
P. S. Tromp, die Dominikaner P. Y. Congar, P. H. de Riedmatten, P. J.-Y. Marle, P. R. Gagne-
bet, P. H. Labourdette, P. E. Schi I lebeeckK, P. R. Sigmond, P. J. Lebret, die FranzisKaner P. 
E. LiD, P. B. van Leeuwen sowie der Redemptorist P. B. Häring und der Salesianer P. G. Gi-
rardi (tl. der für das Ehethema bedeutsamen Personen v.V.), vg1. R. Tucci, Introduction, 8lf. Anm. 
74. 

37 Vg1. R. Tucci, Introduction, 88 Anm. 75: B. Colombo, H. H. de Habicht, H. J. Folliet, H. P. Kee
gan, E. Hinoli, J. Ruiz-Gimenez Cortes, H. P. Scharper, S. Swiemski, H. A. Vanistendael, 
C. de Konynck, der kurze Zeit darauf in Rom verstorbene Berater von Kard. Eb. Rot, Quebeci~a
nada, vg1. P. Delhaye, HistOHe, 256 Anm. 8, P. Belsolillo, R. Goldle, H.-L. Honnet, P. 'iendrlk, 
die vlnzentinerin R. Guillemin, Schwester H. Luke S.L., P. P. Delos, H.-A. Besson (H. der für das 
Ehethema bedeutsamen Personen v. V. ). 

38 Vg1. diesbezüglich und zur Vorgeschichte C. Haeller, Geschichte, 265-268; R. Tucci, Introduction, 
89-91. Das Ehethema wurde zunächst lediglich als zweites Kapitel des zweiten Teils angekündigt, 
da die Ergebnisse der Unterkommissionen zu Beginn der Sitzung noch nicht vorlagen, "lg1. R. Tucci, 
Introduction, 89. 

39 Vg1. L. C. Bernal, Genesis, 65. Vg1. auch Re1. Eb. Garrone, Toulouse/Frankreich, in: AcSynVat 
IV/I, 519: .... variae Subcollmissiones particulares elaboraverunt textus Quoao propria obiecta ra
tione habita studiorum praecedentiulII, et praecipue Adnexorum textus prioris". 

40 Vgl. R. Tucci, Introductlon, 91 u. C. Hoeller, Geschichte, 268. 

41 Für den ersten Teil des Schemas hatte sich die Doktrinale Ko~mission noch einmal in Arbeitsgrup-
pen unterteilt, vg1. C. Hoeller, Geschichte, 267. 

42 \'gl. L. C. Bernal, Genesis, 66f. 

43 '191. o. 3.2.1.1. 

44 Vg1. C. Hoeller, Geschichte, 268 und H. de Riedllatten, Introductlon, 29. 
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tels mit dem Titel "Oe dignitate matrimoni i et fami 1 iae fovenda" ver
teilt werden. 45 

Fortgesetzt wurden die Arbeiten auf einer Gemeinsamen Sitzung der 

Zentralen Unterkommission mit den Präsidenten der übrigen Unterkommis

sionen vom 08.-13.02.1965 in Rom46 , ~o auch das Ehekapitel weiter 

diskutiert wurde. 47 Vom 11.-13.02.1965 und auf einer sich am 

17.02.1965 anschließenden Sitzung des Redaktionskomitees wurden Ent

scheidungen über die weitere Arbeitsverteilung und über die Systematik 

des künftigen Schemas gefällt, von denen das Ehekapitel insofern be

troffen war, als es durch die Eingliederung des früheren ersten Anhang

kapitels über die Würde der menschlichen Person nun an die erste Stel

le des konkreteren Fragen gewidmeten Teils des Schemas und damit an 
seinen endgültigen Platz trat. 48 Nach erneuter intensiver Tätig

keit konnte bis Ende März/Anfang April der Text vollständig fertigge

stellt49 und der vom 29.03.-06.04.1965 tagenden Gemischten Kommis

sion zur Billigung vorgelegt werden. 5o G. Philips stellte das 

45 Vgl. 'Caput II. Oe dignitate lIIatr i Ion i i et falliliae foyenda' (:Ariccia-Te~t), In: L. C. Bernal, 
GenesIs, 78-81. Vgl. zudem R. Tucei, Introduetion, 91 und C. Hoeller, Geschichte, 268. 

46 Von den Teilnehillern an der Sitzung in Ariceia, vgl. o. 3.2.2.1., waren nicht dabei: J. Ge
raud, 8. Co 1 oillbo, M. M. de Habicht, C. Oe Konlnck, H. P. Keegan, E. Hinoli, H. A. Vanlsten
daal, S. S~iezawski, R. Gulllelin, H.-L. Honnet, P. Vendrik, P. Oelos, H.-A. Besson. Zusätzlich 
waren dort: G. Philips und A. Glorieu~, yg1. R. Tutci, Introduction, 92 Anl!. 81. 

47 Vgl R. Tutci, Introduetion, 92. 

48 Vgl. Rel. Eb. Garrone, Toulouse/Frankreieh, in: AcSynVat IV/I, 520: 'SESSIO SUBCOMMlSSIONIS PLEMA
RIAE MIXTAE ROKAE HABlTA (8-13 febr. 1965). 

Sessio ... post sessionem laboris 'Arieeia' habita, exa.;ni subieeit textus, eos perficit et 
conelusiones opportunas duxit .... 

Adnexull 01111 I (De disnitate personae hUl/anae fovenda) incorporatul est, quoad substan
tialI, siye in partem doetrinalelll, siye in novum caput, neillpe Oe vita polit!ca·. Yg1. auch 
Rel. 8. Hengsbaeh, Essen/Deutschland, in: AeSynYat IY/3, 13f. und C. Hoeller, Geschichte, 269 und 
R. Tueci, Introduetion, 92f. An der Sitzung 'des Redaktionskollitees nahun teil: B. Guano. Liyor
no/Italien, A. Glorieux, G. Philips, P. Haubtllann, C. Hoeller, P. S. Tromp, R. Tueci, ygl. ebd., 
92 Anm. 82. 

49 Vgl. P. R. Tucci, Introduetion, 94; C. Koeller, Geschichte, 269. 

50 Oie Angaben über den Abschluß dieser Sitzung divergieren: ~ahrend Rel. Eb. Garrone, Toulouse/ 
Frankreich, in: AeSynVat IV/I, 520 und A. ~enger, Vatican II ., 122 den 6. April angeben, spricht 
R. Tucei, lntroduetion, 95 yom 7., C. Hoel1er, Geschichte, 210 vom 8. und P. Delhaye, Mariage, 
m VOI 9. Ohne Stimrecht nahnen auch diejenigen Bischöfe aus der Zentralen Unterkollllll1ssion 
teil, die nicht Mitglied der Gellisehten KOMIission waren, ygl. R. Tucei, Introduction, 95 Anm. 
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Schema vor. Die lebhaften Debatten bezogen sich wieder einmal auch auf 

das Ehekapitel, dem allerdings durch den Einsatz des Berichterstatters 

sowie durch V. Heylen und P. B. Häring gegen die Kritik der Anhänger 

einer augustinisch geprägten Ehetheologie zum Erfolg verholfen werden 

konnte. 51 So wurde das Schema am Ende der Tagung bis auf eine 

Enthaltung ei.nstimmig angenommen, wenn auch unter dem Vorbehalt, daß 

an den meistdiskutierten Stellen Verbesserungen angebracht wür

den. 52 Diese Verbesserungen arbeitete für den Eheteil die zustän

dige Unterkommission vom 08.-10.04.1965 in den Text ein53 ; Ende 

April war der Gesamtentwurf fertiggestellt 54 und wurde am 

04.05.1965 von den Vorsitzenden der Gemischten Kommission, Kard. Cen

to/Rom, und Kard. Ottaviani/Rom, an den Generalsekretär des Konzils, 

Teb. Felici/Rom, zur Vorlage bei der Koordinierungskommission über

stellt55 , die am 11.05.1965 zusammentrat und nach einem Bericht 

von Kard. Eb. Suenens, Mecheln-Brüssel/Belgien, und einer ausgiebigen 

Debatte den Entwurf ohne Änderungen billigte, so daß er mit päpstli

cher Erlaubnis vom 28.05.196556 Mitte Juni zusammen mit einer all

gemeinen Relatio und speziellen Berichten57 mit dem Titel "Consti-

85. 

51 Vgl. so P. Delhaye, Hariage, 410f., so~ie R. Tucci, Introduction, 95; C. Hoeller, Geschichte, 
270. 

52 Vgl. Rel. Eb. Garrone, Toulouse/Frankreich, in: AcSynVat IV/I, 520f.: "Co~~issio mixta plenam 
exalini acutissimo subiecit schella denuo elaboratuM. 

Relator schellatis fuit Rev.llus D.nus Philips, Secretams-adiunctus Co~~issionis doctrinalis. 
Sche~a, ut i nune habetur, unani.,i voto (uno dellpto) a Co~mi ss i one mi xta probatum fu i t, 1 i cet 

eu~ nonnullis lodis a Patribus Commissionis allatis et ad~issis, Quae postea in text um introductl 
fuerunt". Vgl. auaerde~ R. Tueci, Introduction, 96 und C. Hoeller, Geschichte, 270, der aller
dings i rrtüml i eh von • kei ner' Entha ltung spr i cht. 

53 Vgl. R. Tucci, Introduetion, 96 und C. Haeller, Geschichte, 270. 

54 Vgl. R. Tucci, Introduction, 96 und C. Hoeller, Geschichte, 271. 

55 Vgl. R. Tucci, Introduction, 96 und C. Hoeller, Geschichte, 271. 

56 Vgl. AcSynVat IV/I, 435', NO die Ertei lung der ErlaubnIS während mer Audienz für Kard. Ci
cognan i /Ram am 28.05. 2965 ver~erkt wird. 

57 Vgl. die Relatio generalis von Eb. Garrone, Toulouse/Frankreich, in: Ebd., 517-528 und die Rela
tiones particulares, in: Ebd., 529-552, darunter die über das Ehekapitel, in: Ebd., 533-541. 
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tutio pastoralis de Ecclesia in munde huius temporis"58 an die 

Konzilsväter mit dem Hinweis auf eine nochmalige Konzilsdiskussion da

rüber versandt werden konnte. 59 

3.2.2.2. Inhalt und Auswertung 

Der inhaltlich nicht veränderte Titel des Entwurfs, "Oe Ecclesia in 

munde huius temporis"SO, war nun durch eine eigene Qualifizierung 

als "Pastoralkonstitution .. erweitert worden, wodurch erneut die Frage 

nach der formaTen Eigenart des Dokumentes aUfgeworfen wird. Die 

Koordinierungskommission hatte den Entwurf zwar mitsamt seinem vollen 

Titel gebilligt, eines ihrer Mitglieder, Eb. Morcillo, Madrid/Spanien, 

hatte jedoch seine Zustimmung unter den Vorbehalt einer konziliaren 

Diskussion über diesen Punkt gestellt61 , so daß dort kaum der Ur

sprung dieses Zusatzes zu suchen ist. 52 Vielmehr war die Frage 

nach dem literarischen Genus bereits in der vorangehenden Sitzung der 

Gemischten Kommission63 aufgekommen, nachdem der von den frühe

sten Anfängen der Textentwicklung an intendierte64 und nur zeit

weilig diskutiertell5 Charakter als "Konstitution" bei der Bericht-

58 V91. Schema 'Constitutio pastoralis de Ecclesia in lIundo huius temporis', in: Ebd., 435-516, lIit 
Pars II Caput 1. 'Oe dignitate matmonii et famillae fovenda', in: Ebd., 47H82, nn. 60-64. 

59 Vgl. Rel. Eb. Garrone, Toulouse/Frankreich, in: EM., 521: 'SESSIO COMMISSIONIS COOROINATIONIS RO
MAE HABITA (die 11 maii 1965). 

Sub praesldentla Em.MI Card. Cicognanl, Co~misslo 'de coordlnandis Concilii laboribus' audivit 
re Iat lOnem part iculareM EII.mi. Caro. Suenens, super hoc schema. Post amp lam d isceptat ionem, sta
tu i t ut textus schemat is, prout I i acet, Conc 111 i ~atr i bus transmi tteretu r, et I nsuper sat i sfact I 0-

nem SU8111 expressit de labore facta' und ebd., 435, wo dem Vermerk über die versendungserlaubnis 
hinzugefügt Ist: .... schellla, oe QUO In Concilic Oecumenico Vamano Secundo deliberabitur, 

60 VgL Re\. Eb. Garrone, Toulouse{Frankreich, In: AcSynVat IV/I, 521, der lediglich die Beibehal
tung anmerkt. 

61 Vgl. A. Wenger, Vatican II 4, 123 Anll. 9. C. Moeiler, ProoelllulI, 280 betont, daß dIe Kommission 
eIne solche DIskussion auch nicht ausdrück! ich vorgesehen habe; dennoch deutet das genannte 
Faktuill eher auf eine solche Absicht als auf eine eInhellige Auffassung dJeSbeziiglich hIn. 

62 Vgl. R. Tutei, Introduetion, 98 Anll. 89. 

63 Vgl. o. 3.U. t. 

64 vgl. o. Erster Teil: 2.5. 

65 Vgl. o. U.1.3. 
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erstattung zum ersten konziliaren Schema durch das Adjektiv "pastoral" 

erläutert worden war, ohne bereits als zusammengesetzter terminus tech
nicus gebraucht worden zu sein. 66 Weder mit der Eigenart einer Ex

hortatio noch der einer bloßen Allocutio oder Botschaft zufrie

den67 , hatte das Redaktionskomitteemjtglied C. Moeller obigen 

Sprachgebrauch wieder aufgegriffen und auf eine diesbezügliche Frage 

G. Phil i ps, den Ausdruck "Pastora 1 konst itut ion" vorgesch 1 agen6 8, 

der dann, ohne definitiven Beschluß und ohne eine konziliare Erörte

rung auszuschließen, akzeptiert und der Koordinierungskommission zusam

men mit dem Entwurf vorgeschlagen worden ist. 59 Noch unmittelbar 

vor Beginn der nächsten Konzilsperiode herrschte unter den an der Re

daktion Beteiligten nicht geringe Sorge über eine eventuelle Degradie

rung des Textes, eine Minderung seiner Autorität, die soweit ging, daß 

sogar in Betracht gezogen wurde, auf die Bezeichnung "Pastoralkonstitu

tion" zu verzichten und sich mit einem niedrigeren Rangtitel zufrieden

zugeben, damit wenigstens der Text als solcher erhalten bliebe. Trotz 

konkreter in diese Richtung tendierender Diskussionen auch in Bischofs

zirkeln70 beruhigte sich die Atmosphäre in Erwartung der entspre

chenden Konzilsdebatte, wozu nicht zuletzt das mehrfach sich zeigende 

besondere Interesse Papst Pauls VI. beigetragen haben dürfte: 71 

So hatte es nicht nur bereits mehrfach Kontakte zwischen diesem und B. 

Guano, Livorno/ltalien, und P. Haubtmann gegeben72 , sondern auch 

der Nachfolger B. Guanos, Livorno/ltalien, der wegen der Erkrankung 

des letzteren von der Gemischten Kommission designierte73 und auf 

66 Vgl. o. 3.2.1. Anll. 190 und 194 sowIe all Ende von 3.2.1. 

67 VgL R. Tucci, lntroduction, 95f. Gerade das Verständnis als blaSe Botschaft m bereits vorher 
schon auf Ablehnung gestoBen, vgl. o. 3.2.1.3. 

68 Vgl. C. Moeller, Prooel1lium, 280 und Anl1l. I 1. V. m. ders., Geschichte, 270. 

69 Vg1. Prooel1liul1I, 280 und R. TUCCI, Introduction, 95f. 

70 "lg1. R. Tucci, lntroduction, 101 und C. Moeller, Prooemlum, 281. 

71 Vgl. C. Moeller, Geschichte, 271. 

72 Vg1.R. Tucci, lntroduction, 101 Anl1l. 96. 

73 Vg1. A. Wenger, vatican II 4, 133. 
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päpstlichen Wunsch am 14.09.1965 an dessen Stelle getretene74 Eb. 
Garrone, Toulouse/Frankreich, genoß das besondere Vertrauen des Pap
stes75 und das seltene Privileg von Sonderaudienzen, sooft es das 
Wohl dieses Schemas erforderlich erscheinen lassen sollte. 76 

Weitere Auskünfte zu diesem Problem können dem das Schema erläuternden 
Bericht Eb. Garrones, Toulouse/Frankreich, entnommen werden, der dem 
Schema bei seiner Versendung bereits beilag77 und von einem zwei

ten ergänzt wurde, der am 21.09.1965 auf der 132. General kongregation 
des Konzils ebenfalls zur Einleitung der Diskussion in der Konzilsaula 
verteilt und verlesen wurde. 7B Alle Aussagen dieses Berichts stan
den unter dem Vorzeichen "für das Verständnis des Schemas notwendige 
Informationen .... beizusteuern. 79 Dazu gehören auch die eigens zu 
der Bezeichnung "Pastoral konstitution" gegebenen Erläuterungen. Sinn 
dieser Qualifizierung sei es, zum Ausdruck zu bringen, daß dieses Sche
ma "nicht direkt" beabsichtige, lehren vorzulegen; vielmehr sollen de
ren Anwendungen auf die heutigen Umstände angezeigt und das besondere 

pastorale Bemühen deutlich werden. BO "Dekret" sei als Bezeichnung 
ungeeignet, da das Schema fast keine Vorschrift enthalte. Bl Wäh
rend "Konstitution" in geeigneter Weise die Bedeutung des Schemas arti
kuliere, sei mit Recht der Zusatz "pastoral" gewählt worden, um den Ge-

74 Vgl. R. Tueci, Introduetion, lOH. 

7S Vg1. A. Wenger, vatican II 4, 133. 

76 Vgl. P. Delhaye, Histoire, 254. Vgl. außerdem die indirekte Bezugnahme des Papstes auf das Schema 
in se i ner Ansprache v. 14.09.1965, 800-802. 

77 Vg1. o. 3.2.2.1. 

78 \'gl. Re1. Eb. Sarrone, Toulouse/Frankreich, in: AcSynVat IVll, 511-5Z8 bzw. Re1. ' Eb. Gar
rone, Toulouse/Frankreich in: Ebd., 553-559, wobei letzterer stellvertretend für a. Guano, Livor
no/Italien verlesen wurde. 

79 Vg1. ebd., 511: 'Hac relatione genera li ... elementa necessaria praebentur ad novam redactioneIl 
eius intelligendall'. 

80 \'gl. ebd., 521: 'Quoad qualjficationeJI documenti ... aptiorull titulum esse: 'Constitutio pastora
li5. I Scopus eni. praeeipuus huius schell8tis non est directe doctrinam praebere, sed pOt1US 
ei us app J ieat iones ad condi c iones nostr i tempor i s necnon consectar ia pastora 11 a ostendere et i n
culcare" (H.v. V.). 

81 Vg1. ebd., 521: 'Altera ex parte, schema hoc difficulter pos set vOCarJ 'decretulI', cum fere nul
lam contineat praescriptionem', 
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gensatz zur "dogmatischen" Konstitution über die Kirche auszudrük

ken. 82 Schließlich sei darüber hinaus anzumerken, daß auf Grund 

der wesentlich pastoralen Eigenart des Textes, das Schema keiner so ri

gorosen, auf jedes Wort achtenden Erörterung bedürfe wie strikt dogma

tische Ange1egenheiten. 8S Diese Äußer~ngen waren in mehrfacher 

Hinsicht "weder besonders glücklich noch besonders k1ar".84 Vor

dergründig schien hier in der Tat die Auffassung einer Gegensätzlich

keit zwischen "dogmatisch" oder "doktrinell" einerseits und "pastoral" 

anderseits gestützt zu werden, wenn statt einer Lehre ihre Anwen

dung angezielt und von einem Gegensatz zwischen dogmatischer und pasto

raler Konstitution die Rede war. Vor allem in der letzteren Formulie

rung trat die seit dem Plan Kard. Eb. Suenens, Mecheln-Brüssel/Belgi

en, die gesamte Arbeit prägende Leitidee einer "Verlängerung" der Kir-

chenkonstitution "ad extra"B5 in den Schatten. 8s Bei näherem 

Hinsehen zeigt sich allerdings, daß diese "unglücklichen" Formulierun

gen selbst nichts anderes waren als der Ausdruck des nicht auf Anhieb 

VÖllig gelungenen Bemühens, das besondere Genus dieses Schemas auf den 

Begriff zu bringen. Denn die dogmatische Qualität des Textes blieb 

auch hier erhalten, wenn es hieß, daß es nicht direkt um Lehre ge

hen solle und nicht die gleiche hundertprozentige fachbegriffliche 

Sorgfalt an den Tag gelegt zu werden brauche wie in strikt dogmati

schen Dingen. In beiden Fällen ist also die trotz des pastoralen Cha

rakters bleibende auch dogmatisChe Qualität des Entwurfs bewahrt. 

Dies wurde noch durch die daran anschließenden Äußerungen zum Sprach

duktus des Entwurfs bestätigt. Lange und schwierige Diskussionen in 

der Zentralen Unterkommission hätten zur Einigung über den nicht nur 

82 Vgl. ebd., 521: 'Ho~entum autem schematis bene eXprl/1l1 v1detur per verbull 'constitut10'. Quae 
cum ita sint, lure lIIentoque convenire videtur titulus 'Constitutio pastorai1s' per OppOSltlOnem 
ad 'Const i tut i onel dogmat i cam', sc i 1 i cet Oe Ecc 1 es 1 a (LUmen Gent t umj" . 

83 Vgl. ebd., 521; 'Notandull ast insuper, quod, attenta indole essentialiter pastorali textus. scne
Ila hoc non indiget disceptatlone tam rigorosa cuiusque vocabuli, ut fieri deberet 1n re stflC
te doglllatica' (H. v. V.). 

8~ C. Hoeller, ProoemiulI, 281. 

85 Vgl. o. 3.1. 

86 Vgl. die entsprechende Knt1k bei C. Hoeller, Prooellium, 281. 
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kirchlichen oder christlichen, sondern universalen Adressaten des 

Schemas geführt, woraus sich Konsequenzen für den Stil des Schemas er

geben. B7 Meistens sei von den Vätern nämlich ein "direkter", "ein

facher", nicht zu kirchlicher oder ermahnender", "pastoraler" oder 

"heuristischer" Stil verlangt worden, was jedoch - und dies korrigiert 

den obigen scheinbaren Gegensatz - "keinesfalls" einen Widerspruch zu 

der ebenfalls häufigen Forderung nach einem theologischen Fundament 

des Textes darstelle, sondern lediglich die nicht einfach zu bewälti

gende Aufgabe signalisiere, fOr dieses Schema einen spezifischen Stil 

zu finden, der, obgleich doktrinell verantwortet, eine allgemeinver
ständliche Sprache spreche,BB Hier kam deutlich das Bewußtsein 

zum Ausdruck: "Wenn eine Sprache gewählt wird, die es gestattet, sich 

an alle Menschen zu wenden, schließt das nicht notwendig ein, daß man 

darauf verzichtet zu lehren und sich auf 'konkrete Anwendungen' be
schränkt", B9 

81 191. Rel. Eb, Garrone, Toulouse/Frankreich, in: AcSynVat IV/l, sm.: "Oe 'destlnatarils' sat Ion
ga et difflCillS disceptatlo hablta est In Ipsa SUbCOII1I1SS10ne plenam ~ixta. Hac de causa accu
rato studIO subicienda erant anllladversiones Patruill Quoad hunc punctulII, ut eoruill l1ans bene C09nOS
eeretur. Hoc studiu., methodice ductulI, nullulll relinQuit dublum Quoad desiderium lIaiorltatis Pa
trUIII, sc i 1 i cet Quod schema seu Conei I i UIII, ser~onel1\ ad un i versos h06li nes s Ifle u lIa eXcllllt ione d i
rigi debet. ... Clarul1\ est ex hae 'orientatione' conseQuentias sat ponderosas effluere, sive 
Quoad stylum schematls, sive Quoad lIIodum procedendi". 

a8 Vgl. ebd., 52H.:· ... Patres lIIulto numerosiores exspectant styluill 'difeetulI', 'simplieem', non 
nimis eeelesastieulII vel exhortatlvulI!, 'omnibus accollodatum' ••.. 

Haec autem affirllatlo nullo modo contradicit alteralll assertionem multorum PatrulII, imme eo-
rundem Patrull, secundum quam schema supra fundamenta theologica, clara, firlla, 'chrJstologj-
ca', niti debet .... 

Uno verbo, expectatur ut schema styluill Quendal1 ollnino 'sui generis' inveniat, doetrina qui
dem suffultum, sed cOli!muni hominu61 10quendi 61odo aeeo/IJodatulIJ .... Quod sane non tu faeile fie
ri potest!' (letzte H.v.V.). 

89 C, Moe 11 er, Prooellium, 281f, Di es erfährt ei ne Stütze dadurch, daß die Re 1. D. Hengsbach, Essenl 
Deutschland, in: AcSynVat IV/3, 13, die er 811 29.09. 1965 auf der 138. Generalkongregation hielt, 
zum einen generelle Pmzipien von besonderen 'Orientierungen" und nicht bloßen Ableitungen oder 
Anwendungen unterSchied, anderseits ebd., 14 innerhalb des zweiten Tei ls selbst zwischen allgellei
nen Grundsätzen und besonderen An~endungen differenziert und damit beide Genera auen hier ansie
delte: 'Sicuti pars prima, Quae patius principia generalia exponit, ita haec secunda, quae ad 
orientationes lIagis particulares descendit, funditus elllendata est' und ebd., 1': 'Semper in hac 
parte necessariulII est, distinguere lnter ipsa principia generalia et particulares applicatl0nes". 
Vg1. zude!! die Rede von der 'Lehre' auch in bezug auf die ill zweiten Tell behandelte verantworte
te Elternschaft bei Re1. Eb. Garrane, Toulouse/Frankreicll, in: AcSynVat IV/l, mund 3.2.2.2. 
Anm. 211. 
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Eine gewisse korrigierende Nuancierung ergab sich außerdem bereits 

aus dem zweiten zu Beginn der konziliaren Diskussion gehaltenen Be
richt,90 Hier wurde nicht nur wiederum der mit der materiellen 

wie formalen Neuheit des geplanten Dokumentes verbundene Reflexions

und Suchprozeß besonders erwähnt91 , -sondern in bezug auf die 

Sprechweise noch eigens konkretisiert, Gerade im Blick auf den mehr 

doktrinellen Teil sei hier ein schwieriger Weg zurückzulegen gewesen, 

da eine Übereinstimmung zwischen Doktrin und universellem Adressat ha

be gefunden werden müssen. 92 Auf diesem Weg habe die Autoren des 

Dokumentes jedoch nicht nur die höchste, von Papst Johannes XXIII. de

finierte Zielsetzung des Konzils93 , sondern auch das gute Bei

spiel dieses Papstes und seines Nachfolgers in ihren eigenen Äußerun

gen als verpflichtende Vorgabe begleitet. 94 Generell sei ein eher 

evangelischer als technischer Text gewollt, der theologisch korrekt, 

aber einfach, lebendig und dynamisch statt abstrakt und theoretisch re

de und dadurch Glaubenswahrheit und menschliche Realität zusammenzu

bringen in der Lage sei. 95 Und gen au um diese 'theologische' Qua-

90 Vgl. Re1.' Eb. Garrone, Toulouse/Frankreieh, In: AcSynVat IV/I, 553-559. 

91 vgl. Ebd., 553: 'Si'ne dubio fatebuntur Patres opus valde arduulI fume. ArduulII QUldem ratlone 
materiae: haee enim non plene definlta est, et in multiS locum relinQuebat ad detenl\lnationes 
in genere a Contijio reQuisltas. Arduum etuI! ratlone formae, Quae, datls destiMtariis, In 
traditione eoneiliari aliqualiter Mva exstabat', 

92 Vg1. ebd., 557: 'Oe modo dicendi, praesertl!l In hae prion parte Sehematis, non miror er at dlffi
cultas. Haee enim pars de doetma fidel formaliter agit; atQui ita praestanda erat haec doetrlna 
ut voluntati Coneilli de destinatariis eonsonaret, ut scilicet ' .. universis hOllllnibus lntelligl
billa forent ... ? Ardua Quidam via". 

93 Vg1. u. 3.3,1. 

94 Vg1. Re1.' Eb. Garrone, Toulouse/Frankreieh, in: AcSynVat IV/I, 557: 'Sed hie, lIagi5 QualII In 
ull0 alio loeo, urget nos suprellla Concilio intentio et voeatlo qualls a Papa loanne definita est 
10 ipso ortu Conei!ii et de qua silllul ab ipso exelllplull aecepillus eUIi in Encyclicis suis l1nguam 
eondebat iStlUS eollocutioms eum mundo, noblS indubitanter vial11 aperlens, et ... probatlonem af
ferens lIundum lesu Christi verbo non impervlulII esse et ad ipsum suscitari posse: quaM viam SU~IIUS 
Pontifex Paulus et ingressu est in tot declarationibUs, et Eneyclicls, et nos iugiter ingredl do-
cui t' . . 

95 Vgl. ebd., 557: 'Textus hic igitur evangelicus potiusquam teehnlcus generaliter esse VOiU1L: Id 
est theologiam fidellter sequens, verbIs tamen Utl sililplielbus, ut sunt verba evangellca -
sie de verba 'cor' ad loquenduM de persona, Quod verbum et sensus plenitudine et adaeQuatlone ad 
reM 111 rab il 1 ter gaudet. Textus v 1Vens et i all vo 1 Ul t esse et dynal1li eus pot 1 uSQualli abstractus et 
theoreticus, ut problellatlbus hOlilnull Quae respicere intendit QUall proximus Slt. Tandem allQuando 
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lität des Textes auszudrücken, sei der Ausdruck "Pastoralkonstitution" 
gewählt worden, der mit Sicherheit im Sinne des päpstlichen Konzilsini

tiators sei. 96 Schließlich darf der Hinweis des dem Schema beilie

genden Berichts auf die nur "relative" Neuheit des Textes im Vergleich 

zum Vorentwurf nicht vergessen werden, der in seiner generellen Orien
tierung unverändert geblieben se;97, so daß das über die formale 

Eigenart des ersten Konzilsentwurfs Gesagte98 als bleibend gülti

ger Hintergrund berücksichtigt werden muß, soll vorschnellen Interpre

tationen gewehrt werden. 

Bei der inha1t1ichen Auswertung des Schemas ist zunächst in Er

innerung zu rufen, daß der Vorentwurf auf dem Weg zu ihm eine dreifa

che überarbeitung zu durchlaufen hatte: als Vorschlag einer Theologen

gruppe wenn auch unter bischöflicher Beteiligung erstellt, 1n Ariccia 

diskutiert und verbessert, erfuhr der dort verabschiedete Wortlaut we1-

tere Änderungen durch die Erörterungen der Zentralen Unterkommission 

und der Gemischten Kommission. g9 

Der neue Entwurf gliederte sich in ein Vorwort100 , eine einfüh
rende Darstellung der heutigen menschlichen Lebenssituation101 , 

et ventat i fidei et rea I i tat i humanae vitae coniunctus esse Quam ~axJlle conatus est". 

96 ~g1. eDd., 551: "ArdUIL ferme propositum, Quod optime a Comllssione Coordinationis expressull vide
tur '~Ulll, ad determi nandam Qua 1 i tatem theo log iCBm hu i us textus, ti tu I um ei i gere decrev I t: 
'Constitutio pastoralis', Que~ modum dicendi Pontifici Ioanni placiturull fuisse non dubitan
dum est, cuiu5 voluntate ConciliulI hoc exstitlt, et nobis videtur plene lodo agendi et docendi 
Summi Pontificis cohaerere" (H.v.V.). Daß genau dIese Intention auch die Arbeit all Ehekapite1 ge
leitet hat, beweist auch dIe Erläuterung der Rel. part., in: Ebd., 533, daS die Problelle so ent
faltet worden seien, daß im Lichte pastoraler Sorge die Doktrin von allen verstanden wer
den könne: 'Prob1emata, intuitu curae pastararlS elucidata. ita evo1vuntur, ut doctrlna 
catholim proposita; etiam a oQn-eatho1icis, immo a non-christianlS aecipl aut salte. lntelljgi 
poss 1t". (H. v. V. ). 

91 Vg1. Qel. ED. Garrone, Toulouse/Frankrmh, in: AcSynVat IV/I, 525: "QUOAD RELATIVAH MOVlTA
TEH TEUUS 
... Substantia et orient8tio geoeralis schematis eaedem Manent' (H,v.V.). 

98 Vgl. o. 3.2.1. 

99 Dabei ist durch die DokUMentation der Texte von Hasselt und Ariecia bei L. C. Berna1, Genesis, 
15-16 uod 18-81 eine genauere zeitliche Zuordnung der einzelnen ~erinderungeo töglich. Vgl. o. 
3.2.2.1. 

100 Vg1. Schema 'Constitutio pastora1is .. :, in: AcSynVat IV/I, 435-436 00.1-3: 'Prooelliul'. 

101 ~gl. ebd., 436-441 on. 4-9: "Expositio introduetiva de hOllinis coodicione in lIIundo hodieroe'. 
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einen ersten Teil über die Haltung der Kirche dazu102 und einen 

zweiten Teil über einige dringlichere Probleme103 , dem ein Schluß

kapitel nachgestellt war104 und der an erster Stelle "über die 
Förderung der Würde von Ehe und Famil ie" handeltel 05, und zwar 

seinerseits in vier Abschnitten. Einer S~tuationsschilderung in bezug 

auf Ehe und Familie108 folgte ein Absatz über den heiligen Cha

rakter von Ehe und Familie101 , um dann auf die eheliche Lie-

be10B und die Fruchtbarkeit der Ehe109 einzugehen, bevor ein 

letzter Abschnitt sich dem Problem der verantworteten Elternschaft zu

wandte. 110 

Bereits der erste in der Konzilsaula unterbreitete Entwurf hatte 

sich bemüht, den Begriff der "Liebe" vor falschen Interpretationen zu 

bewahren111 , und auch der neue Text signalisierte durch die Rede 
von der "wahren"112 und "echten"113 ehelichen Liebe das glei

che Bestreben, ging jedoch weit darüber hinaus. Die Stellungnahmen hat-

102 Vg1. ebd., 442-476 nn. 10-58: 'Pars 1. Oe Ecclesia et condicione hominis'. 

103 Vg1. ebd., 477-513 nn. 59-103: 'Pars H. Oe Quibusdam problematibus urgentioribus·. 

104 Vg1. ebd., 514-516 nn. 10H06: ·Conclusio·. 

105 Vg1. ebd., 477-482 nn. 60-64: 'Caput 1. Oe dignitate Matrimonil et familiae fovenda·. 

106 Vg1. ebd., 477f. n. 60: '{De latrillonio et fallilia in mundo hodiernoJ." Vg1. entsprecnend 
Hasselt-T., 75: '(De lOlento problelatis)" und Ariccia-T., 78 n. 1: '(Prooemiullj: 

107 Vg1. ebd., 41Sf. n. 61: '(De sam latrilfonii et falliliae indole)," Entsprechend Hasselt-T., 
75 n. 1: '(De saers indole matrillonii et familiae)" und genauso in Ariccia-T., 79 n. 2. 

108 Vg1. ebd., mf. n. 62: '(De alllore coniugaliJ". Identisch Hasselt-T., 76 n. 2 und Ariccia-
1., 79f. n.3. 

109 Vg1. ebd., 480f. n. 63: '(De lIatrilionii fecunditate)" und Ariccia-T., 80f. n. 4 identlsch. 
Anders noch Hasselt-T., 76 n. 3: • (De prole suscipienda et educanda)". 

110 Vg1. ebd., 48H. n. 64: '(Deus do.inus vitae)" und Ariccia-T., 81 n. 5 identisch. Anders 
noch Hasselt-T., 77 n. 4: '(De difficultatibus hodiernae familiae)". 

111 Vg1. 0.3.2.1.2. 

112 Vg1. ScheIB 'Constitutio pastoralis .... , in: AcSynVat lVil , m n. 62 (48, 21f.i: 'Pluries 
quoque nostrae aetat i s hOlli nes veruBl amorem inter Blar i tum et uxorell magn 1 fac i unt" (H. v. V . ) 
Aus dem Vergleich lIit Hasselt-T., 76 n. 2 und Ariccia-T., 79 n. 3 ergibt sich, daß der Zusatz 
'verum' erst danach und offens i cht li ch, UII jedes Mi Bverständni s über den zugrunde liegenden Li e
besbegr i ff zu verllei den, ei ngefügt Morden ist. 

113 Vg1. Schema 'Constitutio pastoralis .... , in: AcSynVat IV/I, 480 n. 62 (49, 3): 'Ut autem 
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ten erkennen lassen, daß die inhaltliche Entfaltung des Liebesbegriffs 

als unzureichend empfunden wurde. 114 Dem Wunsch einer großen Mehr
heit nach einer Herausstellung des Wertes der Liebe für das eheliche 

Leben und ihrer Natur entsprechend, wurde eine Reihe von Ergänzungen 

angebracht, wobei ein Mittelweg zwische~ den beiden grundsätzlicheren 

diesbezüglichen Ansichten eingeschlagen werden sollte. 115 Oie wah

re eheliche Liebe sei, als herausragend menschlicher Akt, weil sie auf 

die Person zielen und von ihr ihre Bestimmung erfahren solle, geeig

net, den körperlichen und geistigen Regungen eine besondere Würde zu 

verleihen und sie gleichsam als Elemente und besondere Zeichen der ehe

lichen Freundschaft auszuzeichnen. 115 Mit dieser Formulierung und 

den weiteren Aussagen über die "Natur", das "Wesen" der ehelichen Lie

be, die fast vollständig bereits im Vorschlag der Hasselt-Gruppe ent

halten waren l17 , wollte die Redaktion beiden von ihr wahrgenomme

nen Strömungen gerecht werden. 118 Hier wurde der Begriff der ehe

lichen Liebe zunächst in seiner spezifisch personalen und menschlichen 

Qualität präzisiert, indem die ganze Person in ihren verschiedenen 

leib-seelischen Dimensionen als ihr Ausgangs- und Zielpunkt gekenn-

germanus amor conlugal1s in Ilundo magni aestimetur .... (H.v.V.). Von allor genulnus' 
spraChen Hasselt-L, 76 n. 2 und Arlccia-T., 80 n. 3. 

114 Ig1. o. 3.2.U. 

115 vgi. Re1. part., in: AcSynVat 1'1/1,537: "(0) ... - oe allore coniugall. Hens fuit via. medi
alll lnire inter duas opiniones principaliores in aula vel 5Cf1pto prolatas. Ampla Ilaioritatis pe
tit ut valor aBloris in vita coniugalis eiusque natura exponatur ... : Oie dort Jeweils als Bele
ge angeführten Aktenzeichen können bei F. Gil Hellin (Hg.), Constitutionis, Iltit den tatsächli
chen Ste 11 ungnahMen und ihreIl Fundort inden Acta Synoda lia ldentifi ziert werden; vg 1. ansonsten 
o. 3.2.1.3. Vgl. auch C. l. Bernal, Genesis, 52 und Anm. 6. 

116 vgl. Schema 'Constitutio pastoralis .. :, in: AcSynVat IV/I, m n. 62 (48, 22-25): '!11e au
tem amor, utpote actus eml nenter humanus, CUIl in personam oi dgatur ab eaque terminetur, corpo
ris ani~ique !lotus peculiari dignitate ditare eosque talllquaill elementa ac signa specialia conluga
lis allicitiae nObilitare valet'. 

117 Vgl. Hasselt-L. 76 n. 2. Der entsprechende Ariccia-r., 79 n. 3 lautete: "I11e (!i alllor, utpote 
actus emInenter humanus, cum in personal! (!) terminetur, olmes corporis animlque lotus pecu
liari dignitate ditare potest, ipsosqlle tanQuam elementa Bt signa special18 alllo
ris amicitiae continere valet: (syn. H. bei der Zitation dieser drei Entwürfe, sofern 
nIchts eigens gekennzei chnet v. V.: hier u. i. f. kurs i v : Veränderungen oder Aus lassungen Im 
Fo 1 geschema; (!) : Einfügungen im Folgeschema r. 

118 Vgl. Rel. part., in: AcSynVat lVII, 537: 'UtraQue pars Patrum fortasse satisfactionem inveniet 
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zeichnet wurde, Damit war eine rein biologische, aktzentrierte, mate

rielle Perspektive verlassen und das eigentlich Formgebende, das 

Menschliche als Basis gewonnen. 119 Zu dieser eminent menschlichen 

Realität wurde auch die leibliche Dimension ehelicher liebe gerechnet, 

indem auch körperliche Zuwendung als Zaichen, als Ausdruck der "amici

tia coniugalis" verstanden wurde, Die Redaktion beabsichtigte zum 

einen die Anerkennung der sexuellen Realität der ehelichen liebe unter 

gleichzeitiger Betonung ihrer spezifisch menschlichen Eigenart und 

anderseits, die eheliche liebe als "amor amicitiae" darzustellen, um 

einer Verwechslung mit dem "bloSen amor concupiscentiae" vorzubeu

gen120 , wobei die Abgrenzung von der "bloßen" begehrenden liebe 

signalisiert, daß es nicht um ihre Ausklammerung aus der ehelichen Rea

lität ging, sondern um ihre geeignete Integration; sie bleibt als kon

stitutives Element der wahren ehelichen liebe erhalten und wird so da

vor bewahrt, einfach mit "instinktiv" gleichgesetzt zu werden. Als 

leibliche Elemente der vollmenschlichen liebe übersteigen die körperli

chen Zuwendungen den Bereich des Instinktiven, um geradezu eine ange
messene "Sprache" der ehelichen Partnerschaft (amicitia coniugalis) zu 

konstituieren,121 Die inhaltliche FÜllung des liebesbegriffs ging 

aber noch weiter, Diese eine eheliche liebe nämlich, sei von Gott be

sonders erhoben worden, und als solche zugleich menschliche und göttli

che liebe führe sie die Gatten zur freien und gegenseitigen Schenkung 

ihrer selbst zusammen, die sich in zärtlicher Zuneigung und in Taten 

erweise; sie durchdringe die Aufgaben und Opfer des täglichen eheli-

in iis quae dicuntur de natura amofis coniugalis, .. : (lI.v.Y.). 

119 Vgl. L. C. Bernal, Genesis, 53. 

120 Vgl. Rel. part., in: AcSynVat IY/l, 537f.: 'bi praesentatur (:amor eoniuglis; d. V.) ut allor 
allicitiae et sie praeeavetur confusio cu. solo allare eoneupiseentiae; cl agnoscitur in 
sua realitate sexuali, sed sublineantur eius character ellinenter hUllanus .. : (11. bei 'solo' 
v.Y.). Ygl. auch P. Delhaye, Mariage, 429. 

121 Ygl. L. C. Bernal, Genesis, 53f. Durch die Tatsache, daa statt von 'allOr 81icitiae' I wie ill Aric
eia-T., vgl. o. Anll. 117, jetzt von '8l1icitia coniugalis' die Rede ist, verhindert den Gebrauch 
von 'SIIOr' in lIehrfaeher Bedeutung. Für die Ges811tidee der leiblichen Seite der ehelichen liebe 
beruft sich die Rel. part., in: AeSynYat IV/I, 531 auf Pius XII.: 'Idea hie expressa reperitur 
in alloe. Pli XII (29 oct. 1951)' ,ohne daB dies in den Anllerkungen des Schellas verl!erkt wurde. 
Vgl. o. 3.2.1.3. 
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chen Lebens, 
tät,122 Oie 

verwirkliche sich und wachse sogar in ihrer Aktivi

zuvor umschriebene geistig wie leiblich geprägte Lie-

be wurde somit, ohne sie zu spiritualisieren, sowohl in ihrer überna
türlichen Dimension gesehen als auch mit den täglichen Problemen und 

Entbehrungen verbunden, womit ein inhaH:.liches Element aus "Casti con

nubii", nicht aber deren Gesamtkonzeption in bezug auf die eheliche 

Liebe aufgegriffen wurde,123 Um den dynamischen Charakter der Lie

be zu unterstreichen, war bereits in Hasselt der beibehaltene Zusammen
hang zwischen ihr und der "gegenseitigen Schenkung" syntaktisch neuge

faßt und damit auch inhaltlich nuanciert worden, so daß beide nicht 

mehr identifiziert wurden, sondern durch die Verwendung von "conduce
ren erstere als Quelle dieser Schenkung und ihrer Vertiefung ausgewie
sen wurde,124 Als Schlußfolgerung aus dieser begrifflichen Bestim

mung konnte der Text diesen Gedanken mit der Feststellung abschließen, 

daß somit die eheliche Liebe eine bloß erotische Anziehung weit überra

ge, die, sofern ihr egoistisch angehangen werde, sehr schnell und kläg

lich vergehe,125 Zweierlei ist hier bemerkenswert: Zum einen wur-

122 'lg1. Schema 'Constitutio pastoralis ,,:, in: AcSynVat lVII, 419 n, 62 (48, 26-31): 'Hune 
a~ore~ DOIlt'tnus, supremo gratiae ~ono, quo christifideles filii Dei voeantur, ornare et elevare 
dignatus est. Talis alor, humana sililul et divina consoeians, eonluges ad liberull et mutuUII GUI 

iPS1US dORum, tenero affeetu et opere probatulll conduelt; vitae conlugal is quotidiana afficla et 
sacriflcia pervaditl ; illRO Ipse generosa sua operositate perficitur et crescit (Br und 
end.. 482 Amn. & mit Bezug auf ce. vgl. fast identisch Hasselt-T., 16 n. 2, der ebenfalls kaUl 
verändert auch Ariccia passierte,lg1. Arlccia-T., 80 n.3: 'Hunc autem amorel DOllinus, su
prelilo gratiae et earitatis dono ... benefiieere et elevare dignatus est. ... Olln!8 vi
tae coniugalis quotidiana ·affleia et sacrifiCla pervadit (Casti eonnubii; Oenz. 3701) et hac 
ipsa generosa sua operositate continuo ellundatur et creseit" (syn. H.v.V.I. 

123 Vg1. Rel. part., in: Ebd., 531: '(8l ... Adduntur verba desullpta ex Encycl. Cast! eonnubiJ". 
Die alles druchdringende Liebe ist hier nicht die allge.eine Nächstenliebe, sondern dle spm
fisch eheliche. vg1. o. 302.U. Oie einleitend genannten Gefährdungen der ehelichen Liebe 
betrafen gerade ihren "heiligen Charakter',vgl.ScheIl8 'Constitutio pastoralls ... ", in: 
AcSynVat Hil, m n. 60 (46, 20-22): 'amor nuptialis ... a saers sua indole destituitur". 
ygl. außerdem ebd., m n. 61 (41, 33-35): 'Allor coniugalis, qui christlana 'astesi' 
dirigitur atque nobilitatur, in divino amare ... assullitur, ... '. 

124 Vg1. o. 3.2.2.2. und Anm. 120 sowie Textus relationis provisorius (Bericht von ·Y. Heylen über 
die Arbeit in Hasselt), nach: C. L. Bernal, Genesis, 54 Anll. 15:'Omittitur constructio paratac
tica textus recepti et dicitur nunc: Verus amor coniuges ... ad liberull et MutUUII sui ipsius do
num". conducit' (sic!) quia hoc intenditur per 8110rell coniugalell; sic intentionalitas aillora 
lIIelius expri!litur'" 

125 vg1. Scheilla 'Constitutio pastoralis .. :. in: AcSynVatlV!I, m n. 62 (48, 31f.): "Longe 19i-
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de zur Abwehr eines hedonistischen Mißverständisses nicht mehr wie im 
Vorentwurf von einer "affektiven", sondern von "erotischer" Anziehung 

gesprochen, da es um diese gehe und nicht um jedes affektive Le

ben126 , zumal unmittelbar zuvor noch von der durch zärtliche Zu
neigung (affectus tener) gezeigten gegenseitigen Schenkung gesprochen 

worden war und ihre Ablehnung einen Widerspruch dazu bedeutet hät

te. 121 Zum anderen. wurde auch das erotische Element selbst keines

wegs abgewiesen, sondern implizit anerkannt. Denn nicht als in sich 
schlecht, sondern lediglich als "alleine" unzureichend wurde es darge

stellt. Zu behaupten, das Sensitive oder Erotische sei nicht hinrei

chend, bedeutet noch nicht, ihm jeglichen Wert abzusprechen oder es 

mit negativen Vorzeichen zu versehen. Vielmehr spielen das affektive 

wie auch das erotische Moment als Konstitutiva des Menschlichen auch 

in der ehelichen Liebe eine bedeutende Rolle, die aber sofort zerstört 

wird, wo die Person des anderen aus dem Blick gerät und nur noch narzi

stisch das eigene Wohl verfolgt wird. 128 Dies wird außerdem da

durch bestätigt, daß unter den im einleitenden Abschnitt verurteilten 

Gefahren und Fehlformen neben dem Hedonismus nicht etwa von Erotik, 

sondern vielmehr von "Erotismus" gesprochen und damit eine einseitige, 

exklusive Form des Sensitiven abgelehnt wurde,129 

Diese Kernaussagen zur ehelichen Liebe umlagerte zusätzlich ein 

tur exsuperat meram 'eroticam' inclinationem, quae, 'egoistlce' exculta, citiu. et lIisere evanes
cit (C)'. 

126 I'g1. Rel. part., in: Ebd., 537: 'Ad nUll. 62 ... (C) Loco 'affectiva' dlcitur 'erocica', Quia 
de il1a inclinatione agitur et non tota vita affectiva; cf. 237'. Mit diesem Beleg wurde die 
diesbezügl iche Intervention von Eb. Yago, Abidjan/Elfenbeinküste, in: AcSynVat 1ll/6, 222 Anm. 2 
aufgegriffen. 

127 Dies entspricht auch der Redeweise von CC, 548, wo 'affectus' gerade ZUII Gegenteil einer fli"Hi
gen sinn 1 i chen Nei gung gerechnet wurde: ' Car i tateIl i 9i tur die i IIUS, non earna 1 i tantull ci t 1 uSQue 
evanescente inclinatione innixam, neQue in blandis soluill verbis, sed etiam in intimo animi affec
tu positam atQue, - siquidem probatio dilectionis exhibitio est operis, - opere externe cOlllproba
tUIII" . 

128 Vgl. so L. C, Bernal, Genesis, 55f. Dies ~ird noch dadurch bestätigt, daß das ill Ariccia-T., 79 
n. 3 gestrichene 'llere' i. Konzilsentvurf selbst wieder auftaucht, zur verdeutlichung also offen
sichtlich für not~endig gehalten wurde. 

129 Vgl. Schella 'Constitutio pastoralis .. :, in: AeSynVat IV/l, m n, 60 146, 20-22j: 's.ar 
nuptial is ... in cer ta hOlllinull consortione Quae 'erotisllo' ... infecta est ... destituitur". 
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Kranz von weiteren Attribuierungen, die ihr genaues Verständnis und ih

re Bedeutung abrundeten. Sie war nicht nur in allen Lebensumständen un-

auflösbar treu und heilig130 , sondern auch gegen jedes 

stische Mißverständnis gefeit, wenn ihre Würde131 und 

sUbjektivi
Festigkeit 

betont132 und vor allem festgestellt.wurde, daß sie eine "bewuß

te" Liebe sei, die zudem außerhalb einer legitimen Verbindung nicht 

existieren könne133 , womit offenbar eine gewisse rechtliche Form

gebung mit zu ihrem wahren Wesen gerechnet wurde, so daß sie nicht nur 

als beseelendes Prinzip die innere Lebendigkeit der Institution garan

tieren sollte, sondern selbst notwendig nach einer rechtlichen Form zu 

verlangen schien. 

Das Schema kannte außerdem zwei weitere Begriffe für "Liebe"; zum 

einen "caritas", die nun in deutlicher Abhebung von der spezifisch ehe

lichen nur noch als Bezeichnung für die göttliche Liebe verwendet wur

de134 und zum anderen der Begriff "dilectio", der vornehmlich in 

religiös-biblischem Kontext auftauchte13S , als ein gerade das wil-

130 vgl. ebd., 419f. n. 62 !48, 37f.): "Amor i 11e fide ratus et in Chmto sanctus est, atQue, 
inter prospera et adversa, indissolubiliter fidelis'. Vgl. auch ebd., m n. 61 i41, 32L): 
.... coniuges, mutua dedltione, se invicem perpetuo di1igunt'. 

131 Vgl. ebd., .so n. 62 !49, 13-15): 'Curandum QuoQue est ut iuvenes suo tempore apte de alloris 
dlgnitate, munere et opere ... instruantur .. :, wobei "dignitate' erstmals Im Ariccla-T., 79 n. 
3 auftauchte, also eigens eingefügt wurde. 

132 Vgl. Schella 'Constitutio pastoralis .. :, In: AcSynVat IV!I, 480 n. 62 (49,1): .... firllita
tell alloris .. ,'. 

133 Vgl. Schella 'Constltutio pastoralis .. :, in: AcSynVat IV/I, 478 n. 61 W, 16f.): 'Allore 
... coniugali ... extra legitima. unionem existere nequit .. :. 

134 Vgl. ebd., 418 n. 61 !41, Uf.): 'lpse mus Deus, caritatis suae consilia .. .' und ebd., 
m n. 61 (41, 261: •.•• e divino caritatis .• :. 

135 Vgl. end., 418 n. 61 (41,19-21): 'V ir itaque et UXOf, Qui foedere dilectionis 'iam non sunt 
duo, sed una mo' !Nt. 19, 6), .. :; ebd., 418 n. 61 (41, 28-33): 'Sicut eni. Deus oli. 
foedere dilectionis et fidel itatis populo suo occurrit, ... !laDet porro CUIl eis, ut queladllodull 
lpse dilexit Ecclesiu et semetipsuDI pro ea tradidit ita et coniuges ... se invicell perpetuo di
Hgunt'; ebd., 419 n. 62 (48, 19-21): 'Pluries verbo divino sponsi atque coniuges invitan
tur, ut casto amore sponsalia et indivisa di 1ectione coniugium nutriant atque foveant' , wobei 
diese biblische Grundlegung der Bedeutung der ehellehen Liebe ebenfalls eine wichtige Neuerung 
darstellte, die erst im Schema selbst auftauchte. Vgl. auch ebd" m n. 61 (48, 7-9): "Falli
I ia proinde christiana, cum ex matriMonio ut imagine et participatione foederis dilectionis Chri
sti et Ecclesiae exoriatur, .. .'; hier ist bellerkenswert, daß "di lectionis' in Hasselt eingefügt 
wurde, vgl. Hasselt-T., 76 n. 1, so daß die Verbindung Christus-Kirche gerade als Uebesbund 
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lentlich auswählende Moment 1n den Vordergrund stellender Aus
druck'36 aber auch als Synonym für die wahre eheliche Liebe anzu
treffen war. 137 

Nachdem die Bedeutung dieser ehelichen Liebe unter Berücksichtigung 

der unterschiedlich ausfallenden Wünsche.der konz1liaren Stellungnah

men eindrucksvoll herausgestellt worden war, sahen sich die Kommissio
nen mit der nicht minder schwierigen und konfliktgeladenen Aufgabe kon

frontiert, eine Verhältnisbestimmung zwischen diesem neu unterstriche

nen Wert und der bleibend bedeutsamen Fortpflanzung vorzunehmen, zumal 

die Diskussion auf dem Konzil auch diesbezüglich nicht einhellig ver

laufen war. '38 Dabei sind bei diesem Entwurf eine Vielzahl von Be

obachtungen festzuhalten, die auf eine Gleichbehandlung der prokreati

ven und der personalen Dimension der Ehe, vornehmlich in Gestalt der 
ehelichen Liebe, schließen lassen, ohne daß alle Relikte der traditio

nellen hierarchischen Sicht gänzlich verschwunden waren. '39 Ver

mieden wurde zunächst die Gefahr einer im Gegenzug zur bisherigen ab

soluten Priorität verständlichen, aber nichts desto weniger unberech
tigten Unterbewertung der Fortpflanzung, Nicht nur bei der ehelichen 

Liebe nämlich, sondern auch in bezug auf die Fortpflanzung wurden die 

besondere Würde'4o und die spezifisch menschliche Eigen

art '4' herausgestellt und eigens der Schutz des elterlichen 

Vorbild und Tei ]gabe ist. 

136 'Igl. o. 3.2.1.3. 

137 Nach der reichen Klärung und Füllung des liebesbegriffs hieß es: "Haec dilectio .. .', vgl. Sche
ma 'Constitutio pastoralis .• ", in: AcSynVat IV/I, 419 n.62 (48, 34). vgl. auch ebd., 478 
n. 61 (47, 26-29): 'Christus DOMinus hane lIultiforllell dileetlonell ... benedait'. 

138 Vgl. o. 3.2.1.3. und l. C. Bernal, Genesis, 59. 

139 Vg 1. ebd. , 65, dessen Urtei I über den Hasse lt-T. auch noch für das Schela Ge I tung beanspruchen 
kann. 

140 Vgl. Schella 'Constitutio pastoralis .... , In: AcSynVat IV!1, 479 n. 61 (47, 3f.), wo, in der 
letzten überarbeitungsphase ZWIschen Ariccia und Konzilssitzung eingefügt, ill Zusaml'jar.~3ng lIit 
der Erziehungsaufgabe der Eltern auch die 'Würde' der Vater- bzw. Mutterschaft ausgesagt wurde: 
"Coniuges autell, dignltate ac lIunere paternitatis et lIaternitatis ornati, .... (H.v.V.). 

141 '1g1. ebd., 482 n. 64 (50, 40-43): 'Facultas hUliana generandi, mirablliter exsuperans ea Quae 
In inferioribus vitae gradibus fiunt, .... Vg1. HasselH., 71 n. 4 und Arricia-T., 81 n. 5. D1e
se Formulierung sollte eigens sicherstellen, daß die Fortpflanzungsfihigkeit entsprechend der 
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Rechts auf Nachkommenschaft angemahnt. 142 Ohne also diskriminiert 

zu werden, mußte sie jedoch ihre alte Vorrangstellung aufgeben. Denn 

Gott habe die Ehe mit verschiedenen Gütern und Zwecken ausgestattet, 

die alle von großer Bedeutung für die Fortdauer des Menschenge

schlechts, für das irdische Glück und ewtge Heil eines jeden Familien

mitglieds, für die Stabilität und den Frieden sowie den Fortschritt 

und das Gedeihen der gesamten menschlichen Gesellschaft seien. 143 

Hatte bereits die Formulierung des Vorentwurfs unter Vermeidung jeder 

hierarchischen Zuordnung betont, daß die Ehe nicht nur zur Fortpflan

zung eingesetzt sei 144 , so wurde hier eine grundsätzlichere Formu

lierung gewählt, deren Textgeschichte deutlich zu entnehmen ist, daß 

nicht nur de facto keine Rangfolge mehr ausgesagt worden ist, sondern 

daß dies ausdrücklicher Leitgedanke der Abfassung war. Diese Passage 

war das Ergebnis der Arbeiten von Hasselt. Der Bericht über die Kommis

sionsarbeiten begründete sie damit, daß auf diese Weise die inneren 

Ehezwecke (fines intrinseci) synthetisch in den Text' eingefügt sei

en. 145 Die Einführung dieser Idee zweier verbundener prinzipiel-

der menschlichen Person eigenen Würde betrachtet werde, vg1. Re1. part., in: AcSynVat IV/I, 
541: • - faeu 1 tas procreand i et actus hanc spectantes obi ect i ve cons i derat 1 secundul genu i nu 
personae humanae d i gn i tatelll revereantur ...•. 

142 Vg1. Schema 'Constitutio pastoralis .. ,', in: AcSynVat IV/I, m n. 61 (48, 13-15): 'Paren
tum ius procreandi prolem (G) ... omnino in tute ponatur', auch dies eine Einfügung aus Has
seIt, vg1. Hasselt-T., 76 n. 1. 

143 Vg1. Schema 'Constitutio pastoralis .. ,', in: AcSynVat IV/I, 478 n. 61 (41, 11-16;: 'Ipse ve
ro Deus, caritatis suae consilio, variis bonis ac finibus latrilloniulII instruxit (B); Quae omnia 
pro generis human i continuatione, pro singulorull fa.iliae membrorum felicitate terrena ac salute 
aeterna, pro stabi 1 i tate et pace, progressu et prosper i tate tot i us hUlianae soc ietat 1 s .ax i 111 

sunt momenti,' Vg1. fast identisch bereits Hasselt-T., 75 n. 1 und Ariccia-T., 79 n. 2. 

144 Vg1. o. 3.2.1.2. 

145 Vg1. Re1. part., in: AcSynVat IV/I, 536: '(B) Proponitur additio: 'Ipse vero Deus ... donis 
(sic!) ac finibus .. , instruxit. Ita fines intrinseci matriMnii synthetice in textum intro
ducuntur .. ,' (H.v. 'synthetice' V.). Das hier 'donis' statt 'bonis' steht, ist ein of
fensichtl iches Versehen, da alle Entwürfe" bonis' schreiben. Der Textus relationis provisori
us (Bericht V. Heylens über die Arbeiten in Hasselt), nach: l. C. Bernal, Genesis, 60 An •. 29 
nannte nicht nur die Absicht einer synthetischen, sondern auch die der Vermeidung einer zu tech
nischen Ausdrucksweise: ' ... lIulti enill Patres rogaverunt ut fines matrimoni i synthetice in tex
tum introducerentur, non tamen trlodo nitrlis technico ... ' (H.v.V.). 'Zweck' wurde hier also in 
einem allgemeineren Verständnis verwendet, das ihn aus der traditionellen Hierarchiediskussion 
herauslöste. Eine Identifizierung zwischen der Verwendung des Zweckbegriffs und der traditionel-
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ler Ehegüter, die expressis verbis als Fortpflanzung und Liebe be
nannt wurden, sei in den Stellungnahmen immer stärker gefordert und 
selbst bei andersdenkenden Äußerungen eine breitere Berücksichtigung 
der ehelichen Liebe gewünscht worden. 148 Oie durch die Billigung 
des Textes in den verschiedenen Kommissipnen legitimierte Intention 

der Redaktion erweist sich insofern als noch nachhaltiger, als sie of
fensichtlich trotz Kenntnis der gegenteiligen Interventionen die im 
Vorentwurf eingeschlagene Richtung, von der Zweckhierarchie abzugehen, 
nicht zu verlassen bereit war. So sei die Aussage, daß allen Gütern 
und Zwecken der Ehe und damit den dahinter nun legitim anzunehmenden 
bana pralls et amoris beiden gleichermaßen in mehrfacher Hinsicht 
eine außerordentliche Bedeutung zukomme, fast wörtlich einem bischöfli
chen Verbesserungsvorschlag entnommen141 ; in der entsprechenden 
Intervention B. Jubany Arnaus, Gerona/Spanien, bildete diese Formulie
rung jedoch nur den Vorspann zur gewöhnlichen hierarchischen Wertung 
der Ehezwecke. Dort konnte die Aussage: "die alle von groBer Bedeutung 
sind" durch die nachfolgende Unterscheidung zwischen prinzipieller na

türlicher und lediglich persönlicher Bedeutsamkeit durchaus hierar
chisch ausgelegt werden. 148 Dies war im Kontext des Schemas je-

len Zweck1ehre liegt SOllt ausdrücklich nicht auf der Linie der 'intentio redactionis·. 

U6 Ygl. Rel. part., In: AcSynYat lVII, 536: 'Introductio huius ideae duorul principaliulI bonorull la
trillonil (procreationis nellpe et Illuris) uniendurulI, sellper fortius expetita fuit et in duobus 
supplementis scriptis fere unanillter expostulatur. Inter Ipsos Patres Qui aliter sentiunt, qui
du, uti n. 336, petierunt tallen ut 810ris locus 811plior daretur·. Vgl. auch Textus relatlonis 
provisorius (Bericht Y. Heylens über die Arbeiten in Hasselt), nach l. C. Bernal, Genesis, 60 
Anl. 29, 110 von den Anhingern der strengeren Richtung ('asseclas tendent jae severioris') die Re
de war. 

147 VgI, Rel. part., In: AcSynYat IV/I, 536: 'Verba: 'Quae ollnia pro generis hUlani .. , IIUilli mOllen
ti sunt' fere ad littem desullpta sunt ex ellendatione 341'. 

148 Vgl. B. Jublny Mnau, Gerona/Spanlen, in: AcSynYat II1/7, 297: 'Fines et valores lIatrillDnii ac 
faliliae plures sunt iiQue omnes laxilli lID.enti tUIL pro felieitate terrena ac salute aeterna sin
guloru. falli1iae .elbrorulI, tUIL pro stabilitate, pace. prosperitate et progressu cuiuslibet so
cietatis hUlanae. Inter hos fines et valores, habentur plures ab ipsa natura statut i ideoque 11.
lutabiles. Hi etsi ollnes sunt a natura intenti non tallen olmes sunt aeque princ/pales et in
ter se independentes. Finis et valor lIatrillonii Be falliliae a natura pr incipal iter intentus 
est ut novi hOllines convenienter generentur ... , Praeter hune finell et valoreIl prillariuII lIa
trillonii et falliliae, alii plures fines et valores Ilabentur ab ipsa natura statut i Qui illlledia
ti felicitatell personaleIl coniugull intendunt, at ollnes sunt fini et valori iIIi prillario es
sentialiter sUbordinati: (H.v.V.). Ähnlich wurde lIit deli in o. An •• 146 genannten Beleg ver-
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doch nicht mehr möglich; hier folgte die Feststellung der Bedeutsam
keit erst nach der Behauptung zweier prinzipieller, also gleichrangi

ger Güter oder Zwecke - eine Tatsache, die angesichts des in bezug auf 
Fortpflanzung und Liebe noch aus der Enzyklika "Casti connubii" abge

leiteten Gegensatzes zwischen "principatum necessitatis" und "nobilita
tis" 149 einen kaum zu überschätzenden Fortschritt darstellte. Es 
ging nicht um verschiedenartige Bedeutungen, sondern um die gleich 
große Bedeutung im Hinblick auf unterschiedliche Wirkungsbereiche. Ein 
weiteres Argument für die Gleichbehandlung beider Güter bildet die zu
sätzliche Begründung der Umformulierung des Vorentwurfs. Bei einer Bei
behaltung der syntaktischen "sowohl als auch"-Konstruktion hätte die 
Hinzufügung der Liebe als Gegensatz zur Fortpflanzung verstanden wer
den können, was habe vermieden werden sollen; vieimehr seien zwei prin
Zipielle Güter miteinander verbunden vorgetragen und der Fortpflanzung 
der erste Platz eingeräumt worden15o , wobei letzteres sich nur 
auf die folgende AUfZählung der Bereiche beziehen kann, auf die sich 

die Bedeutsamkeit der Güter erstreckt und die zuerst den Fortbestand 

des Menschengeschlechts nannte. Daß daraus aber kein wertmäBiger Vor
rang abgeleitet werden kann, es sich vielmehr um eine bloß syntakti
sche Vorordnung handelte, ergibt sich daraus, daß an anderer Stelle 
durchaus die Liebe erstplaziert sein konnte151 , was andernfalls 

fahren, der sich auf B. Franic, Split und Makarska/Jugoslawien bezog, der ebd., 260 zwar die Auf
nahme des Gedankens der ehelichen liebe in die katholisclle Ehelehre lobte, i. folgenden jedoch 
auBerordentl ich starke Vorbehalte anlleldete. Vgl. o. 3.2.1.3. 

149 Vgl. o. Erster Teil: 3.1. und o. 3.2.1.3. und aucll noch in Adnexul H, in: AcSynVat m/s, 162 
Z. 12-15: 'Allor coniugalis ... tenet nobilitatis principatull .. .'. 

150 Vgl. Textus relationis provisorius IBericllt V. Keylens über die Arbeiten in Kasselt), nach: L. 
C. Bernal, Genesis, 60 Anl\. 30: 'PericululI, ut patet, aderat amoreIl quasi opponandi generation;. 
Ad quod vitanduM, textus novus non allplius dicit: 'non solull ad prol is procreationem' (Oeus volu
it coniugiulI) ... 'sed etiall ad lIutuall sanctificatione.', sed duo bona principalia lIatrimonii co
pulative proponit et prillull locul dat procreationi'. Diese Vermeidung eines Widerspruclls zwi
schen beiden Gütern dürfte aucll eine weitere kleine textliche Veränderung IOtiviert Ilaben. Wäh
rend ilft Kasselt-T, 75 n. 1 und Ariccia-T., 79 n. 2 von 'diversis bonis ac finibus' 
gesprochen und duit ein Adjektiv verwendet wurde, das eine gegensätzliclle Verschiedenheit 
ausdrückt, fand sich im Schella die Forlulierung 'mUs bonis ac finibus', die ledigliCh 
eine Mannigfaltigkeit ZUII Ausdruck bringt. 

151 Vgl. Sche!la 'Constitutio pastoralis .. .', in: AcSynVat lVII, m n. 61 148, 7-12), wo von 
der christlichen Fallilie erwartet wurde, daS sie die lebendige Gegenwart des Erlösers und die 

522 



zur Ableitung der gegenteiligen Priorität berechtigen würde. Die Inten

tion, Fortpflanzung und Liebe als zwei verschiedene, aber in wechsel

seitiger Beziehung stehende Güter darzustellen152 , wird von der 

Entwicklung einer weiteren Textstelle gestützt. Die in Ariccia zur Dis

kussion gestellte Vorlage aus Hasselt hatte an einer Stelle die Formu-

1 ierung "genuinum finem coniugi i" verwendet. 153 Diese Diskussion 

bemängelte nun den singularischen Sprachgebrauch als einen Widerspruch 

zu der zuvor genannten Pluralität der Güter, worauf die klärende Ant

wort erging, daß hier nicht etwa "der" genuine Zweck, sondern vielmehr 

"ein" authentischer oder "einer der authentischen Zwecke" gemeint 

sei. 154 Nachdem weder diese Ausführungen noch ein Verbesserungs

vorschlag155 die Sitzungsteilnehmer in Ariccia hatten überzeugen 

können, wurde diese Stelle einfachhin gestrichen - für L. C. Bernal 

das Verschwinden des letzten Belegs, von dem aus für die alte Zweck

hierarchie hätte argumentiert werden können. 156 Zu den Elementen, 

die 

lute 

nicht etwa 

Priorität 

eine Entwertung, wohl aber eine die 

relativierende Neubewertung der 

bisherige 

Fortpflanzung 

abso

be-

zeugten, gehört auch die Entwicklung der folgenden Textpassage. Unter 

Aufnahme von Teilen der entsprechenden Formulierung des Vorentwurfs 

wahre Natur der Kirche durch die zuerst genannte Liebe der Gatten, durch die Fruchtbarkeit sowie 
durch Ei nhei t und Treue und den Zusammenha lt ihrer GI ieder bezeuge: • Fa~i 1 ia pro i nde chrISt i ana 
... vivalll Salvatoris in ~undo praesentia~ atQue ger~anam Ecclesiae naturam omnibus hominibus pa
tefaciat, tum coniugum amore, generosa fecunditate, unitate atQue fidelitate, tUIll omnium ~e~

brorulII suorum amabili cooperatione" (H.v.V.). 

152 Vgl. L. C. Bernal, Genesis, 60. 

153 Vgl. Hasselt-T., 75 n. 1: ·Uxor et vir ... genuinum fine", intendentes .. :. 

154 Vgl. Relatio de prilllis laboribus Aricciae (Bericht V. Heylens), nach: L. C. Bernal, Genesis, 70 
Anm. 61: ·De fine genuine in singulari (dum 1.4 dicitur plures esse fines ~atrimonli): in 
hoc contextu pluraritas finium unicitati finis genuini opponi videtur. Resp. Sensus for~u1ae 'ge
nuine~ finem' est 'une fin authentiQue' ou 'une des fins authentiQues' et non 'la fin authen
t iQue'· • 

155 Vgl. ebd., 70 An •. 61: ·Posset dici: '/ibenter et allanter progenie", intendentes', si Quis 
existimat for~ulam adhibita~ esse ·ni~is ambiguam·. In Ariccia war bereits die Einleitung des Has
selt-T., 75 als zu sehr am bonum prolis orientiert kritisiert worden, vgl. C. L. 8ernal, Gene
sis, 70 und ebd., Anm. 58. 

156 Vgl. C. L. Bernal, Genesis, 70f. 
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der dritten Konzilsperiode157 wurde erneut ausdrücklich betont, 

daß die Ehe keineswegs nur zur Fortpflanzung eingesetzt, wenn auch auf 

letztere hingeordnet sei; vielmehr verlangten die Natur des unauflösli

chen Bundes zwischen den Personen und das Wohl der Nachkommenschaft, 

daß die Liebe der Gatten in der rechten ~eise voranschreite und reife. 

Selbst wenn das häufig so ersehnte Kind fehle, büße die Ehe ihre funda

mentale Kraft und ihre Unauflöslichkeit nicht ein, sondern lade die 
Eheleute vielmehr zu vielgestaltiger spiritueller Fruchtbarkeit 

ein. 1SS Diese Formulierung war in mehrfacher Hinsicht um eine aus

balancierte Gewichtung der Fortpflanzung bemüht. Nicht nur die Rede 

vom "Fortpflanzungsinstrument" war el iminiert, sondern in Hasselt darü

ber hinaus die Verwirklichung oder Vollendung durch die Nachkommen
schaft eingefügt worden, offensichtlich um eine gewisse Mäßigung in 

der Ausdrucksweise vorzunehmen. 1SS Allerdings erfuhr diese Verän

derung in Ariccia ihrerseits insofern eine Korrektur, als "perficia

tur" durch "ordinetur" ersetzt180 und mit dieser allgemeineren 

Vokabel dem mißverständlichen Eindruck, die EXistenzberechtigung der 

Ehe liege in der Fortpflanzung, jeder Anhalt entzogen wurde. Der Ver

meidung einer übergebührlichen Herausstellung der Fortpflanzung diente 

es auch, daß in Hasselt wie im Schema nicht mehr gesagt wurde, die ehe

liche Liebe werde vom personalen Bund und "besonders" (maxime) vom bo

num prolis verlangt; vielmehr erschienen personaler und prokreativer 

Aspekt gleichberechtigt nebeneinander16 I , um die Balance nach kei-

151 Vgl. O. 3.2.1.2. 

158 Vgl. Schema 'Constitutio pastaralis .. :, in: AcSynVat lVII, 480 n. 63 (49, 30-36): 'Matrillo
ni um autell, I icet in pro lell ordi netur (D L non est merun procreat ionis i nstrumentull i nst i tutuII; 
sed natura foederis indissolubilis inter personas banUlIlQue prolis exigunt, ut lIutuuS etiam caniu
gUII allor recto ordine profimt et lIaturescat (E). Si proles, saepius tall aptata (F), deficiat, 
matrililonium vii sual fundallentalem suamQue indissolubilitatelll non allIittit, verull conluges ad lIul
tifarmem fecunditatell spiritualeIl invitat'. 

159 Vgl. HasselH., 76 n. 3: 'Matrillonium aute., licet prole perficiatur, .. : und Rel. part., 539: 
'(Dl"Additur 'licet in proleI ordinetur', ad telllperandSIll duritiall expressionis 'non est me
rUIi institutull procreationis". 

160 Vgl. Ariccia-T., 80 n. 4: 'MatrilloniulI autell,licet in prolell ordinetur, 

161 vg1. o. 3.2.1.2. und Hasselt-T., 76 n. 3. 
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ner der beiden Seiten zu verlieren, Nicht zuletzt wurde auch der in 

den Stellungnahmen auftauchende Wunsch nach einem besonderen Lob für 

kinderreiche Familien nur unter dem Vorbehalt erfüllt, dadurch keines

falls weniger kinderreiche oder kinderlose Ehen zu diskriminie

ren182 , für die eigens eine Ausweitung des Fruchtbarkeitsbegriffs 

um die spirituelle Dimension erfolgte,183 Schließlich wurde auch 

keinerlei Bezug mehr auf amtliche Dokumente genommen, die sich für die 
Zweckhierarchie aussprachen, obwohl noch das Anhangkapitel auf das Of
fiziums-Dekret verwiesen hatte, 183a 

Oie erwähnte Ausbalancierung des generativen und des personalen 

Aspekts der Ehe im Schema kann allerdings nicht immer als gelungen emp-

162 Vgl. Schema 'Constitutio pastoralis .. :, in: AcSynVat IV!t, 481 n. 63 (50,9-11): 'Quod in
ter peculiari 1I0do lIeliorandi sunt illi Qui, divinae Providentiae confidentes, prudenti cOlllllluni
Qua consilio, lIIa9no anillo prolem congruenter educandam etialll nUlllerosiorem suscigiunt'. Bezüglich 
dieses in Hasselt beschlossenen Zusatzes, vgl. Hasselt-l., 77 n. 3 und Ariccia-T., 81 n. 4, ver
wies die Re!. part., in: AcSynVat IV/l, 539: "3. De additionibus. 1) laus fSllflliaru/I! pro
lem numerOSS/I! habent i um. Oe Qua d i ctUIn ast supra p. 105 . auf ihre vorhergehende Klarste 11 ung, 
daS ein solches lob nur in einer Form möglich sei, die Paaren mit weniger KIndern niCht etwa man
ge I nde Bere i tschaft unterstelle, vg 1. ebd., 538: "Cl are deni Que, i uxta vota mu ltorul1I PatrulII, ... 
merita familiarum pro1e1ll etiam numerosiorelll habentiulII extollit, lta taillen ut aili, Qui grolel1l nu
lIIerosalil habe re non potuerint, non accusentur de generositatis defectu". Das gleiche Anllegen iag 
auch der in Ariccia initiierten, vgl. Ariccia-T., 80 n. 4: 'et si groles, quaml'is optata. de
ficiat .. : (syn. H.v.V.), und 1m Schema verstärkten, vgl. o. Anm. 158, Einfügung zugrunde, ,g1. 
Rel. part., in: AcSynVat IV/I, 539: '(FI Additur: 'ssepius tal! optata', ut attenaatur 30 1n
tentlonem eorum qui, etsi prolell non habent, ealll tamen desiderant'. Dieser Gesamttendenz eines 
Ausgleichs der Relevanz der verschiedenen Ehegüter entsprechend sprach auch dIe w der D1Skus
S10n über den zweiten Teil gehaltene Rel. B. Hengsbach, Essen/Deutschland, in: AcSynVat IV!3, 14 
einfachhin von dem Bemühen, die Fortpflanzung und Erziehung SOWle die wahre Eigenart der ehell
chen liebe in ein klareres Licht zu rücken: "Textus, desideriis Patruill respondens. in luee clari
are ponit munus procreatlonis et educationis prolls in societate fallllliari, necnon ver!m lndolem 
al10ris coniugal is'. 

163 Vgl. Rel. part., in: AcSynVat IV/I, 539: '(F) ... Pro iisdel1 additur Quod ad l1ultiforlllell fecunQl
tatem spiritualem invitantur'. 

163aVgl. Adnexul1 11, in: AcSynVat III/5, 164 und 168 Ann. 5. Dieses Anhangkapitel spielte nur me 
marginale Rolle, etwa ill Einleitungsabschnitt, vgl. l. C. Bernal, Genesis, 661. SOWle den allge
lIIeinen Hinweis bei Re1. Eb. Garrone, Toulouse/Frankreich, in: AcSynVat IV/I, m, so aaD für die 
Kernaussagen zur Ehe die Feststellung von B. Häring, Einleitung, ~U zutrifft: 'Oer Annex über 
Ehe und Falililie verschwand lIIit dem Ende der Diskussion der drltten Sitzungsperiode von der Bi ld
fläche'. Vgl. aber auch u. 1.2.2.3. Dies ist um so bemerkenswerter als die Rel. B. Hengsbach, 
Essen/Deutsch land, in: AcSynVat IV /3, l~ eigens verMerkte, daS j n jedem Ei nze lfa 11 geprüft wor
den sei, ob Anhanginhalte übernomillen werden sollten oder nicht: 'In singulis decisio facta est 
secunduill animadversiones patrul1, Quaenam ex Adnexis assul1enda essent, Quaenalll non". 
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funden werden, und dies gerade in jenen Passagen, die das Verhältnis 

zwischen Liebe, Ehe und Fortpflanzung ausführlicher explizierten. So 

enthielt der in Hasselt erarbeitete und in Ariccia vorgeschlagene Text 
einen Satz, der besagte, daß die Ehe durch die rechte, bereitwillige 

und bewußte Liebe zur Fortpflanzung bestimmt sei und von ihr gekrönt 

werde, wodurch sie auf die Erziehung der Nachkommenschaft ausgerichtet 
sei. 164 Problematisch war an dieser Formulierung nicht die Aus

richtung der Ehe auf Fortpflanzung und Erziehung165 , sondern viel

mehr, daß diese Ausrichtung "durch" die liebe erfolgen sollte. Dadurch 

war sie das eigentlich generativ finalisierende Element; die Fortpflan

zungsfinalität wurde so in den Liebesbegriff hineingezogen und seine 

Eigenbedeutung drohte sichaufzulösen. 166 In Ariccia war dann ei

ne Umformulierung erfolgt, die die Gefahr eines solchen Verständnisses 

mi lderte: Die großzügige und bewußte eheliche Liebe "und die Eheinsti

tution" werden von der Fortpflanzung, die ihrerseits durch die Aufgabe 

der Kindererziehung zu ergänzen sei, gleichsam als Krone bestimmt und 

ausgezeichnet. 167 Hier war nicht mehr die liebe das lediglich fi

nalisierende Element, sondern sie selbst war ebenso wie die Institu

tion insgesamt auf Nachkommenschaft ausgerichtet, stand nun allerdings 

gleichsam neben ihr. Entsprechend wurde der Satz in der ersten Phase 

der Ariccia-Sitzung auch als schwer und nicht genau zu verstehen bean

standet: wenn damit nämlich ausgesagt sein solle, daß die Fortpflan

zung ein Ehezweck sei, dann könne doch kaum im gleichen Sinne von der 

Fortpflanzung als Zweck der liebe gesprochen werden. 168 Die Kom-

164 Vgl. Hasselt-T., 75 0.. 1: "ItaQue lUre neenon generoso et conselo aMare lIatrilloniulI, veluti spi
ee, procreatione terminatur atque eoronatur, Quae et ipsa ad prolis edueatione. saera lunere or
dinatur' . 

165 So die Kritik bei l. C. Bernal, Genesis, 11. 

166 Vg1. so auch einige Interventionen der dritten KonzilspertOde, o. 3.2.1.3. 

167 Vg1. Arieeia-T., 19 n. 2: 'AlLLor ille coniugalis, generosus atque conSClUS. ipsulIQue lIatrillonii 
i nst i tutUII, ve I ut i apiee. procreatione, Quae et i psa pro Hs edueandae lIIunere COlP lenda est, ter
lIIinantur atQue coronantur·. 

168 Vgl. Relatio de prillis laboribus Arriecia (V. Heylen), nach: C. l. Bernal, Genesis, 11 Anill. 64: 
'Obiicitur quod haee phrasis, prout forllulata est, non heile et aeeurate intel1igi potest: for
lula elarior et perspicax desideratur: 'Itaque iure ... procreatione terillinantur': vultne hoc di-
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mission gab dazu eine ausführliche Erläuterung. Es sei ihre Absicht ge

wesen, zugleich rechtlich und existentiell über die Ehe zu sprechen, 
ohne dabei auf eine technische Ausdrucksweise zu achten, wobei als Bei
spiele die Begriffe "fines", ubona" und "causae" genannt wurden, über 

deren Sinn in der Theologie bislang n~ch diskutiert werde. 169 Die

se Erklärungen sind von außerordentlicher Tragweite. Zum einen muß 

festgehalten werden, daß hier nicht von zwei getrennten je nach Gegen

stand zu verwendenden Sprechweisen die Rede war, so als könne die Fort

pflanzung der einen, das Thema Liebe der anderen zugeordnet werden, 

sondern von einer "gleichzeitig" juristischen und existentiellen, also 

komplexen Redeweise, die versucht, ein Gesamtphänomen unter zwei mit

einander verbundenen Perspektiven sprachlich zu erfassen. Zum anderen 

wurde hier explizit geäußert, was bereits mehrfach angeklungen 

war 170 , daß die Vermeidung eines technischen Vokabulars davor be

wahren sollte, in Diskussionen über umstrittene Begriffe eintreten zu 

müssen. Nicht Unverbindlichkeit oder Oberflächlichkeit war damit impli

ziert, sondern vielmehr die Absicht, Inhalte in einer unbelasteten Be

grifflichkeit zu vermitteln. Dies wird durch die Fortsetzung der Kom

missionsantwort noch unterstrichen. Es werde hier das eheliche Recht 

angesprochen, das darin bestehe, daß einerseits die Fortpflanzung auf 

das Kind ziele und anderseits auch die eheliche Liebe ihre Vervollkomm

nung darin finde. Auf diese Weise würden das rechtliche "Minimum", das 

"ius prolls", und die theologische Doktrin, die die Existenz der Liebe 

anerkennen müsse, zu einer vollständigen Einheit der Existenz miteinan

der verbunden. Sollte die Formulierung trotzdem nicht reiflich genug 

überlegt erscheinen, sei eine andere zu wählen. '71 Im Bericht 

ce re procreatlonem esse finem matrimonli? Sed VIX aeQue ratione dlcitur procreatiooem esse finu 
(apem?j generosi et conseil amoris'. L. C. Berna", heZieht den EInwand auf den ~asselt-T., wah
rend die Pluralform 'terminantur" im bereits geanderten Text vorkam.' 

169 Vgl. ebd., 11 ARm. 65: "lntentio cOl1l11issionis erat IOQui de lIatrlllonio lnsillul iuridice et eXl
stentlaliter, Quin attendatur ad vacabula technica (fInes, bona, causae, de Quorum sensu io theo
logie adhuc disputaturj". 

110 Vgl. o. 3.2.2.2. 

111 Vgl. ebd., 71 Anm. 65 "Asseritur ius coniugale, Quod est ad prolem prole terlll0arl et allorem con
lugalell etlam suam perfectionem in prole invenire. Ita '1II1nimulI' iuridieuill (sel. ius prallsl et 
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über eine spätere Phase der Arbeit wurde dies dahingehend ergänzt, daß 

die gewählte Formulierung dem Wunsch vieler Väter nach einer gleichzei

tigen Erwähnung von Eheinstitution und ehelicher liebe Rechnung tragen 
wollte, wobei entsprechend dem normalen Ablauf im leben die liebe an 

erster Stelle genannt sei. Die Worte "veluti apice" seien geWählt wor

den, um die Vorzüglichkeit der Fortpflanzung zu betonen. 172 Das 

Schema selbst präsentierte sich noch einmal in abgewandelter Form. Ihm

zufolge sollte die eheliche liebe die Eheinstitution beseelen, die auf 

die Fortpflanzung und Erziehung von Nachkommenschaft hingeordnet sei, 

durch sie gleichsam als Höhepunkt vervollständigt und gekrönt wer
de.'73 Hier wurde der Bezug der Fortpflanzungsausrichtung nicht 

mehr auch von der Institution ausgesagt, sondern nur noch von 

ihr, Die eheliche liebe kommt hier vielmehr als inneres lebensprinzip 

einer auf Nachkommenschaft hingeordneten Institution ins Spiel, was in 
der Tat besser der im endgültigen Bericht angegebenen Aussageabsicht 

entsprach, die Bedeutung der ehelichen liebe auch für die Zeugung und 

Erziehung von Nachkommenschaft zu unterstreichen.'7. Daß der Ein

schub "gleichsam als Krönung" nicht im Sinne der traditionellen Priori

tät interpretiert werden darf, geht nicht nur aus dem dadurch entste

henden Widerspruch zur bisherigen Gesamtintention des Textes hervor, 

sondern auch daraus, daß der im Ariccia-Text anzutreffende Ausdruck 

doetrina theologiea, Quae exJstentiam amoris agnoscere debet, in unitate existentiae perfectae 
conlunguntur. Si fOrnlula adhibita, hoc non obstante, non satis perspicax apparet, alia seliga
tur •..•. 

172 Vg1. ebd., 72 Anlll. 66: 'Proponitur ut per verba: 'amor ille conlugalis ... ipsulIQue ~atri.onii in
stitutum... procreatione, veluti apice, terlllinantur et coronantur' lIentio fiat de instituto et 
sillul de allore coniugali, prout a pluribus petitum fuit; ordo propositus: 'allor ... ipsuliQue ~a
trimonii institutum' ita fuit selectus, QUla in vIta hUMana, res lIIodo norllali ita procedunt. Ver
ba 'veluti apiee' praestantiall prolls lIanifestant'. 

173 Vg1. Schella 'Constitutio pastoralis .. :, in: AcSynVat 1Vi', 478 n. 61 (41, 16-19): 'Amore 
... conlugal i, generoso atQue conscio, ... anilletur oportet ipsuill institutulllllatrilloni I, Quod ad 
procreationell et educationell! prolis ordinatur, Quibus veluti fastigio, cOllpletur et coronatur 
(Cl' . 

174 Vg1. ReLpart., in: Ebd .. 536: '(Cl Per verba: 'Alllore autell coniugali ... coronatur' lIentio fIt, 
uti lIulti Patres petierunt, de lIatrillonio sillul et amore. MOlllentUILL 8110ris coniugalis etiall ad ip
sam prolelll procreandalll educandamque sublineatur ..... 
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"apix h

, der immer eine höchste Stufe zum Ausdruck bringt175 , im 
Wortlaut des Schemas durch "veluti fastigio" ersetzt wurde, das in all
gemeinerer Form einen hohen Rang meint und so zu jenen Äußerungen zu 
rechnen ist, die lediglich eine Unterbewertung der Fortpflanzung ver
meiden wollten l78 , zumal es sich nach Ausweis des Berichts zum 
Schema wiederum ausdrücklich nicht um eine "technische" Manifestierung 
der "Vorzüglichkeit" der Fortpflanzung handeln solltel77 • was je
der Identifizierung mit traditionellen Kategorien gegenüber zur Vor
sicht mahnt, Eine letzte in diesem Zusammenhang zu analysierende Stel
le 1st noch problematischer, weil trotz zwischenzeitiger Veränderungen 
in der letztendlichen Formulierung des Schemas unbefriedigend, Die der 
Fruchtbarkeit gewidmete n, 63 des Schemas versuchte ebenfalls liebe, 
Ehe und Fortpflanzung in Beziehung zueinander zu setzen, Der Vorent
wurf hatte hier noch die schwer zugängliche Feststellung getroffen, 
die Eigenart der ehelichen liebe bestehe darin, daß d1e Ehe ihrer Na
tur nach auf Nachkommenschaft hingeordnet se1,178 Dies wurde stu
fenweise verbessert, In Hasselt wurde zunächst "natura sua" durch "ex 
semetipso" ersetzt, da der Begriff der Natur zu vieldeutig 
se1 179 , ohne die sonderbare Gesamtkonstruktion, die Eigenart ei-
ner Wirklichkeit durch diejenige einer anderen zu erklären, 
ben,l80 In Ariccia und im Schema wurde sodann wie in der 

aufzuge
oben be-

sprochenen Formulierung'8' die Fortpflanzungsorientierung von lie-

115 Vgl. o. 3.2.2.2. Anm. 161. Für 'apjx' werden Bedeutungen wie 'äußerste Spitze", "KönigSkrone', 
'höchste Zierde' notiert. 

176 Ygl. o. 3.2.1.1. und 3.2.1.2. 

117 Vgl. Rel. part., in: AcSynYat IV/I. 536: 'Yerba 'veluti fastigio' eminenter, llcet non tecnnice, 
prolis praestantiall manifestant'. Daß damit keine technisch-hierarchisierende AusdrucksweIse in
tendiert war, geht auch aus der Tatsache hervor. daß ce, 541 in bezug auf die ehel iche liebe von 
eine. 'caput praestantissilul!' sprechen konnte. 

178 Vgl. o. 3.2.1.2, Anm. 27&. 

179 Vgl. Hasselt-T., 16 n. 3 und Rel. part., in: AcSynVat IV/I, 538: '{B) ... Vocabulum 'natura' in 
nostro contextu sat alibi guul! esset; .•.•. 

180 Vgl. Hasselt-T., n. 3: 'Talis en;1I est amoris coniugalis indoles ut lIatrillloniulI ex selletipso ad 
prole. procreandal si.ul et educandall ordinetur". 

181 Vg!. o. 3.2.2.2. 
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be "und" Ehe ausgesagt182 , wodurch das juridische Element mit dem 

Leben personaler Liebe verbunden werden sollte183 , also erneut 

versucht wurde, eine ganzheitliche Perspektive zu wählen, allerdings 

auch hier mit dem Ergebnis, daß Ehe und Liebe nebeneinander stan

den. 184 Der nächste Satz dagegen barg .vollends die Gefahr einer 

erneuten alles bestimmenden Stellung der Fortpflanzung, der bereits 

das erste Konzilsschema nicht entgangen war. las In der im Schema 

vorliegenden Form war er in Hasselt geprägt worden und besagte, daß 

die Gestaltung der ehelichen Liebe und der sich daraus ergebende ganze 

Sinn des familiären Lebens auf die mutige Bereitschaft der Eheleute 

zur Nachkommenschaft abzielen. 186 Dadurch wurde zwar einerseits 

der Gesamtsinn des familiären Lebens auf die Gestaltung der ehelichen 

Liebe zurückgeführt, aber anderseits wiederum das gesamte eheliche Le

ben auf die Fortpflanzung konzentriert und ein Kontext geschaffen, in 

dem die Relevanz der Fortpflanzung auf die Unterordnung der Liebe und 

ihrer Verwirklichung hinauszulaufen drohte187 - Aussagen, die in 

einer unbefriedigenden Spannung zur Gesamttendenz des Schemas verblie

ben und dementsprechend noch Gegenstand weiterer Korrekturen sein soll
ten. las 

182 Vgl. Amcia-T., SO n. 4 und Schema 'Constitutlo pastoralis .. :, in: AcSynVat HII, 480 n. 63 
(49, 24-26): 'falis est matr1mOnll et amoris coniugalis Indoles, ut ex semetlpsisad pro
lem procreandam sililul et educandam ordinentur'. 

183 Ygl. Re!. part .. in: AcSynVat IVjl, 538: "mentio de matrillonil instituto addm est, ut elelllen-
tUII! iuridicum CUII! vita personali alloris coniungatur·. 

184 Vgl. o. 3.2.2.2. 

185 Vgl. o. 3.2.1.2. 

186 Vgl. Schema 'Constitutio pastoralis .. :, In: AcSynVat IV/I, 480 n. 63 (49, 26-29j: 'Unde ve
rus amoris coniugalls cultus totaQue vitae faMi]iaris ratio inde oriens eo tendunt (C), ut coniu
ges farti animo dispositi slnt ad cooperanduM CUIII aMore Creatoris atQue Sa]vatoris, QUI per eas 
Sm fallli 1 iam in dies dllatat et ditat'. Vgl. außerdem Hasselt-T. 76 n. 3 und Ariccia-T., 80 n. 
4. Oie in Hasselt vorgenommenen Veränderungen alll Vorentwurf begründet die Re!. part., in: 
AcSynVat Hll, 539: '(C) Loeo: 'eo proditur ut', dicitur: 'eo tendunt ut', ut tollatur alllbi· 
gUltas vocabuli usurpati et lIIelius indicetur finalitas instituti et amoris·. Diese Begründung 
lag nach l. C. aernal, Genesis, 62f. Anm. 40 auch dem Ersatz von 'generoso' durch 'fort1 anImi" 
und der Einfügung des 'CUIII' zugrunde. 

187 Vg1. ebd., 63. 

188 Vg1. u. 3.2.3.2. 
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Was das Verständnis und die Bewertung der Sexualität betrifft, 

so hatte bereits der Vorentwurf und noch stärker das neue Schema die 
leibliche Dimension der ehelichen Liebe, ihre Bekundung durch äußere 
Zeichen öffentlich anerkannt,le9 Seit Hasselt sprach der Text 

außerdem als Erläuterung der unmittelbßr zuvor geforderten Beseelung 

der Eheinstitution durch die Liebe, davon, daß Mann und Frau, die 

durch den Liebesbund nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch seien, sich 
in einer innigen Verbindung der Seelen, Körper und Werke gegenseitig 

Unterstützung und Dienstbereitschaft gewähren, den Sinn ihrer Einheit 
erfahren und ihn immer vollständiger verwirklichen,18o Dabei soll

ten durch "Ein-Fleisch-werden" und "gegenseitige Hilfe" biblische Be

griffe aufgenommen werden, deren erster auf Grund der früher dichte
ren, nämlich die ganze Person meinenden Bedeutung von "carnis" durch 

den Zusatz der Geist, Körper und gemeinsames Handeln umfassenden inni

gen Verbindung noch verdeutlicht werden sOllte19l , so daß die 

Ganzheitlichkeit dieser Verbindung unter Einschluß der sexuellen Dimen

sion, aber nicht beschränkt auf diese, besser zum Ausdruck kam, War 

durch diese positive Bewertung bereits über die schon zuvor ausgesagte 

besondere Würde, welche die Liebe auch der körperlichen Dimension der 

ehelichen Beziehung verleihe192 , hinaus das kirchliche Schweigen 

auf diesem Gebiet nach ersten Impulsen durch Pius XII,183 gebro-

189 Vg1. 0.3.2.1.2. 

190 Vgl. Schema 'Constitutio pastoralis in: AcSynVat lVII, 418 n. 61 (41, 19-23): 'Vir 
itaque et uxor, qui foedere dilect10nis 'iam non sunt duo, sed una caro' 11ft. 19, 6), 1ntl11a 
anililorulI, corporulIl atque operuill coniunctione IUtUUIIl sibi adiutorium et servit iUII! praestant, sen
sUIllQue suae unitatis experiuntur et semper plenius adipiscuntur'. Vg1. bis auf den bereits be
sprochenen, vgl. o. 3.2.2.2., E1nschub identisch, Hasselt-T., 15, n. 1 und ohne d1esen Arriccia-
1., 19 n. 2, 

191 Vgl. Textus relationis provisorius (BeriCht V. Heylens über die Arbeiten in Hasselt), nacn: L. 
C. Berna!, Genesis, 56 Anll. 20: 'In hac expositione recursus fit ad S. Scripturall , .. per not10-
nes 'adiutorii' (Gen .. 2, 18) et 'unius carnis' (Gen. 2 et clarius 1ft., 19, 6). Quae 
notio biblica 'carnis' ditior est quall! in linguis modernis, CUII pratice saepe ipsam person am de
signet. Itaque ad sensul! SUUI! plene expriliendull, dicitur nune 'inti1lla ani1Il0rUIII, corporUIII, atQue 
operum unione l1utUUIll slbi adiutoriul! praestant'·. 

192 Vgi. o. 3.2,2.2. 

193 vg1. o. Erster Teil: 3.2. 
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chen194 , so wandte sich erstmals195 dieses Schema im näch-

sten Abschnitt direkt den ehelichen Akten zu. Diese seien spezifische 

Ausdrucks- und Verwirklichungsweisen der ehelichen Liebe. 196 Nä

herhin seien diese Akte, durch welche die Partner sich auf das Innig

ste und geordnet miteinander verbänden, wertvoll und bezeichneten und 

förderten, sofern sie auf wirklich humane Weise vollzogen würden, die 
vollständige gegenseitige Schenkung, 191 Auch diese in Hasselt neu 

eingefügte Passage war das Ergebnis mehrerer Ausbesserungen. Die Has

selt-Vorlage hatte die Akte, durch die die Gatten "ein Fleisch" wer

den, als aus sich selbst wertvoll und, sofern in humanem und christli

chem Geist aufgenommen, als Bezeichnung und Nahrung der intimen Verbin

dung der Eheleute verstanden,19S In Ariccia wurde dann das bib-

1 isch-poetische "una caro" durch die real istischere Rede von der "inti

men Vereinigung miteinander" ersetzt, statt von der eher passiven "Auf

nahme in christlichem und humanem Geist" allein von der "wahrhaft huma

nen Ausübung" gesprochen, also aktivisch und implizierend, daß eine hu

mane Ausübung der ehelichen Sexualität per se nicht unchristlich sein 

könne, und schließlich die etwas farblose "innige Verbindung der Gat

ten" gegen die ausdrucksstarke "gegenseitige totale übergabe" ausge

tauscht und statt von "nähren" von "fördern" gesprochen, 199 Das 

Schema schließlich sprach einfachhin, ohne besondere Rechtfertigung 

194 Vgl. L. C. Bernal, Genesis, 56f. 

195 191. noch die vorsichtigen Umschreibungen des Vorentwurfs o. 3.2.1.2. 

196 Vgl. Schema 'Constitutio pastoralis , .. ', in: AcSynVat lVi!, m n. 62 (48, 34): "liaec dl
lectio propria apere exprilnitur et perficltur'. Vgl. identisch Arlccia-T., 80 n. 3 und Mit der 
FormulIerung 'SUD opere' Hasselt-T., 16 n. 2. 

197 vgl. Schema 'Constitutio pastoralis .. :, in: AcSyn'lat lVII, m n. 62 (47, 34037): "Actus 
proinde, qUIDus coniuges intime et ordinatlll inter se uniuntur, honesti nnt et, modo vere hUlla
no perpetrari, donationelll mutual plena. significant et fovent'. 

19B vgl. Hasselt-L, 16 n. 2: 'Actus proinde, quibus coniuges uns cara sunt, ex sese honesti 
et spiritu humano atque Christiana assullpti, intillalll caniuge" unioneIl significant et 
nutriunf (syn. H.v.V.I. Vgl. dagegen noch Or. Kard. Browne, Galway und Kllllacdough/lriand, 
in: AcSynVat IIl/6, 87, der den ~ert (honestasI der ehelichen liebe und ihres Ausdrucks aus der 
Anerkenntnis der tria bona ableitete. 

199 Vg1. Amcia-T., 19 n. 3: "Actus proinde, quibus coniuges intille(!) Inter se uniuntuf, ex se
se hor.estl sunt et modo vere humano exculti, traditionem mutUalI totalem signiflcant et 
fovent' (syn. H.v.V.J. vg1. auch l. C. Bernai, Genesis, 68f. 
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von wertvollen Akten, fügte "ordinatim" ein, verwendete die inhaltlich 
gleichbedeutende, aber schönere Ausdrucksweise von der "gegenseitigen 
völligen Schenkung" und das di rektere "perpetrari". Deutlicher konnte 
die Ausdrucksfunktion der ehelichen Sexualität, ihre Qualität als 
"Sprache der Ehe" kaum ausgedrückt werden. 200 Darüber hinaus kam 
die besondere Bedeutung der Sexualität für das eheliche Leben indirekt 
im Kontext der Probleme um die verantwortete Elternschaft zum Aus
druck, Dort wurden zunächst allgemein die vielfältigen Schwierigkeiten 
anerkannt, welche eine integre und harmonische Verwirklichung der ehe
lichen Liebe behindern können. 201 Bereits im Hasselt-Text201 

war um einer realistischeren Sicht willen statt einer konjunktivischen 
Formulierung der Indikativ gewählt worden, da es um faktische und 

nicht bloß mögliche Probleme gehe. 202 In Ariccia wurde durch die 
Verwendung von "excoli" eine bessere Formulierung für die Kultivierung 

der ehelichen Liebe gefunden und durch den Verweis auf die Integrität 
und die Harmonie des Ehelebens genauer und direkter der Bereich ange
sprochen, in dem die Eheleute tatsächlich mit SChwierigkeiten konfron
tiert seien,203 Anschließend wandte sich der Text den speziellen 

Problemen im Zusammenhang mit der Familienplanung zu, Es sei nicht im

mer sogleiCh klar, auf welche Weise das wahrhafte eheliche Sexual leben 
(germanus cultus amoris), durch dessen Vernachlässigung sich die Part
ner oft gleichsam entfremdeten, mit den Erfordernissen einer zumindest 
zeitweisen Beschränkung der Kinderzahl vereinbart werden kön-

200 Vgl. l. C. Bernal, Genesis, 51. 

201 Vgl. Hasselt-T., 11 n. 4. 

202 Vgl. Re!. part., 540: '(CI ... Loco 'possit', dicitur: 'potest' , quia de factis loquenduill 
est ..... Der Zusatz 'sofern es sich nicht UII Menschen handelt, die lIIit besonderen Gaben ausge
stattet sind', war ebenfalls Ifeggefallen, und zlfar nicht etwa aus Angst vor leichtfertigen Ent
SChuldigungen, sondern UII niellande. das Fehlen solcher unbestilllter Eigenschaften vorzuwerfen, 
vgl. ebd., 540; '(Cl ... Verba 'nisi ab iis qui iallagnis dotibus persona/ibus sunt' deIen
tur, quia non satis deterllinata, et ne illi, qui talel! superiore. personalitatell non habent, in
cri.! nentur' . 

203 Vgl. Ariccia-T., 81 n. 5: 's. Synodus agnoscit coniuges Multis ... difficultatibus ... Quibus 
perdurantibus aillor coniuga1 is, fidel fir.ans et personas perflclens, in sua integritate et 
harmonia crebro difficulter excoli potest' (v.V.h. Attribuierung der Liebe wurde in der Fassung 
des Schemas gestrichen); vgl ebd., 540 auch die Begründung weiterer Änderungen. Vg1.auch C. l. 
Sernal, Genesis, 69. 
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ne204 , womit wie im Vorentwurf205 die Gefahr einer Entfrem-

dung durch das Nachlassen der "Sprache der Ehe" anerkannt und damit ih
re zuvor positiv angezielte Bedeutung via negativa bestätigt wurde. 

Der nächste Satz verdeutlichte dies noch einmal in direkterer Form, in

dern er auf die Gefahren für die eheliche Treue sowie für das bon um pro

lis im Blick auf vorhandene Kinder wie auf die zukünftige Bereitschaft 

zur Nachkommenschaft hinwies, die sich durch den Abbruch des intimen 

ehelichen Lebens ergeben206 , da hierin in der Tat die Ursache der 

Gefährdungen zu suchen sei. 207 Schließlich war in Hasselt nicht 

nur die besondere menschliche Qualität der Fortpflanzung herausge

stellt208 , sondern eigens hinzugefügt worden, daß die der Ehe ei

genen und gemäß der spezifisch menschlichen Würde geordneten Akte eine 

besondere Wertschätzung verdienen. Z09 Dadurch wurde die mögliche 

Spannung zwischen einem im Blick auf Treue und Nachkommenschaft, also 

204 Schema 'Constitutio pastoralis in: AcSynVat IV/I, 481 on. 64 (50, 18-21/: 'Non seMper 
statilll elare apparet quoModo gerflani aMoris cultus, qua cessante eoniuges supe sibi velut extra
nei fwnt, cOllponantur (0) CUII exigentiis, Quibus saltell ad tellpus nUMeruf prolis auger; ne
quit' . 

205 Vgl. o. 3.2.1.2. 

206 Vgl. Schema 'Constitut;o pastoralis .. :, in: AeSynVat IV/I. 481 n. 6( (50, 21-24): 'Ubi au
tell intima vita coniugalis abrullpitur, bonum fidei in dlscrililen voeari et bonull prolis pessullda
ri patest: tune eniM edueatio liberom necnon fortis anillus ad proleM ulteriorell suscipiendall 
periel itantur'. 

207 vg1. Re!. part., in: Ebd., 540: 'tE) ... lntroducitur expositio de perieulis Quibus faMilia et 
proles quandoque exponuntur per verba: 'ubi autell vita coniugalis abrullpitur'; idea illa cla
rius exprillenda erat, quia revera causa perieuloruill esse potest". vg!. so bereits in Hasselt-T., 
77 n. 4. 

208 Vgl. o. 3.2.2.2. 

209 vgl. Wasselt-T., 77 n. 4 und so ill Schella 'Constitutia pastoralis ... ', AcSynVat lVII, 482 n. 64 
(50, 421.): ' ... ipsi actus vitae coniugali proprii, secundul gerllanam dignitatell hUllanall or
dinati, magna observant!a reverend; sunt (1)". Die an dieser Stelle anzutreffende Ausdrucksweise 
über Fortpflanzung und die ehelichen Akte war das Ergebnis einer ausführlichen Debatte und soll
te u. a. dem Wunsch Rechnung tragen, daS die dazu genannten allgueinen Prinzipien nicht bloB 
aus dem Bereich des Biologischen oder AniMalischen entnomllen werden dürfen, sondern aus der spe
zifisch menschlichen Ordnung, d. h. aus der der Mürde der menschlichen Person, vgl. Re!. part., 
in: AcSynVat IV/I, 541: ' ... - faeultas proereandi et actus ad hanc spectantes obiective can
siderati secundum genuinal! personae hUlilanae dignitatem revereantur ... ; modus lOQuendi adhibi
tus, post longalll disceptationell, selectus est ut satisfaceret votis Patrul!, qui rogant .. . e) 
... ut ... principia non lIere hauriantur e vita biologiea sau anilla1i ... , sed ex ordine specia
le humana atque dignitate personae hUlllanae ... '. 
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nicht ausschließlich subjektiv, notwendigen210 harmonischen ehe

lichen Sexual leben nicht einseitig zugunsten der Fortpflanzung auf ge

. löst, sondern durchgetragen und der Verantwortung der Partner unter

stellt. 
Zur Diskussion stand in dieser Phase'der Reflexion nämlich nicht 

mehr das Prinzip der verantworteten E1ternschaft als solches, son
dern lediglich die Verpflichtung der Eheleute auf "objektive" Nor

men. 211 Daß dies aber zu keinerlei Abstrichen an der Gewissensent
scheidung der Gatten fahren sollte, ging sowohl aus den entsprechenden 

Textpassagen wie auch aus deren Entwicklungsgang hervor. Es wurde da

von ausgegangen, daß die Eheleute sich bewußt seien, daß sie sich 1n 
ihrem familiären Leben nicht willkürlich, sondern nur nach ihrem vom 

göttlichen Gesetz recht informierten Gewissen verhalten dürfen; ihnen 

komme es aber zu, die Zahl der Kinder den Gaben Gottes und den Anzei

gen der wahren Liebe gemäß zu bestimmen. Sie sollten sich in Achtung 

und Empfänglichkeit für Gott um ein kluges Urteil bemühen, indem sie 

das körperliche und geistige Wohl, die pädagogischen wie ökonomischen 

Bedingungen der jeweiligen Zeit und des Lebensstandes und schließlich 

das Wohl der Familie selbst und die Notwendigkeiten der Gesellschaft 
und der Kirche berücksichtigen. Auf diese Weise erfüllten die Gläubi

gen den göttlichen Ratschluß, verehrten den Schöpfer und vervollkommne

ten sich selbst, wenn sie die Aufgabe der Fortpflanzung mit großherzi-

210 vgl. auch Schella 'Constitutio pastoralis .. :, 480 n. 62 {48f., 41-2), wo nach den Aussagen 
zu den ehelichen Akten, ermahnt wird, die Festigkeit der liebe in Großmut und Opferbereit
schaft zu pflegen, wobei dallit auch die eheliche Sexualität in ihrer stabilisierenden Funktion 
in den Blick kali, die an späterer Stelle direkt expliziert wurde: 'Cum vero ad officia vitae 
christianae constanter peragenda virtus insignis reQuiratur, conluges, gratia ad vital saneta. 
roborati, firllitstell sloris, lIagnitudinell anilli et spiritum sacrifici i assidue colent et 
oratione illpetrabunt: {H.v.V.). Vgl. diese Passage erstmals in Ariccia-T., 80 n. 3. 

211 Vgl. Rel. B. Hengsbach, Essen/Deutschland, in: AcSynVat IV/3 , 14: 'Praeterea textus noster, cu_ 
agit de paternitate responsabili, lagls insistit in hoc, quod hoc coniugul eonscientia hae in r. 
norllis objectivis obstringitur'. Ausführlicher vgl. Re!. Eb. Garrone, Toulouse/Frankreich, in: 
AcSynVat IV/1, 538: 'Quoad dllctrillall. licet quoculIQue te.pore parentes nu_erull prolis deter
lIIinmrint, quaestio hodie diffieilior facta est eo quod in illa detminatione plura nova ele
lenta coneurrunt .... longe ... maior pars Patrua, uno aUove lIodo sententiam de sie dicta 'pa
ternitate responsabi1i' proponit .... Textus elare dicit consciential parentull ragi legibus ob
iectivis et exigentiis bonorul diver.sis ordinis; .. :. 
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gem, humanem und christlichem Gewissen vollbringen. 212 Die Begrün

dungen für die einzelnen Veränderungen, die zu diesem Text geführt ha

ben, lassen keinerlei restriktiven Geist erkennen. Vielmehr sollte es 

gerade um die Vermeidung eines negativen oder gar despektierlichen Um

gangs mit diesem Thema gehen. Deshalb waren bereits in Hasselt aus dem 

ersten Entwurf der Hinweis auf den blinden Instinkt als Gegensatz zur 

Gewissensorientierung weggefallen213 und in Ariccla die Erwähnung 

des Gebets bei der verantwortlichen Urteilsfindung gegen die AChtung 

Gott gegenüber ausgetauscht worden,214 Die ebenfalls in Ariccia 

eingefügte Rede von der ständigen Wachsamkeit oder Fürsorge (iugi vigi

lantia) sollte zwar die bleibende Bereitschaft zu weiterer Nachkommen

schaft zum Ausdruck bringen, aber nur so weit dies mögliCh sei und un

ter je neuer Entscheidung. 215 Auch der Gedanke der Großzügigkeit 

in bezug auf die Bereitschaft zur Nachkommenschaft sollte nicht etwa 

eine Option für eine bestimmte EntSCheidung sein, sondern lediglich 

als Mahnung, Kinder nicht leichtfertig zu vermeiden, den Gedanken der 

Verantwortlichkeit unterstreichen. 218 Schließlich sollte die nach 

212 Vgl. Schella 'Constitutio pastoralis .. : I in: Ebd., 481 n. 63 (49f., 39-7): 'Sciunt coniuges 
(H), in fallilia condenda et ducenda, non ad arbitriulI suu. procedere si bi licere, sed conSC1en
tia se reg; debere quae lege Dei recte inforIetur, necnon SUUII esse proUs nUllerUIL secundull 
Dei dona verique aIIari. indicatianell deterllinare. Qua in re iugi vigilantia et docilitate erga 
Deull (I). cOll1l11uni consilio atque conatu (J) prudens iudiciulI sib; efformabunt (Kl, intendentes 
saluteIl lIentis ac corporis, dignoscentes tel11pOrUII et status vitae condiciones tUE p4edagogicas 
tUI11 oeconol1icas (lI. ac denique rationell! servantes boni ipsius falliHae, societatis tel1poralis 
(M) et Ecclesiae necessitatull. Ita fideles divinul1 consiliull il1plentes, Creatorel glorificant, 
seipsosque in Christo perficiunt CUIl procreandi l1unare generosa, hUllana et christiana officii 
onerisque conscientia (M) funguntur". (H. v. V.) 

213 Vgl. zum Vorentwurf o. 3.2.1.2. Anl!. 279 und Hasselt-T., 17 n. 3 und Rel. part., in: AcSynVat 
IV/l, 539: '(H) Post vocabubula: 'sciunt coniuges', delentur verba: 'se non eaeco instinetui lan
cipatos esse', quia negativa sunt et multis parentibus offensiva apparere possent ... .'. 

2U Vgl. ZUII Vorentwurf 0.3.2.1.2. Anl!. 219 und Ariccia-T'I 80 n .• sowie Rel. part. 539: 'lI) Lo
co: 'non sine precibus', quod est satis negativu., dieitur: 'docilitate erg! Deull vi
VUI" • 

215 vgl. zu. Vorentwurf 0.3.2.1.2. Anm. 219 und Ariccia-T., 80 n. 4 sowie Rel part., in: AcSynYat 
IV/I, 539: '(l) ... insuper additur: 'Iugi vigilantia', ut parentes sellper dispositl .aneant 
ad ulteriorel prole, si fieri potest, recipiendal' und ebd., 539: '(l)... Ollittuntur verba: 
'non seile I pro sellper', quia pluribus Patribus displicent ... ; eeterul iall idea expri.itur ver
bis "'iug; vigilantia". 

216 Vgl. Rel. part., in: AcSynVat IV/I, 539: "(M) Loco: 'cu. plena et cal/sets responsabilitate', 
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Ariccia erfolgte Ersetzung von "amoris normam" durch "amoris in

dicationem" keine Abschwächung, sondern nur eine zutreffendere Formu

lierung darstellen, da die Liebe als solche keine Norm sei, sondern 
diese indiziere217 , und die EinfOgung der Ausrichtung am göttli

chen Gesetz bedeutete nicht die Reduzierung der Gewissensentscheidung 

auf die Rezeption einer vorgegebenen Norm, sondern diente ebenfalls 

nur der Einschärfung der Verantwortung und sollte jede Gefahr eines mo
ralischen Subjektivismus ausschließen,218 

Bevor abschließend nach der begrifflichen Fassung der Ehe bzw, Ehe

schließung und einer zusammenfassenden Einordnung der Liebe in das Ehe

konzept des Schemas zu fragen sein wird, dOrfen zwei Aspekte, ein posi

tiver und ein eher kritisch zu vermerkender, nicht vergessen werden, 
Positiv ist zunächst festzuhalten, daß die Aussagen Ober die sakramen

talen Gnaden der Ehe der Gefahr einer spiritualisierenden Sicht entge

hen, und zwar wie die Erläuterungen der Formulierungen zeigen, ganz be
wußt, In der Kraft des Sakramentes gelangten die Eheleute bei der Er

fOllung ihrer ehelichen Aufgabe schrittweise nicht nur zur gegenseiti

gen Heiligung, sondern gerade auch zur vollen Verwirklichung ihrer 

menschlichen Persönlichkeit und dadurch zugleich und nicht getrennt da

von zur Verherrlichung Gottes,219 Damit wurde eine Trennung zwi

schen Heils- und Lebenswirklichkeit vermieden und die Menschlichkeit 

auch der sakramentalen Ehe voll bewahrt, Weniger positiv zu veranschla

gen ist allerdings, daß zwar einerseits ausdrOcklich die gleiche perso-

dicitur: 'gene,osa, hU!fana et christiana .. :, quia 'responsabilitas' spiritu generositatis 
dir i 9 i debet .. ,' i. Vb. 111. ebd., 540: '( I) Sub 1 i neantur i deae de generos itatae in amore atque 
de sacrificiis accipiendis. Ita vitantur hedonismus ... et pessimismus ... '. 

211 Vg1. noch Ariccia-T., 80 n. 4 und Rel part., in: AcSynVat lVII, 539: '(J) Loco: 'secundum nor-
1118111 amoris' dicitur 'indicationem alloris', quia allor non est norma sed indicat regulam'. 

218 Vg1. ebd., 540: '3) Dicitur conluges non arbitrario modo deter,inare posse nUlllerUIll prolis, 
sed 'conscientia se regi debere Quai lege Dei recte informetur' ... , ut tollatur olme pericu1um 
subiectivismi lIoralis et norma etiam obiectiva inculcetur'. 

m Vgl. Schema 'Constitutio pastoralis .. ,', in: AcSynVat IV/l, m n. 61 (47, 36-40): 'Quaprop
ter christifideles ad sui status offici. et dignitatem peculiari veluti consecrantur et roboran
tur sacramento; cuius virtute munus SUUI! coniugale explentes, gradatim ad plenam hUlianae perso
nae perfectionel! mutuamque sanctificationem, ideoque cOllltuniter ad Dei glorificationem acce-
,,,t·. "1. """'"'' '" •• "it, 'e ..... ,H •• 15 e. I. ) 
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nale Würde von Mann und Frau betont220 , anderseits aber, wenn 

auch sichtlich vorsichtig, eine innereheliche Rollenzuweisung vorgenom

men wurde, die den Wirkungskreis der Frau auf den häuslichen Bereich 
zu beschränken drohte,221 

Das Schema kannte unterschiedliche begriffliche Fassungen des matri

monium in facto esse. Die inhaltliche Wirklichkeit der ehelichen oder 

familiären222 Lebensgemeinschaft wurde als "communitas famil1a-
ris" 223 

tio" 225 
oder "coniugalis"224, 

"intima unio", einfach als 
als "unio legitima"221 wiedergegeben, 

als "intima coniunc-
"unitas"226 oder auch 

also mit Begriffen, die 

alle nicht nur eine durchaus auch rechtlich dimensionierte, spezifi

sche Verbundenheit, sondern auch eine besondere Gemeinschaftlichkeit 
unter Personen beinhalten. 228 Für dieselbe Wirklichkeit tauchte 

220 Vgl. Schema "Constitutio pastoralis .. :, in: AcSynVat IV/I, 481 n. 63 (49, 36-38): 'AeQua-
1 i S QuoQue di gni tas persona lis CUII IIU 1 i er is tUII vi r i, in mutua atque p 1 ena dileet ione agnoseen
da, unitatem matriMonii a Domino confirllatall lueulentius patefaeit". Vgl. inhaltlich so bereits 
in Hasselt-T., 16 n. 3 und Ariccia-T., 80 n. 4. Zur Begründung vgl. Rel. part., in: AcSynVat 
IV!1, 539f.: "2) Additur phrasis de aeQuali dignitate humana cU/IIlI!ulieris tU/il viri, ut roga
verunt multi Patres, speciatim ex regionibus sese evolventibus ... ; sie roboratur unitas et sta
bilitas matrimonii". 

221 Vgl. Schema "Constitutio pastoralis .. :, in: AcSynVat IV/I, m n. 61 (47, 42-48, 3): 
'Coniuges autell, dignitate ae munere paternitatis et ~aternitatis ornati, educationis officium 
diligenter adimplebunt, et laboreni domesticulllillatris, euius amantissilla cu ra iuniores praesertilll 
liberi naturaliter indigent, spernere non sinent sed Magni aestimabunt". 

222 Die Re1. part., in: AcSynVat IV/I, 535 vermerkt irrtümlicherweise, die Rede von der Eheinstitu
tion sei ergänzt worden durch 'falliliaris": "(Cl Ad 'matrimonialis' additur 'fallli/iaris in
stituti', quia de utroque agitur". Tatsächlich hatte noch der Hasselt-T., 75 nur von "Familiaris 
.. , instituti' gesprOChen und war in Ariceia-T., 78 n. 1 korrigiert worden 'HatrillOnialis ... fa
miliarisque instituti"; so auch ScheMa "Constitutio pastoralis .. :, 477 n. 60 (48, 28f.). 
Desungeachtet werden aber Ehe und Fami 1 i e als zwe i Phasen ei n und derse 1 ben Wirk li chke i t behan
delt. Keine der Aussagen über die Ehe verliert an Inhalt oder Autorität durch die perspektivi
sche Erweiterung auf die Familie. 

223 Vg1. Schema "Constitutio pastoralis .. .', in: AcSynVat lV/l, 477 n. 60 (41, 13f.). 

224 Vg1. ebd., 478 n. 61 (41, 6f.). 

225 Vgl. ebd., m n. 61 (41, m.l. 
226 Vg1. ebd., 478 n. 61 (41, 23J. 

227 Vg1. ebd., 418 n. 61 (41, 11). ~\ 
m Der Ausdruck "consortiuM' wurde nur für gewisse Fehlformen gemeinschaftlichen Lebens verwendet, 

vg1. ebd., 477 n. 60 (46, 20-22): 'amor nuptialis insuper non semel in c ta hOlllinulII 
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mehrfach auch der Begriff der "Institution" auf229 ; er sollte ver

deutlichen, daß das Konsensprinzip nicht bedeute, daß die Ehe willkür
lich wieder aufgelöst werden könne oder bei einem Mangel an der auch 
erforderlichen Liebe ungültig geworden sei. 23o Mit diesem Be

griff verband sich also die Vorstellung.einer durch den Konsens der 

Partner entstandenen, neuen, objektiven Wirklichkeit, die der Disposi

tion ihrer Begründer entzogen ist. 231 Allerdings hatte dieser 

Gedanke im Vergleich zum Vorentwurf eine nicht unbedeutende Modifizie

rung erfahren. War dort die Widerstandskraft der Familieninstitution 

noch als Ausweis ihrer "Unveränderlichkeit" gewertet worden232 , 

so hatte die darauf gerichtete Kritik in den Stellungnahmen233 of

fensichtlich Konsequenzen für die überarbeitung gezeitigt. In Hasselt 

war statt von Unveränderlichkeit von dem wahren Fundament die Rede, 

das sich in der Beharrlichkeit dieser Institution angesichts verschie
dener und gravierender gesellschaftlicher Veränderungen gezeigt ha

be. 234 Das Schema schließlich formulierte, daß sich Kraft und 

Stärke der Ehe- und Familieninstitution auch daraus ergeben, daß sogar 

verschiedenste und tiefgreifende Veränderungen der heutigen Gesell-

consortione quae 'erotisllo' atque proel;v;tate ad 'hedonislum' et 'egoisllum' lnfecta est 
.. :. Vgl. auch den Ausdruck 'soeietas dOllest;ca', ebd., m n. 61 (48, Hf.'. Zur Anwendung 
des Begriffs 'foedus' auf das lIatrillon;ulI in facto esse vgl. u. 3.2.2.2. 

229 Vgl. ebd., m n. 60 (46, 18 und 29); ebd., m n. 61 (41, 10 und 18). 

230 Vgl. Rel. part., in: AeSynVat lVII, 536: 'Motio instituti .atrillonii ... firutur, ne ullus cen
seat sese illud arbitria suo postea dissolvere posse; lut, deficiente allore etia. requisito, lIa
triloniulI SUUI nullull fieri'. Es geht nicht UI den Aussclllu8 des ungültigen Eingehens einer Ehe 
wegen langeInder liebe, sondern UII die Ablehnung der Vorstellung, die Ehe sterbe lIit der lie
be. 

231 Dies brachte auch die in Ariccia-T., 79 n. 2 zur göttlichen Urlleberschaft hinzugefügte Ausstat
tung der Ehe lIit eigenen Gütern und Gesetzen, wobei erstere ill Text des Scheus wegfielen, vgl. 
Schela 'Constitutia pastoralis .. :, in: AcSynVat IV/I, m n. 61 (41, 6f.1: 'Co.llunitas con
iuga! ia a Creatore condita suisque !egibus instructa .. .'. 

232 Vg!. o. 3.2.1.2. 

233 Vgl. o. 3.2.1.3. 

234 Vgl. Hasselt-L, 15 n. I: 'Fa"il iaris au tell instituti via ex eo quoque apparet, quod variae et 
profundae illilutationes societatis hodiernae i11ud evertere non potuerint, sed potius vera. fun
dallent.lellque eius natum lultorull conscientiia lIanifestaverint' (H. v. V.) Ohne bedeutende 
Verinderungen so auch in Ariccia-T., 78 n. 1. 
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schaft nicht imstande seien, sie von Grund auf (funditus) zu zerrüt
ten,235 Damit war der Gedanke der ausschließlichen Vorgegebenheit 

zugunsten einer fundamentalen Stabilität aufgegeben, die für eine ge
wisse geschichtliche Wandelbarkeit nicht völlig unzugänglich 
ist,236 

Interessanter noch fällt der Befund in bezug auf das matrimonium in 
fieri aus, da hier eine begriffliche wie inhaltliche Klarstellung und 
Ergänzung erfolgte, Oie wenigen Äußerungen zugunsten des Vertragsbe
griffs hatten offenkundig dazu geführt, daß in Hasselt der Eheschlies
sungsakt als "Ehebund oder -vertrag" bezeichnet wurde,2S1 Hier 
wurden "Bund" und "Vertrag" als Synonyme nebeneinandergestellt, Der 
Bundesbegriff war laut Bericht "auch" mit Rücksicht auf die Orientalen 
hinzugefügt worden, da ihnen der Vertragsterminus Schwierigkeiten be
reite,238 Oie Einfügung des im Vorentwurf nirgends mehr auftau
chenden Vertragsbegriffs an dieser Stelle hatte aus Rücksicht auf die 
Vorstellungsweltder Orientalischen Kirchen also den Bundesbegriff als 

Korrektiv nach sich gezogen, wobei dieser Grund nicht als der alleini
ge, sondern durch "etiam" als einer unter anderen ausgewiesen wurde. 

Der in Ariccia verabschiedete Text wies nun eine entscheidende Ver
änderung auf, die auch für das Schema nicht mehr angetastet wurde. Der 
Vertragsbegriff wurde gestrichen und statt dessen von einem "Ehebund 

oder unwiderruflichen Konsens" gesprochen239 , und zwar mit der Be
gründung, daß es sich bei dieser Formulierung um eine klarere Aus-

235 Vg1. Schema 'Constitutio pastoralis .. :, in: AcSynVat IV/t, 471 n, 60 (46, 28-311: 'Verull'lta
men lIIatrimonialis familiarisQue instituti vis et robur ex eo QuoQue apparent, Quod variae et pro
fundae illlmutat iones societatis hodiernae i 11ud funditus evertere non potuerunt ",'. 

236 Vg1. in diesem Sinne auch Re1. part., in: AcSynVat IVI1, 535: '(Cl ... - dicitur Quod profundae 
immutationes societatis hodiernae non potuerunt evertere 'funditus' matrimonii institutum, oe 
confusio fiat CUIII immutationibus tantUlllmodo accidental ibus'. 

237 Vgl. Hasselt-T., 75: 'Quae comllunitas a Creatore condita foedus coniugali slve contractu legl
tilllarum nuptiarulJ instauratur', 

238 vg1. Re1. part., in: AcSynVat IV/I, 536: '(Al ... Additur terminus biblicus 'foedus', intuitu 
etiam OrientaliulI, pro Quibus 'contractus' Quasdall difficultates facit' (H.v.V.). 

m Vgl. Ariccia-r., 79 n. 2: 'Comillunitas coniugalis ... foedere toniuga1i sive irrevocabili con
sensu personal! instauratur'. 

540 



drucksweise handle. 24o Der Vertragsbegriff galt somit als weder 

in der Lage als Synonym für "foedus" zu fungieren noch die Bedeutung 

"unwiderruflicher personaler Konsens" einzufangen. Umgekehrt bedeutete 

dies, daß hier deutlich zwischen dem Konsensgedanken als solchem und 

seiner jetzt als ungeeignet ausgeschiede~en vertraglichen Fassung un

terschieden und als Bezeichnung dafür statt dessen der Bundesbegriff 

vorgezogen wurde. Dabei sind noch einmal die unterschiedlichen Motivie

rungen für die nacheinander erfolgten Veränderungen klar auseinanderzu

halten: Die Einfügung des Vertragsterminus machte die Hinzufügung des 

Begriffs "foedus" mit Rücksicht auf das orientalische Unbehagen an er

sterem erforderlich. Die intendierte Aussageidee zielte jedoch auf den 

Kerngedanken des katholischen Eheverständnisses, auf den unwiderrufli

chen Konsens der Partner. Zur Wiedergabe dieser Wirklichkeit standen 

zwei Begriffe "foedus" und "contractus" zur Verfügung, von denen der 

letztere als ungeeignet ausgeschieden wurde. Dieser begrifflich nun 

neugefaßte Konsensgedanke wurde sodann im Folgesatz auch inhaltlich 

noch präziser entfaltet. Der Konsens wurde als ein "actus humanus" ver

standen, durch den die Brautleute einander gegenseitig geben und anneh

men, und zwar so, daß daraus auch vor der Gesellschaft eine neue objek

tive, durch göttliches Gesetz bekräftigte Wirklichkeit entstehe, die 

hier mit dem Institutionsbegriff wiedergegeben wurde bzw. mit der Er

Wähnung eines nicht mehr der Willkür der einzelnen unterliegenden hei

ligen Bandes, wobei diese Unantastbarkeit bemerkenswerterweise nicht 

etwa mit dem Wohl der Nachkommenschaft legitimiert wurde, sondern viel

mehr mit dem Wohl der Personen. 241 Damit war das altkodikarische 

dingliche Konsensverständnis als übergabe des Rechts auf den Körper 

überholt durch den Gedanken einer ganzpersonalen Anheimgabe seiner 

240 '1q1. Rel. part., in: AeSynVat 1'//1, 535: '(A) Mentlo non fit de 'contractu matrimonial;'. sed 
verb i s cl arior i bus sermo est de 'i rrevocabi I i consensu persona 1 i • I secundum vota Patrum 

241 Vg1. Schema 'Constitutio pastoralis .. :, in: AcSynVat IV/1. 47 n. 61 141. HO): '!ta actu 
hUlliano. QUO se se mutuo tradunt atQue accipiunt sponsi I etiam eora~ co~~unitate institutum ori
tur, 1 ege d i v i na f i rmatulll: Quod v; neu 1 um sacru~ respeetu bOßl personarum non amp 1 i us e so los i n
go 1 Drum arb i tr i 0 pendet'. Di es er Satz wurde nach Ar i cei a hinzugefügt. 
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selbst und der Annahme des anderen, die ideell bereits in der Enzykli
ka "Cast i connubi i "24 2 und im Anhangkapitel des ersten Konz i1 sent

wurfs243 angeklungen, jetzt aber inhaltlich bereichert und sprach

lich klarer gefaßt worden war. 
Der bereits im Vorentwurf breit verwendete Bundesbegriff prägte 

auch diese bewußt von vertraglichem Denken gereinigte Fassung. Dieser 

Ausdruck tauchte, wie soeben erläutert, sowohl für das matrimonium in 

fieri als auch zur Bezeichnung für das matrimonium 1n facto esse auf, 

wenn vom unauflöslichen Bund die Rede war. 244 Darüber hinaus dien
te er auch hier zur Verdeutlichung der sakramentalen Dimension der 

Ehe, indem er nicht nur ihr Vorbild, den liebesbund zwischen Christus 

und der Kirche245 , sondern seit Hasselt auch dessen alttestament

liche Präfigurierung, den Bund Gottes mit seinem Volk, bezeichne

te. 246 

Das altkodikarische Eheverständnis war gekennzeichnet durch eine 

einseitig die sozialen Interessen berücksichtigende Perspektive, die 

neben den Wesenseigenschaften nur einen Aspekt als rechtlich relevant 

gelten ließ, die Fortpflanzung. Seit Beginn der Diskussion über die Be

handlung der Ehe während der konzilsvorbereitenden Phase war immer 

deutlicher mit dem Begriff und der Wertschätzung der ehehlichen liebe 

das Programm einer Neu- und Höherbewertung der partnerschaftlichen 
Aspekte Signalisiert worden, ohne daß dadurch die soziale Dimension 

der Ehe hatte geleugnet oder abgewertet werden sollen. Bereits während 

242 Vg1. o. Erster Teil: 3.1. 

243 Vg1. o. 3.2.1.1, 

244 Vg1. Schema 'Constitutio pastoralis .. :, in: AcSynVat IV!I, 480 n. 63 Hg, 31f.): 'sed natu
ra foederis indissolubilis inter personas bonumQue prolis exigunt .. ." Oie Formulierung ebd., 
m n. 51 (47, 19-21): 'Vir itaQue et uxor, Qui foedere di1eetionis 'iam non sunt duo, 
sed una earo' .. ." läßt beide Bezugsmöglichkeiten zu: Als ablativus sociativus wären Hann und 
Frau im Bund (l1atrimoniulI in faeto esse), als ahlativus instrumentalis waren sie durch 
den Bund (matrillloniUI in fieri) nicht Illehr zwei, sondern ein Fleisch. 

245 Vgl. Schellta 'Constitutio pastoralis .... , in: AcSynVat IV!I, 479 n. 61 (48, 7-9): 'Familia 
proinde christiana, cum ex matrilllonio ut imagine et participatione foederis dilectionis Christi 
et Ecc1esiae exoriatur .. :. 

246 Yg1. ebd., m n, 61 (47, 28- 29): 'Sieut enim Deus olim foedere dilectionis et fidelitatis 
po pu 1 0 suo oecurr i t, .... , 
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der ersten Konzilsdebatte247 hatte sich jedoch die Notwendigkeit 

einer genaueren begrifflichen Differenzierung angedeutet, da der Aus
druck der ehelichen Liebe in unterschiedlicher Bedeutung und Reichwei

te verwendet wurde. Zwar hatte die schrittweise Erarbeitung des zwei

ten Konzilsschemas die klare Intention, das bisherige Eheverständnis 

um die personale Komponente zu ergänzen und sie nicht mehr der Fort

pflanzung unterzuordnen, erkennen lassen, ohne jedoch auch schon eine 

vollständige begriffliche Konsistenz erreicht zu haben. Dies hatte 

sich nicht nur im Hinblick auf Relikte einer hierarchischen Zuordnung 

der eherelevanten Werte gezeigt248 , sondern tritt auch bei dem 

Versuch zutage, die Aussagen des Schemas zu einer kohärenten Einheit 

zusammenzubinden: 

Das Schema enthielt zwei Verwendungsweisen des Begriffs der eheli

chen Liebe, von denen eine dominierte und die mit der anderen, eben

falls auftauchenden begrifflich nicht vereinbar ist. Eine erste Verwen

dungsmöglichkelt dieses Begriffs sieht ihn als BezeiChnung einer neu 

gewonnenen Gesamtperspektive, die im Gegensatz zur alten, allein von 

der Fortpflanzung geprägten Sicht, die dem Personalen nur akzidentelle 

Bedeutung beimaß, eine gleichmäßige Integration von Sozia1- und Indivi

dualinteressen intendierte. Als solche Gesamtperspektive muß sie so

wohl die generative als auch die personal-partnerschaftliche Dimension 

in Blick nehmen, die ihrerseits als zwei Konkretisierungen dieser Ge

samtheit begrifflich von ihr abgehoben sein müssen. Eine überwiegende 

Aussagenreihe des Schemas brachte diese Perspektive zum Ausdruck. Zu 

Beginn wurde die wahre Liebe, welche die Tendenz zur rechtlichen For

mierung bereits in sich trage und damit intentional für die Ehe insge

samt stehen kann, als Lebens- oder Beseelungsprinzip der Eheinstitu

tion verstanden, die selbst auf Fortpflanzung hingeordnet sei. Nachdem 

jedoch unmittelbar zuvor bereits von der Ausstattung der Ehe mit unter

schiedlichen Gütern und Zwecken gesprochen worden war, die nicht von 

verschiedener Bedeutsamkeit, sondern alle von gleich großer Bedeutung 

247 Vgl. O. 3.2.1.3. 

248Vgl. ebd. 
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im Hinblick auf verschiedene Bereiche seien, konnte dies allerdings 

nicht die einzige Ausrichtung der Ehe sein. Deshalb fuhr der Text di

rekt fort, daß Mann und Frau im Liebesbund (ablativus sociativus) 

nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch seien und sich in einer Leib, See

le und gemeinsames Tun umfassenden innigen Verbindung gegenseitige Hil

fe und Unterstützung gewähren und dadurch den Sinn ihrer Einheit immer 

stärker realisieren. Folgerichtig abrundend schloß sich die Feststel

lung an, daß Treue und Unauflöslichkeit dieser Verbindung nichts ande

res seien als eben Erfordernisse des Wesens dieser Liebe. M. a. W.: 

Nach einer einleitenden Feststellung, daß die Ehe mit verschiedenen Gü

tern und Zwecken ausgestattet sei, die nach der vorangegangenen Analy

se nicht kurzschlüssig mit den traditionellen tria bona identifiziert 

werden dürfen249 , sondern soweit möglich aus dem Text selbst erho

ben werden müssen, gab das Schema eine präzisierende Beschreibung der 

Ehe, die nach dem ebenfalls bisher Erarbeiteten zur formalen Autorität 

der Aussagen250 nicht als Poesie abgetan werden kann, sondern 

vielmehr als ehetheologischer Neuansatz unter interpretierendem Auf

greifen geeigneter amtlicher Aussagen Pius XI. und Pius XII.251 

verstanden werden muß und damit auch Konsequenzen für das Verständnis 

des Konsensinhalts umfassen kann. Diese neue Beschreibung sah in der 

Ehe eine Objektivierung der Liebe, die, durch Einheit und Unauflöslich

keit gekennzeichnet, einerseits auf Fortpflanzung anderseits aber auf 

das hingeordnet sei, was soeben ausführlich beschrieben wurde und mit 

dem Ausdruck "Wohl der Partner" zusammengefaßt werden könnte. Liebe er

schien in dieser Aussagenreihe als eine Haltung, die bereits entwurf

haft alle Elemente in sich birgt, welche Ehe wesentlich ausmachen, und 

die sich gleichsam in letztere hinein verleiblicht oder hineinfor

miert. In einem weiteren Abschnitt wurde diese Liebe noch genauer be

schrieben als eminent humaner Akt, der ganz und gar auf die Person zie

le und eine Kraft darstelle, die KörperliChes wie Geistiges so prägt, 

249 '191. o. 3.2.2.2. 

250 Vgl. ebd. 

151 Vgl. etwa O. Erster Teil; 3.1. 
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daß sie zu Elementen und speziellen Zeichen der wahren ehelichen 
"Freundschaft" werden. Es sei diese Liebe, welche die Gatten zum frei
en gegenseitigen Geschenk ihrer selbst führe, also zu dem, was zuvor 
als Eigenart des ehebegründenden Aktes ausgeführt worden war, der 
nichts anderes sei als das gegenseitise ganzpersonale Einandergeben 

und -annehmen. An anderer Stelle hieß es, daß die Eheleute sich durch 
die gegenseitige übergabe (ablativus instrumentalis), also durch den 
unwiderruflichen personalen Konsens, auf Dauer lieben. Liebe und Kon
sens wurden so auf eine Weise miteinander in Verbindung gebracht, die 
den letzteren als eine Art punktuell konzentrierte Antizipation der 

Liebe, als die Nahtstelle der Verleiblichung der Liebe in die Ehe hi
nein erscheinen läßt. 

Wird die Liebe so die Ehegesamtheit ausdrückend verstanden, dann 
ist die sich anschließende Aussage, daß sie und die Ehe auf Fortpflan
zung ausgerichtet sind, richtig, aber unvollständig. Beide waren nach 
dem Vorangegangenen auf mehr angelegt. Noch problematischer muß die 
darauf folgende Finalisierung der Liebe und des gesamten familiären Le
bens auf die Fortpflanzung erscheinen. Nicht von ungefähr dürfte sich 
die sofortige Korrektur oder Ergänzung angeschlossen haben, die Ehe 

sei keineswegs bloß zur Fortpflanzung eingerichtet. Vielmehr verlang
ten eben nicht nur das Wohl der Nachkommenschaft, sondern auch die Na
tur des unauflöslichen Bundes zwischen Personen, daß die eheliche Lie

be wachse und reife. Hier kam die zweite Verwendungsmöglichkeit dieses 
Begriffs zum Vorschein. Hier sollten Reifung und Wachstum der eheli

chen Liebe eine andere Ausrichtung als die auf die Nachkommenschaft 
zum Ausdruck bringen, also ein Element, das neben der Fortpflanzung 
von entscheidender Bedeutung für die Ehe ist. Hier beinhaltet der Be
griff amor coniugalis also mehr dieses weitere Teilelement ehelicher 
Wirklichkeit, das nicht mit ihrer Gesamtheit identifiziert werden 
darf, soll eine Tautologie venme1den werden. In eine ähnliche Richtung 
verwies die impliZite Rede von einem bonum amoris im Schema und die ex
plizite im speziellen Bericht sowie auch die Aussage, daß die Ehe bei 
Ausbleiben der ersehnten Nachkommenschaft weder ihre Unauflöslichkeit 
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noch ihre fundamentale Kraft verliere. Was anderes konnte mit dieser 

Kraft gemeint sein, als dasjenige, was einmal in Abhebung vom gesamt

perspektivischen Begriff der ehelichen Liebe unterschieden, ausführli

cher umschrieben und als "Wohl der Partner" zusammenzufassen versucht 

wurde und ein anderes Mal als eheliche Liebe selbst auftauchte in der 

Bedeutung einer personalen Teilwirklichkeit der Ehe neben ihrer Fort

pflanzungsausrichtung? Das Schema selbst gab weder hier eine Antwort 

noch gelang es, ihm beide Aussageweisen in Einklang miteinander zu 

bringen. Die Einheitlichkeit der Gesamtaussage konnte, obwohl ein deut

licher Fortschritt konstatiert werden muß, noch nicht befriedigen. 

Dies sollte vielmehr Aufgabe der weiteren konziliaren Reflexion Uber 

das geplante Ehekapitel der Pastoralkonstitutionbleiben. 

3.2.2.3. Die Stellungnahmen der Konzilsteilnehmer 

Auch diesmal zeichnen die Konzilsakten durch die Dokumentation der 
mündl ichen1 und schrift11chen2 Interventionen der Konzi1svä-
ter ein gut konturiertes Bild der nächsten Stufe des konzi1iaren Refle

xionsp~ozesses über das katholische Eheverständnis. Diese Diskussion 

war gekennze'i chnet durch eine stärkere Konzentrierung auf best immte Be

reiche. Zwei SChwerpunkte, die hier besonders interessieren, waren: 

zum einen in formaler Hinsicht die Debatte um die seinen Rang qualifi-

! Einschlägig hier die mündlichen Stellungnahmen zum Gesaltschella auf der 132.-134. Generalkongrega
tion des Konzils am 21.,22. und 23.09.1965, vg1. AcSynVat IV/I, 559-514 und AcSynVat IY/2, 21-54 
und 366-389 sowie, nachdem am 23.09.1965 mehrheitlich der Abschluß der allgemeinen Debatte befür
wortet worden war, vgl. ebd., 403, ZUII zweiten Teil des Schellas insgesamt auf der 138 .. und 139. 
Generalkongregation am 29. und 30.09.1965, vg1. AcSynVat IV/3, 11-51 und 58-96, ZUII Ehekapitel auf 
der 140. Generalkongregation v. 01.10.1965, vg1. ebd., 103-115 und schließlich die die Gesamtdebat
te abschließende Stellungnahme: Conclusio disceptationis schellatis de Ecclesia in munda huius tem
paris Eb. Garrone, Toulouse/Frankreich, in: AcSynVat IV/3, 735-138. 

2 Einschlägig die schriftlichen Stellungnahmen zum GesamtscheMa und ZUIII ersten Teil: Animadversiones 
scripto exhibitae quoad Schema de Ecclesia in munda hutus temporis (in genere, prooemiulI, introduc
tioneM, parteIl 1), in: AcSynVat IV/2, 667-943 und Anilladversiones a Patribus scripto exhibitae du
rante Concilio Quoad partem I, in: AcSynVat/App., 712-714 sowie zum zweiten Teil insgesallt und zu 
dessen erstem Kapi te 1 über die Ehe: Ani lIadvers iones scr i pto exh i bi tae Quoad Schema de Ecc les i a in 
munda huius tellporis (ParteM 11 in genere et cap. 1), in: AcSynVat 1V/3, 145-244 und Animadversio
nes a Patribus scripto exhibitae durante Concilia Quoad Schema de Ecclesia in lIundo huius temporis 
Quoad ParteIII 11, in gene re et caput I, in: AcSynVat/App., 715-719. 
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zierende Benennung des Schemas3 und zum anderen im Rahmen der Ehe

problematik das Bemühen um die Zuordnung der für die Ehe bedeutsamen 

Werte, näherhin der personalen Aspekte auf der einen und der sozialen 
auf der anderen Seite,4 

In fonmaler Hinsicht stand neben, erneuten stilistischen Bean-

standungen, die die 

zu weitschweifig"5, 

oder aber als nicht 

Ausdrucksweise des 

. "scholastisch"& 
"direkt" und "einfach" 

Schemas zumeist als 
oder "ermahnend"7 

genug& empfanden, die 

Frage nach dem literarischen Genus des Schemas im Vordergrund, und 

zwar in einer nicht zuletzt auf die unklaren Äußerungen der Rela

tio9 zurückzuführenden kontroversen Form, Dabei standen sich zwei 
Hauptgruppierungen gegenüber, deren eine den Titel "Pastoralkonstitu

tion" ablehnte und durch diverse andere, einen geringeren Rang ausdrük

kende Bezeichnungen ersetzt wissen wollte, während die andere entwe

derden kompositorischen Titel als solchen, zumindest und auf jeden 

3 Dies zeigt sich auch darin, daß die Concl. Eb. Garrone, Toulouse/Frankreich, in: AcSynVat IV/3, 
m ausführlich auf diese Frage einging. vg1. zudem C. Moeller, Prooemium, 282. 

4 Vgl. A. Wenger, Vaticanum II 4, 175 und 178, wo einerseits als eines der Hauptproblelle die Frage 
der Zweckhierarchie genannt und anderseits vo. Konflikt zweier Schulen in bezug auf die Ord
nung der Ehezwecke gesprochen wird. Vg1. außerdem Y.-M. Congar, Conci Je 4, 50f. 

5 Vgl. Or. Kard. Eb. RUffini, Palermo/Italien, in: AcSynVat IV/2, 21: 'Sermo fusior est Quall opor
teat'; ähnlich Kard. Eb. Shehan, Baltimore/USA, in: Ebd., 370 Anm. 1; AV.s.e. B. Rossi, Biel1a/ 
Italien, in~ Ebd., 819; Or. Teb. lourdusamy und 58 weitere, Banga1ore/Indien, in: Ebd., 382. 

6 Vgl. Av.s.e. B. Gran, Oslo/Morwegen, in: Ebd., 740: 'Etiall si ad catholicos praesertill dirigatur 
... textus scribatur, stylo minus scolastico .. :; AV.s.e. Kard. Eb. Duval, Algier/Be1gien, in: 
Ebd., 673:·... i1 y a 1 ieu de regretter: ... par I 'emploi d'expressions trap scola
st jques' • 

7 Vg1. gerade in bezug auf das Ehekapitel Or. Kard. Eb. Leger, Montreal/Kanada, in: AcSynVat 
IV/3, 22: 'Schema stylull exhortativulII non sufficienter vitat Quod aliQuando saporell lIIoralizantell 
praebet. Vitandull est etiu, lIihi videtur, freQuens transitus a stylo descriptivo vel simpliciter 
affi rllat i vo ad i 11 UII exhortat ivull .. .'. 

8 Vg1. Kard. Eb. Shehan, Saltillore/USA, in: AcSynVat IV/2, 370 Anm.l: 'In relatione general 1. legi
tur ... 'Patres ... exspectare 'stylul directulI', siDlplicell, non nill15 ecclesiaticum ... in Quan
tUII fieri potest, omnibus accomodatulI'. Tali proposita aparte co •• issionis praesupposito, nemo 
negare po test videtur schella in genere ... adhuc lIultulI deficere quoad stylum'. Ähnlich AV.s.e. 
Kard. Eb. Dml, Algier/Algerien, in: Ebd., 673; AV.s.e. 8. Fustella, Todi/Italien, in: Ebd., 
737; Av.s.e. B. Gran, Oslo/Norwegen, in: Ebd., 740; AV.s.e. B. Huyghe, Arm/Frankreich, in: 
Ebd., 768. 

9 Vgl. o. 3.2.2.2. 
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Fall aber dessen Konstitutionsbestandteil erhalten wollte. Gegen eine 

Einstufung des Schemas als "Konstitution" wurde zunächst angeführt, 

daß es nicht die Merkmale aufweise, die diese Gattung verlange. Der Be
griff "Konstitution" tauche erstmals im 4. Laterankonzil (1215) auf 

und werde dort unspezifisch sowohl für doktrinelle als auch für diszi

plinarische Angelegenheiten verwendet. Das Vatikanum I aber habe die 

Bezeichnung "Dogmatische Konstitution" gekannt und das jetzige Konzil 
benutze ihn für solche Dokumente wie die Liturgie- und die Kirchenkon

stitution, in denen die geoffenbarte Lehre vorgelegt werde; im zivilen 

Sprachgebrauch schließlich meine der Ausdruck allgemeine und fun

damentale Staatsprinzipien. 1o "Konstitution" müsse verstanden wer
den als eine "lex credendi" für dogmatische Angelegenheiten im Unter

schied zu einem "Dekret", das sich als "lex agendi" auf disziplinari

sche Bereiche erstrecke11 , als eine "lex fundamentalis", aus der 

minderrangige Gesetze für dieselbe Materie abgeleitet werden. 12 

Eine Konstitution lehre also oder statuiere1!, bringe eine große 

;0 'ig1. Or. Eb. Morcill0 Gonzalez, Madrid/Spanien, in: AcSynVat IV/2, 178f., der bereits in 
der Koordinierungskommission seine Vorbehalte angemeldet hatte, vgl. o. 3.2.2.2. AnM. 61, und auf 
diese zurÜCkgriff; 'Schema nobis adhibetur ut constitutlo pastoralis, et in relatione ... ad
ditur hanc Qualifieatiom aptiorem vim fuisse COMMissioni eoordinationis in sessione habita 
die 11 maii. Quod omnino verull non est, nam commissio coordinationis tantUM approb8V1t, et Quidem 
non unanimi are, titulum propositum a commissione mixta. Opinor tamen illum titulum inadaeQuatul1 
esse ... Vox constitutio primum adhib1ta est in actis Coneilii Lateranensis IV ... et indi
stinete ap~licatur in eo ad documenta Quae fidem statuunt et ad ea quae diseiplinam ordinant. 
Eodem modo st pari sensu apparet in subsequentibus Conciliis .... In Vaticano I duas constitutio
nes stricte doctrinales invenimus: tonstitutionem dogmatiealll de Fide catl10liea et constitutianem 
... primall de Ecclesia Christi. In nostro Vatieano 11, vote constitutionis l1ueusQue tantum in
signivimus documenta i11a, nempe, de Sacra Liturgia et de Ecclesia, quae altiorem doetrinam reve
I atam nob i s tradunt. 

Ex usu ergo ConciliorUIll praecipue VaticanorulII, videtur vocell illa. doeumentis alius generis re
servari aportere; quod, ex aHa parte, bene aptaretur technieismo iuridico nostri temparis, Qui 
constitutianem et leges constitutionales appellat eas salull Quae principia generalia et fundamen
tal ia Status expril1unt'. 

11 vgl. Av.s.e. B. Carli, Signi/ltalien, in: Ebd., 688: .... constitutio ... datur ut lex creden-
di in re dogmatica •.. decretu/ll ... datur ut lex agendi in re disciplinari .... . 

12 Vg1. Or. Oe Proven~a Sigaud, Diaillantina/Brasilien, in: Ebd., 41f.: 'Dicitur hoc schella 'Con
stitutia'. Hoc ,erbum lIIihi videtur Minus conveniens. Constitutio est enil! lex fundamentalis 
in aliqua re - et dieitur ideo lex 'substantiva'. !psam sequuntur leges eeterae in eadelll re, 
Quae dieuntur leges 'adiectivae', ab ipsa pendentes ealllque in praxilll dedueentes'. 

13 Vgl. Or. Eb. Horcillo Gonz.alez, Madrid/Spanien, in: Ebd., 379: 'In constitutione quaeumQue, 
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Stabilität und dauerhafte Gültigkeit der Aussagen zum Ausdruck14 

und wende sich an zur Annahme im Gewissen verpflichtete Katholi
ken,15 Diesen Qualifikationen genüge das Schema in mehrfacher Hin

sicht nicht, Zum einen weise es eine zu große inhaltliche und formale 

Heterogenität auf, d. h" es vereinige einerseits eine ungeheure Fülle 

unterschiedlichster Themen18 , die nicht hinreichend präz1se und 
sorgfältig bearbeitet se1en17 , wofür auch nicht ausreichend Zeit 

vorhanden seilS, und enthalte anderseits Inhalte von höchst 

unterschiedlicher theologischer Wertigkeit, so daß sichere Lehre und 

Diskutables unvermittelt nebeneinander anzutreffen seien,19 über

dies müsse der Rang des Schemas insgesamt recht niedrig angesetzt wer

den2o , zumindest geringer als der der Kirchenkonstitution21 , 

sive doctrinali, sive disciplinari, Cancilium tenetur ea docere vel statuere Quae optimo modo 
Evangel iUII hominibus tradant'. 

14 Ygl. ebd., 379: 'Nonne ... lIIelius erit qualificatione, quae quamdam stabilitatem prae se fert. 
nos abstinere?'. 

15 Vgl. ebd., 379: 'Si constitutio appellari vult, loqui nequit nisi catholicis qui earn accipere ex 
canscientia tenentur'. 

16 Vgl. Av.s.e. a. Gran, Oslo/Norwegen, in: Ebd., 740: 'Quem tituluill textui imponere? 'Constitutio 
pastoralis' appellatur. Ita prorsus si titul0 responderet, nempe si principia enunciaret de Eccle
siae vita in mundo huius telllporis, et si pastoralis esset tanquall gregi directa. Si autem ad mun
dum totUIII da tot et tantis materiis diversis loqui oporteat,alius titulus i~ponatur!'. 

17 Vg1. AV.s.e. B. Carli, Segni/Italien, in: Ebd., 695: 'In schemate nostra ingentem lDVenimus lIate
riae molern congestam. Tam multae quaestiones accu~ulantur ut plUf1bus Conei 11 is suffieiens pos
sint praebere argumentulII, utque a Patribus nunc pro tribunali sedentibus scientiam quasi eneyclo
pedieam exposeant. Saepe prob I emata quae i ntegrum va lumen exi gerent una alterave brevi paragrapho 
eonstr i nguntur et reso Ivuntur. Hi ne ex una parte neeess itas accurat iori s rerull expos i t ioni s at
que verborull proprietatis, quae nonnulIQua~ in schemate desideratur; ex altera vero hei lis accusa-. 
tio obscuritatis et superficialitatis, quam schema vix effugere valet'. 

18 Vgl. Vgl. Av.s.e. 21 Konzilsväter, in: Ebd., 893: 'Constitutio conciliaris postulat lIaximulI labo
rem. cura. pro olllni verba, approbationes plure, etc. Sed tempus deest pro tanto labore'. 

19 Vgl. Av.s.e. P. Welykyi/Gen.ob, d. (ruthen.l Basilianer v. Hl. Josaphat, in: Ebd., 875: 'tenor 
schemat i s et res tractate, rerum veterarum et novarulil i uxtaposi t i 0, sci I,; re rum et sentent i arull 
opinabiliulI, discutibilium cum doctrinis certis et ab ollnibus aeeeptis permixtio .,. Patribus Con
cilii timorem queilldalil incutiunt antequall dicant sollemniter 'proballlus, decernimus, statuillus'. et
si res ipsae placent .. .'; ähnlich AV.s.e. B. Carli, Signi/Italien, in: Ebd., 695. 

20 Ygl. Or. Eb. Oe Provenya Sigaud, Diamantina/Brasilien, in: Ebd., 48: 'Nostrum autem schema 
... neque ... est lex credendi neque lex agendi. 

Non ex parte obieet;' Nam tanta tractantur Quas nullo lIodo ad fidell vel mores definiendos per
tinent ut primo obtutu eluceat non agi de 'lege". 
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und zwar n1cht zuletzt auch wegen der in hohem Maße zeitbedingten, ak
tuellen Fragen, die das Schema behandle und deren Beantwortung daher 
nicht von dauerhafter Gültigkeit sein könne,22 Darüber h1naus sei 

21 Vgl. AV.s.e. 8. Carl!, Segnilltalien, in: Ebd., 696: 'Persuasull mihi est non solul nullu inveni
ri in schel1ate definitioneIl dogllaticall, ad lIenteIl declarationis cOllllissionis de fide et lIoribus 
diei 6 lIartli 1964, sed etiam ipsull schema viII theologieall inferioris gradus habe re debere ac con
stitutionel1 de Ecclesia' und ebd., 688: .... neque totaliter neque definitorie Ecclesia suall 
doctrinall enuntiet in rebus adhuc egentibus inquisitione .. :. Der Hinweis auf eine Außerung der 
KOllllission für die Glaubens- und Sittenlehre bezog sich auf eine ill Zusallilenhang lIit der Diskus
sion über den theOlogischen Rang der Aussagen des dritten Kapitels der Kirchenkonstitution VOI 
Papst gebilligte dieSbezügliche Erklärung dieser KOllIission, die auf der 123. Generalkongregation 
des Konzils al 16.11.1964 VOll Generalsekretär des Konzils, Teb. Felici/Rol bekannt gegeben wurde 
und beinhaltete, daß das Konzil zwar .nur dann etwas in Glaubens- und Sittenfragen 'definiere', 
wenn es dies ausdrücklich anzeige, daß aber alle übrigen KonZilsaussagen von den GläUbigen als 
Lehre des höchsten k i rch 1 ichen Lehralltes anzunehllen und entsprechend dei Geist des Konzi ls, der 
sich aus der behandelten Materie oder deli angegebenen Grund ergebe und den Norllen der theologi
schen Interpretation gelläB aufzufassen seien, vgl. AcSynVat 111/8, lQ: 'Quaesitull ... est quaenall 
esse debeat qua r ificat io theologica doctri nae, Quae in schel8te de Ecclesia exponitur et suf
frag8tioni subicitur. 

Co.missio doctrinalis Quaesito responsionel dedit ... qui se referunt ad tertiulI caput sche.a
tis De Ecclesia. 

'Ut de se patet, textus Concil ii selper secundull regulas generales, ab olnÜlus cognitas, inter
pretandus est. Qua occasione COlllissio doctrina1is remittit ad suall Declarationel! 6 lartii 1964, 
cuius textul hic transcribillus: 

'Ratione habita !I1oris conciliaris ac praesentis Concilii finis pastoralis, haec S. Synodus ea 
tantull de rebus fidei vel !110m ab Ecclesia tenenda definit, quae ut talia aperte ipsa deelarave
rit. 

'Cetera aute., Quae S. Synodus proponit, utpote Suprui Ecclesiae Magisterii doctrinall, olnes 
ae singulis christifideles excipere et allplecti debent iuxta ipsius S. Synodi lentell, quae sive 
ex subiecta lateria sive ex dicendi ratione innotescit, seeundull norlllas theologicae interpretatio
nis" . 

22 Vgl. AV.s.e. 27 Konzilsviter, in: AcSynVatlY/2, 893, die als Grund für eine andere Benennung u. 
a. angaben: 'Hia., propter natural docullenti, valoreIl pIenull habet tantul ad tempus'; Or. Eb. 
Heenan, lIestllinster/England, in: AcSynVat IV/3, 60: '"irull judicari possit usurpare nOlen 'Consti
tutionel conciliarel1' trachndo de rebus natura sua cadueis seu epheleralibus '; AV.s,e. Teb. Pu
lido Mendez, Merida/Venezuela, in: AcSynVat IV/2, 810 ellpfand das KOlpositul 'Pastoralkon
stitution' als in sich widerspriichlich, da 'Konstitution' fundallentale, aus höheren Prinzipien ab
geleitete Norlen illpliziere, während 'pastoral' und der Zusatz 'in der Welt von heute' lehr auf 
den Wechsel der Zeiten abzielten, so daß die Gefahr einer Verwechslung zwischen wirklich Fundallen
tale~ und nur MarginaleI, Zeitbedingtem bestehe: 'Dull vocabulull 'constitutio' stabilia, fundallen
talia, norIlas ex altioribus principiis fixas suggerit, 'pastoralis' et illud de 'llundo huius te.
pori s' mentel di r i gunt ad lIutabi Ha et decufsu tellpori, lutanda. 

Ne i 9i tur i lII1utab i I ia pro ci rculstanti.a li bus nee eventua Ha tanqua. fundallental ia sUllantur, 
quall BluiBle perspieue haec duo distinguantur'; Av .s.e. P. lIe lyk h/Gen.ob. d. (ruthen.) Basi lianer 
v. HI. Josaphat, in: Ebd., 875: '3. schella ault 'de Ecclesia in lundo huius te.poris', non solull 
; n sensu rea li, seu da lIundo ter restr i, sed i .pr i 111 s in sensu telpara li, sau da lundo nostr i sae
culi, qui evolvitur, lIutatur, praeterit; non convenit ut de re fluida et lutabili, Conciliul 
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die Adressierung des Dokumentes eben nicht auf Katholiken beschränkt, 

sondern universa1 23 , sei der Stil weniger sachlich, präzise, sta
tuarisch oder definitiv als vielmehr persönlich, einladend oder mah
nend24 , besitze der Begriff "Konstitution" zu rechtliche Impli-

kationen 25 bzw. sei sChliChtweg u~verständlich für die Le-

ser. 26 Vor diesem Hintergrund wurden Titel, wie "praeconium pasto-

quidquam immutabi 1 iter et definitive 'eonstituat"; Or :Eb. Hore; 110 Gonzälez, Madrid/Spa
nien, in: Ebd., 379: 'Schema est, complexive sUfilptum, quaedam species theologiae valorull et real i
tatum terrestrium; et in hoc laude dignum id invenio etialllsi quemdall inevitabilelll phaenomenologis
mUli redoleat. Theologia i11a valorulII terrestriufII, quae utinam in posterull lucidissime exaretur, 
nune adhuc elaboratur et exstruitur, lIIultique sunt valores terrestres qui nondum apparuerunt; qui 
taillen citissillle nobis manifestabuntur; Av.s.e. Ukrainischer Eb. Senyshyn, Philadelphia/USA, in: 
Ebd., 876. 

23 Vgl. Or. Eb. Oe Proven9a Sigaud, Diallantina/Brasilien, In: Ebd., 48: 'Nostrum ... schema 
... neque ex parte materiae, neque ex parte eorum ad quas destinatur, diei potest 'Lex'. ... Nos 
enim legem ferimus tantuill ad dOlllesticos fidei. li qui nondum baptizati sunt non subiacent auetori
tati Ecelesiae. Scheilla autem XIII dirigitur ad catholicos et non catholicos, ad baptizatus et non 
baptizatos. Unde non potest esse lex, ex defectu auctoritatis in legislatore. Si autem non est 
lex, a fortiori non est 'Constitutio'," ~hnlich AV.s.e. P. WelykYI/Gen.ob. d. (ruthen.i Basilia
ner v. H1. Josaphat, in: Ebd., 874f.; Av.s.e. B. Car1i, Segni/Italien, in: Ebd., 698; Or. Eb. 
Horcill0 Gonza!ez, Madrid/Spanien, in: Ebd., 379; AV.s.e. Ukrainischer Eb. Senyshyn, Philadel
phia/ USA, in: Ebd., 976. 

24 Vgl. AV.s.e. Tb. Whealon, Cleveland/USA, in: Ebd., 887: 'Stylus huius documenti est sieut stylus 
epistolae personalls. Si re vera hoc docullentum futurum sit Constitutio, deinde sit brevius, con
cisius, clarius'; AV.s.e. B, Carli, Segni/Italien, in: Ebd., 688: • ". stylum pastoralelll adhibe
at, et potius expositivulII quam constitutivum aut deeretoriulI '; AV.s.e. P. Welykyi/Gen.ob. d. (ru
then.) Basilianer v. Hl. Josaphat, in: Ebd., 875: 'ipse stylus et Iocutio(ll, personalis etsi plu-

. ra li s, p lenus i nterrogat ionum, exc lallat ionulI!, repet i t i onurn, exp lanat i onull etc. lI1e li us et apt i us 
convenit 'litteris' ad personas directis, Quam 'eonstitutioni' da ipsa re agenti'; Or. Teb. Lour
dusalllY, Bangalore/lndien und 59 weitere, in: Ebd., 3a2f. AmI!. 2: 'In textu adhibitus videtur ma
gis explicativus et deseriptivus qual concisus et conclusivus; ... Forsan talis modus seribendi 
iustificatur: nam doeumentum natura sua induit indolem pastoralem, et ergo debet esse descripti
vus et explicativus; praeterea, cum in historia Conciliorum Oecumenicorum hic prilllull tentalllen fit 
ad i nst i tuendum dia I ogum inter Ecc les i am et lIIundum saecu larelll, styl us non est, nec potest esse 
conclusiYus et definitivus. Sed, stylo sic iustificato et concesso, non congruet titulus 'consti
tutio', Quiaconnotat expositionem definitivall ac eoncisam, et Quidem magis doctrinalell, etsi 
aptus sit ad exprfmendum momentul/I huius schematis. Itaque, in hUlllili lIIeo iUdicio, loeo tituli 
'constitutio' adhibendus erit titulus lIagis consonans cum lIIateria et stylo .. : IH.v.V.I; ähnlich 
Av.s.e. Tb. Wechner, Innsbruck-Feldkirch/österreich, in: Ebd., 870. AV.s.e. Ukrainischer Eb. Seny
shyn, Philadelphia/USA, in: Ebd., 876. 

25 Vgl. AV.s.e. B. Zambrano Canader. Facatativa/Koluillbien, in: Ebd., 890, der den Titel 'Konstitu
tion' für ungeeignet hielt 'propter illlplicationes iuridicas verbi' . 

26 Vgl. AV.s.e. 27 Konzilsväter, in: Ebd., 893: 'Homines huius temporis, ad quos hoc documentum diri
gitur, vocem 'Constitutio' simplieiter non intelligunt'. 
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rale" 27, "epistula pastoral iS" 28 oder "declaratio pastora-

1is" 29 als geeigneter empfunden, Darüber hinaus wurde die Strei
chung des erläuternden Adjektivs "pastoral" gefordert, um einen deut
lichen Gegensatz zu "dogmatisch" zum Ausdruck zu bringen und zu verhin

dern, daß unter dem Vorwand des "Pastoralen" unterschiedslos jedweder 
Inhalt Eingang in das Schema finde3o , weil diese Qualifizierung 

zu unspezifisch und für alle Dokumente des Konzils anwendbar31 

und die Zusammensetzung mit "Konstitution" widersprüchlich sei 32 , 

aber auch weil er die Gefahr einer zu vermeidenden Wertminderung des 
Dokumentes berge,33 Entsprechend lauteten die vorgeschlagenen Al
ternat i vt ite 1 "a llocut io"34 • "nunt ius so llemni S"3 5 , "procla-

27 Vgl. Av.s.e. B. Navarro Ramirez, Civitatis Altamirensis, in: Ebd .. 798: 'Yocari ... potest ex eo 
Quod Christus 'clamavit et dixit: ... Ego lux in Iundull veni ... Non enill yen; ut iudicell lIun
dUII, sed ut salvificem mundum' : 'Pastorale Praeconlu/II Ecelesiae lIundo huius tellparis' .' 

2B vg]. AV.s.e. Verseh. Konzilsväter, in: Ebd., 893; Or. Kard. Eb. Canway, Armsgh/lrland, in: 
AeSynVat IV/3, 55. 

29 Vgl. AV.s.e. Ita1. Bk./Italien, in: AcSynVat IV/2, 901: 'Conferentis Episeapa.lis Italiae postulat 
unaniMiter ut titulus sehellstis XIII sit non Constitutio Pastoralis sed Dec1aratio Pastora
/is. Ita magis respondere videtur suo fine sU8que natura et materia'. 

30 Vgl. AV.s.e. B. earli, Signi/ltalien, in: Ebd., 695: 'Rationes ill audivilus ab aIds Patribus die
tas cur in titulo sehematis adiectivull Qualifieativull 'pastoralis' auferendul sit, Quasi 'dog
mat iea' a' pastora I i bus' dist i nguantur et opponantur, aut sub praetextu 'pastora I i tat is' Quodcull
que argullentum et QuaculiQue ratione exaratull in docullento coneiliari indiscriflinatill recipi pos-
sit. Quibus rationibus assentior.· . 

SI Vgl. Or. Eb. Moreill0 Gonzälez, Madrid/Spanien, in: Ebd., 379: 'llullum allud domentulI! Va
ticani 11 pastorale appellatur, cum Coneilium et omnia acta sua pastoralia sinto Non aequum, er
go, esset et eonstitutioneM, Quasi SUmMa!! principiorul, et pastoralem vocare documentum nostrum 
euius natura et valor e constitutione de Ecclesia Maxime oriuntur. Plane, vero, intell igatur 
Quod doculentum lIagnopere pastorale est, sed plane etiaM intel! igatur quod vocabula constitutio 
pastora1is non possunt iure ae merito definire schella de QUO disceptallus'. 

32 Vg1. o. vorangehende Anll .. 

33 Vg1. AV.s.e. P. Welykyi/Gen.ob. d. (ruthen.l Basilianer v. H1. Josaphat, in: Ebd., B75: '4. con
stitutio proposita definitur 'pastoralis', non Quidem Quia solis destinatur pastoribus Eeelesiae, 
sed QUi8 modo pastorali alloquitur olmes; homines tamen nostri temporis, qui saepe ex externis 
agunt et iudicant apparenti is, sensu obvio adiectivi 'pastoral is' duci, in periculo sunt ne debi
tam praestent huie documento attentionel\'. 

34 Vgl. AV.s.e. Verseh. Konzilsväter, in: Ebd., B93; Av.s.e, Tb. Whealon, Cleveland/USA, in: Ebd., 
887. 

35 Vg1. Av.s.e. Verseh. Konzilsväter, in: Ebd., 893; einfachhin von 'nuntius' wollen sprechen Or. 
Eb. Heenan, Westminster/England, in: AcSynVat IV/3, 50; Av.s.e. Zambrano Callader, Facatativa/Ko-
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matio" 311, "instructio"37, "exPQs1tio"U, "epistu-
la" 39, "11tterae"4o bzw. "litterae synodales"4' oder 
"concil iares"42 oder schl ießl ich "declarat io". 43 Obwohl mit 

diesen Vorschlägen die Artenvielfalt kirchlicher Verlautbarungen arg 

strapaziert wurde, stand selbst bei ihnen keineswegs durchgängig die 
Absicht Pate, die Bedeutung des Dokuments abzuschwächen. 44 Darü

ber hinaus fehlte es aber auch nicht an entschiedenen Verteidigungen 

lumbjen, in: AcSynVat IV/2, 890; Or. Eb. De Proven~a Sigaud, Diallantina/Brasilien, in: 
Ebd., 48. 

36 Vgl. Or. Eb. Landäzuri Ricketts, lima/Peru, in: AcSynVat IV/l, 562, las hier damit begrün
det wurde, daß es zwei Möglichkeiten gebe, sich an alle Menschen zu wenden: ZUII einen die der phi
losophisch-humanistischen Argumentation, die von Glaubenswahrheiten abstrahiere, und ZUIII anderen 
die Vorlage der letzteren in einer der heutigen Mentalität angellessenen Form; außerdem ermögl i
ehe der Titel 'proclallatio', sich auf die zweite Form zu beschranken: 'Ut Eclesia universos hOllli
nes alloQueretur, duplex via possibilis erat: aut abstrahendo ab illis veritatibusquae in sola 
fidel luce cognosc; possunt; aut, ex adverso, plenam veritatem nobis divinitus cOllllllissam hOlini
bus proponendo, modo tamen hodiernae lIentalitate hominulII accol!lodato .... Textus enim schematis 
non est re'ma nec esse debet const i tut i 0, sed si IP 1 ex pr oe lallat load omnes hOl i nes, Qua Ecc 1 es i a 
sualll missioneIl describit. In hac proclamatione Ecclesia non debet recurrere ad argumenta philoso
phica nec adhibere categorias theologicas complicatas, sed annuntiare purull EvangeliuI Quod Eccle
sia praedicare tenetur omni creaturae", ~obei übersehen ~urde, daß gerade die überwindung einer 
solch strikten Alternative mit ausschlaggebend für die Suche nach einel!l neuen genus litterarium 
gewesen ist. 

31 Vgl. AV.s.e. e. Rossi, Bie11a/Italien, in: AcSynYat IV/2, 819. 

38 Vgl. AV.s.e. B. Car1i, Segni/ltalien, in: Ebd., 698; h.s.e. Tb. Hervas y Benet, Ciudad Real/Spa
njen, in: AcSynVat IV/3, 202. 

39 Vg1. Av.s.e. Tb. Whealon, ClevelandlIrland, jn: Ebd., 887; Or. Eb. Da Proven~a Sigaud, Dia
lIIantina/Brasil ien, in: Ebd., 48. 

40 Vgl. ebd., 48. 

41 vg1. AV.s.e. Versch. Konzilsväter, in: Ebd., 893; Or. Kard. Eb. Conway, ArmaghlIrland, jn: 
AcSynVat IV/3, 66; vgl. auch die vereinzelte Begründung dieser Titulierung mit der Annahme, auf 
diese Weise sei die päpstliche Billigung besser zu erreichen, bei Av.s.e. P. Welykyj/Gen.ob. d. 
(ruthen.) Basilianer v. H1. Josaphat, in: Ebd., 875 und AV.s.e. Ukrainischer Eb. Senyshyn, Phila
delphia/USA, und zwei weitere in: AcSynVat IY/2, 816: 'ob faciliorem approbationem Sumilli Pontifi
cis obt i nendall' . 

42 h.s.e. Tb. Aufderbeck, Fulda/Deutschland, in: Ebd., 683; P. Velykyj/Gen.ob. d. (ruthen.) Basili
aner v. Hl. Josaphat, in: Ebd., 875; AV.s.e. Tb. Wechner, Innsbruck-Feldkirch/Osterre;ch, in: 
Ebd., 870. 

43 Vgl. Or. Eb. Morcill0 Gonzalez, Madrid/Spanien, in: Ebd., 380; AV.s.e. B. Senna de Olivei
ra, Coilllbra/Portugal, in: Ebd., 839; Or. Teb. Lourdu5aIY, Bangalorellndien und 58 ~eitere, in: 
Ebd., 383; ohne Begründung Av.s.e. B. Rossi, Biellalltalien, in: Ebd., 819. 

44 Vgl. o. 3.2.2.3. Anm. 24. 
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des von der Koordierungskommission gebilligten Titels, wobei vor allem 

der Charakterisierung als "Konstitution" energische und ausführliche 

Plädoyers gewidmet wurden. Negativ wurden zunächst die begriffsge

schichtlichen Argumente45 als nicht stichhaltig zurückgewiesen. 

Aus der bloßen Verwendung der Bezeichnungen "Konstitution" oder "De

kret" seien keine tragfähigen Schlüsse auf Bedeutung oder Inhalt der 

so bezeichneten Dokumente möglich. 46 Vielmehr seien solche Versu

che oberflächlich und führten, beeinflußt durch den zivilen Sprachge-

brauch, 

sei für 

zu der irrtümlichen Auffassung, die Bezeichnung "Konstitution" 

"konstitutive" Angelegenheiten reserviert; im kirchlichen 

Sprachgebrauch sei dieser Begriff eine vornehmlich formale Qualifizie

rung, die Verordnungen der zuständigen Autorität zum Zwecke des Leh

rens, des Ordnens, Billigens, Mahnens etc. meine. 47 Auch die Al

ternativvorschläge seien ungeeignet für das Schema XIII. Vor allem die 

Bezeichnung als "Brief" mißfalle, weil hier der Adressat erst recht 

sehr genau angegeben werden müsse und dies eine unübliche Kategorie 

für ein Konzilsdokument sei ,48 Gegen "declaratio" spreche, daß 

dieser Ausdruck unter dem Gesichtspunkt der Feierlichkeit auf dem 

letzten Platz rangiere49 , und "nuntius" berge nicht nur die Ge-

45 Vg1. o. 3.2.2.3. 

H VgL A·:,~.c. ~. °rzy~le~~, Januaria/Brasilien und 3 weitere, in: Ebd., 808: '(Imt .. , notare, 
saeculis ehpsis, vocem 'Decreti' ad res Quam maxime dogllaticas et alias QuasI ibet designandas 
adhibitam fuisse, ut e Cancilia Viennens1 et Tridentino elucet. Unde per se usu verbi Constitu· 
tionis vel Oecreti nihil Quoad docullenti lIomentum vel contentum concludere Iicetr. 

47 Vg1. ebd., 809: 'SiQuidem argumenta a Quibusdam allata contra titulum Constitutionis simplici· 
ter dictae non procedere videntur. Sah superficiali cansideratione Canstitutia Concil;; Lat. 
IV., Ludg. let II, Lat. V, Vat. 11 (Quaad S. Liturgiam) patefit Canstitutionis natione!! non lice
re restringere ad res dUl1ltaxat constitutivas quas vacant. Hu i uS!llad i expl icatio cahaeret cum !IIodo 
10quendi mundano Qui derivatur a Constitutionibus quas appellant civi 1 ibus. E contra, modus 10· 
quendi in Ecclesia usitatus vocem Constitutionis etiam ad id exteodit Quad quomodalibet ab aucto
ritate competenti pronuntiatur sive disponendo sive decernendo sive daeenda sive approoanda sive 
exhortando sive aHa modo, uti liQuet Constitutionibus ConcilioruM supra citatorum', 

48 Vgl. ebd., 809: 'Tituli hactenus propositi non placent. In specie non plaeet titulus Littera
rum Canci1ii - iste titulus vix aptus est; na~ elare exprimi apartet eas Quas litterae alloQuun
tur, Quod difficulter fieri potest, cu~ tot sint homines; titulus amnioa navus erit, 1n Canciliis 
generalibus nondum usitatus; ... Praeterea clarissime eitantur ii ad quas Epistulae dirigun
tur' . 

49 Vgl. ebd., 809f.: 'Etiam titulus Deciarationis non plaeet. Haee enil! ultimu!! locul!! inter docu· 
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fahr durch seine Nebenbedeutung "vorübergehend" oder "momentan" zu ei

ner Wertminderung des Dokumentes zu führen, sondern die Tatsache, daß 

es bereits zu Beginn des Konzils eine "Botschaft" der Konzilsväter und 

nicht des Konzils als solchem gegeben habe, würde bei einer Anwendung 

dieses Begriffs auf das Schema entweder ~ einer ungebührlichen Aufwer

tung der ersteren oder zu einer ebenso unangebrachten Abwertung des 

Entwurfs führen. 50 Für die Einstufung als "Konstitution" spreche 

demgegenüber die unzweifelhaft große Bedeutung dieses Textes und die 

vielen neuen Elemente, die er enthalte, so daß die Aufforderung des 
Schemas über die Priesterausbildung, das Neue, das in den Konstitutio

nen und Dekreten des Konzils enthalten sei, gebührend zu berücksichti

gen, auch für das vorliegende Schema gelten müsse. 51 Zudem verdie

ne gerade eine Dialogeröffnung, wie sie das Schema beabsichtige, die 
mit dem Begriff der "Konstitution". implizierte Feierlichkeit der Aussa

ge. 52 Andere konkretisierten die besondere Bedeutung des Entwurfs 

menta nostri Concilii tenere videntur, saltem Quoad documenti sollunitatu. Quapropter in casu, 
ratione habita rerum tractatarum, titulus Declarationis non decet'. 

SC Vgl. ebd., 809: 'Hec placet titulus Nuntii - lIagis cannotat documentum ut ita dicam transito
rium, momentaneum. Consideranti praeterea istulII Nuntiutrl Quem ineunte Concilio nostro Patres 
conciliares, non autem ConciliulI Qua tale, misit, non placebit in posterull in uno eodellQue Conci
lio duplicem fuisse nuntium, unu!! nempe , Quelll Patres conciliares, non autem Concilium dedit, alte
rum Quem ipsulII ConciliulI in mundum m;sit. Sic erit perlculul vel diminuendi valorem Huntii a Con
cilio forte dandi vel iniuste augendi valorem Hunti; a Patribus conciliaribus datl. Neutrum arri
det' . 

51 Vgl. ebd., 808: 'Il!. , .. al In nostro Concilio documenta maioris 1I0ment; Constitutionis 
nOlline decorantur, cetera Decreti vel Deciarationis .. , CUII autem nostr; Conci I i i mens in 
documentis varia 1I0do designandis manifesta sit, et nemo non videat res in schemate XlII tracta
tas mereri, ut in documenta maloris moment; pranuntientur, aeQuulI et iustum est vocabulum Con
stitutionis in casu adhibere' und ebd. I 809: 'cl AbsQue dubio nastrull schema XIII lIulta con
tinet nova (saltem Quoad lIIodum doctrinae exponendael, de Quibus valere debet Quae leguRtur in 
schemate decreti de institutione sacerdotali ... : ... in easQue nova indueantur, Quae hulus 
Sancti Coneilii Constitutionibus et Decretis ... respondeant', Vgl. Schema 'Decretull de insti-
tut ione sacerdata 1; (Textus ellendatus)' , in: AcSynVat IV 14, 11 (5, 1-11): 'Optatam tot i us Ec
clesiae renovati probe Roscens Sancta Synodus a sacerdotum ministeria, Christi spiritu anima
to, magna ex parte pendere, gravissimulil inst;tutionis sacerdotalis momentum praclamat, eiusQue 
primaria Quaedall principia declarat, Quibus confirmentur leges iall saeculorum usu probate in 
easQue nova inducantur, Quae huius Sancti Conei Iii Constitutionibus et Decretis necnon lIIuta
tis temporum rationibus respondeant·. 

52 Vgl. ebd., 808f.: 'bi Nastris temporibus Constitutio potius so11emnitatem Quandam documen
ti ecclesiastici connatat. Id QuoQue passim a doctoribus docetur. AbsonUII! autem non est, Quod do
cumentuill Qua dia 1 ogi cum munda Quodammodo i nehoat i 0 seu pr ae I i bat i 0 exh i betur, voce Consti tu-
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dahingehend, daß hier als Pendant zur Kirchenkonstitution als "lex cre

dendi" eine "lex agendi" entworfen werde, wobei dies nicht ab-, son

dern aufwertend gemeint war, da die Inhalte als eine Art "Programm" 

fUr das Verhalten zur Welt zu verstehen seien,53 Gerade der Lehr

charakter des Dokumentes rechtfertige seine Einordnung als "Konstitu

tion", denn es enthalte einerseits viele doktrinelle Elemente, und an

derseits bestimme sich seine nähere theologische Wertigkeit nach der 

Erklärung der Kommission fUr die Glaubens- und Sittenlehre, die auch 

hier anzuwenden sei und die Inhalte des Schemas als konstitutive Teile 

der Lehre der höchsten kirchlichen Lehrautorität auszeichnet,54 

Das Adjektiv "pastoral" dagegen stieß auch bei den Vertretern eines 

solch hohen formalen Ranges des Schemas auf Vorbehalte, die allerdings 

nicht überbewertet werden dUrfen, da sie sich zum Teil einerseits als 

nicht ganz vorurteilsfrei und zum anderen ausdrUcklich als durch die 

mißverständlichen Aussagen der Relatio bedingt erweisen, Die Strei

chung des adjektivischen Bestandteils des Kompositums "Pastoralkonsti

tution" wurde hier mit der BegrUndung gefordert, auf jeden Fall den 

Eindruck einer Wertminderung des Textes zu vermeiden, da er mit Sicher

heit nicht von geringerer Bedeutung als die übrigen Konzilsdokumente 

sei 55 , wodurch der bereits öfter aufgetauchte Gegensatz zwischen 

tionis sollellniter insignitur'. 

53 Vg1. Or. Teb. Kominek, Breslau/Polen i. N. v. 55 weiteren, in: Ebd., 381: 'Nobis Poloniae episco
pis, hsec constitutio pastoralis apparat talilQuall aliQuid practicull et pastorale aeQuivalens i11i 
Lumen gentiulf, fundamentali constitutioni de Ecclesia, in Qua et aeterna dogmata et alla 
Ecclesiae credenda nostri temporis 5ignis invocationibusQue accollllllodata explanantur. IlIi consti
tutioni, Quae lex credendi appellari potest, sane corresponderet dicussurUII! schema XIIl uti lex 
agendi, Quae nobis constituit programma atQue lIIodus agendi in munda hodierno'. 

54 Vg1. Or. Kard. Eb. Silva HenriQuez, Valparaiso/Chile, in: AcSynVat IV/I, 555f.: 'Oe qualifica
tione theologica huius schematis. Valor theologicus huius schematis indicandus videtur tantumlllO
do in genere, et Quidem secundum principia a commissione de doctrina fidei et morulI\ stabilita die 
6 martii anni elapsi et patnbus notificata in congragatione genera li 123 ... , Notandum est ha nc 
commissionis declarationem, e suo tenore, non ad solall Constitutionem de Ecclesia coaretari, 
sed et i am documento nostro bene congruere·. Vg1. o. 3.2.2.3. Anm. 21. Oell\ seh 1 i eBt sieh an 
Av.s.e. Tb. Stavermann i. N. d. Indonesischen Bk, SUkarnapurlIndonesien, in: Ebd., 842. 

SS Vgl. lv.s.e. B. Przyklenk, Januaria/Brasilien, in: Ebd., 808: 'AdiectivulII 'pastoralis' in Ollni ca
su dematur. Rationes: a) Periculum diminuendi valoris docullenti Quod sane aliis Conei1ii docu' 
mentis non est minoris momenti, .. :. 
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"doktrinär" und "pastoral" erneut anklang. Hinzu kamen sowohl ein ge

wisses Befremden gegenüber einer Wortneuschöpfung als solcher56 

als auch eine a prior; bekundete Abneigung gegen das inflationär ge
braucht erscheinende Wort "pastoral "57 sowie der auch hier anzu

treffende Hinweis, die pastorale Gesamtor)entierung aller Konzilsdoku

mente lasse den qualifizierenden Wert des Wortes "pastoral" verblas

sen. 58 Einen entscheidenden Grund für die gewisse Distanz zu die
sem Begriff, die auch zum motivischen Hintergrund der übrigen Krltiken 

daran59 gerechnet werden muß, wurde von Eb. Maccari, Mondovl 

/Italien, und Kard. Eb, Silva Henriquez, Valparaiso/Chile, zum Aus

druck gebracht, Während ersterer auf die Notwendigkeit aufmerksam mach

te, zur Vermeidung jeder Mehrdeutigkeit oder Unsicherheit mit klaren 

Worten den doktrinalen Charakter der Konstitution zu unterstreichen, 

da die diesbezüglichen Aussagen der Relatio zu allgemein und unzurei

chend gewesen seien6o , ging letzterer ausführlicher auf deren Un

stimmigkeiten ein. So könne das Wort "pastoral" in zweierlei Hinsicht 

verstanden werden: zum einen bezeichne es das Wesen der Sendung der 

kirchlichen Hierarchie, wie es in der Kirchenkonstitution ausgeführt 

werde. In dieser Bedeutung umfasse es alles, was zur Sendung der Apo

stel gehöre und vor allem das Lehramt, weshalb in diesem Verständnis 

auch keinesfalls ein Gegensatz zwischen einer pastoralen und einer dok-

56 Ig1. ebd., 808: 'b) Periculum multiplieandi sine ratione suffieienti Canstitutionem elassss'; 
AV.s.e. Eb. Maccari, Mondovl/ltalien, in: Ebd., 787: 'Qualificatio doeumentl, nempe 'Consti
tutio pastoral is', non plene convinelt. Terminus 'pastoralls' '" prima vice adhibetur relate ad 
'Constitutionis' terminum, qui teehniealll habet signifieationem ..... 

57 Vgl. AV.s.e. B. Przyklenk, Januaria/Brasilien, in: Ebd., 808: "Usus exaggeratus voels 'oastora
lis' apriori displicet". 

58 Vgl. Or. Kard. Eb. Silva Hanriquez, Valparaiso/Chile, in: AeSynvat lVII, 565: 'Censemus ergo deno
lIinationem (:'pastoralis'; d. V.) revera non esse usurpandam, .. , quia sensu ampllorl adhlblta, 
olllnino convenit omnibus doeumentis conciliaribus, praesertim huius Coneilii, ideoque non apponen
da particulari euidam documento'. 

59 Vgl. o. 3.2.2.3. 
60 Av.s.e. Eb. Maccari, Mondovi/Italien, in: AcSynVat IV/2, 787: "AG quacumQue allibiguitatelll 

vel incertitudinem vitanda~, nonne opportunum esset indicare claris verblS VIII doctr\na1ell no
strae constitutionis? Quae in relatione ... de hac re dicuntur, nimis genen ca et Insuffl;!9n
tia 8llparent" (H.v.V.). 
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trinellen Zielsetzung entstehen könne81 ; zum anderen bezeichne 

das Wort die angemessene Organisation des apostolischen Einsatzes und 
Eifers, und in diesem Sinne verringere sich der formale Rang, den es 
kennzeichne,62 Nun könne die zweite Bedeutung dem Schema offenkun

dig nicht gerecht werden, eben weil es eine Doktrin enthalte; die zu

erst umrissene Bedeutung wäre demgegenüber zwar korrekt anwendbar und 

präzise zutreffend, stehe aber im Gegensatz zur Relatio, die genau 
dies habe ausschließen wollen,53 

Einen weiteren Hinweis auf die konziliare Einschätzung der formalen 

Eigenart des Schema XIII ergibt sich auch aus der auffällig häufig 

sich manifestierenden Überzeugung, es bei den Inhalten dieses Entwurfs 
mit "Doktrin" im allgemeinen64 , mit "Direktiven"85 , nicht 

nur mit "Normen" für die Ausübung des pastoralen Dienstes der Kirche, 

51 '131. Cr. r.ard, Eb. Silva Hennquez, valparaiso/Chile, in: AcSynVat lViI, 565: 'Schema lnscribitur 
'Constltutlc pastJraiis de Ecclesia In mundo huius telllporlS'. Explicatio autem huius titulI 
ln,eni~ur In pag. 83 fasciculi iam distributi. ,., 

~lceat nobls, .aha reverentia er ga 'eommissionelll de coordlnandis laboribus' ,aliquas breves 
animadlersior,es de hae re proponere. 

:. De sens. voc 1 s 'pas tor a 115'. Haae vox sa itelll dup 1 ieell sens um i nduere potest: 
a) Vox 'pastorallS' ostendere po test ipsall naturam missionis hierarchiae Ecelesiae, at 

sie usurpatur in eap. III eonstltutionis LiJmen Gentium. Hoc sensu indicat omnia quae ad 
missionem apostolorum pertinent, imprimis vero, ut patet, ministerium doctnnale. Hanifestum 
est ergo quod, sie lntellecta, vox ista nequit significare oppositionell inter scopum pastora
lem et scopum doctrinalem vel dogmaticum'. 

621g1. ebd., 565: 'b) Vox 'pastoralis' innuere potest etialll aecuratam ordinationem navitatis 
apostolicae elUsqüe accomodatam organisationem; et SIC, sensus vocis certe minuitur'. 

63 VQ1. ebd., 565: 'Iammo, ut satis clare apparet, schema nostruill neQuit die; 'pastoralis' secundo 
sensu, praecise Quia veram doctrina. proponit. Si vero schellla dicitur 'pastorale' primo sensu, 
hoc quidem 'Imm est, sed hoc praecise excluditur a relatione generali, ut concluditurex citatio
nibus allatis'. 

64 Von 'Lehre' allgemein in bezug auf die Inhalte des Schemas spraChen Or. Eb. Landazuri Ricketts, 
Lima/Peru, in: Ac5ynlat IV!I, 561; AV.s.e. B. Castan Laeolla, Siguenza-Gaudalajara/Spanien, 
in: AeSynVat IV/2, 696; Av.s.e. B. Constantini, Soissons/Frankreich, in: Ebd., 699; AV.s.e. B. 
Przyklenk. Januam!Brasilien, In: Ebd .• 809; von 'ele~enta doctrinalia' sprach Or. B. De Roo, 
'1ictoria, Vancouver Isiand!Kanada i. N. vieler konsultierter Laien und 33 weiterer Konzils'iäter, 
in: AcSynVat IV/3, 75. 

65 '1g1. Melchltischer Tb. Haddad, Bwut/Libanon, in: AcSynVat IV!2, iSO, der dieser Tatsache aller
dings kritisch gegenüberstand, da sie nicht ZUII angezielten Oialogcharakter des Schemas passe: 
• souvent I e Schema pa ra i t s' adresser aux Catho li ques, pour leur donner des d i rect i ves pastora I es 
ou morales. 
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sondern auch mit diesbezüglichen "Prinzipien"66, noch häufiger je

doch mit "Ehe lehre" im besonderen67 , sei es in einer zu lobenden, 

sei es in einer zu kritisierenden Form, zu tun zu haben. Daß damit kei

neswegs nur an die Wiederholung der traditionellen Ehelehre gedacht 

war, zeigen Äußerungen wie etwa die Kard. ·Eb. Shehans, Baltimore!USA, 

die auf die Erwartung einer dynamischen und zeitgenössischen Theologie 

der Ehe hinwiesen. Es gehe um eine Synthese, und zwar um eine dynami

sche Synthese der traditionellen Wahrheiten der Kirche im Bereich der 

Ehetheologie mit den Entwicklungen im kirchlichen Verständnis dieser 

Wahrheiten. 68 Ebenso wies Eb. Dearden, DetroitjUSA, der Präsident 

der für Ehefragen zuständigen Kommission, darauf hin, daß die Kirche 

natürlich keine Erwartungen der Gläubigen erfüllen könne, die im Wider

spruch zur kirchlichen Lehre stehen. Was sie aber sicherlich könne, 

das sei: Verständnishilfen für die Wahrheiten über die Eigenarten des 

christlichen Ehelebens beizusteuern, indem sie Altes und "Neues" aus 

ihrem Lehrschatz beitrage, um so ihren Dienst in zeitgemäßer Form aus

zuüben. 59 Eine Entwicklung der kirchlichen Ehelehre wurde dabei 

6n Vgl. Av,s.e. P. Prou/Gen.oh. d. franz. Benedlktlnerkongregatlon. in: EbO., 805: 'Ne~o ast QUl le
gat conclusionem ... et non videat momentum huius sChematl5, Quod lntendlt "prlnelpla et normas' 
Ece les i ae praebere ad pastora 1 e munus exseQuendum.· 

67 Von 'lehre' im Zusammenhang mit Ehefragen sprachen Av.s.e. Tb, Jelmini, luganoiSchweiz, In: Ebd., 
714; Or. Kard. Eb, l~ger, HQntreal/Kanada, in: AeSynVat IV/3, 21 und 22; Or. I,ard. Eh, Co
lambo i. tL v. 32 weiteren italienischen Bischöfen, In: Ebd., 33; Or. Karo. Eb, Conway, Armagh!lr
land, in: Ebd., 65; Or. Eb. Da Silva, BragaiPortugal, in: Ebd., 73; AV.s,e, Tb. Beltia ~ldazabal, 
Santander/Spanien, in: Ebd., 162; AV.s.e. Tb. Herns 1 Benet, Cludad Real/Spanien, In: Ebd" 203; 
Av,s,e. B. Holoney, Bathurst in Gambia/Gambia, in: AcSynVatiApp., 111; Or. a. Baudoux, St. Boni
taz/Kanada, in: AeSynVat IV/2, 371; Av,s,e, Tb. GroW, Acre e Purus!Srasillen, in: 'AcSynVat 
IV/3, 1~9 und ebd., die Rede von 'assertiones gravissimae' bzw, ebo" 200 v~n 'veritam gra,issl
mae' , 

68 vg1. Ä'i.s.e, Kard. Eb. Shehan, Baltimore/USA, 1n: Ebd., 151f.: ' ... the Chapter on Harrlage ana 
farnily life ... should not be omitted, Rather it should be ineluded but as a dynamle, unifled syn
thesis of the theology of the married state .... lt must be a synthesis of the Church'. tradit1o
nal truths and af the developments in the Chureh's understandlng of those truths, "a dynamic 
synthesis of the theology of marriage ... " 

69 Vgl. AV.s.e. Eb. Dearden, Detroit!USA, in: AcSynvat IV/3, 1141.: "Ecelem, eErtO, Quae et jpsa 
fidel is esse oportet ad depositum, satisfacere nequit mpectationibus Quae tum sua doctma non 
congruunt. In quantum '1ero potest, Ecclesla ex thesauro doctrinail no,a et vetera proferens 
adiumentum afferre potest tum elucidando verltates de ipsa Indole vitae christlanae etlam in re 
matrimoniall tum instituendo colloquium eum conlug1ous de ilS Quae angorem st cris1m eonSC1ent'a
rum pass i m provocant , I ta agenda Ecc I es Ja munus suum ad i mp I et, pro posse, modo Qu i est consonus 
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nicht als Abbruch der Kontinuität verstanden, als Ablösung eines bishe

rigen Falschen, sondern vielmehr als organische Ergänzung von" Inhal
ten, die bisher vernachlässigt und weniger bekannt, nun deutlicher ans 
Licht gehoben werden, so wie dies auch im Bereich der katholischen So

ziallehre erfolgt sei. 7o Darüber hinaus lassen die Verwendungswei

sen des Adjektivs "pastoral" erkennen, daß es keineswegs zwingend als 

autoritätsmindernd aufgefaßt werden mußte noch wurde. Die Stellungnah

men lassen diesmal im wesentlichen drei Verständniswelsen des Begriffs 

erkennen: Nur vereinzelt tauchte der Ausdruck in einer Perspektive der 

Nützlichkeit und in einem eher pragmatischen Sinn auf, der sich von 
der Ebene der Lehre abhob. 7 ! Geläufiger war im Unterschied dazu 

das bereits bekannte72 Anzeigen eines bestimmten sprachlichen Um-

tsmporum necess i tat i bus" i H. v .1. I. 

7C Vgl. zum einen Av.s.e Eb. Shehan, BaltimorefUSA, in: Ebd .. 155. in bezug auf das Verständnis der 
Ehe als vorgegebener InstitutIon: 'rhis wIll be a developllent in the doctrine of lIIarnage, not in 
the sense that this insight is not an element of the Christian doctrine of lIarriage, but 1n the 
sense that we can now understand i t better and express it lIIore adeouate I y' und ZUII anderen in be
zug auf die Methodenfrage bei der verantwortlichen Elternschaft AV.s.e. B. SChoemaker, Purvoker
tO/lndonesien, in: Ebd., 233f: 'Novimus Quod praxis-confessionalis et pastoralis, et enuntiatio
nes auctoritativae Magisterii, contradicunt contraceptionemillechanicam (cf. Casti cannubil); 
sed etiam no"mus Quod doc.rina ecclesiae etiam in Encyclicis promulgata. QUidam evolutione hOlllo
genea subiecta est, sicut ex evolutione-hollogenea de 'Yirtute cardinali lustitlae' in Encyclycis 
SQciall0us ... Sie mihi absurdum aut inhonestum non patet, si etia. in sexualibus obtentis novis 
factis et conscienti is in re biologica, psychologica et sociali doctrina ecclesiae se evolvilret, 
adimplendo ea Quae antea minus notae erant non solvendo tantuI'. Anders, nalll ich die Möglichkeit 
einer Lehrentwicklung ausschließend, sie aber als im Schema de facto erfolgt kritisierend vg1. 
AU.e. 9. Maccari. Mondovi/ltalien, in: AcSynVat IV/3, 209: 'Schema .... etiam in capite 
de quo agillus, non deberet novam doctrinalll vel saltem doctrinalll inter auctores disceptatalll propo
r.ere, sed certam et inconcussam in lIagisterio Ecclesiae condicionibus coniugii huius tel1poris ap
plicare. E contra ... doctrina matril1lonialis, hucusque ab Ecclesiae lIIagisterio firmiter solelllni
terque proposita atQue 'universal iter recepta, quoad punctull fundalllentale illlmutari videtur. 

11 Vg1. AV.s.e. Tb. Forer, Bolzano-Bressanoneiitalien, in: AcSynVat IV/3, 196: .... spiritull1 veri 
amori. extollere nostris hisce dIebus ,a1de uti le et pastorale lIIihi videtur, QUi8 alilor et re
verentia fundarnHtum unlonis .unr (H.v,V.), der aber einige Sätze weiter, ebd., 135, sofort 
klarstellte, daß dle eheliche liebe niCht als Zweck zu betrachten sei, vgl. u. 3.2.2.3. Vgl. 
ebenso Av.s.e. B. Harresa Formosa, Qumltenango/Guatemala und 65 weitere, in: Ebd., 212, der 
dort nach Einklagung der traditlonellen lehre, vgl. ebd. 211, ebenfalls die Betonung der eheli
chen Liebe lobt und zwar als 'vere utile ... tUIII ad conceptionel1l1atrlmonii magis completam in 
ordine doctrinale, tUII ad pastoralem actianem mentalitate hodiernae utilius aptandall'. 
(H. v. V. ). 

12 Vgi. o. 3.2.2.3. 
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gangs mit den zu behandelnden Themen, der Kennzeichnung eines bestimm

ten auf Verständlichkeit angelegten Stils. Es sei die pastorale Eigen

art des Schemas, die einen eher beschreibenden und erklärenden Stil na

helege, wobei hier allerdings auch die Auffassung anzutreffen war, 

dies präjudiziere den formalen Rang des Ausgesagten, ;-nsofern "Be

schreibung" und "Erklärung" in einen Gegensatz zu "Definition" und 

"Präzision" gestellt wurden. 73 Schl ießl ich war aber auch diesmal 

des öfteren ein Verständnis von "pastoral" anzutreffen, das sich nicht 

im Gegensatz zu doktrinellen Anliegen begriff, sondern vielmehr er

neut74 eine spezifische Weise des Lehrens einklagte, die näherhin 

durch die Sorge um die konkreten Situationen der heutigen Menschen ge

prägt ist. 75 Eb. Woytyla, Krakau!Polen, widmete sich diesem Pro

blem wiederum76 , und zwar mit Blick auf das Ehekapitel ausführli

cher. Dieses erscheine ihm gerade unter "pastoralem" Aspekt nicht adä

quat gelungen. Es gehe ihm nicht um die dort verhandelte Doktrin, 

die er damit implizit akzeptierte - sondern darum, daß die Redeweise 

noch nicht genügend die Absicht des Dialogs zum Ausdruck bringe. Dia

log beinhalte das Eingehen auf Anfragen, meine nicht nur das Aufstel

len doktrinärer Prinzipien, sondern auch die Nennung der Argumente, 

die für sie sprechen. Eine solche Vorgehensweise sei unabdingbar, weil 

es bei EheprOblemen nicht nur um moralische, sondern um die menschli-

71 Vg1. Or. Teb. Lourdusamy, Bangalore/!ndien und 58 weitere, in: AcSynVat IV/2, 382f. An!!. 2: 'In 
textu adhibitus videtur l1agis explicatiyus et descriptiyus quall concisus et conclusivus ... Form 
toHs modus scribendi iustificatur: nall documentul1 natura sua induit indolall pastoralell, et ergo 
debet esse descriptivus et explicativus .. :; vgl. so auch AY.s.e. B. Carli, Segni/Italien, in: 
Ebd., 688: .... stylull pastoralem adhibeat , et potius expositivum quam constitutivum aut decreto
riulI; .. : und AV.s.e. P. Welykyj/Gen.ob. d. (ruthen.) Basilianer v. H1. Josaphat, in: Ebd. I 875: 
'4. constitutio proposita defioitur 'pastoral is' I non quidel1 quia sol is destioatur pastoribus Ec
clesiae , sed quia modo pastorali alloquitur ol1oes; .. :. 

74 Vg\. o. 3.2.2.3. 

75 vgl. Or. Kard. Eb. Suenens, Mecheln-BrOssel/Belgien, in: AcSynVat lV/l, 31 , der die an die Welt 
ergehende Einladung zur besseren Erforschung des Ehelebens als Ausdruck der pastoralen Sorge um 
die konkreten Situationen der Menschen betonte: .... invitatio ad inquisitionem sGientifim 
perficiendall, a Concilio facta et directa omnibus qui col/aborar; possunt, esset stimulus 
pretiosus , ac sillul testimoniUM nostrae sollicitudinis pastoralis erga situationem quae pro omni
bus, sive christianis sive non, est moment i tIm vitalis', 

76 vg!. bereits 0.3.2.1.3. 
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che Person in ihrer äußerst konkreten Existenz betreffende Probleme ge

he. Nicht die Ehe in abstracto sei Gesprächspartner, sondern gleichsam 

alle Ehe~. inner- wie außerhalb der Kirche, deren pastorale Fürsorge 

den Bischöfen anvertraut sei. 17 Ohne dafür das Wort "pastoral" zu 

verwenden, aber dieselbe Sache treffend, ~ab B. Oe Roo, Victoria, Van

couver Island/Kanada, noch eine tiefergehende theologische Untermaue

rung dieser Haltung. Unter Berufung auf die Kirchenkonstitution stell

te er den "sensus fidelium" als nicht nur in dogmatischen Fragen zu be

rücksichtigen heraus, sondern auch in Angelegenheiten des moralischen 

Lebens und speziell im Bereich der Ehe. Das weltweite Interesse an Ehe 

und Familie bewertete er als ein "charismatisches" Phänomen, als eine 

Gelegenheit, welche die Kirche nicht ungenutzt verstreichen lassen 

dürfe. Gerade die Erwartungen der Laien, die sich ihrer eigenen Beru

fung immer bewußter werden, erfordere eine positive Sicht der Ehe un

ter Beachtung der ehelichen Liebe. 78 Nicht unerwähnt bleiben darf 

,- Vg!. Av.s.e. Eb. Woytyla, Krakau/Polen, in: Ebd., 242: "I. Caput 'Oe Hatrilllonio et Fa.ilia' non 
,idetur omnino adaequatum sub aspectu pastoral!. Nec enim apparent in ;pso omnia ista diffici
lia quaesita, Quae ex parte hOlllinulII in matrimonio viventiul nobis - Qui utiQue pastores sumus -
occurrunt, nec ad Ipsa conamur respondere. Non agitur de corpore doctrinae, sed de lJIodo loquen
di • Modus enim IOQuendi in hac re rationem dialogi exprimere debet. Ad dialogum pertinet respon
dere Quaesitis, respondere autem non hoc sensu tantum, ut ostendatur principium, i. e. doctrina, 
sed etiam, ut ostendatur ratio vel argumentum, in qua principium innititur. Talis modus IOQuendi 
videtuf esse necessarius, quia quaesita Quoad lIIatrimon1um non solum sunt Quaesita indolis mora-
115, sed etiam personam humanam attingunt in sua exsistentia quam maxime concreta, et in sua voca
tlore Quam mmme personal i. Oportet ergo dialogum instituere non cum mat"mon!o in abstracto, 
sed quasi cum i1lis omnibus matrimoniis, Quarum sollicitudo pastoralls noblS lnest, i. e. cum 
matrimoniis in Ecclesia et in mundo, Quia matrimoniuln ut Sacramentum Eccleslae sacramentum natu
raa praesupponit". 

78 Vg1. Or. B, De Roo, Victoria, Vancouver Island/Kanada, i. N. vieler konsultierter Laien und 33 
we i terer B j schöfen, in: Ebd., 75: • Oe amore con j uga 11 ." quasdam observati one. subm j tta; ... 
In solutione huius maxim. momenti problematis populus christianus integer responsionem affme de
bet. Sensus fidel ium etenim non tantummodo in quaestionibus dogmaticis sed etiam in Quaestionibus 
de vita lIorali munus proprium nabet ... 

Mundus universus ad studium nostrum circa problemata de vita familiarum oculos convertit. Hoc 
phaenomenon char i smat Icum est necnon et opt i ma occas i 0 pos I ti ve promovend i sanct itatem con i uga
lem. 

",laici praesertim exspectant: ut Sacra Synodus 1. agnoscat dona et indoles propria vocatio
nis sorum Quae de facta vocatio maioris numeri hominum constituit, et 2. ut eos impellat ad ala
criter progrediendum ad pleniorem et magis ecclesialem vitam coniugalem in hoc Ecclesiae renovati
onis tempore. Ad hune duplicem flnem assequendum nonne ... melius esset insistere in visionem po
sltivam dlVitiarum amoris numani ... '. ilementsprechend ging er im weiteren Verlauf seiner Stel-
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schließlich eine Stellungnahme, die ebenfalls eine verständliche und 

nicht nur theologischen Fachleuten zugängliche Präsentierung der Lehre 

wünschte, dies aber nicht positiv als "pastorale" Eigenart einforder
te, sondern vielmehr in Abgrenzung zu einer allzu "technischen" theolo

gischen Argumentation, die es zu verme~den gelte. 79 Dabei wird er

neut deutlich, daß damit keineswegs die theologische Grundierung der 

Aussagen in Frage gestellt oder abgeschwächt werden sollte. Vermieden 

werden sollte nicht die theologische, sondern lediglich eine zu tech

nische theologische Argumentation; m. a. W. muß eine Analyse der Aus
sagen zunächst deren authentischen Inhalt aus dem Text selbst eruie

ren, um sich dann für die theologische Fachdiskussion eventuell um ei

ne fachterminologische Ausdrucksweise zu bemühen, die aber inhaltlich 

an den Text rückgebunden bleiben muß und sich nicht darauf beschränken 

darf, ausgehend von üblicher Terminologie nach bloßen Entsprechungen 

im Text zu suchen, da dies bedeuten würde, apriori seinen eigenen Aus

sagewert zu bestreiten und ihn abschätzig als bloße Übersetzung be

reits bekannter Formeln zu betrachten. Diese letzten Verwendungsweisen 
des Ausdrucks "pastoral" haben noch vor Beendigung dieser Diskussions

phase eine wichtige Bestätigung erfahren, insofern Eb. Garrone, Tou-

10use/Frankreich, in seiner abschließenden zusammenfassenden Stellung

nahme diese Anliegen aufgriff und unbeschadet der genauen Prüfung der 

Interventionen und einer eigenen Abstimmung über den Titel des Sche

mas nicht nur eine wertminderung des Dokuments durch ein falsches Ver

ständnis des Titels als bedauerlich einstufte, sondern ausdrücklich 
klarstellte, daß es in diesem Schema in der Tat um kirchliche Lehre im 

Blick auf ihr Verhältnis zur Welt gehen solle, aber - und dies solle 

der Ausdruck "pastoral", ungeachtet der "unglücklichen" Ausdrucksweise 

lungnahme von den Erfahrungen der Eheleute aus, vgl. eM., 75-77. Vgl. VatII LG 12, 16f. 

79 Vgl. Or. Teb. Lourdumy, Bangalore/lndien und 5$ weitere, in: AeSynVat 1V/2, 381: 'lmprimis, quo
ad fundamenta theologiea, problema speciale sie oriri videtur. In documenta nostro Cancilium ser
monem 'dirigit non tantum ad Eeelesiae fil·jos omnesque Christi invoeantes, sed etiam ad uni versos 
homines'; si res ita se habet, Quod dieitur in documento universis hOlllinibus intelligibile esse 
debet; ergo argumenta theo 1 09 i ea ni lIIis techn ica evi tar i aportet. ... Opus est i 9 Hur praesen
tatione doctrinae Christi vere accoillodata'. 

80 Vgl. o. 3.2.2.2. 
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des allgemeinen einführenden Berichts80 , zum Ausdruck bringen -

in einer Weise, die zugleich ein Licht auf die heutige Welt und ihre 
Fragen werfe,81 

Was die inhaltliche Diskussion angeht, so waren neben vereinzel

ten Forderungen, das Ehekapitel ganz zu streichen, die offensichtlich 

das Thema "Ehe" auf die dem Papst vorbehaltenen Fragen aus dem Bereich 

der Empfängnisverhütung zu reduzieren in der Lage waren82 , und 

Pauschalverurteilungen aus entgegengesetzten Motiven83 eini-

81 Vg1. Conel. Et. Garrone, ToulousejFrankreich, in: AcSynVat IV/3, il6: 'Oe appellat10ue schema
tis .... Oolend"m ... esset si appel1atio, Quaecumque sit finaliter, auctoritatem sChematis 
minuere Vloeretur: Ecclesia enim ex necessltate adducta est ad definiendam positionem suam ad mun
dum. Quaestio eludi neQuit: nonnisi autem e fontibus doctrinae solutio erui potest. Schema igitur 
doctrinam Ecclesiae dicere intendit, nec afficit Quod hanc omnibus praebere, etiam intendat. Ver
bum 'pastorale' significat - non obstantibus verbis infelicibus relatlones - hant doctrinam e~
presse ad hoc praesentari ut in lIIundum nostri temporis et in Quaestionibus eius lumen SUUIII proii
ei at. 

QuidQuid Slt de ilis, attente considerabuntur obiectiones et suggestiones Patrum Qui iPS1, suo 
tempore, suffraSlum de hac re ponent". 

82 Vgl. Av.s.e. B. TemiRo Saiz, Orense/Spanien, in: AcSynVat IV/2, 849: 'PrilllulI'I caput secun
dae partis satius faret omittere, et il1am materiall! relinQuere R. Pontifici, QUl signjficavit de 
i11a 'indicaturus et locuturus, si expediat, audita commissione lIIunda1i virorull et mulierum ab ip
so convocata. Nam Quod mundus spectat de hac re ~atrilllonia1i, est praecise Quod si bi reservavit 
R. Pontifex:; vgl. ebenso Av.s.s. B. Stilllpfle, Aügsburg/Oeutschland, in: AcSynVat IV/3, 216 und 
IIIlt Berufung auf diesen erneut AV.s.e. B. Temi~o Saiz, Oranse/Spanien, in: Ebd., 231; vg1. 
ähnlich auch Av.s.e. Tb. Hervas y Benet, Ciudad Real, Spanien, in: AcSynvat IV/3, 203. 

63 Vg1. einerseits dl& Kritik der zu geringen Berücksichtigung der traditionellen Ehesicht bel Or. 
Kard. Eb. Ruffini, Palerillo/ltalien, in: AcSynVat IV/3, 17: 'Hatrimonii natura ... QUas funda
mentum praesentls dissertatlonis esse deberet, sub n. 61 in pag. 47 et subseQuenti describitur 
... incolllposite et parulII accurate. 

Quam melius, et silllul brevius, Pius XI lall! initio LitterarulII Encyc1icae Cast; connubii ... 
matrimonii natllralll et dignitatem explicavit! Cur tante testimonia ConciliulII Oecumenicum VaticanulII 
II non utitur?', wobei auch hier die Überzeugung ZUIII Ausdruck kal , daß es um das 'Wesen' der Ehe 
gehen müsse, also um Ehe/ehre, vg1. ebd., H: .... (inepte ... vocabul0 'natura', praefertur 
'indoles', Quae proprie significat Qualitatell vel propensionelll) .. :; ähnlich allgeillein fa11en 
die negativen Urteile aus bei Or. Eb. Mcrcill0 Gonzälez, Madrid/Spanien, in: AcSynVat IV/2, 
378; AV.s.e. Tb. Whealon, Cleveland/USA, in: Ebd., 881. Vgl. anderseits die UnmutsäuBerung bei 
Av.s.e. B. Sau,age, Annecy/Frankreich, in: AcSynVat IV/3, der das Ehekapitel insgesamt für enttäu
schend hielt, weil es nichts anderes sei als eine einfache Bestätigung der traditionellen Prinzi
pien der Kirche hinsichtlich der Unaufläslichkeit und der prinzipiellen Ordnung der Ehe mit Blick 
auf du Fortpflanzung und es siCh daher nicht für die Eröffnung eines Dialoges mit der Welt eig
ne, vg1. ebd., 230: 'Ad nn. 60 ad 64. Ce chapitre sur le mariage, au milieu des sutres, de
tonne et provoQue deception' und ebd., 231: '11 est a mindre Que le Chapitre I ne de~oive tous 
ceux Qui attendent en une matiere si delicate lIIais si essentielle - sutre chose qu'une silple re
aff lrmati on des principes traditionnels de l'Eglise sur I' indissolubil He absolue du mariage, 
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ge selbständige Thematisierungen der ehelichen Liebe zu verzeichnen, 

während der weitaus überwiegende Anteil der Interventionen sich auf 
das Problem der Zuordnung konzentrierte, worin allein sich bereits der 
Fortschritt der Reflexion von der Begriffsklärung selbst hin zur Rela

tionsbestimmung zwischen den verschiedenen eherelevanten Größen manife

stierte. Dabei wurde einerseits die begriffliche Präzision im Umgang 

mit der ehelichen Liebe vermißt, die einmal als "Selbstschenkung", ein 
anderes Mal als "sexuelle Schenkung" apostrophiert werdeB4 , und 

anderseits entweder ein zu sinnlich-körperlich dimensioniertes Lie

besverständnis kritisiert, indem wieder ein spiritualistischer Liebes

begriff favorisiertB5 oder aber im Gegenzug gerade ein zu ideali

stisches Bild der ehelichen Liebe beanstandet wurde, das göttliche und 

menschliche Liebe voneinander trenne und lediglich der Gnade zuschrei

be, was gerade Eigenart der ehelichen Liebe sei; die Realität der tota

len Lebensgemeinschaft und die Tatsache, daß die eheliche Liebe gerade 

der ureigene Ausdruck der Gnade sei, komme zu wenig zum 

et san ordonancement principalement en vue de la procr~ation et de l'l\ducation des enfants 

84 Vgl. AV.s.e. Tb. Quadri, Pinerolo/Italien, in: Ebd., 222: 'In certi punti pare sussistere 
1'eQuivaco sul termine 'amore' che passa da! significato di danG di se all'a!tra al signiflca
to di dono sessua1e'. Vgl. auch die Beanstandung der Bezeichnung der ehelichen Liebe als 'ac
tus humanus' bei Av.s.e. Tb. Oe Call1baurg, Bourges/Frankreieh und 61 weitere, in: Ebd., 176: 
•... videtur amorem non esse actum ... •. 

85 Vg1. Av.s.e. Tb. Grotti, Acre e Purus/Brasilien, in: Ebd., 201, der in der Ehe zwischen drei Gra
den der Liebe untersehe i den wollte, näm I ich zw i sehen der aus der Gnade stammenden und 1 etzt 1 i eh 
auf Christus zielenden 'geistigen Liebe', die ausschließlich Maßstab ist, der willentlich und in
tellektuell bestillmten 'psychischen Liebe', die aber der Orientierung an der geistigen bedarf und 
schließlich der 'physischen Liebe'. die nur als von den anderen beiden gelenkte lIöglich ist: '11. 
63. In hoc lIodernae constitutionis pastoralis nUllero, ne verbum Quidell fit de amore sumpto ut ad 
n. 62 diximus, ac de amoris speciebus, et ut Ha dim de amore regulante et regulato. 

In quoculIQue enim divino matrimonio ... triplicem praestat distinguere, claritatis et effica
eiae gratia, al!lorelll, seu eius speciel et gradum: allOrem spiritualem, orientem seil. ex Dei 
gratia, ex vera fide etc.; alllorelll psychiculII, oriente" seil. ex illulllinata intelligentia et or
dinata voluntate; amorel physicum, orienteIl seil. ex desiderio et faeto lIutuae un"ionis corpo
ral iso 

Planum est Butell inter hos triplices alores, seu inter has tripliees alloris speeies seu gra
dus, spiritualem esse nullimode regulabilell sed primulli regulantell; psychicul esse et regulatul!I et 
altmlll regulantell; physiculII esse tantullllllodo regulatulII seu regulationi subiiciendum'; gegen die 
Aussage, die eheliche Liebe werde durch zärtliche Zuneigung und Taten bewiesen, wandte sich 
Av.s.e. Tb. Hervas y Benet, Ciudad Real/Spanien, in: Ebd., 203f., da dies einen mehr sinnlich als 

565 



Tragen,86 

Im Mittelpukt des Interesses jedoch stand ohne Zweifel die Zuord

nungsproblematik, Dabei können zwei grundsätzliche Positionen unter

schieden werden, die allerdings Randunschärfen und fließende übergänge 

mit einem Gefälle zur einen oder andere~ Position aufweisen. Es han

delt sich um eine hierarchische Zuordnung der in den Diskussionen 

thematisierten generativ-sozialen und personal-individuellen Werte ei

nerseits und um das Bemühen um eine balancierte Zuordnung ander

seits87 Bemühen deshalb, weil im Unterschied zur ersten Posi

tion, die auf eine ausgearbeitete und gebräuchliche Terminologie zu-

willentlich bestillmten Liebesbegriff impliziere: 'Legitur etiall in textu: 'Talis a~or .. , coniuges 
ad liberull et IIUtUURI sui ipsius donulI, tenera affectu et apere probstum, conducit', 

Sed haec verba fa/sam a/llatis natione/ll insinuant, in sensibus potius Quall in voluntate con
sistentell, et inde pluribus et falsis inerpretationibus via. sternunt'. Die 8efürchtung einer 
überbewertung der lei blichen Dillens ion der ehe lichen Liebe hegte auch AV.5.e. 8, Manress Forllasa. 
Quezaltenago/Guatemala und 65 weitere, in: Ebd., 212: 'Verull est hunc 8110reBl consideratul fuisse 
magis sub aspectu lIorali et spirituali; sed schella nostrUIII considerationi psychologico-biologicae 
suff i c i enteil, et fortasse ni 111 i all , partei nune coneed i t. Profecto, optandull fu isset ut redactores 
magis ad exigentias moral es istius amoris pro relationibus interpersonalibus'coniugul attendis
sent, mittendo insistentiallt circa necessitatelll expressionis eiusdel carnalis'. 

86 Vgl. Av.s.e. 8. De 01iveira, Santo Andr~/Brasilien, in: Ebd., 184: 'Le paragraphe ler est 
redige en des terlles trop romtiques, peu realistes. 11 expriBle aussi l'id~e de deux nlaliUs: 
1 'amour humain et divin, et attribue i la Grace ce Qui est propre a l'alour conjugal. 11 n'ex· 
prime pas assez la real ite de la cOlllunaute totale de vie des epoux, Qui se fonde sur le rapport 
conjugal. I1 lui lIanQue enfin, la notion que 1 'allour conjugal est la propre expression hUllaine de 
la grice, Qui IU1 confere une dimension nouvelle sans, pour autant, changer la nature'. Vgl. 
auch Av.s.e, Tb, Je!lIini, lugano/Schweiz, in: AcSynYat IY/2, m, der in bezug auf die Ehe insge
samt vor ei ner überbetonung des Hei 1 i gkei tsaspekts gegenÜber der HUllanisierung der Ehe warnte: 
• ... loQuendo de lIatrimonii et falliliae indole non sufficlt sanctificationel matrinonii proponere, 
sed praecipue 'hulllanisationem' matrimoni i, CUII ad universos ho~ines ser~o fit.' 

87 Diese KennzeiChnung ist sinnvoller, weil ledigliCh auf die in Frage stehende Sachproblellatik bezo
gen, als etwa die Unterscheidung zwischen 'Konservativen', 'Progressisten' und einer 'Mittelposi
tion' oder zwischen 'moderner' und 'klassischer' Tendenz bei G. Oe Rosa, Matrillonio, 109 und 714, 
da dies ZUII einen personenbezogene Forllulierungen lIit wertenden Konnotationen sind und ZUII ande
ren insofern einen falschen Eindruck erwecken, als sie die Existenz zweier Extrelle insinuieren 
und die 'Mitte' als den wahren Ausgleich ellpfehlen, während de facto nicht eine abgrenzbare Mit
telposition bestand, sondern flieBende Übergänge mit je eigeneIl RiChtungssinn nach der einen oder 
anderen Auffassung anzutreffen waren, vgl. dazu u. 3.3.1. Auch die Unterscheidung zwischen 'insti
tutionalistischer' und 'personalistischer' Tendenz, vgl. P. Delhaye, Mariage, 415, trifft den Be
fund nur in Bezug auf die hierarchisierende Zuordnung korrekt, da hier in der Tat einseitig die 
Inst i tut ion iR Vordergrund stand, während di e Imp 1i kat i on des gegente i 1 i gen Vorrangs durch 'perso
nalistisch' die Intention eines AusgleiChS zwischen personalen und sozia-Ien Interessen nicht adä
quat erfaSt. 
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rOckgreifen konnte, hier noch keine terminologische Einheitlichkeit 

vorhanden und auch realistisch nicht zu erwarten war, verschiedene Zu
gangswege erprobt wurden, um neuen, sachlich allerdings Obereinstim

menden Inhalten Geltung zu verschaffen; logisch wie chronologisch geht 

der begrifflichen übereinstimmung die Einigung in der Sache voraus. 

Oie Betonung einer hierarchischen Zuordnung erfolgte in unterschiedli

cher Weise. Zum einen geschah sie negativ durch die ausdrOckliche Leug

nung eines Wesens ranges der personalen Dimension der Ehe unter dem Be

griff der ehelichen Liebe; sie sei nicht wesentlich, gehöre nicht zum 

Konsensinhalt88 , es sei gefährlich, sie als quasi vorwiegende Be

zugsgröße auch nur bei der Beschreibung dessen, was Ehe ausmache zu 
verwenden. e9 Positiv erfolgte sie anderseits durch die Einfor

derung der Zweckhierarchie bzw, der Fortpflanzungspriorität90 • 

unterstützt durch die Berufung auf die kirchliche Tradition in 
Gestalt der konstanten Lehre der Kirche, der päpstlichen Enzykliken 

und einer guten Theologie91 , wobei auch das aus den Anmer-

88 Vgl. Av.s.e. Beitia Aldazabal, Santander/Spanien, in: AcSynVat !V!3, 164: 'Tandem um tantum ver
bum dicam de his Quae circa 'allorem' ut elementulll matrimonii dicuntur. Ut alias diximus complean
tur Quae in schema te dicuntur. Unio animorum per alilorem sem per ast expetenda et desideranda. Ubi 
non sit, difficilis erit vita matrimonialis. Sed non est de essentia matrimonii, Quae salva
tur si ne i pso, non ast ob i ectum contractus sed adi unctum ut nupt i ae fe I icem exitum habeant, 
.. .' IH.v.V.l. 

89 Vgl. AV.s.e. Carli, Signi/ltalien, in: Ebd .. 169: 'N. 61. In genere. Mihi videtur periculosum 
Quod heie matrillonium describatur prius ac Quasi praevalenter per 'amorem' .... Pag. 41, lin. 19. 
Sie propono: 'Vir itaQue et uxor, Qui foedere eoniugali iall non sunt duo sed una caro etc.'. lIa
Cio emendamenti: dicendo foedeus 'dilectionis' indieo unam tantum parteI foederis, et Quidem 
partem non constitutivam' (letzte H.v.V.). 

90 Vgl. AV.s.e. Teb. Samorll/RoDl, in: Ebd .. 228: '!nseratur c18re doctrina traditionalis de fi
nibus matrimonii"; AV.s.e. Tb, Oe Cambourg, 8ourges/Frankreich und 61 weitere, in: Ebd., 116: "Le 
texte paraltra demant ä beucoup, je le crains, du fait Que le prObleme de la hierarchie des 
fins du Mariage n'est pas traiU' und ebd., 118, wo selbst bei Sterilität darauf bestanden wur
de, die Ehe als durch die VOI Schöpfer vorgenoillmene Geschlechterdifferenzierung als wesentlich 
auf Fortpflanzung ausgerichtet anzusehen: 'Sien Que la stllrilite des epoux n'invalide pas Je 
mariage, celui-ci tend essentielleillent, de par la Volonte du Cn!ateur Qui a differencie les 
sexes, il 18 procreation et ä I'Mucation'; AV.s.e. P. Trape/Gen.prior d. Augustiner-Eremiten, 
in: Ebd., 239: 'Porro in schemate deficere videtur clara, licet eoneisa, expositio principiorum 
Quibus soJutiones ipsae reguntur. V. g .... deest ... sufficiens expositio ... de lIIatrimonii hni
bus' . 

91 Vg1. AV.s.e. Tb. Muldoon, Sydney/Australien, in: Ebd., 216: 'Pag. 41, lin, 19, post vocabulum 
'prolis' inseratur verbum'primarie', iuxta constantem traditionell Ecclesiae, EncycUcas Pontifi-
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kungen des Schemas verschwundene Offiziums-Dekret wieder herangezogen 

wurde92 und das Schema interessanterweise häufig als klare inhalt

liche doktrinelle Neuerung verstanden wurde, die es zu korrigieren gel

te: Von der "Krönung" der ehelichen Liebe durch die Nachkommenschaft 

zu sprechen, 

Ehe bilde93 ; 

sei zu wenig, da letztere.den primären Wesens zweck der 

die radikale Gleichheit der Ehezwecke, die das Sche-

ma ausdrücke, sei inakzeptabe1 94 , und die immense Herausstellung 

der ehelichen Liebe, die den Erstzweck auszulassen scheine, könne ange

sichts der klaren und eindeutigen Lehrauffassung der Kirche nur mit 

Verwunderung zur Kenntnis genommen werden. 95 Oiese mangelnde Kon-

cias et sanalll theologiam. 
QuidQuid sit enim de Quaestione circa numerum prolis, oportet oMino ha nc fundamentale/ll et 

primariam orientationelll latrimonii contra opiniones extravagantes explicite indicare. 
Pag. 49, lin. 30: post vocabulum 'prolem' inseratur verbum 'prilllarie' propter rationes supra 

allatas'; Or. Tb. Oe Orbegozo y Goicoechea, Yau~os/Peru, in: Ebd., 95: 'Ecclesia traditionaliter 
docuit exsistentialll ... duorull finiulII, sed unuDl voeare voluit finel! Ilrimariurr, alterull vero 
secundariulII. Dieitur autem hie finis seeundarius, non Quia parvipendatur, eum re vera nobi
lissimus sit, sed tantUllllllodo propter eius ordinationelll ad finem prilllariulII. Et censeo Quod nos BC

eeptare debelllus talelll ordinell esse sanctull et sapientem, Quia coniuges veluti'/llanu dueit ad per
fectull et efficn exereitiulII vocationis divinae .. :. 

92 Vgl. Or. Kard. Eb. Ruffini, Palermo/Italien, in: Ebd., 17: "Peior adhuc eonfusio invenitur cir-
ca matrillonii fines. COlllmissioni, Quae praesens schema praeparavit, distinctio inter finem la
trimonii primariulI et fines seeundarios ... forsan non plaeuit; sed haee distinetio in doctrina 
catholica iam dudum firma evasit, a SUlmis Pontificibus, etiam remtioribus, praediet8 et pluri
bus Sanctae Sedis actis comprobata ... 

Finis matrillonii primarius, vel praecipuus - sieut in textu innuitur - est prolis procreatio 
et sana rectaque educat io; fines autell secundari i, fini prillario essentia liter subordinati ... 
sunt: •.. " und der Bezug auf das Offiziums-Dekret ebd., 20 Anm. 3 und 4. 

93 Vgl. AV.s.e. B. Carli, Signi/ltalien, in: Ebd., 169: "Pag. 47, linn. 16-19. Hic, ni fallar, pro
creatio et edueatio prolis accipiuntur talIQUai COlllplementull et corona latrimonii, dUII e contra 
constituunt eius finelll essentialem prilllariUIll". Entsprechend wollte er, ebd., 170 die Fortpflan
zungSlusrichtung verstärkt ausgedriickt wissen durch die Ersetzung von "ex semetipsis' durch 'suap
te natura'. 

94 Vgl. Or. Tb. Oe Orbegozo y Goi coechea, Yauyos!Peru, in: Ebd., 94f., der beziig I ich der Aussage des 
Schemas, die Ehe sei nicht nur zur Fortpflanzung eingesetzt, .einte: ' ... si id quod intenditur 
est proclamatio radicalis aeQualitatis inter fines lIIatrillonii - et contextus huie interpretationi 
favere videtur - tune quidell haec verba habent rationell essendi, cum Qua talen ratione minille con
cordo' . 

95 Vgl. Or. Teb. Ku~oyerro!Span. Kilitärvikariat, in: Ebd., 38: 'Videtur alllor coniugalis Qua
si alpha et omega matrimoni1. Hic amor extollitur etiam olllittendo Quod ad finem primarium ma
trililonii pertinet. Propono ergo et peto instanter et instantissime quod non fiat u110 //lodo 
0llli5Sio circa finelll prilfarium matrimonii. Non occulto Me8m admirationem. Quare 'etialll in doc-
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gruenz zur jahrhundertelangen Lehre der Kirche bis hin zu Pius XII. ge

be Anlaß zu groBer Sorge. So sei die Lehre über die eheliche Liebe 
nicht nur nicht im Lichte der Doktrin von "Casti connubii" ausgearbei

tet, sondern verschweige auch Prinzipien, die sich in anderen Dokumen

ten hinreichend feierlich und gleichsam als' authentische Interpretatio
nen des Naturgesetzes fänden. Mit der Verabschiedung des Textes in der 
vorliegenden Fassung, wUrde das Konzil stillschweigende Änderungen der 

Doktrin des ordentlichen Lehramts sanktionieren. 9B Oie klassische 

Lehre der Kirche komme im Schema nur vage und am Rande vor. Statt die 
in den lehramtlichen Dokumenten universell gebräuchliche Zwecktarmino

logie zu verwenden - die einmalige allgemeine Rede von "Zweck" zu Be

ginn sei hier zu wenig - , werde fast ausschließlich von der ehelichen 

Liebe gesprochen, die zumindest de facto als erste Ursache dargestellt 

werde, was nicht im Einklang stehe mit den immer wieder bestätigten Er
klärungen des Hl. Stuhls. 91 Was speziell die eheliche Liebe ange

he, so scheine hier die Geltung des Erstzwecks nicht mehr gewahrt, 

trina eatholica c1arissime de finibus matrimonii deest fidelitas in ea exponenda? Errores eti
am fuerunt ut scitis da hae re, et Congregatio S, Offieii, in Resolutione I febr, 1944, prohibuit 
sententiam Quae tenet finem primariuI matrimonii non esse generationem et educationem pralis, 
Propterea propono Quod in lin, 19 pag, 41 dicatur Quod ad illum finem lIatrimoniulI /lrillsrio or
dinatur etc, '" " Vg1. Verwunderung über den Stellenwert der ehelichen liebe iM Schema auch bei 
Or, Kard, Browne, Galway und Kilmacdoughl1rland, in: Ebd" 57: '."perplexus maneo circa Quaedam 
Quae in hoc capite exponun-tur de 10co amoris corriugalis, ,,:. 

96 Vg1. Av.s.e, Eb. MosQuera Corral, Guayaquil/AQuador und 4 weitere, in: Ebd., 215: 'Sed id Quad 
pro nobis in hoc eapite motivull eonstituit non parvae sol1icitudinis est defectus eongruentiae in
ter Quaedam eius asserta doctrinalia et principia Qua lIagisterium ordinarium Ecclesiae tradidit 
anteact i s saecu li s uSQue ad Pi um XII. 

OoctriO'l de amore coniugali in schema te , non modo non est elaborata sub luce doctrinae theolo
gieae, Quae nervulil constituit Litt, Encyc1. Casti Connubii, sed adest studiosa Quaedam reti
eentia circa prineipia Quae ibi et in aliis documentis traduntur, sat sollemniter, tallQuam authen
tiea interpretatio ipsius legis naturalls, 

Si textus, ut iacet, approbatur. eoneludent multi mutationem tacitam doetrinae Magisterii ordi
narii in re ad mores spectante a Concilio admissalll esse, Hoc vero nobis videtur omnino vitari 
debere' • 

97 Vgl. ~,v,s.e, B. Maeeari, Mondovi/Italien und 28 w" in: Ebd .• 210: 'Loeo universalis 
terlilinologiae de 'finibus' matrillonii, semper in docullentis magisterii adhibitae, fere unice (men
tio in n. 81, lin. 12, insufficiens apparet) sermo fit da 'amore coniugali', in qua primaria ra
tio coniugi i statuitur saltell de facto, contra ea Quae a Saneta Seda declarata sunt et pluries a 
Pio Xl! confi rmata', 

569 



sondern gleichsam absorbiert und alles ersterer untergeordnet,9B 

Die wesentliche Unterscheidung der Enzyklika "Casti connubii" zwischen 

der Ehe im engeren und weiteren Sinne99 werde im Schema nicht be

rücksichtigt, so daß der ehelichen liebe nicht nur ein "principatum no

bilitatis", sondern vielmehr ein echtes ",principatum constitutivum" zu

erkannt und die Priorität der Fortpflanzung durch die der ehelichen 

liebe ersetzt werde,'oo Alle Einzelaussagen zu ihr zusammengenom

men, entstehe der Eindruck, als werde hier die These favorisiert, der 

wesentliche Grund, und zwar der primäre, der Ehe sei in der Ergänzung. 

und persönlichen Vervollkommnung der Gatten zu suchen; aber genau die

se Auffassung sei es, die vor einigen Jahren vom kirchlichen lehramt 

als gravierende Verkehrung der der vom Schöpfer hergestellten Ordnung 

der Werte und Zwecke zurückgewiesen worden sei,'o, Eine weitere 

Variante der hierarchischen Zuordnung des personalen und prokreativen 

98 Vgl. ebd., 210: 'Ad doctrinalll de 'amore caniuga1i' in specie Quod attinet ... ea non plene, sal
tem non elare, servare videtur vim finis primarii matrimanii. Quse enim 1n textu habentur de amo
re coniugali - Qualllvis saepe eonfusa et incerta appareant dicerentur Quasi absorbere in hoc 
amore eidemQue subordinare omnia aUa bona matrimonii". 

99 Vg\. o. Erster Teil: 3.1. 

100 vg1. Av,s,e, e. Maccari, Mondovl/ltalien und 28 H., in: AcSynVat IV/3, ,210: 'Nemo uti-
Que dubitat de vital i functione alloris coniugal is in christiano coniugio: hic amor 'omnia coniuga
lis vitae officia pervadit et Quendalll tenet in christiano coniugie principatum nobilitatis'. Haac 
verba Pii xl in celeberrimis Litteris Ene. 'Casti Connubii' - quae pressius et utilius a cempila
toribus schematis prae oculis habendae erant admittunt Quidem amorem coniugalem habere In matri
monio christiano aliQuam 'prilllarium causam et rationem', sed tantummodo et hoc sedulo est notan
dum - re1ate ad matrimonium late consideratum .... Schema e contra, hanc essentialem distinctio
nem ignorans, ad amorem eoniugalem adsignat non Quendam 'principatum nobi1itatis' sed, ut ita 
dicam, verum principatum constitutivum: ita Quidem ut principio in eisdem litteris Enc, enunciato 
totamque materiam coniugalem hucusque informanti - ~empe 'primum inter matrimoni i bona locum te
net pro 1 es' - hoc alterum esset subst i tuendum, nempe t pr i mum inter matri moni i bona 10cum tenet 
amor con i uga li s' •. 

101 Vgl. ebd.\ 210: 'Si elementa hinc inde sparsa col1igantur circa amoris coniugalis vim in ehri
stiano matrimonio, habetur 'impressio' alicUlUs favoris erga thesim asserentem eoniugii rationem 
essentialem, et Quidem primariam, reponendam esse in complemento et personal i coniugum perfec
tione. Huiusmodi autem a magisterio ecclesiastico, non multis abhinc annis, reprobata est tan
Quam 'grave inversione dell'ordine dei valori e dei fin! posti dallo stesso Creatore'. Sunt ver
ba Pii XII, QUi ordinem valorum in matrimonio ita concise definit: 'lI matrimonio,come ist; 
tuzione natura1e, in virtu della volontä deI Creatore non ha come fine primario e intimo i1 
perfezionamento degl i sposi, lila la procreazione e la educazione della nuova vita' (Oiscorso all 
Ostetriehe, 29 ott. 19511. Quodsi schema nostrum amorem eoniugalem hoc sensu acceptum excludere 
intendit, elare et inaeQu;vocabiliter dicat' . Es muß angesichts dieser Kriflken fast als Ironle 
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Aspekts der Ehe bestand darin, der ehelichen Liebe zwar eine quantita

tiv breitere Würdigung zuteil werden zu lassen und auf sie ihre Bedeu

tung scheinbar anhebende Begriffe anzuwenden, sie aber weiterhin außer

halb des für die Ehe Wesentlichen anzusiedeln. So sei zwar die Fort

pflanzung nur auf die Ehe insgesamt be~gen, sie bleibe aber Primär

zweck, während die eheliche Liebe lediglich subjektive Bedeutung habe 

und selbst kein Ehezweck sei. 102 Kard. Eb. Ruffini, Palermo/Ita

lien, sah die eheliche Liebe im Schema quasi die Stelle des Erstzwecks 

einnehmen und konnte dem auch zustimmen - allerdings unter der Bedin

gung, daß eine solche Aussage richtig verstanden werde, wobei "finis 

primarius" hier nicht mehr im Sinne des alten Codex verwendet, sondern 

mit einer bloß verbalen, nicht jedoch wesentlichen und damit recht

lich relevanten Aufwertung gefüllt und der ehelichen Liebe das nur zu 

bekannte "principatum nobilitatis" zugebilligt wurde. 103 Als ein 

solcher das Ehebild illustrativ vervollständigender Begriff ohne we

sentliche Valenz konnte die eheliche Liebe sowohl neben der gegenseiti

gen Förderung und Unterstützung sowie der geschlechtlichen Befriedi

gung zu den dem Erstzweck wesentlich untergeordnet bleibenden Zweit

zwecken gerechnet und damit als ein unwesentlicher Teilaspekt der Ehe, 

als Teil des Zweitzwecks verstanden werden, als auch als Bezeichnung 

für etwas dienen, das diese Zweitzwecke umgrelft, wenn diese auf die 

erscheinen, wenn AV.s.e. B. Kalwa, lublin/Polen, in: AcSynVat/App" 716 das Ehekapitel deshalb 
lobte, wai 1 es so klar Fortpflanzung und Erziehung als Erstzweck der Ehe bekräftige: 'I. Placet 
id, quod in schemate dicitur de matrimonio, et praesertim de diffieultatibus, QuibUS hodierna 
est obnoxia. Placet QuoQue id, quod dictum est de matrimonio christiano, ubi tarn elare finis ma
trlmanii primarius, 1. e. procreatio ac educatio pralis inculcatur. 

102 Vg1. A.v.s.e. Tb. Forer, Bolzano-SressanonelItalien, in: Ebd., 195f.: "Finis primarius' matrimo
nii est prolis procreatio et educatio. Haec sententia i~mutabiliter valet, sed intelligenda est 
... ex parte Dei, Qui Creator sapiens hominibus possibilitatem et instrumentum procreationis 
da re voluit, Quando 'fecH homine~ masculum et feminam' et matrimonium instituit. Nec OlTIne rnascu
lum et omnis fernina obligantur (finis prlmariusl ad procreandalll se praestare, nec omne matri~o
nium .. " Felicitas amoris inter sponsos optima res est, sed non in se claudatur nec est finis 
pro seipso in statu viae huius vitae, sed maiore indlcat et postulat'. 

103 Vgl. Or. Kard. Eb. Ruffin;, Palermo/Italien, in: Ebd., 19: 'Porro primum in teltu obtinet locum -
Quasi sit finis primarius - amor coniugalls, Qui, si recte acclpiatur, vere dignus est Qui cele
bretur, nam - ut docet Pius XI - 'omnia coniugalis officia pervadit et Quemdalll tenet in christia-
no coniugio principatum nobi litatis' ..... . 
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wahre eheliche Liebe als ihren Ursprung zurückgeführt wurden. 104 

Auch wenn Kard. Eb. Florit, Florenz/Italien, die Betonung der eheli
chen Liebe als echt menschlichen Wert lobte und lediglich einen enge

ren Zusammenhang mit den "übrigen" Ehegütern wünschte, so daß implizit 

auch die Liebe als Ehegut anerkannt schten, so wurde in den weiteren 

Ausführungen schnell deutlich, daß mit "enger Zusammenhang" nichts an

deres gemeint war als "in übereinstimmung mit der traditionellen Leh

re" und damit mit der hierarchischen Verhältnisbestimmung zur Fort

pflanzung. 105 Dabei war erneut ersichtlich, daß die Aussagen des 

Schemas als - hier nicht gewünschte - Weiterentwicklung der kirchli

chen Ehelehre verstanden wurden. Wenn die traditionelle Lehre in ihm 

auch nicht völlig ignoriert werde, so seien doch wesentliche Elemente 

dieser herkömmlichen Position nicht dargelegt, so daß der Eindruck ei

ner stillschweigenden wesentlichen Veränderung der traditionellen Dok

trin entstehen könne 1 06 , zu der eben auch der wesentliche Charak

ter des Fortpflanzungszwecks gehöre, von dem jeder eheliche Akt seiner 

Natur nach bestimmt sei. 107 Das noch hinzugefügte Argument, das 

104 Vg1. ebd., 11: 'fines autem secundarii, flut primario esseutialiter subordinati .... sunt: IIIU

tuu. adiutoriult, lJIutuus fovendusQue allor et concupiscentiae sedatio .... fines, QUos secunda
rios ad Mentem Ecclesiae catnolicae voco, .. , ex vero BlIOre coniugal; profluunt .. :'(die 
letzten beiden H.v,V.). Vg1. ebenso Or. Kard. 9rowne, Galway und Kilmacdoughllrland, in: Ebd., 
57f.: ' ... modeste conor stricte theologice 'situare' ... locu elus, i. e. al/oris, inter fi
nes matrimonii. 

LOQuendo de finibus Qui dieuntur 'fines operis', ut communiter diei solet, ordo est ... finis 
primarius, i. e. ille Qui essentialiter deterllinat naturam obiecti foederis coniugalis, est pro
les generanda et educanda; fines secundarii, seu essential; adiuncti, sunt mutuum adiutorium et 
remedium concupiscentiae. 

Kutuum adiutorium, .. integratur ex tribus, Quae sunt Itutuus amor, MutUUS honor, Mutuum auxi
lium' , 

105 Vgl. Av,s.e, Kard,. Eb. Florit, FIorenzIItalien, in: Ebd., 145f.: "I. lila, Quae in hoc capite 
dicuntur de amore coniugali tamQuam vero valare humano, habenda sunt bona. '" 

2. Desiderandum autem esset, quod doctrina de amore coniugali proponeretur magis in connexio
ne CUIl aliis bo"is lIIatrillonialibus. '" 

4, Ea de causa desiderandum esset, Quod doctrina de amore coniugali tamquam vero bono humane 
proponeretur veluti explicatio ulterior et profundior doctrinae traditionalis aut saltem dellon
straretur congruentia hui us doctrinae CUII doctr i nae tradit iona 1 i" , 

106 Vgl. ebd" 14S: "Etsi enill doctrina traditionalis in scnemate non penitus ignoratur, tamen ali
Qua essentialia huius doctrinae in schemate non proponuntur, ita ut doctrina schematis appareat 
taMQuam mutatio tacita doctrinae traditionalis in essentialibus', 

107 Vg1. ebd., 146: 'Puto autell omnes convenire unull ex elementis essentiallbus doctrinae traditiona-
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Abgehen von einer festen traditionellen Interpretation des Naturrechts 
würde die Lehrautorität der Kirche schwächen, ist dabei auf Grund sei

nes politischen Charakters nicht kommentierungsbedürftig. 10e Ande
re gestanden nach der Klarstellung der Fortpflanzungspriorität der ehe

lichen Liebe die Bezeichnung "causa formal.is" zu, um sie gleich darauf 

durch ihre Unterordnung unter die "causa finalis" angemessen zu entwer

ten109 oder begrüßten die Fundierung der Ehe in der Würde der 

menschlichen Person, um anschließend mißverständlich ausgleichend den 

Zusammenhang zwischen Ehe und Personwürde erneut auf die Bedeutung für 

die Erhaltung des Menschengeschlechts meinten zuspitzen zu müs

sen. 110 Ist aber bereits bei dieser letzten Einschätzung eher ei

ne sehr große Vorsicht als ein hartes Insistieren festzustellen, so 

gab es vereinzelte weitere Äußerungen, die Fortpflanzung und partner

schaftliche Aspekte ohne präzisierende Kommentierung nebeneinander

stellten, ohne ein generatives übergewicht auszuschließen oder aus
drücklich unentschieden blieben; so wenn die geschöpfliehe Geschlech-

lis esse hoc: inter fines matri~onii tamQuam instituti conditi a Creatore naturae humanae, est 
essentialiter generatio prolis, Ha ut actus coniugalis natura sua sit ordinatus ad crol:s gene' 
rationem·. Daß hier wiederum lediglich die Sozialdimension im Vordergrund stehen sollte. geht 
auch aus seinen Detailkorrekturen hervor, wenn etwa die Willkürunabhängigkeit des Ehebandes 
nicht zum Wohl der Personen, sondern ohne Rüc~sjcht auf dieses verlangt werden soll, 'lg1. ebd., 
149: 'Pag. 47, n. 61, lin. 10: Proponitur emendatio: 'quod vinculum saerum, neque r'espectu 
boni personarum e solo singulorum arbitrio pendet' . Ratio: melius innuitur bona oblectli8 
matrimonio fuisse a Deo deterllinata; personalia QuoQue ordineM servare ad obiectiva·. 

108 Vg1. ebd., 146: 'Elementul essentiale lIIodo indicatum doctrinae traditionalis constanter a magl
sterio Ecclesiae proponebatur. Non videtur hac de re haberi definitio solellnis; attamen doctma 
tamQuam authentica interpretatio ipsius legis naturalis proposita est. Hac ratione praesens Quae
stio ~o~entum habet pro ipsa auctoritate magisterii ecclesiae. Si in hac re , in re tanti moment 1 

admittitur possibilitas mutationis doctrinae uSQue nune constanter proposita. ietsi 1IIutatio ad
mitteretur tantum implicite, scil. eo Quod alioua tamQuall essentialia habita in doctma traditi
ona 1 i amp li us non urgerentur) auctor i tas lIag i ster i inan posset non pat i damnum'. 

109 Vgl. AV.s.e. e. De Castro Mayer, Campos!Brasilien, in: Ebd., 181: 'In genere desldera:w' ~t ca
put de matrimonio perspicue doceat traditianalem doctrinam de fine primario matrillonii qui est 
procreatio et educatio pralis, cui fini allor coniugalis subordinatur. Hic allor dlci potest causa 
formalis matrimonii, semper tallen subordlnata causae finalis". 

110 Vg1. AV.s.e. B. lOkuang, Tainan/China, in: Ebd., 209: "Dictum est Quod matmamm rationem ha
bet in dignitate personae humane. Hoc quideM verull est. Sed dici etialll debet matrimonium ratlo
nem suam habere de dignitate hUll8na in ordine ad speciel! humanam .... Matrilloniu!ll exslstit pro 
hominibus in ordine ad specielll humanalll .... Igitur matrimoniulll separari Quide1ll non potest a di
gnitate hUlllana, sed neQue separari potest ab ordine ad speciem humanalll·. 
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terdifferenzierung eigens nicht nur im Blick auf die Fortpflanzung, 
sondern auch auf den "personalen Zweck" hin thematisiert wurde111 

oder zwar eine Unterscheidung zwischen Erst- und Zweitzweck für notwen

dig erachtet und im Schema vermißt wurde, der Text jedoch unverändert 

bleiben sollte, da der päpstlichen Kommission in so komplexen Angele

genheiten auch zustehe, falls erforderlich, eine nachträgliche Ände

rung vorzunehmen. 112 

Auf der anderen Seite ist eine Reihe von Interventionen anzuführen, 

die im Zeichen deutlichen Bemühens um eine balancierte Zuordnung der 

Ehewerte standen. Dies äußerte sich bei den einen durch eine Relativie

rung der Fruchtbarkeit. So sollte das eigens erfolgte Lob für kinder

reiche Familien gestrichen werden; denn dies sei einerseits eine inak
zeptable Diskriminierung der übrigen Familien113 , zum anderen sei 

es dann in sich widersprüchlich von der Verantwortung der Eltern bezüg
lich der Kinderzahl zu sprechen, denn entweder gebe es dann ein kluges 

Urteil, das zur Vermeidung von Kindern rate, dem aber das Vertrauen in 

die Vorsehung fehle - wie könne aber ein solches Urteil "klug" gennant 

werden? Oder dieses Urteil schließe das Gottvertrauen ein, dann aber 

111 Vg1. AV.s,e. Eb. Pulido Hendez, Herida/Venmela, in: Ebd., 220f.: .... oporteret aliQuan
tulam ampliorem clantatem afferre circa problema sexualitatis et foecunditatis. Pulchra dicun
tur sub nn, 6H3 ... , sed insufficientia ... , 

Initium capiatur a Gen. !,ll (argumentull'l innitum apud schema n,ll, pag. 13, linn. 15-
19): 'Creavit Deus hominem ad imaginell suam: ad imaginell Dei creavit illum, lIascululI et feminam 
creavit eos'. Exinde colligitur Deum auctoreIlI esse distinctionis sexuum, et sexum pertinere ad 
h~minel!l Quatenus imaginem Dei (Qui est Amor: I 10. 4, 16). Unio igitur se~ualis coniugum, 
est expressio imaginis Dei-Amoris, 

Deus vult unionem sexualem in ordine ad propag8tionem humanae speciei "" Quod etiam perti
net ad hominem ut imaglnem Dei" .. 

In Gen. 2, insistentia ponitur non tam in fine procreativo Quam in fine personal i distinc
ti on i s sexuum ...•. 

112 Vgl. Av,s.e. B. Rusch, InnsbrucHeldkirCh/Osterreich, in: Ebd., 2l8: "In hoc capltulo, multoto
ties dictum est, non distingui lnter finell primariu~ et secundarium matri~onii, Quod tallen neces
sarium sit. 

Textus maneat, sicuti est. Ratio: in hisce cOl!lplicatissilliis rebus Comillissioni Papali via 
reser'landa est lillera, ut in nostris condicionibus amnino novis solutio inveniri possit'. Dabei 
sch 108 er si ch ill übr i gen den Verbesserungsvorschlägen von Tb. Reusch, Mai nz/Deutsch lano an, 
vgl. u, 3.2.2.3. 

113i91. AV.s.e. Karo. Eb. Silva HenriQuez, Santiago de Chile/Chile, in: AcSynVat IV/S, lßO: ' ... in
troducit (:die besondere Hervorhebung der kinderreichen Familien; d.V.) discriminationem inaccep
tabilem quoad confidentiam divinae Providentiae et Quoad prudens communeQue consi liium (?)'. 
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sei das besagte Lob überflüssig. 114 Andere versuchten deutlich 

der personalen Dimension der Ehe eine größere, und zwar auch wesentli

che, Geltung zu verschaffen, ohne daß dies in völlig konsistenter Wei

se gelang. So meldete sich Kard. Eb. Colombo, Mailand/Italien, im Na

men von 32 weiteren italienischen BiS'chöfen zu Wort, um die "Lehre" 

des Ehekapitels als solide fundiert herauszustellen, wobei er beson

ders die personalistische Einbettung der Zwecke und Güter der Ehe be

tonte, weil dadurch die ehel iche Liebe als "finis lntrinsecus" der Ehe 

deklariert werde, und zwar als "finis coessential is" in bezug auf die 

Fortpflanzung, was um so wertvoller sei als auch Treue, Unauflöslich
keit und verantwortete Elternschaft in der ehelichen Liebe verankert 

werden. 115 Diese deutliche Etablierung der ehelichen Liebe als 

ein wesentlicher Teilaspekt neben der Fortpflanzung wurde allerdings 

im weiteren Verlauf seiner Ausführungen konterkariert. Bereits in ei
ner erläuternden Anmerkung zur obigen Aussage sprach er von der "inni

gen Korrelation", die zwischen ehel icher Liebe und der Weitergabe des 

Lebens insofern bestehe, als die großzügige Fruchtbarkeit aus der ehe

lichen Liebe hervorgehe und sie erfülle '16 eine Formulierung, 

114 Vgl. Or. Eb. Hermaniuk, Winnipeg/Kanada, in: AcSynVat !V/2, 53 Anm. 13: 'Non cl are patet quomodo 
canciliari possint: una parte prudens iudicium parentulI! de numero pralis, determinatum per condi
tiones salutis mentis et carporis, et ex altera parte earum confidentia in Oivinam Providentiam 
et prudens communeQue consi I jUli tum nlJmerosiore prole suscipienda. An agitur in prima casu de 
prudenti iudicio parentum in hac re sine confidentia in Oivinam Providentum? Si ita, Quomodo 
potest tune loqui de prudenti iudicio in haG re sine tali confidentia? Si e contra prudens ludi
cium in hoc casu includit talem confidentiam, cur ln secundo casu IOQuitur de maiore numero pro
lis? An hic maior numerus suggeritur ex tali confide~tiam praeter prudens ludlcium? tX dlctis pa
tet adesse ibi aliquam incohaerentiam, quae facilie eorrigi potest". 

115 Vgl. Or. Kard. Eb. Colombo, Milano/ltalien i. N. v. 32 weiteren, in: AcSynVat !V/2, 33: 'Caout 
'de dignitate Matrimonii et Familiae fovenda' doctrinam praebet solide fundatam et ad praxim pa
storalem Ilagnopere accomodatam. 

al In primis, valde placet Quod fines et bona Matrlmonii schema praebeat fundata ir 
doctr i na p lene humana et persona 1 ist 1 ca, et i am sub respectu supernatura I i, i ta ut amor con i u
galis deelaretur finis intrinsecus Matrimonii, c08ssentialis procreative finailtati. 
Hell! placet Quod coniugalis fides et indissolubile YincululI/ deducantur etiam a natura pro
pria amoris coniugalis. Oemum pecu/iariter laudabile Quod ab huiuSllOdi personali amore dedu
catur officiull' illud quod vocari solet :paternitas responsabills'. vgl. auch ebd" 36, wo als 
Grund angegeben wurde: "ut clarius ostendatur iudiciu~ ethicum circa actus intlmitatls conluga
lis non exelusive desumi ex finalitate procreativa, sed etiall ex recte amore coniuqali". 

116 Vgl. tbd., 35 Anm. 4: 'omnino laudabile Quod intima corre/atia affirmetur inter a~orem coniu-
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die nur dann der Gefahr einer Finalisierung der Liebe auf Fortpflan

zung entgeht, wenn unter Liebe nicht ein Teilelement neben der Fort

pflanzung, sondern etwas den personalen und generativen Aspekt Umfas

sendes gemeint ist, was hier aber gerade nicht der Fall war. Dies wur

de noch deutlicher, als er sich der sittlichen Qualität der ehelichen 

Akte zuwandte. Die eheliche Sexualität werde von einem zweigefächer

ten, aber einzigen normativen Prinzip regiert, nämlich dem Erfordernis 

der Fruchtbarkeit und der Liebe, was sich im Schema ausdrücklicher nie

derschlagen solle. 117 Denn dort werde einerseits nicht ausdrück

lich gesagt, daß die ehelichen Akte, um moralisch zu sein, Ausdruck 
der Liebe sein "müssen"118, und anderseits sei auch der Bezug zur 

Fortplanzung nicht eigens als normatives Prinzip ausgewiesen. 119 

Nun sei es zwar an der Zeit, daß die Ausübung der sexuellen Fähigkei

ten in den Kontext der ehelichen Liebe gestellt, und nicht mehr, wie 

leider gewöhnlich in der Vergangenheit, nur unter dem Blickwinkel der 

physischen Integrität des Aktes betrachtet werde. 12o Aber diese 

physische Integrität müsse, auch wenn sie nicht einzige und höchste 

ethische Norm sei, dennoch vom Konzil bekräftigt werden. 121 Dabei 

ga I em et v j tae tmsmi ss i onem, adeo ut j psa connub i j foecund i tas, et ta 1 i s foecund i tas Quae gene
rosa esse velit, oriri ostendatur a natura propria amoris, quippe Quae ex amore pro~anat et a~o
ris est comp 1ementulII' (H.v.V.). 

117 Vg1. ebd., 34: • ... exigentiae foecunditatis generosae et responsabilis, simul cum exigentiis ve
n a~oris, constituunt duplex principium normativu~ activitatis coniugalis. 

Propono ut has duas normas moral itatis schema explicite proferat et doceat'. Vg1. auch ebd., 
35 An!!. 13, die die Streichung von 'duplex' in der schriftlichen Fassung der Rede vermerkte, wo
durch die Einheit und Einzigkeit dieses Prinzips unterstrichen wurde. 

'18 igl. ebd., 34: ·Ubi.schema exponit Quod actus coniugales 'donationelll plenam significant et fo
mt' ... , non dicit explicite Quod debeant significare et fovere donationem amaris. !. e. 
non affirmatur, sed tantulil subauditur haee norma eorum 1110ralitatis: Quod seil., ut huiusl1\odi ac
tus sint moraliter boni, oportet ut sint actuationes amoris .. .'. 

119 'Igl. ebd., 34: 'LoQuens de Deo, vitae Domino, schema innuit relationelll intercedere inter aetus 
coniugum et praecellens l!Iinisteriu~ transmissionis vitae. Non praebet tuen explieite hanc rela
tionem ut normam lIIoralitatis. Reapse activitas coniugalis invenit regulalll suae maral,tatis etiam 
in eo Quod officio foecunditatis aliquomodo correspondeat'. 

120 Vgl. ebd., 34: 'lam tempus est clare intelligelldi Quod omne exercitium facultatis sexualis, ut 
bonum habeatur, ante omnia fier i oebet in contextu al10ris coniugalis vere christiani et in pro
spectu 11~.;flan i mae et si mu I prudent is foecund 1 tas, et non attendatur exc 1 us i ve ad i ntegr itatelll 
physicai!! actuum, SlCUt, proh dolor! mas hit in doctrina morali tradenda'. 

121 Vgl. ebd., 34: 'Agitur praecise de illa physiea integritate actuulII eoniugaliul1l, Quae, Qua~Qualll 
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1st in diesem Zusammenhang die Begründung der Notwendigkeit der Aktin

tegrität entscheidend. Sie sei nämlich ein inneres Element jener zu

gleich Liebes- und ernsthaften Fortpflanzungsintention, welche die 
oberste Norm des ehelichen Lebens ausmache. 122 Wurde soeben noch 

betont, es gehe bei dieser Integrität nicht um die oberste ethische 

Norm, so wurde sie nun doch als ihr inneres Element ausgewiesen. Näher
hin sei die Integrität des Aktes sowohl von der ehelichen Liebe als 

vollkommene und einschränkungslose Hingabe verlangt als auch als Aus

druck des tiefgreifenden und dauernden Fortpflanzungswillens der Gat

ten, der auch bei aktueller Realisierungsunmöglichkeit gegeben sein 

müsse. 123 Letztendlich gelte das Prinzip, daß eheliche Liebe und 
Fortpflanzungswille ebensowenig in den "fleischlichen Niederungen" (hu

mil itas carnis) voneinander ablösbar seien wie in der "Höhe des Gei
stes" (sublimitas spiritus).124 Diese Aussagen lassen sich aller

dings nicht mit der zuvor behaupteten Koessentialität vermitteln. Bei 

koessentiellen Zwecken oder Gütern der Ehe kann nicht ausgeschlossen 

werden, daß sie auf Grund bestimmter Situationen in Konkurrenz zu

einander treten, was das Schema ausdrücklich thematisierte. 125 

Demgegenüber wurden hier Liebe und Fortpflanzung hinsichtlich ihrer 

intentionalen Ausrichtung identifiziert, wenn erstere als Teilaspekt 

neben der Fortpflanzung - nicht als Gesamtrahmen der Ehe - seinerseits 

fortpflanzungsorientiert sein muß und damit ihre Eigenbedeutung und 

non est unica neve suprema norma ethica, debet tamen a ConciHo retineri et affirmari ut ethicus 
adspectus quem non fas est dere 1 i nQuere' . 

122 Vg!. ebd., 35: 'Ut ... natuill est, de integritate aetuuJlr caniugalium doetrina lIIoralis catholica 
iam possidet iudieium ethicum. Huius legis moralis demonstratio ... est eleillentum intmseeum 
il1ius plenae voluntatis 8moris et sillul illius sineerae intentionis proereativae, Quae ... nor
lIIae supreillae sunt vitae eoniugalis ... '. 

123 Vg!. ebd., 36 Anm. 22: 'Nam ipsa magnitudo et dighitas amoris eoniugalis postulat ut eoniuges s. 
mutuo .illis actibus uniant eum omni plenitudine et sine 11Iliitationibus. Pari ratione, solumlllodo 
si est integer, aetus potest signum et signifieatio illius profundae et constantis volunta
tis proereative, Quae in eoniugibus exsistere debet, etiam si hie et nune non possit ad realita
tem adduc l' . 

124 Vg!. ebd., 35: 'Sicut coniugalis amor et intentio proereativa separari non possunt In süoli
lIlitate spiritus, ita non debent separar; in humilitate carnis'. 

125 Yg1. o. 3.2.2.2. 

577 



schließlich ihre "Koessentialität" verliert. Daß diese Form des Bemü

hens um ein ausbalanciertes Verständnis der Ehewerte letztlich nicht 
zum Ziel führt, sondern auf dem Umweg über das Verständnis der Struk
tur des ehelichen Aktes wieder zur finalen Nachordnung des personalen 

Eheaspekts, wird zusätzlich dadurch deutlich, daß dieselben überlegun

gen auch in das argumentative Konzept der Vertreter einer hierarchi

schen Zuordnung passen. 126 

Die personale Seite der Ehe wurde aber auch in aller Deutlichkeit 

als wesentlich und mit der Fortpflanzung gleichrangig verstanden und 

vertreten. Bereits biblisch zeige sich auf Grund der exegetischen Er

kenntnisse, die Gen 2,18 als den chronologisch älteren Text ausgewie

sen haben, daß in der Intention des Schöpfers die Hilfestellung der 

Partner an erster Stelle stand und erst danach der Fortpflanzungsauf

trag folgte, wobei die Rede von der Erstrangigkeit nicht überstrapa

ziert werden darf, da auch hier betont wurde, daß die Fortpflanzungs

funktion, wenn auch nicht jeden einzelnen Akt bestimmend, dennoch nie

mals ausgeschlossen werden dürfe. 127 Die einzigartige interperso

nale Beziehung der Ehe stelle in sich einen Wert dar, und zwar nicht 

mit Rücksicht auf die Arterhaltung, sondern zum Vorteil der Personen 

126 ,gi. AI.S.e. Eb. florlt, Florer.z!ltalien, in: AeSynVat IV/l, 146: 'Inter fines matrimonii um
quam Instituti conditi a Creatore naturae humanae, est essentialiter generatio prolis. ita ut ac
tus cOnlUgalis natura sua sit ordlnatus ad prolis generationem. Inde haec eoneluslO semper fle
bat: Actum conlugalem non posse primi vi sua generandi industria humana, Quin (saltem obleeti
\e) lex naturalis graviter laederetur. 

I amvero ad eandem ha ne cone I us i onem perduc i t ana 1 Y S I S i ps i uS natur ae amorl s con i uga 1 i s, qua te
nus agitur de amore personali, de mutua deditione personaIi. Hac ratione revera posset 
coneeptio de amore coniugali propani ita, ut ipsa tallQuam evolutio doctrinae traditlonalis nec
non congruentia eum doctrina traditionali appareret'. 

127 Vg1. Av.s.e. Schoemaker, Purvokertollndonesien, in; Ebd., 232f.: 'Mihi et aliis mecum videtur, 
quod unilateral1ter insistitur in textu Geneseas capitis primis versus 28 ... 

Cum natus exegeta Renckens notat, quod et in ordine 'temporis quam intentionis' prima loeo ln
sistendum est in tex tu Capitis 2 versu 18ss. '" et v. 22 ." . 

Concludit exegeta: Creatio feminae in intentione Dei est 'adiutorlum praestare 'iHO in comea
tu humano, intima unlO sexuum quae se manifestat in unione carnis 'amore incarnato", ~ost hoc 
venit 'mandatum' de procreatlone generis, usque terram Slt 'plenallI' . (tiotitu mea 'terra nune 
re 1 at i ve i alll pi ena apparet'). . 

... Finis primarius matrimonii, ex Intentione Creatoris est in hoc, quod vir et mulier 51 nt 
sloimetlpsis in mutuum adiutorium quotidianum, se amando ad lIIodum sexuum etlam 'in carne' soli 
etiam amoris-calJsa, Quod autEm in functio proereationis nunquam excluol valet a contractu-matri
lIIoniali quamQuam non in 5lngulis actis sexuallbus aut attlngitur aut etlam intenditur .. :. 
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von Mann und Frau und zu ihrer Reifung. 128 Selbst wo die Gesamt

tendenz des Textes für zu optimistisch gehalten wurde, äußerte sich 
dennoch ausdrücklich Anerkennung dafür, daß auf der Zurechnung der lie
be zum "Wesen" der Ehe beharrt worden sei. 129 Diese relativ neu

en - weil bereits von H. Dorns und D. v. ~i1debrandt vertretenen - Per

spektiven des Schemas130 , stellten eine gerechte Rehabi1itierung 

dieser Position dar. 131 Solche Einschätzung des Personalen in der 

Ehe wurde aber nicht nur konstatiert, sondern auch argumentativ weiter 

ausgeführt. So wies Tb. Reuss, Mainz/Deutschland, darauf hin, daß die 

eheliche Liebe, sofern sie nicht im psychologischen Sinne, sondern als 

dasjenige verstanden werde, was die communitas coniugalis, also die 

für die Ehe spezifische interpersonale Beziehung, ausmache nicht nur 

als Grundtugend, sondern in der Tat berechtigterweise als Ehezweck 
oder Ehegut zu bezeichnen sei 132 , womit er über frühere eigene 

Aussagen hinausging. 133 Dies sChlug sich auch in seinen Detailvor

schlägen nieder: So solle im Zusammenhang mit der Krönung der eheli

chen Liebe durch die Nachkommenschaft die Feststellung, die Ehe sei 

mit verschiedenen Gütern ausgestattet, wiederholt werden, da sonst der 

Irrtum entstehen könne, allein die Fortpflanzung werde zum Ehezweck de-

128 Vg1. Or. Eb. Urtasun, Avignan/Frankreich, in: Ebd., 78: .... oulla datur humana relatio lnterper
sonalis quae tam sacrum ac .privilegiatulII characterem habet, sicut ... relatio inter virum et mu
limBI, qua inchoatur et perficitur familiae aedificatio. Relatio illa proprium haoet valorem ex 
semetipsa: non solum respectu propagation;s speciei, sed ad profectum propriulI personarum viri 
et lI\ulieris, sicut ad eorum maturitatem'. 

129 Vgl. AV.s.e. Kard. Neouchi/Naronitischer Patriarch Antiochiens, in: Ebd., 150: '00 a bien 
fait aussi d'insister sur I'amour, essence du mariage ... 11 reste cependant qu'iei comme dans 
le reste du chapitre l'on est trop optimiste sur la vie de l'alllour'. 

130 Vgl. ebd., 150: 'Ce chapitre ... nous met dans des perspectives relativell1ent neu,es (0011\5 st Von 
Hildebrand avaient dejä lance des idees semblables) .. :. 

131 Vgl. AV.s.e. B. Oe Oliveira, Santo Andre/Brasilien, in: Ebd., 182: • ... Ies oelles pages sur 
1 'amour conjugal semolent sorties du 1 ivre de HerbertOoms 'Du sens et de la fin du Manage'. 
Serait d'une grande justice la rehabilitation de ce bon livre .. :. 

132 Vgl. Or. Tb. Rauss, Hainz/Deutscnland, in: Ebd., 8H.: 'Amor ut bonull matrimoni i tune et18m fi
nis matrlloni i nOlllinari potest, si amor ut illud lIolieotum intell igitur, Qua cammunitas matrlffionia
lis eonstituitur, i. e. ut relatio ad personalII et quidem talis, qualis matrimonio propm est. 
Si vero amor sensu psyehologieo sumitur, tune non est flnis sensu propria, sed potius est ratio 
ineundi matrimoniulI et virtus in matrimonio sem per exeolenda'. 

133 Vgl. 0, 3.2.1.3. 
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klariert '34 , womit erneut "Krönung" nicht als poetische Ausdrucks

form für Priorität verstanden wurde. '3S Aus dem selben Grund sol
le die Ausrichtung der ehelichen Sexualität und des gesamten Familien

lebens auf die Fortpflanzung nicht absolut formuliert, sondern ein 

"et iam" eingefügt werden; dadurch werde e.inerseits der Fortpflanzungs

zweck positiv unterstrichen und zugleich an dieser Stelle deutlich ge

nug angezeigt, daß auch andere Ehezwecke existieren, die Fortpflanzung 

also nicht der einzige sei. '3S Unmittelbar nachdem Kard. Eb. Ruf

fini, Palermo/ltalien'37 , eine lanze für die traditionelle Zweck

hierarchie gebrochen hatte, meldete sich Kard. Eb, leger, Mont

real/Kanada, zu Wort und stellte seine Ausführungen unter das Vorzei

chen der lehre über die Bedeutung und die legitimität der ehelichen 

liebe. 138 Das Hauptmanko des Textes bestehe darin, daß zwar ohne 

Zweifel an einigen Stellen die eheliche liebe hervorgehoben werde, daß 
diese Stellen aber nicht vollständig in Einklang zu bringen seien mit 

jenen grundsätzlicheren Aussagen, die dem Wesen der Ehe gewidmet sei
en,139 Als Beleg führte er die Aussage des Schemas an, die Ehe 

134igi. Or. Tb. Re.5s, ~ainz/O.utschland, In: AcSyn\'at IV/l, S6: "3. N. 61 lpag. 47, llnn.16-Ia) 10-
co pnr a51 s 'Amare tom uga 1 i ... coronatur' 01 eatur: 'Amore autem con i uga 1i s an ill'letur aportet i p
sum institutum matrimonii, quoo, lleet ad varia bona et varlOS fines oroinetur, procreatlone et 
educatlOne pralls, veluti fastlgio, cOllpletur et coronatur'. Ratio: ... b) Reliqua eillenaatia 
tems .x eo sequitur, quod in pl1rasi imllediate praecedente serMO est de variis Donis ac finlbus 
matrl~vnii; textus $Chematls, Sicutl sonat, ansalll praebere passet errari solam generationem pro
lis dee!arari ut finem matrilllonli et sie phrasi immediate praecedenti cantradiceret'. 

m '91. c. 3.2.i.3. 

;36 'lg1. Or. Tb. Reuss. ~ainz/Deutschland, in: AcSynVat IV/3, 87: '15. H. 53 {pag. 49, lin. 2il in 
phrasi 'Unoe verus ... inde oriens eo tendunt' past verbum 'oriens' inseratum verbüll 'etialll'. 
RatIO: Secunduill relationem particularem haec phrasis intendit indieatlonell flnalitatis matri
/IIanii et ailloris coniugalis (cf. pag. 105). Per interposltionem verbi 'etiam' finis procreationlS 
positive sublineatur et hoc loco sufficienter indicatur etlalll alios fines lIatri~onii existere et 
non ansa praebetur errari, Cancil1um Oeeumenicum laqui de procreatione taillquam unico fine'. 

l3i vgl. a. U.2.3. 

138 Vgi. Or. Kard. Eb. Leger, Montreal/Kanada, in: AcSynVat lV/3, 21:"De aoctrina schema
W. Nava schematis redactio lIIelius quall praevia affirmat et liescribit doctrinal1 de lamento et 
legitimitate alloris canlugalis. 

139 ~g1. ebd., tl: 'Defectus principaiis scl1ematis in hoc Slstit ... Procul dublO fideles ga.debußt 
in not Quod schema, Quibusdalll illl 10eis, aflGrem coniugalem extol1it. Forllulae tamen prineipalio
res ... Quibus schema naturam matril10nii expriAlit illi •• idebuntur non perfecte cohaerere cum il-
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sei zur Fortpflanzung und Erziehung eingesetzt - eine Formulierung, de

ren Unvollständigkeit und Mißverständlichkeit das Schema selbst zuzuge
stehen scheine, wenn es meint, korrigierend hinzufügen zu müssen, daß 
die Ehe nicht "nur" dazu eingesetzt se;"40 Diese Aussage bringe 

lediglich den Sinn der Ehe für die mensGhliche Art zur Geltung, ohne 

die Bedeutung zu berücksichtigen, welche sie für die in ihr miteinan

der verbundenen Personen besitze. 141 Während "unvollständig" be

deute, daß die Ehe für die Personen eben nicht nur ein Fortpflanzungs

institut, sondern auch und sogar vor allem eine "Gemeinschaft der lie
be und des Lebens" (communitas amoris et vitae) sei, meine er mit "miß

verständlich", daß der Eindruck entstehen könne, die eheliche Gemein

schaft bzw. Liebe habe keinen anderen Sinn als die Fortpflanzung, so 

als seien sie bloße Mittel dazu. 142 Da eine solche Auffassung 

falsch und für die Würde der ehelichen Liebe zerstörerisch sei, forder
te er die Haltung der Liebe und der ehelichen Gemeinschaft bei den 

Kernaussagen zur Ehe zu behandeln. '43 Damit bestätigte er die in 

lis locis atQue veram faeiem et pulchritudinem matrililonii deformare'. Wenn er ebd., 22 allgemein 
bemängelt, daß der Text manchmal den Eindruck erwecke, es handle sich nur UII einen diplomati
schen Kompromiß zweier theologischer Schulen, so galt dies sicher auch für die Ehepassagen: 'Ne 
textus noster appareat sicuti comprolllissum Quoddalll diploillaticum inter varias scholas theologi
cas, ut autem e contra f i de I es vere i 11 ulli net, necesse est ut expos i t io doctr i nae cl ar ior s it 
f i rmi usque strueturetur·. 

140 ~gl. ebd., 21: 'Sie considerabitur v. g. illa formula qua matrilloniUDl definitur ut 'institutum 
ad procreationell et edueationell pralis ordinatul'. Neo iudicio, haec forllula incompleta et allbj
gua est; quod, de cetera, ipsulII schema adllittere videtur Quando correctionem affert dicendo ma
trimoniulI non esse '.erum proereationis institutulI'·. 

141 Vgl. ebd., 21: 'Sane, haec formula sensullllatrilionii pro specie humana, ut aiunt philosophi, 
exprillere posset. Pro speeie humana, enilll, matrilioniulI nonnisi hune sensulII habet, nelllpe: est id 
QUo ipsa conservatur et propagatur. Sed CUII lIatrimoniulll personas iungit, oportet ut praesertll\ 
sen.us e ius si cut i va I et pro persona descr ibatur, qu in tamen neg 1 i gatur sensus quell pro spe
eie humana habet'. 

142 Vgl. ebd., 21f.: 'Nunc autem, formulae superius citatae ineorreete exprimunt hune sen.um quell ma
trimonium habet pro persona hUlllana et propterea lIIutandae sunt. Primo, haee formuiae incompletae 
sunt. Pro personis hUlllanis enill matrilllonium non est tantulll institutum quoddall ad procreationem 
ordinatull sed est etiam - illlllO et praesertim - COll1l11unitas amoris et vitae. Seeundo, hae formulae 
ambiguae sunt: eOßlßlunitatelll vel amoreIl eoniugalem adhibere videri possent ut mera media ad pro
ereationem vel ut nullull sensum habentes nisi per ordinationem suall ad proereationelll. Quod sane 
et falsum et destructivam dignitatis amaris hUllani esset'. Dem schloß sich an AV.s.e. a. Devoto, 
Goya!Spanien, in: Ebd., 194. 

143 Vgl. ebd., 22: 'ltaque, propono ut in ipsa descriptione prinelpaliorl lIIatrimonii habitudo amoris 
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bezug auf die Äußerungen Kard. Eb. Co 1 ombos, Mailand/Italien, zur Ein
heit von Liebe und Forpflanzung erhobenen Bedenken. 144 Als wert

voll wurde die Ehe hier nicht nur wegen der Fortpflanzung angesehen. 

sondern auch auf Grund eines anderen Elements neben ihr, das Kard. 

Leger, Montreal/Kanada, hier mit dem Auadruck "communitas amoris et 

vitae" belegte. Nur wenn dieses zweite Element angemessen, d. h. 

gleichrangig mit der Fortpflanzung und ausdrücklich zur Geltung ge

bracht werde, akzeptiere er die Aussagen zum Wesen der Ehe als voll

ständig und vor der Gefahr bewahrt, den personalen Aspekt zum Mittel 

der Fortpflanzung zu degradieren und das Verhältnis zwischen beiden 

auf eine Finalisierung des ersten auf letztere zu reduzieren. In sei

nen angefügten schriftlichen Zusätzen145 , die einem eigenen Alter

nativentwurf zum Ehekapitel vorausgingen146 , ging er nochmals auf 

dieses Problemfeld ein, Er schlug vor, nach einer kurzen Einleitung un

mittelbar die katholische Ehelehre darzulegen, wobei zuerst über die 

eheliche Gemeinschaft, mit allem was zur ehelichen Liebe zu sagen sei, 

gehandelt werden sollte, bevor der Aspekt der Fortpflanzung im Zusam

menhang mit einem Abschnitt über die Fami 1 iengemei nscnaft , Aussagen 

zur Haltung des Staates gegenüber der Familie und pastorale Hinweise 

folgen sollten,147 Dabei solle die Einleitung in ihrer einseiti-

gen Fortpflanzungsorientierung korri giert 146 

et communitatis coniugalis ad prolell ... describatur .. :. 

144 Ig1. o. 3.U.3. 

145 vg1. Or. Kard. Eb. Leger, Kontreal/Kanada, in: AcSynVat IV/3, 23-25. 

146 Vgl. ebd., 26-30. 

und auch 

147 Vgl. ebd., 23: 'Animadversiones additae: ... Mea opinlone, post brevem introductionem, sche
ma immediate exponere deberet doc-trinall cathal icam de matrimonia. Per ipsall huius doctrinae ex
posi t j onem . omnibus pateret d i gn i tu matr iman i i et famil i ae. ... Propono ergo ut sequent 1 lIodo to
ta materia huius capitis reordine-tur: 1.Introductio ... 2. De COllllunitate coniugaJi. In 
hac parte de matrillonio sub aspec-tu qua est cOllllunitas coniuga I is tractaretur. In hac parte ha
berentur ea omni a quae de amore con-i uga Jj tractant et quae in nn. 61 et 62 nune i nven iuntur . 
... 3. De cOllllllunitate fami/iari. In hac parte haberentur ea olllnia quae ad pracreationem et 
edlication81l1 pralis pertinent ." 4. Oe offico Statu erga fami/iam • ... 5. Oe /lastorali fa
miliar!" • 

148 Vgl. ebd., 23: "Haec introduetio modo nilllis 'unilaterali' matrimonium describit ut aliquid ad 
procreationem ordinatum". 
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hier149 die Aussage über die Krönung der Liebe durch Nachkommen

schaft im Sinne seiner mündlichen Ausführungen verbessert werden, da 

das Schema ebenfalls einseitig nur den rechtlichen - d. h. sozial rele
vanten - Aspekt der Ehe berücksichtigt und die "personalistische" Per

spektive nicht recht erfaßt habe. 150 

Dasselbe Anliegen machte sieh, allerdings in anderer und nicht im

mer einheitlicher Terminologie, auch Kard. Eb. Shehan, Baltimore/USA, 

zu eigen. Die eheliche Liebe sei zunächst mehr als eine animierende, 

das Eheleben durchprägende Kraft, sie gehöre vielmehr zum Wesen der 

Ehe. 151 Dies sei ein Punkt, in dem neue Fragen und Umstände der 

Kirche die Gelegenheit für ein vertieftes Verständnis ihrer Lehre bie

ten, wobei 1m Hintergrund seine Auffassung von der möglichen Fortent

wicklung kirchlicher Lehre stand. 152 Dieser personale Aspekt der 

Ehe sei der kirchlichen Ehelehre der Vergangenheit sicherlich nicht 

völlig fremd gewesen, aber wenn die Bedeutung des Personalen so stark 

im Bewußtsein der Menschen angewachsen und von Papst Johannes XXIII. 
in seiner Enzyklika "Pacem in terris" zu den Zeichen der Zeit gerech

net worden sei, dann müsse dies auch in der Ehelehre reflektiert wer

den und zum Ausdruck kommen. 153 Das gesamte Ehephänomen werde heu

te in der Perspektive der Liebe erfaßt, die Ehe insgesamt als Aus-

149 Vgl. o. 3.2.1.2. 

150 Vgl. Or. Kard. Eb. Leger, Hantreal/Kanada, in: AcSynVat 1'1/3, 24: ·Pag. 47, linn. 16-19: 
'Haee pars emendetur ... Ratio: ut dixi in oratione mea orali ,erba modo 'unilaterall' et ad
nlbito solo aspeetu iUrldieo matri/lloniu/II describunt ut lnstitutum ad prolem procreanoam ordina
tum, Christianis nostrae aetatis haee verba non recte deseribere videntur matrimonium sub aspec
tu suo 'personalistieo'·. 

151 Vgl. Au.e. Kard. Eh. Shehan, Baltimore/USA, in: Ebd., 15i: .... eonJugal love IS not mereli an 
animating motive running thraugh the various phases af married life, but is of the essenee of 
/IIarriage'. Vg1. auch u. 3.2.2.3. 

152 Vg1. AV.s.e. Kard. Eb, Shehan, Baltilllare/USA, in: AeSynVat IV/3, 157: "Jt is a fact that eontem
porary knowledge and circuRlstanees pose a certain number of Questions WhlCh are for the Church, 
not the oceas ion of coneess ions to the sexua 1 i SRI or to the erot i c i sm of /IIodern t illles, but rather 
the occasion for a deepening in her understanding of her doctrine' und o. 3.2.!.3. 

153 Vg1. A'I,S.e. Kard. Eb. Shehan, Baltlmore/USA, in: AcSynVat lVi3, 157: 'Certainly thlS aspect has 
never been foreign to the doctrine of the Churen; but it is incontestable that the gramg con
seiousness of the personal in life, which John XXIII emphasized in Pacem in Terris as among 
the 'signs of the times', is to be reflected and eKpressed in the doctrlne of lIIarriage", 
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druck der Liebe verstanden, wobei er zwei Aspekte dieser fundamentalen 

Liebe unterschied, nämlich die partnerschaftliche Liebe einerseits und 
die elterliche Liebe anderseits. 154 Ohne den grundlegenden Aspekt 

der Weitergabe des Lebens in der Ehe zu vernachlässigen, werde dieser 

neue Aspekt personaler Liebe nun immer mehr als ein wirklicher und we

sentlicher Wert betrachtet. 155 Allerdings oszillierte die Verwen

dung des Terminus der ehelichen Liebe auch hier zwischen "Gesamtphäno
men Ehe" und "wesentlicher Teilwert", wenn im folgenden Satz von der 

personalen Liebe, die zuvor in ihren beiden Einzelaspekten beleuchtet 

wurde, als lebendigem Ausdruck des bonum fidei so wie der Einheit und 

Unauflöslichkeit der Ehe einerseits und als einem Wesensgut anderseits 
und schl ießl ich als "causa formalis" die Rede war.lSt! Fortfahrend 

sprach er von zwei fundamentalen Aspekten der Ehe, deren einen er als 

Weitergabe des Lebens bezeichnete, während er für den anderen "persona
le Gemeinschaft" oder "eheliche Liebe" vorschlug,157 Dabei stell

te auch er einerseits klar, daß es nicht darum gehe zu bestimmen, wel

cher von beiden vorrangig sei, sondern darum, wie diese beiden "gleich 

wesentlichen" Werte miteinander zu harmonisieren seien158 , und 

präzisierte in bezug auf das als eheliche Liebe bezeichnete personale 

Element der Ehe, daß dieses nicht mit dem aus Handbüchern und kanoni

schem Recht bekannten und dort zu den Zweitzwecken gerechneten "mutuum 

154 Vg1. ebd., 157: 'Nothing lS more important in the common life of men than human love and the fa
mily and nothing is more menaced today. It is an evident fact that for lIan tOday larriage ap
pears more as belng the expression of personal love, be it the love of man ano wOlan (husbano 
and wifeJ or the love of parents for their chi laren'. 

155 Vgl. ebd., 157: 'ConseQuently, without in any way lIinimizing the transmission of life as a funda
mental aspect of marriage, this other aspect of personal love is now seen lore and 1I0re as a 
real and essential value' (H.v.V.). 

156 Vg1. ebd.. 157:' fhe presence, safeguard i ng and deve lopment of th is persona I love in lIarr iage, 
whieh is really the lived expression of the bonum fidei and of the unicity and indissolubllity, 
is an essential 900d of marriage, in fact it lay be said to be the causa forfllalis of the in
stitution of tnarriage'. 

157 vg1. ebd., 157: 'Therefore it can be said, and I think it l1Iust be said c1early that lIarriage pre
sents at once two fundamental aspects: both tllat of the cOI~union bet.een the persons, or conju-
9al love, and that of tlle transmission of life'. 

158 Vgl. ebd., 157: '!t is not the quest ion so much of deterllining wnich is prilllary. file question is 
rather how to harmonize these two aspects of marriage which are equally essential'. 
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adiutorium" identifiziert werden dürfe, da es weitergehend und die Ehe 

tiefer betreffend sei und auch nicht mit dem bonum fidei, sofern die
ses rein negativ als Ausschluß von Dritten verstanden werde, da es 

vielmehr den tiefen Einschluß des Partners in das eigene Leben mei
ne,159 Dieses sich so auch sprachlich. manifestierende Ringen um 

eine angemessene Erfassung der ehelichen Wirklichkeit führte auch zum 

Auftauchen einer weiteren Benennung des personalen Wesensaspekts der 
Ehe, insofern Kard. Eb. Conway, Armagh/lrland, sich ebenfalls dafür 

einsetzte, nicht die negative Formulierung, die Ehe sei nicht bloß zur 

Fortpflanzung eingesetzt, zu verwenden, sondern positiv darauf hinzu

weisen, daß die Ehe auch zum "Wohl der Gatten" (bonum coniugum) und zu 

deren Vervollkommnung vorgesehen sei, damit jede generative Einseitig

keit vermieden werde160 , wobei interessant ist, daß dieser Be

griff, wenn auch in anderer Wertigkeit, nämlich als Bestandteil der ge

genseitigen Hilfeleistung, auch bei Kard. Browne, Galway und Kilmac

dough/lrland anzutreffen war. 161 

Bei allem berechtigten Bemühen um eine Sicht der Ehe, die ihrer bis

lang vernachlässigten personalen Seite, am häufigsten unter dem Be

griff der ehelichen Liebe, angemessen Geltung verschaffen wollte, dür

fen jene durchaus angemeldeten Vorbehalte aus kulturell gänzlich an

ders geprägten Teilen der Weltkirche nicht übersehen oder verschwiegen 

werden. Im Namen 30 weiterer Bischöfe gestand Eb, Djajasepoetra, Djak

karta/lndonesien, zunächst anerkennend zu, daß die Verantwortlichen 

159 'lg1. eod" 151: 'This conjugal love should not be identified only with the 'mutuum adiutoflUBI' 
li sted by the Manua 1 sand eanon law amang the secondary ends. It 1 S much broader and More deep I y 
involved in the lIlarriage ... , Nor should it be identifleci only with the bonum fidel in its re
stricted sense of the axclusion or forsaking of a11 others, but rather lt 15 involved in tRe mu
tua 1 j ncl us ion of each spouse into the other' s tota 1 persona 1 1 He' . 

160 Vg1. Or. Kard. Eb, Conway, ArMagh/lrland, in: Ebd., 61: ' .. , deleantur verba: 'non est MerUIll pro
creationis institutulII' et substltuantur verba: 'in lpsorUE coniugul bonum et perfectionell! etiam 
instituitur'. Ratio est qui8 verba citata suggerere possent quod aliQui theologi aliquando 
docuerint matriMonium esse 'merum procreationis institutum'; Quod slIl\plieiter non est veru •. ln
super modus loquendi positivus seillper praeferendus esse videtur". 

161 Vg1. Or. Kard. Browne, Galway und Killllacdough/lrland, in: Ebd., 68: 'Amor de quo hie agitur est 
i 11e qui vocatur amor 8mici-tiae, seu allor absolute sincerus. llle est alllor, qUl SUMlllopere 
inservit bo no non solum pro-lis, ... sed etialll et qualllllaxi~e, bono ipsorul conjugu~'. 
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sichtlich bemüht gewesen seien, einen Eurozentrismus zu vermeiden; den

noch bleibe aber unschwer zu erkennen, daß sie vorwiegend die abendlän

dische Entwicklung vor Augen hatten. 162 In ihren und vielen ande

ren Regionen herrsche jedoch bisher eine Eheform vor, bei der nicht 

die persönliche Liebe zwischen Mann und.Frau, sondern der Vorschlag 

der Familie den Ausschlag gebe. Primär werde mit der Ehe die Familien

gründung, der Weiterbestand des Geschlechts angestrebt, und es sei die

se Motivation, welche zu wahrer Liebe oder zumindest zu einer festen 

Treue führe. 163 Da nicht abzusehen sei, wann diese Eheform aufhö

ren werde zu bestehen, schlug er vor, zumindest an zwei Stellen des 

Textes auf sie hinzuweisen, indem von der ehelichen Liebe sowohl als 

Ursprung der Ehe als auch als Ergebnis, als Folge des Familienbeschlus

ses gesprochen werde. 164 

Hinsichtlich der ehelichen Sexualität ist ebenfalls neben ver

einzelten negativen Äußerungen eine Vertiefung der Reflexion festzu

stellen, die nicht nur erneut die gravierend humanitäre Dimension der 

Sexualität ausleuchtete, sondern darüber hinaus in der Lage war, sie 

in die Heilsökonomie selbst miteinzubeziehen. Vereinzelt tauchte zwar 

auch diesmal der Vorwurf der überschätzung der Bedeutung der Sexuali

tät auf. Daß Treue wie Fortpflanzungsbereitschaft durch den Abbruch 

der sexuellen Intimität gefährdet seien, sei unzutreffend. Unchristli-

162 Vgl. Or. Eb. DJajasepoetra, DjakartalIndonesien i. N. v. 30 weiteren, in: Ebd., 69: "Redactores 
hUlus textus procul dublo sese abstinere voluerunt a conceptu et forma matrimonil nimis occiden
tal ibus. Tamen fatendum est, eos lmprimis evolutionem in occidente prae occulls habuisse', 

163 Vgl. ebd., 691.: 'In nostris et in aliis regionibus adhuc apud multos praevalet forma matrimo
nii, ubi non amor personalis inter virum et mulierem, sed propositum familiam condend1 In SOCle
tate ad natrimonium impellit. Primum Quod in matrimonio intenditur est, ut familia constltuatur 
et ita stirps perpetuetur. Et praeclSe hoc propositum ducit ad verum amorem vel saltem ad fidem 
mutuam et stabilem inter virum et mulierem'. 

164 Vgl. ebd., 70: "Ne nimis !acile dicamus ... hanc formam matrimonii brevi tempore extinctam irl 
et i deo a nob I s negl i 9 i posse. Non sumus prophetae, ne QU i dem in rebus evo 1 ut I on i s SOC Ja li s. 

Difficile mihi manet, nostras formas matrimonli in textu hoc recognoscere. Fateri autem de
beo, non tamen facile esse indicare, ubl et Quomodo praecise haec nostra idea in textu actuall, 
Qui be ne compositus est, inserenda sit. Puto Quod fieri potest in duobus 10cIs, nempe: 

1. n. 61 pag. 47, lin. 16, ubi post verba 'amore autem conlugali' addi potest: 'Qui vel ad le
gitimam unionem conducit vel ex eorum proposito familiam condendi emergit eoque nutritur'. 

2. n. 62 pag. 48, lin. 22 ... :; dort im gleichen Sinne. 
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che Intimität verhindere keine Scheidung, wohingegen eine längere Ent

haltsamkeit aus Gewissensgründen dazu angetan sei, viele Gatten auf 
das Innigste miteinander zu verbinden. 165 Das Schema betone so 

sehr die eheliche Liebe, daß der Schluß möglich sei, der "Gebrauch der 

Ehe" sei ohne Fortpflanzungsverpflichtung ~r1aubt. In reinem Biologis

mus wurde dem die Frage entgegengehalten, warum denn die Natur nicht 

deutlicher die Vereinbarung von ehelichem Verkehr und Kindervermeidung 

ermöglicht habe, wenn tatsächlich das geschlechtliche Leben der Gatten 

so notwendig für ihr Lebensglück, für ihre moralische und spirituelle 

Vervollkommnung sein soll,166 Häufiger war jedoch demgegenüber 

das Bemühen festzustellen, eine positivere und tiefere Sicht zunächst 

der ehelichen Sexualität allgemein, also nicht enggeführt auf den ehe-

165 Vg1. AV.s.e. e. Hanresa Formosa, Quezaltenango/Guatemala und 65 weitere, in: Ebd., 2!2: ·Pag. 
S0, n. 64, llnn. 21-24 non supponatur MOO tam genera li abruotionem vitae conlugalis, 10 
est, actuum matrill10nialium secundum contextulII, bonum fidei et prolis In discrimen vocare; hoc a 
Conci i io proclamm non est opportunul1; in se QuoQue verum non est. Profecto tal is vita coniuga
lis intilila sine spiritu christiano non evitat multa divortia; dum continentia diuturna ex motl
vi. conscientiae obsmata pI ures coniuges intime unH'. 

166 Vg1. Av.s.e. B. 8orrollleo, Pesaro/ltalien, In: EOd., !64f.: .... amorem coniugalem ita exalta
tur et Quasi ad sidera effertur uti llIedluli ad perfectionem asseQuendall, ut coneludere liceat de
bere Ecclesialll perlllittere ut coniuges matril1onio utantur Quin prolem suscipere teneantur, si id, 
eorum iudicio, nimis gme evadat .... Si usuS matrimonii, sm ulla restrlctione, sed ad bene
placitum coniugulII, est medium necessarium ad felicitatelll hominis in hac vita, ad perfectionem 1110-

ralem e spiritualel11, ad felicitatem et stabilitatem societatis et status, etc., Quomodo natura 
non providit ut ille usus cOl11poni passet cum moderata et ... taxata prole?". Eine eher 'iorSlchti
ge als direkt ablehnende Haltung zeigte SIch bel AV.s.e. Tb. Boudraux, Lafayette/USA, in: Ebd., 
166, der die Sexualität als "Ausdruck" und nicht als 'Grundlage' der ehelichen Liebe klarge
stellt wissen wollte und vor einer Quasi-religiösen Stil isierung der Sexual ität warnte: "Parro, 
opportunum videtur indieare in schemate Quod amor sexualis est expresslo amoris coniugalis, et 
non elus causa; et in aliQuo 1110do positivo reprabare debet schema ha nc sententiam nostns tempo
ribus vigenteRl in Qua 'sexus' est aliQua nova religio, cum sua liturgla propria Quae hOMlnem ad 
plenam vitam suam et finel!1 conducit'. Av.s.e. 8. Iriarte, ReconQuista/Argentlnien, in: Ebd., 
207 wollte die Qualifizierung der enelichen Akte als 'honestus gestrichen wissen, da es lächer
lich sei als Konzll die Eheleute über die Ehrenhaftigkeit der ehelichen Akte zu belehren: "N. 
62, lin. 35: 'Actus proinde ... honesti sunt et ... ' prorsus tollantur. RatlQ: absonum 
et ridiculul1 videtur ConciliulII hic coniuges edocere de honestate actus matrillonialis!" , ~obei 
die genaue Motivation dieser ÄuBerung nicht auszumachen ist, da es sich um die einzqe Stellung
nahme von ihm hande I te. 

161 Vg1. Or. B. De Roa, Victoria, Vancouver rsland/Kanada i. N. vieler konsultierter Laien und 33 Bi
schöfen, in: Ebd., 15: 'Percipiunt eteniln laici unioneIl coniugale~ adaeQuate aestimari non posse 
ni si habeatur clara constientia facti seil. Quod carna1is unio sese sublimat in coml1unione 
aliqua omnino typica totius personae humanae". 
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lichen Akt, zu entfalten. Vor allem müssen eine rein genitale Sicht 
von Sexualität aufgegeben und dualistische Elemente vermieden werden. 

Sexualität reiche als humane über bloße Genitalität hinaus, sei selbst 
bereits leib--seelisch geprägt, und so verstanden könne die Eheschlies

sung in einem sehr reellen Sinne als körperlicher oder sexueller Ver

trag verstanden werden, ·insofern vom Inhalt des Ehekonsenses auch als 

von einer Verbindung zweier Personen zu humaner Sexual gemeinschaft ge

sprochen werden könne, denn Sexualität sei nicht etwas Akzidentelles, 

sondern wesentlich für die Ehe, sei wesentlicher Ausdruck der -eheli

chen liebe. 118 Dementsprechend sollte auch nicht nur die wesentli

che überlegenheit menschlicher Fortpflanzungsfähigkeit, sondern der ge

samten menschlichen Sexualität gegenüber der bloß animalischen, betont 

werden, denn damit sei die erste eingeschlossenl19 , wodurch ein 

Beitrag zur größeren Konsistenz des Textes intendiert war, denn: wurde 

zuvor die menschliche Qualität der Sexualität als Ausdruck der liebe 
einerseits und getrennt davon anderseits die Humanität der anderen Di

mension der Sexualität, nämlich der Fortpflanzungsmöglichkeit, festge

stellt, so würde jetzt die Zweidimensionalität der Sexualität insge

samt klarer erfaßt. Das komplexe Phänomen der Sexualität müsse vor dua

listischen Tendenzen bewahrt werden. Die klassische Ausrichtung der 

168 Vg1. Av.s.e. Kard. Eb. Shenan, Baltimore/USA, in: Ebd., 153: .... the institution of marriage i5 
related to human sexuality (not merely to genital sexuality)'; ebd., 154: "(We have thought too 
lang of sexuality as genital; the contemporary world and the Christian contemporary world re
Quires that we see sexuality total1y as human involving body and soul, or the bodily aod the spi
ritual)"; ebd., 155: 'We should not relove the act of the will frolll the bodily and sexual nature 
of the object of the will. Tl1e marriage consent is directed to tl1e union of two persons in a 
hUlllan-sexual society. It does not impair but r3ther enhances the spirituality of Christian 
marriage by realizing and stating that in a very real sense the marriage contract is a bodily 
and sexual contract'; ebd., 156: 'Matrimony ... is a unique society for mutual perfection at 
all levels of existence and experience; and reason why it is such is tllat it is a man-woman, a 
sexual society ... Therefore the sexual union is not accidental but essential to the perfectlon 
of tlle nature of lIIarriage, it is an essential expression of conjugal love". 

169 Vg1. Or. Tb. Reuss, MainzlOeutschland, in: Ebd., 88: '21. N. 64 {pag. 50, lion. 40-42) tmus 
.. . si c emendetur: 'Sexua 1i tas l1umana, essent ia liter exsuperans omnel sexua 1 i tatem in i nf enor i
bus vi tae grad i bus'. Rat io: f acu ltas generaod j fuodatur in sexua I itate. Tota sexua 11 tas huma
na et non solulI! facultas humana generandi essential iter I verbul 'essential iter' magis sobrie ide
oQue mag i s conven ienter sonat QualII verbum 'lili rab i 1 i ter') exsuperat omnelll sexua 1 itatem in i nfer i 0-
ribus vitae gradibus. Haec praevalentia sexualitatis humanae etial!! radix praevalentiae faculta
tis humanae generandi est'. 
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Ehe auf Fortpflanzung sei zwar richtig, aber auch ergänzungsbedürftig. 

Die Eltern schenken den Kindern nicht nur das physische Leben, sondern 

haben auch für eine immerwährende Atmosphäre der Liebe in der Familie 

zu sorgen, was aber nur möglich sei, wenn diese Liebe sich in der Wie

derholung von Zuneigung und Hingabe täglich konkret stärke. 170 In 

diese Richtung wiesen auch Einzelvorschläge, wie etwa der Wunsch nach 

Ersetzung von "Erotismus" als Fehlform durch "Sexualismus", da dieser 

letztere die eigentlich akute Gefahr sei. Während dieser immer 

Hedonismus und Egoismus einschließe, sei dies beim "Erotismus" nicht 

oder zumindest nicht in derselben Weise gegeben. 171 Darüber hi

naus wurde ebenfalls der eheliche Akt erneut in seiner tief menschli

chen Eigenart und in positiver Perspektive reflektiert. Er solle deut

lich als "in sich" wahrhaft menschlich ausgewiesen '7 :!, müsse ge

gen. seine Engführung auf die Fortpflanzungsfunktion in Schutz genommen 

werden, da die Natur selbst keine permanente Zeugungsoffenheit vorsehe 

und außerdem bereits biblisch (Gen 2,24) der Geschlechtsakt primär als 

Zeichen und Zeugnis menschlicher Liebe gesehen werde, ohne welche die

ser Akt seine Humanität verliere und zur Bestialität degenerie-

110 Vgl. Or. B. Oe Roo, Victoria, Vaneouver IslandiKanada 1. N. vieler konsultierter Laien und 33 
Bischöfe, in: Ebd., m.: 'Natrimoniul ad proereatlonem ord!narl recte docet mio elassiea; sed 
adhuc perficienda videtur. Optandum est ut dualismum adhuc frequens hac In materla praetergredia
mur. Ne obliviscamur procreationeM ... non tantum requirere ut parentes Slnt auctores vitae pny
sicae sed etiam ut sint fons amorlS pro tota familia, fons quae nunquam exsiccarJ debet. Hoc ob
tineri nequit sine indeficlente in omnibus alllbitlDuS vltaa illorum generosltate. Generositas au
tem i 11 a non acqui r i tur una v i ce pro semp;;r, sed quot i die sese renovat et al i t secundum neces. i
tates et circulIIstant ias vitae concretae. 

Repetitio affeetionis et devotionis actuum ... lest} ... conditio sine Qua non qualitatls amo
ris coniugal1s·. 

171 Vg1. Or. Tb. Reuss, Nainz/Deutschland, In: Ebd., a5f.: 'I. N. 50 (pag. 46, lin. 211 loeo 'ero
tismo' dicatur: 'sexualisllo'. Ratio: pericululII nostri temporis non tam 'erotlsmus' Quam 'se
xualisllus' est; insuper 'sexua\ismus' seillper sapit 'hedon;smull' et '9g0ISIl1UIII', non jta, saltem 
non eodem modo, 'erotislllus"·. vgl. auch AV.s.e. B. Oe 0liveira, Santo Andre/Brasilien, In: 
Ebd., 183, der eine ForMulierung vorschlug, die es verilleldet, zwischen leib, Geist und Handlun
gen zu trennen: '4. Remplacer: 'par 1 'union intille des ämes, aes corps et des activites' par 
Tunion de parfaite intilllite personelle et reciprOQue lill\itie'. 11 est toujaurs dangereu1. de se
parer la nation d'union du corps, ä~e et activltes'. 

172 Vgl. AV.s.e. B. Devoto, Goya/Argentinien, in: Ebd., 194: ·N. 62, pag. 48. 1m. 34-41: propr'a 
ratio actus coniugalis melius exprill\atur, ut achs in se vere humanus et nobJ11s, ne phrasls 
'modo vere hUlilano perpetrari' nillis IIOlentosa in conte,.tu appareat'. 
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re,173 Entsprechend habe das Konzil bei der Behandlung der Schwie

rigkeiten, die sich aus der Pflicht zur zeitweiligen Zeugungsvermei

dung einerseits und der Notwendigkeit einer dauernden Pflege und Erhal

tung der ehelichen Liebe auch in körperlicher Zuwendung ergeben kön

nen, ledigl ich darzustellen, nicht aber bereits eine Lösung im Sinne 

bestimmter Moraltheologen zu implizieren, indem es den Eindruck erwek

ke, der Wille zur Begrenzung der Kinderzahl ziehe ohne weiteres die 

Verpflichtung zur Enthaltsamkeit nach sich174 , womit sich eine er

neute Reduzierung ehelicher Geschlechtlichkeit auf den Zeugungszweck 

ergäbe, Der eheliche Akt wurde aber nicht nur als Akt der gegenseiti

gen Liebe gewürdigt175 , und zwar in Vermeidung seiner überbewer

tung und einer neuerlichen Fixierung auf den Geschlechtsverkehr mit 

nun veränderten Vorzeichen nicht als einzig möglicher, sondern als 

1:2 ig1. A •. s.o. B. Schoemaker, Purvokerto/lndonesien, ,n: Ebd., 233: 'Dicitur Quod actus sexualis 
eompletus,e1 cop"la. nUIlQuam frustrari lieet a fine suo naturali, quod est possibilltas-procrea
t Ion IS. 

Responditur QiJod in IPSO proeessu naturali, ab ;psa natura milliones ex seminibus intrantibus 
frustrantur a sua fine "aturall, et pereunt, obiecto non obtento, et ideo ipse actus non fit il-
1 icitus humanlter. 

Respond i tür secundo: Quod f i ni 5 actus sexua I,-comp 1 et i, non tantum est in funet I one gener if i
ca, sec primarie in signo et testilllonio amom-humanae ut dieitur In Genesi cap. 2 v. 24 et ideo 
~egatur praesuppositum et eonsequentlU ... ; finis humanus actus copulationis obtenetur, neillpe 
alliando, SI ,ero non aillando est velut bestialitas et actus i nhulllanus , ergo peccatum". 

174 'lg1. ür. Tb. Hacault, Saint BonifaeeiKanada, in: Ebd., 114: '2. In propositlone: 'Non semper ... ' 
Illnn. 18-20" sine dubio agitur de difficultate conciliandi obligatiom ad tempus non procre
and: prolem numerosiorell cum neeessitate eonstanti amorem eolendi actjbus coniugibus propriis. 
Sen hoc non satls elare dlcitur in textu. Haec eonciliationis difficultas forsan non existlt ni
si In hypotesi actuali moralistarum, seeundum QualII unicus modus agendi coniugibus licitus est iJ
le in QuO physice et i~~ed13te servatur ordo ad foeeunditatell i. e. 'aetus per se aptus ad gene
rationem'. Ipse textus ... problema foeeunditatls praeiudicat. Loquitur ae si voluntas nUllerUII\ 
prolis limitandi seeull necessarie traheret obligationem eessandi ab actlbus Quibus aMor con
iugalis alitur. Ni fallor, non est de intentione Coneilii iudiciulII ferre in hoc problemate qUla 
specialiter ad Summi Pontifis COlllpetentlam relietum est'. 

115 vgl. Or. Tb. Reuss, MainzlOeutschland, in: Ebd., 85: "Actus coniugalis ... revera aetus amoris 
eoniuga1is eH, si non solum communicatio mutua eorporum est, sed mutua donatio viri et uxoris, 
ergo mutua donatlo duarum diversi sexus personarulII, Quae sunt 'duo in una carne'... • und 
AV.s.e. Kard. Eb. Shehan, BaltimoreJUSA, in: Ebd., 151: "The marriage act, preeisely in so far 
as i t i s se:,ua I, and because 1 t i s sexua I-i n the sense of human sexua 1 i ty and not lIere I y gen 1-

tal sexuality - is an aet of !tutual love between the person ~ho i5 the husband and the person 
who 15 the wife'. 
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einer unter anderen Akten der ehelichen Liebe176 , und nicht nur 

als eine Weise der immer wieder erfolgenden Bekräftigung des Eheent

schlusses, die als fundamentale Kraft der Ehe auch bei Kinderlosigkeit 

nicht verlorengehe177 , sondern darüber hinaus mit zur Ordnung der 

spezifisch christlichen Liebe gerecnnet178 , als eine in sich be

reits spirituelle, keineswegs areligiöse Erfahrung und Wirklichkeit, 

insofern er eine personorientierte und damit letzendlich immer auch 

Gott anzielende Liebe ausdrücke"179 Die Epheser-Analogie bezüg

lich der Verbindung Christi mit der Kirche und der Ehe habe in der tra

ditionellen kirchlichen Doktrin häufig dazu geführt, mehr die Reinheit 

als das Lustvolle der Liebe herauszustellen; wenn dies auch zweifelsoh

ne wichtig sei, so sei es dennoch ebenso leicht gewesen, jede Sexual; 

176 vgl. Or. Tb, Reus., Kalnz!Deutsc.~land, In: Ebd" 85, wo er darauf hinwies, ca6 dIe eheliche Lie
be "non POSSe simpliciter identiflcari cum actu cOnlUga11, sicut etlam in textu huius schematis 
al i Qual i es f1 t. Amor con i uga 1 i s ad totam vi tam eon i uga 1 em se extendere et aM, a perso~are debet. 
Actus eoniugalis tantum unus inter alias actus amorlS conlugali. esse potest ".". 

177 Vgl. Or. Tb. Reuss, MmzlDeutschland, in: Ebd., 85: 'Ex dignltate personae humanae sequitur dig
nitatem actus coniugall. consistere in int,ma coniunctlone personall ... Hac lntlilla coniunctione 
persona 11 i rrevocab i 1 i s consensus persona i i s matr 1I110n i um i unda". I ta conf i rmatur, ut mat r i mon i um 
suam viII fundamentalem suamque indissolubllitatem non amittlt, si proles, saeplus tam optata, oe
ficiat' sowie ebd" 88, wo die Rede von der splrltuellen Fruchtbar~eit gestricnen werder soll, 
da sie als Kompensation mißverstanden werden könnte; "~erta ... de foecundltate spirituall dele
antur, quia illa foecundltas spiritualis omni lI!atrimonio competit; lnsuper textus schematis an
sam praebere passet errori foecundltatem spiritualem quasi compensatlonem pro foecundltate corpo
rali spectari posse und AV.s,e, Kard. Eb .. Shehan, Saltimore!USA, in: Ebd., 156:'10 la1i, mar
riage is coosummated only once; In real llfe it is consummated on11 throughout llfe: a WArnon ,e
xual life blnds the spouses ever more strietl] et clasely'. 

178 Vg1. ebd., 157f: "Therefore, sexual intercourse should be md clearly to belong ~o the oroer 
of Christian love ..... 

179 Vg1. Or. Tb. Reuss, Kainz/Oeutschland, in: Ebd., 85: " .. , actus amoris coniugalis sicut QmrdS ge
nuinus amor humanus intendit personam amatam et per personal! amatam ultimam tendit In Oeum' uno 
Or. S, Oe Roo, Victoria, Vancouver rsland/Kanada i. N. VIeler t,onsultwter Laien und 33 weite
rer Bischöfe, in: Ebd., 75: "Istum vel illulI! actum amoris coniugalls praeter lntegrum v!tae farnl
lialis cotidianae contextum considerare, ast de facta real1tati contradicere. Nam 1111 actus amo
ris coniugalis proprii inseruntur In allQuo complexu extra queM veram et plena!1 significatlonem 
habere nequeunt. Non agltur de sala pracreatione. Oeflniri ergo non possunt a sola attractio
ne physica nec contineri in ambitu S011US voluptatls. Katrimonium christianu~ utlQue \iOcatlO 
est, vocat i 0 ad perfeet i onem ut consortes quaerendam, nec in ai i 0 contex tu v i der! oportet. 

Sponsi testificant amoreIl coniugalem experientiam spiritualem valde profundam pro seIletipsiS 
constituere" und zuvor ebd., 16: "Repetitio affectlonls et devotionis actuum, quasi sacramentun 
est il\ius vocationis quia l11am insimul signiflcat et outrlt" und ebd., 71: 'Actus conlugaies 
non solum honesti sunt, sed sunt sancti QUla ipsum Christi amorem exprlmu~r, 
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tät als egoistisch und eine "reine" oder selbstlose Liebe als per defi

nitionem asexuelle zu konstruieren, während demgegenüber der eheliche 

Akt zur Heilsökonomie gerechnet und durchaus in seiner heiligenden 

Funktion und als Zeichen der Gnade anzuerkennen sei. 1ao 

Das Prinzip der verantwortlichen Elternschaft war kaum noch Kon

troversgegenstand. Vereinzelt wurden zwar noch Vorbehalte vorgetragen, 

die darin entweder die Fortpflanzungsfinalität der Ehe gefähr

det '81 und dem Hedonismus durch eine verfrühte Feststellung die

ses theologisch nicht gesicherten Prinzips das Wort geredet sa

hen '82 oder aber in der Anerkennung dieses Rechts eine überforde

rung der Eheleute erblickten, da diese weder über die Kriterien noch 

die Fähigkeiten zu einem solchen Urteil verfügten, so daß nur eine sub

jektivistische und rationalistische Gesinnung gefördert werde. 183 

180 vg1. AV.S.e. Kard. Eb. Shehan, Saltimore/USA, in: Ebd., 158: ·St. Paul, Ephes. 5, 25, taught 
that the 10,e of Christ for the Churen was the exemplar of the love of husband and wife. But in 
Lne traditional doetrine on lIarriage thls analogy of Christ's sanctifying 1m for the Churen 
has tendena to mean that marita1 rove should be 'pure' rather than lustfu1. The truth of 
th i 5 i s be/ond doubt. But SI nce i t i s easy to eonstrue a 11 sexua 1 i tl as se 1f i sh, astrang eur
rent of Catholic tl!Ought has seen 'pure' or unselfish love as almost asexual by definition . 

... the Question 1S not lIIerely whether the lIIarriage aet can oe meritorious, but whether it is 
relatea to the sacrar,ental grace of marriage and therefore holy, in the sense of being a si9n of 
grace . 

... oe are to understand the marriage act in its very sexuality and corporeity, not slIlIplj as 
a pllys i 0 i 09 1 ca 1 event I nvo]v i ng the congress of two geni ta 1 systems, but a supernatura I event 
wllieh solic1ts and demands an Interpersonal relatIon of the order of the purest and hol lest Chri
stian love'. 

181 Yg1. Or. Kard, Eb. Siri, Genua/Italien, In: AcSynVat IV/2, 25: 'lo schema, nella preoccupazio
oe che manifesta della Questione demografica, lascia chiaramente Ja soluzione deI "bonull prolis' 
al1a cor.sClenza dei coniugi. Cl/) appare del tutto periculoso, perehe la coscienza dei coniugi 
puo esse re preda di .allettamentl 0 dottrini aHeni dalla vera morale cattol1ca. Oove tratta la 
questione, 10 schema non pare presenti eon ehiarezza la dottrina 'certsllente fin Qui inseganta 
dalla Chiesa' a proposita dei Katrilonio e delle sue finalitr, 

182 Vg1. Av.s.e. Eb. Alvin Pereira, louren~o MarQues/Hozallbi", in: AcSynVat 1'J/3, 160: .... 
tollenda sunt verba: 'necnon suum esse prolis numerum .. , deterllinare', uSQue ad ' ... Ecclesiae 
necess i tatum' . 

Re Quidem vera, unde theologice probatur coniuges esse numerUILL prol i5 deterllllnare? Quis non 
vldet hunc modum dicend1 esse saltem praeillaturum et fovere 'edonisllo' vltae 1I0dernae, Quae Qui
dem vu 1 t gaudere sed non acceptar e responsabi I i tates i ps i us matr ilnoni W . 

183 Vgl. Av.s.e. Tb. Forer, Bolzano-Bressanonelltalien, in. Ebd., 196, der dazu ebenfalls meinte: 
.... hoe aliQu1d indeterminatull est, et ideo periculosulII est,'hoc IUS sponsorum solellniter 
proclamare. Hominem nillis in altulII ponit et subiectivisllum conscientiae aut rationalisl!luilillentis 
fovet. Sponsl nempe elementa non habent et capaces non sunt, sibi 'ludiclUIll efforllare' .. ' Quot 
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Daneben gab es aber ebenso die ausdrückliche Bejahung des Prinzips als 

solchen und die lobende Registrierung seiner Verankerung in der perso
nalen Liebe,184 Besondere Erwähnung verdienen hier allerdings die 

Äußerungen von Tb, Reuss, Mainz/Deutschland, der bedauernd feststellen 

mußte, daß der Text nicht mehr ausdrücklich den Terminus "Verantwor

tung" verwende und deswegen ein gewisses Gefälle durch die Betonung 

des Pflichtbewußtseins und der Großherzigkeit der Eheleute erhal-
te, 185 

ankomme; 

und sei 

Wi llkür 

Demgegenüber sei es gerade die Verantwortung, auf die es 

sie vermeide Willkür, schließe die übrigen Elemente mit ein 

direkte Antwort auf den Anruf Gottes, Weder die Furcht vor 

bei einer Verwendung der Kategorie der Verantwortung sei somit 

begründet noch die Bemerkung der Relatio angemessen, die Verantwortung 

müsse von Hochherzigkeit bestimmt sein, da letztere ja in der Haltung 

wahrer Verantwortung bereits eingeschlossen sei,186 

Hinsichtlich der Wesenseigenschaften standen auch diesmal Inter

ventionen mit einem mehr institutionellen Interesse solchen gegenüber, 

die eine mehr personenorientierte Perspektive wählten, So sollte einer

seits die Scheidung deutlich verurteilt187 , die Unauflöslichkeit 

filii habend; sint". 

184 Vg1. ar. Kard. Eb. COIOIIDO, Hailand/ltalien i. N. Y. 33 weiteren, in: Ebd., 33: 'Demum pecuJia
riter laudabile quod ab huiusllodi personali uore deducatur officium i1lud Quod yocari saiet 
'paternitas responsabili '. Quae non est haben da ut concessio infirmitati humanae, lmmo per lilam 
parentes, seipsos sentientes ut interpretes et instrullenta aSloris Dei er ga suas creaturas, prO,I
dent et curant ut procreatio eveniat optillis Quae fieri possint condicionlbus". 

185 Vgl. Or. Tb. Reuss, Hainz/Deutschland, in: Ebd., 85: 'Dolendum est, quoo tems nune propositus 
in QuadaM, ut videtur, oppositione ad textUI1I priorem, verba 'responsabilltatis' non utitur, e 
contra solullllodo de 'plena officii sui conscientia' .... et de 'generosa humana et christiana of
ficii operisque conscientia' ... loquitur'. Vgl. allerdings den im Schella als 'responsabil1-
te"interpretierten Begriff 'conscientia" vgl. Schema 'Constitutio pastoralis .... , in: 
AcSynVat IV/I, 480 n. 62 (49, 9(,). 

186 Vg1. Or. Tb. Reusch, Mainz/Deutschland, in: AcSynVat IV/3, 85: 'Hoc revera dolendum est; clare 
eni. urgeri debet responsabilitas coniugull formans total vitaI1lMatrimoniale •. Responsabilitas ur
genda est; ollnino en im al i ud est p lena responsab i litate eorall Deo agere quam arbi trarie agere. 
Vera responsabilitas etiam generositatel1 includit. Responsabiliter agenda homo ipsi Deo eiusque 
voluntati respondet' und ebenso ebd., 88: 'Hiall non potest, sicut in relatio fit, slmpliciter 
dici responsabilitatell dirigi spiritu generositatis; econtra vera responsabilitas etiam generosi
tatem i nc I ud i t' . 

181 vgl. ar. Kard. Eb. Mfini, Palermo/Italien, in: Ebd., 17: ', .. fere nihil dicltur de di,ortlO, 
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als geoffenbarte und von der katholischen Kirche immer bewahrte Wahr

heit göttlichen Rechts auf keinen Fall durch die übernahme der ost-
kirchlichen 

sönl iche 
Praxis verwässert188 

Wohl verkündet18e 

und ohne Rücksicht auf das per-
sowie auch in der Fortpflan-

zung190 bzw. die Treue nicht in der ehslichen Liebe, sondern in 

der Natur der Ehe verankert werden. 191 Anderseits wurde gerade 

die Verwurzelung der Wesenseigenschaften auch in der ehelichen Liebe 

insgesamt positiv vermerkt und unterstützt192 oder ihre Anbindung 

an den ehelichen Akt als Zeichen totaler Selbstschenkung ge

wünscht. 193 Darüber hinaus wurden erneut die Probleme gescheiter

ter Ehen wahrgenommen und problematisiert und wiederum die Prüfung ei

ner eventuellen übernahme der ostkirchlichen Praxis empfohlen. 194 

quo in pluflbus Matlonibus matrlmonlum fundli.US pervertitur .. :; ännlich Or. Kard, Eb. Conway, 
Arlilaghllsland, In: Etd" 65; Av,s.e. Tb. Beltia Aldazabal, Santander/Spanien, In: Ebd., 162f. 

188 Vgl. Or. Kard. Journat/Rolll, 10: Ebd., SM.: 'Ooctrina Ecclesiae catholieae ae lndlssolubilitate 
matrl1110fill sacramentalis est lpsalilet doctrlna Domini Iesu nobis revelata, et ab ipsa Ecclesia 
semper semta et annunt i ata. ... Qu i dQu i d si t de usu harum Ecc I es i arum (:der Ostk i rchen; d. 
i.), doctrina ipsa genuina E,angelii de indissolubilitate lIIatrimonli sacramentalis semper viguit 
in Ecclesia catholiea. Ad hanc Ecclesiam non pertinet mutare Quae sunt luris divinj". Oies war 
eine Entgegnung auf die Stellungnahme des ligyptlscoen Patriarehalvlkars 10ghby, vg1. u. 3.2.U. 
Anm. 194. 

lS9 ·lg1. ebd., Anlll. 108. 

;% \g1. ALs .•. B. Manresa Formo.a, Quezaltenango/Guate~ala und 65 weitere, in: AeSynVat IVj3, 212: 
'Petlm"s ut ... pro fur.danda unltate et lndlssolubilitate lIIatrimonii, simul cum lndoie amoris 
eoniugal;s, tradltionale argulllentum prollS Susciplendae et educandae explleite comme~ore
tur" . 

191 ig1. Or. ~ard. ilrowne, Galway uno Kllmacdough/lrlano, in: Ebd., 68f.: .... sU9gerem ut loeo vo
cum 'coniugalls amoris' pona-tur vax 'coniugii', maxille ratione verba rum Quae seQuuntur. Propria 
ratio necessitatis fidei ex parte coniugum non est 'all1or' sed virtus fidelltatis conluga
Hf. 

192 Yg1. Or. Kard. Eb. Colombo, Mai land/ltal ien, k Ebd., 33: ..... placet quod coniugales fldes et 
indissolubiil vinculum deducb~tur etiam a natura propria amori5 cooiugalis·. 

193 \'91. Or. Tb. Eb. Rem, Mainz/Oeutschland, in: Ebd., 86: 'Plena ceniugum fide5 atQue Indissolubi
lis eorulII unitas non solum ex consensu matrimoniali, sed etiall ex actu coniugali idee seQuuntur, 
Quia actus coniugal is non sola eomlllunicatio mutua corporum ast, sed muttia donatio duarum persona
rum, Quae sunt 'Duo in carne una' ... Plena coniugum fides atQue eorum indlssolubilis unio refe
runtur ad personas·. 

194 So wünschte ALU. B. Sana, Akra/lrak, in: Ebd., 228-230; und wiederum A'I.s.e. Eb. Gescuffi, Iz
mir/Türkei, In: Ebd., 188-192 und Or. Teb. Zoghby/MelchitlSCher Patriarehalvikar Ägyptens, In: 
Ebd., 45-48; vgl. zu aen beiden letzteren 0.3.2.2.3. 

594 



Eine Einzelanregung mahnte einen differenzierteren Umgang mit dem Phä

nomen der Polygamie an. Auch eine solche Verbindung verdiene auf Grund 

des positiven Wertgehalts, der sich in ihr manifestiere, vor allem 

aber wegen der auch diese auszeichnenden Stabilität in einem allgemei

nen Sinne die Bezeichnung "Liebesbund'" und "Ehe". 195 Davon sollte 

dann als nächste vollkommene Stufe die Ehe gemäß dem kirchlichen und 
konzi 1 iaren Verständnis unterschieden werden; dadurch würde die Polyga

mie nicht einfachhin und absolut als negativ eingestuft, sondern das 

in ihr positiv Angelegte als Ausgangspunkt ihrer Bewertung ge
wählt. 19B 

Das Herzstück des katholischen Eheverständnisses, der Konsens 
der Partner selbst, wurde zwar nur vereinzelt, aber in außerordentlich 

bedeutsamer Weise und mit überlegungen thematisiert, die zwar nicht ex
pressis verbis den Weg in die Endfassung gefunden haben191 , die 

aber dennoch zu ihrem reflexiven Hintergrund gehören und deshalb nicht 

übergangen werden dürfen. 19B Es war Kard. Eb, Shehan, Baltimore/ 

USA, der im Zusammenhang mit der Grundfrage nach dem Zusammenspiel von 

göttlichen und menschlichen Elementen der Ehe, von göttlicher Einset

zung einerseits und menschlichem konsensualem Akt anderseits, das er 

195 Vgl. Or. Tb. Hacault, Saint Soni face/Kanada , in: AcSynVat IV/3, 112: 'Polygamia et alia foedera 
dilectionis quadall stabilitate pollent, quae saltell bonull prolis fovet. Quia stabilitatell quall
dall obtinent lIultae societates talia foedera lIatrillloniulI appellare consentiunt. Ideoque respi
ciendull est ad hunc aspectum positivulI, i. e. ad bonitate. Quae in i11is foederibus reperi
tur' . 

196 Vgl. ebd., 112f.: 'Hullo modo mihi est in anillo affirllare Ecclesiall debere illa foedera probare, 
quia de faeto carent notis seeundull doctrinall eathoHeslI olllnino neeessari is ... 

Sed lIihi videtur, in schellate, diversa foedera, matrillonio inferiora, potius illperfecta et 
perfeet ionanda Quall silllp I ieiter esse dallnands ... 

Quia schella de pOlygallia, etai breviter, loquitur, nonne opportunull sit Ha ostendere doctri
nall catholic8n ut appareant prillo relativa bonitas polygalliae et secundo definitiva ma
trimonii christiani superioritas ... ? Recognoscatur ergo teKtus n. 60 schell8tis ut gradatil fiat 
transitus a foedere illperfeeto ad doctrinan cOllpletam Ecclesiae de lIatrinonio·. 

197 vgl. u. 3.3.2.3.3. 

198 Der Vollständigkeit halber sei auch hinge.iesen auf einen kleinen Verbesserungsvorschlag zur Ver
meidung einer Identifizierung von Konsens und ehelicheIl Akt durch die Bezeichnung des ersteren 
als 'Actua hUllanus' bei Or. Kard. Eb. Rossi, S. Paolo/Brasi lien, in: AcSynVat IV/l, 63: 'loco 
'ita actu hunano quo' ... dicatur: 'Ita actu hultano istius consensus, qua'. Ratio est: 8l1bi
guitatell vitare CUII actu coniugali .... Placuit 68 Patribus'. 
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im Schema für unterentwickelt hielt und mitverantwortlich machte für 

eine gewisse Unfähigkeit, sich den Problemen der Zeit wirklich kon
struktiv zu stellen, auch auf die formelle Eigenart des Konsenses zu 
sprechen kam,199 Die traditionelle Rede von der Ehe als göttli

cher Einrichtung dürfe nicht voluntaristisch verstanden werde, so als 

sei sie eine der Schöpfung gegenüber nachträgliche, willkürliche Dekre

tierung ohne jede Rücksicht auf den menschlichen Willen200 , des

sen Rolle bei der Eheschließung sich dann in der Tat auf die sekundäre 

Konkretisierung des göttlichen Plans und letztlich auf die bloße "Frei

heit" der Standes- und Partnerwahl beschränke201 • so daß er ledig

lich der allgemein und abstrakt in vorpersonaler Unabhängigkeit beste

henden Größe "Ehe" zu ihrer konkreten Existenz verhelfe, 202 Demge

genüber schlug er eine andere Verhältnisbestimmung vor. Die göttliche 

Einsetzung der Ehe sei nicht als ein nachträglicher Oktrois über die 

geschaffene Kreatur verhängt worden, sondern vielmehr der menschlichen 
Natur implizit eingeschaffen, in ihr angelegt, was bereits andeutet, 

199 ~gl. ,AU.6. Kard. Eb. Shehan, Baltimore/uSA, in: Ebd., 152: 'N. 61, pag. 4J. The presentatlon 
in the present text ... is amblguous, lading In elarity, and is open to various Interpreta
tions. This is so espeeially oeeause the elear relationship bebeen the divlne ana human ele
ments of the institution of marriage IS not developed to meet elearly the eontemporary situation 
with its Questions, its news and real problems, progress in knowledge, and demands for Chrlstian 
personalism In Hs moral teaehing. 

1. In the first lines what is the relationship between 'the eoniugal eOMllunity as founded by 
the Creator aod eQuipped wlth his laws', and on the other hand, 'the eonjugal community' as 
'es tab 1 i shed on the eovenant or i rrevoeab I e persona I eonsent of the spouses'?'. 

20Gig1. ebd., 152f.: "lt is an illllllutable and inviolable fundamental aoetrine that lIatrilllony was in
stitüted 01 God, and therefore that marriage is a divine institution. But what is lIIeant by this 
... ? Certainly lt does not imply that lIIarriage was instituted by an arbitrary divine decree 
wilieh in no way took aeeount of man's free wH r. 

201 vgl. ebd., 153: 'Holt does the numan !li/I enter into marriage Institution? Does it mean that 
man is allowed to play ooly a secondary but free role in the realmtion of God's design 1n eon
creto; i. e. i s the hUlan wi 11 in the foundat i on of lIIarr; age restri eted to whether to lIIafry and 
whom to marry ana once 113med by free obedienee lIan eonforms lIeritoriously to the divine wi 11 
by fuifilling the 1m and d~ties, wHh whleh God in His original deeree has eQuipped the marri
age institution?". 

202 Vg1. eM., 153: 'It is trUe that the schema says that marmge as an institution has its origin 
in a h~man aet 1. e. 1 n the persona 1 consent of the spouses; but I s th is to be understood that 
marriags has nothing to do with the human will except insofar as the human will 113y partlcula
rile it in existence las lf marriage as a divine institution exists generieally and in the 
aostract j nd.pendent 1 y of ex i st i ng lIIarri ages r . 
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daß hier nicht Strukturen, Ordnungen einfachhin akzeptiert werden 

sollen, sondern angelegte Elemente der Entfaltung bedürfen. Göttliche 

Einsetzung als letzter Grund der Ehe meine nichts anderes als die Tat

sache der zweigeSChlechtlichen Natur des Menschen, die auf gegenseiti

ge Ergänzung und Liebe orientiert sei und auf einer Linie liege mit 

der aller SChöpfung zugrundeliegenden trinitarischen sich verschenken

den Liebe. 203 Daß damit nicht ein naturalistisches Verständnis 

durch ein anderes ersetzt wurde, indem lediglich die menschliche ge

schlechtliche Verfaßtheit an die Stelle des Fortpflanzungsauftrags 

trat, war aus der Rolle ersichtlich, die dem Ehekonsens zugewiesen wur

de. Das Angelegtsein der Ehe in der sexuellen Natur des Men

schen204 besteht nicht in der getreuen, folgsamen AusfÜhrung natu

raler Vorgaben; dem Konsens kommt nicht nur eine passiv-rezeptive Funk

tion als Akzeptierung der und Unterstellung unter eine abstrakte Ehe

ordnung zu, die dadurch existent wird, sondern ist vielmehr ein freies 

ergebenes Unternehmen als Antwort auf den Anruf Gottes, der sich in 

der historischen Natur des Menschen meldet, ihn in seine Verantwortung 

nimmt, ohne daß damit eine bestimmte Eheordnung verhängt würde; diese 

bleibt in solcher Perspektive mehr Auf- als Vorgabe. 205 Damit 

203 Ygl. ebd., 153: 'Could Me not, rather, consider that the divine will's Institution of marriage 
took place, not by a fiat subsequent to and distinct from the establishl1ent of human nature, but 
rather as illpl icit in the creation aod establishment of hUlan nature itself. In other words 
can we not see God' s wi 11 in the Institution of !1arriage concretized in the ob]ective order of 
hUlan nature? Can Me not understand God's Mi 11 as the ultillate sufficient reason of !1arriage 
and the object i ve order of human nature, created and estab 11 shed by god. as the i IIlIedi ate rea
san? ... Human nature. in its Mholeness, is not s11lply the lIale-lIan, or the fellale-woMan. but 
both tagether cOllplel1enting each other, forl1ing a cO!1l1unity, after the emplar of the Tmne 
Godhead itself'. In diese RiChtung wies auch die Anregung von Or. Tb. Reuss, Maiilz/Deutschland. 
in: Ebd., 86, gerade Gott als Schöpfer zu nennen 111 Zusammenhang Ilit der Ausstattung der Ehe 
mit Gütern und Zwecken. duit der Eindruck ver.leden werde, diese seien der Ehe nicht selbst in
nerlich, sondern als positives wenn auch göttliChes Gesetz von auSeß verordnet: '2. N. 61 (P8g. 
47, 1 i nn. 11-131 loco textus 'Ipse vero Deus ... i nstrux i t' di catur 'Ipse Deus ut creator gene
ris hu~ani aue tor est lIatrillonii variis bonis ac finibus praediti'. Ratio: textus sChematis 
ansam praebere posset error i bona et fInes lIatrilloni inan i ps i i ntr i nseca, sed lege pos i t lva, 
I icet divina, data esse'. 

204 vg1. ebd.. 153: ' ... God's disposition in connection with the foundation of marriage lS to be 
found in the establ lshllent of hUllan nature as such and in part in the fact of hUllan I'taleness-an
fe!1aleness. Therefore, the institution of larriage is related to hUllan sexuality (not lIerely to 
genital sexuality)'. 
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wird der Konsensakt als wirklicher Gründungsakt ernst genommen und 

göttliches und menschliches Wirken in bezug auf die Ehe als eine kom

plexe Einheit verstanden. Der göttliche Anteil besteht in der fundamen

talen Setzung der Zweigeschlechtlichkeit als Bedingung der spezifisch 

ehelichen Beziehungsmöglichkeit, die konkr.eter menschlicher Gestaltung 

anheim- bzw. in Verantwortung aufgegeben ist, Der Konsens ist so nicht 

nur aktuell, in synchroner Perspektive wirkliche Ursache der Ehe und 

nicht nur existentielle Kopie der abstrakten vorgefertigten Ehe, son

dern auch diachron, insofern die jeweilige Ehegestalt nicht ein für al

lemal festliegt, sondern sich als Aufgabe stellt, wodurch die ge
schichtliche Dimension der Ehe deutlicher zum Vorschein kommt. Kard, 

Eb. Shehan, Baltimore/USA, hob diesen Ansatz als heilsgeschichtlich

existentiellen im Unterschied zu einem essentialistischen Ansatz her
vor, der einem zeitgenössisch adäquaten Eheverständnis eher gerecht 

werde. 206 Dabei wurde der Blick noch einmal konzentriert auf den 

konsensualen Akt als solchen. Dieser sei nicht nur als "fester Willens

akt", als eine Aktualisierung der Wahlfreiheit zwischen bestehenden Al

ternativen zu betrachten, sondern umfassender zu versteHen als das Be

streben, sich ein erfaßtes Gut ganz zu eigen zu machen, was im Blick 

auf die Ehe nichts anderes bedeute, als daß der Konsens wesentlich die 

Fähigkeit bezeichne, eine Person mit jener Liebe zu umfangen, die aus 

zweien ein Fleisch werden lasse, Aus diesem Grunde sei die eheliche 

Liebe nicht bloß eine eheanimierende Kraft, sondern gehöre als funda-

205 Vgl. ebd., 154: 'Without at all denying tnat marriage is divinely instituted can we not say tru
Iy that marriage is a natural (not naturalistic) institution, 1n the sense that the human act in 
~hich marriage has its origin 1. e. the human decision to marry, is a free, obedient personal un
dertaking in the response to God's eall, ~hich call is embodied in the h1stomal huaan na
ture which God created .... Thus one does not forge a dichotomy bet~een the divine and human 
foundation of marriage but sees them together into the total nature of lIarriage as an institu
tion' . 

206 Vgl. ebd., 154: '(This is lIore in keeping with the contemporary coneept of revelation as a di
vine event in history rather than a static statement of God in the d1stant past; it sees marri
age in allare doctma 1 context rather than juri diea I ; ... )... I t seems to me that the ehr ist i an 
doctrine of marriage, 1n the light of contellporary knowledge, biblical, doctrinal, psychologi
cal, sociological and philosophieal, must present the 'nature of lIarriage' as meaning: what mar
riage truly is, by reason of its divine and human foundation .... (This is the existential 
approach in theology as distinguished frol!! the essential ist approach.)'. 
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mentaler Aspekt zum Wesen der Ehe,207 Die Bedeutsamkeit dieser 

Ausführung erschließt sich in einer zweifachen Perspektive, Die dia

chrone Dimension der Konsensbedeutung wirft zum einen ein licht auf 

die geschichtliche Eigenart auch der Ehe, Diese ist nicht reine Vor

gegebenheit, sondern der Mensch ein grundsätzlich auch auf Ehe angeleg

tes Wesen. Ehe verwirklicht sich konsensual-geschichtlich, ist jeweils 

aktuelle Bündelung von konsensual-geschichtlich gewachsenen Erfahrun

gen. Zum anderen wird der Konsensakt nicht nur aus seiner rezeptiven 

Degradierung befreit, sondern darüber hinaus in seiner tief personalen 

Qualität zur Geltung gebracht, wenn er als liebesakt, als Aktualisie

rung ganzpersonaler menschlicher liebesfähigkeit ausgewiesen wird, wo

mit zugleich neben der Verwendung des Begriffs der "ehelichen liebe" 

für die Ehe insgesamt und für ein neues wesentliches Teilmoment dieser 

Wirklichkeit eine dritte Verwendungsweise auftaucht, nämlich als Cha

rakterisierung nicht des Konsens inhaltes, sondern des Konsensak

tes als solchen. 

Die einzige Stellungnahme, die dem Gedanken einer näheren Begrün

dung der rechtlichen Dimension der Ehe gewidmet war, stammte von 

B. Volk, MainzjDeutschland. 208 Er versuchte eine Vermittlung zwi

schen der personalen, freien Entscheidung der Partner bei der Ehe

schließung und der daraus resultierenden neuen objektiven Wirklichkeit 

der Ehe. Diese bezeichnete er als "Stand", um damit zum Ausdruck zu 

bringen, daß es hier nicht um die Aneinanderreihung unverbundener Ein

zelakte gehe, sondern um etwas, was die Existenzform des Menschen ver

ändere, was ihn nicht nur als ehelich Handelnden ausweise, sondern als 

einen ehelich Seienden. 209 Bewirkt, begründet werde diese neue Re-

201 Vg1. etd., 155: 'Efficlent causality in marriage is ascrlDed to a 'firm act of the will'. Hut 
the will as such is a rational appetite not identifiable with the power of decldlng between al
ternatives. Liberum arbitrium is a function of the will. Hut the will is an appet1te, 
that is, apower by whlch we incline to an end and cleave to a good. In the matter of marriage 
the will i s not essent i a 11 y the power to choose between matr i 11100 i a I candi dates but above all the 
power of loving a person with a love that makes the two beCOMe one flesh. That is why conju
gal love, is not merely an aoimating motive, but of the essence, a fundamental aspect of marri
age' . 

208 Vgl. Or. B. Volk, Mainz/Deutschland, in: Ebd., 50f. Vg1. auch o. Erster Teil: 2.2.3. 

209 Vgl. Or. B. volk, Hmz/Deutschland, In: Ebd., 50f.: 'Qua in caplte desideratur expositio de ma-
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alität durch einen Akt der Selbstbestimmung zu einer speziellen Lebens
weise, aus der sich auch spezielle persönliche Pflichten und rechtli
che Elemente ergeben, die als "Zeichen der Person" zu verstehen sei
en. Eine solche totale und definitive Selbstverpflichtung sei dem völ
ligen Engagiertsein der ganzen Person in der Ehe nur angemessen und ge
höre somit zu ihrem Wesen. 210 überdies stehe diese als "Band" 
oder "Stand" zu bezeichnende objektive Realität weder zur Freiheit 

noch zur menschlichen Würde im Widerspruch. Freiheit meine nämlich 
nicht den Vorbehalt dauernd möglicher Alternativen oder unbestimmte 
Verschiedenheit, sondern kulminiere darin, daß der Mensch sich selbst 
entschließe und sich selbst bestimme, auch wenn in einem solchen Akt 
gleichzeitig Grenzen gesetzt werden. Es gebe menschliche Lebenslagen -

zu denen er die Ehe rechnete - , die zu ihrer vollen Realisierung ei
ner definitiven Entscheidung bedürfen. 211 Damit wurde die rechtli
che Dimension der Ehe genetisch an den Konsens der Partner gekoppelt 

und so, ebenfalls wie in der oben genannten Konsensthematisierung, das 
Jawort der Partner in seiner Bedeutung tiefer ausgelotet. 

Nicht vergessen werden darf auch die durchaus festzustellende Sensi
bilität für die Problematik der Stellung der Frau im Zusammenhang 

mit der Ehe, indem deutlich die Gefahr erkannt wurde, die mit der be-

trillonio, in quantuM est status. Oe ho~ine ehristiano, ilillo de hOlline ut tali ita IOqUl debel11us, 
ut elumt eius faeultas eondendi statull. ld quod non tantuM quoad lIatrillonialeM, sedet!all quo
ad sacerdotalell et religiosul! statull maxillli est 1I0lienti. Vita utriMonialis sieut ... non tantull 
actibus specificis exercetur, sed hi actus provenlre debent ex eleIlento statico et per.anen
te. HOlllo non tantull a9it ut uxoratus, ... sed lIatril1onio iunctus ... est'. 

210 Vgl. ebd., 51: OUt talis status efficiatur, hOllo paratus et aptus'esse debet, qui seipsull ad ta
leI modul vivendi deterllinet, ita ut ex hac deterMinatione sui ipsius status perllanens consequa
tur, CUII obligationibus personae et CUI elementis iurldicis quae sunt signu. personae. Hall tota 
et definitiva obligatio hOllinis correspondet relationi hOllinis ad totu. in latrillonio. Tale! de
terllinationell sui ipsius hOll1ini esse congruaM statul1que definitivu. pertinere ad lIatmonii natu
ralll, fere nos so li SUIIUS, quibus persuasull est". 

211 Vgl. ebd., 51: 'Ideo ostendere nObisque persuasull esse lIagna voce pronuntiare debellus, tale vin
culull et StatUII neque contradicere libertati neque dignitati hUllanae. Libertas enill culillen SUUI1 
non habet in reservanda facultate ad quolibet 1I0llento lIodo contrario agendUII. Cullen libertatis 
non est indecisa mietate, sed in eo, quod hallO seipsulII decidit deterll1inatque, etsi inde 1I0do 
agendi lillites ponantur. Homo seipsull non eo vere evolvit, quod ollnia possibilia sibi aperta ser
vare neque sibilletipsi lillites ponere vult. Habentur res et condiciones hominis, quae, ut plene 
realizentur, decisionell definitivaRl postulant'. 
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sonde ren Betonung der Hausarbeit und der damit gegebenen Rollenzuwei
sung verbunden ist. Die Achtung der Würde der Frau und ihrer vielfäl
tigen Kompetenz in der heutigen Welt verlangen es, den Mann nicht von 
der Hausarbeit auszunehmen, bestimmte Rollenbeschreibungen also zu ver
meiden, und daß zudem im gesamten Ehekapi~el besser auf die Förderung 
der Frau geachtet werde. 212 

Schließlich muß auch hier auf das keineswegs nur terminologische 
Problem der Bezeichnung der Ehe als "Institution", "Vertrag" oder 
"Bund" hingewiesen werden, Neben bloßer unthematisierter Verwendung 
dieser Bezeichnungen213 , wurde gelegentlich die dahinter stehende 

Problematik angesprochen, So wurde etwa bemängelt, daß der Abschnitt 
über die besondere Eigenart von Ehe und Familie mit der Herausstellung 

ihres rechtlichen Aspekts beginne, wenn dort von der besonderen Bedeu
tung der Institution die Rede sei, Diesem Begriff mangle es an 
menschlicher Dichte, und er bringe die Vorstellungen der Erfüllung und 

des ehelichen Seins, das aus der Eheschließung entstehe, unzureichend 
zum Ausdruck, Es sei zum einen zu überlegen, ob es statt des Bestehens 
auf dem Institutionsbegriff nicht angebrachter sei, einen biblischen 

212 Vg1. Av.s.e. B. Gran, Oslo/Norwegen, in: Ebd., 199: 'N. 61 ... Sane labor domesticus matris hono
randus est. Sed honor optimus in hoc consistit ut vir, inveteratis praesumptionibus in pleriSQue 
societatibus non obstantibus, partes etiam habeat in dOlllestico onere. Hoc reQuirit lIIulieris dig
nitas ut persona hUllana et eius lIIultifmis competentia in mundo huius tellporis. Re 10Quatur 
igitur de laboris dOlllestici dignitate nisi silllul affirmetur tal!! virUllI Quam lIulierem partes in eo 
habere, diverse Quidem sed iuste. . 

In genere: hoc cap ... , non lIIulieris prolIlotioneIl satis commendat et conseQuenter parvull adiu
toriulII falliliis huius temporis praebat. Hulto magis instandum est de lIIulieris prolllotione'; so 
auch Av.s.e. Eb. Kard. Silva HenriQuez, Santiago da Chile/Chile, in: Ebd., 159. Eine Betonung 
der Gleichberechtigung der Frau aus der Sicht der afrikanischen und asiatischen Bischöfe wünsch
te Av.s.e. B. Pinto, Ahmedabad/lndien, in: Ebd., llSf. Den Mann kraft göttliChen Gesetzes als 
Haupt der Familie ausgewiesen verlangte lediglich AV.s.e. Teb. Salllor~/RolI, in: Ebd" 
228. 

21J Vgl. etwa den Institutionsbegriff in bezug auf Ehe und/oder Fami lie bei Or. Kard. Eb. le
ger, Montreal/Kanada, in: Ebd., 28; Or. Tb. Hajdanski, Wloclawek/Polen, in: Ebd., 42; AV.s.e. 
Eb. Dearden, Detroit/USA, in: Ebd., 174; die Rede von 'contrahere' oder 'contractus' bei Or. 
Teb. Zoghby/Melchitischer Patriarchalvikar in Ägypten, in: Ebd., 45; AV.s.e. 8. Oe Cambourg, 
8ourges/ Frankreich und 51 weitere, in: Ebd., 177; AV.s.e. B. SChoemaker, Purvokerto/lndonesien, 
in: Ebd., 233; AV.s.e. 8. Holoney, Bathurst in Gambia/ Gambia, in: AcSynVat/App.! 717 sowie Q. 

3.2.3.2. Zum Bundesbegriff vg1. u. 3.3.2.J.4. 
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Terminus214 , zum anderen im Falle einer Beibehaltung statt der ju

ristischen Perspektive eine anthropologische zu wählen, indem die In

stitution nicht nur als äußerer vorgegebener Rahmen verstanden werde, 

den die eheliche Liebe beleben solle, sondern vielmehr diese letztere 

zum eigentlichen Thema gemacht und auf ihre Erfüllung in der Institu

tion hingewiesen werde215 , damit das Kapitel nicht so rechtsla

stig und legalistisch bleibe,216 Der Vertragsbegriff fand die

selben Verfechter wie in den vorangegangenen Diskussionen,217 Da

bei lassen sich zwei grundsätzliche Kategorien von Argumenten für den 

Vertragsbegriff und auf Grund des im Schema erfolgten Wechsels218 

korrespondierend gegen den Bundesbegriff unterscheiden: das Traditi-

ons- oder Autoritätsargument auf der einen 

der anderen Seite, Ersteres 

und das 

machte 

Angemessen

geltend, daß heitsargument auf 

der Vertragsbegriff ein sowohl theologisch als auch kanonistisch und 

lehramtlich "klassischer" Terminus sei, so daß gegen die Begründung 

der Relati0219 ein ganzer Strom von Theologen und das kirchliche 

Lehramt in Anschlag zu bringen seien,22o Eine Rücksicht auf die 

214 Vgl. AV.s.e. 8. Oe Oliveira, Santo Andr~/8rasilien, in: AcSynVat IV/3, 182: 'N. 61. Commence 
par mettre en r~lief l'aspect l~gal du mariage, taut en accentuant l'importance de l'institution 
du consentement. Cette nation manQue de densit~ humaine Qu'on ne peut atteindre Qu'en partant de 
la sexualit~ autant Qu'incarnation de l'amour Que trouve sa pl~nitude dans l'institution. Il 
manQue aussi de reference ä l'id~e du compl~ment et de l'@tre conjugale ne du mariage. O'ail
leurs il vaudrait mieux s'exprimer en termes de sacralit~, dans une vis~e bibliQue, Qu'insister 
sur le mot d'institution'. 

215 Vgl. ebd., 183: '2. Que le texte 'L'institution du mariage doit etre anim~e par cet amour conju
gal, g~n~reux et conscient, QUl ne peut exister en dehors d'une union l~gitiMe ... ', soit rempla
ce Par: 'L'amour conjugal gen~reux et conscient attaint sa pl~nitude dans l'institutlon matrimo
niale'. Le texte se pr~sente dans une perspective juridiQue, Quand, par contre, il devrait se si
tuer dans un plan anthropologiQue'. 

216 Vgl. ebd., 182: 'Taut le chapitre a un air plut6t juridiQue et l~galiste. 11 m~connait la por-
tee anthropologiQue Qui est d'autant plus riche Qu'elle comprend la dimension sociale'. 

217 Vgl. o. 3.2.1.3. 

218 Vgl. o. 3.2.2.2. 

219 Vgl. ebd. 

220 Vgl. Or. Teb. Hu~oyerro/Span. HiliUrvikariat, in: AcSynVat IV/3, 37f.: 'Ad n. 61: in 
primis, verba contractus matrimonialis omittuntur totaliter in schemate et nullo Modo 
existimo Quod omittenda sinto Verbum 'contractus' est classicum; a theologis admissum, a ca
nonistis adhibitum, a Romanis Pontificibus usurpatum .... Quid valent QuinQue Patres ... contra 
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Auffassung der Ostkirchen wurde entweder für sachlich nicht notwendig 

gehalten, da keine Schwierigkeiten bezüglich des Vertragsbegriffs vor

stellbar seien221 , oder aber mit dem Hinweis darauf abgetan, daß 
eine Ablehnung dieses Begriffs durch die Orientalen wegen der Verwen

dung dieses Terminus durch die päpstliche ~hegesetzgebung nicht in Be

tracht komme, 222 Das Angemessenheitsargument führte zunächst die 

Eheschließungsbezogenheit des Vertragsterminus gegen Vertreter der In

stitutionstheorie ins Feld,223 Darüber hinaus wurde aber vor al

lem betont, daß der Vertragsausdruck notwendig sei, um die Objektivi

tät und Festigkeit der Ehe angemessen zur Geltung zu bringen, Ein Ver

zicht auf diesen Begriff berge die Gefahr, auch diese objektiv-rechtli

che Dimension der Ehe zu verlieren, zumal der nicht wesensrelevanten 

ehelichen Liebe gleichsam eine Prävalenz eingeräumt werde, die der 

Korrektur durch die Kennzeichnung des Ehekonsenses als "wahrer Ver
trag" bedürfe,224 Zum anderen wurde die Angemessenheit des Ver-

torrentem theologorum et Magisterium Ecclesiae?' und Av.s.e. Tb. Beitia Aldazabal, SantanderfSpa
nien, in: Ebd., 164: 'Verbum 'contractus' consecratur !arga traditione et usu universali in iudi
ciis et ministeriis pastoralibus, in fora et disciplina, in scholis et praedicatione'. 

221 Vgl. Av.s.e. Tb. Heitia Aldazabal, SantanderfSpanien, in: Ebd., 164: 'Nec video rationem Qua Pa
tres cuiuscumQue region1s in tota catholicitate difficultatem movere possint ad adhibendum ver
bum 'contractus' CUII accipiant verbum 'foedus". 

222 Vgl. Or. Teb. MuiloyerrofSpan. Militärvikariat, in: Ebd., 31: 'Orientales non possunt hoc 
verbum renuere, Quia in 'Hotu proprio' Pii XlI pro ipsis dato ... hoc verbum usurpatur in sua 
disciplina'. 

223 Vgl. ebd., m.: 'Pauci scriptores ultimis annis ex influxu Quorumdam civilistarum renuerunt ad
hi bere verbum 'contractus' d icendo matr ililon i UIII esse ins tutU/ll. Hoc j nst i tutU/II in abstrac
to verum est sed non in cancreto: non dicimus virum et lIIulierem iniisse institutum, sed contrac
tum matrimonialem'. 

224 vg1. Teb. Hu~oyerrol Span. Hilitärvkikariat, in: Ebd., 37f.: 'Verbum contractus exprimit 
melius firllitatell unionis vel foederis obligationeliQue erga fines .... Silentium schematis in 
hac re est temerariuDI et doctrina in qua fundatur aber rat a veritate, est periculosa, ansall 
praebet erroribus circa matrimonium. Pm oculis habeamus quod dicit can. 1012 .... Unde non 
aillor sed contractus est sacramentum. Exinde propono Quod saltem una vice verbum contractus 
adhibeatur, in pag. 41, lin. 8, in laco principaliori, et dicatur: 'Ita hoc actu humano, Qui 
contractus vere est, sese mutuo coniuges tradunt et accipiunt. 
... Rationem omittendi tale verbum contractus inveniemus in praevalentia Quae amori coniugal i 
conceditur. Optimam partem habet amor coniugalis inter coniuges, certissime; sed errori Qui in 
hac parte vagatur vi detur faver i in schemate, Qui a 26 vi c i bus i 11 ud verbum usurpa tur , nec una 
vice, ... verbum ·contractum'. ... amor coniugalis est vis i/llpel1ens, matrillloniulII est con
tractus obligans' und AV.s.e. Tb. Beitia Aldmbal, SantanderfSpanien, in: Ebd., 164: "In 
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tragsbegriffs auf rechtspolitische überlegungen gestützt, insofern auf 

die Bedeutung des kontraktuellen Verständnisses des Konsenses für die 

Ehenichtigkeitspraxis der katholischen Kirche als zusätzlichen 

pastoralen Gesichtspunkt verwiesen wurde, der zumindest die Etablie

rung der Vertragsperspektive mit ihre~ Elementen neben der Rede 

vom Ehebund erforderlich mache, wobei auch hier nicht nur der Be

griff ausgewechselt, sondern mit ihm auch die traditionelle Vorstel

lung von der auf den Körper des Kontrahenten bezogenen Rechtsübertra

gung eingebracht werden sollte225 , wodurch einmal mehr erhellt, 

daß es in dieser Frage mitnichten um einen bloßen stilistischen Puris

mus geht, sondern man mit diesen Begriffen ganz bestimmte Eheauffassun

gen verbinden konnte, mit denen sich auch die weitere redaktionelle Ar

beit am Schema, die diese Anregungen zu berückSiChtigen hatte, ausein

andersetzen mußte, Der 8undesbegriff selbst erfuhr diesmal keine 

ausführlichere Thematisierung; er konnte einerseits als Grundkategorie 

für ein allgemein menschliches Eheverständnis wie auch für das spezi

fisch christliche226 und auch von Anhängern der traditionellen 

contractu salvantur selllper leges superiores, utpote agitur de contraetu natural" saero et divi
no, elevato ad dignitatem sacramenti, et peeuliarem firmitatem ex sacramentalitate aecipiente . 
... Unio anillloruill per amorem ... non est de essentia matrimonii, Quae salvatur sine ipso, non 
est obiectum contractus sed adiunctum ut nuptiae felicem exitul habeant , ... Unde ex hac parte 
etiam in evident;a ponendus valor perillanens moralis et iuridicus contractus, ne delusio lugenda 
possit accidere et altas turres il1usionis evertere'. Vgl. den Zusammenhang von Ehefestigkeit, 
Willensunabhängigkeit und Vertragsbegriff auch bei Or. Kard. Eb. Rossi, Sao Paulo/Brasilien i. 
N. v. 70 Bischöfen, in: Ebd., 62 und 6lf. 

225 Vgl. AV.s,e. Tb, Beitia Aldazabal, SantanderlSpanien, in: Ebd., 16lf., wo er auf die selbst ge
stellte Frage, was er gegen die Beschreibung der Ehe im Schema einwenden könne antwortete: 'Reve
ra 'nihil', nisi Quod in tam soleMni occasione ncn proponatur clariori et evidentiori ratione, 
matrimonium ut institutum naturale a Deo conditum, proprias leges possidens et a Christo eleva
tum ad dignitateM sacramenti, CUII iisdem eleillentis Quae matrimonium 'legitimum' faciunt. id est, 
cum consensu libero partium, in bilaterali contractu QUO utraQue pars, iure habilis, tradit et 
acceptat ius in corpus perpetuum et exclusivum in ordine ad actus per se aptos ad prolis genera
tioneIl, vel si mavultis ad vitam communem et coniugalell. 

Res non caret MOMento. Aestilllo Quod aspectus pastoralis inspici potest etiam ex aulis Tribuna
lium Ecclesiasticorum ubi causae matrimoniales in dies alllplius congeruntur. In his causis Matri
lIIonialibus ... multa sunt elementa ponderanda ut veritas elucescat ... in proferenda declaratio
ne null itatis lIIatrimoniorum quae invalide sunt attenta ... 

Peto sillpliciter ut pro foedere, vel CUII! foedere loquallur de 'contractu' matrimoniali et de 
eius elementis·. 

226 Vgl. Or. Tb. HamIt, Saint 90niface/Kanada, in: Ebd., 112f.: 'Hotio matrilloni i recte fundatur 
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Eheauffassung verwendet werden227 , stieß aber gelegentlich auch 

selbst auf den Vorbehalt, ein noch zu juridischer Begriff zu sein, der 

besser durch die einfache und lebendigere Rede vom Ehekonsens er

setzt würde. 228 

Erneut, so kommentierte kurz nach dem ~onzil Y. Congar den damali

gen Stand der Ehediskussion, seien die Verbesserungen des Textes hin

sichtlich der Verhältnisbestimmung und einer Gesamtkohärenz der Ehewer

te wahrgenommen, aber auch als immer noch nicht ausreichend kritisiert 

worden, und zwar im Zeichen der Liebe und der Liebesgemeinschaft von 

Mann und Frau. Die ebenfalls noch anzutreffenden Weigerungsversuche, 

in eine solche Sichtweise einzutreten, führte er auf eine Entfremdung 
dieser Vertreter von den neuesten und vielversprechendsten ideenge
schichtlichen Bewegungen zurück, näherhin von der besseren Wahrnehmung 

der interpersonalen Relation, einer positiveren Einschätzung der Sexua

lität sowie der Wiederentdeckung der Liebe. 229 Bleibt zu 
überprüfen, in welcher Weise diese Diskussionen für die weitere 

Textgestaltung fruchtbar gemacht wurden. 

3.2.3. Die Ehe im Schema "Constitutio pastoralis de Ecclesia in mun

do huius temporis (Textus recognitus)" 

3.2.3.1. Vorgeschi chte 

Noch vor der soeben besprochenen ersten Lesung des Schemas während 

in ipso dilectionis foedere, Quod natura SUB stabilitatem societatis cooiugalis secum trahit. 10 
hac notione fundalllentali et primaria ~atrimonii olmes homines generatilll conveniuot. Ergo noUo 
foederis, ab olilnibus acceptabilis, su~enda est velut basis COlllillUOis ulterioris explanationis ... 
et pefectionis lIIatrilllonii a Concilio proponendae .... 

Dilectio et foedus dilectionis inter virum et mulierem in Christo redilluntur et ad dignitatem 
~atrilllonii extolluntur. Exinde, illud foedus dilectionis, Ollnibus notis praeditum, QUlbus unitas 
et stabilitas coniugii perficitur, nellpe il1ud solulII foedus Quod exigentiis profundioris 81110ris 
vere respondit, ab Ecclesia 'matri!loniulII' appellatur' . 

227 Vgl. so !lehrfach Or. Kard. Browne, Galway und Kilm8cdoughflrland, in: Ebd., 68. 

m vgJ. ~v.s.e. B. Oe Oliveira, Santo Andre!Brasilien, in: Ebd., 183: '3. Remplacer' ou est 
'par le pacte de leur amour' par 'I'engage!lent de leur 8110ur'. Le mot est plus vital, moins juri
dique'. Da das Schema den Yertragsbegriff niCht verwendet hat, kann hier 'pacte' nur fur 'foe
dus' stehen. 

229 Vg1. Y. H.-J. Congar, Concile 4, SOf. 
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der 4. Konzilsperiode war am 17.09.1965 die Gemischte Kommission zusam

mengetroffen, um Vorkehrungen für die weitere Organisation der Arbei

ten zu treffen.' Zum einen wurden 10 Unterkommissionen gebildet, 

darunter eine für das Ehethema. 2 Zum anderen wurde eine Arbeitsme

thode entwickelt, die sich nach den Erfahrungen G. Philips bereits im 

Zusammenhang mit der Entstehung der Offenbarungs- und der Kirchenkon

stitution bewährt hatte und die auf einer weiteren Vollversammlung der 

Gemischten Kommission am 23.09.1965 akzeptiert wurde. 3 Des weite

ren sollten die Diskussionsbeiträge der ersten Lesung unmittelbar ver

zettelt und nach Eingaben zum Schema insgesamt, zu einem Kapitel, ei

nem Abschnitt, einer Zeile oder einem Wort systematisiert wer

den.· Oie Unterkommissionen waren angewiesen bei einem Zweifel 

über die Adäquanz eines Verbesserungsvorschlags dem bisherigen Text 

des Schemas den Vorzug zu geben und ihn zu belassen. Darüber hinaus 

hatten sie der ebenfalls installierten Zentralen Unterkommission5 

zu berichten, bevor diese den überarbeiteten Text der Gemischten Kom-

1 Vgl. H. und L. Buelens-Gijsen, J. Grootaers, Mariage, 156. 

2 Vgl. ebd., 15Sf. Als Mitglieder dieser Unterkollllission 'Oe .atrillonio· nennt R. Tueci, Introduc
tien, 101 Anll. 103 den Vorsitzenden Eb. Oearden, Oetroit/USA, den Sekretär V. Heylen, die Bischö
fe Tb. Heusehen, Uittieh/Belgien, B. van Ooodevard, Haarlelll/ Holland, Eb. Norris, Cashel/lrland, 
B. Petit, Menevia/England sowie die Perlti P. C. Colollbo/Direktor des MaiJander MissionsseJIinars, 
A. Prignon, F. lambrusehini, J. Geraud, P. Delhaye, den Jesuiten p., E. 5ehillebeeekx, den 
Franziskaner P. B. van leeuwen und als Laien frau E. Adjakpley, Prof. Minoli und Frau Work. 50 
auch H. und l. Buelens-Gijsen, J. Grootaers, Mariage, 151. A. Wenger, Vatican II 4, 181 Anll. 8 
nennt darüber hinaus Eb. Castellano, Siena/Spanien, Eb. Scherer, Porto Alegre/Brasi 1 ien und das 
Ehepaar Al varez. 

3 Vgl. R. Tucei, lntroduction, lOH. und Anll. 104; G. Moeller, Geschichte, m. 
4 Vg1. G. Noeller, Geschichte; R. Tucei, lntroduetion, 108. 

5 Als Mitglieder der Zentralen Unterkolillission nennt R. Tucci, Introduction, 101 Anll. 103 den Präsi
denten Eb. Garrone, Toulouse/Frankreieh, den Sekretär P. Haubtllann sowie die Vorsitzenden der 
übr i gen Unterko~mi 5S ionen B. Menager. Meaux/Frankrei eh, B. Hengsbach, Essen/Deutsch land, Tb. 
McGrath/Panallla, B. Wright, Pi ttsburgh/USA , B. Laszlo, Eisenstadt/Osterreich, 8. Schroffer, Eich
stätt/Deutschland, Eb. Dearden, Oetroit/USA, Tb. Ancel, Lyon/Frankreich, P. W. Mahler, Gen.direk
tor d. Pallottlner sowie Kard. Brewne, Galway und Killlacdough/lrland und 8. Charue, Namur/8elgien 
und die Sachverständigen A. Glorieux, G. Philips, C. Moeller, P. B. Häring, P. J. Hirsehmann, P. 
S. Tromp, P. R. Tucci, Frau R. Goldie und Schwester Mary-luke. Die Angaben bei H. und L. Buelens· 
Gijsen, J. Grootaers, Mariage, 156f. weichen davon ab; R. TUtc1 kann aber als unllittelbar Betei
ligter als der zuverlässigere GewährslIBnn gelten. 
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mission vorlegen sollte. 6 Während die zweite Lesung des Schemas 

offiziell erst nach Abschluß der Debatte in der Konzilsaula am 

08.10.1965 begann, waren die Arbeiten da facta bereits seit Ende 

September in vollem Gange. 7 Was das Ehekapitel anging, war vor 

allem eine Arbeitsgruppe um Tb. Heusehen, Lüttich/Belgien, zu der V. 

Heylen, P. E. Schillebeeckx, P. Delhaye und P. B. van Leeuwen gehör

ten8 , aktiv mit der Zusammenstellung der eintreffenden Stellung

nahmen beschäftigt. Die "Zettel" wurden vervielfältigt und den Vorsit

zenden und Sekretären der einzelnen Unterkommissionen sowie dem Präsi

denten der Zentralen Unterkommission, Eb. Garrone, Toulouse/Frankreich 
und dem Hauptberichterstatter, G. Philips, zur Verfügung ge

stellt. 9 Die Auswertung durch die Unterkommissionen begann am 

11.10.1965. 10 Ungefähr zu diesem Zeitpunkt erhielten Kard. Otta

viani/Rom, als einer der bei den Präsidenten der Gemischten Kommission 

und Eb. Dearden, Detroit/USA, als Vorsitzender der Kommission für das 

Ehekapitel, ein Schreiben von P. C. Colombo und Eb. Castellano, Siena/ 

Spanien, mit der Bitte, vier Mitglieder der Päpstlichen Kommission für 

Bevölkerungsprobleme in die Unterkommission zur Ehe aufzuneh

men.!1 Zwischen dem 16. und 19.10.1965 wurden die Ergebnisse der 

Unterkommissionen einer Durchsicht bei der Zentralen Unterkommission 

6 Vg1. R. Tucei, Introduetion, 108 Anm. 104. Aufgabe dieser Kommission war es zudem, diejenigen Bel
träge zu sichten und auszuwerten, die dem Gesamtschema oder größeren Partien desselben gewidmet 
waren, sowie auf Systematik des Schemas und die Einheitlichkeit in Stil und Präsentation zu ach
ten. 

1 Vgl. H. und L. Buelens-Gijsen, J. Grootaers, Hariage, 161. 

8 Vg1. ebd., 162. 

9 Vgl. C. Moeller, Geschichte, 213. 

10 Vg1. H. und L. Buelens-Gijsen, J. Grootaers, Mariage, 162. 

11 Vgl. ebd., 231f. P. C. Colombo vom Hailänder Hissionsseminar wird ebd., 162f. durch zwei Elemente 
charakter i s i ert: Zum ei nen habe er als Berater Papst Pau 1 VI. gego 1 ten und daher bi swe i 1 en eine 
Autorität beansprucht, die sich spannungsvoll auf den normalen Konzi lsgang auswirkte, und zum an
deren den Eindruck einer Vermittlerrolle zwischen den beiden sich illl Zusammenhang mit dem Ehethe
lila gegenüberstehenden Lagern zu erwecken versucht. Nach H. und l. Buelens-GiJsen, J. Grootaers, 
Hariage, 232 sowie G. Caprile, Concilio 5, 481 Anm. 4 wurden P. H. de Riedmatten, der später eine 
Rolle als Relator der Expensio lIIodorulII zum Eheteil spielen sollte sowie P. H. Zalba, P. J. Vis
ser, P. J. Fuchs und auf Initiative Kard. Ottavianis/RolII auch P. J. Ford eIngeladen, während 
andere P. H. de Ri edmatten nicht erwähnen, vg 1. V. Fagio 1 0, Essenza, 82; G. Oe Rosa, 
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unterzogen12 , und vom 19.-30.10.1965 tagte fast ununterbrochen 

die Vollversammlung der Gemischten Kommission, um das überarbeitete 
Schema zu überprüfen, wobei der zweite Teil des Schemas und damit auch 
das Ehekapitel vom 25.-30.10.1965 auf der Tagesordnung standen.

'
! 

Das Procedere sah als Regel vor, lediglic~ die inhaltlich verbesserten 

Textstellen zu diskutieren, während stilistische Fragen nur schrift

lich behandelt werden sollten; außerdem war der Hauptrelator'4 , 

unterstützt von dem jeweiligen Sekretär der betreffenden Unterkommissi

on, befugt, nach den verschiedenen Stellungnahmen zu einem Punkt eine. 

zusammenfassende Antwort zu geben. 15 Beim Ehekapitel war es aller

dings dennoch zu einer allgemeinen Diskussion gekommen, in der tradi

tionelle und personale Positionen erneut aufeinandertrafen, wobei ne

ben der verantworteten Elternschaft wiederum die Frage der Zuordnung 

der Ehe"zwecke" im Vordergrund stand, jeweils kontrovers entweder von 

einer biologischen Sicht und von Augustinus und dem alten Codex oder 

von der Personwürde der Partner ausgehend sowie entweder einen spiri

tualistischen oder aber personalen, d. h. die Leiblichkeit mit 

einbeziehenden und sie nicht als solche bereits der Konkupiszenz 

zurechnenden Liebesbegriff vertretend diskutiert. 1G Sobald ein Ab-

~atr;mon;o, 722 und A. Wenger, Vatiean 11 4, 187 An •. 9. Während Zalba, Ford und Visser als Ver
f asser des späteren Gutachtens der trad i t i one 11 en KOlilmi 55 ionsM; nderhei t. ge lten, wi rd Fuchs zu den 
Autoren des Mehrheitsgutachtens gerechnet, vg1. F. E. Frh. v. Gagern Geburtenregelung, 112 und 
82. Oie deM überarbeiteten Schema beiliegende Relatio generalis. in: AeSynVat IV/B, 481 vermerkt 
in einer Vorbemerkung eigens die Erweiterung der Unterkolillission: 'PRAENOTAMEN Subcommissioni 
pro matrimonio et familia et COfllfissioni generali mixtae membra Commissionis Pontificiae de re 
con i uga ii accesserunt ut ollin i UIII co /Iaborat ione un i tas doctri nae abt ineatur' und zwar auf 
Verlangen der Unterkomillission. vg1. H. und l. Buelens-Gijesen, Mariage, 234f. 

12 Vgl. H. und I. 9uelens-Gijsen, J. Grootaers. Mariage, 163. 

13 Oie genauen Datierungen in der literatur schwanken: Vgl. ebd., 163-165; C. Moeller, Geschichte, 
273f.; R. Tucei, Introduet ion, 10ef. 

14 Von deli! Hauptrelator, G. Philips, wird berichtet, daß er seit dem 25.10.1965 aus gesundheitlichen 
Gründen nicht mehr an den Konzilsarbeiten teilnehmen konnte, vg1. H. und. l. Buelens-Gijsen, J. 
Grootaers, Mariage. 164 Anm. 1, und all 01.11.1965 völlig erschöpft nach Löwen zurückreisen mußte, 
vgl. R. Tueci, lntroduction. 109. An seine Stelle sei V. Heylen getreten, so X. Rynne, Erneue
rung, 145'. 

15 Vg1. H. und L. Buelens-Qijsen. J. Grootaers. Mariage. 164; C. Moeller, GeSChichte. 274; X. Rynne, 
Erneuerung, 145. 

16 Vg1. ebd., 164f., wo auch von einem 'arguillentul ad hominem' beriChtet wird. das von Frau Alvarez, 
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schnitt mit seinen Verbesserungen die Gemischte Kommission passiert 
hatte, ging er erneut an die zuständige Unterkommission, die eventuell 
notwendig gewordene Korrekturen anbrachte und schließlich an das Redak
tionskornmi tee , das unter der konstanten Oberleitung von Eb. Garrone, 
Toulouse/Frankreich, letzte Hand anlegte. 17 Die Redaktion des Ehe
kapitels war am 02.11,1965 abgeschlossen,18 Auf der 159. General
kongregation vom 12.11.1965 wurde der zuerst fertiggestellte Text des 
zweiten Teils des Schemas zusammen mit einem Bericht zu jedem Kapitel 
an die Konzilsteilnehmer verteilt19 , gefolgt vom ersten Teil auf 
der 160, General kongregation vom 13.11.196520 und drei weiteren 
Berichten, darunter der über das Schema insgesamt von Eb. Garrone, Tou
louse/Frankreich, und über den zweiten Teil von B. Hengsbach, Essen/ 
Deutschland21 , deren Verlesung am 15. und 16. 11.1965 auf der 
161. und 162. General kongregation, den insgesamt 33 einzelnen Abstim-

Mutter von 12 Kindern, vorgetragen ~urde, indelll sie die An~esenden ill Zusallmenhang lIit deli Ver
ständnis der Liebe als bloßer leidenschaft fragte, ~elchell Phänollen denn sie selbst ihre Existenz 
verdankten, der leidenschaft oder der liebe; eine andere Version gibt ihren Appell ~ieder, den 
Text nicht so ausfallen zu lassen, daB sie ihre Kinder nicht als früchte der liebe, sondern der 
Konkupiszenz betrachten Müsse, vgl. ebd., 164 und Anlt. 8. Niederschlag dieser Auseinandersetzun
gen MIr die BeMerkung in der Re!. gen. Eb. Garrone, in: AcSynVat IV/6, 661, daB das Ehethella zu 
denjenigen gehört habe, die sch~ierige und harte fragen verursachten: 'Ut dixilus etial, aggredi
tur textus quaestiones ardas et ardentes. Quarull tres praeserti. attentionen Patrua retinue
runt: nenpe ... de Natriolnio, .... Vgl. die lIervorhebung der Nitarbeit der laien bei Rel. II B. 
lIengsbaeh, Essen Deutschland, in: Ebd., 516: 'Laie! in olnibus Subeolllllissionibus eooperatl sunt 
et pluries deeisivul influxun habuerunt in IOdul res exprillendi, Y. g. quoad lIatrilloniul .. : 

17 Vgl. R. Tucti, Introduction, 109. 

18 Vgl. ebd., 109 Anl. 108. 

19 Vgl. den lIinweis des KonzilsgeneralsekreUrs Teb. feliei/RolI, in: AcSynVat IV/S, 340 $o~ie den 
Verllerk a. Text ebd., m' und R. Tucei, Introduction, 109; C. Moeller, Geschichte, 274. 

20 Vgl. erneut den Hin~eis des Konzi lsgeneralsekretirs Teb. Felici/RolI, in: AcSynVat IV/6, 411 sowie 
den Veraerk a. Text ebd., 421' und R. Tucci, Introduction, 109; C. Moeller, Geschichte, m. 
Vgl. den Ges8Ittext Schele 'Constitutio pastoralis de Ecclesia in lIIundo huiu$ tellporis (Textus 
recognitus et relationes)' • in: AcSynVat IV/6, 421-561. Die vorgenomlAen Korrekturen ~aren durch 
Kurshdruck gekennzeichnet. vgl. ebd., 421: ·N. B. Ellendationes in textul introductae I itteris 
inclinatis seu italicis signifieantur'. 

21 Vgl. auch hier den lIinweis des Konzilsgeneralsekretirs Teb. FeJici/Rol, in: AcSynVlt !VIi, 559 
und R. Tucei, Introduetion, 109f. Vgl. Re!. gen. Eb. Garrone, Toulouse/frankreieh, in: AcSynVat 
IV/6, 560-563 und Rel. II B. Hengsbach, Essen/Deutschland, in: AcSynVat IV/S, 514-518. 
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mungen, darunter denen über das Ehekapitel auf der letzteren, voraus
ging. 22 

3.2.3.2. Inhalt und Auswertung 

Wenn in der kommentierenden Literatur einerseits davon ausgegangen 

wird, daß der Text dieser Fassung des Schemas für die zweite Lesung in 

der vierten Konzilsperiode substantiell erhalten geblieben sei 23 , 

anderseits aber von zahlreichen Veränderungen gesprochen wird24 , 

dann muß dies bereits vor einem leichtfertigen Vernachlässigen dieser 

Entwicklungsstufe des Schemas bewahren, deren besondere Bedeutung 

nicht zuletzt darin liegt, daß sie nicht nur das Ergebnis der Einar

beitung der letzten ausführlicheren Stellungnahmen der Konzilsväter 

war, sondern darüber hinaus Gegenstand einer ersten, vorläufigen Ab

stimmung. Zwar waren der Kommission in der Tat auch diesmal die sprach

liche Präsentation, die Allgemeinverständlichkeit und Klarheit des Aus

drucks ein besonderes Anliegen25 und Verbesserungen anzutreffen, 

die vornehmlich dieses im Blick hatten, wenn etwa einleitend voll

ständi$er von "Ehe"- und Farni 1 ienfragen26 oder in konkrete

rer Di kt ion statt abstrakt vom "Menschengeschlecht" von "den Men-

22 Vgl. :he Abstimmungen n. 486-489 in: AcSynVat IV/6, 578f. und die Ergebnisse ebd., 582. vgl. u. 
3.2.3.2. 

23 Vgl. A. Wen ger , Vatican II 4, 187; H. De Riedmatten, lntroduction, 35; H. HcGrath, Bemerkungen, 
30. 

24 Vgl. A. Wenger, Vatiean 1I 4, 187; C. Hoel1er, Geschichte, 275; R. Tueei, lntroduetion, 113; M. 
HeGrath, Bemerkungen, 30; eine eingehendere Beschreibung des neuen Schemas findet sich lediglich 
bei G. Oe Rosa, Hatrimonio, 722-730 und V. Fagiolo, Essenza, 82-84, 

25 Vg1. Rel. gen. Eb. Garrone, Toulouse/Frankreieh, in: AcSynVat IV/6, 561: 'Oportebat '" ut non 
tantum ehristianis, sed et omnibus hominibus pateret QUas alloQui intendebat. Et, aliunde, non 
poterat faeere Quin arduas Quaestiones asgrederetur, Quae hodie homines maxime premunt. 

Inde legitime a Patribus reQuirebatur special i modo claritas IOQuendi; ." 
Textus huius sehe!atis elaritate poliere oportet, ut diximus. 
Inter censuras quibus obnoxius fuit, pI ures circa formalll I itterariam erant. Curavit igitur Com

lIIi5io ut, in nova sua redactione, QuaM maxillle clarus evaderet; non obstante difficultate e subiec
to i pso manante' . 

26 Vg1. Textus recognitus, in: Ebd., 474 n, 51 (5, 15): 'Salus personae et soeietatis humanae 
Be ehnstianae arcte CUIII fausta condicione communitatis coniugalis et familiaris connecti
tur .... und Re!. n. 51, in: Ebd., 482: .... Quia vero in schemate agitur de matrimonio et fa
milia, nune sermo fit de 'fausta condicione cOlllmunitatis'coniugalis et familiaris·. 

610 



schen" 27 gesprochen oder hi nsicht 1 ich der Widerstandskraft der 

Institution von Ehe und Familie eine mildere und dadurch positi

vere Formulierung gewählt wurde, die die drohenden Gefahren nicht 
überzeichnete. 28 Um allerdings der neuen Redaktion des Schemas 

wirklich gerecht zu werden, bedarf es e'ner ausführlicheren und detail

lierteren Aufmerksamkeit. 

Durch Änderungen in der Zählung der Abschnitte umfaßte das dem Ehe

thema gewidmete, erste Kapitel des zweiten Teils des Schemas nun die 
nn. 51-56. 29 Wie für das gesamte Schema galt auch hier, daß außer 

sprachlichen Klärungen und Kürzungen keine Änderung in Frage gekommen 

war, die nicht ausdrücklich in den Interventionen angeregt worden 
war. 30 Die vollständige Übernahme von Alternativentwürfen zum Ehe

kapitel sei nicht zulässig und wäre wahrscheinlich auch Anlaß zum Pro

test der anderen Väter gewesen31 , und auch der von Kard. Eb. 

27 Vg1. iextus recognitus, in: Ebd., 474 n. 51 (5, 15-18): 'Idea christiani, una cum omnibus 
qui eandem cOl1munitatem magni aestimant, sincere gaudent de miis subsidi is Quibus homi
nes, in comlllunitate allloris fovenda et in vita colenda, hodie progrediuntur, "," und Re1. 
n. 51, in: Ebd., 482f.: '". mutatianes potius stylisticae proponuntur: 'holllines', loco 'ge
nus humanulII' (quod est nillis abstractumJ " ... 

28 Vgl. Textus recognitus, in: Ebd., 415 n. 51 (5, 28-6, 2): 'Verumtal1en Matrimonialis fami
liarisque instituti vis et rabur ex eo quoque apparent, quod profundae immutationes societatls ho
diernae, non obstantibus difficultatibus inde prorumpentibus, saepesaepius veram eiusdem in
stituti indolelll varia modo manifestant ... ' und Re1. n. 51, in: Ebd., 483: 'Hitius dici
tur: 'non obstantibus ." manifestant ".". 

29 Vg1. Textus recognitus: 'Pars II Caput I De dignitate matrilllonii et fallliliae fovenda', in: Ebd., 
474-480 nn.51-56 (5, 11-11). Änderungen inder Überschreibung der Abschnitte ergaben sich 
lediglich bei n. 52, die nicht mehr 'Oe sam ... indole', sondern 'Oe sanctitate matrimonii et 
familiae' lautete und bei n. 55, die als sachlich korrektere Inhaltsbezeichnung den neuen Titel 
'De amare coniugali componendo CUIil observantia vitae hUlllanae' erhielt, vgl. Rel. n. 55, in: Ebd., 
489: 'Proponitur titulus qui plenius obiectum indicat'. In n. 54 wurde lediglich eine orthogra
phische Änderung von 'fecunditate' in 'foecunditate' vorgenommen. Zur Anfügung eines neuen 
Abschnitts vgl. u. Anm. 32. 

30 Vgl. Rel. gen. Eb. Garrone, ToulousetFrankreich, in: Ebd. I 562: 'Ut perspicienti constabit, ni
hil in rebus imllutatum est nisi Quod Patres expresse in interventionibus rogaverünt; i.mutato ta
Illen sensu, quidQuid possibile apparuit ad clarificandulII et abbreviandum, utiQue factum est ita ut 
praesens schema priori 14 nu~eris lIIinus evadat'. 

31 Vgl. Rel. gen., in: Ebd'l 4811.: 'Duplex praponitur navus textus, unusQuisque in lingua 9a11i
ca redactus, ... Ageremus autem contra na rIas si unu~ aliumve ex i11is textibus, utut pulchris, 
textui recepto substitueremus'. Es handelte sich dabei um Texte von Kard. Eb. leger, Hon
treal/Kanada, vgl. o. 3.2.2.3., und Tb. De Cambourg, Bourges/Frankreich , in: AcSynVat IV/l, 176-
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Leger, Montreal/Kanada, vorgeschlagenen Neuaufteilung der Mate-

rie im Sinne einer logischeren und organischeren Systematik des Textes 

habe nicht stattgegeben werden können, da der vorliegende Text durch

aus einer logischen Ordnung, nämlich der der Tugenden, folge und kohä

rent und sogar weniger institutionell geprägt sei als besagte Alterna

tive; allerdings seien auf Grund der beiden Entwürfe dennoch nicht nur 

stilistische Vereinfachungen, sondern einerseits inhaltliche Umstellun

gen vorgenommen und anderseits eine kurze abschließende pastorale Dar

stellung angefügt worden. a2 

Was den formalen Rang des geplanten Konzilsdokumentes anbelang

te, wies der allgemeine Bericht Eb. Garrones, Toulouse/Frankreich da

rauf hin, daß sich eine trotz allen Bemühens der Kommissionen auf 

Grund der Bedeutung und der Neuheit der Inhalte dennoch verbleibende, 

gewisse Ängstlichkeit der Konzilsväter nicht zuletzt in bezug auf die 

Qualifizierung im Titel des Schemas gezeigt habe. aa Angesichts 
der vielen Zweifel, die gegenüber dem Ausdruck "Konstitution" geäußert 

wurden, sei der Kommission vor allem daran gelegen gewesen, daraus 

kein negatives Vorzeichen für das Schema insgesamt entstehen zu las

sen; damit dieser Punkt von den Konzilsvätern selbst entschieden wer

den könne, werde er eigens zur Abstimmung gestellt. 34 Allerdings 

178, welche Identifizierung hier wie auch im weiteren erneut möglich ist mit Hilfe der Angaben 
bei F. Gil Hellin [Hg.). Constitutionis, 323-424, hier 339 und 327. Vg1. auBerdell Re!. Il 8. 
Hengsbach, Essen/Deutsch 1 and, 1 n: Ebd., 576: 'PI uri es Patres novos textus pro QU i busdaM cap i t i
bus I 'I. g. pro matr i mon i 0 I proposuerunt, ve 1 fundamenta I es reforlnat iones structurae var j orum cap i
tu •. Attamen, si eos simpliciter secuti memus, lIaiori parti Patrum probabilius eontradisse
mus' . 

32 Vgl. Rel. gen., in: Ebd., 482: ' ... insuper novaI! materiae dispositionem suggerit, quae ten
dit in meliorem textus ordinem logicuM et organicum ... Ipse autet! textus reeeptus etiall ordinslI 
10gicum sequitur (ardinem nempe virtutum) et arganice inter se eohaeret, immo minus institutiona
Hs apparet quam navus textus propositus. Ad eum tamen clarifieandulI, stylus factus est hie 
i nde s imp 1 i ci or, quaedam mater i ae transIlos i t iones proponuntur '" et brevi sexpos i t 10 pasta· 
ralls in fine inducenda suggeritur'. Vg1. Textus reeognitus, in : Ebd., '79f. n. 56 19, 34-
10. 38i: 'Oe matriflonii et fa.iHile prolllotione ab omnibus curanda: 

33 Vg1. Re!. gen. Eb. Garrone, Toulouse/Frankreieh, in: Ebd., 561: ' ... ab gravitatem rerum et no
'iitatem, quidam in mente Patrull manebat timar. 

Iam circa tituJum, hoc manifestull apparuit'. 

34 Vg1. ebd., 561: 'Oe verba 'Canstitutionis' pI ures dubitabant. Commissioni oportere ollnino visum 
est ut haec difficultas nullu. praeiudicium ipsi sehellati affmt. NeeessariulI enll1. apparet ut de 
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fügte der Berichterstatter auch hinzu, daß, obwohl auch andere Titel 
möglich seien, darauf geachtet werden müsse, daß der letztendlich ge
wählte weder die Autorität des Schemas in der allgemeinen Einschätzung 
mindere noch ihre Ergänzungsfunktion zur Dogmatischen Konstitution, 
die die Kirche in sich selbst betrachte, verdunkle, da nur mit beiden 
zusammen der ausdrückliche Zweck des Konzils erreicht werden kön
ne35 , womit erneut die Intention des päpstlich gebilligten, 
sogenannten Suenens-P1ans mit der Doppelperspektive "ad intra et ex
tra" 38 und die be1den Hauptargumente für diesen Begriff aus der 
Diskussion37 in Erinnerung gerufen wurden. In der Relatio zum 
zweiten Teil des Schemas erläuterte B. Hengsbach, Essen/Deutschland, 
die enge Verbindung mit dem ersten Teil: es gehe hier um die Behand
lung wichtiger Probleme im lichte der im ersten Teil gegebenen Orien
tierungen, wie auch die Methode dieselbe wie dort sein sollte, nämlich 
in universeller Adressierung verschiedenartige konkrete Fragen im lich
te des Evangeliums und der kirchlichen "Doktrin" zu behande1n. 38 

Dabei sei die redaktionelle Arbeit von dem Bemühen geprägt gewesen, Ex
treme zu vermeiden und näherhin einen Mittelweg zu finden: - zwischen 
zu allgemeinen Aussagen, die leicht nach bloßen "frommen Ermahnungen" 
hätten klingen können, und zu speziellen, die die Kompetenz der Kirche 

hoc ipsi Patres in fine discussionis expresse decernant; ideoque de hac re quaesitum proprium pro
ponetu( . 

35 Vg1. ebd., 561: 'Alii quidem tituli possibiles essent, Qui iall in Concilio usoi fuerunt - ut est 
'Declaratio' -, vel etiall 'litterae conciliares'. Sedulo tallen attendendum erit ad hoc ut titu
lus electus in lIente ollniulI auctoritatull schellatis non lIIinuat, et etiall in luce lIaneat lIunus eius 
cOllplelllentariulI constitutioni 'de Ecclesiae' in seipsa considerata: ex allbobus tantull integre per
f i c i tur scapus Ca nc i1 i 0 expresse i IIPOS i tus' . 

36 Vgl. o. 3.1. 

31 Vgl. o. 3.2.2.3. 

38 Vgl. Rel. 11 B. Hengsbach, Essen/Deutschland, in: Ebd., 514: 'Finis Secundae Partis est cansi
derat i 0 Quorundalll prob I ematum urgent iorum nostr i teMpor i s sub I uce mUli or ientat ionulII, quas Pri
lila Pars cont i net. 

Hethodus procedendi eadell est ac ibi: id est adloQuendi christianos et non christianos; in
cipiendo a quaestionibus maioribus concretis alicuius call1pi, easque illustrando sub luce Evange
lii et doctrinae Ecclesiae. 

Selectio materiae universalitatelillundi respicere conatur'. 
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hätten überschreiten können39 ; - zwischen einer ausschließlich in

nerchristlichen Perspektive und einer Vernachlässigung des spezifisch 

Christlichen4o ; und schließlich zwischen Auffassungen, die noch 

nicht hinreichend konsensfähig seien und einer bloßen Wiederholung der 

Schu 1 handbücher ebenso wie zwischen einer. strikten, eher individuell 

angebrachten Redeweise und einer zu doktrinären Sprechweise, die die 

Menschen nicht wirklich erreiche,41 Dies wurde als äUßerst schwie

riges Unterfangen bezeichnet42 und läßt vor allem in den letzten 

beiden methodischen Kriterien zum einen die äußerste Sorgfalt, mit der 

hier vorgegangen wurde, und die Intensität des Reflexionsprozesses auf

scheinen und zum anderen wiederum erkennen, daß es nicht um die Ableh

nung von "Doktrinellem" als solchem ging, sondern vielmehr darum zu 

vermeiden, daß sich die lehrhafte Perspektive "zu" sehr in den Vorder

grund drängte, so daß darüber der Blick auf den Adressaten, für den 

diese lehre Sinn machen sollte, vergessen zu werden drohte. Im übrigen 

war man in den verschiedenen Berichten durchaus in der lage, sowohl be

zogen auf das Schema insgesamt als auch in bezug auf Einzelinhalte des 

Ehekapitels von "Doktrin" zu sprechen,43 

39 Ygl. ebd., 514: 'Via media erat quaerenda in speeificis difficultatibus huius lIIateriae. Id 
est: 

via media inter sententias nililis generales, Quae faeile tamquam 'piae exhortationes' sonant, et 
sententias nimis partieulares, etial forte nostram eompetentiam excedentes·. 

40 vgl. ebd., 514: 'via media inter sermonem christianos tantum alloquentem et sermonem, qui speci
fice christiana enuntiare negligeret'. 

41 Vg1. ebd., 514: 'via media inter opiniones, quae consensum satis communem nondull sunt adeptae, et 
meram repetitioneIl eorum, Quae in lIIanualibus scholae habentur; 

via media inter modum dicendi stricte prophetieum, Qui potius singulari alicui personae compe
tit, et lIodulll nimis doctrinarium Qui, coram his quaestionibus, hOMines non vere movere vale
ret' . 

42 Vgl. ebd., 515: "Haec omnia non facilia sunt, eum de textu praeparando agatur, qui aptus esse de
bet ad inveniendum consensum desideratae lIIaioritatis PatrUIII. Materia ipsa difficiJis est, conci
liariter nova, et quaestio de modo procedendi saepe plures opiniones et optiones adllittit'. 

43 Vg1. allgemein ebd., 515, wo die Stellungnahmen der Väter inhaltlich unterschieden werden 
nach solchen tu Stil, Universalitat und 'Doktrin' des Schemas; so auch Rel. gen., in: ebd., 481; 
vgl. speliel1 Rel. II B. Hengsbach, Essen/Deutschland, in: Ebd., 515, wo von der 'doctrina 
Ecclesiae" im Ehekapitel und von der 'doctrina de amore coniugali" die Rede war und Re1. n. 54, 
in: Ebd., 481, wo von der in diesem Abschnitt enthaltenen 'Lehre' und der 'Lehre über die Frucht
barkeit' gesprochen wurde. Vg1. ähnlich auch Rel. n. 53, in: Ebd., 486. 
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Für die Beurteilung der inhaltlichen Modifikationen des Textes 

gilt es, den aUßerordentlich wichtigen hermeneutischen Hinweis des Re

lators Eb. Garrone, Toulouse/Frankreich, im Auge zu behalten, daß der 
vorliegende Textus recognitus ein Ergebnis des konziliaren Prozesses 

selbst, ein Produkt der Konzilsen~wicklung se1. 44 Damit wurde 

nicht nur auf den konziliaren Ursprung der Idee zu diesem Text ange

spielt, sondern nun auch von einem verantwortlich in diesen Prozess In

volvierten45 angedeutet, daß er nicht isoliert, sondern nur vor 

dem Hintergrund seiner bisherigen Genese verstanden werden kann und 

muß. 
Bedeutsame Verbesserungen erfuhr der Text zunächst im Blick auf die 

Bezeichnung des matrimonium in facto esse. Um von Anfang an den Per

spektivwechsel zum Ausdruck zu bringen, sei die Ehe als "Liebes"gemein

schaft zu bezeichnen46 , als "1nn1ge Lebens- und Liebesgemein-

schaft" , wodurch nicht nur die Institution, sondern deren Inneres zur 

Geltung komme47 , als eine "innige Gemeinschaft von Personen" und 

nicht von Körpern einer- und Seelen anderseits, womit jeder Eindruck 

eines Dualismus vermieden werden sollte48 , und schließl ich als 

44 Vg1. Pel. gen. Eb. Garrone, Toulouse/Frankreich, in: Ebd., 560: 'Hie textus ex ipsa Coneilii evo
lutions Quasi effloruit. 

Non enim tanta exspeetatione a munda postularetur, ni si a quadam interna Conci!ii neeessitate 
prof! ueret' . 

45 Vgl. o. Erster Teil: 1.2. 

46 VgJ. Textus recognitus, in: AcSynVat IV/5, 474 n. 51 (5, Hf .1: ' ... hOll/wes, in eOIl/'IUßita-
te allori5 fovenda et in vita eolenda .. : und Re!. n. 51. in: Ebd., 482: 'pluribus petentibus 
... ut inde ab initio dicatur hane eOlllunitatelll esse comllunionell dilectionis et amoris et tantulI! 
Ilatrillonio ius oriri ad vital! colendam ... '. 

47 Vgl. Textus recognitus, in: Ebd., 475 n.52 (6, 8f.l: 'Intill/a eomllunitas vitae et all/o
d5 conluga!is, a Creatore condita suisQue legibus instructa, .. : und Rel. n. 52, in: Ebd., 
483: 'Hulti patres inde ab inHio non tantum institutum sed coml!lunionem vitae in instituta subll
neare intendunt: Quare additio in textu proponitur ..... Unter den von der Komillission für diese 
und die vorige Einfügung als Belege angefügten Interventionen kam der Begriff selbst nur bei 
Kard. Eb. leger, Hontreal/Kanada vor, vgl. 0.3.2.2.3., während die Verstärkung als 'inni
ge' Gemeinschaft der Intervention Eb. Oeardens, Oetroit/USA entnommen wurde, und die ubrigen in
haltlich auf derselben Linie lagen. vg1. zur Korrektur des einen Belegs F. Gil Hellin (Hg.), Con
stitutionis, 380'. 

48 Vg1. Textus recognitus, in: Ebd., m n. 52 1&, 20-23J: 'Vir itaque et uxor ... intima per-
SOnaruJll atQue operum coniunctione mutuull sibi adiutorium et servitium praestant .... und Re!. 
n. 52, in: Hd., 484: .... proponitur ut loeo: 'intima animorull, corporum atQue operum coniunctio-
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"ganzheitliche Lebensgemeinschaft", um mit einem Ausdruck aus "Casti 

connubii" den positiven Wert zum Ausdruck zu bringen, den eine Ehe 

auch ohne Nachwuchs darstelle. 49 

Diese begrifflichen Verdeutlichungen erfuhren eine Vertiefung im 

Blick auf das Verständnis der ehelichan Liebe, und zwar in grund

sätzlicher Hinsicht einerseits und in einigen Detailmodifizierungen 

anderseits. So hatte bereits B. Hengsbach, Essen/Deutschland, allge

mein erwähnt, daß die Lehre über die eheliche Liebe, was ihre Eigenart 

und Ausrichtung anbelange, der Lehre Pius XI. und Pius XII. fol

geSO , und der dem Schema beigefügte Bericht zum Abschnitt über 

die eheliche Liebe konkretisierte dies nach der Registrierung seiner 

insgesamt positiven Aufnahme dahingehend, daß auch hier ein Mittelweg 

gewählt worden sei, und zwar zwischen den Auffassungen, die der eheli

chen Liebe den ersten Rang zuzubilligen und eine entsprechende Überar

beitung des Textes in diesem Sinne wünschten, und denjenigen, die noch 

immer eine Mehrdeutigkeit und Subjektivität des Ausdrucks "Liebe" be

fürchteten. 51 Deshalb habe sich die Kommission entschlossen, den 

Text unverändert beizubehalten. Er beschreibe die Liebe "als komplemen

tären finis operis, entsprechend der Lehre Pius XII. aus dem Jahre 

1941, und lasse ihre spirituelle Eigenart deutlich werden. 52 Die

se Erläuterungen dürfen nicht mißverstanden, sondern müssen, durch den 

ne', dicatur: 'inti~a personarul atque operul coniunctione'·. 

49 Vgl. Textus recognitus, in: Ebd., m n. 54 (8, 17-20):' Ideo etsi proles ." deficiat, 
~atri~oniu~ ut totius vitae consuetudo et cOllunio perseverat, suulque valore. ".' und Rel. 
n. 54, in: Ebd., 488: 'Ut ~agis positive exprilatur valor latrilonii, in quo proles ". deficiat, 
proponitur ut additur: '(latri~oniuI) ut totius ". perseverat' "., cu. verbis 'Casti Connu
bii'·. Vgl. auch Textus recognitus, in: Ebd., 478 n. 55 (9, 6f.) die Rede von 'plena consue
tudo vitae·. 

50 Vgl. Re!. 11 B. Hengsbach, Essen/Deutschland, in: Ebd., 576: 'In doctrina de a.ore coniugali, ad 
eius natural et ordinatione. quod attinet, textus sequitur doctrina. Pi i XI et XII'. 

51 Vg!. Re!. n. 53, in: Ebd., 485: 'Nulerus ille Patribus placuit .... Media. quasi vial tenet in
ter sententiu eoru~ qui putant alorem coniugalel pri~u. locul tenere (et ideo postulant ut tex
tus in hoc sensu reelaboretur) et opinionel eorul qui ubiguitatel vocabuli 'uoris' eiusque 'sub
iectivitatel' tilent·. 

52 Vg!. ebd., 485: 'Quapropter cOI~issio proponit ut servetur textus, qui a.or .. ut co~pletivul quel
dal finel operis latrilonialis describit (iuxta doctrinal Pii XII, anno 1941) eiusque indole. spi
rituale~ ostendit·. Vgl. auch H. De Riedlatten, Introduction, 35. 
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soeben behandelten Hinweis des allgemeinen Berichts zusätzlich legiti
miertS3 , im Rahmen des bisherigen konziliaren Reflexionsprozesses 
zum Ehethema gesehen und gewertet werden. Daß der Hinweis auf die Ehe
lehre dieser bei den Päpste und konkreter auf die Aussagen Pius XII. 
von 1941, die sowohl die Bestätigung de~ liebe als finis operis als 
auch ihre wesentliche Unterordnung unter die Fortpflanzung beinhalte
ten54 , keine bloße Bestätigung dieser Aussagen bedeuten konnte, 

ist nicht nur auf Grund der bisherigen Textgeschichte klar, die ja von 

der Vermeidung des Bezugs auf die Theorie eines Verhältnisses wesentli
cher über- .und Unterordnung zwischen den "Zwecken"s5 bis hin zur 

Gleichrangigkeit der personalen wie sozialen EhewerteS8 fortge
schritten war, sondern ergibt sich auch aus der erklärten Absicht der 

Kommission, kein bloßes Repetitorium der lehrbuchinhalte zu bieten, zu 
deren Standardrepertoir auch die Zweckhierarchie gehörte. 51 Eine 
Berufung auf diese Erläuterung, um etwa in diesem Schema oder in der 
endgültigen Fassung eine hierarchische Zuordnung der Ehewerte zu bele

gen, widerspräche dem gesamten Richtungssinn der intensiven und diskur
siv verlaufenden Erarbeitung dieser Aussagen. Darüber hinaus bestätigt 
ein nOChmaliger präziserer Blick diese Sicht. Denn die Berufung auf 
die Äußerungen Pius XII. zur Ehe aus dem Jahre 1941 erfolgte nicht 
isoliert, absolut, sondern bezogen auf die vorhergehende Aussage über 
die liebe als "finis operis". Damit galt der Bezug einer gewissen Klas

se von Ansprachen, nämlich solchen, die sich dieser Frage wid
meten. 58 Als Element der Kontinuität der lehre wurde somit zumin
dest fO'rmal an im personalen Sinne entwiCklungsfähige Aussagen der jün
geren Tradition angeknüpft, eine Basis, ein Haftpunkt in der traditio-

53 V.gl. o. 3.2.3.2. 

S4 Vgl. o. Erster Teil: 3.1. und 3.2. 

5S Vg1. o. 3.2.1.2. 

56 Vg1. o. 3.2.2.2. 

57 Vgl. o. 3.2.3.2. 

S8 Vgl. o. ebd. DaS man keineswegs bereit war, sich auf das gesamte bisherige lehrsystu einzuschwö
ren oder einsch~ören zu lassen, ging bestätigend auch aus den späteren Ereignissen Ur! die sog. 
'Päpstlichen Modi" hervor, vgl. dazu u. 3.2.4.1. 
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nellen päpstlichen Lehre gewonnen, den das Konzil aufgreifen konnte 

und weiterzuentwickeln gedachte. 

Dies wird gestützt durch die diversen Einzelausbesserungen im Zusam

menhang mit der ehelichen Liebe. Es ging dabei um ein weiteres Feilen 

an den Formulierungen, das die Absicht e~ner vertieften Klärung des 

Liebesbegriffs durch die Abgrenzung nach zwei Richtungen erkennen 

ließ, und zwar gegen seine Reduzierung auf bloße Emotionalität ebenso 

wie gegen eine einseitig spirituelle Auffassung. Zunächst wurde der In

tervention stattgegeben, die sich bei der Betonung der herausragend 

menschlichen Eigenart der ehelichen Liebe gegen die reduktionsgefährde-

te Bezeichnung "actus humanus" gewandt hatte. 59 Stattdessen 

wurde nun von der "eminent menschlichen Liebe" gesprochenllO und 

so die Gefahr eines aktualistischen Mißverständnisses gebannt. Darüber 

hinaus wurde entgegen anderslautenden Wünschen61 ganz bewußt das 

Attribut "eminenter" beibehalten, um ein Verständnis der Liebe als "ac

tus hominis" oder als bloße Leidenschaft zu verhüten. 62 Die perso

nale Ziel richtung der ehelichen Liebe63 wurde durch die Formulie

rung verdeutlicht, daß diese eminent humane Liebe in willentlicher Zu

neigung von Person zu Person gehe und das gesamte Wohl der Person um

fasse. 54 Damit sollte zum einen klargestellt werden, daß die hier 

thematisierte Liebe vor allem eine im Willen verankerte sei, ohne daß 

dadurch das affektive Moment geleugnet werde55 , und zum anderen 

59 Vgl. o. 3.2,2.3. 

60 Vgl. TeKtus recognitus, in: AcSynVat IV/5, 416 n. 53 (7, 19): 'I11e autem amor, utpote emInen
ter hUlllanus .. : und Rel. n. 53, in: Ebd., 485: 'Proponitur ut dicatur: 'amor, utpote eminenter 
humanus' (de I endo 'utpote actus ... ' ) , QU i a amor, de QUO h ie, non es t aetus sed hab i tus 

51 Vgl. o. 3.2.2.3. 

62 Vql. Re1. n. 53, in: AcSynVat IV/5, 486: .... [addendo 'eminenter humanus' vitatur ne amor 
consideretur ut passio vel 'actus hOllinis' ... )'. 

63 Vq1. o. 3.2.2.3. 

64 Vq!. Textus recognitus, in: .~cSynVat !Vi6, 476 n. 53 (7, 19f.): 'Ille autem amor, utpote emI
nenter humanus, cum a persona in personam voluntatis affectu airigatur, totius personae bo
num COlllplectitur .. :. 

65 Vg1. Re!. n. 53, in: Ebd., 486: .... ut elarius dicatur amorem il1um ante omn1a in voluntate radi-
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durch den Hinweis auf das ganzheitliche personale Wohl Liebe und Se

xualtrieb als zwei voneinander verschiedene Realitäten ausgewiesen 

werden,66 Dem gleichen Zweck dienten attributive Präzisierungen 
des Liebsbegriffs durch "germanus"67 oder "coniugalis"68, 

mit denen wiederum das Ehespezifische di~ser Liebe unterstrichen wer

den sollte, Selbst bei der phänomenologischen Aussage, daß viele Men

schen heutzutage der wahren Liebe zwischen Mann und Frau eine große Be-

. deutung beimessen, wurde durch den Zusatz "wie sie sich aus unter

schiedlichen Motivationen und in ehrenwerten nach Zeiten und Völkern 

verschiedenen Sitten manifestieren"59, si chergeste 11 t , daß nicht 

einfachhin jede Form der zwischengeschlechtlichen Liebe ·gutgeheißen 

wurde,10 Der besseren Unterscheidung zwischen der Caritas als 

cari ('cum a persona in personalII voluntatis affectu dirigatur') .... Dicendo 'vo!untatis 
affectu' non excluditur affectivitas, quae phenomenologice primum locum tenere potest; paulo in
fra ceteroquin sermo fit de 'tenero affectu". Vgl. auch P. Delhaye, Mariage, 428 An~. 41, der be
merkt, daB der Ausdruck 'voluntatis affectu' von G. Phi 1 ips bei Durchsicht des Textes der Arbeits
gruppe eingefügt Norden sei, um Sensibilität wie Rationalität, BmBtheit Nie Affektivität auszu
drücken. 

66 Vgl. ebd., 486:· ... et totius personae bonulI! intendere (' totius personae bon um comp1eetl
tur'), ad vi tandam confus ionelll inter amorem et 1ib i d i nem .. .". 

61 Vgl. Textus recognitus, in: Ebd., 415 n. 52 (6, 34): 'Germanus amor coniugalis in divino 
amare assu~itur ..... Diese Änderung wurde nicht erläutert. Statt 'foedus di lectionis' sollte es 
nun 'foedus dilectionis coniugalis' heiBen, vgl. Rel. n. 52, in: Ebd., 484: luxta vota ... 
nunc serlllo fit de 'foedere dilectionis coniugalis'·. Die beiden angeführten Voten beziehen 
sich auf AV.s.e. B. earli, Segni/ltalien, in: AcSynVat IV/3, 169 und Or. Kard. Browne, Galway und 
Kilmacdough/lrland, in: Ebd., 68, vgl. F. Gil Hellin, Constitutlonis, 364-366 und 3m. Belde hat
ten allerdings nicht die bloße Hinzufügung von 'coniugalis' verlangt, sondern auch die Streichung 
von 'dilecti.onis·, und zwar ebenfalls beide vor deM Hintergrund der Leugnung einer wesentlichen 
Re 1 evanz der ehe 1 i ehen Liebe. Sowe i t wo 11 te die Kommi ss ion offenbar ni cht gehen, sondern war 1 e
diglich bereit, die liebe als ehespezifische zu Qualifizieren, so wie es auch an anderen Stellen 
erfolgte. 

68 Vg!. ebd., 417 n. 53 (8, 5f.1: 'luvenes de amoris coniugalis dignitate ... apte instruan
tur .... und Re!. n. 53, in: Ebd., 487: 'Proponitur ut addatur, claritatis causae: 'de aMoris 
coniugaiis dignitate'. 

69 Vgl. Textus recognitus, in: Ebd., 416 n. 53 (7, 16-181: 'Plures quoque nostrae aetatis homi
nes verum amOrell inter maritum et uxorem, vari is rationibus secundufl honestos populorulfI et tem
poru", mores manifestatum, magni faciunt'. 

10 Vgl. Rel. n. 53, in: Ebd., 4aSf.: 'Proponitur ut non deleatur ... phrasis ... , Quia est taliltum in-
troductio ad lIonita moralia seQuentia; suggeritur ut addatur: 'variis ... manifestatum', cum 
non omnes mores honesti sint et expressiones amoris apud diversos populos varias formas induant 
..... Darüber hinaus wurde hier pjile kulturelle Plurjfor~ität des lIebesausdrucks akzeptiert. 
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göttlicher Liebe und der ehelichen Liebe diente schließlich ihre letzt

endliche ROckführung auf ein Geschenk der Gnade und Caritas und damit 

Gottes. 71 

Da das eigentliche Hauptthema der Stellungnahmen zum letzten Schema 

in der Zuordnungsfrage bestand, lag aUGh das Gros der redaktionel

len Arbeit auf diesem Gebiet. Dabei stand weiterhin das BemOhen um ei

ne Balance72 der Ehewerte im Vordergrund, das sich in verschiede
ner Hinsicht manifestierte. Zunächst wurde die "synthetische Redewei

se" 73 von verschiedenen Gütern und Zwecken der Ehe beibehal

ten74 , und zwar, um ganz bewußt und reflektiert eine hierarchi
sche Zuordnung zu vermeiden. Dies ergibt sich aus der Begründung der 

Relatio zu dieser Passage, Die Interventionen hätten nicht nur eine 
Herausstellung der personalistischen und spirituellen 'Zwecke gemäß den 

modernen Wissenschaften verlangt, sondern auf der anderen Seite auch 
eine ausführlichere Darstellung der Ehegüter, 75 Die Belege fOr 

letztere Forderung bezogen sich ausschließlich auf Stellungnahmen, die 

die traditionelle EhegOterlehre verbunden mit der Zwecklehre, also in 
hierarchisierender Perspektive, bekräftigt wissen wollten. 7 ! Ge

gen sie ebenso wie gegen eine ausgiebigere Behandlung nur der persona

len Zwecke hielt die Kommission an der ausgewogenen Formulierung fest 

71 Vg1. Textus recognitus, in: Ebd., 476 n. 53 (1, 22-24): 'Hune amom Dominus, special! 
gratiae et caritatis dono, sanare et elevare dignatus est .. : und Re1. n. 53, in: Ebd., 
486: 'Proponitur ut ... dicatur: 'bune amorem ... dignatus est', ad ostendendam differentiall in
ter earitatem et allorell hUllanulI ... '. 

72 Dieser Ausdruck gibt besser Nieder, ~as mit du in der Re!. II B. Hengsbach, Essen/Deutschland be
tonten 'Mittel~eg' gemeint Mar, nämlich keine unbestimmte KompromiBformel, sondern eine positive, 
ausbalancierte Ge~ichtung der für die Ehe bedeutsamen Werte. 

73 Vg1. so G. Oe Rosa, Matrimonio, 123. 

74 vgl. Textus recognitus, in: AcSynVat IV/6, m n. 52 (8, 14f.): 'Ipse vero Deus est auctor 
matrimonii, variis bonis Be finibus praediti; Quae omnia ... maxi.,i sunt momenti .. :. 

75 Vgl. Re1. n. 52, in: Ebd., .84: 'Sunt Patres qui expositioneIl! largiorem finium et bonorUII matrimo
nii desiderant (fides, proles, sacralllentulI: ... 1, dum alli petunt ut fines personalistiei et spi
rituales, de Quibus scientiae hOdiernae, exponantur .. :. Zu beachten ist, daß die Angabe drei
er Ehegüter nicht die Ansicht der KOllllission, sondern die der nachfolgenden Belege ~ieder
gab. 

76 Es handelt sich UM die Interventionen von B. Maceari, Mondovi/Italien, Kard. Eb. Ruffin;, 
Palermo/Italien, und Teb. lefebrve, Dakar/Senegal, vgl. o. 3.2.2.3. 
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und verwies begrOndend auf ihre entsprechenden Erläuterungen zum letz

ten Schema77 , da dort mit der Einführung einer Aussage über die 

beiden prinzipiellen Güter der Nachkommenschaft und der Liebe dem fast 

einhelligen Wunsch der Konzilsväter entsprochen worden war. 7B 

Dies wurde noch unterstrichen durch die ~egründung für die Bezeichnung 

Gottes als Urheber der mit eben solchen Gütern und Zwecken "ausgestat

teten" Ehe79 ; damit sollte den Wünschen nach einer Ausweisung der 
beiden grundlegenden Ehegüter als mit der Ehe natürlich und innerlich 

verbundene und nicht von außen herangetrageneBO entsprochen wer

den. B1 Des weiteren wurde dem Gleichgewicht unter den Ehewerten 

durch eine Relativierung der Fruchtbarkeit in dem Sinne gedient, daß 

nicht ihre Abwertung, sondern ihre realistische, d. h. andere Elemente 
nicht überschattende und vernachlässigende Bewertung angezielt war. 

Die wichtigste Verbesserung bestand in diesem Zusammenhang in der Ein

fügung des nur scheinbar unbedeutenden Wortes "etiam". Eheliche Liebe 

und das gesamte Familienleben seien nicht absolut und ausschließlich, 

sondern nun expressis verbis lediglich "auch" auf die Zeugung und Er

ziehung von Nachkommenschaft hingeordnet. B2 Dieser Zusatz erfolg

te ausdrücklich, um ein einseitig prokreatives Verständnis der Ehe aus

zuschließen. B3 Dem widerspricht nicht, daß der unmittelbar voran

gehende Satz Ehe und eheliche Liebe "indole sua" auf Nachkommenschaft 

ausgerichtet sein ließ84, denn diese Korrektur wurde als ledig-

71 Vg 1. Re 1. n. 52, in: AcSynVat IV /6, 484: • Propon Hur ut textus servetur, juxta ea Quae d i cu sunt 
in Relatione ad priom textulI, p. 103, sub litt. 8'. 

78 Vgl. 0, 3.2.2.2. 

79 Vgl. o. Anm. 74. 

80 Vgl. o. 3.2.2.3. 

81 Ygl. Rel. n. 52, in: AcSynYat IY/5, 484: 'Mutando 'instruxit' in 'praeditl' clmus aopa
ret agi de re natural! et intrinseca .. :. 

82 Ygl. T~xtus recognitus, in: Ebd., m n. 54 (8, 10LI: "Unde verus aMor coniugalis cultus to
taQue vitae familiaris ratio inde oriens etiall eo tendunt .. :. 

83 Ygl. Rel. n. 54, in: Ebd., 487: "Proponitur ut addatur: 'etiam', ne, uti Quidalll Patres tllTlent 
... , 'nllnis matrimonium unilateraliter ut procreaUvum habeatur'" Die Belege bezogen sIch auf 
Kard. Eb. Leger, Montreal/Kanada und Tb. Reuss, Hainz/Deutschla~d, vgl. o. U.2.3. 

84 Vgl. Textus recognitus, in: Ebd., 471 n. 54 (8, 8-10): "HatrillIonium et allor conlugalis 
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lieh stilistischer Natur charakterisiert, die die seltsame Geschraubt

heit der früheren Formulierung85 beseitigen sollte. 8G Einige 
weitere, kleinere Ausbesserungen trugen zu einer angemesseneren Ein

schätzung des Fruchtbarkeitsaspekts der Ehe bei. So wurden Ehe und ehe-

1 iche Liebe durch die Nachkonvnenschaft nt~r "gekrönt", nicht aber mehr 
·vollendet"87, so als blieben 

eine unzulässige Diskriminierung 

te. BB Dieselbe Absicht leitete 

sie ohne Kinder unvollkommen, was 

kinderloser Ehen bedeutet hät
auch die Ausweitung der Mahnung 

zum Vertrauen in die Vorsehung von den Gatten mit vielen Kindern auf 

alle Eheleute, für die sie ebenso gelte89 , und die deutlichere 

Indole sua ad pro1em proereandam et educandam ordinantur ...•. 

85 Ig1. dazu bereits o. 3.2.2.2. 

85 Vgl. Rel. n. 54, in: AeSynVat IV/5, 487: 'Proponitur ut dlcatur: 'Indole sua', loeo: 'taUs 
est ... indoles ut', Quia constructlo videtur nimis centorta·. OarüDer hinaus wurde auf Grund 
der neuen Formulierung auch die frühere Bekräftigung durch "ex semetipsis' und glelchsinnlge Er
gänzungsvorsch läge für überf I ijss i g und eventue 11 sogar für der 8egründung der Unauflös I ichkeit 
abträglich gehalten, insofern Zweifel an ihrer Weitergeltung im Falle von Kinderlosigkeit hätten 
aufkommen können, vgl. ebd., 487: 'Suggeritur insuper ut verba: 'ex semetipsis' deleantur, 
eum idem habeatur verbis: 'indole sua' et eum, ex alia parte, explicita !lentlo 'ex semetipsls' 
(,ei: (sic! )suapte natura': ... ) infirmat verbi numeri 54 de matrimonii indissolubilitate, prole 
optata non habita' und u. 3.2.3.3. Wenn die Relatio noch hinzufügt, daS die Kommission 1M übrIgen 
bereIts bel der letzten Redaktion darauf hIngewiesen habe, daß 'technische' Fragen zu den Zwecken 
kein Thema seien, vgl. Re!. n. 54, in: AcSynVat IV/5, 487: 'colIIll!issio ceteroQuln iall! antea statu
it Quaestiones tecnnicas de finibus non esse tractandas (cf. Re!. ant. pag. 103, sub litt. 
B)' und dabei erneut auf die Stelle der früheren Erläuterungen verwies, die Nachkommenschaft 
und lIebe als fundamentale Ehegüter bezeichnete, dann MUß diese Erklärung der Kommission in 
diesem von ihr selbst angegebenen Kontext verstanden und kann nicht als Beleg für die Intention 
einer sachlichen Beibehaltung der Zweckhierarchie unter ledIglIch rnetorischer Beschönigung heran
gezogen werden, vgl. o. 3.2.2.2. 

81 Vg1. Textus recognitus, in: Ebd., m n. 52 (6, 18-20): 'Ipsum autem institutulll matrimonii 
8morque coniugalls, generosus atque conseius, procreatione et edueatione prolis veluti suo fa
st 19io coronantur ..... 

88 Vg1. Rel. n. 52, ir,: Ebd., 484: 'Iuxta petitiones plurium textus brevior proponitur; vox: 'com
pletur' omittitur ne coniuges, Qui prolell non habent, frustrentur'. Dies bestätigte die Unzuläs
sigkeit einer Interpretation von 'coronare" im Sinne einer Priorität, da die hier erfolgte Verbes
serung nur Sinn macht, wenn dieses .ort im Vergleich zu 'complere' das schwächere darstellt. Für 
die Kürzung griff lIan offensichtlich auf den Ariccia-Text, vg1. o. 302.2.2., zurück, ohne auf die 
Formul ierungsnuance, die man dem ersten Gesamtschella ja bewußt gegeben hatte, genügend zu beach
ten. 

89 Vgl. Textus recognitus, in: Ebd., 478 n. 54 (8, 31-40): '!ta fideles, divinae Providentiae 
confidentes et spiritull sacrificii excolentes, Creatorem gloriflcant atque perfectionelJl in 
Christo anhelant cum proereandi munere gene rosa , hUllana atQue christiana responsabl1itate 
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Hervorhebung des positiven Eigenwerts einer kinderlosen Ehe als con

suetudo et communio totius vitae"9o, wodurch zudem die nach Kom

pensation klingende91 und im übrigen für jede Ehe gültige Rede 
von der spirituellen Fruchtbarkeit als überflüssig entfallen konn

te. 92 Drei Beobachtungen schließlich. können das Bild von den Be

mühungen der Redaktion um ein im Vergleich zur traditionell hierar

chisch geprägten Ehesicht ausgewogenes Eheverständnis abrunden. Zum 

einen blieb die Aussage, daß die Ehe trotz ihrer Ausrichtung auf Nach

kommenschaft keineswegs nur zur Fortpflanzung eingerichtet sei 93 , 

inhaltlich-sachlich unangetastet; sie wurde lediglich in eine weniger 

"harte" Formulierung gekleidet, also einer rein stilistischen Verände

rung unterzogen. 94 Zum anderen wurde eine nicht minder bedeutsame 

Veränderung hinsichtlich der Begründung der Wesenseigenschaften vorge

nommen. Die letzte Fassung des Schemas hatte formuliert, daß die eheli

che Verbindung "aus der Natur der Liebe" die volle Treue der Partner 

funguntur .. ,' und Rel. n. 45, in: tbd., 488: "Proponitur ut ineisa: 'divlnae Provldentiae con
fidentes', quae in textu recepto ad solos coniuges, prolem numerosiorem habentes, sese refert, 
ad omnes coniuges fideles extendatur, quia de omnibus valet ..... 

90 Vgl. Textus recognitus, in: Ebd" m n. 54 (8, lHCj:' Ideo etsi proles .. , oeflclat, 
matrimonium ut totius vitae consuetudo et communlo perseverat. suumQue valorem atQue inOISSO
lubilitatell servat .. ,'. Vgl. Rel. n. 54, in: Ebd., 488: 'Ut magis positive exprlmatur valor 
matrilnonii, in quo proles, Quamvis optata, deficit, proponitur ut addatur ... CUI! verbiS 'Castl 
connubii',' Oabei wird auf Av.s.e. 9. Carli, Segni/Italien, In: AcSyn'iat 1'1/3, 110 verwiesen, der 
aber nur ei nen grammat i ka 1 i sehen Verbesserungsvorsch 1 ag in bezug auf den Vorsatz machte, und auf 
Or. Tb. Reuss, Hainz/Oeutsehland. in: Ebd., 84f .. der betont hatte, daß in dem Fall, daß man die 
eheliche Liebe als daSJenige verstehe, was die spezifische interpersonale Bezienung aer Ehe als 
'communitas' ausmache, erstere dennoch als wahrer Ehez~eck bezeIchnet werden kann; vgl. zur Iden
tifizierung F. Gil Hellin, Constitutionis, 354-356 und 375-319. 

91 Vg1. o. 3.2.2.3. 

92 Vg1. ebd., Anm. 111 und ,Rel. n. 54, in: AcSynVat [V/5, 488. "Qua addito verba de fecundmte SPI
r j tua 1 i (Quae ceteroQu i n pro oami matr illlon io va 1 abant i superfl ua f i unt .. ,'. 

S3 Vgl. o. 3.2.2.2. 

94 vg1. Textus reeognitus, in: AcSynvat lV/5, 411 n. 54 (8, W.): "~atrimoniu/ll tamen, quam-
quaRi in prolell\ ordinatur, non est tanqualli ad procr-eationem Institutum" und Re\. n. 54, 
in: Ebd., 48lf.: 'Proponitur ut mutentur verba: 'non est merulI! IIrocreatian!s inst\tutul!", pe 
dietio sit ni!\is dura ..... Die dahinter stehenden Einwände gegen dIese Formulmung waren aller
dings keineswegs nur stillstischer, sondern durcnaus konzeptIoneller Natur, vgl. o. 3.2.2.3.; dIe 
Kommission konnte sie jedoch bezeichnenderweise nur in erstereIlI Sinne als berechtigt a,zeptieren, 
!leu im Folg~satz: "jpsa indoles foederls' statt 'natura foederis". 
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sowie Einheit und Unauflöslichkeit fordere,95 Daran war in sehr 

unterschiedlicher Hinsicht Kritik geübt worden, Zum einen wurde "inti
ma unio" als ehelicher Akt verstanden und konsequenterweise eine Ablei

tung des Treueerfordernisses aus diesem, verstanden als gegenseitige 

personale Schenkung. verlangt, zum anderen sah man darin eine Gefähr

dung der inneren Unauflöslichkelt der Naturehe oder verlangte die Ab

leitung der Treueverpflichtung aus der Tugend der Treue statt aus der 

Liebe. 9s Die Kommission versuchte den unterschiedlichen Anliegen 

durch die Formulierung gerecht zu werden, daß Treue der Partner sowie 

Einheit und Unauflöslichkeit sowohl von der innigen Verbindung der Gat

ten als Selbstschenkung her als auch im Hinblick auf die Nachkommen

schaft gefordert seien. 97 Damit war einerseits der Sinn der alten 

Fassung beibehalten worden, insofern die Rede von der Selbstschenkung 

nur eine andere Ausdrucksweise für "Liebe"98 und so aus dem er

sten Einwand nur der Formulierungsvorschlag, nicht aber die Einschrän

kung auf den ehelichen Akt übernommen worden war; anderseits war den 

übrigen Befürchtungen dadurch Rechnung getragen, daß auf die Veranke

rung der Wesenseigenschaften auch im Aspekt der Nachkommenschaft nicht 

verzichtet, sondern diese ergänzt wurde. Begrifflich entstand dadurch 
allerdings insofern eine gewisse Inkongruenz, als die Wesenseigenschaf

ten nun einerseits aus einem Synonym für die eheliche Verbindung insge

samt und anderseits aus einem Teilelement, nämlich der Fortpflanzung, 

abgeleitet wurden. Das angestrebte Gleichgewicht wurde schließlich 

95 vgl. Schema 'Constitutio pastoralis .. :, in: AcSynVat IV/I, m n. 61 141, 23-25). 

96 '1gi. o. 3.2.2.3. 

97 vgl. Textus recognltus, in: Ebd., m n. 52 (6, 24-26): "Quae intilla unio. ut/iote JIIutU! dua
rum personaru«! donatio, plena! coniugum fidel exigit atque indissolubilell unitateI, etlsl/! in
tuitu iiberorum, urget .. :. 

98 Dies geht aus der Begründung zu einer anderen Passage hervor: Von der liebe hatte es bereits ill 
Vortext geheißen. daß S1e, in Treue gefestigt und in Christus geheiligt, unauflöslich treu sei, 
vgl. o. 3.2.U.; dies Aussage erfuhr nun eine Umforlulierung, in der die Heiligung durch das 'Sa
kraillent" betont wurde und dIes deshalb, we; I dadurch der Unterschied zwischen deli 'natürlichen' 
(in diesem Kontext also die Liebe) und deli 'übernatürlichen' (hier die Sakmentalität) Funda
ment der Unauflöslichkeit deutlicher hervortrete, vgl. den Text und Anm. 110 und Rel. n. 53. in: 
Ebd'l 486: 'Proponitur ut dicatur: 'amor ... sancitus', ut clarius ratio naturells et ratio 
supernaturalis indissolubilitatis distinguantur •• :. 
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noch dadurch sichtbar, daß im Zusanvnenhang mit der sogenannten "natür
lichen Unauflöslichkeit", die mit Bezug auf das Wohl der Personen be
reits das vorige Schema auf die innere Dynamik des Jaworts der Partner 
bei der Eheschließung zurückgeführt hatte99 , den Einwänden, die 

eben dieses personale Wohl hatteA streichen wollen10o , nicht 
stattgegeben wurde, sondern die Kommission auch hier lediglich bereit 

war, dem Wohl der Personen auch das der Gesellschaft an die Seite zu 
stellen, tOl 

Einige wenige Änderungen waren auch im Kontext der ehelichen Se

xualität zu verzeichnen, Wenn einleitend bei der Aufzählung der mög
lichen Desavouierungen der ehelichen Liebe "erotisch" zwar nicht wie 

gewünscht'02 durch "sexuell" ersetzt'03 , sondern weiterhin 

pejorativ besetzt verstanden wurde, so ging aus der jetzigen, kürzeren 
Fassung dennoch besser hervor, daß es nicht um eine Ablehnung des Ero
tischen als solchen ging, sondern um eine spezifische Form des Hedonis

mus, nämlich den auf erotischem Gebiet, Das Bestreben, den Eindruck ei
ner negativen Sicht der Sexualität zu vermeiden, blieb auch sonst be
stimmend, So erfuhr die Passage über die ehelichen Akte einige verdeut
lichende Modifizierungen, Zunächst wurden die Ausdrucksweisen der Lie
be nicht nur als ehespezifisch ("proprio"), sondern als vorzügliCh 

99 Vg1. o. 3.2.2.2. 

100 Vgl. o. 3.2.2.3. 

101 Vgl. Textus recognitus, in: AcSynVat lV}5, 475 n. 52 (6, 13f.): 'hoc vinculum sacrum Intui
tu bon; tu. persona rum tUIl societas non allplius e solo humane arbitria pendet .... 
und Rel. n. 52, in: Ebd., 484: 'Ut elarius appareat fundallentull naturale indissolubi I1tatis 
lIatrillonii, de quo in hoc 10eo tantull est loquendulII ... , proponitur ut addatur: 'intuitu boni 
tu. personarUII tu. societatis'; loco' singulorulII arbitrio', dicendull proponitur: 
'hulino arbitrio', ad includendall quamlibet hUllana!! potestatel', letztere Verbesserung dien
te lediglich der Verdeutlichung. 

102 Vgl. o. 3.2.2.3, 

103 Vgl. Textus recognitus, in: AcSynYat WS, 474 n, 51 (5, 23f.); 'insuper amor nuptialis 
saepius egoisllo et hedanisIJo erotico profanatur .... und Rel. n. 51, in; Ebd., 483: 'Ne ni
mis in Malis enu!!erandis eorundellque ludicio inhaereatur ... , textus de erotismo et hedonismo 
brev i or redd i tur , ret i nendo tamen i deas. Proponitur ut verbuM 'erat ico' servetur; ut sensus 
peiorativus, quem vocabulu~ in quibusdam linguis non nabet, e contextu elare appareat vocabula: 
'eroticus' et 'hedonisllus' uniuntur', 
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oder einzigartig ("singulariter") gekennzeichnet '04 , bevor im fol

genden Satz '05 nicht nur statt auf eine Ordnung auf die Tugend 

der Keuschheit verwiesen'06 , der positive Charakter des ehelichen 

A~tes durch die Ergänzung seiner Würde unterstrichen107 und die 

Beibehaltung des "humano modo" gegen den Vorwurf des Subjektivismus in 

Schutz genommen '08 , sondern auch eigens das Glück und die freudi

ge Bereicherung, die die Partner aus ihrer ehelichen Sexualität erfah

ren, ausdrücklich erwähnt und anerkannt wurden. lOS 

Hinsichtlich der Wesenseigenschaften wurde zunächst die ganzper

sonale Dimension ehelicher Treue betont. '10 Zur Unterstreichung 

der Unauflöslichkeit wurden neben der Polygamie auch die übel der 

Scheidung und der freien Liebe als gleichgeartete Feh 1 formen ge

nannt"' , damit allerdings eine Undifferenziertheit in den Text 

104 Vg1. Textus recognitus, In: Ebd., 476 n. 53 {1, lOf.l: 'Haee dllectio proprio matrimonii 
opere singuiariter eXprll11ltUr et perficitur .. .' und Re1. n. 53, in: Ebd., 486: .... suggeri
tur ut addatur: 's i ngu Im tsr expri ~i tur' ad accurat i orem doctmae express i onelll .. .'. 

105 Vgl. Textus recognitus, in: Ebd., 476 n. 53 (1,31-34): 'Actus proinde, quibus coniuges inti
me et aaste Inter se uniuntur, honest i ae digni sunt et, 1I0do vere hUllano exereitl, 
donationem lIlutua~ slgnificant et fovent, qua sasa invicem laeto gratoQue anl/110 loaupletant 

106 Vgl. Re!. n. 53, in: Ebd., 486: "Proponitur ut 10eo: 'ordinatirl', dieatur: 'caste' , ut 
ordo moralis hac in re indicetur secundull propriall mtutelll·. 

107 Vg!. ebd., 486: "suggeritur additio: 'honesti ac dignl". 

108 Vgl. ebd., 486: "( 'modo humano' lndicat ordinem hUllanulI et non 'subiectivisticulI'j". 

109 Vgl. ebd .• 486: "ad ostendendam indo1em interpersonalem vitae coniugalis ... et gaudium exinde 
oriens, proponltur ut scribatur: 'qua sese .. , loeupletant"" Vg1. auch die Rede von der 
Durchdringung des gesallten ehelichen Lebens statt der täglichen Pflichten und Opfer /lit der Lie
be in direkter Anlehnung an ce, weil diese Forillulierung auf kürzere Weise alles ullfasse, zUllal 
der Vortext die Freuden des Ehelebens nicht eigens betont habe, ebd., 486: 'Dicendo: 'total!
que vitam coniugum pervad1t', proponitur for~ula brevis, Quae ollnia cOllplectitur (de 
gaudiis vitae coniugalis senllo non erat in priori textur. 

110 Vgl. Textus recognitus, in: Ebd., 41Sf. n. 53 11, 34-361: "Allor ille fide ratus, et 
pot iss imum sa,rallento ehri st i sane i tus, inter prospera et adversa corpore ae flente 
indissolubiliter fidelis est .. : und Re!. n. 53, in: Ebd" 486: 'addendo 'corpore 4C 

mente' fidelitas secundum ollnes dillensiones personae hUllane urgetur'. Oie Aussage über die in 
der Einheit der Ehe aufscheinende Gleichheit von Mann und Frau wurde wegen des besseren Zusallmen
hangs hier angeschlossen, vgl. ebd., 486f. 

111 Vg1. Textus recognitus, in: Ebd., 474 n. 51 (5,21-23): "Hon ubiQue vero huius institutio
nis dignltas eedell claritate i1lucescit, si~uidem polygamia, divortii lue, allore sie dieto 
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getragen, der die angemahnten, auch in der polygamen Form der zwei ge

schlechtlichen Lebensgemeinschaft angelegten positiven Werte112 

gänzlich aus dem Blick verlor und so nachkonziliare Kritik bereits pro
grammierte. 11 a 

In bezug auf die Sakramentalität erfolgte lediglich eine stili

stische Änderung, insofern sie nicht mehr zur "vollen", sondern zur 

"eigenen" menschlichen Vervollkommnung beitragel14 ; der diesbezüg

liche grundsätzliche Einwand Kard. Eb. Ruffinis, Palermo/Ita

lienl15 , wurde damit in seiner Grundintention nicht akzep

tiert. 116 

Oie Äußerungen zum Prinzip der verantwortlichen Elternschaft 

wurden neu formuliert. 117 Damit wurde die Absicht verfolgt klar

zustellen, daß sich die verantwortete Elternschaft aus der wahren Lie

be ableitet, und moralische Kriterien für die moralische Urteilsfin

dung anzugeben. 118 Es tauchte hier nicht nur der vehement gefor-

libero, aliisve fonnis erroneis obscuratur .... und Re], n. 51, in: Ebd., 483: ·Proponi
tur ut 'divortium' et 'amor sie dietus liber' simul cu~ polygamia citentur, quia sunt .a
la similia ... et quia eo modo lIIala ex diversis regionibus orbis in eadelll linea ponuntur .... 
Ita quoque respondetur voto Patm qui per ieu lum di vort i i sub 1 i neare i ntendunt ... : ideo 
praecise se1eeta fuit vox 'lues' .. .'. 

112 Vgl. o. 3.2.2.3. 

113 Vgl. E. Hillmann, Entwicklung, 314. 

114 Vgl. Textus reeognitus, in: Ebd., 416 n. 52 (6, 3H1): ' ... sacramento; cuius virtute lIunus 
suum eoniugsle explentes, gradatim ad propria/ll humanae personae perfeetioneM ~utuallque sanc
tifieationell ... aecedunt·. 

115 vgl. Or. Kard. Ruffini, Palermo/ItaJien, in: AcSynVat IV/3, 19. 

116 vgl. Re], n. 52, in: AcSynVat IV/6, 485: 'Proponitur .. , ut loeo 'planam' , scribatur: 'pro
priam sanetificationem' ..... 

117 VgJ. Textus reeognitus, in: Ebd., 417 n. 54 (8, 23-31): 'Ideo human! et christiana respon
sabi I itate SUUII munus adimplebunt Be doei Ii erga Deull reverentia, eO~lIIuni consillo atque 
conatu, rectul iudieiulII sibi efformabunt, attendentes tUIL ad SUUII ipsorum bonull, tum ad 
bonull iibrorulI, sive ialll naei sint sive futur; praev;deantur, dignoscentes te~porell et status 
vitae eondieiones tu!'! paedagogicas tum oecanomicas, ac deniQue rat ioneM servantes bon; eOlllllunita
tis failliliaris, soeietatis te~poralis ips;usque Ecclesiae ... Hoe iudieium ipsi coniuges 
et nelo alius eorall Oeo ultjmatill ferre debent .. .'. 

118 Vgl. Re1. n. 54, in: Ebd., 488: 'Proponitur ut loeo: 'suum esse prolis numerulII ... deterllinare', 
novus textus inseratur, in QUO, ex una parte, elare affirmatur paternitas responsabilis ex vero 
amore dedueenda ... , ex al ia parte ... normae morales exponuntur, quibus ~odus agendi eoniugum 
dirigatur ... Textus in nova forma redaetus proponitur ut omnis species subieetiviSllli evitetur. 
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derte l19 Begriff der "responsabi1itas" wieder auf, sondern vor al

lem die klare Aussage, daß die hier zu fällende Entscheidung letztend

lich den Eltern und niemand anderem zustehe, die auf Wunsch der Laien

mitglieder der Kommission eingefügt worden war. 120 Was schließ

lich den folgenden Abschnitt über die Vereinbarkeit zwischen ehelicher 

Liebe und Achtung des menschlichen Lebens121 betraf, so war dort 

nicht nur der stärkere Rekurs auf die objektive moralische Ordnung 

festzuste11en. 122 Vielmehr waren auch hier die Veränderungen am 

Vortext deutlich an personalen Aspekten orientiert. Der Ein1eitungs

satz123 wurde so verbessert, daß wirklich klar werde, daß die heu

tigen Lebensbedingungen tatsächlich ein Hindernis für ein moralisch 

harmonisches Eheleben darstellen können. 124 Die Umformu1ierung 

der Passage über die mögliche Entfremdung der Ehe1eute125 war 

Igl. Textus recognitus, 1n: Ebd., 477f. n. 54 [8, 31-37.). 

119 Vgl. o. 3.2.2.3. 

120 Vgi. Rel. n. 54, in: AcSynVat IV/6, 488: "Pnrasis haec inserta est petentibus membris laiC1S com
miss10n1s·. Hinter d1eser harmlos klingenden Formulierung verbarg sich eine tiefgreifende Mei
nungsversch1edenheit über diesen Punkt in der Kommission. H. und L. Buelens, J. Grootaers, Ma
riage, 163 berichten, daß P. C. Colombo während oer Kommissionsarbeiten am Ehekapitel mit einer 
münd 1 ichen Intervent i on ei ne Abschwächung der elter 1 ichen Verantwort 1 ichkei tin di eser Frage er
reicht hatte. Erst dhrend der Debatten in der Gemischten Kommission war es dank der Interventio
nen ,on Laienmitgliedern und Kard. Eb. L~gers, Montreal/Kanada, SOW1e mit Einverständnis 
des Sekretärs der Komm1SSion geiungen diese Abschdchung rückgängig zu machen. M. Oe Hab1cht ha
be d1e Wiedereinfügung einer entsprechenden Formulierung initiiert. P. Delhaye, Communaute, 
167 berichtet ebenfalls, daß das 'ultimatim', also die "Letzt'zuständigkeit der Partner er
neut die Frage nach der Gefahr des Subjektiv1smus habe aufkommen lassen. Die Laienaud1toren hät
ten jedoch mit aller Kraft darauf bestnaden; dieser Ausdruck sei das mzige Mittel gegen gem
se Manifestationen eines 'klerikalen PaternalisMus'. 

121 V g I. zur Ti te 1 änderung wegen größerer Sachangemessenhe i t o. 3.2.3.2. 

122 Vgl. etwa R. Tucci, Introduction, 113. 

123 Vgl. Textus recognitus, in: Ebd., m n. 55 [9,3-7): '5. Synodus mit coniuges, In vita 
conilJgali harmonice ordinanda, saepe quibusdam hodiernis vitae condicionlbus praepediri 
... atQue in circumstantiis versari in Quibus numerus prolis, saltem ad tempus, augeri ne
Quit, et fidel is a~toris cultus atque plena consuetudo vitae non sine difficultate conservan-
tur ...•• 

124 Vgl. Rel. n. 55, in: Ebd., 489: 'suggeritur ut addatur: 'in vita coniugali harmonice ordlnan-
da' ... , ut innuatur conditiones vitae hodiernae praecise ordinationi Morali v1tae coniugalis 
officere posse.' 

125 V91. o. 3.2.2.2. 
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rein stilistischer Natur126 und erkannte auch weiterhin das Kon
fliktpotential ohne Beschönigung an. 127 

Die Stellung der Frau, und damit ebenfalls ein partnerschaft
lich bedeutsamer Aspekt, kam bei den Redaktionsarbeiten insoweit in 
Blick, als die diesbezüglichen Interventionen128 immerhin zur Fol
ge hatten, daß die Hochschätzung der häuslichen und mütterlichen Rolle 
der Frau unter den Vorbehalt ihrer legitimen sozialen Förderung ge

stellt wurde. '29 

Schließlich muß besonders hervorgehoben werden, daß die Passage 
über den Ehekonsens als Ehebund, die die Vertragsperspektive ab
gelöst hatte '30 , gegen auch bei der ersten lesung des Schemas in 

der vierten Konzilsperiode vorgebrachte diesbezügliche Änderungsan
träge '31 unangetastet geblieben war. '32 Daß dies das Ergeb
nis einer eigenen Behandlung dieses Punktes war, zeigte wiederum die 
eigens angeführte Begründung in der Relatio, die, zumal viele Väter ih

re Zustimmung zu dieser Stelle geäußert hätten, einfachhin auf die ent
sprechenden Erläuterungen verwies, die zur legitimierung dieser Formu

lierung im Bericht zum letzten Schema angeführt waren und hinzufügte, 

daß eine ausführlichere Behandlung der Unwiderruflichkeit des Ehekon-

126 Vgl. Rel. n. 55. in: AcSynVat IV/6. 489: 'Proponitur ut textus. in proponendis problematibus, lIi
tiorell dicendi lI!odu~ adhibeat .. :. 

127 Die lIIoralische Frage der Art und Weise dieser Konfliktlösung z~ischen Notwendigkeit der Klnder
verlIleidung einerseits und der Wichtigkeit körperlicher Zuwendung der Partner anderseits mu8 auch 
hier au8er Acht bleiben. Vg1. Textus recognitus, in: Ebd .• 478f n. 55 (9,.22-33) und Rel. n. 
55, in: Ebd •• 490 sowie C. Moel1er. Geschichte, 215: 'Hehr als in der früheren Vorlage stellte 
l1an die objektive lIoralische Ordnung heraus. ~obei dieses 'objektiv' nicht auf eine lIateriel1-
biologische Weise zu verstehen ist, sondern so. daS die Stellung der bewu8ten und freien lIensch
lichen Person in der Objektivität selbst lIiteingeSChlossen ist'. 

128 Vgl. o. 3.2.2.3. 

129 Vgl. Textus recognitus, in: AcSynVat IV/6, 479 n. 56 (10. 19-21): 'Cm vero dOlestica lIa
tris qua iuniores praesertill liberi ollnillodo indigent IIIgni aestillanda et in Mo aestimanda 

. est. Quin legitilfa Ifulieris Ilrol/lotio socialis posthabeatur .. :. 

130 Vg1. o. 3.2.2.2. 

131 Vg!. o. 3.2.2.3. 

132 Vg!. Textus recognitus. in: AcSynVat IV/6, 475 n. 52 (&, 101. 

629 



senses nicht möglich sei. 133 Die genannten Einwände verschiedener 

Interventionen wurden damit als nicht hinreichend abgelehnt. 

Ganz im Sinne der Stellungnahmen zeigte sich der Textus recognitus 

vor allem um Genauigkeit, um inhaltliche Kohärenz und sprachliche Adä

quanz bemüht. Die sich von Anfang der Diskussionen an zeigende Ab

sicht, nicht in eine Sichtweise zurückzufallen, die die personale Sei

te der Ehe als unwesentlich vernachlässigte, wurde konsequent, aber 

nicht tendenziös, sondern unter redlicher Auswertung und Berücksichti

gung auch anderer Vorstellungen, weiterverfolgt. Damit hatte das Sche

ma und mit ihm das Ehekapitel allerdings noch nicht alle Hürden genom

men. Vielmehr standen nun die vorläufigen Abstimmungen über die zweite 

Lesung an, und der Hinweis B. Hengsbachs, Essen/Deutschland, auf noch 

verbliebene Mängel, sein Appell nicht nur zur Mitarbeit durch die Mo

di, sondern auch zur Konzentration auf wirklich zentrale Fra

gen134 ließen bereits erkennen, daß zumindest mit weiteren Proble

men, und zwar nicht nur zeitlichen, gerechnet wurde. 

Vom 15.-17.11.1965 fanden die Abstimmungen über den Textus recogni

tus statt. 13S Die zum Ehekapitel erfolgten auf der "162. General

kongregation vom 16.11.1965 in drei Abstimmungsgängen zu den nn. 51-53 

und den nn. 54-56, bei denen nur zugestimmt oder abgelehnt werden konn

te, einerseits und zum gesamten Ehekapitel zusammen mit dem Vorwort 

zum zweiten Teil des Schemas mit der Möglichkeit, auch mit "placet iux

ta modum" zu stimmen, anderseits. Die Ergebnisse wurden für die ersten 

beiden noch am selben Tag, für letzteren am folgenden auf der 163. Ge

neralkongregation vom 17.11.1965 bekanntgegeben. 136 An diesem 

133 Vg!. Re!. n. 52, in: Ebd., 484: 'In relatione ad textuM priorelll (p. 102 sub. litt. Al explicatur 
eur cOlllm iss 10 verbum 'contraetus' h ie Oll i s i t, Quelll agendi modul! eeteroQui n pI ures Patres lau
da nt .. . . Fus i us de poss i bi 1 i ta te proferend i consensuill i rrevocab i leI hi e vix 8g i posset 

134 Vgl. Re!. II B. Hengsbach, Essen/Deutschland, in: Ebd., 578: 'Imperfeetiones Quae manent, nos lIIi
nime latent. Adiuvate nos vestris '"odis' ut hoc docullentuill ad es! forllla., perfiei possit, 
Quae ultimo nisui nostro coneiliari digna est. Adiuvate nos, ut intra tempus provisuill eos absol
vere possimus. Concentrate diligentism vestram in modos maiaria momenti et ita redactos, ut faci
lius hoc documentum ad finem felicem ducatur'. 

135 vg1. C. Moeller, Geschichte, m. 
136 Vg!. AcSynVat IV/5, 578f., 581 und 585: Die Ergebnisse lauteten für die Abstimmung "487' zu nn. 
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Tag, einem Mittwoch, verkündete der Konzilsgeneralsekretär, Teb. Feli

ci/Rom, in Anknüpfung an die von Eb. Garrone, Toulouse/Frankreich, in 

seiner Relatio angekündigten eigenen Abstimmung zum Titel des Sche

mas, daß die Moderatoren einem Beschluß der Gemischten Kommission zuge

stimmt hätten, der vorsehe, daß diejeni~en, die mit dem augenblickli

chen Titel nicht einverstanden seien, dies in begründender Form und un

ter Angabe des gewünschten Alternativtitels dem Sekretariat spätestens 

am kommenden Freitag einreichen sollten, damit auch diese in die über

prüfung der Modi miteinbezogen werden könnten. 137 Die dritte Le

sung des Schemas während der vierten Konzilsperiode konnte somit begin

nen. 

3.2.4. Die Ehe im Schema "Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo 

huius temporis (Textus denuo recognitus)" 

3.2.4.1. Vorgeschichte 

Bei den Abstimmungen war insgesamt die erforderliche 2/3- und zum 

Teil eine noch größere Mehrheit erreicht und das Schema somit insge

samt positiv aufgenommen und akzeptiert worden. 1 Dieses außeror-

51·53: 2150 abgegebene Stimmen, 2052 placet, 91 non placet, (4 placet ium mo-
dum) 3 ungültig; für die Abstimmung '488" zu nn. 54-56: 2163 abgegebene Stimmen, 
2011 placet, 140 non placet, (10 placet iuxta modulII) 2 ungültig; für die Abstlm-
mung '489' zum gesamten Ehekapitel in verbindung mit dem Vorwort des zweiten Teils: 2157 ab
gegebene Stimmen, 1596 placet, 72 non placet, m placet juxta modum, 5 ungül
tig. Die eigene Abstimmung "486" zu n. 50 (Vorwort) hatte ergeben: 2149 abgegebene Stimmen, 
2106 placet, 39 non placet, 4 ungültig. 

137 vgl. ebd., 5aaf.: 'Patres venerabiles, quidam Patres petierunt ut, juxta relationem factam a re
latore exc.mo Garrone quoad hoc schema, definiretur quaestio de qualifieatione danda huie sehema
ti conciljari. Nam inscriptio quae nunc est ita sonat: 'Constitutio pastoralis·. Sed quidam Pa
tres contrariam sententialll exprimere desideraverunt. Quapropter commissio proposuit, et em.llli mo
deratores annuerunt, ut ii Patres qui aliam qua1\ficationell!, ut ita dicalt, desiderant hoc scrip
to exhibeant intra congregationelll feriae VI proximae .... Qui vero alialll qualificationem deside
rant hoc scripto dieant et scriptum exhibeant nostrae secretariae intra congregationem generalem 
feriae VI proxilllae, Ha ut commissio possit de his votis, de his desideriis, rationem habere in 
expensione modorulII. Est veluti expressio cuiusdam modi facta hae singulari ratione sed valde fa
eili. ergo qui volunt mutare hos terminos 'Constitutio pastoralis' dicant seripto et dicant quo
modo velint appelletur hoc schema: Gegen Ende der Kongregation kalt er darauf zuriJck und wieder
holte noch einmal die diesbezügliche Passage der Relatio Garrones, vgl. ebd., 590. 

1 Vg1. R. Tucei, Introduction, 116; C. ~oeller, Geschichte, 275. 
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dent1ich gute Ergebnis ermöglichte der Kommission die Anwendung der 

allgemeinen Regel, derzufo1ge bei der Auswertung der Verbesserungsvor
schläge (Expensio modorum) all jene unberücksichtigt bleiben konnten, 

die substantielle Änderungen, über ein gewisses Maß hinausgehende Zu
sätze oder größere Eingriffe in die Systematik zum Gegenstand hat

ten2 ; m. a. W. waren also nur diejenigen zu bearbeiten, "die den 

'angenommenen' Text verdeutlichten, vertieften und vervollständig
ten". 3 Allerdings berichtet H. Oe Riedmatten, daß diese Rege
lung nicht zuletzt wegen des Ausfalls G. Phi1ips, der auf einer rigo

rosen Anwendung dieses Kriteriums bestanden hätte, de facto, und zwar 

auch im Eheteil, nicht konsequent durchgehalten wurde, da die Unterkom-" 

missionen solche eigentlich auszusondernden Voten, die immerhin zu ei

nem genauerenMeinungsbi1d beitrugen, nicht einfach als Regel verstoß 

hatte zurückweisen wo1len. 4 Wenn das Ehekapitel auch, besonders 

im Abschnitt über Fruchtbarkeit und die Problematik der Geburtenrege

lung, eine recht hohe Anzahl von Nein-Stimmen aufwies und auch der An
teil der nur bedingten Ja-Stimmen zu den höheren gehörteS, so ent

sprach die Konzentrierung der ablehnenden und bedingten Vbten doch ins

gesamt dem Bild der bisherigen Auseinandersetzungen, die in bezug auf 

eben diese Punkte am heftigsten ausgefallen waren. 8 

Die nun folgende, unter großem Zeitdruck stehende7 Arbeitspha

se verlief grundsätzlich in drei Stadien: In jeder Unterkommission 
ging eine Arbeitsgruppe daran, die Modi zu klassifizieren und einen Be

richt über die so thematisch zusammengefaßten Verbesserungsvorschläge 

2 Vgl. R. Tueci, Introduetion, 116 Anm. 116. 

3 C. Moeller, Geschichte, 215. V. Fagiolo, Essenza, 85 lacht darauf aufllerksal, daß nach der Konzils
ordnung eigentlich vor der feierlichen Schlu8abstillung keine eigene Prüfung und eventuelle Ein
arbeitung der Modi lIehr notwendig gewesen wire, daß sich diese vorgehenslIeise jedoch bereits seit 
dem Schema zur liturgiekonstitution eingebürgert hatte, UI einen grilltlüglichen Konsens zu erzie
len. 

4 Vgl. H. Oe Riedletten, Introduction, 38. 

S Vgl. eine Gesalltübersicht der Abstimllungsergebnisse bel C. Moeller, Geschichte, m. 
6 Vgl. R. Tucci, Introduction, 118; C. Moeller, Geschichte, m. 
1 Vgl. ebd., 216 und R. Tucci, Introduction, 119. 
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sowie einen Antwortentwurf vorzubereiten, über den dann die Unterkom
mission zu beschließen hatte, bevor die endgü"ltige Bestimmung des über
arbeiteten Textes und der Beantwortung der Modi in der Gemischten Kom
mission erfolgte. 8 Diesen Dreischritt durchzogen allerdings ver
schiedene Ereignisse, die gleichsam in den letzten Stunden des Konzils 

noch einmal für eine ungewöhnliche Dramatik sorgten, und zwar ausge

löst im Zusammenhang mit den bleibenden Auseinandersetzungen um das 
Ehekapitel, und die unter dem Stichwort der "päpstlichen Modi" in die 
Konzilsgeschichte eingegangen sind: "Manche von den Gemäßigten aus der 

Gemischten Kommission - und einige davon waren aus der Theologischen 
Kommission - zögerten nicht, zu sagen, dies sei die schwerste Krise 
des Konzils", 9 Die atmosphärischen Verdichtungen begannen mit ei

ner zweiten, personellen Erweiterung der mit den Ehefragen befaßten Un
terkommission. Am 17.11.1965 hatten dort unter dem Vorsitz von Eb, 
Dearden, Detroit/USA, die Arbeiten begonnen. 10 Noch während der 
Anfangsphase wurde auf mündliche Weisung der höchsten Autorität eine 
weitergehende Kooperation aller Bischöfe und Theologen der Päpstlichen 
Kommission zum Geburtenregelungsproblem mit der Unterkommission für 
die Ehe initiiert. ll Zu diesen neuen Mitgliedern zählten als Bi
schöfe Tb. Reuss, Mainz/Deutschland, und Eb. Binz, Saint Paul/USA, 
sowie als Sachverständige über die bereits bei der ersten Ergänzung 

einge1adenen120 hinaus p, Oe Locht, A. Auer, P. S. Oe Lestapis, 
P. G. Perico, P. Anciaux, die bis·auf den erkrankten letzteren alle an 

den Sitzungen der Unterkommission teilnahmen. la Diese Entschei-

8 Vgl. H. und L. Suelens-Gijsen, J. Grootlers, Mariage, 161 und C. Moeller, Geschichte, 216. 

9 Ebd., 276. 

10 G. Caprile, Concilio 5, m nennt unter deli 11.11.1965 als stimmberechtigte Mitglieder der Unter
kom~ission neben deli Vorsitzenden: H. Scherer, Porto Alegre/Brasilien, Eb. Castellano, Siena/ 
Spanien, B. Petit, Henevia/England, Eb. Horris, CashellIrland, B. van Doodevard, Haarlem/Holland, 
Tb. Heusehen, lütticlt/Belgien, P. C. Colombo, Direktor d. Mailänder Missionssellinars und Tb. Da 
Si Iva, lissabon/Portugal. 

11 Vgl. H. und l. Buelens, J. Grootaers, Mariage, 168 und 232. 

12 Vgl. o. 3.2.3.1. 

13 Vgl. H. und L. Suelens-Gijsen, J. Grootaers, Mariage, 232f. und G. Caprile, Concilio 5, 487f. 
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dung trug aus verschiedenen Gründen nicht zur Verbesserung des Arbeits

klimas bei. Die Zeit war knapp, eine Zwei-Dr1ttel-Mehrheit hatte das 
Ehekapitel ohnehin schon erhalten, und es bestand die Gefahr, daß in 
der Päpstlichen Kommission bestehende, einander entgegengesetzte Ten

denzen lediglich in die Unterkommission hine)nkopiert und dortige ohne

hin vorhandene noch verstärkt würden. Waren sich die "Neuen" über ihre 

Rolle nicht ganz im Klaren, nicht sicher, ob sie bereits gefällte Ent
scheidungen nur mittragen sollten, existierte auf seiten der ursprüng

lichen Kommissionsmitglieder ebenfalls ein gewisses Mißtrauen, nicht 

zuletzt weil befürchtet wurde, auf die Tagesordnung könnten nun auf 

dem Konzil nicht debattierte Themen gelangen. Das ausschließliche 
Stimmrecht der Bischöfe trug in dieser Situation allerdings zur Ent

spannung bei. 14 Am 20.11.1965 hatte die Unterkommission einen 
großen Teil ihres Pensums bewältigt, als die Arbeiten durch Auseinan
dersetzungen um die Frage der Geburtenregelung nicht nur ins Stocken 

gerieten l5 , sondern, obwohl die gegenseitige Beeinflussung zwi
schen ihr und der Frage der Ehezwecke nach den vorangegangenen Diskus

sionen als ausgestanden und die Debatte darüber nach der Abstimmung 
vom 16.11.1965 als abgesch lossen ga 1t 16, auf ei nma 1 insgesamt in 
Frage gestellt wurden. Auf einem von P. C. Colombo vorgeschlagenen aus

serkonziliaren Informationstreffen aller Beteiligten, das am Sonntag, 

den 21.11.1965 stattfand, wurde nämlich von einer etwa zehnköpfigen 

Gruppe auch die prinzipielle Frage aufgeworfen, ob es opportun sei, 

das Ehekapitel überhaupt zu veröffentlichen, es nicht besser wegen sei

ner Abweichung von der traditionellen lehre ganz zurückzuziehen sei. 

Fast einhellig gelangte man zwar zu der überzeugung von der Notwendig

keit einer Publikation des doktrinell reichhaltigen Ehekapitels, ohne 
sich gegen Verbesserungsvorschläge sträuben zu wollen l7 ; die ei-

14 Vgl. H. und L. 8uelens-Gijsen, J. Grootaers, Mariage, 234f .. wo mit Recht auch gefragt wird, 
waru~ nur K Jer i ker aus der Papst 1 i ehen Komlll 55 i on herangezogen wurden. 

15 Vgl. ebo., 168 und V. Heylen. Note, 558. 

16 Vg1. ebd., 559. 

17 Vg1. ebd., 559f. sowie H. und L. Buelens-Gijsen, J. Grootaers, Mariage, 168f. und 236f. und G. 
Capri le, Concilio 5, 488. 
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gentliche Krise allerdings stand noch bevor. 18 

Bereits seit Anfang November hatten zwei bekannte Moraltheolo
gen19 eine Reihe von starken Einwänden gegen das Schema im allge

meinen und das Ehekapitel im besonderen vorgebracht. In Stichworten 

wie unreife, Uneinheitlichkeit und Einseitigkeit äußerte sich die 

grundsätzliche Kritik, die soweit ging, den Wert der gesamten bisheri

gen Arbeit in Zweifel zu ziehen und ein vollständig neues Dokument vor

zuschlagen2o • während dem Eheteil vorgeworfen wurde, es verschwei

ge wesentliche Inhalte, insinuiere Theorien, die vom Hl. Stuhl verwor

fen worden seien und im Gegensatz zum Lehramt stehen, und sei überdies 

unpräzise in der Diktion - Vorwürfe, die von Kard. Ottaviani/Rom dem 

Papst überbracht wurden. 21 Am Nachmittag des 24.11.1965 wurde auf 

der VOllversammlung der Gemischten Kommission mitgeteilt, daß am fol

genden Tag die Diskussion über das Ehekapitel beginnnen sollte. 22 

Unmittelbar anschießend wurde ein vom 23.11.1965 dat1erender Brief des 

Kardinalstaatssekretärs Cigognani an Kard. Ottaviani/Rom und eine bei-

1 iegende 

gung und 

einseitige Anlage verlesen23 , die 

heftige Reaktionen hervorriefen. 24 

18 Vgl. H. und L. Buelens-Gijsen. J. Grootaers. Mariage. 111. 

keine geringe Aufre

In diesem Schreiben 

19 Oie von G. Caprile, Conci lio 5, 489 gegebenen Hinweise. daS diese beiden Horaltheologen beide Do
zenten an römischen Instituten. Berater des Hl. Offiziums sowie MitglIeder der Kommission für die 
Glaubens- und Sittenlehre und damit der Gemischten Kommission waren. passen auf P. J. Visser vom 
Moralttheologischen Institut in Rom und P. H. Lio vom Päpstl. Antonianum-Athenäum. In frage käme 
auch P. R. Gagnebet von der PäpstliChen Universität S. Tholl1as v. AQuin in Rom und dortIger vorsit
zender des Instituts für Spirituaiität. der zusammen mit E. Lio als Urheber der späteren päpstli
chen Hodi vermutet wird. vgl. u. 3.2.4.1. Anm. 24. 

20 Vgl. G. Caprile. Concilio 5.489 Anm. 7, wobei der Hauptteil inhaltlich päpstlichen Ursprungs 
sein sollte. gerahmt von zur Einleitung degradierten Prinzipien des ersten Teils des Schemas und 
einem Schluß. der unter Verwendung des zweiten Teils einige Probleme aufgreifen sollte, falls da
für nIcht ohnehin spezielle nachkonziliare KommiSSIonen besser geeIgnet erschienen. DIese Vor
schläge bedeuteten nichts anderes als die Aufgabe des GesamtproJekts "Pastoralkonstitutlon'. 

21 Vgl. ebd., 489. 

22 Vgl. ebd •• 489; H. und L. Buelens-Gijsen. J. Grootaers, Mariage. 171; A. Wenger, vaticanuill 11 4. 
188 gibt den 25.11.1965 an. 

23 Vgl. G. Caprile, Concilio 5, .S9f., wo das Schreiben selbst dokumeniert ist; H. und L. Buelens
Gijsen, J. Grootaers. Hariage, 111. 

24 Vgl. G. Caprile, Concilio 5, 491; H. und L. Buelens-Gijsen, J. Groataers, Mariage, 111. X. Rynne, 
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wurde Kard. Ottavlani/Rom, aufgefordert, die Gemischte Kommission darü

ber zu unterrichten, daß der ihr zur Bearbeitung für die Präsentation 

auf der Generalkongregation des Konzils vorliegende Text einige Verbes

serungsnotwendigkeiten aufweise, die sich zum Teil auf das Kapitel 

über die Ehe und Familie erstreckten. 25 • Diese Verbesserungsbedürf

tigkeit faßte das Schreiben unter drei Aspekte, von denen der erste, 

weil von allgemeiner Natur, hier von besonderem Interesse ist. 28 

Im Ehekapitel, so hieß es, sei nämlich zunächst die Lehrsumme zu erwäh

nen, die bis zum heutigen Tage vom höchsten kirchlichen Lehramt, vor 

allem und deutlich in der Enzyklika "Casti connubii" Pius XI. und der 

Hebammenansprache Pius XII" verkündet worden sei. Besonders betont 

wurde, daß die Hauptinhalte dieser Doktrin ihre Gültigkeit behalten ha

ben. Dabei sei diese Angelegenheit insofern um so sChwerwiegender und 

gefährlicher, als gegenwärtig eine weitere Auffassung zuzunehmen schei

ne, nämlich die, das von den Päpsten Verkündete sei bereits veraltet 

und könne deshalb vernachlässigt werden. 27 Der Schluß des Briefes 

verwies auf die in der Anlage beigfügten "Modi", welche eingefügt wer

den sollten. 28 Dabei handelte es sich um insgesamt vier, von de-

Erneuerung, 244 notiert besondere Freude bei den beiden Minderheits-Periti J. Ford und E.lio und 
gibt dle Verllutung wieder, daß die Modi aus der Feder des letzteren sowie von P. R. Gagnebet 
staMMten, vgl. ebd., 245f. sowie o. 3.2.4.1. Anm. 19. 

25 Kardinalstaatssekretär Cicognani, Schreiben v. 23.11.1965, in: G. Caprile, Concilio 5,490: 'Offi
cio Meo libenter fungens, tibi renuntio Augustum Pontificelll exoptare, ut, Qua poIles lIunere et 
auetori tate, Commi ss ioneIl cert i orem f acere ve 1 i s, Quae post expensos Schellat i s XlII 1I0dos novalll 
eius eonseriptionem perpendit, nonnulla de necessitate esse ellendanda in textus, Qui general i coe
tui Conei1ii Oecullenici Vaticani II proponendus erit, ad parteI Quod attinet 'de dignitate lIatn
monii et fuiliae fovenda' agentem'. 

26 Die beiden anderen bezogen sich auf die Methodenfrage bei der Empfängnisverhütung und die Urgie
rung der Keuschheit, vg1. ebd., 490. 

27 Vg1. ebd" 490: 'Etenim, in huiuSlllondi partis tractatione in primis ~entio facienda est de doetri
nae SUMllla, quae usque ad hodiernuill diem a Supremo Ecclesiae Magisterio declarata est, ac praeser
tim et aperte de Pii XI litteris Encyclicis, a verbis 'Cast; Connubii' incipientibus, atQue de 
Pii XII contione ad obstetrices; praesertim prae oeulis habend um est, eiusdell doetrinae capita ad
hue valida retinenda esse. Res eo gravior ac periculosior est, QUO in praesens apud Quosdall opi
nio Quaedam latius conva1escere videtur: seiHcet haec Summorul Pontificum enuntiata i all esse ob
so 1 eta ac propterea neg legenda' . 

28 Vgl. ebd., 490: "In pagina, Quae huic epistulae adicitur, aliQui 'llodi' indicantur, Qui videntur 
in textuill induc] debere·. 
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nen der erste und die beiden letzten das Thema Geburtenregelung bzw. 

Keuschheit betrafen29 , während der zweite zum einen die Strei
chung des im Zusammenhang mit der nicht ausschließlichen Ausrichtung 

von Liebe und Ehe auf Nachkommenschaft gerade erst eingefügten "etiam" 

und zum anderen im selben Kontext die Hjnzufügung der Aussage forder

te, daß die Kinder das vorzüglichste Geschenk der Ehe seien und äus

serst zum Wohl der Eltern beitragen. 3o Natürlich sprach niemand 

dem Papst das Recht zu solchen Vorschlägen ab, aber der äußerst späte 

Zeitpunkt, der nicht dem normalen Ablauf der Prozedur entsprach, - die 
Vorbereitungsphase der betreffenden Expensio modorum in der Unterkom

mission war bereits abgeschlossen und die Entscheidungsphase in der Ge

mischten Kommission im Gange - und der. Eindruck, sie seien auf Betrei

ben der oppositionellen Minderheit zurückzuführen, der sie inhaltlich 

entgegenkamen und deren Aktivitäten hinreichend bekannt waren, konnten 

kaum eine besonders positive Aufnahme erwarten lassen. 31 Nachdem 

Eb. Dearden, Detroit/USA, als Vorsitzender der betroffenen Unterkommis

sion eine Kopie des Gesamtvorgangs erhalten hatte, konnte noch am 

Abend desselben Tages eine Arbeitsgruppe der Unterkommission mit der 

Analyse der Modi beginnen. 32 Am Vormittag des folgenden Tages wur

den sie auf Vorschlag der Unterkommission in der Gemischten Kommission 

diskutiert, wobei es zu heftigen Auseinandersetzungen kam. 33 Eini

ge wenige34 verstanden den Vorgang als Erhörung ihrer Beschwer

den, setzten sich für eine äußerste Beschränkung der Kompetenzen der 

Kommission ein und interpretierten die Modi gleichsam als Befehle, die 

keine Diskussion duldeten, sondern von der Kommission lediglich einzu-

29 Vg 1. ebd., 490 und 491. 

30 Vgl. ebd., 490: '11. Olllittatur verbum 'etiall' (ad pag. 8, lin. 11), atque brevis haee enuntiatio 
in extreMall perioduill addatur, ad lin. 13: 'Filii sunt praestantissilllulllllatrilllonii donuM et ad ip
sorum parentuM bonu., lIuime eonferunt '" . 

31 Vgl. H. und L. Suelens-Gijsen , J. Grootaers, Mariage, 171. Vg1. auch V. Heylen, Note, 561, 

32 Vg1. ebd., 172 und G. Caprile, Concilio 5, 491. 

33 Vg1. ebd., 491 und H. und L. Buelens-Gijsen, J. Grootaers, Mariage, m. Vg1. auch den 
deta iII ierten Eindruck be i X. Rynne, Erneuerung, 246-258. 

34 Vgl. G. Caprile, Concilio 5, 491. 
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arbeiten waren; sie besäßen absolute Priorität vor jeder Disposition 

der Kommission35 ; wortführend waren hier die beiden Kurienkardinä
le Cento und Browne. 36 Die Mehrheit, vertreten vor allem durch 

den starken Einsatz von Kard. Eb. L~ger, Montreal/ Kanada, B. 
,Charue, Namur/Belgien, und Tb. Heusch~n, Lüttich/Belgien37 , un

terzog den Brief einer nochmaligen genauen Ourchsicht38 und kam 

zu dem Schluß, daß seine Formulierungen keine Einstufung als bloße Ein

arbeitungsorder erlaubten, sondern vielmehr als Verbesserungs vor

schläge zu verstehen seien, die zusammen mit allen übrigen Modi ge

prüft werden müßten. 39 Nach einer Unterbrechung der Sitzung wur

den die Arbeiten fortgesetzt, das Thema "päpstliche Modi" allerdings 

auf den nächsten Tag verschoben, an dem alle Kleriker- und Laiensach

verständigen ausgeschlossen sein sollten. 4o 

Der Nachmittag war von aUßergewöhnlicher Aktivität auf seiten der 

Mehrheit geprägt. Kard. Eb. L~ger, Montreal/Kanada, P. H. Oe 

Riedmatten und Kard. Roy, Quebec/Kanada, wurden beim Staatssekretar1at 

vorstellig, wobei letzterer einen Brief von etwa 10 Laien an den Papst 

überreichte, den er morgens erhalten hatte41 und der am Vortag 

aus der Aufregung über den Inhalt des verlesenen Schreibens entstanden 

war. 42 Außerdem habe Eb. Garrone, Toulouse/Frankreich, Gelegen

heit gehabt, dem Papst persönlich die Lage zu sch1ldern. 43 

35 Vg1. ebd., 491; H. und L. Buelens-Gijsen, J. Grootaers, Mariage, 172. 

36 Vg1. ebd., 172. 

31 Vgl. ebd., 112. 

38 vgl. ebd., 112; G. Capeile, Concillo 5,491. 

39 Vg1. H. und l. Buelens-Gijsen, J. Grootaers, Mariage, 172. 

40 Vgl. ebd.. 172 und G. Caprile, Concilio S, 491, der ebd. Anl!. 10 verllerkt, daS Kard. Ottavianl/ 
ROll ausdrücklich u. den Vorsitz für diese Sitzung gebeten wurde, wohl weil der Kopräsident der Ge
.lschten KomIission, Kard. Cento/Ra., wegen seiner Parteinah.e für die Minderheit als befangen 
galt. Die ausgleichende Rolle Kard. Ottavianis/RolI in dieser Situation verlerkt auch A. Wenger , 
Vatican II 4, 189 An •. 10. AuBerdelllfird ebd., 189 und bei G. Caprile, Concilio 5,491 angegeben, 
bereits dieser zweite Teil der Sitzung habe hinter verschlossenen Türen stattgefunden. 

41 Vgl. G. Caprile, Concilio 5, 491f.; H. und l. Buelens-Gijsen, l. Grootaers, Mariage, 173. 

42 Vgl. A. Wenger, Vatican II 4, 189. 

43 Vgl. p, Delhaye, Mariage, 420 und A. Wenger, Vatican II 4, 189 Anll, 10, Bei H. und L Buelens-Gij-
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Noch am späten Abend trat eine gewisse Entspannung ein. als der Ver

zicht auf den Ausschluß der Experten bekannt wurde44 sowie. daß 

Kard. Ottaviani/Rom ein weiteres Schreiben des Staatssekretariates zu

gegangen se1. 45 Am darauf folgenden Tag. dem 26.11.1965. wurde 

dieser vom 25.11.1965 datierende46 Br.ief in einer spürbar besse

ren Atmosphäre verlesen. 47 Das Vor-Schreiben - so wurde klarge

stellt - habe "Ratschläge" des Papstes in dieser so bedeutsamen Angele

genheit geben wollen. Seine Ausdrucksweise sei nicht definitiv zu ver

stehen und daher nicht wörtlich zu nehmen. Wenn die päpstlichen Rat

schläge auch zu berücksichtigen seien und ihnen Genüge getan werden 

sollte, so könne die Kommission dennoch eigene Äußerungen beitragen. 

Die verbesserten Formulierungen würden, sofern mit seiner Auffassung 

übereinstimmend, vom Hl.Vater gebilligt werden. 46 Damit war trotz 

eines restriktiven Kommentars Kard. Ottavianis/Rom49 der Weg frei 

für einen Abschluß der Arbeiten an der Neufassung des Ehekapites und 

dem dazugehörigen Bericht über die Auswertung der Verbesserungsvor

schläge. 

sen, J. Grootaers, Mariage, 173 wird auch noen ein dIesbezüglIches Schreiben des MelchltlSCnen Pa
triarchen Maximos IV Saigh v. 29.11.1965 erwähnt. 

44 Vg1. H. und l. Buelens-Gijsen, Mariage, 114. 

45 Vgl. G. Caprile, Concilio 5,492, wo es ebenfalls dokumentiert ist. 

46 Vg1. H. und L. Buelens-Gijsen, J. Grootaers, Mariage, 114 Anm. 12 und G. Caprile, Concillo 5, 
m. 

41 Vg1. G. Caprile, Concilio 5, 492 und V. Heylen, Note, 561f. 

48 Kardinalstaatssekretär Cicognani, Schreiben v. 25.11.1965. in: G. Caprile, Coneilio 5,492: 'Ea, 
quae per litteras die XXIV huius lIIensis datas cum EII.IlO Domino Cardinali Alfredo Ottavlani commu
nicata sunt, atque ad caput attinent 'de dignitate Matrimonii et falliliae fovenda' SeilelIlatls XIII 
Concilii Oecullenici Vaticani 11, veluti Summi Pontificis consilia in hac re tanti 1II",~entl ae
stimari debent. Ea aute~, ad dicendi modum quod spectat, nihil definitivum haben;;: ouam ob relll, 
non sunt necessario ad verbum accipienda. 

Co •• issio igitur alias quoque enuntiatione. ~fferre potest, quae tuen: eorundelll consillo
rum rationeM habeant, quaeque ~anctitatis Suae optatis satisfaciant. Hae novae enuntiatlones a 
Beatissimo Patre per~~ndentur, atque probarl sane poterunt, si Eidem visae erunt cum Sua mente 
congruere' (H.v.V,). Das illl Schreiben erwähnte DatUM bezog sich auf den ZeltDunkt der 
Bekanntmachung, nicht der Abfassung des ersten Briefes, vgl. G. Caprile, Conc1l1o 5, m 
Anm.12. 

49 Er behauptete, lediglich die Form, nicht aber die Grundlage der ~odi sei diskutabel, vgl. H. und 
l. 8uelens-Gijsen, J. Grootaers, Mariage, 114 und G. Caprile, Concilio 5,492. 
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Das Procedere hatte für die Arbeit der Gemischten Kommission50 

vorgesehen, daß wegen des Zeitdrucks nur jene Modi eigens diskutiert 

werden sollten, die von der jeweiligen Unterkommission durch ihre Be

richterstatter - für das Ehekapitel waren dies neben Eb. Dearden, De

troit/USA, Tb. Heusehen, Lüttich/Be1g1en, ~. Heylen und P. H. Oe Ried

matten51 als besonders gravierend indiziert wurden. Als Korrek

tiv galt allerdings der Vorbehalt, daß jedes stimmberechtigte Mitglied 

das Recht behielt, die Diskussion auch anderer Verbesserungsvorschläge 

zu verlangen. Dadurch gelang es, sich tatsächlich auf die umstritten

sten und wichtigsten Fragen zu konzentrieren. 52 Jeweils nach der 

Prüfung durch die Gemischte Kommission gingen Text und zugehörige Ex

pensio modorum noch einmal an die Unterkommission, erfuhren dort not
wendige Korrekturen, um schließlich das Redaktionskomitee zu passie

ren, das unter der Verantwortung Eb. Garrones, Toulouse/Frankreich, im 

engsten Kontakt mit den Vorsitzenden der Unterkommissionen den Wett

lauf mit der Zeit aufnahm und alles ausbesserte, was den Beschlüssen 

der Gemischten Kommission nicht entsprach. 53 Vor der endgültigen 
Fertigstellung der Expensio zum Ehekapitel kam es noch zu Kontakten 

zwischen der Unterkommission und C. Dell'Acqua vom Staatssekretariat, 
deren Ergebnis darin bestand, die päpstlichen Modi mit Rücksicht auf 

das Ansehen des H1. Vaters, in dessen Namen sie unternommen worden wa

ren, nicht ausdrücklich zu zitieren und ihren Ursprung nicht anzuge

ben, was in der Weise gelöst wurde, daß man sie unter entsprechende Mo

di anderer Väter subsumierte. 54 Am Abend des 26.11.1965 erhielt 

50 Die Gemischte Kommission trat in der Zeit vom 22.-27.11.1965 mit einer ergänzenden Sitzung vom 
29.11.1965 insgesamt 13mal zusammen, vgl. R. Tucci, Introduction, 119f. 

51 Vgl. ebd .. 120 Anm. 119. 

52 vgl. ebd., 120; C. Moeller, Geschichte, 276. Vgl. auch die VorbeMerkung zur Expensio modorul 11, 
in: AcSynVat IV!7, 410: 'ProoemiulII ergo et integrum Caput I, CUII ollnibus suis partibus, a Congre
gatione Generali approbatuill est. Omnes Modi a Patribus introducti praevie ordinati et emlnati 
sunt a Patribus Subcommissionis sextae cum peritis Subcommissionis. Quibus accesserunt Praeses et 
membra sacerdotalia Pontificiae Commissionis de re matrilloniaW. 

53 Vgl. R. Tucci, Introduction, 123f. 

54 Vgl. H. und l. Buelens-Gijsen, Mariage, 1W. Vgl. auch V. Heylen, Mote, 565. Zu Identifizierung 
und Auswertung vgl. u. 3.2.4.2. 
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Kard. Ottaviani/Rom den Bericht der Gemischten Kommission, der ihn mit 

Schreiben vom 27. 11 . 196555 dem Papst übermittelte. 56 Am 
28.11.1965 versah der Papst diese Benachrichtigung mit dem handschrift

lichen Vermerk, daß die Verbessserungen in der von der Gemischten Kom-

mission vorgeschlagenen Form akze~tiert seien. 57 Am Nachmittag 

des 29.11.1965 wurde die Unterkommission mündlich58 und am Abend 

über das Genera 1 sekretari at des Konz il s offi z ie 11 von der päpst 1 i chen 

Billigung in Kenntnis gesetzt. 59 Am 30.11.1965 konnte das Materi

al in die vatikanische Druckerei gegeben60 und am 01.12.1965 nach 

gewonnenem Kampf gegen die Uhr und überwindung aller Widrigkeiten auf 

das fertige Werk geblickt werden. 51 

Auf der 166. Generalkongregation vom 02.12.1966 kündigte der Gene

ralsekretär des Konzils, Teb. Felici/Rom unter dem Beifall der Zuhörer 

die Ausgabe zweier Faszikel an: für denselben Tag noch die Verteilung 

des Gesamtschemas mit den durch Kursivdruck angezeigten Verbesserun
gen52 , einem eigenen Verzeichnis aller vorgenommenen Veränderun-

55 So V. Heylen, Note, 564, während H. und L. Buelens-Gijsen, J. Grootaers, Mariage, 186 die über
~ittlung an den Papst noch auf den 26.11.1965 datiert und G. Caprile, Concilio 5, 492 nur die 
übersendung vo., 27. erwähnt. 

56 Vgl. G. Caprile, Concilio 5, 492 und H. und L. Buelens-Gijsen, J. Grootaers, 186, die ein beige
fügtes persönliches Schreiben Kard. Ottavianis/Rom vermerken, in dem er sein Bedauern darüber zum 
Ausdruck brachte, daS seine Bemühungen um die Durchsetzung der päpstl ichen Modi an der Kommissi
onsmehrhe i t gesche i tert se i en. Einen interessanten Ei nb 1 i ck in das Verhä 1 tn i s, indem die GemISch
te Kommission sich zu den päpstlichen Modi sah, bietet ein von V. Heylen, Note, 562 Anm. 24 ange
führtes Zitat aus der unveröffentlichten Relatio adunionis Commissionis generalis mixtae 
(26.XI.65) Summo Pontifici transmissa, S. 1: 'Utendo libertate ipsi a SumMa Pantifice cances
sa, eade., Commi ss io sequentem expens i one., i ud i c i 0 Suae Sanct i tat i s submi sse proponere audet, in 
qua novae quaedam enuntiationes suggeruntur, quae ta.,en consilioru~ Summi Pontificis rationem ha
bere videntur, quaeque, ut sperat Commissio, Eiusoptatis satisfaciunt" (H.v.V.). 

57 Vgl. G. Caprile, Concilio 5, 492; H. und L. Buelens-Gijsen, J. Grootaers, Mariage, 186; V. Hey-
len, Note, 564f. 

58 Vgl. H. und L. Buelens-Gijsen, J. Grootaers, Mariage, 186. 

59 Vgl. G. Caprile, Concilio 5, 492. 

60 Vgl. H. und L. Buelens-Gijsen, J. Grootaers, Mariage, 186. 

61 vgl. R. Tucci, Introduction, 124. Auch die eigens erbetenen Modi zur for~alen Qualifizierung des 
Schemas waren inzwischen diskutiert worden und die Entscheidung für die Beibehaltung des Titels 
gefallen, vgl. näheres u. 3.2.4.2. 

62 Vgl. Schema 'Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis (Textus denuo recogni-
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gen63 sowie der Expensio modorum für den ersten Teil des Sc he-

mas64 und einem allgemeinen Bericht6S und für den folgenden 

03.12.1965 die Versendung der Expensio modorum zum zweiten Teil des 

Schemas66 an die römischen Adressen der Konzilsväter bzw. die Mög-

lichkeit, sich die Unterlagen bis 13.30 Uhr-im Konzilssekretariat abzu

holen. 57 

Aber selbst zu diesem Zeitpunkt hatten die Gegner des Textes noch 

nicht gänzlich aUfgegeben. Bis in die ersten Dezembertage hinein sand

ten Vertreter der Minderheit weiterhin Bittschriften an den Papst, in 

denen sie Veränderungen und Umstellungen vorschlugen und unterstell

ten, die Gemischte Kommission habe die Intentionen des Papstes nicht 
respektiert6S , was mit Blick auf die ausdrückliche päpstliche Bi1-

eigenartig anmuten muß. Noch vom Morgen des ligung zumindest 

03.12.1965 wi rd berichtet, daß vor der Versendung auch der Expensio 

zum Eheteil Eb. Garrone, Toulouse/Frankreich, in das Staatsekretariat 
gebeten wurde, um den Verbesserungsvorschlag "einer höheren Autorität" 

in Betracht zu ziehen, und zwar des Inhalts, das an die Stelle von 
"etiam" getretene "non posthabere"69 gegen "neg1ecte" oder "exclu

sis" auszutauschen. Das zu einer Dringlichkeitssitzung zusammengerufe

ne "Büro" der Unterkommission für das Ehekapitel habe den Modus abge-

1ehnt. 7o 

tus)', in: AcSynVat IV/7, 234-314. Vg1. ebd., 234: 'N.S. Emendationes 1n textum introductae litte
r;s inclinatis seu ital1c1s significantur'. 

63 Vg1. Correct1ones admissae, in: Ebd., 314-345 und Expensio animadversiones ad titulum, in: Ebd" 
346, woran sich jeweils die Abstimmungsfragen anschlossen. 

5~ vg1. Expensio modorum Pars I, in: Ebd., 34)-464. 

65 vg1. Relatio generalis Eb. Garrone, Toulouse{Frankre1ch, in: Ebd., 4640469, die noch am seI ben 
Tag verlesen wurde, vg1. ebd., 610. 

56 Vg!. Expensio modorum Pars Ir, in: Ebd., 469-610. 

67 Vg!. die Hinweise des Konzilsgeneralsekretärs Teb. FelicifRoM, in: Ebd., 105 sowie die Vermerke 
an den Texten, in: Ebd., 234' und 469'. 

66 Vg1. G. Caprile, Concilio 5, mf. 

69 Vgl. u. 3.2.4.2. 

10 Vgl. H. und l. Buelens-ßijsen, J. ßrootaers, Mamge, 181. Nicht genau auszumachen ist, wer mit 
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3.2.4.2. Die "Expensio modorum" 

Am Ende seines am 02.12.1965 verlesenen einführenden Berichts erin

nerte Eb. Garonne, Toulouse/Frankreich, an die auf Grund verschiedener 

kritischer Stellungnahmen notwendig erschienene getrennte Befragung 

derjenigen Konzilsväter, die mit der fUr das Schema gewählten formalen 

Qualifizierung als "Pastoralkonstitution" nicht einverstanden wa-

ren. 71 In dem ersten der beiden verteilten Faszikel informierte 

eine abschließende Seite über den Ausgang dieser Meinungserfragung und 

über den Vorschlag, den die Gemischte Kommission nun zur Abstimmung 

stellte. 72 Von insgesamt 541 eingegangenen Äußerungen hatten sich 

die meisten für die Benennung als "Declaratio" (217) oder "Epistola" 
bzw. "Litterae" (138) oder auch "Expositio" (110) ausgesprochen, 

während nur wenige für "Nuntium" (32), "Instructio" (17) oder für eine 

unterschiedliche Benennung der beiden Teile, nämlich "Declaratio" für 

den zweiten Teil und "Constitutio" für den ersten Teil (12) sowie 

schließlich für noch andere Titel plädierten (15).73 Damit zeigte 

sich auf der einen Seite eine beachtliche Zahl von Gegenvorschlägen, 

die die Kommission nicht einfach Übergehen wollte. 74 Auf der ande-

'Büro' der Unterkommission gemeint ist. Man wird aber davon ausgehen dürfen, daß der Vorsitzende 
Et. Dearden, Detroit/USA, der Sekretär V. Heylen und auch der Berichterstatter vor der Gemischten 
Kommission, H. De Riedmatten, dazu gezählt haben. letztendlich war die SChluBabstimmung zu nahe, 
um, ohne gegen alle Gebote der Klugheit zu verstoßen, eine autoritative Änderung vorzunehmen, 
vg1. G. Caprile, Concilio 5, 493. Von diesem letzten Versuch berichten ebenfalls l. Vannicel1i, 
Studio, 5a9f.; G. Oe Rosa, Matrimonio, 145 und V. Fagiol0, Essenza, 92 Anm. 103. der die Dring
lichkeitssitzung auf den 04.12.1965 datiert. 

71 Vgl. Re!. gen. Eb. Garrone, Toulouse/Frankreich, in: AcSynVat 1V/7, 46B sowie 0.3.2.3,2. 

12 Vg1. Expensio animadversionum ad titulum, in : Ebd., 346. 

13 Vg1. ebd., 346 und Re1. gen. Eb. Garrone, Toulouse/Frankreich, in: Ebd., 468, die vor allem die 
ersten beiden Alternat i vvorsch läge herausste l1te: 'Ex conspectu respons i onum Quae tradi tae sunt, 
et Quae 541 fuerunt, apparet pI ures speciatim pro titulo 'Oeclaratio' vel 'litterae' sens um saum 
protulisse·. Ein Hinweis über die Art der nicht eigens aufgeführten anderen Titel ist der Exp. 
mod. I zu entnehmen, da einige Väter in diesem Rahmen zur Frage des Titels Stellung genommen hat
ten, vgl. ebd., 348, wo neben den bereits aus der Diskussion bekannten Gründen für eine Titelände
rung - keine definitiven lehren als Inhalt, der der universalen Adressierung angemessene Stil -
auch die Alternativtitel angeführt wurden, zu denen über die soeben genannten hinaus auch gehör
ten: "Allocutio' (2) oder 'Allocutio epistularis' (I), Propositio (t), 'Kery9ma testilllonio' (li 
sowie "Konstitution' ohne den Zusatz 'pastoral" (1). Die Antwort der Kommission verwies hier auf 
die getrennte Befragung zu diesem Thema. 

74 Vgl. Rel. gen. Eb. Garrone, Toulouse/Frankreich, in: Ebd., 468: 'Commissio autem censuit, nonob-
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ren Seite war das Ergebnis eine klare mehrheitliche Bestätigung des mo
mentanen Titels, insofern eigens darauf hingewiesen worden war, daß 
die Nichteinreichung von Gegenvorstellungen als Zustimmung aufgefaßt 
würde. 7! Darüber hinaus waren zwei überlegungen für den letztend

lichen Vorschlag der Kommission entscheidend: Es wurde nicht nur deut-
1 ich, "wie man sich im Unbestimmten verlor"78, sobald man von dem 
vorgeschlagenen Titel abging. Vielmehr hatte sich gezeigt, daß sich in 

dieser letzten Phase eine Reihe der Anfeindungen dieser Qualifizierung 
aus der Absicht motivierte, den doktrinellen Wert des Ehekapitels zu 
leugnen und damit seine Autorität zu mindern77 ; die ebenfalls auf
tauchende "gemischte Lösung"78, nur den ersten Teil als "Konstitu
tion", den zweiten aber nur als "Oec1aratio" zu kennzeichnen, hätte be

zügliCh des Ehekapitels dieselbe Konsequenz gehabt und rief dementspre

chend die betreffende Unterkommission auf den Plan. Sie wehrte sich 
ausdrücklich gegen ein solches "Titel-Splitting", weil eine Autoritäts

minderung des nicht zuletzt wegen der in ihm enthaltenen "wesentlichen 
Lehraussagen .... als eines der wichtigsten angesehenen Ehekapitels79 

"den Intentionen der Verfasser genau entgegengesetzt gewe
sen" 80 wäre, die gerade auf eine sehr hohe Lehrautorität dieses 

Teils des Schemas zie1ten. 81 Unmittelbar nach dem Konzil erklärte 

der Sekretär der Gemischten Kommission, P. Haubtmann, am 10.12.1965 in 

stante possessione praesentis tituli - Patres enim qui alium titulum proposuerunt sillul sumpti 
non attin9unt tertiallI parteIII -, non posse tallen praeterillittere ingentem numerull suffragiarum in 
cantrarium' . 

75 Yg1. ebd., 458:· ... Patres a Secretario Generali Concilii sub fine suffragationum circa textulII 
rogati sunt ut, Qui alium titulum Quall! 'Constitutio pastoralis' mallent, scripto intra statutum 
diem suam opinionem exprimerent. Pari tempore, iterum monuit Patres Comll!issione~ considerare prae
senti titul0 favorabilell! opinionem illorulI! Patrum qui nullall de hac re observationeIl scripto tra
diderint' . 

75 Vg1. C. Hoeller, ProoemiuGl, 282. 

77 '191. H. und l. Buelens-Gijsen, J. Grootaers. Mariage, 188. 

18 ~gl. C. Moeller, Prooemium, 282. 

19 '191. C. Haeller, Geschichte. 277. 

80 Vg1. C. Roeller, ProoemiulII, 282. 

81 "91. ebd., 282. 
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einem Vortrag, daß schließlich genau diese überlegung, nämlich die Si

cherstellung des doktrinellen Charakters des Ehekapitels, den Aus

schlag gegeben habe für die von der Gemischten Kommission vorgeschlage

ne Lösung. 82 Diese sah nach reiflicher überlegung die Beibehal

tung des Titels unter Hinzufügung einer erläuternden Anmerkung vor, 

welche die spezifische Eigenart des Textes erklären und eine Interpre

tationsregel an die Hand geben sollte. 8s Diese erläuternde Bemer

kung wurde, nachdem man von ihrer Postierung vor das Schema und damit 

außerhalb des eigentlichen Textcorpus abgekommen war und Eb. Garrone, 

Toulouse/Frankreich, den Beginn des Gesamtschemas oder des zweiten 

Teils als Plazierung vorgeschlagen hatte84 , schließlich als Anmer

kung zum Titel, d. h. als Bestandteil des Dokuments selbst, aufgenom

men und so zur Abstimmung unterbreitet. 85 Diese Erläuterung stell

te zunächst unmißverständlich klar, daß die zukünftige Pastoralkonsti

tution zwar aus zwei Teilen bestehe, jedoch als Ganzes, als eine Ein

heit zu verstehen sei 88 , womit jeder Versuch, die beiden Teile 

des Dokumentes gegeneinander auszuspielen, von vornherein abgewiesen 

war. Oie QualifiZierung der Konstitution als "pastoral" wurde dahinge-

82 Vgl. Mgr. Haubtmann, 4:'A propos du titre de 'Constitution', Mgr. Haubtmann a reve1e qu'il 
mit ete fortement question de le reserver a Ja premiere partie, en donnant le titre de 'de
elarations' aux ehapitres de la deux;elle partie, qui traitent de problbmes conrets, soumis a 
des holutions rapides. Mais etant donne I'illportance doetrinale du ehapitre sur le mariage et 
Ja familie, que l'on ne pouvait integrer a la premiere partie, le titre de Constitution a ete 
lila i ntenu pour l' enseillb I e. C' est pourquo i un note a ete i ncorporee au texte pour forillu 1 er les pr i n
eipes d'interpnltation qui devront etre appliques' sowie H. und l. Buelens-Gijsen, J. Groo
taers, Mariage, 189. 

93 Vgl. Re1. gen. Eb. Garrone, Toulouse/Frankreich, in: AeSynVat IV/7, 468: 'Omnibus bene perpensis, 
ut ratio aliqua habeatur diversam sententiarum, Comllissio eOllpetens Patribus ea quae sequuntur 
propon i t: 

Titulo 'Constitutio Pastoralis Oe Ecclesia in mundo huius temparis' servato, addatur in cor
pore Constitutionis nota naturam propriam schematis exp) ieans et proinde regu/am ad eius rectsm 
interpretat j onem enunt ians' • 

94 Vgl. R. Tueei, Introduetion, 123. 

95 Re!. gen. Eb. Garrone, Toulouse/Frankreich, in: AcSynVat IV/1, 468: 'Nota autem ills in initio 
primae partis invenitur in Motis ad finem prooellii appositis .. ," und Exp. animadversionelll ad ti
tulum. in: Ebd., 346. 

86 Vg!. Textus denuo recognitus, in: AcSynVat IV/7. 235 Anm. I: 'Constitutio Pastoralis 'Oe Eccle
sia in lIIunda huius temporis' duabus partibus canstans, unul quid taillen effieit'. 
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hend präzisiert, daß ihr Ziel die adressatenbezogene Vermittlung des 

Verhältnisses der Kirche zur Welt und zum Menschen sein wolle, weshalb 

weder im ersten Teil die pastorale Intention fehle, noch im zweiten 

Teil die doktrinelleB7 , so daß auch hier keine Scheidung in pa

storale Passagen einerseits und doktrinelle anderseits mehr möglich 

war, sondern die komplexe Intention des zeitgenössisch adressatenbezo

genen Lehrens die Gesamtkonstitution als Einheit durchprägen sollte -

was in bezug auf das Ehekapitel insofern eine konkretisierende Bestäti

gung erfuhr, als der Relator, Eb. Garrone, Toulouse/Frankreich, in sei

nen einführenden Bemerkungen wie selbstverständlich von dessen doktri

nellem Charakter ausging und mit "pastoral" lediglich die kommunikable 

Darbietungsform unterstrich. BB Entsprechend sei das Dokument nach 

den allgemeinen theologischen Interpretationsregeln auszulegen. B9 

Die letzte Abstimmung auf der 167. Generalkongregation am 04.12.1965 

war diesem Titelvorschlag gewidmet90 und ihr am 06.12.1965 auf 

der 168. Generalkongregation verkündetes Ergebnis wies eine eindrucks

volle mehrheitliche Billigung des Vorschlags der Gemischten Kommission 

aus. 91 

Für die inhaltliche Auswertung ist zunächst ein Hinweis des all

gemeinen Berichts von entscheidender Bedeutung für die rechte Bewer

tung dieser letzten überarbeitungsphase und damit auch für das Ver

ständnis des aus ihm hervorgehenden endgültigen Textes. Gemeint ist 

weder die erneute Hervorhebung des Ehethemas als eines der am meisten 

87 Vg!.ebd" 235 Anm. 1: "Pastoralis' enim dicitur Constitutio ex eo quod, principiis doctrina1i
bus innixa, habitudinem Ecclesiae ad mundum et ad homines hodiernos exprimere intendit. Ideo nec 
in priori parte pastoralis deest intentio, nec vero in secunda intentio doctrinalis'. 

88 Vg!. Re!. gen. Eb. Garrone, Toulouse/Frankreich, in: Ebd., 465: 'Cu~ Caput de matrimonio et fa
milia, indolem pastorale~ peculiari ~odo prae oculis habeat, Commissio consulto conata est doc
trinam, verbis mentalitati coaetaneae adaptatis, proponere'. 

89 Vg!. ebd., 235f. Anm. 1: 'Interpretanda est igitur Constitutio iuxta normas generales theologi
cae interpretationis, et quidem ratione habita, praesertim in secunda eius parte, adiunctorum mu
tabi 1 ium cum quibus res de quibus agitur natura sua connectuntur .. :. 

90 Vg!. AcSynVat IV/7, 619: Abstimmung n. 539. 

91 V9!. ebd., 632: Abstimmung n. 539: 2174 abgegebene Stimmen; 1873 placet; 293 non pla-
cet; 1 placet iuxta modum; 7 ungültige Stimmen. 
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behandelten92 noch die Versicherung der gewissenhaften Prüfung 

der Modi, auch derjenigen, die abgelehnt werden mußten, durch die Ge

mischte Kommissions3 , sondern vielmehr die Feststellung, daß eine 

Einarbeitung von Verbesserungsvorschlägen nur insoweit vorgenommen wor

den sei, als damit keine "wesentliche" i'Ohaltliche oder systematische 

Veränderung am Text entstanden sei. 94 M. a. W.: Wenn das Arbeits

kriterium, nur solche Modi zuzulassen, die keine wesentlichen Verände

rungen mehr mit sich brachten, im Überprüfungsabschnitt dieser dritten 

und letzten Lesung des Schemas nicht von vornherein konsequent durchge

halten worden war95 , so galt dies allerdings wohl für die Phase 

der Entscheidung über die Einarbeitung von Modi in das Schema. Alle zu

gelassenen Änderungen stehen damit offiziell unter dem Vorzeichen, kei

nen wesentlichen Charakter zu tragen, also allenfalls von stili

stisch-verschönender oder verdeutlichender Natur zu sein. Damit muß 

die Expensio modorum mit einem im Vergleich zu früheren Überarbeitungs

phasen geringeren Bedeutungsindex versehen und konsequenterweise er

stere im Lichte der letzteren interpretiert werden; weder einer der' 

eingearbeiteten Modi noch die Begründungen der Kommission können so

mit in einem Widerspruch oder wesentlichen Unterschied zum Sinn des 

Vortextes und der seine Formulierungen legitimierenden Erläuterungen 

stehen. 
Die inhalt7iche Auswertung der Expensio modorum soll in zwei 

Durchgängen erfolgen: .Nach einer Sichtung der von der Gemischten Kom-

mission akzeptierten Veränderungen96 , die zur Endgestalt des 

92 Vg1. Re1. gen. Eb. Garrene, Teuleuse/Frankreich, in: Ebd., 464: 'Secundum Quod exspectandum erat, 
sive ex ipsa natura rerum, sive ex praevisione expresse facta ... , puncta ad Quae Patres maximam 
attentionem dederunt, sunt meismus, matriomnium et Bel1ulI' {H.v,V,j, 

93 vgl. ebd., 464: 'Ut videre erit, nul1us Modus neglectus est, et etiamsi non fuerit admissus, reli
gioso tamen examini subiectus est'. 

94 Vgl. ebd" 464: 'Gratitudine igitur lIIaxima Commissie diversas animadversiones accepit st, In 

Quantum sine modificatione substantiae et ordinis textus hoc possibi le erat, in textum iose
ruH' (H,v.V.). 

95 Vgl. o. 3.2.4.1. 

96 Eine Ausnahme wi rd 1 edi gl i eh in bezug auf einen Modus im Zusammenhang mi t dem foedus-Begr I ff ge
macht, da er sonst aus seinem Kontext gerissen werden müßte, vg1. daher dazu u. 3.2.4.2. 
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Textes gehören sollten, werden auch die abgelehnten Vorschläge ei

ner Prüfung unterzogen, da vor allem die Begründungen ihrer Zurückwei

sung interessante Hinweise auf die Intentionen der Kommission und da

mit auf das Verständnis des Textes zulassen. Eine erste und gleichzei

tig auch die größte Anzahl von Änderungen hat es im Fragenkreis der 

Zuordnung der eherelevanten Werte gegeben. Hatte der Textus recog

nitus die Willkürunabhängigkeit und damit die Festigkeit des Ehebandes 

im Blick auf das Wohl der Personen und der Gesellschaft formu

liert97 , so regte einer der Konzilsväter an, zusätzlich vor dem 

Wohl der Personen das der Nachkommenschaft einzufügen. 9B Oie Kom

mission gestand die "Erwähnung" der Nachkommenschaft zu, wandte sich 

in der von ihr gewählten Formulierung "mit Blick auf das Wohl der Gat

ten und der Nachkommenschaft wie auch der Gesellschaft" jedoch gegen 
die vorgeschlagene syntaktische Vorordnung des bonum prolis. 99 

Diese Lösung entsprach einerseits der besonders die vorangegangene Be

arbeitungsphase des Textes prägenden Bemühung um eine ausbalancierte 

Sicht der Ehewerte1oo • indem der Begriff des "bonum" in gleicher 

Weise auf die Partner wie auch auf die Nachkommenschaft ahgewendet wur

de, und verhinderte anderseits durch die Voranstellung des Partner

wohls die mögliche Identifizierung dieser Aussage mit der traditionel

len Fortpflanzungspriorität, welche bei einer Erstnennung der Nachkom

menschaft möglich gewesen wäre, ohne dadurch eine neue Hierarchie aus

drücken zu wollen; lediglich der Dominanz der Fortpflanzung sollte vor

gebeugt und die Gleichrangigkeit beider Güter sichergestellt wer

den. 101 Eine weitere Veränderung erfuhr der Textus recognitus 

97 Vgl. o. 3.2.3.2. Anm, 10l. 

98 Yg1. Exp. mod. II, in: AeSynYat IV/7, 478 M. 17: "Pag. 6, 13: Unus Pater petit ut post verba: 
'hoc vinculuRl... intuitu boni' et ante: 'tuM personarum' ,inseratur: 'tu. prolis generat/a
nis / •. 

99 Yg1. ebd., 478 R. 17: "Admittitur lIIentio 'prolis': textus sie legatur; 'hoc vinculum ... intuitu 
boni tU!! cl1niugum et pralls tu. societatis'·. 

100 Vgl. o. 3.2.3.2. 

101 Vgl. aueh das ausdrückliche Desinteresse der KOllImission an jeder Art von hierarchischer Zuord
nung u. 3.2.4.2. 
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dort, wo er aussagte, daß die Institution der Ehe und die eheliche Lie
be durch die Fortpflanzung und Erziehung der Kinder gleichsam ihre Krö
nung erfahren. 102 Die neue Formulierung sprach zusätzlich davon, 
daß sie "auf Grund ihrer natUrlichen Eigenart" auf Nachkommenschaft 
ausgerichtet seien. 103 Diese Einfügung war das Ergebnis104 

der ÜberprUfung einer Gruppe von Modi, die in unterschiedlichen Formu
lierungen und in verschiedener Tragweite den Fortpflanzungsaspekt hat
ten betont wissen wollen. Zum einen sollte die Krönung durch die Fort
pflanzung durch "natura sua" gekennzeichnet werden, um dadurch zu un
terstreichen, daß sie ein "finis intrinsecus" sei. 105 Eine ande
re, ebenfalls von mehreren Vätern vorgeschlagene Formulierung sollte 
die Fortpflanzung als Erstzweck ausweisen10s , und 1m selben Zusam
menhang erwähnte die Expensio modorum die Vorschläge, entweder die 
Fortpflanzungsausrichtung durch "sua indole" näher zu qualifizie
ren107 oder aber zur Formulierung des ersten Gesamtschemas auf 
dem Konzil oder einer ähnlichen zurückzukehren. 1G8 Bezüglich der 
von der Kommission favorisierten Lösung ist zunächst festzuhalten, daß 
aus dem Modus, der unmittelbar mit der Absicht verbunden war, die tra-

102 Vgl. o. 3.2.3.2. 

103 vgl. Textus denuo recognitus, in: AcSynYat IVI7, m n. 48 (44. 16-19):' Indole autem sua 
naturaJi, ipsum institutul! matrimonii alorque caniugalis ad procreationem et educatio-
nem pralis ordinantur iisque veluti sua fastigio coronantur'. 

104 Vg!. Exp. mod. ll, in: Ebd., m R. 23a und b. 

105 Vg!. ebd., N. 23a: '179 Patres, ad sublineandum pracreationem esse finel! intrinsecum matrimo
nii, dicendum esse putant: 'procreatione et educatione prolis natura sua uti fastigia co ro
nantur' . ' 

106 Vg1. ebd., m M. 23b: 'ut melius indieetur proereationem esse finem prjllarium lIatrimonii, 
16 Patres (Quibus 4 alii formula quoad senSUII identica accedunt). petunt ut dicatur: 'Ipsum au
tem institutull 118trilloni i, quod est in servitlUIII vitae et allods, actuali procreatione et edu
catlone pra1is simul CUII praxl virtutis aIIloris coniugalls generosi consciique,veluti fastigio 
suo coronantur" . 

107 Vg!. ebd., m M. 23b: 'Alius Pater petit ut loeo: 'procreatione ... coronantur', dicatur: sua 
indole aa procreationell et ad educationem pralls naturaJiter et Dei vo1untate ordinan
tur" . 

108 Vg1. ebd., m M. 23b: 'Alius adhuc petit ut restituatur textus prior vel ut dicatur, CUIII ad
ditione Quadam: 'InstitutuM ... , procreationi et educationi prolis 8 Creatore destinatum, ip
sis veluti fastigio coronantur". 
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ditione11e Zweckhierarchie einzubringen, nichts übernommen wurde. 

Bleibt die Frage, ob die sich aus den anderen Vorschlägen speisende Er

gänzung eine bemerkenswerte - eine wesentliche war aus der Kommissions
intention ausgesch10ssen

'
0 9 Sinnveränderung eingetreten war, 

die aus folgenden Gründen verneint werden ,kann. Zum einen war bereits 

im Textus recognitus der unmittelbar vorangehende Satz so erstellt wor

den, daß die beiden prinzipiellen Ehe"zwecke", Liebe und Fortpflan

zung, als "fines intrinseci" ausgewiesen sein so11ten'10 , so daß 

die Einfügung auf der Linie des bisher Ausgesagten lag, dessen Inhalt 

also lediglich noch einmal bezogen auf die Fortpflanzung konkretisier

te. Dabei war die gewählte Formulierung um so mehr vor Mißverständnis

sen in Richtung der alten Fortpflanzungspriorität geschützt, als sie 

fast wörtlich den ersten Satz aus dem Abschnitt über die Fruchtbar

keit der Ehe wiedergab111 , bei dem die Einfügung "indole sua" aus 

rein stilistischen Gründen und zudem in engem Zusammenhang mit der 

oben genannten Hervorhebung von Fortpflanzung und Liebe als "fines 
intrinseci .... erfo1gt war. 112 Diese 

109 Vgl. o. 3.2.4.2. 

110 Vg1. o. 3.2.3.2. 

Interpretation wird durch den 

111 Vg1. Textus denuo recognitus, in: Ebd., 214 n. 50 (46, m.): 'Matrimonium et amor coniuga
I is indole sua ad prolem procreandam et educandam ordinantur'-

112 Dabei fiel die Formulierung 'natura sua' des M. Ha, vgl. o. 3.2.4.2. Anm. 105, ebenfalls aus, 
denn bei der Parallelformulierung war durch die Einfügung von 'indole sua' im Textus recognitus 
nicht nur "ex semetipsis', sondern das gleiChfalls erneut geforderte "suapte natura' ebenfalls 
ausgeschieden, vgl. o. 3.2.3.2. P. Oelhaye, Mariage, 435f. weist ausdrücklich darauf hin, daß an 
beiden Stellen der Ausdruck 'indoles" den Sieg über "natura' davongetragen habe, weil letzterer 
zwar als Synonym für • i odo 1 es" verstanden werden konnte, aber darüber hi naus eben auch noch ei n 
anders festgelegter 8egriff gewesen sei. Mit der ganz bewußten Vermeidung von 'natura" habe man 
denjenigen keine neuen Waffen an die Hand geben wollen, die ihn zu einem unberechtigten Rekurs 
auf das ~aturgesetz mißbraucht hätten oder aber solchen, die die große zeitgenössische Skepsis 
gegen die Ambiguität des ~aturbegriffs vergessen hätten. Das Adjektiv 'naturalis· sei dagegen ge
gen solche Mißverständnisse eher gefeit und deshalb verwendbar gewesen; es habe nicht mehr 
als die intrinsische Qualität der Fortpflanzungsausrichtung aussagen wollen. Auch bei der Aussa
ge, daß nicht nur das bonum prelis, sondern auch die Eigenart des unauflöslichen Bundes unter 
Pers,cnen das W3chsen der Liebe erfordere, war konsequenterweise ·natura' durch' indoles· ersetzt 
worden, vgl. 3.2.3.2. In diesen Zusammenhang gellört auen M. 24, 1b, vgl. AcSynVat IV/7, 480: '15 
Patres petunt ut dicatur: 'Vir insuper et muller, Qui feedere legitlmo coniunguntur'·. 
Der Textus recognitus enthielt statt 'insuper' das Wort "itaQue", das in der Tat den logischen 
Fluß der kon~retisierenden Ausführungen zu den "variis bonis ae finibus" etwas hemmte. In dem 

650 



Kontext und einen weiteren Modus bestätigt, Es war nämlich ebenfalls 

angeregt worden, die Rede von der "Krönung" durch Vorschaltung eines 

"quasi" abzuschwächen, und zwar, um nicht zu sehr auf die Fortpflan

zung fixiert zu sein, so als fehle der unfruchtbaren Ehe ein wesentli

ches Element, und die Kommission hatte geantwortet, daß genau dies mit 

dem im Text bereits vorhandenen "veluti" zum Ausdruck kommen sol-
1e,l13 Überdies 1st bereits mehrfach deutlich geworden, daß mit 

dem Bild der Krönung nicht die Vorstellung einer Vorrangstellung ver
bunden war,l14 Die Hinführung der Gatten zu Gott und die Einbezie

hung ihrer Liebe in das Heilsmysterium, die der Textus recognitus zum 

Ausdruck brachtel15 , wurde durch einen weiteren Einschub auch auf 

die Vater- und Mutterschaft der Partner ausgedehnt und mit einer eige-

nen Anmerkung versehen, die auf LG 11 ,2, 35,3 und 41,S ver-
wies,ll!! Damit reagierte die Kommission auf die entsprechende Ein-

fügungsbitte einiger Väter, die als Begründung angaben, damit die inne-

re Ausrichtung (intrinseca ordinatione) der wahren ehelichen Liebe auf 

die Aufgabe der Vater- und Mutterschaft zum Ausdruck bringen zu wo1-

Verbesserungsvorschlag war der Ersatzausdruck 'insuper' jedoch nicht durch Kursivdruck gekenn' 
zeichnet worden, was auf seiten der Ko~mission den offensichtlichen IrrtUIn hervorrief dies stehe 
bereits im Text. Nur so ist ihre Antwort verständlich, vgl. ebd. ~80: R. 24, Ib und c: 'Retine· 
tur formula: 'Vir insuper et mulier'; ceteris satis proviSUIII est in Resp. ad ~01lUI 23 sub 
a et b". Entsprechend ist mit B. Häring, Kommentar, ~31 festzuhalten: 'Auf jeden Fall 
ist klar, daß man aus dem versehentlich stehengebliebenen 'itaQue' nicht folgern darf, die Ein· 
setzung der Ehe und schließlich die liebesgellleinschaft als solche seien allein in der Fruchtbar' 
keit begründet' . 

113 Vgl. Exp. Iod. II, in: AcSynVat IV!7, mf. M. und R. 23c: 'Oem Patres petunt ut potius dieB' 
tur: 'quasi fastigio', ne nimis inhaereatur in ipso facta procreationis, BC si comlunitas 
infecunda elelllento essential i careret .... R .... 'Veluti' idem exprimit: 

114 Vgl. o. 3.2.3.2. 

115 Vgl. Textus recognitus, in: AcSynVat IV/6, 415 n. 52 (6, 34-36): 'Gerlfanus amor coniuga' 
lis in divino amore assumitur et virtute redemptiva Christi et salvifica actione Ecclesiae regi' 
tur et ditatur, ut coniuges efficaciter ad Dm ducat .. :. 

116 Vg1. Exp. mod. I1, in: AcSynVat IV!1, 484 R. 2ab: 'Claritatis causa, additio proposita accipi' 
tur, mutato verbo: 'sponsi' in 'coniuges', ita ut textus sonet: 'Germanus amor coniugalis in di· 
vi no amore assumi tur et vi rtute redellpt i one ehr i st i ... d i tatur, ut eff icaci ter ad Oeum ducan' 
tur atque in sublimi ~unere patris et lIatris adiuventur et confortentur'. Cf. Lumen gentium: 
A.A.S., 57 (1965), 15016; 40·41; 4"". 
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len. 117 Je nach Bedeutung des Ausdrucks "wahre eheliche Liebe" 

nämlich entweder Bezeichnung des Gesamtphänomens Ehe oder eines wesent
lichen Teilaspekts - konnte diese Intention entweder auch das Mo
ment der Elternschaft einbringen oder aber den personale Aspekt der 

Ehe auf Fortpflanzung finalisieren wollen. 118 Zwar geht aus der 

Behandlung eines anderen Modus hervor, daß für die Kommission an die
ser Stelle die erste Bedeutung unproblematisch war, insofern der Vor
schlag, "wahre eheliche Liebe" durch "eheliche Verbindung" zu erset

zen, nicht als Mißverständnis indiziert, sondern lediglich als nicht 

notwendig abgewiesen wurde. 119 Aber offensichtlich um dennoch Miß
verständnisse zu vermeiden, hatte die Kommission den Modus bezüglich 

der Elternschaft nur in einer modifizierten, nämlich durch die Verwei

se auf die Kirchenkonstitution als Interpretationshilfen ergänzten 

Form, zugelassen. Diesen Belegen ist an keiner einzigen Stelle eine fi

nalisierende oder gar hierarchisierende Verhältnisbestimmung zwischen 
Liebe und Fortpflanzung zu entnehmen. Vielmehr geht es entweder um die 

ekklesiologische Bedeutung des Ehesakramentes, in der ihre sakramenta

le Zeichenkraft gerade in der Form der Liebesgemeinschaft einen beson

deren Platz einnimmt120 , um Ehe und Familie als hervorragenden 

Ort des laienapostolats121 oder um die Ehe als einer spezifischen 
Form christlicher Heiligkeit. 122 Damit wurde auch hier durchaus 

die "Erwähnung" der generativen Dimension der Ehe zugelassen, die ja 
in keiner Weise abgewertet werden sollte123 , aber gleichzeitig 

sorgfältig darauf geachtet, daß die zur Ausbalancierung der prokreati
ven Schlagseite des bisherigen Eheverständnisses unternommenen Anstren-

111 Vg1. ebd., 483 M. 28b: 'Sex Patres postulant ut post: 'ditatur', addatur: 'ut spaRsi ef
ficaciter ad Oeum ducantur atque ... canfartentur' ( ut lIentio fiat de intrinseca ordinatio
ne gerllan i amor i s con i uga 1 is ad lIIunus patri s et matri s l' . 

118 Vgl. o. 3,202.3. 

119 Vgl. Exp. lIod, lI, in: AeSynVat lVII, 484 M. und R. 28e: 'Unus denique Pater rogat ut loea: 'ger-
lIanus allor', dicatur: 'unio' .• " R .... Mutatio proposita necessaria non videtur', 

120 Vgl. VatlILG 11,2 und A. Grillmeier, Kommentar, 188. 

121 Vgl. VatlIlG 35,3 und F, Klosternann, Kommentar, m. 
122 Vg1. VatIlLG 41,2 und F. Wulf, Kommentar, 294 und 298. 

123 Vg1. o. 3.2.2.2. 
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gungen nicht zunichte gemacht oder auch nur durch eine leichtfertige 

Formulierungsungenauigkeit gefährdet würden. Dies bestätigte sich auch 

bei einer weiteren Einfügung. So sollte auf Wunsch einiger Väter auch 
der Beginn des Fruchtbarkeitsabschnitts ersetzt werden durch eine Kom

bination der Schriftaussagen über die E.gänzungsbedürftigkeit, die 

schöpfungsmäßige Zweigeschlechtlichkeit des Menschen und den Fortpflan

zungsauftrag als Beleg für den göttlichen Aufruf an die Gatten zur Mit

arbeit am Schöpferwerk einerseits124 und die sich anschließende 

Feststellung anderseits, daß von Beginn an die Hinordnung von Mann und 

Frau auf gegenseitige Erfüllung auf das Innigste mit der Erhaltung des 

Menschengeschlechts verbunden gewesen sei. 125 Als Begründung wur

de angegeben, daß eben dies die schriftgemäße Art sei, von den Ehe

zwecken und der ehelichen Liebe zu reden, und daß auf diese Weise der 

zweite Bestandteil der. Einfügung als SChlußfolgerung aus der Hl, 

Schrift erscheinen könnte. 126 Dabei fällt nicht nur auf, daß die 

eheliche Liebe hier offenkundig nicht zu den Ehezwecken gerechnet, son

dern von ihnen abgesetzt wurde; vielmehr war auch in der engen Verbin

dung der beiden Hinordnungsaspekte der Ehe das Mißverständnis nicht 

ausgeschlossen, personale Zuwendung sei überhaupt nur im Verbund mit 

Fortpflanzung vorstellbar. Jedenfalls übernahm die Kommission ledig

lich die Schriftzitate und begründete dies mit dem häufig geäußerten 

Wunsch nach einer größeren SChriftbezogenheit der Eheaussagen127 , 

124 Vgl. Exp. lIod. II, in: AcSynVat IV/1, 493 M. 68: 'Pag. 8, linn. 8-13: 25 Patres pro prima hac pa
ragrapho novum textum proponunt: 'Jpse Deus dicens: 'non est bonum homlnel!! esse solum' IGen. 
2, 18), 'fecH hominem ab initio masculull et fellinam' (Mt. 19, 14). Jdem Creatar, va1ens 
hom!n! psrticipstionem specialem in Suiipsius opere creativo cOl!ltl!unicare, viro et mulien benedi
xit dicens: 'crescite et multiplicamini' (Gen. 1,28)". 

125 Vgl. ebd., m M. 68: "Inti/lla ab initia ordinatio viri mulierisQue sd invicem ut mutue se com
plesnt, copiungitur cum humani generis procreatione'·. 

126 Vgl. ebd., 493 M. 6B: 'Ratio: fines matrimonii et amoris coniugalis hoc modo verbis Same Scrip
turae enuntiantur; insuper textus sequens hoc lIodo tanQuam conclusio ex S. Scriptura sequl
tur' . 

127 Vg1. ebd., 493 R. 68: 'Inspecta ratione allatö, prima pars textus, Ir. forma paululum Mutata, in
ter phrases primam et secundall huius paragraph i inseratur, ut luxta vota pluriulI Patrul1 modo ma
gis scripturistico sermo. fiat: 'Ipse Oeus Qui dixit: 'non est bonum hominell! esse so1um' iGen. 
Z., 18) et 'Qui hominem ab initio masculum et fell/inam fedt' (Ht. 19, 14), vo/ens e! par
ticipationem specia1em Quamdall! in $uiißS1US opere creativo co~municare, VIf 0 et mulieri oened 1-
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hob also den Verbesserungsvorschlag auf eine allgemeinere Ebene, ohne 
auf den zweiten Teil des Modus und dessen Begründung einzugehen, so 
daß die Einfügung lediglich die Untermauerung der bisherigen Aussage 

durch SChriftbelege zur Folge hatte. 

Besondere Aufmerksamkeit verdient sodann der Modus 71. Denn er ge
hörte zu vier in einer SChlußbemerkung zur Expensio modorum des zwei

ten Teils dahingehend kommentierten Änderungsanträgen, daß es sich da

bei um Ratschläge des Papstes handle, welche von der Kommission auf

merksam und respektvoll berücksichtigt worden seien. 128 Oe facto 

hatte man den zweiten der päpstlichen Modi 129 hier subsumiert. 

Die Expensio verzeichnete unter dem Modus 71 einander entgegengesetzte 

Vorschläge zu ein und derselben Textpassage, nämlich zur Aussage, daß 

die wahre eheliche liebe und das gesamte Familienleben auch auf 
Nachkommenschaft ausgerichtet seien. 130 Die gegen diese Stelle ge

richteten Vorschläge forderten entweder die Streichung der Partikel 

"etiam" oder aber ihre Ersetzung durch "praecipue" oder "praesertim" , 

wobei sich die Begründung im letzteren Fall eindeutig. im ersteren 

hingegen nur möglicherweise aus der Zweckhierarchie ergab13l und 
beachtet werden muß, daß der päpstliche Modus lediglich die Streichung 

ohne Angabe einer Begründung vorgesehen hatte. Auf der anderen Seite 

gab es ausdrückliches lob für diese Ausdrucksweise, da mit ihr angedeu
tet würde, daß die Fortpflanzungshinordnung den Sinn von Ehe und eheli

cher liebe nicht erschöpfend wiederzugeben beabsichtige132 ; und 

:<it dicens: 'crescite et mu 1tlp1ica/llini' (Gen. 1.28)". Vgl. auen ebd., 493 M. und R. 
70 sowie m M. und R. 20. 

128 Vgl. ebd., 509: 'In expensione Modorum sub numeris 5, 71,98 et 101. Commissio Generalis Mix
ta sedulo et reverenter ratIonell habuit eonsiliorum Summ; Pontificis, quae ei, mediante E.ma Car
di na 1 a Seeretari a Status, transmi ssa fuerunt' (H. v. V. j. 

129 Vgl. o. 3.2.4.1. 

130 Vg1. o. 3.2.3.2. 

131 Vg1. Exp. lIod. I!.. in: AcSynVat IV!7, 493 M. 71: ·Pag. 8, lin. 11: PI ures Patres petunt vel ut 
deleatur particula: 'etiam' (ita: 2), vel ut ei substituatur: 'praeclpue' (117) 
vel: I praesertim' (1 Pater): ratio. aiunt, patet ex hierarenia finium'. 

132 Vg1. ebd., 493 M. 11: "Alius vero Pater laudat USU1ll illius 'etiam', Quia, ait, ita innultur 
ordinationeIl matrimonii et amoris ad procreationell non exnaurire sensull turn matrimonii tum amo
ris coniugalis .. .'. 
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schließlich wurde noch eine gewisse Verstärkung insofern angeregt, als 

statt "etiam" die Formulierung "si fieri potest" favorisiert wurde, um 
damit auszudrücken, daß es legitime Indikationen geben könne, welche 

die Fruchtbarkeit nicht als moralisch gefordert erscheinen las

sen. 133 Die Antwort der Kommission gestand zunächst zu, daß das 

Wörtchen "etiam" "ein wenig" mehrdeutig sei. Ursprünglich sei es, wie 

die entsprechende Relatio klar und deutlich ausweise, nicht eingefügt 

worden, um die Frage der Zweckhierarchie zu entscheiden - wobei zur 

Kenntnis genommen werden muß, daß hier allgemein von jedweder Hier

archie mit gleich welchem Element als vorrangigem und nicht von der 

traditionellen oder auf eine andere Art als die bisherige angezeig

ten Hierarchie der Ehezwecke die Rede war -, sondern um zu unterstrei

chen, daß die Fortpflanzung nicht der einzige Zweck der Ehe 

sei. 134 M. a. W.: Das zur Absicherung der Gleichrangigkeit der 

Ehezwecke bzw. der Vermeidung der Fortpflanzungspriorität eingefügte 

"etiam" hätte zu der Fehldeutung Anlaß geben können, die Ehe sei neben 

ihrer eigentlichen Zielsetzung oder über diese hinaus "auch noch", 

wenn auch nicht im gleichen entscheidenden Maße, auf Nachkommenschaft 
ausgerichtet, was eine neue Zweckhierarchie mit umgekehrten Vorzeichen 

impliziert hätte. Es war dieses potentielle Mißverständnis, welches 

die Kommission als berechtigte Kritik an ihrer im übrigen von den Kon

zilsvätern bereits einmal gebilligten, Formulierung zuließ. Sie wandte 

sich sodann den Möglichkeiten zu, dem abzuhelfen. Eine einfache Strei

chung des "etiam" hätte zwar die genannte Deutung ausgeschlossen, zu

gleich aber die ursprüngliche und eigentlich zu vermeidende Vorstel

lung von der Fortpflanzung als einzig relevantem Wert der Ehe von neu

em heraufbeschworen. 135 Um nun nicht nur die nicht völlige Eindeu-

133 V91. ebd., 493 M. 71: .... dum al jus adhuc Pater loco 'etiam', suggerit: 'si fien potest', 
Quia, ait, indicationes legitimae existere possunt, Quibus foecunditas moraliter commendenda non 
est' . 

134 Vg1. ebd., 493f. R. 11: 'Commissio admittit vocabulum: 'etiam' aliQuantulum amhiguum esse. 
In text um inductum fuit ut elare dicitur in Relationem pag. 18, sub litt. B, non ad ouaestionem 
de hierarchia finiulII dirimendam, sed ad sublineandam procreatlonem non unicull' matmonii fi
nem esse". vgl. auBerdemo. 3.2.2.2. 

135 Vgl. ebd., 494 R. 71: 'Si autem silllpliciter tol1itur vax: 'etiam', sententia Quibusdam viderl in-
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tigkeit des "etiam" durch seine Streichung zu beheben, sondern die 

letztgenannte Fehldeutung ebenfalls zu vermeiden, d. h. um den ur

sprünglich intendierten Sinn unmißverständlich und deutlicher zum Aus

druck zu bringen, schlug die Kommission neben der Streichung vor, die 

Fortpflanzungsausrichtung der Ehe durch den Zusatz "ohne die übrigen 

Ehezwecke hintanzustellen" richtig einzuordnen,las Damit wurde 

dem ersten Teil des päpstlichen Modus voll Rechnung getragen und ein

deutig zum Ausdruck gebracht, daß die Fortpflanzung nicht hinter ande

ren Ehezwecken zurücksteht; es wurde aber ebenso denjenigen Modi eine 

Absage erteilt, die durch hierarchisierende Adverbien die traditionel

le Zweckhierarchie bekräftigt wissen wollten, was im übrigen bestä

tigt, daß die Kommission mit ihrer Vermeidung der Hierarchieproblema

tik keineswegs eine Bestätigung der alten Zweckpyramide insinuieren 

wollte. Vielmehr blieb sie auch diesmal auf der Linie der bisherigen 

durchgehenden Intention einer Ausbalancierung der Relevanz der ver

schiedenen Ehewerte, Dabei war mit dem Ausdruck "non posthabere" eine 

kluge Formel gefunden, um diese Intention begrifflich umzuset

zen. 137 Vor diesem Hintergrund ist schließlich auch die Berück

sichtigung des zweiten Teils dieses päpstlichen Modus zu bewerten. Die 

Feststellung, daß Kinder das vorzüglichste Geschenk für die Ehe dar

stellen und sehr viel für das Wohl der Eltern selbst beitragen, wurde 

sinuare posset alios matrimonii fines non esse considerandos: 

136 Vgi. ebd" 494 R. 71: 'Ad Quod praecavendum, Commissio proponit ut deleatur: "etiam', et ut insi-
mul, post verba: 'indole oriens', addatur: 'non posthabitis ceteris matrillonii fini-
bus" . 

131 Auch P. Oelhaye, MarIage, 437f. berichtet, daß das 'etiam' von seiner Einfügung an nie habe mehr 
bedeuten wollen, als daß die Ehe eben neben der Fortpflanzung auch andere Zwecke habe. In der ex
plosiven Atmosphäre dieser Sitzungsphase sei dieses Wörtchen dann auf einmal als Gefährdung der 
Fortpflanzungsbedeutung insgesamt aufgefaBt worden. Ausdrücklich fügt er dann hinzu:"'Le mot 
posthabere, en effet, doit se traduire par 'p\acer en seconde \igne, estimer loins', il va 
beaucoup plus loin Que 'negligere' ou 'excluder' Qu'une intervention de derniere heure essaya de 
faire trio~pher', Vg\. dazu o. 3.2.4.1. Oers., COlllmunaute, 164f. nennt unter den Vätern, die 
in einer bloßen Streichung des 'etiam' eine erneute Hierarchisierungsgefahr sahen, Kard, Eb. 
Leger, Montreal/Kanada. Das deshalb gewlihlte Wort 'posthabere' bedeute, die anderen Werte 
nicht zurückzustellen, nicht nachzustellen. Es handle sich nicht nur darum, diese "in Betracht 
zu ziehen', 'sie zu schätzen', sie "nicht zu vernachlässigen', sondern hier gebe es eine deutli
che semantische Abstufung. Er zeigt auch Bedenken gegenüber der frz. Obersetzung, die von "nicht 
unterschätzen' spreche und betont demgegenüber die Alleinauthentizität des lat. Textes. 
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als Ergänzung nach dem Einleitungssatz des Fruchtbarkeitsabschnitts 
eingefügt, die der Auskunft der Kommission zufolge die Bedeutung der 

Nachkommenschaft unterstreichen sollte. 13S Auch damit waren kei
neswegs traditionelle Prioritäten impliziert, zumal in Anbetracht der 

Tatsache, daß diese Betonung des Geschenkcharakters des Nachwuchses 
der als Alternative ebenfalls favorisierten Rede vom "vorzüglichsten 
Gut" der Ehe, die deutlich hierarchische Assoziationen geweckt hät

te, vorgezogen worden war. 139 Eine letzte Stütze dieser Interpre
tation ergibt sich aus der diesbezüglichen sehr dichten Kommentierung 
der Relatio von Eb. Garrone, Toulouse/Frankreich, die vier wichtige 
Hinweise enthielt: Der Einschub sollte eine "verdeutlichung" (fusius 
in lucem ponitur) der Relevanz der Fortpflanzung sein, und zwar mit 
Hilfe einer "verfeinerten Ausdrucksweise" (perpolita expressione), d. 
h. einer stilistischen Verbesserung, und auch dies, ohne daß dadurch 
die übrigen Ehezwecke hintangestellt würden, womit letztere Intention 

auch auf diese Einfügung bezogen wurde; schließlich verwies sie im Zu
sammenhang mit der Betonung der Bedeutung der Fortpflanzung auf die 
bildliehe Redeweise von der KrBnung und gab durch diese Angabe einer 

Parallelstelle eine weitere Interpretationshilfe. 140 Eine Deutung 

138 Vgl. Exp. mod. II, in: AcSynvat IV!7, 494 R. 71: 'Ad pralis momentum inculcandum, inseratür 
in initio huius paragraph i , inter proimam sententiam textus recepti et alteram (prout in resp. 
ad Modul 68 acepta fui t), sequens addi ttuentum: • Fi1 i j sane praes tant iss imum matr Iman ii danum 
et ad ipsorulll parentum bonum maxime conferunt." 

139 Vg1. 8. Häring, Einleitung, 438. Vgl. auch P. Delhaye, Mariage, 436f., der ebenfalls auf den in 
der Diskussion auftauchenden VorSChlag, von 'praestantissimum bonum' zu reden, eingeht. Das Ad
jektiv sei mehrdeutig und konne lIIit '81 höchsten' ebenso wie mit 'sehr hoch' übersetzt werden. 
Die Verbindung mit bonum aber hätte die Gefahr heraufbeschworen, die eheliche Liebe {oder den 
personalen Wert) ein für alle HaI auf den zweiten Platz zu verbannen. Ganz bewußt, um die ange
strebte 8a lance der Ehewerte nicht zu gefährden, um nicht ei ne eventue 11 e Bek räft i gung der augu
stinischen FortpflanzungsprioriUt zu bewirken, habe man von 'donum' statt von 'bonum' gespro
chen. Ders., COI\~unauU, 163 berichtet, es sei Tb. Reusch, Mainz/Deutschland, gewesen, der 
erkannte, daß die bonum-Formu 1 i erung auf ei ne prokreat ive 001111 nanz hi naus 1 i ef und mi t der Begrün
dung, daS dies weder eineIII der päpstlichen noch einem anderen bischöflichen Modus entspreche, 
die donum-Version verlangt habe. Daß auch mit dem Ausdruck 'praestantissimum' kein wesentlicher 
Vorrang i MP 1 i ziert war, geht auSerdeM daraus hervor, daß durchaus auch von "praestant i um amo
ris' gesprochen Merden konnte, vgl. u. 3.2.4.2. Anm. 171. 

140 Vgl. Re!. gen. Eb.Garrone, Toulouse/Frankreich, in: AcSynVat IV/7, 465: 'Momentu!! prolis eius
Que educationis, - 'filii etenil sunt praestantissimulII matrimonii donum' ,- perpolita expres
sione, adhuc fusius in lucem ponitur (p. 6, /inn. lB-20), quin ceteri matrimonii fines postha-
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im Sinne eines Vorrangs der Nachkommenschaft war damit ausgeschlossen, 

In diesen Zusammenhang gehörte offenbar auch ein anderer Modus, In 

den Textus recognitus war im Kontext der Fundierung der Unauflöslich

keit, diese "auch mit Blick auf das Wohl der Kinder" urgiert wor

den,141 Dies hatte nun zu verschiedenen Verbesserungsvorschlägen 

geführt. Eine große Anzahl von Vätern wünschte das auch hier auftau

chende "etiam" ebenfalls durch Ausdrücke wie "praesertim", imprimis" 

oder "maxime" zu ersetzen, um, wie sie hinzufügten, eine Umkehrung der 

Hierarchie der Ehezwecke zu vermeiden. 142 Ein vereinzelter Vor

schlag empfahl gar eine Formulierung, die die gegenseitige Schenkung 

der Personen als solche auf die Nachkommenschaft finalisiert hät

te. 143 Die Kommission konzedierte in ihrer zusammenfassenden Ant

wort auch diesmal eine gewisse Unklarheit der Formulierung, damit je

doch bereits andeutend, daß die vorgebrachten Modi wohl auf einem Miß

verständnis beruhten,144 Sie konkretisierte dies dahingehend, daß 

der Hinweis auf das Wohl der Kinder an dieser Stelle überhaupt nichts 

mit der Frage der Zweckhierarchie zu tun habe, sondern sich auf die Ur

gierung der Unauflöslichkeit beziehe. 145 Um aber jede Mißdeutung 

zu vermeiden, wurde auch hier eine syntaktische Umstellung und eine 

kleine stilistische Korrektur vorgenommen, die ebenfalls in einem der 

Modi vorgeSChlagen worden war, die aber keinerlei Sinnveränderung nach 

baantJf (H.v.V.). 

141 '191. ö. 302.3.2. 

142 ';91. Exp. mod. 11, in: AcSynVat IV!1, 481 H. 25f: '163 Patres postulant ut in lin. 26 scriba
tur: 'praesertim (vel: 'i.primis, vel: 'mni~e') intuitu liberorum', loco: 'etiam', ne, 
d\cunt, hierarchia finium iftvertatur.' 

143 Vgl. ebd., 481 M. 259: 'Unus Pater petit ut dicatur: "Quae ... unio, utpote mutua donatio dumm 
personarum, intuitu liberorum inita" (proponit insuper ut verba de liberis 1n lin. 26 delean-
tur). " 

144 Vgl. ebd., 482 R. 25e,f,g: "Modi ill! proponuntur probabilIter Quia textus non sufficienter cla
rus erat,' 

145 Vg1. ebd., 482 R. 25e,f,g: "Wam iotuitu liberaru11I" addituM fuit non ad dirilllendam Quaestio
nem da finibus matrimonii (de Qua nie nullo modo sermo fit) sed ad urgendafl\ indissolub11itatem 
matrimonii, Quae exigitur non ·tantum EX natura fidelis mutuae duarum personarulII donationis sed 
etiam ob bon um prolis". 
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sich zog.146 Eine letzte textliche Modifizierung, die in den Rah

men der Zuordnungsproblematik gehörte, gilt es zu erwähnen. Ein Kon

zilsvater sChlug vor, die Aussage, die Ehe sei nicht nur zur Fortpflan
zung eingesetzt, und daß sowohl der personale Bund als auch das bonum 

prolis das Wachsen und Reifen de~ gegenseitigen Liebe erforde

re147 , an das Ende des Fruchtbarkeitsabsatzes zu verschieben, da 

es logischer sei, zuerst über die allgemeine Doktrin und dann über die 
Ausnahme zu sprechen, 146 Die Akzeptierung dieses Modus hätte eine 

zentrale Aussage des Textes, nämlich die Nichtausschließlichkeit der 

Fortpflanzungsausrichtung, zu einer bloßen Ausnahme degradiert. Das 

Vorgehen der Kommission ist erneut interessant. Sie billigte den Vor

schlag, aber wiederum in entscheidend modifizierter Form. Sie bezog 

die Rede von der Ausnahme auf deo Folgesatz über die unfruchtbare Ehe 

und verschob diesen zusammen mit der vorgeschlagenen Passage an die an

gegebene Stelle, da nicht einzusehen sei, warum im Kontext der Rede 

von der Kinderlosigkeit auf der Fortpflanzung beharrt werden so11-

te. 149 Zur Einordnung dieser Modifizierung ist nicht nur erneut 

daran zu erinnern, daß keine wesentlichen Änderungen mehr vorgenommen 

werden sollten150 ; vielmehr können Kontext und Textgeschichte 

auch hier aufschlußreiche Hinweise geben, Der verschobene Absatz be

stand aus zwei Teilen. Im ersten wurde die alleinige Fortpflanzungsaus

richtung ausgeschlossen, im zweiten der personale Wert auch der un-

146 Vg1. ebd., 482 R. 25e,f,g: 'Omne periculum erroneae interpretationis evanescit, admittendo tex
tus mutationem prout sub litt. e exponitur: 'Quae intima unio, utpote mutua duarum persona
rum donatio, sicut et bonum /iberorulI, plenam coniugum fidem exigunt atque indissolubilem 
eom unitatem urgent: Vg1. ebd., 481 H. 25e. 

147 Vgl. o. 3.2.3.2. 

148 Vgl. ebd., m H. 72a: 'Pag. 8, !inn. 14-17: ... Unus Pater suggerit ut phrasis in fine numeri 
54 transponatur, nam magis logicum esse videtur post doctrinam generalem da exceptione 10-
qui .-

149 Vgl. ebd., m R. 72a: 'Propositio admittitur quia da exceptione potius in fine nuft! 54., p. 
9 lin. 1 agendUII videtur (post verbum: ·suscipiunt'). Cum 4gatur de coniugio infecundo, ratio 
non datur cur in ordinatione ad foecunditatell insistatur, de qua ceteroquin iam in p. 8, lin. 9; 
scribatur ergo:"Hatrimonium vero () non est tantum ad procreationem institutulI; sed lpsa in
dole ... indissolubilitatell servant'. Qua translatione adllissa, melius videtur'delere ultimam 
huius numeri sententialll, p. 9 Hnn. H. 'Qui olmes ... auglllentum'. 

150 Vg1. o. 3.2.4.2, 
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fruchtbaren Ehe herausgestellt. Im Verlauf der Textgeschichte war die 

Zuordnung und damit der Inhalt der beiden Teilpassagen nuanciert wor

den. Hatte die n. 21 des ersten, noch zweigeteilten Schemas beide Aus
sagenpartien noch mit Blick auf konkrete überbewertungen der Nachkomm

enschaft in anderen Kulturkreisen ausgesagt und sie nur durch Semiko

lon geschieden, so daß es um eine gegliederte Aussageeinheit mit kon

kreter Sinnspitze ging, hatte man diese im ersten Gesamtschema aufgege

ben und aus der gegliederten Einheit zwei eigenständige Sätze von nun 

prinzipiellem Inhalt geformt, die auch getrennt thematisiert und pro

blematisiert werden konnten. 151 M. a. W.: Die Feststellung, daß 

die Ehe nicht nur auf Fortpflanzung ausgerichtet ist, war nicht mehr 

getroffen worden, um damit die Legitimität der unfruchtbaren Ehe zu 

begründen - dies geschah vielmehr innerhalb der zweiten Aussage selbst 

durch die Betonung ihres personalen Ranges. Vielmehr ging es um eine 

allgemeine Aussage zur Ehe im Rahmen des Fruchtbarkeitsthemas. Die 

erneute engere Verknüpfung der beiden Aussagen, jetzt aber auf der 

prinzipiellen Sinnebene verbleibend, erfolgte erst im Textus recogni

tuS. 152 Der hier erfolgte Anschluß der Aussage über die unfrucht

bare Ehe mit "ideo etsi" schmälerte den grundsätzlichen Charakter des 

Vorsatzes in keiner Weise, sondern hatte die gegenseitige Bekräftigung 

beider Aussagen zur Folge. Der Eigenwert der kinderlosen Ehe stellte 

sich so nur als logische Konsequenz der Tatsache dar, daß der Sinn der 

Ehe sich nicht in der Fortpflanzung erschöpft, und letzteres wiederum 

erfuhr eine anschauliche Bestätigung durch den Hinweis auf die auch in 

dp.~ Tradition immer als gültig betrachtete Ehe ohne Kinder, die hier 

?i1erdings ungleich stärker in ihrer positiven Eigenwirk11chkeit gewür

digt wurde. Diese Interpretation aus dem engeren Kontext kann gestützt 

werden durch einen Blick auf den weiteren Kontext des gesamten Ab

sChnitts über die Fruchtbarkeit, der nach der Verschiebung eine sinn

volle Struktur aufwies. Dem Thema des Abschnitts entsprechend begann 

er mit der klaren Aussage über die deutlich als nicht absolut ausgewie-

1St '191. G, 3,2,1.1.; 3.2.1.2,; 3.2.2.2. 

152 Vgi. Textus recognitus, in: AcSynVat IV/6, m 18, 11). Eine Begründung wurde nicht angege-
ben. 
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sene Fortpflanzungsorientierung von Ehe und ehelicher Liebe, um sich 

in einem zweiten Absatz konkretisierend auch den Problemen, die sich 

in diesem Zusammenhang ergeben können, und der damit verbundenen Pro

blematik der verantworteten Elternschaft zuzuwenden, bevor im letzten 
Absatz folgerichtig und jetzt eigens mit einem überleitenden "vero" 

versehen gleichsam nochmals in anderen Worten ausgeführt wurde, daß 

die Betonung der Fortpflanzung keinesfalls die Hintanstellung der ande

ren Ehzwecke bedeute, daß sie eben nicht nur zur Fortpflanzung einge

setzt sei. Damit hatte der Abschnitt über die Fruchtbarkeit die konkre
teren Aussagen zu den Problemen um die verantwortete Elternschaft ge

rahmt durch jeweils prinzipiellere Aussagen zur Vermeidung des Ein
drucks einer Alleinbedeutsamkeit des Fortpflanzungsaspekts der Ehe, zu 

welch logischem Gefälle nicht zuletzt die besprochene Verschiebung bei
getragen hatte, 

Neben der wichtigen Verdeutlichung, daß nicht nur die menschliche 

Fortpflanzungsfähigkeit, sondern die gesamtheitliche sexuelle Prägung 

des Menschen sich von allen anderen Lebensstufen fundamental unter

scheidet und gerade deshalb die ehelichen Akte von besonderer Wür-

de sind152a , wurden im Zusammenhang mit der Sexualität zwei 

kleinere Ausbesserungen vorgenommen. Zum einen wurde in einer glückli

cheren Formulierung von den leiblich-seelischen "Ausdrucks"formen der 

ehelichen Liebe gesprochen153 , zum anderen endlich doch das Adjek

tiv "erotisch" gestrichen und lediglich der Hedonismus als solcher ver

urteilt, um den an sich guten Eros nicht in Mißkredit zu brin-

152aVgl. Exp. mod, II, in: AcSynVat IVI7, 50t M. und R. t03a: '2t Patres postulant ut indoles humana 
totius hominis sexualitatis agnoscatur, legendo: 'indoles vero sexuaJis hominis neenon facul
tas humana general; "irabi/iter exsuperant ea quae ... habentur; proinde ... ' .... R. - ... 
Admittitur propter rationem allatam; ne autem phrasis sequens hn. 22 eodem vocabul0 incipiat, 
ibi legatur: 'Moralis aute'" indoles". 

153 Damit verbunden war die Ablehnung eines Vorschlags, der in der betreffenden Formulierung die Ge
fahr von obszönen Vorste 11 ungen lauern sah, vg 1. hp. lIod. 11. in: AcSynVat IV/1, 489 H. und R. 
48: ·Pag. 1, lin. 21: 24 Patres proponerunt ut loco: 'corporis animique motus', dieatur: 'sive 
quae corporis si ve quae ani"i sunr I ne imago obscena sU9geratur. 
R. - Allor non est in quocumque corporis elementa sed in motu; proponitur taillen ut 10eo: "motus·. 
dicatur: • express iones' . 
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gen. 154 Im Zusammenhang mit der ehelichen Treue wurde eine 

leichte Verdeutlichung dadurch vorgenommen, daß von der durch gegen

seitige" Treue besiegelten Liebe gesprochen wurde. 155 Dabei war 

diese kleine Änderung insofern von Bedeutung, als sie statt eines vor
geschlagenen Zusatzes "durch die eheliche Institution gefestigt" ge

wählt worden war, also in bewußter Vermeidung einer rein rechtlichen 

und extrinsischen Einforderung der Treue. 156 Das Prinzip der 

verantwort7ichen E7ternschaft war ebenfalls Gegenstand einiger klei

nerer Veränderungen. Die Formulierung, daß das hier zu treffende Ur

teil letztlich den Eltern und niemand anderem vor Gott zuste

he l57 , war auf verschiedene Bedenken gestoßen, Sie sollte entwe

der gänzlich wegfallen, da sie eine Unabhängigkeit vom Urteil des 

Beichtvaters implizieren 

zumindest die Worte "und 

und den Subjektivismus fördern könnte, oder 
niemand anderem" auslassen,158 Andere 

wollten in Zusätzen eigens auf die Notwendigkeit eines recht informier

ten Gewissens aufmerksam machen159 , während andere wiederum nicht 

nur das letztendliche Urteil in die Hand der Eltern gelegt wissen, son

dern einfach davon sprechen wollten, daß sie in dieser 'Frage selbst 

154 Vgl. ebd., 474 H. und R. oe: 'Unus Pater suggerit ut deleatur verbum: 'eroticum', QUla 
'eros' in se aliQuid boni habet .... R .... Omnibus Herum perpensis melius deletur: 

155 Vgl. Textus denuo reeognitus, in: Ebd., 274 n. 49 (45, 5): 'Amor i11e mutua fide ratus 

156 Vgl. Exp. mod. ll, in: Ebd., 491 H. und R. 58: "Pag. 7, 11n. 34: 31 Patres petunt ut legatur: 
"amor i11e fide ratus, lnstitutione matrimonial i saneitus, et potlssimum sacramento ChristI 
consecratus' . 
R. - Fides hie sUliitur in sensu formali; Quare additio superflua videtur. Ad tollendam tamen 0111-
nelll ambiguitatelll seribatur: 'amor i 11e lIIutua fide ratus·.' 

157 vgl. o. 3.2.3.2. 

158 Vg]. Exp. 1II0d. I1, in: AeSynVat IV/7, 496 H. Slaund b: ·Pag. 8, linn. 30-31: Plures proponuntur 
emendationes in hac phrasi: a) QuinQue Patres petunt ut simplieiter deleatur, Quia pot
est male intelligi (de independentia neillpe a iudicio confessari!), Quia sapit subleetimmum et 
quia impossibile est iudicare de futuris; 

b) 86 rogant ut saltem auferantur verba 'et nemo alius';'. 

159 Vg], ebd., 496 M. S1e: 'plures Patres additiones, rem clarificantes, proponunt, dieendo vel: 
'Hoc iudiclilm ad conscientiam ipsorulII coniugum, debito modo inforlllatam, spectat', vel: 'Hoc 
iudicium ipsi eoniuges, conscientiis recte formatis et ad normas obiectivas confirmatis, ferre 
debent', vel, in unum conflando ha ne phrasilll et sequentem: 'Hoc iudicium ferre debent, 
Quamquam in sua agendi ratione ... ". 
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entscheiden können,160 Die differenzierte Antwort der Kommission 

ließ keine Änderung des Aussagensinnes zu, Als stilistische Korrektur 
ließ sie die Worte "und niemand anderem" streichen, weil sie in der 
Tat als zu hart erscheinen könnten, wobei ausdrücklich hinzugefügt wur

de, daß damit der Sinn des Satzes, nämlioh jede ungerechtfertigte Ein

mischung auszuschließen, nicht verändert werden solle und im übrigen 
mit der Letztzuständigkeit der Eltern deren Verantwortlichkeit deut
lich angezeigt sei,161 Die rechte Informiertheit des Gewissens 

sei in "coram Deo" bereits enthalten und die unveränderte Rede von der 

"letztendl ichen" Entscheidung der Partner, solle die eigene Verantwort

lichkeit in einer Weise unterstreichen, die Ratschläge von anderen 
nicht ausschließe,162 Die ausdrückliche Rede des Textes von der 

"responsabilitas" wurde gegen einen anderslautenden Vorschlag beibehal
ten,163 Schließlich wurde eine Verbesserung zugelassen, die vor

sah, unter den Bereichen, für die die verschiedenen Güter und Zwecke 
der Ehe alle gleichermaßen von Bedeutung seien auch, und zwar zu

nächst, die Familie selbst zu nennen und dann als korrespondierende 
Folge auch das Wohl der Gesellschaft, womit auch hier einer zu unmit-

160 Vgl. ebd" 496 K. 81d: 'Quinque, e contra ~atres petunt ut deleatur illud: 'ultilati,," 
(dici posset: 'ferre possunt'l, 

161 Vgl. ebd., 496 R. 81a und b: 'Adll1ttitur suppressio verborulI: 'et ne/llo a/ius' (quia ni.is du
ra videri possent)' quin tillen sensus sententiae, Qua exeluditur 01lln1& indebita interventio, IIU

tetur; de eetero voce • u 1 t illst i m' responsabil i tas con iugibus vere cOllIlitt i tur. Scri batur tallen: 
'Hoc iudiciul! ipsi ultillatill coniuges com Deo ferre debent.' 

162 Vgl. ebd., 496f. R. 8le und d: 'Per verba 'corall Deo' provisulII est Modo qui postulat additionel! 
expressionis 'debito modo inforllstslI'; vox 'ultillatlll' stare debet, quia propriu coniugull 
responsabilitatell sublineat Quin eonsiliulI eK parte aliorum excJudat', 

163 Vg1. ebd., 498 H, und R. 88: 'Pag. 8, lin. 39: Duo Patres proponunt ut Joto: 'responsabiJitate', 
dicatur: 'deterllinatione', Quis sie .elius visio et eonceptio ehristiana in tal! difficiJi 
probJem8te proponitur. 
R. - Ratio allata non sufficienuidetur: Vgl. au8erdell ebd., 502 H. und R. 104 c und f:' c) 
QuinQue petunt ut dicatur: 'ex ipsa personae naturse et dignitate desuIlPtis'. ... 
f) AJius: 'in eade. personae hUllanae dignitate atque iuxta natural! ipsarulI' • ... R. -
H' cl et f) Elementa ex utraQue parte hac propositione retinendo, proponitur ut loeo: 
'in eadell personae dignitate fundatis', dieatur: 'ex personae eiusdellque actuulI natura de
sUSfPtis'; quibus verbis asseritur etial! actus di iudicandos esse non secundull aspectull lIIerUI 
biologieum, sed quatenus illi ad personal huunalll integre et adaequate considerandsil perti
nent" . 
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telbaren Sozialfinalisierung vorgebeugt wurde. 164 

Das Bild von den Intentionen der Gemischten Kommission und damit 

von den Elementen, die zur rechten Interpretation der später feierlich 
verabschiedeten Pastoral konstitution herangezogen werden müssen, wird 

noch um einiges schärfer, wenn die Argumentation der Kommission in be

zug auf jene Modi in die Betrachtung einbezogen werden, die sie ableh

nen mußte. Hier ist an erster Stelle einer der allgemeiner gehaltenen 

Modi zu nennen. In ihm gaben zwei Autoren zunächst ein vernichtendes 

Urteil über das gesamte Ehekapitel ab; es sei theologisch unreif, mehr

deutig und verschweige Wesentliches1S5 - ein Urteil, das in sei

nem Tenor an die Kritik der beiden Moraltheologen im Vorfeld der Päpst

lichen Modi erinnert. 166 Näherhin kritisierte dieser Modus, daß 

der Text vorrangig und quasi einZig und allein die eheliche Liebe und 

die personale Schenkung betone, was nicht im Einklang stehe mit der 

kirchlichen Sprechweise von altersher bis hin zur Enzyklika "Casti con

nubi i" und den Äußerungen der nachfolgenden Päpste. 16 7 Eine Billi

gung des Textes sei nur möglich, wenn in folgenden Punkten eine Revi

sion erfolge: in aller Klarheit sei von der Hierarchie ~er Ehezwecke, 

über die Gültigkeit der Ehe auch im Falle des Fehlens der Liebe sowie 

über die gegenseitige Schenkung der der Ehe eigenen Rechte und Pflich
ten zu sprechen. 1GB Hier wurde in einer grundSätzliChen Form und 

in aller Deutlichkeit die traditionelle Ehedoktrin eingefordert, ledig

lich rethorisch verpackt in einige dem Text entnommene, personal anmu-

164 Vgl. ebd., 479 M. und R. 22: ·Pag. 6, linn. 17-18: Undeeim Patres postulant ut etia. SerlO fiat 
de falli1ia, dieendo: 'pro dignitate, stabilitate, pace et prosperitate ipsius fallliliae 
totiusque hUMnae soeietatis." 

165 Vgl. ebd., 471 M. le: 'Ouo Patres antilant tOtUI eaput adhue theologiee i.lllaturu~, aequivoeuill 
et reticens in Quibusdalll essential ibus rellanere .. .", 

166 Vg1. o. 3.2.4.1. 

167 Vgl. EKp. Iod. 11, in: AeSynVat IV{7, 471f. M. le: .... insistit praevalenter et Quasi uniee in 
amore coniugali et in donatione persona Ii , quod, aiunt, non eorrespondet lIodo loquendi 
Eeelesiae inde ab antiquissimis temporibus uSQue ad Ene. casti Connubii et ad PiulI XII, loan
fiel um et Pau 1 um VI.' 

168 Vg1. ebd., m H. le: 'Si caput tamen approbari debeat, quaeritur ab his Patribus ut saltem revi
deatur, IOQuendo 81odo elaro de hierarchia riniulII, ... de validitate lIIatr i !fon i i etialll ubi alllor 
deest, de personali et IIwtua donatione iuriulII et oficiorull 1/!atrillonio propriu1/!.' 
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tende Ausdrücke, die aber in diesem Kontext lediglich ein neues Gewand 
für alte Inhalte bilden sollten. Die Kommission stellte zunächst klar, 
daß die Antworten auf die angesprochenen Einzelfragen bei den betref
fenden speziellen Modi zu suchen sei, um dann ebenfalls einige grund
sätzliche Gedanken zu erwidern. le9 Es sej klar, daß der angenomme
ne Text nicht alle Probleme löse; aber - so fuhr sie, die geäußerte 

prinzipielle Kritik unmißverständlich zurückweisend, fort - der Text 
stelle den heiligen Charakter von Ehe, Liebe und Fruchtbarkeit sowie 
viele Rechte und Pflichten, die das eheliche und familiäre Leben be
treffen, in einer ebenso klaren wie opportunen Weise sowohl für Chri

sten wie fOr Nichtchristen dar. 170 Darüber hinaus wies sie darauf 
hin, daß bereits in "Casti connubii" selbst die Vorzüglichkeit der lie

be mit klaren Worten gelehrt worden sei. 172 

Die näheren Gründe für diese Auffassung der Gemischten Kommission 
erschließen sich einem genaueren Blick auf die von ihr zurückgewiese
nen speziellen Modi. Hierbei fanden sich zunächst einige Hinweise auf 
den dem Schema zugrundeliegenden Liebesbegrif~ Die Kommission 
setzte im Text einen gesamtpersonales, psycho-physisches Verständnis 
der ehelichen Liebe voraus. So wurde der Vorschlag, bei der einleiten
den Nennung der Gefährdungen der ehelichen Liebe durch gewisse Fehlfor
men die Liebe als auf die Bereicherung der gesamten Person hingeordnet 
klarzustellen, um durch den starken Gegensatz zum im Textus recognitus 
ja noch genannten erotischen Hedonismus nicht den Eindruck einer 

169 Vgl. ebd., 412 R. Ic: 'Quia agitur hic de Mpdo generali, responsum non ad particularia des
cendere debet, Quae eeteroQui n in subseQuent i bus Mod i s traetanda erunt.' 

t10 Vgl. ebd., m R. lc: 'Patet textum receptum non omni8 probleillata solvere; ipse tamen charaete
rel! sacrumillatrimonii, amoris et foecunditatis necnon plura officia et iura, Quae vitalllllatrillo
nialel! et familiarem spectant, elaro et opportuno lIodo, tUIll pro christifidelibus tUI! pro ceteris 
oillnibus, in lueem ponit.· 

trI Vgl. ebd., m M. Ic: 'lIotetur insuper praestantia amoris lam claris verbis in Enc. Cast i 
Connubii domi IU.S. 22, 1930, pp. 451(sic!)-548.' Gemeint war S. 547-548. Der fol
gende lIinweis der Antwort. daß der Text selbst angebe, nicht erschöpfend sein, sondern lediglich 
einige Punkte deutlicher beleuchten zu wollen. bezog sich in diesel! Kontext auf die in besagtem 
Modus ebenfa 11s angesprochene F rage der Empfängn isverhütungsllethoden, da ausdrück 1 ich auf di e 
va llstiind i ge Behandl ung durch die PApst 1i ehe KOllI i 55 ion verwi esen wurde. 

665 



spiritualistischen Sicht zu erwecken172 , mit dem Hinweis abschlä

gig beschieden, daß diese Intention genau richtig sei, aber im Text 

durch die Unterscheidung zwischen ehelicher und spiritueller Liebe be

reits hinreichend zum Ausdruck komme. 173 Daß die leibliche Dimen

sion der ehelichen Liebe keineswegs vernacblässigt oder abgewertet wer

den sollte, ging überdies aus der Ablehnung der Bitte hervor, statt 

von bloßer erotischer Neigung von "sinnlicher" Neigung zu sprechen, 

weil das Wort "erotisch" einen zu pejorativen Klang habe. l74 Die 

Kommission erläuterte daraufhin, daß der Text absichtlich nicht die 

erotische Anziehung als solche, sondern vielmehr nur ihre Ausschließ

lichkeit deutlich von der ehelichen Liebe absetze175 , womit die 

hier vorgetragene Interpretation des Textus recognitus eine nachträgli

che Bestätigung erfährt. 176 Ebenso eindeutig ging die Kommission 

von der unmißverständlichen Absetzung des vom Schema gebrauchten Be

griffs der wahren oder ehelichen Liebe von einem einseitig emotional

leidenschaftlich geprägten Verständnis der Liebe aus. Weder eine noch 

verbleibende Klärungsbedürftigkeit der Natur der Liebe und der Freund

schaft177 noch einen zu optimistischen Grundzug des Textes unter 

zu geringer Berücksichtigung der "Leidenschaften"17B vermochte 

sie zu erkennen, da die Natur der Liebe zum einen aus der klaren Schei

dung von jeder bloß erotischen Anziehung erhelle, zum anderen der 

172 Vg1. ebd., 474 H. 6a: '21 Patres petunt ut post verba: 'i nsuper amom nupt i a 1 i s', aadatur: 
'Qui ad totUIl1 hominem ditandum ordinatur', ut ita sublineetur id Quod textus dicere Intendit 
et ut clarius appareat vera idea amoris coniugalis in oppositione ad omnem spiritualismuM Orlge
nisticulII .• 

173 Vgl. ebd., 474 R. 6a: 'Yerba vera sunt sed idea !juaB! exprimunt, exponitur in nUIII. Jj (sie! ge
meint ist n. 53; d. V.l, pag. 7, 11n. 20'. 

174 Vgl. ebd., 490 H. 53: 'Pag. 7, lin. 28: ... Sex Patres proponunt ut loeo: 'erotieam 1OClinatio
nem', dicatur: 'sensuum inel1nationell', Quia vox 'erotica' dedeeet et videtur habe re sens um 
peiorat1vum' , 

175 Vgl. ebd., 490 R. 53a: 'Stet textus, Quia non dieitur 'eros' esse in se lIIalulI1: agitur de lnclina
tione Illere erotica egoistice exculta'. 

176 Vgl. o. 3.2.2.2. und 3.2.3.2. 

m Ygl. Exp. mod. H, in: AeSynVat IV/7, 488 H. 42b: 'Pag. 1, lIn: 113 Patres observant: 
... naturam amoris et amieitiae esse expllcandam'. 

118 Vgl. ebd., 488 M. 42c: 'textum nimis optimisticulI1 esse, QUJa non ad passiones attendlt". 
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Freundschaftsaspekt in der Beschreibung des gegenseitigen Konsenses 

enthalten sei, und schließlich an diversen Stellen des Textes, sei es 

bei der einleitenden Warnung vor Fehlformen der Liebe, wiederum bei 

der Rede von der bloß erotischen Anziehung oder bei der Notwendigkeit 

der ehelichen Tugenden, zur Genüge Not12: genommen sei von den "Leiden

schaften", 179 Als ein Modus eigens nochmals anfragte, warum in 

den Textus recognitus eingefügt worden sei, daß die eheliche Liebe in 

willentlicher Zuneigung von Person zu Person gehe180 , antwortete 

die Kommission nicht nur mit den Worten der damaligen Re1atio, also 

durch den Verweis auf die grundlegende Verwurzelung der Liebe im Wil

len, sondern fügte noch hinzu, daß dadurch eine Verwechslung zwischen 

Liebe und Triebkraft (libido) habe vermieden werden sollen,181 

Schließlich zeigten die Anregung, unter die Phänomene, welche eine Ver

fremdung und Entwertung der ehelichen Liebe bedeuten, auch den in den 

öffentlichen Medien im Mittelpunkt stehenden "amor passionalis" aufzu

nehmen, und ihre Ablehnung nur wegen zu großer Ausführ1ich

keit182 , daß auf seiten der Konzilsväter wie auch der Kommission 

klar zwischen beiden Wirklichkeiten unterschieden wurde - ein weiterer 

Beweis für die gesamtpersonale Sicht der ehelichen Liebe, um die seit 

Beginn der Textgeschichte gerungen worden war und die nun ihren Nieder

schlag im Schema gefunden hatte, Zu keiner Änderung bereit war die Kom

mission auch gegenüber dem Wunsch, wieder wie im ersten Gesamtschema 

179 Ig1. ebd., 4S8 R. 42b und c: 'Oe natura amoris: cf. num 53, pag. 1, liDO. 20-29; amicitia ast io 
reciprocaloluntate: cf. num 53, pag. I, linn. 19-20 . 
... Textus a passionibus non abstrahit: cf. num. 51, pag. 5, linn. 23-24; num. 53, pag. i, l1n. 
29; num 53, linn. 39-42 (ubi de virtutibus)". 

180 Vg\. ebd., 488 M. 47a: ·Pag. 7, lin. 20: ... Unus Pater petit cur verba illa addita mt" und o. 
3.2.3.2. 

181 Vg1. Exp. mod. Il, in: AcSynVat IV/7, 489 R. 41a: ·Cf. Relat. pag. 16 A: addita sunt verba ut 
clarius dicatur amorem illum ante omnia in voluntate radicari et totius personae bonum intendere 
(ad vitandam eonfusionem inter amoreIl et /ibidlnem)" (H.v.V.!. 

182 Vgl. ~bd., m H. und R. Sb: '11 alii Patres proponunt ut in lin. 24, post verbum: 'profanatur' , 
addatur: 'non rara ex eo quod moderna med ia cOl/ll/lun lea ti on i s persaepe, eommere iI qu i dem causa, 
mentes praesert im i uvenum exe i tent ad spec i em 'amor i s' passiona I is, va 10rum vere persona I i UII! 

prorsus ieiuni' tut ita aliquid dicatur de facto 'commercialisationis sexus') ... , R .... Non 
fit elenchus exhaustivus omnium praesentis temporis lIlalorum; idea de influxu medloruill cOMmunica
tionis socialiulI ceteroquin iam in lin. 25 ('condlcl0nes socio-psychologicae') contlnetur". 
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auf dem Konzil von "coniunctio"animorum et operum" statt "perso

narum" zu sprechen183 , und zwar mit Bezug auf die damalige Be

gründung weiterhin, um jeden Dualismusverdacht zu vermeiden184 so

wie gegenOber einer personalen Ergänzung der Konsensumschreibung zur 

Verdeutlichung des ganzpersonalen Charakters ehelichen Lebens im Gegen

satz zu einer bloß biologischen Perspektive185 , weil ebendies aus 

dem Text bereits hervorgehe. 186 

Als sChwerwiegender waren jedoch solche Modi zu veranschlagen, die 

indirekt oder direkt den Versuch unternahmen, den Stellenwert der 

ehelichen Liebe herabzumindern. Dies wurde zum einen durch die E1i
minierung oder Ersetzung des Begriffs selbst angezie1t, So solle es 

"Hausgemeinschaft" statt "Liebesgemeinschaft"'B7 heißen oder aus 

dem Ausdruck der "Lebens- und Liebesgemeinschaft" der letzte Bestand
teil gestrichen werden, weil das Leben auch die Liebe umfasse,lBB 

Beide Vorschläge wollten Begriffe verwenden, die in traditioneller Per

spektive der personalen Dimension nur einen marginalen, weil rechtsir

relevanten Platz einräumten und keineswegs aus sich die eheliche Liebe 

beinhalteten,18g In beiden Fällen war die Kommission zu keiner Än

derung bereit, Auch im sprachliChen Ausdruck bestand sie auf der Zwei

dimensionalität des Ehebegriffs gerade als Lebens- und Liebesge

meinschaft und verteidigte so den neu hinzugewonnen "aspectus amoris", 

lBl Vgl. ebd., 480 M. 24, 2a: 'Duo Patres postulant ut seribendo: 'animorulII' (loeo: . persona
rum') reditus fiat ad priorem textum, Qui eleillentum internum et externu~ bene exprililebat~. 

184 Vg1. ebd., 481 R. 24, 2a: 'Provisum est in Relatione, pag. 15, sub litt, E: '/gl. o. 3.2.3.2. 

185 Vg1. ebd., m H. 15e: 'Deeell vero Patres seQuentem additioneIl rogant: '!ta ae tu humano, QUa 
eoniuges sese personaliter in vitae allods eOllimunione tradunt atQue accipiunt', ut ,ita eon
iugalis ut integre humana et nOn tantuill biologiea appareat'. 

186 Vg1. ebd., m R. 15e: 'Hoc ex ipso contextu elucet: 

187 Vg1. ebd., m M. 3a: 'Pag. 5, linn. 17 S.: .. , Unus Pater proponit ut loeo: In cOlllllunitate 
allods fovenda' dieatur: • in cOllllllunitate dOlles ti ca fovenda'·. 

188 Vg1. ebd., m M. 13: 'Pag. 6, lin. 8: Unus Pater proponit ut in formula. 'intima eOMunitas vi
tae et 81110ris coniuga1is', deleantur verba: 'et atlOflS' I utpote superflua, quia allior iall 
in vita continetur'". 

189 Vgl. o. Erster Teil. 
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auf den sie nicht verzichten wollte. 19o Des weiteren wurden die 
Forderungen nach Ersetzung von "germanus amor" oder "dilect io" durch 

"unio", letzteres wei 1 die Verbindung, nicht die Liebe zum Sakrament 

erhoben worden sei 19l , wie auch die Streichung der Passage über 

die Durchdringung des gesamten ehelichen Lebens mit der Liebe, da "Ca

sti connubii" nur von der Prägung der ehelichen Rechte und Pflichten 

durch die Liebe spreche192 , abgelehnt. 193 

Direkter noch wurde die Bedeutungsminderung der ehelichen Liebe 

dort angezielt, wo wie bei den allgemeineren Modi 194 nun auch im 

Detail die ausdrückliche Ablehnung ihrer Gültigkeitsrelevanz verlangt 

wurde. 19S Das Faktum eines solchen Modus als solchen ist bereits 

insofern aufschlußreich, als es zeigte, daß die Aussagen des Schemas 
als Erhebung der ehelichen Liebe oder allgemeiner des personalen Ele

ments der Ehe in den Rang eines zumindest potentiellen Gültigkeitserf

ordernisses verstanden wurde, andernfalls der Modus überflüssig gewe

sen wäre. Ebenso interessant war aber auch der Umgang der Kommission 

mit diesem Ansinnen. Sie verwies nämlich auf ihre Antwort auf eine an

dere Kritik196 , die in allgemeiner Form bemängelte, daß das Eheka

pitel die Liebe so sehr unterstreiche, daß es den Anschein habe, als 

~90 Vgl. ebd., 473 R. 3a: ' ... mutatio non adll1ittitur, Quia dU1l aspeetus eommun;tatls conluga1ls eon
siderantur, vita nempe et amor' und ebd., 476 R. 13.: 'Stet textus ob rationu expositu in Re-
1atione, pag. 14 sub litt. A'. Dort war die EInfügung des Doppelbegriffs als Ergänzung einer 
rein rechtlichen Perspektive 1egitililiert worden, vgl. o. 3.2.3.2. 

191 Vgl. ebd., 482 M. 26d: ·Pag. 6, linn.21-29: ... Unus Pater proponit ut 10eo: 'dilectlonem', diea
tur: 'unionem' (Quia Christus hane ad sacramentum erexitj .... und ebd., 484 H. 28e: 'Unus 
den i que Pater rogat ut 1 oeo: 'ger~anus a~or', d i catur: 'un I a' •• 

192 Vgl. ebd., 489f. M. 52a: ·Pag. 7, linn. 24-27: ... Decem Patres proponunt ut pilrasis: ·Tall. 
aMor ... creseit' ollfittatur, Quia in Ene. Casti Connubii dicltur a~orem oHiela, non to
tam vita~, pervadere et Quia nimis agitur de personarulI! dono·. 

193 Vg1. ebd., 483 R. 26d: "Stet textus quia verba adhibita correspondent mbls Conc. irlo.nt ' nl: 
Denz. 1799 (969)' und ebd., 484 R. 28e: 'Hutatlo proposita necessaria non 'ildetur" SO~le ebd., 
490 R. 52a: 'Eneyclica non de offieiis in sensu restrietivo lOqUI videtur; ad 'tradltlonem perso
nae' Quod attinet: cf. resp. ad Modum 15 sub b". Vgl. zu letzterel u. 3./.4.2. 

194 Vg1. o. 3.2.4.2. 

195 Vg1. Exp. mod. Il, in: AeSynVat IV!7, 489 M. 51a: "Pag. 1, lin. 25: Deeell! Patres postulant ut ex
presse dieatur amorem coniugalem ... non ad vallditate~ matrilllonii requiri'. 

196 Vgl. ebd., 489 R. 51a: ·Cf. resp. ad ModUl 1 sub b'. 
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höre bei ihrem Fehlen die Ehe auf zu bestehen. 197 Dieser sich um 

die Unauflöslichkeit der Ehe sorgende Modus wurde von der Kommission 

einerseits damit zurückgewiesen, daß der Text selbst häufig genug die

se Wesenseigenschaft der Ehe konstatiere, und anderseits mit dem Ver

weis, daß dem Schema an keiner Stelle entnommen werden könne, was der 
Modus befürcht~.1ge Dieses Vorgehen der Kommission machte deut

lich, daß sie nicht bereit war, die am Beginn der Textgeschichte vor

handene, dann aber alsbald mit allen entsprechenden Hinweisen weggefal

lene Leugnung der Gültigkeitsrelevanz der ehelichen Liebe wieder aufzu

nehmen. 199 Durch ihre verschiedenen Verweise signalisierte sie, 

wie weit sie das vorgetragene Argument gelten ließ, nämlich im Sinne 

der Befürchtung eines aktualistischen Eheverständnisses und der damit 

verbundenen Infragestellung der Unauflöslichkeit200 ; aber selbst 

in diesem verringerten Umfang mußte sie die Kritik als unzutreffend zu

rückweisen. 

Was die zum zentralen Problem herangewachsene Zuordnungs frage 

betraf, so ist zunächst festzuhalten, daß alle im folgenden näher zu 

analysierenden diesbezüglichen Modi, denen es um eine hierarchische Zu-

19; Vgl. ebd., 411 M. lb: "Alius obsemt in toto hoc capite amare tantum sublineari ut si defi
eiat matrimonium eessare videtur". 

198 Vgl. ebd., m R. lb: 'Oe lndissolubilitate matrimonii inconcusse constat in textu: cf. n. 
52, pag. 6, Hnn. 10-14 et 26; n. 53, pag. 1, lio. 35; n. 54 pag. 8, lin. 15; n. 55, pag. 9, 
lin. 1. Textus ipse nulla modo insinuat matrililonium, deficiente amore, dissolvi posse'. Im glei
chen Sinne lehnte die Kommission ähnliche, ebenso motivierte Modi ab, vgl. ebd., 48tf. H. 25a 
und b: 'Pag. 6, lion. 24-26: Plures proponuntur eillendatiooes pro haec pericopa: 

a} ... alius Pater petit ut loeo: 'intima unio', dleatur: 'conlunctio matrimonialis', 
oe cessante amare rueret matr imooium. 

b} Ob eandem rationem 15 Patres sequentell textuill proponunt: 'quae intima unio et coniu
gii unitas, CUIII bono fide/itatis et indissolubilitatis essentialiter connectitur', Qui modus 
loquendl insuper magis cohaeret cum modo loquendi Enc. Cast! Connubii (DENZ. 2229) .... 
R. - a) Stet textus QUla patet agi de lIlatrilllonio legitilllO. 

b) Ad ratiom allata!! Quod attinet, saIte!! septies in textus indissolubilitas lIatrimo
nii affirmatur: ideae, in Modo expositae, in lpSO tex tu modo simpliciori exprimuntur ... :. 

199 Vgl. o. 3.2.1.1. und 3.2.1.2. 

2QO in diesem Sinne war auch die dem Verweis auf den entsprechenden Modus beigefügte Bemerkung, vgl. 
ebd., 489 R. 51a: .... Textus ceteroQuin nullatenus insinuat Quod Patres illi tilllere videntur', 
der sich auf das durch den Verweis bereits inhaltl ich reduzierte Argument bezog und fast wört
lich mit der Antwort auf den anderen Modus iibereinstimmte, vgl. o. 3.2.4.2. AmI!. 198. 
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ordnung der eherelevanten Werte ging, von der Gemischten Kommission ei
nen negativen Bescheid hinnehmen mußten. Dabei kristallisierten sich 

drei Formen der Hierarchisierungsversuche heraus. Zum einen wurde aus

drücklich die Bekräftigung der traditionellen Ehezweckdoktrin gefor

dert, zum anderen wurden Formulierungsvorschläge gemacht, die entweder 

auf eine Gesarntfinalisierung des Ehephänornens auf die Nachkommenschaft 

oder zumindest auf eine besondere Hervorhebung des letzteren Aspekts 

hinausliefen. Bereits unter den allgemeinen Modi fand sich der Wunsch, 

von Neuem die Fortpflanzung als Erstzweck zu bezeichnen. 201 In 

der Antwort darauf verwies die.Kommission zum einen auf ihre Verteidi

gung der Betonung der ehelichen Liebe und auf ihre Begründungen bei 

gleichsinnigen Detailmodi, zum anderen aber erneut darauf, daß in ei

nem pastoralen Text wie diesem ein technisches Vokabular wohl unange

bracht sei 202 , damit wiederum signalisierend, sich nicht mit Be

griffen belasten zu wollen, die Gegenstand von Kontroversen waren, son

dern einen davon losgelösten sprachlichen Zugang zu wählen. 203 Ei

ner der wichtigsten Vorschläge und, was die Reaktion der Kommission an

ging, auch einer der aufschlußreichsten war der Modus 15. Dort wurde 

u. a. zum einen gefordert, statt allgemein von verschiedenen Gütern 

und Zwecken zu sprechen die Güter ausdrücklich und im einzelnen zu 

nennen204 und zum anderen die hierarchische Verbundenheit dieser 

Güter und Zwecke zu betonen. 205 Beide Ansinnen wurden von der Kom-

201 Vg1. ebd., 472 M. le: '20 Patres petunt ut iterum affirmetur procreationem finem ~mariu~ matr' 
monii esse". 

202 Vg1. etd., 472 R. Je: "Vide responsuill ad litt. cJ. Vocabularium technicum ceteroquin textui 
pastoraJi minus convenire videtur" Vg1. LU dem angesprochenen Modi und zu seiner Beantwor
tung o. 3.2.4.2. 

203 Vg]. o. 3.2.2.2. 

204 vg1.. Exp. mod 1I, in: AcSynVat lViI, 477 H. lSf: 'Unus ... Pater petit ut expllcite memoran
tur bona matrimoni j ..... 

205 Vg1. ebd., 411 H. 15c: .... ad recolendam doctmam catholicam hucusQue traditam et ad melius 
inoicandall hierarchiam finiulIf 190 Patres seQuentem immutationem pericopae propoount: .... 
Ipse vero Deus est auctor Mtrilloni i, variis praedltl bOO1S ac finibus hierarchlce canne
xis' . 
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mission gemeinsam negativ beantwortet, 206 Hinsichtlich der Nen

nung der Güter stellte sie zunächst klar, daß dies an dieser Stelle 
nicht sinnvoll sei, da es hier um die Ehe in der natürlichen Ordnung 

gehe und etwa das bonum sacramenti ein spezifisch christliches Ehegut 

sei, Dennoch habe man in der dazugehörigen.Anmerkung viele Dokumente 

der Tradition und des lehramtes angefügt, in denen sie Erwähnung fin
den,207 Oie Anmerkung dient also allgemein als Hinweis auf die 

verschiedenen eherelevanten Werte, Was eine eventuelle hierarchische 

Beziehung unter ihnen angehe, fuhr die Kommission fort, müsse beachtet 

werden, daß eine solche Hierarchie je nach Gesichtspunkt unterschied

lich ausfallen könne, wobei die Betonung des Vorrangs der ehelichen 

liebe und nicht der Fortpflanzung in der Enzyklika "Casti connubii" 

als Beleg angegeben wurde,20B Lediglich unterstützend fügte sie 

dann noch hinzu, daß einerseits zu technische Ausdrücke wie "hierar

chia" innerhalb eines pastoralen und direkten Stils besser zu vermei

den seien und anderseits die "ursprüngliche" (primordiale) Bedeutung 

106 igL eod., 411 R, 15c: "Oe 'bonlS ac finibus hwachice connexis': cf. infra sub litt. 
r. 

1C7 vgl. eCd" 411f. R. 15f: 'CUII In hoc 10co da lIIatrillonlo naturali agatur, Dona christlana 
iutl sacral1lentum) Me enumerari neQueunt. Cltabuntur taillen in nota plura docullenta traditio
pis et MaglSterii In qUlbus de il11s sermo fIt: cf. S. AUGUSTINUS, Oe bono coniug Ii , PL, 40, 
15 (sic!j-316 et 194 (gemeint ist 375-316; d, V,); S. THOMAS, SUlill/la Theol., Suppt. 
Quaest. 49, art. 3 ad IU; DecretU!lpro Armenis: DENZ.-SCHON" 1327; Enc. Casti Connu
bll: A,A.S., 22 (19301, 547-548'. Auf diese AntMort wurde auch bei der Ablehnung des Modus ver
W1esen. der die Zitierung des Dekrets für dIe ArMenier lIIit seiner Aufzählung der Ehegüter lIIit 
der Fortpflanzung zUlIlndest syntaktisch an der Spitze verlangte, vgl. ebd., 478r. Hund R. 
19b. 

206 Vgl. ebd .. m R,. 15f: 'Notetur hierarchiSIJI bonorUIII sub diverso aspectu considerari posse: 
cf. Casti Connubii: A,A,S., 22 (1930), 547', Hierbei IIUß zweierlei hervorgelloben werden: Zu. 
einen fällt auf, daß statt wie in M. ISc von 'hierarchia finium' von der der "Güter' gesprochen 
wurde, was wiederum darauf hinweist, daß das Konzil nicht deutlich zwischen beiden Begriffen un
terscllied, sondern sie in einer allgemeinen Bedeutung 'eherelevanter Wert' auch synonym verMen
den konnte. Zum anderen erweist sich der angefügte Beleg bei nähereIlI Hinsehen als aufschluß
reich. mrend im Rahmen der allgeMeinen Erwähnung der Güter die Seiten 547 bis 548 der Enzykli
ka 'Casti connubii' zitiert wurde, vgl. vorige Anm., wurde hinsichtliCh der VOI!! jeweiligen Blick
winkel abhängigen verschiedenen Hierarchlsierungsmöglichkeiten unter den Ehewerten nur die SeIte 
541 angegeben, die gerade mit der Betonung der Vorrangstellung der ehelichen Liebe endet, wah
rend das relativierende Attribut 'nobilitatis' erst auf der nächsten Seite steht, vgl. ce, 547: 
'Haet autem ... eastitatis fides ... efflorescet EX altero capite praestantissillo: ex coniuga
tl SCi llcet amora, Qui ... Quellldam tenet in christiano coniugio principatum'. 
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der Fortpflanzung hinreichend oft unterstrichen sei ebenso wie die von 

Sakramentalität, Treue und Unauflöslichkeit. 209 Diese klare Absa

ge an eine Hierarchisierung wurde noch durch die Ablehnung eines weite

ren Modus unterstrichen. So sollte vereinzelten Wünschen zufolge der 

Satz über die nicht ausschließliche Au~richtung der Ehe auf Fortpflan

zung und über das Fundament der Unauflöslichkeit210 modifiziert 

werden. Während einerseits seine Streichung und Ersetzung durch die 

Feststellung verlangt wurde, die eheliche Liebe sei auf den Erstzweck 

der Ehe ausgerichtet, der in der Fortpflanzung bestehe, weil der Tex

tus recognitus andernfalls der kirchlichen Tradition widerspre

che2" , wurde zum anderen mit derselben Intention zumindest auf 
die Einfügung eines die Fortpflanzungsausrichtung bevorzugenden "prae

sertim" gedrängt. 212 Beiden Änderungsanträgen wurde nicht stattge

geben und für die Begründung auf die bereits erwähnten Erläuterungen 

zur Umstellung dieser Passage verwiesen. 213 Schließlich sollte 
ebenfalls ausdrücklich wegen der Zweckhierarchie im Zusammenhang mit 

dem Prinzip der verantworteten Elternschaft gegenüber der Berücksichti

gung des Wohls der Eltern selbst die des Wohls der Kinder durch die Um
stellung der Reihenfolge der Nennung und die Ergänzung eines "praeser

tim" bei der Nachkommenschaft besonders betont werden. 214 Die Kom-

209 vgl. ebd., 478 R. 15f: 'Insuper in textu, Qui stylo dmcto et pastorali Ilunoum alloQuitur, ,er
ba nimis techma Ihlerarchia) vitanda apparent. CeteroQuin IIOllientulll primordiale procreatlonis 
et educationis saltem decies in textu exponltur, de sacrallento pluries sermo fit, fIdelitas et 
indissolubilitas saltell septies in textu sublineantur'. HingeWIesen sei bereits hier auf ale aus
serordentlich bemerkenswerte Tatsache, daß keineswegs von "Ilollentum prillariull", sondern von "110-

mentum prillordiale' gesprochen wurde. Zur genaueren sprachlichen Analyse vgl. u. 3.3.2.3.3'-

210 Vgl. o. 3.2.3.2. 

211 vg!. Exp. !Iod. ll, in: AcSynVat lVii, 494 M. 72b: 'UHUS Pater aestimat hune textulli non posse ad
!litt i , QUi8 traditioni Ecclesiae eontradicit; proponit ut ei sUllstituatur sequens phrasis: 
'Amor coniugalis ad finem primarium matriftoni;, qui est pro/es, ordinatur'. Cui aeeedlt ali
us Pater, saIte!! Quoad sensum" , 

212 Ygl. ebd., 494 M. 12d: 'Alius Pater postulat ut Inter verba: 'in prolem' et 'ordlnatur', Inse
ratur: 'praesertill", 

213 Vgl. o. 3.2.4.2. 

m Vgl. Exp. /IIod. Il, in: AcSynVat IV{1, 496 M. 79: 'Pag. 8, linn, 26-27: 111 Patres petunt ut pri
us loquatur de bono puerorUII, dein da bono ipsorull coniugum, et ut in prilla easu dicatur: 'atten
dentes tUII ad bonull praesertim liberoruBI' (ob hierarchiam finium)". 
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mission ließ auch hier keinerlei Änderung zu, da zum einen bereits aus 

den Äußerungen Papst Pius XII. klar hervorgehe, daß das gesundheitli

che Wohl der Mutter äußerste Aufmerksamkeit verdiene und zum anderen 
an dieser Stelle überhaupt nichts über die Zweckhierarchie ausgesagt 

werden solle. 2 15 Neben di esen di rekten "Hi erarchi s ierungsversu

chen" gab es andere Modi, die ohne Nennung der Zweckhierarchie eine Ge

samtfinalisierung der Ehe auf Nachkommenschaft ausgedrückt haben woll

ten. So sollte die Rede von den verschiedenen Gütern und Zwecken er

gänzt werden durch den Zusatz "die auf das Anwachsen der Ehegemein

schaft ausgerichtet sind"216, womit wiederum die Fortpflanzung 

als das eigentliche Ziel der Ehe ausgewiesen worden wäre. Die Begrün

dung der Ablehnung damit, daß dem Anliegen im zweiten Teil der Passage 

bereits Rechnung getragen sei 211 , ließ erneut deutlich die Grenze 

erkennen, welche die Kommission bei der Berücksichtigung und Bewertung 

der Nachkommenschaft nicht zu überschreiten bereit war. Während der 
Vorschlag, die Güter und Zwecke der Ehe insgesamt auf die Fortpflan

zung zu finalisieren beabsichtigte, verwies die Kommission auf die 

gleichartige Bedeutung der Güter und Zwecke für unterschiedliche Berei

che, zu denen auch, aber keineswegs herausgehoben oder gar primär, die 

Erhaltung und das Wachstum des Menschengeschlechts gehörte. Die "ordi

natio" auf Fortpflanzung wurde also als berechtigt anerkannt und auf 

ihren Ausdruck im Text verwiesen, ihre wie auch immer geartete Vorrang-

215ig1. ebd., 496 R. 19: 'Ex notis verDis Pi1 Xl! liquet ad bonum saluti. matris Quanaoque lIaxille 
attenaendul!! esse; ceeeroQuin praesens textus nll de h1erarchia flnium insinuare intendit". igl. 
auch ebd., 473 H. 4, wo illl f1nleitungstell vor der Förderung der L1ebesgemeinschafc die des 
Schutzes des Lebens betont werden sollte, UII in der Frage der Zweckhierarchie nichts vorzuent
scheiden, was die Kommis.lon als an dieser Stelle sachl1ch unangemessen abwies, da es h1er nur 
um eine Beschreibung des sozialen lebens gehe: ·rag. 5, l1n. 18: Novem Patres postulant ue, 10-
co: 'in COllllllunltate amoris favenda et in vita calenda', dicatur: 'in vita co]enda, in aius fon
tiDUS sancte praecavenais er in communitata amoris fovenda', ne modus loquendi Quaestionem de 
fin1bus matrimonli praeludicet. R. - Quia textus in hoc numero solummmodo v1tam socialem descri
bere intend1t, additia proposita hic saltem non est ad rem". 

216 'lg1. ebd., 4i8 H. ISa: "Pag. 6, linn. 1H5: ... Oecem Patres petunt ut ln pflma parte phraseos, 
post vocabulum: 'fioibus', addatur: 'ad Ipsius communitatls coniugalis augllentu/ll ordinandls, 
praedlti" . 

m Vg1. ebd., 419 R. 19a: "Haec omnia in secunda parte phraseos textus recogn1ti iam cootinen
tur. 
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stellung jedoch abgelehnt. Dem entsprach nur die Zurückweisung ähnlich 

gelagerter Änderungsvorschläge an anderen Stellen. Weder die Ergän

zung, daß der eheliche Liebesbund in wahrhaft konnaturaler Weise auf 

die Fruchtbarkeit hingeordnet sei 21S , wurde zugelassen219 

noch die überdies mit unzutreffenden bibl ischen Belegen begründete Aus-

füllung der Idee des Bundes Christi mit seiner Kirche mit dem Frucht-
barkeitsgedanken. 22o Schl ießl ich lehnte die Kommission auch eine 

ganze Reihe von Modi ab, die auf die eine oder andere Weise eine Beto-
nung des Fortpflanzungsaspekts intendierten. Die Ergänzung der Aussage 

über die häufigen biblischen Einladungen der Partner zu wahrer eheli
cher Liebe durch deren Atrribuierung als "fruchtbar" und "beglückend" 

wurde u. a. zurückgewiesen, um nicht noch häufiger die Fortpflanzung 

zu betonen. 221 Die Hinordnung von Ehe und ehelicher Liebe auf 

Fortpflanzung statt in deren "Eigenart" in ihrer "Natur" zu verankern, 

wurde auch abgelehnt, da dies weder eine Sinnveränderung bedeutet, 

noch einer Klärung gedient hätte222 ebenso wie eine abschließende 

218 Vg1. eod., 480 M. 24, le: '161 Patres postulant ut post verba: 'foedere dlleetionis coniugalls', 
addantur verba: 'ad fecunditatell vero connaturaliter ordinate". 

219 Vgl. ebd., 481 R. 24, lc:· ... satis provisum est in Resp. ad ModUl! 23 sub a et b". Vgl. 
o. 3.2.4.2. 

220 Vg I. Exp. lIod. II I in: AeSynVat IV 17, 482f. H. und R. 26e: '148 Patres petunt ut d icatur: 'suae 
CUlil Ecclesia fecundae unionis' (quod, aiunt, habetur in Eph. 4, 13-16), decem vero e con
tra: 'amantis et fideli. unionis' • ... R ... , Idea fecunditatis in loco citato non OCCUrrlt. 
Nam Ecclesia in 1. c. intelligitur de Christo et de Eius lIIembm ita unltls ut In IpsUII! 
crescant, eK QUO totum corpus habet suam eonneXlonem. Constitutio LUllen Gentlum, ad ideam 
ineuleandall in Hodo expressa! eitat Eph. 5, 32' und ebd., 483f. M. und R. 28e: "151 Patres 
novam textus redactionem proponunt: 'ut Quemadmodum Ipse di lexit Ecclesiam et semetlpsum pro ea 
tradidit, eiusdeltQue membroru8I auctulII uSQue ad aetatell plenitudinis .uiipsius continuo prol/lo
vens IEph. 4, 13-16), ita et coniuges, mutua deditione, se invlcem perpetuo diligentes, ma
trimonii fines recte assequantur. Germanus enim aillor coniugalis fecunditate sua In divino 
amore assulllitur ... ' ... R. ... Provisull est per mutationem in 0; ceteroQuin textus Ep. ad 
Eph. 4, 13-16 non est ad rem'. Vgl. o. 3.2.U. 

221 Vgl. Exp. lIlod. II, in: AcSynVat IV!7, 488 H. und R. 43: ·Pag. 7, linn. 15-16: QUlfiQue Patres pro
ponunt ut vocabula: 'fecunda' et 'laetantes' inserantur; ... R .... Oe foecunditate 
saltem 13 vicibus variis verbis se rIo fit in textu; idea de gaudio adest In nu~. 53, pag. i, 
lin. 33 et num. 56, pag. 10, linn. 30-31". 

222 Vgl. ebd., 493 H. 69: ·Pag. 8, lin. 9: 158 Patres postulant ut loco: 'indole sua', scrlba
tur: 'natura sua'. R. - Stet textus, quia voce 'natura' sensus non mutaretur sed neQue 
clarior fieret'. Dabei ist außerde~ zu berücksichtigen, daß bereits bei der Erstellung des Tex-
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Qualifizierung der ehelichen Liebe nicht nur als treu, sondern auch 
als fruchtbar, da dies hinreichend zum Ausdruck komme. 223 Aber 

nicht nur eine weitergehende Betonung des Fruchtbarkeitsaspektes hielt 
die Kommission für überflüssig; vielmehr verteidigte sie die Ausgewo

genheit des Textes auch gegen den Eindruck~ er impliziere irgendwo die 

Beibehaltung der Zweckhierarchie. Der Textus recognitus bezeichnete 

die Weitergabe und Erziehung neuen Lebens als "missio propria" der Gat

ten,224 Dies veranlaßte den Vorschlag. besser von "missio praecla

ra zu sprechen, um zu vermeiden, daß diese Stelle als Aussage über 

den Erstzweck verstanden werde225 , was die Kommission nicht für 

te., ,gl. o. 3.2.2.2. und 3.2.3.2., ganz ue~uBt auf eIne solche ReQe~else verzichtet ~orOen war. 
Vor de~ Hlntergruna aer bisher1gen dIesbezüglichen Genese ist nun deutlich, warull der ~,usdruck 
"Indoles" dem der "natura' vorgezogen wurde: Es ging an beiden Stellen UII die VermeIdung einer 
nilturgesetzl1cn fiXIerten HinordniJng, weil ,lies zu eIner Ded,uktion aus der Aktstruktur hatte ver
lei ten können, di e aber erk liirtermaBen nl cht mehr den ~,usgangspunk t der Ehedef i n i t 1 on b lldete. 
Der Ausdruck 'natura" konnte sowohl ·Elgenart" (:lndoles) als auch "aus dem Naturgesetz/recht" 
bedeuten. Man wollte aber sichergehen, daB hier nur "Eigenart" verstanden würde und bevorzugte 
deshalb das unzweideutige "Indoles"" In dIesem Sinne ist auch dIe Ant~ort der Ko~mlssion zu ver
stehen: Der Sinn wiirde sich a) nicht ändern, weIl 'natura" nur in der 8edeutung von "Indoles" 
hätte ,zugelassen werden können, und b) sich aucn nicht weIter klären, sondern eher illplllit wenI
ger deutliCh werden, well ein eindeutiger Begriff zugunsten eines ambivalenten hätte aufgegeben 
werOen müssen, Dies Mird bestätigt durch oIe Schilderung des KommisSlOnsllitglleds P. üelhaye, Ma
mge, 435f. In der Komlllission selbst seI OIe Frage aufgekommen, ob denn eIn Sij großer Unter
schied zwischen 'natura' und "indoles bestehe, Man habe geantwortet, daß "natura" ourchaus i 111 

Sinne von 'Indoles' verwendbar sei, seI aber gleichzeitIg zu keiner gröBeren ~onzession als zur 
~er~enoung ~on "natura I i5 ' als dem wen i ger 111 i Bverständl ichen Ausdruck bere i t gewesen. 

m VgL Exp. mod. ll, in: AcSynVat Im. 508 M. 132b: 'sI Patres rogant ut sCflbatur: 'per eorUIl 

fecünd~1fI et fidelem amorem", ... H .... Sufficmter provlsull est in textu." vgl. ähnlich 
auch in bezug auf den ehe 1 i ehen Akt, ebd., 491 M, 51b: "Duo vero proponunt ut post verbul1!: 'locu
pletant', addatur: 'et ,Dei consilium in bonum seneris humani initul1I explent et perrlClunt', 
ut ontologica et sociologlca ratio amons exprililantur. R .... Superfluum vldetur: cf, nUIl1. 52, 
p. 6, 110. 16'; vgl. des weiteren ebd., 494f. M, und H, 128: '20 Patres ex 25 qui prapa5uerußt 
Moouill 68, petunt ut aliquantwlum mutetur pllr8S1S, ut melius appareat tanquall1 conclusio ex ao
tea OICtlS (in modo 68), scribenda nempe: 'Matrillloniul11 quidem In prolell ordinatur, tamen 
non est tantull ad procreationelll i nst i tutu.', "" R. . .. Superf I UUIl1 ob phraseos transpos i t I anu 
et ob suppress ionem inductam". 

224 Vgl. Textus reeognltus, In: AeSynVat IV/6, 417 n, 54 (8, W.):" In off/elo humanall ,itall 
transmlttendi atQue educandl, quod tanquam propria eorum miuio considerandum est, coniuges 

225 vg1. E~p. 1I0d. 1I, in: AcSynVat lV/1, 495 M. 15: ·Pag. a, lin. 22: Unus Fater rogat ut 10eo: 
'proprIa', dicatur: 'praeclara', ne intelligatur expressio de fine prilIarIo" . 
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notwendig hielt226 , damit ausschließend, daß der Ausdruck 

im Sinne der alten Fortpflanzungpriorität mißverstanden 
pro

werden pria" 

könnte. Sch 1 ieß 1 ich hatte der Vorschlag, zur Betonung der ehelichen 

Liebe eine Umstrukturierung der Passage über die nicht ausschließliche 

Fortpflanzungausrichtung vorzunehmen ebenso wenig Erfolg227 wie 

der, das Ein-Fleisch-Werden der Gatten im Zusammenhang mit der Rede 

vom Liebesbund noch durch "eximio modo" zu unterstreichen, um den Ein

druck zu vermeiden, die Ehe gründe lediglich in der Fruchtbar

keit. 228 

Das Beharren der Kommission auf dem personalen Aspekt äußerte sich 

auch im Themenbereich Sexua1ität. Auch hier scheiterten alle Versu

che, die Bedeutung des Personalen zu vermindern oder eine isolierte 

Fortpflanzungsausrichtung einzubringen. Statt von der einzigartigen 

Ausdrucksweise und "Verwirklichung" einfach vom "Vollzug" der Ehe zu 

sprechen, mißfiel der Kommission deshalb, weil durch die Formulierung 

des Textus recognitus der spezifisch humane Aspekt deutlicher hervor

trete. 229 Genausowenig konnte das Moment der persönlichen Beglük

kung der Partner im ehelichen Akt gestrichen werden, zumal dieser Satz 

ausdrücklich und beharrlich von den beteiligten Laien eingefordert wor

den sei 23o , oder allgemein die Fortpflanzungseignung des eheli

chen Aktes ausgesagt werden, da dies eben nicht von jedem ehelichen 

226 Vg1. ebd., m R. 15: 'Non videtur necessariul·. 

227 Vgl. ebd., 494f. M. und R. 12c: 'Sex Patres restriJcturatlDnem pnraseos (cum 1nslstentl1 In 
alloreml postulant: 'Cum indoles foederis indissolubilis inter persouas atQue bonull/ pralls exi
gunt ut mutuus etiam coniugum amor recto ordine exhibeatur, proficiat et maturescat, non est tan
tum ad Il/eram Ilrocreationem absQue diiectione institutull' . ... R •••• Provisull est suD a}". 
Vgl. o. 3.2.4.2. 

228 Vgl. Exp. mod. II, in: AeSynVat lVII, 480f. M. und R. 24, le: 'UndecllI tandem ut dicatur: 'qui 
eximio modo faedere dileetionis eoniugalis ... una earo sunt', ne lnstitutum in sola foeeundi
tate fundetur .... R .... Hoc nulle lIodo a textu lnsinuatur. 

229 Vgl. ebd., m M. 55: ·Pag. 1, lin. 31: Quatuor Patres petunt ut loeo: '/lerflcitur', diea
tur: 'consulllllatur'. R. - Stet textus, quia verbum: 'perficere' .agis aspeetuill hUlllanUII 1n lucem 
ponit' . 

230 Vgl. ebd •• 491 M. 51a: ·Pag. 1, linn. 33-34: ... Unus Pater petlt ut verba: 'qua sese ... iocu-
pletant' deleantur. . .. R .... Kaee sententia expresse et instanter a laici5 petita fUlt. Cf. 
eeteroQuln Modum 43'. 
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Akt gelte. 231 Energisch zurückweisen mußte sie schließlich die Be

hauptung, der eheliche Akt sei allein aus ehelicher Liebe nicht ge

rechtfertigt, sondern immer nur in Verbindung mit der Fortpflanzungsin

tention. 232 

Bezüglich der Wesenseigenschaften sei vor allem auf einen Modus 
hingewiesen, der zwar als gegen die Normen verstoßend abgelehnt wurde, 

der aber dennoch Erwähnung verdient, nämlich auf den Vorschlag, im Zu

sammenhang mit der Unauflöslichkeit ausdrücklich auch eine Praxis der 

Barmherzigkeit in bezug auf unschuldig verlassene Partner zu empfeh
len,233 

Daß die geplante Pastoralkonstitution in ihren Eheaussagen keines

wegs nur eine bloße Repetierung des Hergebrachten sein wollte, ergab 

sich nicht nur aus der Weigerung der Gemischten Kommission, die ausba

lancierte Wertung der personalen wie der generativen Dimension der Ehe 

beeinträchtigen zu lassen, sondern darüber hinaus auch aus ihrer Be

handlung einiger Modi zur Eigenart und zum Inha1t des Kon

sensaktes. Eine Reihe von Konzilsvätern schlug nämlich vor, die Aus

sagen zum Ehekonsens234 umzuformulieren und stattdessen davon zu 

sprechen, daß die Ehegatten sich durch ihn spezifische Rechte und 

Pflichten gegenseitig und auf legitime Weise übergeben und solche emp

fangen, wodurch auch vor der Gesellschaft eine legitime Ehe konstitu-

231 Vgl. Exp. /IIod. H, in: AcSynVat IVI1, 491 M. 56d: 'Post: 'uniuntur' I1n !in. 32): 
- unus proponit ut addatur: 'in ordine ad generationelll'; 
- 109 Patres petunt ut addatur: 'ad prolis generationelll per se apti'; 
- 10 Patres vero: 'atlalll ad cOllflllunionern vitae confirmandam' • ... R .... Nulla ex his tribus 
propositionibus videtur admittenda. Non olmes enim actus ad generationeIl tendunt (cf. sterili
tas, tempus ageneseos) et de cOllll\Unitate vitae sufficienter iall in textu actulII est'. 

232 vgl. ebd., m H. und R. 67: 'Unus Pater petit ... ut elare dicatur allorell coniugalelll, indepen
denter ab intentione prolem procreandi, non lustificare actum coniugale11. R. - ... affirllatio 
cum doctrina recepta non consonat'. Vg1. außerdeM die Ablehnung des Versuchs, das eigens für "or
dinatim' eingesetzte ·caste·,vg1. o. 3.2.3.2:, wieder gegen eine entsprechende Fmulierung aus
zutauschen ebd., 490f. M. und R. 56c: 'Duo Patres petunt ut vox: 'caste' in lin. jl deleatur; 

unus ut ei addatur: 'seeundulII ordinationelll divlnam' . ... R .... Vocabulull 'caste' serve
tur ad reeo I endam vi rtutem seu ord i oell cast i tat i s' . 

233 Vgl. ebd., 4elf, M. und R. 25h: 'Unus deniQue Pater petit ut addatur in fine phraseos: 
'quidquid sit de ista indisso/ubilitate, praxis IlIIsericordiae cOlII/llendanda est pro eonruge inno
.ente sine propria eulpa derelicta' . ... R. '" Esset contra norllas·. 

234 Vgl. 0, Textus recognitus, in: AcSynVat IVj6, m n. 52 (6, 10-14). 
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iert und ein göttliches Band geknüpft werde,235 Die Begründung 

dieses Vorschlags verwies zum einen darauf, daß das Objekt des Ehekon

senses nicht in den Personen, sondern vielmehr in Handlungen von Perso

nen bestehe und überdies die Rede von der "Selbstübergabe" mit Blick 

auf das Offiziums-Dekret von 1944 vermieden werden sollte. 236 Aus

serdem solle zum Ausdruck kommen, daß auch bei der Naturehe die Geset

ze der zuständigen Autorität befolgt werden müssen und der Konsens 

nicht die Ehe in abstracto, sondern die eigene konkrete Ehe bewir

ke. 237 Aus denselben Gründen hatte eine größere Gruppe gefordert, 

nicht nur die Zweckhierarchie zu bekräftigen, sondern den Konsensin

halt im Sinne des c. 1081 §2 CIC1917/18 als übertragung und Annahme 

des dauernden und ausschließlichen Rechts auf den Leib hinsichtlich 

der zeugungsgeeigneten Akte zu formulieren238 und damit versucht, 

diese deutlich kontraktuell geprägte Konzeption239 des alten Co

dex in den Konzilstext hineinzuretten. Diesem Verständnis der Ehe

schließung als übergabe und übernahme bestimmter Rechte und Pflichten 

korrespondierte auch ein Vorschlag, das matrimonium in facto esse als 

m ~gl. Exp. mod. 11, In: AcSyn\'at iVl1, 416 M. 15b: "34 Patres pro lineis 11-13 ('Qua coniuges se
se mutuo tr adunt .. . et iam coraR! soc i etate' lai i um text um proponunt: 'Quo inter se I ve 1: 
inter proprias personas) specifica iura et officia BlutuO atque legitl/ne tradunt et aCClpl
unt coniuges, etiam coralll societate in matrilllonio legitilllo constltuuntur, vinculo dlvino can
iunct i; Quod vinculum ...... 

m Vgl. ebd .. 416f. M. 15b: 'Rationes: oblectulII consensus matrimonialis non sunt personae \ 'sese') 
sed patius actlones personarul1; expressio: 'propriae personae traditio' videtur vitanda: cf. 
U.S., 36 (1944), p. 103'. 

231 Vgi. ebd., 411 H. ISb: 'additur: 'legitime', Quia etiam in Ilatr i 1II0ßlO naturall servandae 
sünt leges iustae ab auctoritate legitima illlpositae; yitatur vax 'institutum' , qUla consensu 
con i ugulII leg i t ime praest j to nase i tur non i nst i tUtUII 1 n genere sed propn um lIatr 1I1111niu~' . 
vgl. auch ebd., 416 H. 15a: 'QuinQue postulant ut 10eo: 'Ha ac tu humano', dicatur: '!ta ac
tu yoluntatis legitime Ilanifestato', ut melius declaretur natura i11ius aetUG attendatur ad 
formam requisitam' . 

238 Vgl. ebd., 477 H. 15c: 'Ob easdell rationes, ad recoiendam doctnnam cathoiicam hucusque tra
dita .... 190 Patres sequentem immutationell pericopae proponunt: 'Ita actu voluntatis legItime 
manifestato, quo utraque pars traait et acceptat ius In corpus, perpetuum et exclusivum in ordl
ne aa actus per se aptos aa prolis senerationem, institutull ordinatione diYina firlllulII ori
tur" . 

239 Bezeichnenderweise fuhr der formul ierungsvosehlag ebd., 411 H. 15e fort: "hoc dein vinculull 
sacrull1 i ntu i tu bon i tum personarull tUII! soc i etat is li bere contractulII a quo i i bet hUllano arb i
trio minime pendet'. 
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Rechts-Pflichtsverhältnis zu betonen. 24o Dl~ ablehnende Antwort 
der Kommission verteidigte zunächst die Rede von der übergabe der Per

sonen damit, daß ein Recht nicht ohne zugehöriges Objekt existieren 

könne und dieser Ausdruck überdies einerseits in dem genannten Offi

ziums-Dekret in keiner Weise abgelehnt, sondern vielmehr anderseits in 
"Casti connubii" explizit verwendet worden se;.241 Die Kommission 

beharrte somit auf ihrer Formulierung, die - in rechtlicher Terminolo

gie - das Materialobjekt des Ehekonsenses angab. Hinsichtlich des ein

geforderten Formalobjekts und der Rechtsgebundenheit der Konsensabgabe 

verwies sie darauf, daß in einem pastoralen Text, dessen Ziel die Er

Öffnung eines Dialoges mit der Welt sei, eine solche rechtliche Präzi

sion nicht erforderlich sei. 242 Wohlgemerkt, die Kommission bekun

dete damit keineswegs ihre Absicht, aus Rücksicht auf ihren Ansprech

partner in ihren Aussagen zur Ehe im Unpräzisen zu verweilen. Was sie 

vermeiden wollte, war "rechtliche" Präzision; die Umsetzung der im 

Schema enthaltenen Inhalte in eine rechtstechnische Terminologie be

trachtete sie nicht als ihre Aufgabe und konnte so den Modus zur Umfor
mul ierung des Konsensobjekts mit diesem formalen Hinweis' "erledigen". 

Daß sie ihm jedoch auch inhaltlich ablehnend gegenüberstand, ging da

raus hervor, daß sie bei der Zurückweisung der sachlich korrespondie

renden Beschreibung des matrimonium in facto esse nicht nur auf ihre 

Antwort zum Konsens-Modus verwies, sondern hinzufügte, daß im übrigen 
auch ein genau entgegengesetzter Vorschlag gemacht worden se;243, 

240 Vgl. ebd., 481 M. 25c: '161 Patres sequentell textus immutatlonell postulant: 'Quae intilla 
unlo, utpote l1utua duarull personarull iuriulI et obligat/onelt lIatrilionialiul' ... '. 

241 Vgl. ebd., m R. 15b: 'Ius non existit sine obieeto, Quod in 118trillonio personas coniugull respi
cit. hpressio: 'traditio personae' null0 lIodo in A.A.S., 36 (1944), p.1D3 reiicitur, ilil-
1110 in Ene. Casti Connubii explieitis verbis adhibetur: A.A.S., 22 [1930), p. 553: 'gene
rosa propriae personae traditio'·. 

242 Vgl. ebd., m R. 15a, bund c: 'a) In textu pastorali praecisio illa iuridica non requiri
tur. ... b) Quoad vocabulum: 'legitime': cf. sub. ai. ci In textu pa
storal! qui dialogum cUllllundo instituere intendit elellenta illa iuridiea non reQuiruntur.' 
Vg1. auch bezüglich der Umschreibung des lIatrilionium in facto ese ebd., 482 R. 25c: 'Promull 
est in resp. ad ModUl 15 sub b'. 

243 Vg1. ebd., 482 R. 25c: 'Contrarium ceteroquin petitur in Modo hlC sub litt. d expOSI
tio' . 

680 



der eine Verdeutlichung des Charakters der ehelichen Verbindung als 

wirkliche Lebensgemeinschaft gegenüber einem bloßen Handlungs-, Rechts

und Pflichtsverhältnis verlangte244 , der nur deshalb nicht be

rücksichtigt wurde, weil seinem Anliegen, dem die Kommission somit im
plizit zustimmte, im Text bereits Rechnung getragen sei. 245 

Mit der Weigerung, den Begriff "Institution" auszulassen, wurde die 

Frage der begrifflichen Fassung kurz angesprochen. Hier wie in einem 

weiteren Modus, der lieber von "communitas" reden wollte, um eine 

rechtliche Formulierung zu vermeiden, wurde entgegnet, daß es sich 

beim Institutionsterminus um einen anerkannten Begriff für die Ehe 

handle246 , weshalb er in dieser allgemein üblichen, vagen Verwen

dung für das matrimonium in facto esse beibehalten wurde. Was den Be

griff des "Vertrages" ang1ng, wurde mit Verweis auf die früheren Be

gründungen nicht einmal ein Zusatz genehmigt, der einen "vertragli

chen" Charakter des Ehebundes zum Ausdruck gebracht hätte247 , wo

mit erneut an dem fundamentalen Begriffswechsel von "Vertrag" zu 

"Bund" festgehalten wurde. Der "Bundes"begriff als solcher kam ledig

lich in zwei Modi vor. So wurden im Zusammenhang mit der Aussage, daß 

Mann und Frau durch den ehelichen Liebesbund ein Fleisch werden, ver

schiedene Änderungen vorgeschlagen, die verhindern sollten, Ehe und 

eheliche Liebe miteinander zu verwechseln; statt von "ehelichem Liebes
bund" sollte entweder nur von "Ehe", "Ehebund" oder von "dem Gebrauch 

2H Vgl. ebd., 481 H. 25d: '11 YarO Patres petunt ut dicatur: '.utua ipsarum persona rum dona
tio', ut appareat cOllllllunitas ipS1US vitae et non tantu. operulII, iuriUII et obligationum' . 

245 Vg1. ebd., 482 R. 25d: "lallI provisull est in textu' . 

246 Vgl. o. Erster Teil: 1.1. und Exp. r.od. Il, in: AcSynVat IV!1, m R. 15b: 'Retinetur vax: 
'institutUlII' utpote terminus receptus pro ipso matrilllonl0" und ebd .. m H. und R. 16: ·Pag. 
6, 11n. 12: Unus Pater petit ut loco: 'institutull ordinatlone divina firllulI', dicatur: 'cammu
nitas ordinatione divina firlu' lad vitandall formulationem iuridicall). 
R. - ProvisUIII est in responsione ad Hoduill 15, sub. litt. bf. 

W Vg1. ebd., m H. und R. 14a: 'Pag. 6, lin. 10; Tres Patres postulant ut dicatur: 'contractuali 
foedere coniugii' .... R .... Non admittltur, ob ratIonell expositam in Relat. pag. 14 sub A". 
Vgl. dazu o. 3,2.3.2. An einer weiteren Stelle versuchte lIIan erfolglos, den Vertragsbegriff ein
zubringen, weil Christus ihn und nicht dIe Liebe ZUIII Sakrament erhoben habe, vgl. Exp. mod. 11, 
in: AcSynVat !V/1, 482f. H. und R. 26d: 'Unus Pater proponit ... (Quia Chmtus hanc ad sacralllen
tUIL erexlt) ... ut post: ,dilectionem', addatur: 'cantractum sanctum' . ... R .... Stet 
textus Quia verba adhibita correspondent verbis Conc. Tridentini: OENZ. 1799 (959)". 
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des aus dem ehelichen liebesbund stammenden Rechtes" gesprochen wer

den. 248 Die Korrmission entschied sich für die Formulierung "foede
re coniugali"249, während das dem mittleren Vorschlag. zugrundelie

gende Mißverständis dieser Stelle als Aussage bloß über den ehelichen 

Akt im selben Modus beseitigt wurde, insofern die Korrm1ssion diese les

art als nicht möglich klarstellte. 250 

Zur Vollständigkeit sei, die Behandlung der Expensio modorum ab

schließend, auf die weitere Abschwächung der Rollenfixierung der Ehe

frau auf Haushalt und Familie hingewiesen durch die Betonung der ak

tiven Gegenwart auch des Vaters. 251 

3.2.5. Endgültige Fassung, Verabschiedung und Promulgation 

Auf der 167. Generalkongregation vom 04.12.1965 stimmten die Kon
zilsväter zunächst in insgesamt 12 Einzelstimmgängen über die Expensio 

und den verbesserten Text ab.' Dem Ehekapitel war die Abstimmung 
n. 533 gewidmet2 , deren Ergebnis auf der 168. General kongregation 

am 06.12.1965 bekanntgegeben wurde. 3 Am selben Tag wurde das Sche-

248 Vgl. ebd .. 480 M. 24, la: 'Unus Pater petit ut, in lin. 21, post: 'Qui', addatur: 'llatrillo
nio' [ne amor confundatur cum ipso lIatriMOniol; alius ut scribatur: 'Qui aetuali usu iuris 
ex foedere dilectionis eoniugalis'; alius adhue ut in eadalll linea loeo: 'dilectionis coniuga
Hs', dicatur: 'foedere coniugal i'·. 

249 Vgl. ebd., 480 R. 24, la: 'Omnibus satisfit scribendo: 'foedere coniugali'·. 

250 Vgl. ebd., 480f. H. und R. 240: 'Alius vero: 'foedere dilectionis coniugalis aetu eonsul.ato' 
[Quia hoc lIodo coniuges 'una caro' fiunt} .... R .... Moc esset contra exegesill reeeptalil tex
tus citati·. 

251 Vgl. Re!. Eb. Garrone, Toulouse/Frankreich, in: Ebd., 485: 'Uberior explanatio de fuilia in tex
tu ellendato traditur: praesentia actin patris et cu ra dOllestica .atris cOllllendantur (p. 10, 
linn. 19-21) .. : und Textus denuo recognitus, in: Ebd., 276 n. 52 (48, 5-8): 'Praesentia 
aetuosa Ilatris eorulldell efforllationi lIfagnollere Ilrodest, sed et cura dOllestica Matris, qua libe
ri praesertil iuniores indigent, in tute ponenda est, quin legitima lIulieris prollotio socialis 
posthabeatur' . 

1 Vg1. die diesbezügliche Ankündigung des Konzilsgeneralsekretiirs Teb. FeJici, ROI, in: AcSynVat 
IVI7, m sowie R. Tucci, Introduction, 124 und C. Moeller, Gescniehte, 276. 

2 Vg1. AcSynVat IVI7, 617. 

3 Vg1. ebd., 531: Abstilllllung n. 533: 2209 abgegebene StillMen; 2047 plaeet; 155 non pla
cet; I placet iuxta !\odum; 6 ungiiltig. 
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ma zur abschließenden Gesamtabstimmung vorgelegt. 4 Sie wurde un

ter der n. 540 vorgenommen 5 und erbrachte mit großer Mehrheit die 

Annahme des Dokumentes. 6 In Rekordzeit wurde nun eine vor al

lem7 von der die Verbesserungen markierenden Kursivschrift berei

nigte Fassung erstellt und noch am seTben Tag für die feierliche 

Schlußabstimmung und päpstliche Approbation und Promulgation auf der 

9. öffentlichen Sitzung des Konzils vom 07,12,1965 verteilt. 8 

Dort folgte als letzte des Konzils überhaupt unter der n, 544 die fei-

erliche Verabschiedung9 mit überwältigender Mehrheit10 sowie 
die zur Rechtskraft der Konzilsbeschlüsse notwendige päpstliche Bestä

tigung. 11 Die amtliche Fassung der Konstitution wurde auf den Tag 

genau ein Jahr später unter dem Datum des 07.12.1966 in den Acta Apo

stolfcae Sedis promulgiert. 12 

Bevor aber die textgeschichtliche Analyse als beendet gelten und 

mit der systematischen Auswertung begonnen werden kann, muß auf einige 

Modifizierungen des Schemas während dieses allerletzten Stadiums sei

nes Werdegangs, der inhaltlich eigentlich mit der Abstimmung über die 

4 Vg1. R. Tucci, Introduction, 124. 

5 Vg 1. AcSynVat IV /7, 633. 

6 Vgl. ebd., 641: Abstimmung n. 540: 2373 abgegebene Stimmen; 2111 placet; 251 non pla
cet; 1 placet iuxta moduln; 10 ungültig. Der Generalsekretär des Konzils beschloß diesen 
Akt mit den Hinweisen, vgl. ebd., 641:"Ergo schema de Ecclesia in munda huius temporis in 
congrgatione general i probatum est, et proponetur SUl1ma Pontifici pro eo deferendo in sessione 
publica ....... Summus Pontifex statuit schema de Ecclesia in munda huius temporis esse de
ferendum in sessione pub1ica crastina habenda'. 

7 Vgl. zu einigen weiteren Modifikationen folgende Seite. 

8 Der 8ase i t i ge Band trug die Beschr iftung • Const i tut i 0 pastara 1i s Oe Ecc I es i a in munda hujus 
temporis de qua agetur in Sessione publica diei 7 decelllbris 1965' und enthielt als einziger 
Konzilstext entsprechend einem seit 1964 von der Gemischten KOllmission geäußerten Wunsch auch die 
AbsehnittsGberschriften, vgl. R. Tueei, Introduction, IW. Anm. 127. Dieser Text ist später in 
die Konzilsakten eingegangen als Constitutio pastoralis 'Oe Ecclesia in lIunda huius temporis' 
(:Textus ultimus), in: AcSynVat IV/1. 133-803. 

g Vg1. ebd., 651. 

10 Vg1. ebd., 860: 2391 abgegebene Stimmen; 2309 placet; 75 non plmt; 1 ungültig. 

11 Vg1. ebd., 860 und c. 227 CICI917/18. 

12 Vg1. Constitutio pastoralis Oe Ecclesia in munda huius temporis 'GaudiulII et spes' (:Textus offici
allS), in: AAS 58 (1966) 1025-1120. 
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Annahme der in der Expensio erläuterten und begründeten Verbesserungen 

hätte abgeschlossen sein sollen. hingewiesen werden. Dabei war der 

Text selbst nur orthographisch oder grammatikalisch betroffen13 , 

während einige Änderungen im Anmerkungsapparat eine genauere Betrach

tung verdienen, da nur die genaue Rekonstruktion vor einer voreiligen 

Beurteilung und Interpretation bewahren kann, Dabei ist die Entwick

lung der Anmerkungen 1, 2 und 11 des amtlichen Textes für den hiesigen 
Zusammenhang von besonderem Interesse,14 In allen drei Fällen be

trafen die Eingriffe die Zitation der Enzyklika Pius XI. "Casti connu-
bii", 

Der Modus 15f hatte die explizite Nennung aller Güter verlangt, 

aber lediglich die Anfügung einer Anmerkung mit Bezugnahme auf ver

schiedene lehramtliche Dokumente erreicht, in denen von den Ehegütern 

die Rede war, Für den Beleg aus "Casti connubii" waren in der Expensio 

modorum die Seiten 547-548 der amtlichen Version der Enzyklika angege

ben,15 Es sind diese Seiten. die in der Enzyklika in besonderer 

Weise die eheliche Liebe betonen, und zwar bevor erst auf Seite 549 

13 Vom Textus denuo recognitus zum Textus ultimus kam es zu folgenden Veränderungen am Text: Statt 
'Christus Dominus hanc lIultiformem dilectionelll, e divino caritatis fonte exortam et ad exelllplar 
suae CUII Ecclesia unionis constitutam, abundanter benedixit.' im Textus denuo recognitus, in: 
AcSynVat IV/7, 212 n. 48 [44, 26-28) hieB es 'Christus ... huic lIultiformi dilectioni, 
exortae et ad exemplar ... constitutae, abundanter benedixit: im Textus ultimus, in: Ebd., 166 
n. 48; statt' Ipse Deus Ilui dixit: 'non est bonum hominem esse soJum' (Gen. 2, 18) et 'qui 
hominem ... feeit' (Nt. 19, 14) .. : im Textus denuo recognitus, in: Ebd., 274 n. 50 
(46, 14-16) hieB es '!pse Deus Qui dixit: 'non est bonum esse hOllinum solum"(Gen. 2, 18) 
et 'Qui '" hominem ... fecit' (Nt., 19, 4) .. ." im Textus ultilllUS, in: Ebd., 168 n. 50; 
statt 'Ideo etsi proles ... deficiat .. ." im Textus denuo recognitus, in: Ebd., m n. 50 
(41, 6) hieB es 'Ideo etsi proles ... deficit .. : illl Textus ultimus, in: Ebd., 159 n. 50; 
statt' /IIodo homin! digno' im Textus denuo recognitus, in: Ebd" 275 n. 51 (47, 23) hieB 
es '!IIodo nomine digno· ill Textus ultimo, in: Ebd., 769 n. 51; statt 'in inferioribus vitae gradi
bus habentur;' im Textus denuo recognitus, in: Ebd., 276 n. 51 ((7, 27) hieB es 'in inferiori
bus vitae gradibus habetur;' ill Textus ultimus, in: Ebd., 769 n. 51; die amtliche Version des Tex
tes wies an zwei der genannten Stellen leichte Veränderungen auf, vgl. Textus officialis, in: AAS 
58 (1966) 1071: '!pse Deus qui dixit: 'non est bonum esse hominem solulI' (Gen .. 2,18) et Qui 
'hominem ab initio lIIascululII et feminam ... fecit' (Nt. 19, 4l. .. : und ebd., 1072: 'in infe
rioribus vitae gradibus habentur' . 

14 Darüber hi naus waren auch die Anmerkungen 7 und I' von Hodif i z ierungen nach der Bi 11 i gung der Ho
di ZUM Textus denuo recognitus betroffen, vg1. die diesbezüglichen detaillierten Recherchen bei 
J. A. Se11 ing, look, 30-47. 

15 Vg1. o. 3.2.4.2. und Anl!. 207. 
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die Unterscheidung zwischen einem engeren und einem weiteren Ehebe

griff getroffen wird. 18 Dabei stand diese Angabe als vierte nach 

drei anderen vorangestellten Belegen, die alle nicht einfachhin das 

traditionelle Tria-bona-Schema, womöglich noch in hierarchischer Zuord

nung, belegten, sondern außerordent1ich.bemerkenswerte Nuancierungen 

aufwiesen, auf die bereits V. Heylen hinwies und denen erstmals J. A. 

Selling genauer nachgegangen ist. 17 Die Expensio führte nämlich 

zunächst nicht nur den Augustinus-Beleg an, den auch die Enzyklika zur 

Stützung des klassischen Tria-bona-Schemas verwendet hatte18 , son
dern fügte einen weiteren hinzu, in dem gerade auch die natürliche Ge

schlechtergemeinschaft als Legitimierung für die Einschätzung der Ehe 

als Gut herangezogen wird,19 Damit wurde dem einen bei Augustinus 

anzutreffenden Ehekonzept, das in einer biologischen Sicht der Natur 

des Menschen gründete und zur einseitigen Betonung der Fortpflanzung 

führte, ein zweites, bei ihm unverbunden danebenstehendes Konzept hin

zugefügt, das gerade zu Beginn seiner Schrift "Oe bono coniuga1i" ent

faltet wird2o , wodurch in das starre Tria-bona-Schema ein re1ati-

15 Vg1. 0, Erster Tei I; 3.1. 

17 Vg1. V. Heylen, Würde, 254, wo er bezüglich der Zweckhierarchie feststellt: 'Oie Mehrheit der Vä
ter kennt die wissenschaftlichen Untersuchungen, die sich um eine genauere Bestimmmung der natür
lichen Gegebenheiten bemühen, und ist sich der Mehrdeutlgkeit einer Klassifizierung bewuBt. Je 
nach dem vergleichspunkt ergeben sich verschiedene Eintei lungen; eine bestimmte vorgeschlagene 
Klassifizierung müBte daher im Hinblick auf die anderen eingeordnet und gewertet werden. So hat 
es das Konzi I vorgezogen, sich jeder Aufzählung nach einer hierarchischen Ordnung zu enthalten'. 
und ebd., 255: 'Auch die dem Text beigegebene Anmerkung zeigt eine ähnliche Klugheit, Wenn lIIan 
nämlich die als Quellen zitierten Dokumente miteinander vergleicht, so zeigen sie nicht imilier die 
gleichen Nuancen, was die Hierarchie der Güter und Ziele der Ehe angeht', Vgl. sodann J. A. Sel
ling, Look, 40L 

19 Vgl. ce, 543 Anll. 2: 's. August., De bono coniug •• cap. 24 n. 32,' und ebenso ebd .• 544 Anm. 
2. Dem entspricht die Angabe ~l 40. 394. vgl. o. 3.2.4.2. Anm. 207. 

19 Vgl. Augustinus. Oe bono coniuga1i. in: ~l 40.375-375: "Sonull ergo conjugii, quod etiall Dominus 
in Evangelio confirmavit, non solu!! quia prohibuit dimittere uxorell, nisi ex causa fornicationis 
(Mt. 19:9). sed etiall quia venit invitatus ad nuptias (Jn 2:22). cur sit bonum merlto quaeritur. 
Quod mihi non videtur propoter solall filiorum procreationem, sed propter etialll natural el in diver
so sexu societatem' sowie o. 3.2.4.2. Anm. 207. 

20 Vgl. dazu l. Janssens, Mar iage, 13-41; von einem gewissen Perspek ti vwechse 1 des August i nus zu Be
ginn dieser Schrift im Vergleich zu anderen Äußerungen spricht auch E. Schmitt, Mariage. 891. Die 
angegebene Stelle der Augustinus-Schrift gibt nicht nur die Fortpflanzung und die durch sie ge
reChtfertigte geSChlechtliChe Hingabe sowie die Treue als Güter an, sondern auch die natürliche 
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vierendes, auch das Personale zur Sprache bringendes Element einge

bracht wurde. Der dann folgende Thomas-Beleg konkretisierte - als gera

de kein klassischer Stützpfeiler der Fortpflanzungsprior1tät - dies 
noch insofern, als in ihm eine Ansicht zurückgewiesen wird, die die 
Nachkommenschaft kategorisch zum Hauptgut 'der Ehe erklärte,21 

Schließlich folgte noch ein allgemeiner Beleg aus dem Dekret für die 

Armenier des Konzils von Florenz (1439), wo zwar die drei Ehegüter in 
der Reihenfolge "proles, fides, indivisibilitas" aufgezählt wur

den22 , die sich aber im Rahmen des allgemeinen Themas der Aufzäh
lung der Sakramente fanden und keinen Beleg für eine Rangfolge dar
stellten,23 Dennoch hatte die Kommission, offensichtlich um jedes 

Mißverständnis bezüglich der syntaktischen Reihenfolge zu vermeiden, 

Gemej nschaft der Geschlechter, so daß hi er ei gent I ich von vier statt den gewohnten drei Gatern 
die Rede ist, was in der zitierten Fassung von Migne UIII so mehr ins Auge springt, als dort anders 
als bei Augustinus selbst, vgl. die kritlSChe Edition Aurelius Augustinus, Oe bono coniugali, in: 
eSEL 41, 187-231, Abschnittstitulierungen in Kursivdruck eingefügt sind, die gerade vom ersten 
bis vierten Gut sprechen, vgl. Pl 40, 31Sf.: 'Sanult canjugii multiplex. Primull et secundeIl 
conjug i I bonult. iert i um conjug ii bonuft. ... 80num ... conjugi i, Quod et i am DOli nus in Evange I; 0 

conflflllavlt, non solum Quia prohibult dimittere uxorelll, nisi ex causa fornicationis (Hatth. 
xix, 9), sed etiam Quia venit lnvitatus ad nuptias (Joan. ii, 2), cur sit bonul! lerito Quaeri
tur. Quod lIihi non videtur propter solall fi 1 iorull procreationell, sed propter ipsall etiall natura
leIl In diverse sexu societatem, '" Habent etlalll id bonull conjugia, quod carnalis vel juvenilis 
incontinentia, etiamsi vitlosa est, ad propagandae prolis redigitur honestatelI, ut ex mal0 libidi
nis aliQuid boni faciat copulatio conjugalis .... 4. Quartul!! conjugii bonul . ... Huc accedit 
Quia in eo ipso quod sibi invicell conjuges debitum solvunt, etiallsi id aliquanto intellperantius 
et incontinentius expetant, fidel! talen si bi pariter debent'. 

21 Vgl. o. 3.2.4.2. Thomas antwortet in der zitierten Passage auf die Behauptung, daS das 
sacramentum nicht das wichtigste der Ehegüter sein könne, weil jeweils der Zweck einer Sache das 
Wichtigste angebe. Zweck der Ehe sei aber die Fortpflanzung und diese mithin auch hÖChstes Gut. 
Die zitierte Antwort verweist darauf, daS der Zweck zwar der Intention nach das Erste sei, in der 
Ausführung jedoch da's letzte und daS entsprechend je nach Gesichtspunkt die Fortpflanzung 
einerseits als höchstes Gut der Ehe bezeichnet werden könne, anderseits nicht, vgl. 5, Thollae 
AQulnatis, 5upple-mentulI, 154: 'Ad tertiuI sie proceditur. Videtur quod sacraltentull non slt 
principal jus inter bona Iftatrilloni i. 

1. Quia finis est potissillul! in unoquoque. 5ed proles est Ilatri lIon i i finis. Ergo pro
les est principaliu8 matrillonii bonul!' und ebd. 155: '/td priel ergo dicendult quod finis 
secundum intentionelt est priltull in re, sed secundum consecutionell est ultirtull. Et sillUiter pro
les se habet inter matrilonii bona. Et ideo Quoddalftllodo est principalius, et quoddaillodo non'. 
(=Thollas v. Aquin, Sulltllla Theol., Suppl., Quaest. 49, art. 3 ad 1.). Vgl. auch J. A. 5ell;ng, 
40f. 

22 Vg1. o. 3.2.4.2. Anll. 201. 

23 Vgl. J. A. 5e11ing, look, 40f. 
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die wörtliche Zitierung dieses Dokuments abgelehnt. 24 Erst 
folgte, und nach dem Ausgeführten nun deutlich auf derselben 

dann 
linie 

zwar der Erwähnung, aber nicht der hierarchischen Zuordnung der Güter 

liegend, die Angabe zur Enzyklika. Daß die gewählte Seitenzahl ganz 

bewußt erfolgte und kein Zufall war, erhellt zusätzlich aus dem be

reits erwähnten Verweis bezüglich der Hierarchie nur auf die Seite 

547, die ohne das relativierende Attribut "nobilitatis" mit dem 

"principatum" der liebe endete. 25 Während die Expensio keine ent

sprechenden Angaben aus dem Enchiridion von Denzinger bzw. Denzinger

Schönmetzer enthielt, finden sich diese im Textus denuo recognitus ein-

getragen; wobei allerdings 

nämlich DS32 3703-371426 , 

ein Irrtum unterlief, Angefügt wurde 

was nicht mit den Angaben aus 

der amtlichen Fassung der Enzyklika übereinstimmte, da nun der gesamte 

in DS enthaltenen Abschnitt aus "Casti connubii" über die Ehegüter zi

tiert wurde. 27 Hätte dahinter die bewußte Intention gestanden, 

den Beleg zu verändern und über ihn den gesamten Block über die Ehegü

ter einzubringen, samt den beiden verschiedenen Ehebegriffen, dann hät

te der Transskriptor auch die Seitenzahlen der amtlichen Fassung geän
dert, zumal dann die Seiten 543-556 und nicht wie in DS32 

3714 die Seite 555 hätten angegeben werden müssen, Es liegt daher 

nahe, daß es sich hier um einen in der Hektik der Endphase und mitver

schuldet durch das Vertrauen in die eigene Denzinger-Kenntnis unterlau

fenen Irrtum handelt. Während der in der öffentlichen Sitzung verab

schiedete Text noch diese bei den ohne genaue Rekonstruktion nicht kor

relierbaren Notierungen trug28 , wurde bei der Vorbereitung für 

die amtliche Veröffentlichung in den Acta Apostolicae Sedis der Fehler 

offensichtlich bemerkt, Allerdings wurde die Korrektur ebenso offenkun-

24 Vgl. G, 3.2.4.2. Anm. 207. 

25 Vgl. o. 3.2.5. Insgesamt sind die Belege also keineswegs so 'einschlägig', wie dies auf den er-
sten Blick scheinen mag, vgl. etwa J. Weber, 'Erfüllungsunvermögen' , 23 Anm. 31. 

26 vgl. Textus denuo recognitus, in: AcSynVat IV/7, 277 Anm. 1. 

27 Vg1. auch U. Kavarrete, Structur!, 33 Anm. 21, der diese Inkongruenz ebenfalls feststellt. 

28 Vgl. J. A. Selling, look, 46 i. Vb. m. 30 Aom. 3 und 43. 
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dig nicht auf Grund der tatsächlichen Quellen durchgeführt, sondern 

die Korrektheit der Denzinger-Belege vorausgesetzt und die Seitenanga
ben der amtlichen Ausgabe von "Casti connubii" angeglichen und in 543-

555 umgeändert. 29 Dennoch läßt die Textgeschichte glücklicherwei

se eine Auflösung dieses nun doppelten Irrtums und die Entschlüsselung 

der wirklichen Aussageabsicht zu. 
Auch die zweite Anmerkung des Textes kam nicht problemlos zum Zuge. 

Erfolglos hatte der Modus 25b versucht zur Unterstreichung der Festig

keit der Ehe eine Passage aus "Cast; connubii" in das Schema einzufü
gen, der jedoch als Oenzinger 2229 angegeben irrtümlich (?) einen Ab

schnitt über das bonum prolis bezeichnete. Oie Kommission lehnte ab 

und gestand lediglich als Anmerkung den Verweis auf den Abschnitt der 

Enzyklika über die eheliche Treue zu, wobei nicht nur die korrekte OS

Nummer, nämlich 3706, sondern auch die Seiten 546-547 der amtlichen 

Fassung angegeben wurden. 3o In dieser Form gelangte die Notierung 

auch in die öffentliche Sitzung. 3l Während für die amtliche Fas
sung der Konstitution lediglich der alte Oenzinger-Beleg ergänzt wur
de32 , schlich sich in die Fassung der Konzilsakten gleich ein 
zweifacher Fehler ein, insofern die Seiten 548-555 der amtlichen Ver

sion von "Cast; connubii" angegeben wurden, ersterer erklärbar als 

Oruck- letzterer als Abschreibfehler, der aus der unmittelbar darüber 
stehenden Anmerkung 1 mit der Angabe 543-555 herrühren konn

te. 33 

Hatte im letzten Fall die korrekte Angabe den Weg in die amtliche 
Ausgabe der Pastoralkonstitution gefunden, so muß bei einer letzten 

29 Vg1. Textus officialis, in: AAS 58 !19661 1068 Anm. 1: .... Litt. Encyc. Cast; connubii: 
U.S. 22 (1930) pp. 543-555: Oenz. 2227-2238 (3703-3714)'. V91. ebenso die in die Acta Synoda
lia elngegangene Fassung des Textus ultimus, in: AcSynVat IV/7. 771 Anm. 1. Vgl. auch J. A. Se1-
1 i og, look, 46f. 

30 Vgl. o. Exp. mod. 11. in: AcSynVat IV{7, 4W. M. und R. m. 
31 Vgl. J. A.Selliog, look, 43 i. Vb. 111. 33. 

32 Vgl. Textus officia1 is, in: AAS 58 119661 1068 Anal. 2: 'Cf. PlUS XI, litt. Encycl. Cast; cannu· 
bii. A,A,S. 22 (19301 pp. 546-547: Oen2, 2231 (3706)'. 

33 Vg1. Textus u1timus, in: 4cSynvat !V!7, 771 4nll. 2: 'Cf. PlUS Xl. Litt. Eneyel. Casti connubii: 
A.A.S. 22 (19301 pp. 548-555; OENl. 2231 (37061' und J. A. Se11ing, Look, 45. 

688 



Anmerkung wiederum auf die genaue Entwicklung zurückgeblickt werden, 

soll nicht eine zwar subtile, aber nicht unwichtige Nuancierung auf 

der Strecke bleiben. In den Ariccia-Text war ein Passus über die Durch

dringung des gesamten Ehelebens mit der Liebe eingefügt und dafür mit 

Oenzinger 3707 auf "Casti connubii"· verwiesen worden34 , der die 

Seiten 547-549 der amtlichen Fassung bezeichnete. In das erste Gesamt

schema auf dem Konzil war dieser Vermerk als Anmerkung 8 eingegangen, 

dort allerdings durch eine spezifizierende Angabe ergänzt werden, inso

fern eigens auf die Seiten "547 et 548" der amtlichen Version verwie

sen wurde. 35 In dieser Form ging sie als Anmerkung 7 in den Tex

tus recognitus36 und als Anmerkung 11 in den Textus denuo recogni

tus37 und den Textus ultimus38 ein. Sie ist deshalb von be

sonderem Interesse, weil sie 1n der getrennten Zitierung der Seiten 
547 und 548 auf je zwei spezifische Aussagenkomplexe der Enzyklika zur 

ehel ichen Liebe verwies, näml ich im ersten Fall auf den über ihren 

"principatus", im zweiten auf den über ihren Charakter als "pr1maria 

causa et ratio matrimonii", und zwar jeweils so, daß im ersten Fall 
das relativierende Genitivattribut "nobilitatis" und im zweiten Fall 

die ebenfalls relativierende Einschränkung der Aussage auf einen weite

ren Ehebegriff wegfielen, in welch subtilem Vorgehen sich erneut die 

Intention manifestierte, dadurch in Kontinuität mit den bisherigen 
lehramtlichen Äußerungen zu bleiben, daß man selektiv auf solche Passa

gen in ihnen zurückgriff, die für einen Ausbau in personaler Richtung 

offen waren. LedigliCh in der amtlichen Fassung wurde diese äußerst 

feine Nuance, wenn auch nicht völlig getilgt, da ja textgeschichtlich 
rekonstruierbar, so doch orthographisch überdeckt, insofern aus Unacht

samkeit das "et" durch einen die bewußt vermiedene zusammenhängende Zi-

34 Vg1. 0.3.2.2.2. Ana. 122. 

35 Vg1. Schema 'Ccnstitutio pastoralis .. :, in: AcSynVat IV/I, 482 Anm. 8: ·Cf. PlUS XI, Litt. En-
cycl. Cast; Cannubii: A.A.S., 22 (193Gt, pp. 547 et 548. DENZ. 3107'. 

36 Vg1. Textus recognitus , in: AcSynVat IV/6 , 480 Anm. 7. 

31 vg1. Textus denuc reccgnitus, in: AcSynVat IVI1, 218 MI!!. 11. 

38 Vg1. Textus ultimus, in: AcSynVat IV/1, 711 Anm. 11 unter Hinzufügung der alten Denzinger-Nummer: 
2232. 
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tationsweise wieder herstellenden Bindestrich ersetzt wurde. 39 

3.3. Die Ehelehre der Pastoralkonstitution im lichte ihrer Entstehung 

und Kommentierung . 
Es gilt zunächst, die augenblicklich erreichte Station im Gang der 

Untersuchung zu kennzeichnen, sich also des status quaestionis zu ver

sichern, um dann die nächsten Schritte anzuzeigen. Welcher Anspruch 

grundsätzlich an eine Auswertung der konziliaren Eheaussagen zu stel

len ist, hat U. Navarrete in aller wünschenswerten Klarheit vorgege

ben: Gefordert ist negativ, aprioristische Antworten zu vermeiden, und 

positiv, dem Geist des Konzils zu entsprechen und den genauen Sinn der 

einschlägigen Texte zu erweisen, um dann den eventuell festgestellten 

Bewußtseinsfortschritt und das Auftauchen neuer Werte in eine angemes

sene Terminologie umzusetzen, wobei Wesentliches von Unwesentlichem zu 

trennen ist. 1 Dem entspricht ,die Beachtun'g zweier hermeneutischer 

Kriterien für eine angemessene Interpretation der Aussagen des 11. Va

tikanums überhaupt, nämlich zum einen, das konziliare Gesamtergebnis 

zum betreffenden Themenkreis in Blick zu nehmen, dies aber zum anderen 

vor dem Hintergrund seiner Vorgeschichte, sejner Konzilsgeschichte, da

mit der "Richtungssinn" der Debatten und der Textentwicklung deutlich 

wi rd, d. h. um Rechenschaft ablegen zu können, "welche lehren mehr und 

mehr Gewicht erhielten und welche regelmäßig geringer gewichtet wur-
den" 2 und schließlich auch seiner Wirkungsgeschichte. 3 Die 

33 Vgl. Teüus officialis, in: AAS 58 (1966) 1010 Anm, 11: 'Cfr. PlUS XI, Litt. Encycl. Cast! ccn
nubii: A. A. S. 22 (1930) pp. 541-548: Denz. 2232 (3707)'. Diese Nuance entgeht U. Navarrete, 
Structura, 123 Anm. 187, wenn er In bezug auf die Anmerkung 11 des Textus recognitus lediglich 
feststellt, daß das 'et' anzeige, daß die Aussagen beider Seiten gemeint seien, ohne den wei
teren darin enthaltenen Hinweis zu erwähnen, daß die beiden Seiten nicht als Kontinuum, son
dern als l~ei getrennte Aussagenkomplexe Zu einem bestimmten Punkt verstanden werden, da 
sonst nach allgemein anerkannter Zitationsweise die verbindende Angabe ~-' oder 's' verwendet wor
den wäre. 

t Vgl. U. Navarrete, Structura, 5 und 18f .. 

2 H. J, Pottmeyer, Phase, 62 in Anlehnung an Aussagen von G. Thils. Diese BerÜCksichtigung des 'kon
ziliaren Prozesses', aus dem heraus die Texte entstanden sind, hat unlängst als ein .ichtiges Ele
ment einer 'Herllleneutik der Konzilsaussagen' betont: W. Kasper, Herausforderung, 418, Vgl. außer
dem H. J. Pottmeyer, Nachkonz i lszeit, 228f.: • Aus den Konz i lsdebatten, den Änderungsvorsch lagen 
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Voraussetzungen für eine unter diesem Anspruch antretende Auslegung 

wurden im Bisherigen durch die ausführliche Darstellung der Textgenese 

geschaffen. Diese Darlegung erfolgte insofern unter systematischem 

Blickwinkel, als jede Entwicklungsstufe des in einem Wechsel von Text

entwürfen und kritischen Diskursen ablaufenden Prozesses auf den for

mellen Rang bzw. das Selbstverständnis der geplanten Aussagen und auf 

verschiedene für das Eheverständnis wichtige inhaltliche Punkte hin 

befragt wurde. Damit ist nun nicht nur der Gesamtprozeß zugänglich, 

sondern darüber hinaus einerseits in diachroner Perspektive der Nach

vollzug einer einzelnen thematischen Entwicklungslinie möglich und an

derseits in synchroner Betrachtungsweise der Stand des Gesamtprojekts 

in einer der verschiedenen Entwicklungsphasen überprüfbar. 

In einem nächsten Schritt muß nun die systematische Auslegung des 

vorliegenden amtlichen Textes erfolgen, und zwar unter jeweiligem Rück

griff auf die Textgeschiqhte einerseits und unter kritischer Heranzie

hung der bisherigen Kommentierung und Auslegungen zur Berücksichtigung 

des w;rkungsgeschichtlichen Aspektes anderseits. Dabei ist die Struk

tur der bisherigen Analyse beizubehalten, d. h. es gilt zunächst die 

eher formelle Frage nach dem Verpflichtungscharakter der konziliaren 

Eheaussagen zu stellen, um dann im Falle einer verneinenden Antwort 

festzustellen, daß sich eine weitere inhaltliche Auseinandersetzung er

übrigt, oder im Falle der Bejahung, sich den Inhalten des Textes zuzu

wenden. 

und den Abstimmungen läßt sich deutl ich ein Richtungssinn erkennen, der die Absicht des Kon
zil s anzel gt. Ein I ges gewann zunehmend an Gewicht, anderes trat zunehmend zurück. 0 i eser R I chtungs
sinn ist bei der Interpretation der Konzilstexte zu berücksichtigen: und ebd., 230: 'Falsch ist 
es indes ... den 'Geist' des Konzils von seinem Buchstaben zu trennen, um diesen hinter sich zu 
lassen. Dieser Versuch ist keine Treue zum Konzil. ... Es ist ja der RiChtungssinn der Texte. aus 
dem der 'Geist' des Konzils spricht. Umgekehrt gilt aber auch, daß die Texte nur in diesem 'GeIst' 
richtig verstanden werden: So auch W. Kasper, Herausforderung, m. In jedem Fall aber dürfte 
hier die Konsultation des Wortes 'Ehe' 'in irgendeinel1l Sachregister des Zweiten vatikanums' , die 
R. Schunck, Ehe, 43 Anm. 8 vorschlägt, kaum ausreichen. 

3 Vgl. ebd., 61 und 62. Dazu gehört auch, nicht zu vergessen, 'daß die Konzilsväter bei allem Willen 
zur Kontinuität die Thesen durchaus unterschiedlich gewiChteten. Oie von der Minorität getragenen 
Thesen repräsent ieren ni cht li t demse 1 ben Gew I cht die Abs icht des Konz i 1 s wie jene Thesen, die ei' 
ne meist überwältigende Hehrheit fanden:, so ebd., 61. mrend H. J. Pottmeyer lediglich die un
mittelbare VorgeSChichte der Vorbereitenden Phase im Blick hat, wird hier auch die Vorvorbereiten
de Phase sowie die nachkodikarische Entwicklung im Bereich der Eheprob1ematik einbezogen. 
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3.3.1. Der Verpflichtungscharakter 

Die Qualität einer These gilt erst als erwiesen, wenn sie den best

möglichen Einwänden standhält. Deshalb kann der Verpflichtungscharak

ter der konziliaren Eheaussagen nicht einfach als Prämisse konsta

tiert, sondern muß argumentativ nachgewiesen werden, und zwar gegen 

seine Leugnung, die sich in verschiedenem Umfang entweder auf das Kon

zil insgesamt oder auf die Pastoralkonstitution oder noch einmal spezi
fisch auf deren Ehekapitel beziehen kann, die aber immer verbunden 

ist mit dem sowohl die Gesamtzielsetzung des Konzils als auch die Kon
stitution "Gaudium et spes" charakterisierenden Attribut "pastoral". 

Eine erste Möglichkeit, den Verpflichtungscharakter der Eheaussagen 

zu verneinen, besteht in dem Einwand, ein pastorales Konzil wie das 

II. Vatikanum "verpflichte in bezug auf die Lehraussage zu gar nichts; 

diese sei in älteren Dokumenten zu suchen"., die auf den pastora

len Gesichtspunkt verzichtet hätten. Es ergibt sich somit die Notwen

digkeit einer Rückfrage auf Ursprung und Sinn dieser Gesamtqualifizie

rung. Ihr Ursprung läßt sich in der Ansprache Papst Johannes XXIII. 

zur feierlichen Eröffnung des 11. Vatikanums am 11.10.19625 fest

machen. Der Abschnitt über die Art und Weise, wie heute die lehre der 

Kirche weiterzuentwickeln sei 6 , mündete in die Aussage, daß das 

ki rchl iche Lehramt einen vorwiegend "pastoralen" Charakter tra

ge. 7 Diese Aussage über die Eigenart bezeichnenderweise nicht 

des Konzils, sondern bereits vorgängig des kirchlichen lehramts selbst 

faßte in eine programmatische Forme1 8 , was Papst Johannes XXIII. 

in dieser Ansprache und schon vorher in der Apostolischen Konstitution 

4 Auf diesen Nenner bringt B. Häring, Wege, 536 diesen Einwand. Vgl. in diesem Sinne auch P. Wirth, 
Aus~irkungen, 590. 

5 Vg1. Johannes XXII!., Ansprache v. 11.10.1962, 186-796. G. Alberigo, Formazione, 181 spricht von 
einer der am lIIeisten verpflichtenden Ansprachen der zeitgenössichen Kirche. 

6 Vgl. ebd., 191: 'Qua ratione hodie doctrina proillovenda sit'. 

1 Vg1. ebd., 192: 'scilicet eae inducendae erunt rationes res exponendi, Qua CUIII magisterio, cuius 
indoles praesertim pastoralis est, magls congruant'. A. Indelicato, Preparazione, 121 spricht von 
einem Schlüssel begriff, mit dessen Hilfe sich zwei Konzilskonzepte unterscheiden lassen. 

8 Vgl. H. Midali, Hagistero, 5. 
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"I-!umanae salutis" zur Einberufung des Konzils9 genauer entfaltet 
hatte. Immer wieder hatte er in diesen Dokumenten darauf hingewiesen, 
daß die Aufgabe der Kirche nicht in der bloßen Vorlage des Evangeli
ums, sondern darin bestehe, den gesellschaftlichen Organismus mit der 
Lebendigkeit des Evangeliums zu erfü11en. 10 Dabei solle das Kon
zil die Kirche für die Lösung der gegenwärtigen Probleme geeigneter ma
chenll ; es solle die Antwort auf das Verlangen der Kirche sein, 
ihren Glauben durch ein vertieftes Studium neu zu stärken, und zwar in 
engem Zusammenhang mit der menschlichen Geschichte und dem Bewußtsein 
von der eigenen Erneuerungsbedürftigkeit. 12 Das Programm zur Vor
bereitung des Konzils wurde unter den Anspruch gestellt, Fragen der 
Glaubenslehre und der Verkündigung daraufhin zu prüfen, wie sie am be
sten mit den Erfordernissen des Lebens in Einklang zu bringen seien, 

um gerade so der übernatürlichen Sendung der Kirche besser zu die
nen. 13 Die Botschaft der Kirche solle so verkünde~ werden, daß 

sie bereitwilliger angenommen werden kann14 , wobei die Zuwendung 
der Menschen gerade durch eine angemessene Erneuerung der Kirche gewon

nen werden könne, 15 In aller Deutlichkeit war ein eigener Ab-

9 Vgl. Johannes XXIII., Ap. Konst. 'Hullanae salutis' v. 25.12.1961. 5-13. 

10 Vgl. ebd., 6: ' ... ab Ecclesia nune requiritur. ut virtutelll perennell, vitale •• divinall Evangeli i 
in venas iniciat eius, quae hodie est. hUlianae cOllllunitatis'. 

11 vgl. ebd., 8: ' ... graves apostolici officii Nostri partes esse duxillUS, cogitationes in id conver
tere, ut, ... Ecclesia se Ilagis llagisque idoneall praestaret ad hOlinell huius aetatis quaestiones 
dissolvendas. Hac de causa ... lIatura iall esse telpora existillavillus, ut catholicall Ecclesia. uni
verS8111Que hOllinull faliliall novo Oecullenico Concllio donarellus .. .'. 

12 Vgl. ebd., 8f.: ' ... proxilla Oecullenica Synodus eo tellpore feliciter celebratur, eUII Ecclesia 111-
pensiore studio flagrat fidel suall novis viribus roborandi .... Hine in lIedio ponetur, vivall sell
per esse perpetuaQue florere iuventa Ecclesiall aatrel, quae hUllanis eventibus praesens usque ad
est, atque saeculis volventibus nova sellper specie ornatur .... '. 

13 Vgl. ebd.. 9: 'Sed huiusllodi fructus ... postulant sane, ut in hoc parandua lagni lIollenti opus 
consilia. studia, labores illpendantur. Proponuntur propterea quaestiones sive ad fidei doctrinu, 
sive ad actioneIl vitae spectantes; atque idcirco proponuntur ut christiana instituta et praecepta 
absolutissilla CUII lIultiforAli vitae usu conveniant, et ad utilitatell conducant corporis Iystici 
Christi, eiusque sacri lIuneris, quod ad supernul ordinell pertinet'. 

14 Vgl. Johannes XXIII, Ansprache Y. 11.10.1962,194: 'Hoc sibi proponit Oecullenica Synodus Vaticana 
Seeunda; Quae ... enhe studet, ut salutis nuntiuI ab hOllinibus libentius excipiatur, .. .'. 

15 Vgl. ebd .• 188: .... opportunis inductis emendationibus ac lIutua auxiliatriee opera sapienter in
stituta. Ecclesia efficiet, ut hOlines ... reapse ad ea. quae supra sunt, lantes eonvertant'. 
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schnitt der Eröffnungsansprache dem Schutz und der Fortentwicklung der 

Lehre als Hauptaufgabe des Konzils gewidmet, 16 Um die Menschen 

wirklich zu erreichen, müsse die Kirche nicht nur den Schatz der Väter 

bewahren, sondern auch die Gegenwart in ihren neuen Lebensbedingungen 

und -formen berücksichtigen,17 Die Art' und Weise der Verwirkli

chung dieser Aufgabe war in Fortführung des Gedankens Gegenstand des 

oben angesprochenen eigenen Abschnitts,le Nach der Selbstverständ

lichkeit, daß das Konzil die Lehre unversehrt und ohne Abschwächung 

und Entstellung überliefern wolle19 , folgte die entscheidende 

Konkretisierung dieser Absicht, Sie bestehe nämlich nicht in einer aus

schließlich rückwärts gewandten , vergangenheitsorientierten Perspekti

ve, die sich nur um Bewahrung und Wiederholung früherer Lehren bemüh

te, denn dazu bedürfte es keines Konzils20 , sondern vielmehr da

rin, hinsichtlich der Durchdringung der Lehre einen "Sprung" nach vorn 

zu tun. Dabei müsse die sichere und unveränderliche Lehre entspre

chend den Erfordernissen der heutigen Zeit nicht nur dargelegt, son

dern allererst auch erforscht, also neu erkannt werden; Treue zur 

16 Vg1. ebd., 190: 'Praecipuum Concilii munus: dactrina tuenda ae promovenda. 
Quod Concilii Oecumeniei maxime interest, hoc est, ut saerum ehristianae doetflnae deposituill 

eff ieae i are rat i one custodi atur atQue proponatur'. 

17 Vgl. ebd., 190f.: 'Ut autem haee doetrina multiplices attingat hUllanae navitatis campos, Qui ad 
singulas homines, ad dOllestieum eonvictum, ad socialelll vitam pertinent, in primis necesse est, ne 
Ecclesia oculos a saera veritatis patrimonio a IISiOfibus aeeeptat uIQuam avertat; at simul neces
se habet, ut praesentia QuoQue aspieiat tempora, Quae novas induxerunt rerum eondieiones, novas
Que vivendi formas, atQue nova catholieo apostolatui patefecerunt itenera'. 

18 Vgl. ebd., 191: 'Hisee positis, satis manifestae sunt ... partes Quae, ad doetrinam Quad attinet, 
Conci I io Oecumenieo sunt demandatae". 

19 Vg1. ebd., 191: "Seilicet ConciliulII ... integral!, non imminutam, non detortam tradere vult doctri
nam catho 1 icalll .. ,'. 

20 Vg1. ebd .. 19t: 'Attamen nostrum non est pretiosum hunc thesaurulII solum custodire, Quasi uni an
tiQuitati studeallus; sed alacres, sine timore, operi, Quod nostra exigit aetas, nunc insistamus, 
Her pergentes, Quod Ecclesia a viginti saeculis fecit. 

Neque opus nostrum, Quasi ad finem prillarium, eo spectat, ut de Quibusdam capitibus praecipuis 
doctrinae ecclesiaticae disceptetur, atQue adeo fusius repetantur ea, quae Patres Be theologl ve
teres et recentiores tradiderunt, et Quae a vobis non ignorsri sed in lIIentibus vestris inhaerere 
lIeri to putamus. 

Etenim ad huislllodi disputationes habendas non opus erat, ut ConciliulI Oeculllenicull indicere
tur" . 
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überlieferung wurde also von deren bloßer Wiederholung deutlich unter
schieden,20a Denn das in der alten Lehre enthaltene depositum fi

dei sei etwas anderes als seine Ausdrucksweise,21 Dies wurde noch 

dadurch unterstrichen, daß Johannes XXIII, sich nicht bereit zeigte, 

in die nur negative Beurteilung der zeit~enössischen Gegenwart durch 
viele "Unheilspropheten" einzustimmen, sondern vielmehr ebenso hoff

nungsvolle "Zeichen der Zeit" zu erkennen in der Lage war,22 Dem

entsprechend solle sich das kirchliche Lehramt in seinen Aussagen 

nicht nur an den Irrtümern, sondern an den wirklichen Erfordernissen 

und Nöten der Zeit orientieren23 und hinsichtlich der Wirkkraft 

der Lehre weniger auf Verurteilungen als auf den positiven Aufweis der 

Gültigkeit der Lehre vertrauen,24 

"Pastorale" Eigenart des kirChlichen Lehramtes besagte vor diesem 

20a'191. G. Alberigo, Rezeption, 313. 

21 Vg1. ebd., 792: .... oportet ut, ... eadem doctrina amplius et altius cognoseatur ... ; oportet ut 
haec doctrina certa et i IIImut ab i 1 is, cui fidele obsequium est praestandum, ea ratione pervestige
tur et exponatur, quam tempora postulant nostra. Est enim aliud ipsum depositum Fidei, seu verita
tes, Quae veneranda doctrina nostra continentur, aliud modus, QUO eaedem enuntiantur, eodem tamen 
sensu eademQue sententia: Der in den AAS publizierte Text ist eine ohne das Einverständnis des 
Papstes geglättete Fassung, in der etwa der 'Sprung nach vorn' (im vorangehenden Satz) einfach 
ausgelassen wurde, vgl. zum italienischen Original P. Hebblethwaite, leben, 545-548 und die Doku
mentation und Auswertung der verschiedenen Fassungen durch G. Alberigo, Formazione, 210-213 und 
A. Melloni, Sinossi critica, 268f. Vgl. ebd., 268 die ital. Fassung dieser Passage: 'Altra b 
la sostanza dell'antica dottrina, deI depositum fidei ed altra e la forlllulazione deI suo rive
stimento ed e di Questo ehe devesi - con pazienza se oecorre- tener gran conto, tutto misurando 
nelle forllle e proporzione di un magistero a carattere prevalentamente pastorale'. Deutlich 
hier die Hi nzufügung der Forlllul i erung des Vat i canum I: • eodem tamen sensu eademque sentent ia' in 
der lat. Fassung. Johannes XXIII. bemerkte die Manipulation und reagierte durch eine Reihe von 
Selbstzitationen vg1. Ansprachen v. 04.11.1962,13 und v. 23.12.1962, 55f. 

22 Vgl. ebd., 789: 'At Nobis plane dissentiendum esse videtur ab his rerulI! adversarum vaticinatori
bus, qui deteriora semper praenuntiant, Quasi re rum exitiul1 instet ' und ders., Ap. Konst. 'Huma
nae salutis v. 25.12.1961, 6: 'Immo YarO, lIonitis obsecuti Christi Domini non hortantis ut sig
na .•. temporum dignoscamus, inter tot taetricas caligines, indicia pervidelllus, eaQue non pau
ca, Quae Ecelesiae humanoque generi melioris aevi videntur auspicia portendere' . 

23 Vgl. Johannes XXIII., Ansprache v. 11.10.1962,786: 'Reeentissimus hUlllilisque eiusdem Principis 
Apostolorum Sueeessor, qui vos al1oquitur, amplissimull hune Coetum indicens, id sibi proposuit, 
ut iterum Hagisterium Ecelesiasticum, nUIIQuam deficiens et ad finem usque temporum perseverans, 
affirmaretur; Quod Quidem Magisterium rationell! habens errorum, necessitatulI, rerum opportunarulII 
nostrae aetatis, per hoc ipsum Concilium omnibus hominibus ... in praesenti exhibetur". < 

24 Vgl. ebd., 792: 'Iagis Quam damnando, suae doctrinae viII uberius explieando putat hodiernis neces
sitatibus esse eonsulendum'. 
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Hintergrund, daß die kirchliche Lehre 1m Blick auf den Menschen und 
seine Lebensbedingungen und -fragen hin auszusagen ist. 25 Damit 
war aber tiefergehend auf nichts anderes hingewiesen als auf die der 

christlichen Lehre inhärente Geschichtlichkeit, die implizit in dem 
immer wieder postulierten Gegenwartsbeiug der Lehraussagen bei Papst 

Johannes XXIII, zum Ausdruck kam. 26 Es geht um die grundsätzlich 

geschichtliche Verfaßtheit des christlichen Glaubens, der nie "che

misch rein" zur Verfügung steht, sondern immer nur in mehr oder weni

ger geglückter geschichtlicher Vermittlung27 , "um eine einzige 

und ununterbrochene Reflexion über die geschichtliche Bedingtheit des 
Christentums und die überragende Bedeutung dieser Gesetzlichkeit für 

das Sonderereignis des Konzils",27a Diesen pastoralen Charakter 

hat Johannes XXIII. dem Lehramt und damit auch dem Konzil nicht erst 
verliehen, da dieser Charakter wesentlich zu ihnen gehört,28 Aber 

er hat ihn als Auftrag bei der Eröffnung des Konzils besonders un
terstrichen, Dies war insofern notwendig geworden, als im neuscho

lastisch-essentialistischen Verständnis der kirchlichen Lehre, deren 

Vertreter fast ausschließlich die Vorbereitenden Kommissionen be
setzten, die Orientierung am Menschen und seiner Erfahrung und damit 

die geschichtliche Dimension in Vergessenheit geraten war. 29 Hier 

war die Gefahr der Auffassung gegenwärtig, in einer bestimmten Begriff

lichkeit die Gußform gefunden zu haben, in der die Wahrheit in ihrer 

reinsten Form zu Standbildern gegossen werden konnte, die, sobald Zwei

fel aufkamen, nur von neuem, vielleicht etwas höher, aUfgestellt und 

25 Vg1. K. H. Neufeld, Menschenbild, 151f. 

26 Vg1. M. Midali, Magistero, 6. 

27 Vg1. W. Kasper, Kirche, 55. 

HaG. Alberigo, ChristentUM, 84. 

28 Vg!. E. Schi llebeeckx, Signatur, 55. 

29 Vg1. W. Beinert, Dogmatik, 98 und 79-87 sowie A. Ganoczy, Einführung, 130-143. vg!. ZUII Fehlen ei
nes Bewußtseins von der ZusaMmengehörigkeit von 'lehre' und 'Geschichte' aI Vorabend des Konzi Is 
und in der Vorbereitenden Phase G. Alberigo, Konstitution, 53. Daß die Notwendigkeit einer Aus
richtung auf den Menschen aber bereits gespürt wurde, zeigen zumindest einige Vorschläge zur Ehe
problematik aus dieser Phase, vg!. o. 2.4. Auf eine rein pragllatische Perspektive reduziert wer
den die päpstliChen Vorgaben bei Diaz-Nava, Matrillonio, 44Of. 
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auf die nur jeweils neu, vielleicht mit verstärktem Nachdruck, hinge
wiesen zu werden brauchte. Hielten die Zweifel dennoch an, dann konnte 
dies nur an der Verstocktheit der Welt, der Menschen gegenüber diesen 

für selbstevident gehaltenen wahrheitsgetreuen Abgüssen der kirchli

chen Lehre liegen. Der Adressat kam dann n~ht mehr wie von Papst Jo

hannes XXIII. intendiert als der potentielle Christ in den Blick, dem 

es den Zugang zum Glauben zu ermöglichen und Verständnishindernisse 

aus dem Weg zu räumen galt, sondern als Infragestellung und Herausfor

derung zu apologetischer Haltung. 3o Auch die Vertreter dieser Kon

zeption faßten es zwar als "pastorale" Pflicht auf, die "Wahrheit" zu 

vermitteln. al Sie bestimmten aber "pastoral" als die treue Bewah

rung der Lehre im eben beschriebenen Sinn und damit in einer ganz be

stimmten dogmatischen Fachterminologie, während sie allen anderen Aus
drucksweisen einen geringeren Wahrheitsgehalt .unterstellten. Was sie 
damit trafen, war allenfalls ein Mißverständnis von "pastoral" im Sin

ne von "pragmatisch", "harmonisierend", "unpräzise" und "modisch-oppor

tunistisch", das vielleicht ebenfalls hier und da auftauchte, aber in 

keiner Weise dem Anliegen des von Johannes XXIII. als pastoral apo

strophierten Lehramtes und Konzilsausftrags entsprach. a2 Von die

sem unterschieden sich allerdings auch die Vertreter des essent1alisti

schen, um die geschichtliche Dimension verkürzten Ansatzes, auf die 
der Papst neu aufmerksam machte. Angezielt war damit nämlich auch 

nicht die Entkleidung der Wahrheit von allen menschlichen Elementen, 

30 Vgl. K. H. Neufeld, Menschenbild, 151f. 

31 Vgl. E. Schillebeeckx, Signatur, 54 und M. Midali, Magistero, 1f. mit Bezug auf die Debatten um 
das Schella über die Quellen der Offenbarung während der ersten Konzi 15- und Zwischenperiode. 

32 Vgl. E, Schillebeeckx, Signatur, 53f. sowie W. Bertrallls, Bedeutung, 121. Daß aus einer völligen 
Befangenheit in der strikten Trennung von 'doktrinell' und "pastoral' heraus die Worte Papst 
Johannes XXIII. geradezu nur pragllatisch mißverstanden werden konnten, wird anschaulich in einer 
Äußerung Kard. Ottav i anis/ROll wahrend der Vorberei tungsperi ode an UDl i ch der Vorste llung des 
Schellas 'De depositio fidel pure custodiendi', in der er dem Konzil die Aufgabe der Bewahrung und 
Verkündigung des deposituM fidei durch Aufzeigen der doktrine11en linien, den Bischöfen dagegen 
die Pastoral zuwies, vgl. Re!. Kard. Ottaviani!Rom, in: AcOocVat II/2,2, 301f.: "Igitur non 
debemus hic facere partem pastoralell; parteI! pastoralelll facient Episeopi. Ecclesia in ConciJio 
Generali dat lineas doctrinales Quibus Episcopi postea et praedicatores et doctores in schalis. 
in Universitatibus agent; sed propasitu~ Coneil i i est praesertill depositum servare et semre ab 
il1is Qui impetunt depositum, non ab il1is Qui acceptant depositum ipsum". 
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um sie dann der neuen Zeit angemessen auszustaffieren, also lediglich 

eine rhetorische Oberholung vorzunehmen. Die angezeigte Geschichtlich

keit betrifft vielmehr mit dem Ausdruck der Wahrheit auch die Einsicht 

in diese. 33 Es ist somit grundsätzlich nicht ausgeschlossen und 

war es auch zu Beginn und während des 11. Vatikanums nicht - daß 

durch eine neue Ausdrucksform ganz neue Aspekte der Wahrheit selbst 

zum Vorschein kommen, die bisher ein Schattendasein führten. 34 

Der "pastorale" Charakter des kirchlichen Lehramtes und deshalb auch 

eines Konzils ist "mehr ... als nur ein .,. frommes Anhängsel zu einer 

an sich nicht pastoralen, sondern essentialistisch-abstrakten Wahr
heit". 35 Dies zu betonen, hatte Papst Johannes XXIII. offensicht

lich für notwendig gehalten,3sa Dabei war dieses Anliegen seiner

seits eingebettet in die unter dem Stichwort vom "aggiornamento" als 

dem geflügelsten Wort seines vielfältigen Erneuerungsvokabulars in die 

Geschichte eingegangene beabsichtigte Reform der Kirche in ihrer 

gesamten historischen Existenz, also sowohl hinsichtlich ihres Selbst

verständnisses (ad intra) als auch ihrer Sendung (ad extra),3S 

33 Vg1. E. Schillebeeckx, Signatur, 54. 

34 Vgl. W. Kasper, Kirche, 55. 

35 E. Schillebeeckx, Signatur, 55. Außerdem ist zu beachten, daß die Erkllirung der KOllImission für 
die Glaubens' und Sittenlehre zur theologischen Interpretation der Konzildokumente 'sowohl als 
Beleg für eine verminderte Bedeutung als auch zur Stützung der 'Konstitutions"Bezelchnung heran
gezogen, und wie das Ergebnis zeigt, im letzteren Fall erfolgreich - ebenfalls keinen Widerspruch 
zwischen der pastoralen Zielsetzung des Konzil einerseits und der Gewissensverpflichtung auch ei
ner nicht definierten Lehre anderseits sah. Vgl. o. 3.2.2.3. Anm. 21 und 54. 

35aDabei zeigen die neueren kirchengeschichtlichen Forschungsergebnisse nicht nur, daß der Text der 
zentralen Ansprache 'Gaudet mater' gänzlich aus der Feder des Papstes selbst stamlllte, sein ureige
nes Werk war, sondern auch, daß er dallit ganz bewußt ein eigenes Konzilskonzept entwarf, das sich 
von dem bisherigen Konzept der Konzilien der Kanones und Anathemata abhob, vg1. P. Hebblethe
walte, Leben, 54H49, der als Hauptquelle die Unterlagen des persönlichen Sekretärs Papst Johan
nes XXII!., Msgr. Loris Capovilla, auswerten konnte, vgl. ebd., 8 sowie G. Alberigo, Formazione, 
188f. und 210f., wo er bereits für die Vorbereitungsphase ei ne ständige und steigende Aufmerksam
keit des Papstes für die KonzIlsarbeiten registriert und zwei 'Routen' der Vorbereitungsweise un
terscheidet: die des Staatssekretariats einerseits mit der AnsaMmlung einer ungeheuren Material
fülle und des Papstes anderseits lIIit einer Kette von Einzelinterventionen lIit ihrem Gipfel in der 
Ansprache v. 11.10.1962, wobei er beiden Routen eine unterSChiedliche Sichtweise von Kirche und 
Geschichte zugrundeliegen sieht. 

36 Vg1. M. Midali, Magistero, 11-13. Es IIIUß daher als nicht vertretbare Verkürzung gelten, wenn F. 
Gil Hellin, Concilio, 121 ohne die Eröffnungsrede Papst Johannes XXIII. zu zitieren, behauptet, 
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Diese mit dem pastoralen Charakter des Konzils angezeigte Gesamtaus

richtung wurde von Papst Paul VI. bestätigt und vertieft und läßt sich 

in allen Konzilsdokumenten nachweisen. 37 Die im ersten Einwand ge

gen den Verpflichtungscharakter der Konzilsaussagen unterstellte Tren

nung zwischen "pastoral" und "doktrinell" .ist somit nicht haltbar, die

ses Argument sticht nicht. 

Zwar könnte man versucht sein, mit der Widerlegung des weitreichend

sten Einwandes die legitimation des Verpflichtungscharakters der Kon

zilsaussagen insgesamt und daher auch der zur Ehe abzubrechen, da von 

dieser Widerlegung auch die abhängigen Teileinwürfe betroffen sind. 

Diese sollen jedoch auch in ihrem Eigengewicht ernst genommen werden; 

denn auch wenn das Konzil insgesamt durchaus ein lehrkonzil sein woll

te, allerdings in bewußter Rückbesinnung auf den eigentlich pastoralen 

Charakter allen kirchlichen lehrens, besteht grundsätzlich durchaus 

die Möglichkeit, daß es selbst einen bestimmten Bestand seiner Aussa

gen aus dieser Gesamtintention ausgenommen und dies durch die Qualifi

zierung der Konstitution "Gaudium et spes" als "pastoral" signalisie

ren wollte, Dieser von der Motivierung der Titu1ierung her, also text

geschichtlich argumentierende Einwand kann in unterschiedlicher Weise 

es gehe in ihr lediglich um die Bekräftigung der christlichen lehre auf eine pastoral-wirksame 
Weise, und dies sei insbesondere das Ziel von GS, wo man auf Grund der Themen besonders darauf 
habe achten müssen, daß die zu bewahrende christliche lehre nicht verraten würde. Vielmehr hat E. 
K 1 i nger, Konz i I, 146 recht, wenn er vehement vor einem Aussp i elen von Dogmat i kund Pastora 1 gegen
einander warnt und stattdessen von einer gegenseitigen Durchdringung beider spricht: 'Wer diese 
Grundwahrhe i t der Kirche verg i ßt, macht ihre Pastara I zu einer lietul i ehen Entmilnd i gung und ihre 
Dogmatik zu einer Litanei von Sätzen, die zwar wahr sind, aber keine Bedeutung besitzen, am wenig
sten bei dem, der sie lautstark yertritt". Im übrigen dürfte es auc~ ekklesiologisch kaum aufgear
beitet sein, daß lG und GS als 'die beiden zentralen Verlautbarungen des Konzils über die Kir
che', ebd., 147, zu betrachten sind. 'Die Kirche ad intra und adextra zusammen ist die KirChe 
der Existenz des Menschen in Christus und Gott', ebd., W. Das bedeutet nichts anderes als 'die 
Frage nach dem Menschen und die Frage nach der Kirche als etwas GleiChrangiges zu sehen. In bei
den spricht man Ober die Kirche', ebd., 148. 'Um die Gleichrangigkeit der Perspektiven i~ Kircheo
begriff des Konzils hat man ... zu kämpfen. Sie muß dogmatiSCh erst noch zur Geltung ko~meo' und 
'die falsche oachkonliliare Trennung bei der Konstitutionen' korrigiert werden. 'Sie ist eine der 
hauptsächl ichen Quellen dogmatischer Fehl interpretationen ihrer Lehre' " ebd., 149 und 151 Anm. 
11. 

37 vg1. ebd., 13-30 und die übernahme der in der Eröffnungsansprache aufgestellten Prinzipien durch 
Paul VL, Ansprache v. 29.09.1963,845-847 und die Verpflicntung auf deo Menschen bei Paul VL, 
Ansprache v. 21.11.1964, tOt3f. 
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verstanden werden. Zum einen kann damit gemeint sein, daß der bewußt 
gewählte Titel dem Dokument eine Sonderstellung hinsichtlich der In

tention des Konzils einräumen wollte. "Pastoral" hätte in diesem 
Fall nicht ein spezifisches lehren kennzeichnen wollen, sondern gerade 
die Absicht, nicht zu lehren. Abgesehen davon, daß das Konzil in die
sem Fall den Ausdruck "pastoral" gerade in seiner mißverstandenen Form 
zum terminus technicus erhoben hätte, wofür die Wahrscheinlichkeit 
kaum spricht, hält dieser Einwand einer textgeschichtlichen überprü
fung nicht stand. Denn in der Tat läßt sich gerade bei diesem Text, 
der als zuletzt initi ierter und zuletzt fertiggestellter "am ehesten 

all das einfangen (konnte), was für dieses Konzil besonders charakteri
stich (sic!) ist"aB, deutlich die getreue übernahme der Intentio
nen Papst Johannes XXIII. nachweisen. S9 Der Einwand trägt zu
nächst dem Gewicht des Hauptbestandteils des Titels, dem Substantiv 

"Konstitution", zu wenig Rechnung. Denn dieser Begriff, der den Text 

zu jenen Dokumenten rechnete, die die "für das Selbstverständnis und 
den lebensvollzug der Kirche wesentlichen und umfangreicheren Aussa
gen" 40 enthielten, war trotz wiederholter Vorbehalte41 im

mer wieder gerade wegen seines Anzeigecharakters einer "sehr hohen Be
deutung" 42 und vor allem wegen des engen Zusammenhangs mit der 
Kirchenkonstitution beibehalten worden. 4s Dieser die lehrintenti-

3S B. Häring, Wege, 536. 

39 Darauf hatte bereits nicht lange nach dem Konzil K. Rahm, Problematik, 7.01 mit untrüglichem Ge
spür hingewiesen: 'Die Konstitution folgt, das ließe sich wohl ziemlich klar historisch nachwei
sen, nicht nur in der Thematik, sondern auch in der ganzen Inspiration und Haltung den Spuren der 
groBen Enzykliken Johannes XXlIl.', die ihrerseits nichts anderes darstellen als die Bekräftigung 
und Weiterführung seines pastoralen Grundverständnisses des kirchlichen Lehramtes, vgl. M. Mida
li, Magistero, 6. 

40 J. Neumann, Verbindlichkeit, 81. 

41 Vgl. o. 3.2.2.3. 

42 vgl. K. Rahner, Problellatik, 613. 

43 Vgl. o. 3.2.3.2. Oeshalb ist es nicht angemessen, die Termini 'Konstitution' und 'Oeklaration' 
als austauschbar zu insinuieren, wie, bezeichnenderweise unter Anführung der nur Episode gebliebe
nen Intervention von Eh. Morcill0, Madrid/Spanien, vg1. o. 3.2.2.2., in der von der L'Action popu
lai re im Auftrag der f ranzös i sehen Bi schöfe besorgten Komment i erung Vat i can [I, 11 f. vgl auch G. 
Garrone, ConciJe, 40, der die beiden Dokumente LG und GS als Gravitationsachse versteht, u .. die 
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on und die besondere Bedeut~amkeit markierenden Qualifizierung dann 
ein spezifizierendes Adjektiv mit dem angeblichen Inhalt "nicht lehr

haft und von geringerer Bedeutung" an die Seite zu stellen, würde auch 
di~ Rede von einem "schwarzen Schimmel" rechtfertigen und muß ausschei

den, zumal sich im Zusammenhang mit der i~ Verlauf der Textgeschichte 

immer wieder eingeforderten "pastoralen" Perspektive, von den Diskus

sionen in der Zentralen Vorbereitungskommission angefangen bis hin zur 
Endredaktion, je von neuem genau die Elemente wiederfinden lassen, die 

Papst Johannes XXIII. mit seiner pastoralen Orientierung verfolgte -

Wahl des Ausgangspunktes bei den Erfahrungen der Menschen44 , Kom

munikabilität45 und positive überzeugungsorientiertheit des Leh

rens statt einer Auflistung zu verdammender Irrtümer. 46 Dabei wur

de der doktrinelle Charakter noch indirekt dadurch unterstrichen, daß 

diejenigen, die in dem Wort "pastoral" immer nur das pragmatische Miß

verständnis befürchteten und vermuteten, den Lehraspekt immer wieder 

betonten und so auf ihre Weise verhinderten, daß er aus dem Blick gera
ten konnte. 41 

Der genannte Einwand besitzt allerdings auch eine treffendere Va

riante. Die grundsätz,liche Intention auch dieser Konstitution, wie al

le anderen Dokumente auf pastorale Weise im Sinne der Vorgabe Papst Jo

hannes XXIII. zu lehren, wird nicht bestritten. Aber gestützt auf die 

erläuternde Anmerkung zum Titel des Dokumentes, wird nicht zu Unrecht 

darauf verwiesen, daß es in diesem Text um sehr heterogene und zum 
Teil aktuelle Inha1te gehe, deren Zeitindex bisweilen ungleich hö

her sei als 1n anderen Dokumenten, was sich auch auf die doktrinelle 

Wertigkeit und die Verpflichtungskraft auswirke. Dies gelte insbesonde-

alle anderen kreisen, 

44 Vgl. 0, 3,3,1. Vgl. Y. Congar, Regard, 785. der darauf hinweist, daß es nicht bloß um Anwendung 
geht, sondern darum. in einem gewissen HaB christliche Praxis als eine Quelle der Lehre anzuerken
nen, 

45 Vg1. 0, 3,3,1. 

46 Vgl, ebd, 

H Vg1. 0, 3,2,2,3. 
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re für den zweiten Teil der Konstitution48 , zu dem auch das Eheka

pitel gehöre, dessen Aussagewert und Verpflichtungsgrad daher abzuleh

nen oder zumindest geringer anzusetzen seien. Damit wird die inten

tiona7e Einheit der Konzilsdokumente anerkannt, aber gleichsam von 

innen, von der inhalt7ichen Ebene her ein relativierendes Moment 

eingebracht, durch das "Gaudium et spes" gekennzeichnet sein soll. 

Richtig an diesem Einwand ist sein Hinweis darauf, daß textgeschicht

lich, sozusagen quer zur Betonung des pastoralen Charakters des Leh

rens, das Bemühen um ein inhaltliches Unterscheidungsmerkmal der Kon

stitution im Vergleich zu den übrigen Konzilsdokumenten zu verzeichnen 

ist. Und für diese inhaltliche Kennzeichnung wurde aus einer gewis

sen Verlegenheit ebenfalls das Adjektiv "pastoral" verwendet. Ausdrück

lich hieß es in der Begründung der Titulierung des ersten Gesarntsche-. 

mas, daß der Ausdruck "pastoral" einerseits den Unterschied zu "dogma

tisch" markieren und anderseits den Intentionen Papst Johannes XXIII. 

genügen solle. 49 In einer Klammer zusammengefaßt könnten so alle 

vier Konzilskonstitutionen unter das Vorzeichen der "pastoralen" Lehr

intention im bisher besprochenen Sinne gestellt werden. Oie Klammer 

verbände dann formal gleichrangige Dokumente. Innerhalb der Klammer 

würden diese dann inhaltlich durch die Adjektive "liturgisch", "dogma

tisch" und - fataler Wel se erneut - "pastoral" vonei nander abgeho

ben. 5o Wird nun diese unterschiedliche Verwendungsweise des letz

ten Wortes nicht real isiert und dann bei "dogmat isch" ebenfalls verges

sen, daß es um eine inhaltliche Qualifizierung geht, die nicht mit der 

formalen "doktrine"" verwechselt werden darf, dann ist schon das unse

lige Mißverständnis entstanden, das sich etwa so formalisieren ließe: 

dogmatisch=doktrinell J pastoral=undoktrinell und das seit der Konzils

debatte lebendig geblieben ist, ein Mißverständnis, das darauf beruht, 

48 Vgl. in dieser Form bereits die Einwände in der Konzilsdiskussion o. 3.2.2.3. 

49 Vgl. o. 3.2.2.2. 

50 Vgl. zur Illustration: 

PASTORAl,Wt,; n,ll <iturgiSChe > 
Dogllatische Konstitution 
Pastoral-:1tl4'" .,r UfljfiBe~! 1'~llt. 
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daß der Unterschied der Bedeutung von "pastoral" in der Bezeichnung 

des II. Vatikanums als "Pastoral"konzil und in der Qualifizierung des 
Konzilsdokumentes "Gaudium et spes" als "Pastoral"konstitution nicht 

oder nicht hinreichend wahrgenommen wurde. 51 Es war ein Teil des 

Inhalts und nicht die Intention, wodurch sich die Konstitution 
"Gaudium et spes" von den anderen Konstitutionen unterschied52 , 

und es waren bestimmte Inhalte, die der Titel "Pastoral "konstituti

on anzeigen sollte, wobei in der Wahl dieses von Papst Johannes XXIII. 

eigentlich auf einen anderen Sinn festgelegten Adjektivs nur augenfäl

lig wird, daß es die Neuheit gewisser Inhalte als Gegenstand von Kon

zilsaussagen war, auf die sich K. Rahners Aussage bezieht, "daß - von 

ganz bescheidenen nüchternen Ansätzen vielleicht abgesehen - eine 

grundsätz7iche Reflexion auf das Wesen einer 'pastoralen Konstitu

tion'" 53 gefehlt hat. Dies wird noch deutlicher dadurch, daß in 

theologischen Klärungsversuchen des inhaltlichen Spezifikums von "Gau

dium et spes" gerade durch Autoren, die in die Konzilsarbeiten invol

viert waren, der Ausdruck "pastoral" überhaupt keine Rolle 

spie1t. 54 

51 Vgl etwa H. J. Pott~eyer, Phase, 48, der die BezeIChnung des Konz i Isa I s • pastora l' dar i n begrün
det sieht, daS es sich in besonderer We ise • pastora 1 en und gese 11 schaft 1 i ehen Prob 1 emen' zuge
wandt hat. Als formale und nicht inhaltliche Qual ifizierung, die selber unter dem formalen Vorm
ehen 'doktrinell in pastoraler Weise, d. h. ill Sinne der Vorgabe Papst Johannes XXIII: steht, 
wi rd • dogllat isch" auch 111 ßverstanden bz.w. inder oben forms lis i ert angeze 1 gten Bedeutung verwen
det bei M. Fries, Reich, 112 und T. Schneider, Begründung, 98f. Delilgegenüber gebraucht V. Congar, 
Regard, 185, zwar auch 'dogMatisch' im Sinne von 'doktrineJr, deutet aber durch Anführungsze1-
ehen einerseits an, daß es, zumindest ill Konte~t des Konzils, UII einen uneigentlichen Gebrauch 
des Wortes geht und Zählt anderseits korrekterweise auch 'GaudiulII et spes' lIit der KlfChen- und 
der Offenbarungskonst i tut i on zu den so zu qua li f i zierenden Konz ilsdokumten. Vg I. u. 3.3.1. Anill. 
U, daS Congar auch im zweiten Teil doktrinelle Elemente enthalten sieht. Es geht hier nicht UII 
einen Streit UII Worte, sondern UII die Notwendigkeit einer geeigneten Sprachregelung, UII Mißver
ständnisse lIIit bisweilen, wie etwa iM Theillenuillfeld Ehe, miBlichen Konsequenzen, nällllich der Degra
dierung wiChtiger Konzilsaussagen, zu vermeiden. M. McGrath, 8emerkungen, 31 versucht d1es da
durch zu vermeiden, daß er beide Teile als 'dogillatisch' und beide ihrem 11el nach als 'pastoral' 
i~ Sinne der Gesamtzielsetzung des Konzi ls versteht. 

52 Desha Ib ist die Festste 11 ung bei K. Rahner, Prob lellat i k, 613, daB T ite 1 und Vorbellerkung darauf 
hinweisen, daß es sich hier UII eine 'konziliare Erklärung von absolut neuer Eigenart handelt, 
zumindest in der Absicht' IM.v.V.), lIiBverständlich. 

53 K. Rahner, Problematik, 633. 

54 Ygl. M.-O. Chenu, Signes, 29-39; J. Danielou, Mepris, 421-428; G. Philips, Kirche, 458-461, 
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Der Grund fOr diese Ambivalenz ist in einem undifferenzierten Ver-

ständnis der hermeneutischen Vorgabe55 Papst Johannes XXIII. zu 
sehen. Oie von ihm postulierte Zuwendung zu den menschlichen Realitä

ten betraf nicht nur die Ebene der Unterscheidung zwischen depositum 

fidei und seinem Ausdruck, sondern auch ~och eine andere, nämlich the

matische Ebene, die in der Formel "Ecclesia ad intra et extra" ihren 

Niederschlag gefunden hat. 56 Beide Unterscheidungen liegen auf un

terschiedlichen Ebenen. 57 Zwar bilden eigentlich beide die Klam

mer, die die Einheit der Konzilsdokumente ausmacht, aber während erste

re alle Dokumente auf eine pastorale Lehrweise verpflichtete, also al

le mit der Markierung "doktrinell im recht verstandenen Sinne" versah, 

wies letztere auf thematische Schwerpunkte hin, ohne die innere theolo-

gische Einheit zerstören zu wo11en. 58 Der Ausdruck" Pastors 1-

konzil" umfaßte beide Ebenen, beide Unterscheidungen, was sich in und 

nach dem Konzil in dem Bewußtsein widerspiegelte, daß die Charakteri-

sierung der Konstitution "Gaudium et spes" als "pastoral" zu 

fisch und letztendlich redundant sei. 59 Man spOrte also, 

unspezi

daß zur 

Kennzeichnung nur der zweiten Unterscheidung, zur Angabe der inhaltli
chen, spezifischen, aber keineswegs exklusiven Eigenart dieser Konsti

tution eigentliCh nicht das Adjektiv "pastoral" geeignet war. 50 

wo der Ausdruck 'pastoral' überhaupt keine Rolle spielt und allenfalls' von deli Schema oder der 
Konstitution über die KirChe in der Welt von heute gesprochen wird, UII farnsIe Autorität einer
seits und inhaltliches SpezifikUM anderseits zu kennzeichnen, während ders., Tendances. 237 illl Zu
sammenhang Mit der KennzeiChnung von unterschiedlichen lehr- und Theologieverständnissen sehr 
wohl auf dieses Adjektiv rekurriert. 

55 vgl. G. Alberigo, Konstitution, 55. 

56 Vgl. dazu o. 3.1. 

57 Vgl. G. Alberigo, Konstitution, 51. 

·58 Auf die Bedeutung des nur von den Intentionen Papst Johannes XXIII. iler zu gewinnenden inneren Zu
salllillenhangs aller liokullente des konziliaren Textcorpus hat lIIit Nachdruck G. Alberigo, Konstitu
tlon, 49051 hingewiesen. MiBverständlicil auch die GleiChsetzung von 'pastoral" und "praktisch" 
bel Vatican II, 11. 

59 vg1. o. 3.2.2.3. sowie K. Rahner, Probleillatik, 614. 

60 Vgl. noch einIlaI: 

<
liturgiSChe > 
Dogmatische Konstitution 
·XXX·'btlog .... 1 Ipul/neu Johlt. 
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Mangels einer besseren Kennzeichnung des "ad extra"-Schwerpunkts wurde 
aber das im Vergleich zur Gefährdung des Gesamtprojekts kleinere übel 
eines potentiell, und - wie die Wirkungsgeschichte gezeigt hat - auch 

de facto mißverständlichen, weil in einer uneigentlichen Bedeutung ver

wendeten Begriffs gewählt61 und damii jener Zweigleisigkelt Vor

schub geleistet, "die den Eindruck erweckte, als könnte die theologi
sche Linie der Pastoralkonstitution von jener verschieden sein, auf 
der sich im wesentlichen die übrige Konzilslehre bewegte. "62 

Damit ist nicht nur klar, daß sich die Konstitution "Gaudium et 
spes" von ihrer Lehrintention her auf einer Rangstufe mit den übrigen 
Konz1lskonstitutionen befindet, sondern auch, daß ihr inhaltlicher 

SChwerpunkt keinen qualitativen, sondern nur einen thematischen Unter
schied zu ihnen kennzeichnet, da die Unterscheidung "ad intra - ad ex
tra" auf Grund der notwendig historischen Existenzweise der Kirche 
nicht mehr als einen praktischen Wert für die bessere Strukturierung 
und organisatorische Bewältigung der immensen Konzilsmaterie besaß und 

theologisch nur besitzen durfte. 63 Damit gilt auch grundsätzlich, 
daß in allen Dokumenten Inhalte angetroffen werden können, die mit ei
nem mehr oder weniger hoch anzusetzenden Zeitindex zu versehen 

sind. 63a Was die Verteilung solcher Aussagen in der Konstitution 

"Gaudium et spas" selbst angeht, kann ein genauerer Blick auf die er
läuternde Anmerkung zum Titel weiterhelfen. Grundsätzlich wird dort 

festgestellt, daß in beiden Teilen der Konstitution sowohl mit Lehr
prinzipien als auch mit Aussagen von geringerer Gültigkeitsdauer zu 

rechnen ist. 64 Zwar wird hinsichtlich der Interpretation die Be-

Gesucht war die geeignete terminologische Besetzung dieser Leerstelle. 

61 Vgl. zur gespannten Lage um dieses Dokument o. 3.2.2.2. 

62 G. Alberigo, Konstitution, 57. 

63 vgl. Y. Congar, Theologiens, 178. 

63aG. Garrone, Concile, 40 spricht davon, dae alle Konzilsdokuillente untereinander durch ihre zu
gleich dogmatische Verwurzelung und missionarische Ausrichtung miteinander verbunden sind. 

64 Vgl. GS, 1025': ••.• nec in priori parte pastoralis deest intentio, nec vero in secunda 
intentio doctrinalis" , wobei nach deli Ausgeführten zu beachten ist, daß 'pastoral' hier einen 
thematischen Anhalt gibt, aber keinen Gegensatz zu doktrinell meint. Dam entspricht auch die Kon-
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achtung des geschichtlichen Wandels "besonders" für den zweiten Teil 

betont65 , aber "vor allem" ist etwas anderes als "ausschließ-

lich". Da dieselbe Anmerkung als oberstes Prinzip jedoch zunächst her

ausstellt, daß die Konstitution zwar aus zwei Teilen besteht, aber 

dennoch eine Einheit, ein Ganzes bildet&6, gilt: Ebenso wenig wie 

eine Aussage nur auf Grund ihrer Zugehörigkeit zur Pastoralkonstitu

tion an Wert und Verpflichtungskraft verliert, kann dies allein auf 

Grund der Zugehörigkeit zu einem der beiden Teile, und sei es zum zwei

ten, von "Gaudium et spes" behauptet werden; vielmehr ist je nach Mate

rie zu klären, ob es um doktrinelle im Sinne von dauerhaften Aussagen 

oder um kontingente von kurzfristiger Gültigkeit geht. Nun hat aber K, 

Rahner nicht nur, das Ausgeführte bestätigend, darauf hingewiesen, daß 

auf Grund der unausweichlichen Geschichtsverhaftetheit der menschli

chen Erkenntnis eine genaue und eindeutige Grenzziehung zwischen den 

in der Anmerkung zum Titel der Konstitution angedeuteten Aussagenarten 

theologisch gar nicht möglich ist67 , sondern auch den besonderen 

Charakter der Aussagen zu umreißen versucht, die sich auf eher "kontin

gente" Gegebenheiten beziehen und sie umschrieben als: "Weisungen der 

Kirche' zunächst für ihre Glieder und in gewisser Weise darüber hinaus 

struktion aer Inhaltsangabe für den zwelten Tei 1 mit 'nicht nur ... sondern auch', vgl. ebd.: 
'Unde fIt ut, In hac posteriorl parte, materia, principllS doctrinaiious subiecta, non tantum 
elementis permanentibus, sed etiam contwgentibus constet" (nicht kursive H.v.v.l,' Vg1. 
auch Y. Congar, Conc i Je, 103, der dauerhafte Ausagen ausdrück lieh auch für den zwel ten Te i 1 kon
statiert. Vgl. die Betonung des lehrcharakters des Ehekapltel bei O. Tettamanli, Matrillonlo, 292; 
S. Quadri, Introduzlone, 44. 

65 Vgl. GS, 1025': 'Interpretanda est Jgitur Constltutio Juxta normas generales theologicae 
/nterpretatlon/s, et qUldem rat/IJne haliita, praesertim in seeunda eius parte, iidlunctorU/I! iIIU

tab jr i um CUiII qui bus res de qu I bus ag i tur natura sua connectuntur' (H. v. V • ) • Außerdem bez i eht 
sich das "besonders' auf die Intensität der Aufmerksamkeit für zeitbedIngte Ele~ente und nicht 
auf deren Quantitatives Auftreten, so daß K. Rahner, Problematik, 635 mit Recht die dauerhaften 
Aussagen als große Hehrheit veranschlagt. 

66 Vgl. ebd.: 'Constitutio Pastora'ls 'De Ecclesia in munda huius tem~af1s' duabus partibus con-
stans, unum quid taillen efficit". Vgl. die Betonung dieses Zusammenhangs il/l Laufe der Textge
schichte o. 3.2.302. Auen E. Cniavacci, Costituzione, 9 mahnt, daß nur die BerÜcksichtigung der 
ganzen Konstltution der Komplexität ihrer Inhalte gerecht zu werden verllag. G. Arosio, Hatrillo
ni 0, 281 betont den Zusalill/ienhang zw 1 sehen Ehekapi te 1 und Aussagen zu~ Personverständn i s. Vg 1. 
dazu o. 3.3.2. 

67 Ygl. K. Rahner, PrOblematik, 635f. 
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für alle Menschen, die die Kirche zu hören bereit sind, ... Weisungen, 

die in der charismatisch erfaßten Gegenwartssituation als Entscheidun

gen der Kirche auf den charismatischen Anruf Gottes hin erge

hen" 68 wobei deren situativ-konkreter Charakter keinen Aus

schluß der Verpflichtungskraft, keine H~rabminderung zu bloß unverbind

licher Meinungsäußerung bedeutet69 , und dies wegen der Grundtatsa

che, "daß die Kirche einer nicht-geoffenbarten, nicht zum 'depositum 

fidei' gehörenden Erkenntnis bedarf, um selber sein und handeln zu kön
nen" 70 In Erwiderung auf den zuvor genannten Einwand ist also 

zu sagen: Selbst die Zugehörigkeit des Ehekapitels zum Bestand jener 

Aussagen, die auf Grund ihrer engeren Situationsgebundenheit als "Wei

sungen bezeichnet werden können, einmal vorausgesetzt, könnte ihr 

Verhältnis zu der anderen Kategorie von Aussagen auch etwa aus anderen 

Konstitutionen nicht durch den Gegensatz "nicht verpflichtend" "ver

pflichtend" wiedergegeben werden. 7oa Aber mit Blick auf die Text

geschichte kann der Einwand nicht einmal in dieser bereits deutlich 

eingeschränkten Form aufrechterhalten werden, denn selbst diese letzte 

ihn noch stützende Voraussetzung ist unzutreffend. Denn in keiner der 

Entstehungsphasen des Ehekapitels hat sein doktrineller Charakter 

grundsätzlich in Frage gestanden 

"Dogmatische Konstitution" geplanten 

angefangen von dem gerade als 

Entwurf der Theologischen Vor-

bereitungskomrnission71 über die verschiedenen Entwicklungsstufen, 

in denen, wie bereits erwähnt72 , gerade durch die Mahnungen der 

Minderheit der Lehrcharakter gar nicht aus dem Blick geraten konn-

68 Ebd., 631. 

69 Vgl. ebd., 615. 

10 Ebd., 628. J. leclercQ, Vatican 11, 119 versucht dies als eine doktrinär angereicherte Handlungs
orientiertheit auf den Begriff zu bringen. 

10aDie Aussagen Rahners werden verkürzt, wenn P. Gismondi, Diritto, W. trotz ihrer BerücksichtI
gung und gegen den textgesch i cht I ichen Befund dabei blei bt, die Qua I if i z i erung • pastora r sei 
gewäh I t worden, u~ den Verpf lichtungscharakter ei nfachhi n auszusch I i eBen. 

11 Vgl. o. 2.5., wobei die Bedeutung von ·dog~atisch· hier i~ Sinne von ·doktrinell" anzusetzen ist, 
da dieser Entwurf gerade deutl ich ~acht, daB die Aufhebung des Gegensatzes zwischen dog~atisch-un
dog~atisch als doktrinell-undoktrinell noch gar nicht realisiert wurde. 

12 Vgl. o. 3.2.4.1. 
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te73 , bis hin zur endgültigen Fassung, deren Qualifzierung als 

"Konstitution" eng verbunden war mit der als außerordentlich hoch ein

geschätzten doktrinellen Valenz gerade des Ehekapitels. 74 Was die 
erste von der letzten Fassung unterscheidet, ist nicht die Lehr- und 

Verpflichtungsabsicht, sondern die Lehrweise als Berücksichti

gung der päpstlichen Maßgaben: Während der erste Entwurf mit Recht als 

"geschichtliches Dokument einer ungeschichtlichen Schau"75 charak

terisiert worden ist, das vor allem von "mangelndem Empfinden für die 

Erneuerung, die von Johannes XXIII. auf allen Gebieten der Lehre und 

insbesondere auf jenen der 'Lehre der Kirche' eingeleitet worden 
war" 76, zeugte, ist die Endfassung das Ergebnis der stufenweisen 

Einholung und Umsetzung genau dieser päpstlich initiierten Erneuerung 

auf dem Gebiet der Ehelehre. 77 Damit erweist sich auch der hier 

behandelte Einwand selbst in verringertem Umfang als unhaltbar. 

Eine letzte Spielart von Einwänden, die den Verpfllchtungscharakter 

der konziliaren Eheaussagen bezweifeln, bleibt zu besprechen. der sich 

zwar z. T. mit bereits behandelten Formen überschneidet, auf den aber 

dennoch eigens eingegangen sein soll. Es handelt sich um den 

allgemeinen Einwand, Kennzeichen der Pastoralkonstltution sei es, 

zwar eine erneuerte Verbalisierung vornehmen zu wollen, dabei aber kei

nerlei inhaltliche, zumindest keine substantielle Innovationsabsicht 

zu besitzen. 78 Für die Gültigkeit dieses allgemeinen Einwands wer-

73 Vgl. o. 3.2.2.3. 

74 Yg1. o. 3.2.4.2. DaS dle pilpstl1che Vorgabe einer 'pastoralen' Orientierung gerade keine Einbuße 
an dOktrinellem Charakter und Autorität bedeutete, betont .it Blick auf das Ehekapitel auch der 
entschei~end an seiner Entstehung betei I igte B. Hämg, Marriage, m. 

75 B. Haring, Wege, 539. 

16 G. Alberigo, Konstitution, 54. 

17 Wobei die diese Erneuerung tragende spätere Mehrheit des Konzils als Minderheit bereits 10 der 
Vorbereitenden Phase nacllzuweisen ist, vgJ. o. 2.4. und dazu sowie zum kurialen übergewicht der 
Anfangsphase 4. Iodel icato, Preparazione, 124f. 

18 \'g1. diese Vorstellung in geradezu klassischer form in deli VorSChlag Eb. lefebvres v. 27.11.1962 
an das Konzilspräsidiul, der zwar abgelehnt wurde, sich aber die VerwirkliChung der von Papst 
Johannes XX111. vorgegebenen Konzi lsintention so dachte, daS vor allem darauf zu achten sei I "für 
die Heranbildung der Gelehrten die lehre auf dogmatische und scholastlsche Weise auszudrücken und 
für dle Unterweisung der Übrigen Menschen dle Wahrheit auf mehr pastorale Art darzulegen. ... 
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zu besitzen,18 Für die Gültigkeit dieses allgemeinen Einwands wer

den sodann Indizien aus dem Zusammenhang des Ehekapitels angeführt: Es 
bediene sich einer durchaus angenehmen Sprache, um Ehefragen zu behan

deln, ziele aber lediglich auf die existentielle Dimension der Ehe und 

nicht auf ihr Wesen, Denn sie wende sich-an einen universellen Adressa

ten und deute durch die allgemeine Redeweise von "Ehe und Familie" 

bereits an, daß sie sich nicht spezifisch zum Ehethema äußern wolle, 

Dem entspreche auch die ebenso zur pastoralen Eigenart dieser Konstitu

tion gehörende, darüber hinaus aber auch in der TextgeschiChte zum Ehe

kapitel explizit anzutreffende Absicht, eine technische Sprache und ei

ne präzise, definitive Darlegung der Lehre bewußt zu vermeiden, was 

überdies im Text selbst zum Ausdruck komme, insofern er einleitend da

rauf hinweise, keine vollständige Ehelehre entwerfen zu wollen,19 

Diesem Einwand ist zunächst entgegenzuhalten, daß auch ihm die Auffas

sung zugrundeliegt, die Qualifizierung der Konstitution als "pastoral" 

nehme sie als ein bewußt nicht lehren wollendes Dokument aus dem Rah

men der übrigen Konstitutionen aus80 , die bereits als Mißverständ
nis und unhaltbar naChgewiesen wurde,81 Aber auch die angefügten 

Einzelindizien sind keineswegs geeignet, den Einwand zu stützen, Denn 

die Tatsache, daß sich die Konstitution an alle Menschen und nicht nur 

an Christen wendet, bedeutet allein noch nicht, daß sie keine wesentli

chen Aussage machen will, da die Kirche als Auslegerin des Naturrechts 

Jede Kommi s ion so l1te zwei Dokullente vorsch lagen I das eine lIehr dogllat isch, zum Gebrauch der 
Theologen, das andere mehr pastoral, ZUII Gebrauch für dia übrigen Menschen, seien sie nun 
Katholiken, Nichtkatholiken oder Ungläubige', vgl. M. lefebvre, Konzil, 21. 

19 Ygl. diese Einwände in unterschiedlicher Kombination und mit Berufung auf GS 41,3, 1061 bei U. Na
varrete, Structura, 21; 23; 34; 42; 54; 63; 104; 105; 128. Ygl. so auch Diaz-Mava, Matrimon1o , 
411f., der sich dabei seleHiv auf die von Eb. Garrone, Toulouse/Frankreich später selbst korri
gierte erste Erläuterung des Titels 'Pastoral konstitution' beruf t , ohne die weitere EntwiCklung 
zu erwähnen. 

80 Ygl. bezeichnend die Nähe von 'pastoral' und 'praktisch' U. Navarrete , Strucutura, 85: 'Sub re
spectu ... pastorali et practico .. :. AußerdelI sollte die Bezeichnung 'expositio pastoralis'I 
vg I. ebd. I 23, auch für das Ehekapi te I verlIli eden werden I da sie mit zu den vorgesch lagenen I aber 
bewußt nicht übernommenen Alternat i vt i te In gehörte und daher mi 8verständli ch ist. Yg 1. ahn 1 ich M. 
Zalba , Dignitate, 381f; 384f. und 410. Für das Bewußtsein der Konzilsviiter hinsichtlich einer Ent
wiCklungs- und ErneuerungSllöglichkeit der Ehelehre vg1. o. 3.2.1.3. vgl. die ausdrückliche War
nung vor einer Verwechslung zwischen 'pastoral' und 'pragllatisch' in: Yatican 11, 54. 
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einen universellen Ehebegriff zu bestimmen beansprucht,Bla Darü

ber hinaus ist die Redeweise von "Ehe und Fami 1 le" zumindest im Kon

text des Konzils als stehende Begriffsverbindung anzusehen, die kei

nerlei relativierendes Moment enthält, da nicht nur der Sprachgebrauch 

der Konzilsdiskusslonen diese selbst belegtB2 , sondern die Infra

gestellung der Adäquanz dieser Verbindung bzw, das eigenständige Inter

esse an der Familie als ein erst sehr junges Phänomen einzuschätzen 

ist,B3 Was den Verweis auf die Einleitung zum Ehekapitel angeht, 

so muß deutlich erkannt werden, daß die Absicht, keine vollst~ndi-

98 Lehre entwerfen zu wollen, nicht bedeutet, sich jedweder Lehraus

sage zu enthalten, Vielmehr unterstreicht der Hinweis, ledigliCh eini

ge Hauptpunkte der Lehre (capita doctrinae) besser zu erhellen84 , 

gerade die Bedeutung der de facto ausgewählten Inhalte und der sie be

treffenden Aussagen85 , zumal das Mitglied der Unterkommission für 

die Ehe, V, Heylen, diesbezügl ich betont: "Das Konzil hält sich zwar 

streng an die Kontinuität der geoffenbarten Lehre, aber eine Klarheit, 

die aus der bloßen Wiederholung alter Formeln stammen würde, wäre 

trügerisch, Ein Dialog, der von vornherein die neuen Gegebenheiten 

81 Ygl. o. 3.3.1. 

81aYgl. z. B. A. Knecht, Handbuch, 8f. 

82 Ygl. etwa den Hinweis Kard. 8rmes, Galway und KilllacdoughlIrland, daß die Aussage über die Fort
pflanzung als Erstzweck der Ehe als naturrechtliche Aussage über die fallilie zu verstehen sei o. 
2.4. Anm. 89 oder AV.s.e. 8. Carli, Segni/Italien, in: AcSynYat IY/3, 169, der UII deutlicher he
rauszustellen, daß es UIII Ehefragen gehe. den Ausdruck 'bona faillilia' nicht durch 'bona lIatri
lIIonii' ersetzt haben wollte, sondern die Ergänzung 'bona lIatr i lIon i i sc fallilia" für hinreichend 
hielt: 'N. 60. pag. 47, linn. H. loco 'bona falililiae' dicatur 'bona lIatrilionii ac fallili-
ae" • 

83 Ygl. P. Gradauer, Eherecht, 231; Y. Eid, Elellente, 119. Zudelll wird nielland ernsthaft behaupten 
wollen, die Adhortatio Papst Johannes Pauls II., 'Familiaris consortio', v. 22.11.1982,8H91 
enthalte bereits auf Grund ihres Titels keine fundamentalen Aussagen zur kirchlichen Ehelehre. 

84 Ygl. GS 47,3, 1067: 'Quapropter ConciliulI. quaedall doctrinae Ecclesiae capita in clariorelll lu
cell! ponendo .. : (H.v.Y.I. Sowie 0.3.2.1. vgl. E. Chiavacci, Costituzione,199, der in dieser For
lIulierung die klare Ankündigung einer besseren Darlegung der Ehe1ehre sieht. Denn diese 
Ausdruckswei se setzt einen vorher i gen Zustand wen i ger k I aren Lichts voraus und gestehe dami t i nd i
rekt die UnzulängliChkeit der biSherigen Ausarbeitung der kirchlichen Ehelehre ein. Ygl. genau in 
diesem Sinne Kard. Eb. Suenens. Mecheln-Brüssel/Belgien o. 3.2.1.3. 

85 Zudem sei erinnert an das illl gesamten Verlauf der Textgeschichte naChzuweisende Bellußtsein VOI be
sonderen Schwergewicht der Eheaussagen, vgl. o. 3.2.1. und 3.2.4.2. 
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einbezieht, die für die eheliche Existenz von entscheidender Bedeutung 

sind, muß wirkliche Fortführung der authentischen Lehre der Kirche 
sein," 86 Einer besonderen Zuwendung bedarf das letzte angefügte 

Indiz, demzufolge die Pastoral konstitution bewußt eine technisch

begriffliche und präzise Darlegung der 6helehre habe vermeiden wollen. 

Auch hier ist einerseits daran zu erinnern, daß die Ausrichtung auf 

Kommunikabilität kein Spezifikum der Pastoral konstitution ist, sondern 

zum Gesamtanspruch gehört, unter den alle Konzilsdokumente gestellt 

sind,87 Sodann muß auch klar unterschieden werden: Oie Vermeidung 

bestimmter Fachtermini als solche bedeutet noch nicht den Verzicht auf 

Präzision oder eine bloß homiletische Intention, Zudem taucht die 

Vermeidung von termini technici im Verlauf der Textgeschichte zwar 

auch im Zusammenhang mit der allgemeinen Orientierung auf Allgemeinver

ständlichkeit des Ausgesagten auf88 und ist somit in der Tat ein 

Element der pastoralen Gesamtausrichtung des Konzils, die nicht die 

Lehr intention, sondern lediglich die Lehrweise tangierte, 
nicht aber des Spezifikums der Pastoral konstitution. Der Ausdruck 

"technisch" erhält im Zusammenhang mit dem Ehethema allerdings noch 

eine besondere Note, Nicht von ungefähr taucht er nämlich immer im 

Zusammenhang mit Fragen der Zweckhierarchie auf und markiert dort 

nicht nur den Unterschied zur allgemeinen pastoralen Intention der 

Konzilsaussagen, sondern es geht in ihn zusätzlich eine Nuance ein, 

die aus der Erarbeitung des Ehekapitels herrührt, nämlich der Ge

danke, solche Begriffe zu vermeiden, um die es zeitgenössische Diskus

sionen gebe, um die eigenen Aussagen nicht mit diesen Auseinanderset

zungen zu belasten. Deshalb zieht man gleichsam bestimmte Begriffe aus 

diesem Streitzusammenhang heraus und verwendet sie in einer neuen, all

gemeinen Bedeutung, die mit keiner der Verwendungsweisen durch die un

terschiedlichen Streitpositionen einfachhin gleichgesetzt werden darf, 

86 V. l. Heylen, Würde, 252. 

87 Vgl. o. Erster Teil: 2.1. 

88 vgl. o. 302.2.3. Anm. 79. 
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sondern aus dem Text selbst zu eruieren ist. 8B Die Konsequenzen 

der konziliaren Vermeidung einer technischen Fachsprache im allgemei
nen und disputbelasteter Begriffe im Kontext des Ehethemas sind nicht 

qualitativer Art in bezug auf den Verpflichtungscharakter der Aussa

gen, sondern methodischer Art hinsiGhtlich ihrer Interpreta

tion. 9o 

Mit der Widerlegung dieses letzten Einwandes ist klar, daß nicht 

nur allgemein weder ein Gegensatz zwischen pastoraler und doktrineller 

Intention des Konzils konstruierbar ist noch daraus folgernd der Ver

bindlichkeitscharakter seiner Aussagen in Frage gestellt werden kann, 

sondern vor dem Hintergrund, daß "Konzilien ein Ereignis des die Kir

che leitenden Geistes Gottes und ihr Ergebnis deshalb bindende Richt

schnur für die Kirche sind"91, auch für die Eheaussagen des Kon

zils die Feststellung W. Kaspers gilt: "Es wäre völl ig verkehrt, woll

te man die pastorale Absicht und Sprechweise des Konzils gegen seine 
mehrfach ausdrücklich formulierte und immer wieder bekräftigte doktri

nale Bedeutung ausspielen und übersehen, daß dessen Texte damit 'einen 

ernsten Anspruch an das Gewissen des katholischen Christen' einschlies-

sen (J. Ratzinger) " . 92 "Die pastorale Zielsetzung 

darum den Beschlüssen des Konzlls keineswegs 

Verbindl ichkeit" 93, sondern, insofern das Recht in der 

gar nicht unabhängig von theologischen Vorgaben existieren und 

Hauptzweck, das Heil der Seelen94 , 

89 vg1. erneut o. 3.2.2.2. sowie u, 3.3,2,3.2. 

90 Vgl, dazu u. 3.3.2.3.2. 

erfüllen kann95 und 

raubt 

ihre 

Kirche 

seinen 

inso-

91 W. Kasper, Herausforderung, 415. Auf di e höchste Autor itlt des Konz ils rekurriert zur Stützung 
der Verpf 1i chtung der Eheaussagen auch 0, FUllaga 11 i Caru 11 i, I nte 11 etto, 209t. 

92 Ebd .. 415, 

93 J, Neu.,ann, verbindlichkeit, 19. 

94 vg1. c. 1152 CIC 1983. 

95 Vg1. bereits F. X. Wernz, lus 1, 66 n. 53 AmI. 46: 'Qual!vis ius ecclesiasticull distinsuendull 
sit a theologia theoretica vel dogllatica aliiSQue partieularibus disciplinis theologicis, tallen 
nequaqualll ut disipl ina quaedam mere iuridica ab universo theologiea systelliate est separan
da et disputationibus iuristaruill tanQUIl seientia Quaedam neutra reliQuenda. Nall ius canonicull 
cum theologia morali constituit parteI! principalis theolosiae practicae'. Die enge verbindung 

712 



fern der konstatierte Verpflichtungsanspruch der Konzilsaussagen - und 

für die konziliaren Aussagen zur Ehe nicht minder als für die zur 

Ekklesiologie - auch für die Gesetzesreform und -interpretation höchst

amtlich von Papst Paul VI. noch kurz vor Abschluß des Konzils ur

giert96 und später mehrfach bekräftigt worden ist97 , gilt 

nach dem Ausgeführten zweifelsfrei 98 , daß auch die konziliaren 

Lehraussagen zur Ehe von "rechtlicher Natur"99 sind, daß sie zu 

jenen "Fundamentalentscheidungen" und "Fundamentalprinzipien" zu rech

nen sind, die zwar rechtlicher Konkretisierung bedürfen, bei denen es 

sich aber "nicht nur um die bloße Deklaration eines Zieles handelt, 

das man einmal erreichen möchte, sondern um eine Entscheidung, durch 
welche eine anstehende und für das Leben der Kirche bedeutsame Frage 

1n ihrem Fundament entschieden und damit eindeutig die Position be-

stimmt ist, hinter welche die Kirche nicht zurück kann und 

von Theo log ie und k i reh 11 ehell Recht und den illl recht verstandenen Sinn ei gent 1 ich theo 1 ogi sehen 
Charakter des letzteren hat Papst Paul VI. in einem während seines Pontifikats wnehmenden MaBe 
betont und lIit eigener kanonistischer Kompetenz entfaltet. vgl. J. Beyer, Paul VI, 43-15 und J. 
Gaudellet. Theologie. 165 weist in rechtsgeschichtlicher Perspektive darauf hin, daß das ka
nonische Recht je nachdem es mehr oder weniger den Dialog mit den übrigen theologischen Diszipli
nen suchte, lIIehr oder weniger lebendig, reiChhaltig und stilllul ierend war. 

96 Vgl. Paul VI, Ansprache v. 20.11.1965, 988. 

91 Vgl. P. Feliei, Opere, 151: 'Post celebratull ConciliulI non solum oportet leges edere ad reRovan
dUII Codicell Iuris Canonici anno 1918 (Quod saepe postulatuill hit ante ipsUII ConciliulIl, sed olmi
no necessariulI est recognoscere ius, sensu plenissililo huius serllonis latini sententiae: id 
est recognoscere norllas, eas cOllponendo CUII! nova spi ri tu Coneil ii, quod i ndo 1 eil pastora 1 eil habu
it' und Paul VI., Ansprache v. 28.01.1918, 184f.: 'Rillane, infine, i1 dovere di studiare e di 
lIeditare per il vostro specifico settere. celle deve avvenire e sta avvenendo in tanti altri set
tori della vita ecclesiale (liturgico, teologico, lIissionario. ecullenico, ece.]. le varie 'illpli· 
cazioni', dirette, degli insegnaltenti conciliari e di tradurle poi in pratica. , .. 

Tra costoro vogliamo lIettere i Giudici ehe, nelle loro sentenze, cercano di riecheggiare e di 
applicare, secondo opportuniU, gli alti principi deI Magistero conciliare, ad esellpio gli impor
tanti paragraf i debitamente intesi, secondo la mente deI Concilio, 'de dignitate lIIatrimonii et 
familiae fovenda', eontenuti nella Costituzione pastorale 'GaudiulI et Spes', Mettiamo, poi, i 
Giuristi ecclesiastici e laiei i Quali, nelle lore riunioni di studio 0 nei loro convegni regio
nali 0 internazionali, hanne illustrato tell i giuridichi di grande illlportanza, alla luce degli 
orienta.enti e delle direttive deI Vaticano Ir, 

98 Noch vorsichtige Formulierungen in dieser Richtung erhalten so ein tragfähiges Fundallent, vgl. J. 
Weber, • Erfüll ungsunverllögen', 19f. 

99 Vgl. W. Bertralls, Bedeutung. 128. 
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will" 100 und die den "Maßstab zur Prüfung (bilden), ob das nach

konziliare Recht konzilskonform ist, d. h. dem "Geist des II. Vatika
nums entspricht"101, dem sich auch das 1983 in Kraft getretene 

neue Gesetzbuch der lateinischen Kirche unterstellt hat. 102 

3.3.2. Der inhaltliche Fortschritt: Erneuertes Eheverständnis 

Nachdem der verbindliche Lehrcharakter der konziliaren Eheaussagen 

außer Zweifel steht, ist es nun möglich, sich - gleichsam mit "freiem 

Rücken" - dem inhaltlichen Bezugspunkt dieser Verpflichtung zuzuwen

den. Dabei deutet die Rede vom "erneuerten" Eheverständnis bereits an, 

daß es sich nicht um ein völliges Novum handelt noch handeln kann. 

Vielmehr geht es darum, wahrzunehmen, wie die Kirche ihrer Verpflich

tung zur Er-Neuerung' auf dem Gebiet der Ehelehre nachgekommen 
! ist, wobei "jede Erneuerung der Kirche •.. wesentlich im Wachstum der 

Treue gegenüber ihrer eigenen Berufung besteht."2 Erneuerung ist 

also von bloßer Neuerung, von bloßer Ablösung durch Neues zu unter

scheiden, es geht "nicht allein um taktische oder opportunistische An

passung an den Zeitgeist, auch nicht allein um die überwindung von 
schuldhafter oder schuldloser Entstellung der Kirche und ihrer Bot

schaft, sondern um den immer neu nötigen Versuch, die Botschaft in 

Treue zum Ursprung situationsgerecht zu verkünden und zu leben"3, 

100 Vgl. H. SChlitz, eie, 25. 

101 Vgl. ebd., 27. 

102 Vgl. Joha"nes Paul 11., Ap. Konst. 'Sam disciplinae leges' v. 25.01.1983, XIII: 'Quibus olIni
bus consideratis, optandull sane est, ut nova canonics legislatio efficax instrullentuM evadat, cu
ius ope Ecclesia valeat se ipsal perficere secundull Cancilii Vaticani 11 spiritulI, ac lIagis 118-

gisQue pareIl se praebeat salutifera sua lIuneri in hoc lIunda exsequenda·. 

1 Vgl. GS 21,S, 1041, wo die Kirche es als ihre Aufgabe bezeichnet, Gott und Christus gerade da
durch gegenwart i 9 zu lIachen, daS sie sieh selbst unter der Führung des He i I igeo Gei stes unaufhör
lich erneuert und läutert: 'Ecclesiae enill est Deulil Patrell eiusque Fi HUII incarnatull praesenteM 
et QUas i vi s i bilell reddere, ductu Sp i ritus Sanct i sese indes i nenter renovando et purif ican
da' . 

2 UR 6,1, 96: .... ollnis renovatio Ecclesiae essentialiter in aucta fidelitate ergs vocationell ei
us consistat ...•• 

3 P. Neuner, C. Reforll, 37. 
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kurz: es geht auch auf dem Feld der kirchlichen Ehelehre um eine prä

sentisch verantwortete Rückbesinnung auf zentrale Anliegen und ihr ge
genwartsadäquates Zur-Geltung-bringen. 4 Diese inhaltliche Erneue

rung soll methodisch in einer dreifachen Schrittfolge erhoben werden. 

Vor dem Hintergrund der durch Papst Johaones XXIII. angeregten und in 

Konzilsgeschehen und -ergebnis vollzogenen Wiederentdeckung der beson
deren Bedeutung der geschichtlichen Dimension kirchlicher Lehre und un

ter der Voraussetzung, daß der Mensch als endliches, geschichtlich be

dingtes Wesen sich der Wahrheit nur annähern, sie aber nie total erfas

sen kann5 , daß seine Erkenntnis, sein Zugang zur Wirklichkeit not
wendig fragmentarisch bleibt, er "daher nie die volle Wirklichkeit ei

ner Sache, sondern immer nur begrenzte, wenn auch gültige Aspekte er

fassen und aussagen kann"6, so daß "wir nicht nur die Totalität 

des Wahren niemals einholen können, sondern auch von keinem partikulär 

Seienden jemals alles wissen und aussagen können"7 und so eine Of

fenheit für weitere Inhaltsmomente bleibtB, soll zunächst ein be

griffliches Instrumentarium eingeführt werden, das in mehr oder weni

ger reflektierter Form in den verschiedenen theologischen Disziplinen 

und unterschiedlichen Themenbereichen bereits gebräuchlich ist9 

und sich deshalb empfiehlt, weil es der besagten Begrenztheit und Ge

schichtlichkeit des Menschen in besonderer Weise Rechnung trägt. Unter 

Berücksichtigung des fundamentalen Interpretationskriteriums der Ein-

. 4 Vgl. W. Kasper, Herausforderung, 421. 

5 Vgl. W. Beinert, Geschichte, 180. 

SE. Coreth, Einführung, 13. 

7 Ebd., 14. 

8 Vgl. ebd., 13. Damit ist kein relativistischer Wahrheitsbegriff angezeigt, sondern lediglich el-
ne anthropologisch bedeutsame Grundstruktur , die man als das 'Unbedingte im Bedingten' bezeichnen 
kann', vgl. ebd., 12. Dies gilt auch für theologische Wahrheit, auch sie hat das Ganze immer nur 
illl Fragillent, vgl. W. Kasper, Wahrheitsverständnis,192f. und ders., Erneuerung, 52f. 

9 Vgl. in reflektiertester Forll1 in der Dogmatik, J. Auer, Bedeutung, 259-219, weiterenhickelt bei 
A. J. Bucher, MOdellbegriffe; W. Beinert, Geschichte, 180; ders., Glaube, 197; ders, Dogmatik, 
gOf.; L. Ul1rich, Soteriologische Modelle, 472-476; er findet aber auch Anwendung in ~astoraltheo
logie und Kanonistik, vgl. H. Niederschlag, Modelle, 230-251; R. ~otz, Grade, 52; F. Bernard, Ge
nese, 232. Vgl. auch in bezug auf die Ehe, P. Mikat, Strukturen, 20 und H. Ringeling, Ehe. 346-
351. 
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heit der Pastoral konstitution muß sodann die Veränderung des Bezugsrah
mens der Eheaussagen durch das Auftauchen eines "anthropologischen Mo

dellwechsels" untersucht werden, bevor schließlich der "ehetheologi
sche Modell wechsel " zur Sprache kommen kann. erst dann ist das gesi

cherte Fundament für die systematische Erfassung der Eignungspriorität 

des konziliaren Eheverständnisses, seiner rechtlichen Implikationen so

wie eines analogen Vorgangs im 8ereich der Ekklesiologie geschaffen. 

3.3.2.1. Zum Modellbegriff10 

Das Hauptanliegen des aus dem 8ereich der Naturwissenschaften 

stammenden" Modelldenkens ist die "Interpretation einer schwer 

verständlichen Wirklichkeit durch eine unmittelbar einsichtige und 

plausible andere Wirklichkeit"'2, wodurch deutlich wird, daß die

ses Denken in der Theologie der Sache nach immer schon zu Hause war, 

insofern damit das Grundanliegen des Analogiedenkens angesprOChen ist 

und dieses in einer heutigen zeitgemäßen Form zur Sprache gebracht wer

den so11. 13 In einer grundSätzlicheren Dimension geht es dabei 

aber auch um den Versuch, der erwähnten Grundverfaßtheit menschlicher 

Erkenntnis begriffliCh gerecht zu werden.'. Das bedeutet: Das 

10 Oie Hodellbegrifflicllkeit wird lIier lediglich instrumentell herangezogen, d. h. sie ist in beson
derer Weise in der Lage, den au8erordentlich bedeutsamen Wechsel in Ehebegriff1ichkeit und -ver
ständnis zu veranschaul ichen. 

11 Der Ursprung des Modelldenkens als naturwissenschaftlicher Methodik liegt in der erkenntnistheore
tischen Situation des Physikers, Aussagen über nicht lIehr beobachtbare mikrophysikalische Vorgän
ge zu 18chen. Um dieses Problem zu bewältigen, wurde das Modelldenken in die Physik eingeführt, 
inde", zur BeSChreibung dieser Phänomene Begriffe aus der bekannten Makrawelt verwendet wurden, UII 
die gellachten Erkenntnisse zu ordnen und zu systellatisieren, wodurch sich i. Übrigen die positivi
stische Vorstellung einer voraussetzungslosen Naturwissenschaft als Illusion erwies, vgl. A. J. 
Bucher, Modellbegriffe, 128-134 sowie W. Kasper, MögliChkeiten, 136f. 

12 W. Beinert, EinfÜhrung, 34. Vgl. auch R. Benseh, Modell, 383-385. 

13 Vgl. J. Auer, Bedeutung, 261 und 269-214, der es in Christologie, Trinitätslehre, Sakralllentenleh
re und MariOlogie aufzeigt; vgl. auch A. J. Bucher, Modellbegriffe, 125. 

14 vgl. zum folgenden G. C. de Guzlllan. Understanding, 52-14. Diese Arbeit stellt eine außerordent
lich lebendige moral theologische Reflexion auf das erneuerte Eheverständnis der Pastoralkonstitu
tion auf der Basis der Modelltheorie dar. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Aufdec~.ung der Argumenta
ti onsstrukturen von z. 1. entgegengesetzten Aus I egungsversuchen. die die konz i 1i aren Ehepassagen 
erfahren haben. Ihre unmittelbarer das Eheverständnis in ~GaudiulI et spes" betreffenden, größten-

716 



menschliche Verhältnis zur Wirklichkeit ist kein direktes, unmittelba
res, das die Realität in ihrer Reingestalt erfaßt, sondern ein indirek

tes und mittelbares. Menschliches Erkennen und Erfahren ist nicht vor

au~setzungslos, sondern bedingt durch bestimmte Denkmuster, welche die 

Wirklichkeitssicht prägen. Die Wahrnehmun~erfolgt diesen Denkschemata 

entsprechend in einer vergleichenden Form; Neues wird mit bereits Be

kanntem verglichen und in gewisser Weise selektiv das übernommen oder 

zumindest leichter übernommen, was sich den vorhandenen Denkmustern 

fügt. 15 Sein Ziel, eine Wirklichkeit verständlich, begriffliCh 

zugänglich zu machen, indem bestimmte Ausdrücke aus einem bekannten, 

vertrauten Kontext in einen anderen, zu erhellenden versetzt werden, 

bleibt auf Grund der inhaltlichen Unvollständigkeit menschlicher Er

kenntnis dieser Wirklichkeit gegenüber ebenfalls unvollständig. 16 

Damit ist zugleich die Grundfunktion eines Modells angezeigt: sie be

steht in der Repräsentation eines angezielten Phänomens und darf 

nicht mit ihm identifiziert werden. Diese Repräsentation ist daher 

immer eine begrenzte, insofern zum besseren Verständnis eine Ver

einfachung vorgenommen wird, um bestimmte Aspekte deutlicher hervor

stechen zu lassen, ohne daß die übrigen Aspekte geleugnet werden. 

Durch diese gewisse Selektion fungiert das Modell aber zugleich als 

Interpretation der Wirklichkeit, die im Lichte des Modells, gleich

sam von ihm durchfärbt, wahrgenommen wird. In seiner Wirklichkeitswahr

nehmung und in der Wahl des Modells steht das Individuum jedoch nicht 

isoliert, sondern ist gemeinschaftlich eingebunden. Die Wahl eines Mo

dells ist abhängig von gesellschaftlicher Akzeptanz, von seiner Eig

nung und Einpassung innerhalb eines bestimmten geistesgeschichtlichen 

teils richtigen Thesen kranken allerdings an der fehlenden Quellenverarbeitung und Berücksichti
gung der Textgeschichte, so daS sie in vielem durch bloße Gegenbehauptung widerlegbar bleiben. 
Einige Anregungen dieser lIIoraltheologisch motivierten Arbeit können vor deli! Hintergrund des Quel
lenbefundes eine Blstätigung, Vertiefung und Präzisierung in kanonistischer Perspektive erfah
ren. 

IS Vgl. auch W. Kasper, Möglichlleiten, 134 in bezug auf bereits gesellschaftlich übernommene Erfan
rungsmode 11 e. 

16 Vg1. W. Beinert, DogMatiK, 91. 
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Gesamthorizontes. 17 Damit ist bereits auch die integrat1ve Funk

tion des Modells angesprochen. Der Versuch, etwas verständlich, vor
stellbar zu machen, wird dann Erfolg haben, wenn er an die Erfahrungs
welt des Adressaten anknüpft, d. h. er wird Begriffe aus der Erfah

rungswelt des Zuhörers wählen, die als Mosell zur Erklärung herangezo
gen werden können. Man wird also auf die sozialen Paradigmen oder 

Grundmodelle, die gesellschaftlich eingespielten Grundmuster zurück

greifen, um die erkenntnismäßige Integration zu erleichtern. Hinter 

einem bestimmten Modellbegriff sind also diese sozialen Paradigmen als 
geistiger Bezugsrahmen und Gesamtzusammenhang zu beachten, der die Ge

samtüberzeugungen einer Gemeinschaft enthält. 17a Dadurch wird 

auch nachvollziehbar, daß ein Modell nicht nur eine kognitive Dimen
sion besitzt, sondern auch eine regulative: es will Handlungsweisen mo
tivieren, einen Dispositionsrahmen für ein bestimmtes Verhalten abstek

ken, es hat somit auch Motivierungs- und legitimationscharakter. 

Schl ießl ich sind Modelle historisch bedingt. Sie werden für be
stimmte Zwecke eingesetzt und in einem konkreten geistesgeschichtli
chen Kontext verwendet. Ändert sich der Kontext, können sie ihre Aufga

be nicht mehr in gleicher Weise erfüllen. t8 Wird diese histori

sche Bedingtheit übersehen, kommt es zu dem Mißverständnis des Modells 
als Identifikation, als direkte Beschreibung und Erfassung des Phä
nomens und als Folge davon schließlich sogar zur Inversion, d. h. 

das Modell wird nicht mehr auf seine Erhellungsfunktion für das Origi

nal befragt, sondern jeweils letzteres als mit dem Modell identisch 

verstanden, wodurch das geschichtlich sich wandelnde Original immer 

nur im Ausmaß des in seiner historischen Ursprungssituation fixierten 

Modells realisiert werden kann. Beide Pole aber - Original wie Modell -

sind geschichtlichem Wandel unterworfen und abhängig von den zeitge

nössischen Paradigmen. Jede Veränderung an einer der drei Spitzen des 

17 Vg1. G. C. Guzman, Understanding, 55-62. 

17aVg1. wissenschaftstheoretisch H. J. Oahms, U. Majer, Paradigma, 410-412 sowie für die Fruchtbar!!a
chung auf theologiscnem Feld H. KOng, Paradi'gllenwechsel, 21f. sowie ders., Grundlagenerklärung, 
31-75. 

18 Vgl. ebd., 63-68, auch W. Beinert, Einführung, 35. 
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Oreiecks hat Auswirkungen auf die anderen beiden. Oie Erkenntnis neuer 

Elemente am Original kann das gängige Modell in Frage stellen und Ein

fluß auf den Gesamthorizont nehmen. Ebenso kann der geistesgeschichtli

che Wandel die Bedeutung des Modells verändern, so daß es nicht mehr 

in seiner alten Funktion für das Original verwendet werden kann, oder 

der ge;stesgeschichtliche Kontext ermöglicht eine neue Sichtweise des 

Originals und läßt auf diese Weise das gebräuchliche Modell unbrauch

bar werden. Auf Grund seiner Einbindung in einen gemeinschaftlichen 

Oberzeugungszusammenhang besitzt das Modell allerdings eine gewisse Wi

derstandskraft gegen seine Ablösung, besitzt gewissermaßen einen "fa

vor experientiae", da es sich zumindest in einem gewissen Grad bislang 

als sinnvoll erwiesen hat. Hinzu kommen als erschwerende Faktoren ei

ner Veränderung eines bestimmten Modellbegriffs die eventuelle Verges

senheit seiner historischen Situiertheit und sein Mißverständnis als 

die reine Anschauung des Phänomens oder ein geistesgeschichtlicher Kon

text, ein soziales Paradigma, das jeder Flexibilität und Offenheit 
eher mißtrauisch gegenübersteht als förderlich ist,19 

Die Funktionstüchtigkeit dieser theoretischen überlegungen erweist 

sich bei einer kurzen rekapitulierenden Anwendung auf das vertragliche 

Ehekonzept, die zugleich den Hintergrund bildet, von dem sich das kon

ziliare Eheverständnis um so klarer abheben kann. Die Ursprungssitua

tion des Vertragsbegriffs als "Ehemodell" ist in der mittelalterlichen 

Rezeption und Ourchsetzung des Konsensprinzips in der Auseinanderset-

zung 

reits 

erst 

um den Ehebeginn zu suchen, Unabhängig davon, ob diese Maxime be

im römischen Recht vertrags-theoretisch fundiert war oder aber 

aus der mittelalterlichen zivilrechtlichen Befassung mit dem wie-

derentdeckten und hochgeschätzten römischen Recht auf Grund einer aus

serordentlich geschichtsträchtigen Verwechslung eines systematischen 

mit 

von 

einem 

der 

inhaltlichen Zusammenhang erwachsen ist und in dieser Form 

Kanonistik übernommen wurde2o , kann als zentrales Anlie-

19 vg1. G. C. de Gman, Understanding, 68-71. 

20 Wahrend bis heute die Auffassung vertreten wird, die theoretische Grundlegung mes initlalkonsen
sualen-vertrag1ichen Eheverständnisses sei bereits illl römischen Recht ausgearbeltet anzutreffen, 
vgl. etwa die von O. Robleda und U. Navarrete betreute Dissertation von J. Huber, Ehekonsens, in 
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gen der Anwendung des Vertragsbegriffs auf die Ehe die Stützung des 

Konsensprinzips und die Bewältigung der durch das neue Prinzip entstan
denen nicht geringen Probleme21 gelten. Der Vertragsbegriff war 

als Ehemodell in der Lage, die Aufmerksamkeit auf den Konsens zu bün

deln und ein Verhalten der Gatten wie bei a~deren Verträgen zu motivie

ren. 22 Oie Bezeichnung der Ehe als "Vertrag" meint: Oie Ehe ist 

wie ein Vertrag, wobei dieses "Wie" die Konzentration auf den Kon

sensgedanken und seine APplikationsprobleme bezeichnete. 23 Zwi

schen Ehe und Vertrag wurden bestimmte Gemeinsamkeiten gesehen, näm

lich die fundamentale Bedeutung des Konsenses, und dieses Element wur

de zur Basis des Eheverständisses. Insoweit das Vertragsmodell die 
Ehe repräsentierte, ermöglichte es ein besseres Verständis dieser 

Realität hinsichtlich ihres konsensualen Ursprungs und der Rechtsfol
gen. 24 Sobald aber diese repräsentative Funktion in Vergessenheit 

gerät und es zur Identifikation von Ehe und Vertrag kommt, wird dieses 

Modell im Sinne eines direkten "objektiven" Zu-Griffs auf die Ehewirk

lichkeit als solche verabsolutiert. 25 Dieses Modell war eingebet

tet in den Gesamtzusammenhang einer Hochschätzung des römischen Rechts 

und einer Blüte der Befassung mit ihm. Oie Ehe kam durch den Streit 
zwischen Paris und Bo10gna26 hauptsächlich in ihrer Entstehungsdi

mension in den Blick, und der Vertragsbegriff war ein griffbereites Me-

deren Rezension rh. ~ayer-Maly allerdings eine 'zu stark auf die Verteidigung einer bestimmten 
These zielenden Argumentationsweise' konstatieren und die Warnung aussprechen !luB, 'daß es gefähr
lich ist, in antiken Quellen nach Antworten auf moderne Fragen zu suchen', vgl.ebd, 619 sowie 
ebenso distanziert G. Thür, Rez. J. Huber, 612-614, wird neuerdings erneut mit guten Gründen 
glaubhaft gemacht, daß es zwischen Konsensprinzip und Vertragstheor;e zwar einen Zusammenhang ge
be, aber keineswegs einen notwendigen und unmittelbaren. ViellIlehr sei der Gedanke des Initialkon
senses zuerst inder zi v i1 recht I i ehen Bearbe j tung des rÖllischen Rechts entstanden, und zwar aus 
rein inneren, die römischen RechtsqueJlen betreffenden Gründen und vÖ!1;g unabhängig von der Ehe
natur, vgJ. R. Orestano, Errore, 315-337 bes. 319 und mf. 

21 VgJ. R. Orestano, Errore, 321. 

22 Vgl. G. C. de Guzman, Understanding, 66f. 

23 Vgl. ebd., 55. 

24 Vg1. ebd., 56. 

25 Vgl. ebd., 56. 

26 Vg1. 0, Erster Tei I: 1.2. 
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dium, diese als konsensual charakterisiert zu veranschaulichen. Ande

re Dimensionen der Ehe wurden ausgeblendet oder traten zumindest in 
den Hintergrund, neue wurden dann leichter aufgenommen, wenn sie dem 
Vertragsmodell entsprachen. Die historische Ursprungssituation des Ver

tragsmodells kann somit in der Stützung des neu übernommenen Konsens
prinzips angesiedelt werden. Allerdings war nicht nur diese originäre 

Situation eine geschichtlich vorübergehende, sondern der historische 
Wandel betraf auch die beiden anderen Seiten des Dreiecks, nämlich die 
Ehewirklichkeit selbst wie auch den geistes-geschichtlichen Zusammen
hang. 

Aufklärung und Romantik brachten eine Ablösung des religiösen Ge
samthorizontes einerseits und eine starke Betonung des Individuums an
derseits, was sich auf die Sicht der Ehe ebenso auswirkte wie auf das 
Vertragsmodell. Staatlicherseits wurde die Ehe vor allem auf die indi

viduelle Bezogenheit von Mann und Frau gegründet, was seinen rechtli
chen Ausdruck letztendlich in der Konzeption der Ehe als individual

rechtlichen Vertrag im 18. Jahrhundert fand mit der strikten Vertrags

freiheit der Partner, was zugleich eine enorme Ausweitung der staatli
chen Regelungskompetenz in bezug auf die Ehe bedeutete. 27 Damit 
war das Vertragsmodell in seiner innerkirchlichen Funktion als Beto

nung des Konsensgedankens, der nie eine inhaltliche Dispositions
freiheit der Eheleute hatte anzeigen wollen, eigentlich seiner Eignung 

beraubt und die Notwendigkeit gegeben, nach einem geeigneten anderen 
Modell Ausschau zu halten. 27a Das Vertragsmodell wurde jedoch wei

terhin verwendet; und zwar stärker als je zuvor - allerdings in einer 
völlig neuen Funktion. Während bis zum 18. Jahrhundert Vertrag und Sa
kramentalität bzw. Unauflöslichkeit auseinandergehalten wurden und ge
trennte Behandlung fanden und es kein einziges lehramtliches Dokument 
gibt, daß von einer realen Identität beider spricht28 , änderte 

27 Vg 1. P. Mi kat, Strukturen, 19-23. 

27aVgl. unter diesu Gesichtspunkt auch die institutionstheoretische Kritik 0 •. Erster Teil: 
2.2.4. 

28 Vgl. so U. Navarrete, Foedus, 648; für die Anfangsphase der übernahme des Konsensgedankens vg1. 
. R. Orestano, Errore, 320. 
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sich dies in dem Moment, als die Regalisten des 17. Jahrhunderts zur 

Stützung des staatlichen Alleinanspruchs auf rechtliche Kompetenz in 

Ehefragen eine strikte Trennung zwischen Vertrag und Sakrament vornah
men. Gegen diese Theorie wurde im Gegenzug von Kanonisten und anderen 

Theologen und dann in zunehmendem Maße kirchenamtlicherseits die Iden

tität zwischen Vertrag und Sakrament betont. Dazu war zunächst die Be

tonung des Vertragscharakters als solchen und dann die Absicherung der 

Identität erforderlich. 29 Sachlich ging es zwar allgemein um die 

Identität von Eheschließung und Sakrament bei Ehen unter Getauften; da 

aber die leugnung dieser Identität unter dem Vertragsbegriff antrat, 

wurde auch die Bekämpfung dieser These durch eine Gegenthese auf glei

cher begrifflicher Ebene betrieben. Seit dem 18. Jahrhundert ist daher 

bis hin zur Enzyklika "Casti connubii" ein stetiges Ansteigen in der 

Intensität lehramtlicher Betonung des Vertragscharakters der Ehe fest

zustellen, ohne daß sich denselben Zeugnissen die Frage nach einer Be

gründung der Anwendung des Vertragsmodells auf die Ehe gestellt hät

te. 30 Das Vertragsmodell hatte sich nun aber grundlegend gewan

delt. Es wurde nicht mehr gefragt, ob der Vertragsbegriff Elemente ent

hält, 'welche zu einem besseren Verständnis der Ehe oder bestimmter ih

rer Aspekte beitragen könnten, sondern es war zur Stützung des kirchli

chen Kompetenzanspruchs in Eheangelegenheiten notwendig geworden, die 

Ehe als Vertrag auszuweisen und diesen als Sakrament ihrer Zustän

digkeit zu unterstellen; die Ehe mußte als solche ein Vertrag sein, um 

in das kompetenzapologetische Interesse der Kirche zu passen. Damit 

war aus Gründen, die nichts mit der Eigenart der Ehe selbst zu tun hat~ 

ten, eine absolute Festlegung auf das Vertragsmodell erfolgt und genau 

die Situation programmiert worden, wie sie sich in der Darstellung des 

altkodikarischen und von der systematischen Theologie übernommenen Ehe

konzepts darbot. 31 Die Repräsentation war nicht nur zur Identifi-

29 Vgl. U. Uavarrete, Foedus, 648f. 

30 Vgl. ebd" m-65!. 

31 Vgl. Erster Teil sowie S. lener, Oggetto, 140, der das starre Festhalten an der Autorität der Tra
dition und des Codex selbst sowie das Ungenügen der Institutionstheorie, die keinen einheitlichen 
I nst i tut i onshegri ff zuwegehrachte, für das Sehe i tern von Änderungsversuehen verantwort li eh 
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kation geworden, sondern hatte auch eine Inversion des Verhältnisses 
zwischen Original und Modell zur FOlge, insofern alle wesentlichen 
Rechtsfiguren des katholischen Eherechts in einen Begründungskonnex 
mit dem vertragsbegriff gestellt wurden und man sogar die Konsensbedeu
tung aus dem Vertragscharakter der Ehe aQleitete. 

Stellt man des weiteren in Rechnung, daß die vertragliche Konzep
tion ihre Funktion vor dem Hintergrund eines voluntaristisch geprägten 
Gottesverständnisses32 und einer objektivistischen Eheauffassung 
ausübte, "die Wesen und Struktur der Ehe mit einer aus biologisch-na
turhaften Vorgegebenheiten gewonnenen und metaphysisch überhöhten 'ob
jektiven' Ehezwecklehre verbindet"33, indem einer "'generischen 
Natur' des Menschen 'objektive Zwecke'" entnommen werden, "welche die 

eheliche Lebensgemeinschaft in eine durch Finalisierung durchprogram

mierte, der individuellen wie geschichtlich-sozialen Ausgestaltung ent
hobene, zeitlos fixierte Institution veräußerlichten"34, daß aber 

anderseits Aufklärung und Romantik in ihrer - zugegebenermaßen extre
men - Individuumszentriertheit dennoch eine positive Wirkungsgeschich
te in Form einer das Eheverständn1s humanisierenden Betonung der Sub
jektbezogenheit intitiierten35 und zudem humanwissenschaftliche 

Erkenntnisse die ausschließliche Fortpflanzungsfunktion der Sexualität 
als Irrtum erwiesen hatten, dann wird deutlich, daß es immer schwieri
ger werden mußte, vor einem gewandelten geistesgeschichtlichen Hinter
grund und neuen Erkenntnissen über die Ehewirklichkeit, neue Elemente 
über das Vertragsmodell in die Eheauffassung zu integrieren, das als 
Prämisse fungierie und weniger danach fragte, was zur Ehe so sehr ge
hört, daß ihm rechtliche Relevanz beigemessen werden müßte, als viel
mehr nur das als zur Ehe gehörig akzeptierte, was sich eindeutig in 
ein vertragliches Rechts-Pflichts-Konzept umsetzen ließ. 

Diese Verabsolutierung des Vertragsmodells der Ehe im Sinne der di-

lacht. 

32 Vg1. o. Erster Teil: 1.1. und 21. 

33 P. lIikat, Strukturen, 35. 

3( Ebd., 35. 

35 Vgl. ebd., 26f. 
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rekten, ausschl ießl ichen Gleichung "Ehe=Vertrag" exempl ifiziert die 

grundsätzliche erkenntnistheoretische Einsicht, daß Irrtum durch Nega
tion entsteht. Jede für wahr gehaltene Erkenntnis steht unter dem An
spruch unbedingter Geltung, aber dieser formale Anspruch schließt die 

notwendige inhaltliche Begrenztheit des Ausgesagten nicht aus. Viel

mehr gilt, "daß eine inhaltlich noch so begrenzte Erkenntnis oder satz

hafte Aussage einfach richtig und zutreffend, in diesem Sinne unbe

dingt wahr sein kann: Es ist so, auch wenn damit noch nicht alles ge

sagt ist". 3 6 Wenn aber ei ne Teilwahrhei t i nha 1 tl ich absolut ge

setzt und andere einfachhin negiert werden, wenn "Relatives absolut ge

setzt, für Partikuläres ein Totalitätsanspruch erhoben wird - und dies 

zumeist nicht aus theoretisch wissenschaftlichen, sondern aus prakti

schen, oft politischen Motiven und Interessen -, so wird daraus das, 

was man 'Ideologie' im schlechten Sinne nennt. Hier zeigt sich ••• J 

daß in der Negation ein spezifischer Ursprung des Irrtums über

haupt liegt. Daraus, daß sich mir die Wirklichkeit nur so zeigt, er

gibt sich zwar ein berechtigter Teilaspekt, der die gültige Aussage er

laubt: es ist so. Es berechtigt aber nicht dazu, diesen Teilaspekt al

lein festzuhalten und alles andere auszuschl ießen: es ist nur 

so". 37 Diese Einsicht entspricht aber ihrerseits wiederum dem Ge

samtanliegen des Konzils und empfiehlt die Verwendung der Model1be

grifflichkeit als methodische Chance für die Erschließung von Wahr
heitsgehalten für eine intersubjektive Vermittlung38 , wobei wie 

beim Konzil so auch hier gilt, daß Modellbegriffe einen spekulativen 

Anstoß geben, "nicht nur schon immer reflex gewußte Wahrheiten neu aus

zusprechen, sondern auch bisher nur einschlußweis Gewußtes aus
drücklich in die Reflexion"39 zu zwingen. 4o 

36 E. Coreth. EinfOhrung, 13; womit Wahrheit sich immer wieder in der Synthese findet, d. h. nicht 
in der Negation in Form partieller Verabsolutierung, sondern in der Integration. 

37 Ebd., 15. 

38 Vg1. A. J. Bucher, MOdellbegriffe, 142. 

ag Ebd., 142.Vgl. J. Auer, Bedeutung, 268. 

40 Oami t wäre zug 1 eich auch dem Charakter der theo I og i sehen Wissenschaft als kr i t ischer Vi ssenschaft 
Rechnung getragen, vg1. W. Kasper, Wahrheitsverständnis, 196. 
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3.3.2.2. Der anthropologische Modellwechsel 

Die Aussagen der Konstitution "Gaudium et spes" zur Ehe können wie 

ihr gesamter zweiter Teil nur im Lichte des ersten Teils verstanden 

werden. Zu dieser Einsicht zwingen nicht nur die ehrono-logik des Tex

tes, der an späteren Stellen früher bereits Ausgesagtes voraus

setzt1 , sondern auch die Textgeschichte2 und die ausdrückli

chen Hinweise des Textes selbst. Die in der Anmerkung zum Titel eigens 

hervorgehobene Einheit des Textes wurde bereits erwähnt3 ; sie ver

hindert aber ein Ausspielen beider Textteile gegeneinander nicht nur 

in formaler Hinsicht, sondern bedeutet auch eine inhaltliche Verklamme

rung. Diese wird darüber hinaus noch im Vorwort zum zweiten Teil expli

zit, indem überleitend der Inhalt des ersten Teils in Erinnerung geru

fen und zugleich das Vorhaben des zweiten Teils angezeigt wird. Nach 

der Beschäftigung des Konzils mit der Würde der Person, will es sich 

nun besonders dringlichen Problemen zuwenden, zu denen an erster Stel

le auch das Thema "Ehe und Familie" gerechnet wird. Diese Zuwendung 

soll aber methodisch unter Berücksichtigung des Evangeliums einerseits 

und der menschlichen Erfahrungen anderseits erfolgen.~ Auch damit 

wird auf fundamentale Aussagen des ersten Teils zurückgegriffen, was 

einen zusammenfassenden Rückblick auf diesen erforderlich macht. 

Beinhaltete bereits die Gesamtzielsetzung des Konzils eine "Wende 
zum Menschen"! in der Orientierung der "Verheutigung" der christ

lichen Botschaft am Menschen, so hat diese Ausrichtung noch einmal ei

ne Konzentration und thematische Bündelung in diesem zweiten zentralen 

1 Vg!. G. C. de Guzman, Understanding, 205. 

2 vgl. die immer wieder erfolgende Betonung des Zusammenhangs beider Teile o. 3.2.4.2. 

3 Vg]. o. 3.3.1. 

4 Vgl. GS 46,1f., t066: 'ConeiliulII, postqual exposuit cuiusnam dignitatis sit persona hominis necnon 
ad quodnall munus, sive individuale sive sociale, in universo lIundo adiliplenduill sit voeata, sub lu
ee Evangelii et humanae experientiae ollniulI nune animos ad quasdall urgentiores huius tellporis ne
cessitates convert it, quae maxime genus humanull afficiunt. 

Inter multa quae hodie sol1icitudinem ollniulI excitant haec praesertim recolere iuvat: matrililoni
um et familialll .. :. Vg1. auch B. Häring, KOllllentar, 425. 

5 Vg!. M. Juritsch, Hensch, 25f. 
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Dokument des Konzils über die Kirche erfahren,6 Dies geschah nä
herhin durch die Erklärung'des Menschen zum Zentralthema sowie durch 
eine spezifische Vorgehensweise und schließlich in einem erneuerten 
Personverständnis selbst. Der Mensch wird für die Konstitution zum Aus
gangs- und Zielpunkt des kirchlichen Wirk~ns, Die Kirche bekundet als 

eine selbst aus Menschen bestehende Gemeinschaft ihre engste Verbunden
heit mit den Freuden und Ängsten der Menschen und ihrer gesamten Ge

schichte. 7 Es ist der Mensch, der im Mittelpunkt der Ausführungen 
stehen sol1 8 , es sind seine Fragen und vor allem die Frage 
nach sich, dem Menschen, selbst, denen sie sich widmet9 , jenes 

Menschen, auf den nach einem fast universalen Konsens alles auf Erden 
als Mitte1- und Höhepunkt hinzuordnen ist,10 Und die darauf zu ge
benden Antworten sollen gerade zeigen, daß eigentlich die Sendung der 
Kirche gerade als religiöse eine zutiefst menschliche ist

"
, daß 

also "gerade im christlichen Glauben an Gott", die volle Menschlich
keit des Menschen erreicht wird",12 

Diese Konzentrierung auf den Menschen findet sodann eine Art metho
dischen Niederschlag in der Absicht, die "Zeichen der Zeit" zu erfor
schen und diese im "Licht des Evangel iums" zu deuten,13 Dabei 

6 vg1. o. U.1. 

7 Vg 1. as I, 1 025f.: 'Gaudi um et spes, I uctus et angor homi num hu i us tempori s, paupem praesert i!l 
et Quorullvis afflictorum, gaudium sunt et spes, luctos et angor etiall Christi discipulorulI, nihil
que vere humanum invenitur, quod in corde eorull non resonet .... Quapropter ipsa CUII gene re hUlla
no eiusque historia se revera intime coniunctall experitur'. 

8 Vg1. GS 3,1,1026: 'Homo ... totius nostrae explanationis cardo erit'. H. J. Pottmeyer, Anthropo
logie, 174 spricht von der Anthropozentrik der Konstitution. 

9 Vg1. as 10,1, 1032:' ... in dies numerosiores fiunt qui quaestiones maxille fundamentales vel 
po nu nt vel nova acuitate persentiunt: Quid est hOlllo?'. 

10 Vg]. GS 12,1, 1034: 'Secundum credentium et non credentiulI fare concordell sententiam, omnia quae 
in terra sunt ad hominu, tallQuall ad cent rum SUUII et culllen, ordinanda sont.· 

11 Vg1. GS 11,3, 1034: 'Exinde luculentius apparebit populum Dei et genus hUllanulI, cui ille inseri
tur, servitium sibi mutuo praestare, ita ut Ecclesiae missio religiosam et ex hoc ipso SUlille hUlla
nalll se exh i beat' . 

12 J. Ratzinger , KomMentar, 315. Vgl. die Konkretisierungen in GS 41, 1059f. 

13 Vg1. GS 4,1, 1027: 'Ad tale munus exsequendam, per olllne teillpus Ecclesiae officium inCuMbit signa 
tellporum perscrutandi et sub Evangelii lute interpretandi". 
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wird zwar an dieser Stelle von einer einseitigen Beleuchtung durch das 
Evangelium ausgegangen, anderseits aber auch deutlich darauf hingewie

sen, daß das Hören, Unterscheiden, Deuten und Beurteilen der Zeichen 

der Zeit im Lichte des Gotteswortes zur Vertiefung, zum immer besseren 

Verständnis und zur angemesseneren VerkUnd~gung Aufgabe des ganzen Got

tesvolkes ist14 , und zu Beginn des zweiten Teils ist nicht nur 

vom L i.cht des Evange li ums, sondern auch von dem der mensch 1 i chen Erfah

rungen die Rede, das auf die zeitgenössischen Probleme fallen 

so11 15 , so daß es nicht um eine "zeitlose, geschichtstranszenden
te Beschäftigung mit Mensch und Welt" gehen kann16 ; vielmehr 

tritt die Kirche hier in die Selbsterfahrung des Menschen ein, "um in 

ihr das Wort Gottes zu hören und so eine Erhellung oder eine Kritik 
dieser Erfahrung durch das Wort Gottes zu gewinnen"l1 , zumal die 

Kirche sich auch selbst als Lernende versteht, die zur übrigen Mensch

heit in einem gegenseitigen Dienstverhältnis steht18 , von der 

Welt auch Hilfe für die Wegbereitung des Evangeliums erfahren 

kann19 und letztlich in der gelebten Überzeugung ihrer Gläubigen 

mit dem Wirken des Heiligen Geistes rechnet, der jedem Einzelnen seine 

Gaben zuteilt, wie er w1ll 2o , und so mit der Subjekthaftigkeit 

des Gottesvolkes und seinem Beitrag zur Glaubenserkenntnis,Zl 

14 Vgl. GS 44,2, 1065: 'Totius Populi Dei est, praesertim pastorUIll et theologorum, adiuvante Spiritu 
Saneto, varias loquelas nostri temporis auseultare, diseernere et interpretari easque sub lUllline 
verbidivini diiudieare, ut revelata Verltas sellper penitius pereipi, melius intel1igi aptiusque 
proponi possit'. Vgl. auch H. Waldenfels, Fundamentaltheologie, 411-413. 

15 Vgl. o. 3.3.2.2. 

16 Vgl. H. Wa ldenfe ls, Fundamenta 1 theo logi e, m. 
17 ~. Juritsch, Menschenbild, 22. 

18 vgl. o. 3.3.2.2. Anm. 11. 

19 Vgl. GS 40,4, 1059: 'Simul sibi firmiter persuasull habet se lIultum varioque mado a munda, sive a 
singulis nallinibus sive ab humana societate, eorum dotibus ac navitate, in praeparatione Evange-
1 i i iuvari posse'. 

20 Vg1. LG 12,2, 16: 'ldem praeterea Spiritus Sanctus non tantum per sacramenta et ministeria Popu
Jum Dei sanctifieat et ducH eUlique virtutibus ornat, sed dona sua 'dividens sin9ulis prout vult' 
(I Cor. 12, 11) .. :. 

21 Vgl. H. Waldenfels, Fundamentaltheologie, 469-472. 
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Schließlich bietet die Antwort des Dokuments auf die Zentral frage 
"Was ist der Mensch?" den Entwurf einer christlichen Anthropolo
gie. 22 Dabei waren Kernformulierungen zwar bereits im allerersten 
Schema der Theologischen Unterkommission anzutreffen,!3 Aber die 
verbale Entsprechung bedeutete keinerlei,Vorwegnahme des späteren Aus
sagegehalts; vielmehr hatte sich schon ziemlich früh2 • und stetig 
deutlicher ein die Aussagen prägender Perspektivenwechsel vollzogen, 
ein Wechsel in der Betrachtungsweise, die nicht mehr abstrakt-unzeit
lich von der "menschlichen Natur" ausging, sondern vom konkreten Men
schen, sich nicht einer "Thesentheologie" verschrieb, sondern auf die 
geschichtliche Stunde e1nließ25, und gerade auf diese Weise zu ei
nem in der katholischen Lehrtradition erneuerten Personbegriff gelang
te, dessen theologische Tragweite wohl noch nicht vollständig ausge
leuchtet ist. 28 

Das erste Kapitel der Konstitution spricht von der Konstatierung 
der Gottebenbi1dlichkeit des Menschen27 und gibt damit das neue 
Modell zum Verständnis der menschlichen Person an28 , das es darin 
verankert. 29 Es wird 'in drei sich gegenseitig durchdringenden Di
mensionen entfaltet, die sich als Individualität, Sozialiät und Kreati
vität angeben lassen. 3o Bereits unter dem Aspekt der Individuali-

22 Vgl. H. J. Pottmeyer, Anthropo log i e, 113-176 und P. Coda, UOIIO, 164-194. 

23 Vgl. J. Moeller, Geschichte, 244 und 218. 

24 Und zwar wiederum im Zusammenhang lIit der Konzilsorientierung durch Papst Johannes XXIII., vgl. 
0. 2.2. und 2.4. sowie J. Moel1er, Geschichte, m-241. 

25 Vgl. J. Moeller, Geschichte, 244f. und E. Schillebeeckx, Signatur, 42. Vgl. auch E. Hamel, Lux, 
118-120. 

26 Was allerdings auch hier weder geschehen kann noch 5011. Vgl. E. Chiavacci, Nozione, 94. 

27 Dl e Ausdrücke' Person' und 'Mensch' werden i 11 Text synonYII verwendet, vg 1. E. Ch i avacei, Nozione, 
95. 

28 Vgl. GS 12,3, 1034: 'Sacrae ... L1tterae docent hOlllinell 'ad 1111agin611 Dei' creatum esse, capacell 
SUUII Creatorem cognoscendi et a!landi, ab eo talIQuall dOlll1nuill super olllnes creaturas terrenas consti
tu tU!!, ut eas regeret, eisque uteretur, glorificans Deum'. Vgl. G. C. de Guzlllan, Understanding, 
21 L216 und 30. 

29 vgl. M. Juritseh, Hensch, 35. 

30 Vgl. G. C. de Guzman, Understanding, 212, wobei hier der Ausdruck 'Kreativität' deli der '~elt1ich-
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tät findet sich entscheidend Neues gegenüber klassischen Bestimmungen 
des Menschen als "animal rationale", nämlich die ganzheitliche Integra

tion der Leiblichkeit einerseits sowie Freiheit und Geschichtlichkeit 
anderseits. 31 Der erste Satz zur Verfaßtheit des Menschen bringt 
seine untrennbare Leib-Seele-Einheit zum Ausdruck32 , und zwar 

nach Ausweis der Textgeschichte in ganz bewußter Vermeidung jeder Form 
von Dualismus33 - ein Anliegen, daß sich auch im Verlauf der Re
daktion des Ehekapitels immer wieder Gehör verschaffte. 34 Aus
drücklich wird der Mensch durch seine Vernunftbegabtheit von der Natur 

abgehoben und aus der Dingwelt ausgenommen. 35 Ober diese klassi
schen Elemente der Geistnatur des Menschen geht der Text jedoch noch 
hinaus. Als Ebenbild Gottes ist der Mensch Geschöpf, und zwar das von 

Gott angerufene und zur Antwort auf Gottes Ruf befähigte Ge
schöpf. 36 Die Instanz, die sich diesem Anruf stellt, ihn "hört", 

ist das menschliche ~ewissen als die verborgenste, aber eigentlichste 
Mitte des Menschen37 , und es ist dieses "Gesetz des Geistes nicht 

keit" vorgezogen wird, einerseits, weil er den entspechenden Passagen inhaltlich angemessener er
scheint, anderseits um das Mißverständnis zu vermeiden, es ginge hierbei UM ein theologisch irre
levantes Terrain, vgl. H. Jorissen, Gott, 643-653. P. Coda, Uomo, 113-119 verwendet die Trias 
'soggettivmzione', 'socializzazione' und ·storicita·. 

31 Auch J. Ratzinger, Kommentar, 316 weist darauf hin, daß duit eine 'statisch-philosophische 
Anthropologie i., Sinne der neuscholastischen Tradition' beiseite gelassen und stattdessen ohne 
Anspruch auf eine vo l1stindi ge SysteMat ik • ei n Mosai k aus fundallenta len Grundaussagen • erste 11t 
werden sollte, 'das zusamllen ei n dynalli sches, geschi chtsbezogenes und wesentlich aus den 
Gegebenheiten der Bibel geformtes Bild des Menschen ergab'. 

32 Vgl. GS 14,1, 1035: 'Corpore et anima unus, homo per ipsam suall corporale., condicionell elementa 
mundi materialis in se co11igit .... VitaM ergo corporalem hOlilini despicere non licet, sed e con
tra ipse corpus SUUII, utpote a Deo creatull et ultilla die resuscitandulI, bonum et honore dignull ha
bere tenetur·. 

33 Vgl. J. Ratzinger, XOllllentar, 322. Vgl. auch GS 41,2, 1059. 

34 vgl. z. 8. o. 3.2.3.2. 

35 Vgl. GS 15,1,1036: 'Recte iudicat hOIllO, divinae mentis lUllen participans, se intellectu suo uni
vers i tate., rerum superare' . 

36 Vgl. E. Chivacci, Nozione, 99; F. B6ekle, Personverständnis, 113. 

31 Vgl. GS 16, 1031: 'Conseientia est nueleus secretiss.,us atque saerariulI hOlllinis, in quo solus est 
cu., Deo, cuius vox monat in intillo eius. Conscientia lIodo lirabili illa hixinnoteseit, quae in 
Dei et proximi dilectione adilllpletur". 
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ein neuer Gesetzeskodex" , sondern "ein vom Heil igen Geist ausgehender 

Drang zum Guten" 38, der die besondere Würde des Menschen aus

macht.:n Dem klassischen Bestimmungspaar "Leib-Seele" wird also 

nicht nur in seiner ganzheitlichen Einheit zur rechten Geltung verhol

fen, sondern es wird überdies ergänzt durch den Aspekt der freien kon

kreten Aktuierung. Deshalb ist der in den Mittelpunkt der Konstitution 

gestellte Mensch als "der eine und ganze Mensch, mit Leib und Seele, 

Herz und Gewissen, Vernunft und Willen" ausgewiesen. 4o Diese Ant

wort auf die Beanspruchung durch Gott 1st aber überhaupt nur möglich 

unter der Bedingung der Freiheit41 , womit trotz aller zu Recht be

anstandeten Defizite des Textes42 dieser grundsätzliche, unaufgeb

bare Zusammenhang von Sittlichkeit und Freiheit ausgesprochen ist, zu

mal eigens unterstrichen wird, daß es die Würde des Menschen ist, die 

verlangt, daß er personal handle, d. h. in bewußter und freier Wahl, 

von innen her bewegt und geführt und nicht etwa unter blindem inneren 

Drang oder äußerem Zwang. 43 Damit ist keine neue Sprache, sondern 

eine neue Sicht des Menschen gewonnen44 , es soll aus dem Glau

ben ein ausdrückliches Ja zur Freiheit gesagt werden. 45 

Das hier explizierte Personmodell der Gottebenbi1dlichkeit ver

bleibt aber nicht auf der Ebene einer vertieften Sicht der Individuali

tät und der Betonung des Selbstandes des Menschen, die immer noch ei

ner substantialistischen Sichtweise46 verdächtigt werden könnten. 

38 Vg1. F, Söckle, Personverständnis, 175, 

39 Vg1. GS 16, 1031: 'Nam homo legem in corde suo a Deo inscriptam habet, cui parere ipsa dignitas 
eius est et secundum quam ipse iudicabitur', 

40 Vgl. GS 3,1, 1026: 'Hollo igitur, et quidem UHUS ac totus, CUII corpore et anima, corde et conscien-
tia, mente et voluntate, totius nostrae explanationis eardo erit', 

41 Vg 1. GS 11, 1031: 'At nonn is i 1 i bere homo ad bonum se convertere potest ..... 

42 Vg1. J. Ratzinger, KOllllentar, 331-333. 

43 Vgl. GS 11, 1031: 'Oignitas igitur hominis requirit ut secundulII eonseia. et liberall electionel 
agat, persona 1 i ter sc i I i cet ab intra motus et i nductus, et non sub eaeeo impu 1 su i nterno ve I sub 
lIera externa coactione', 

44 Vgl. M. Juritsch, Mensch, 59. 

45 Vg1. J. Ratzinger , Kommentar, 333. 

46 Vg1. J. Ratzinger , Personverständnis, 165, 
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Vielmehr wird der Mensch ebenso als ein relationales, beziehungsfähi
ges wie -bedOrftiges Wesen charakterisiert - zu Gott ebenso wie zu den 
Mitmenschen47 , wobei J. Ratzinger ausdrOcklich darauf hinweist, 
daß dieser interpersonale Zug bereits hier im Blick auf eine nicht aus
schließlich biologisch-fortpflanzungsorientierte Sicht von Geschlecht
lichkeit und Ehe zum Ausdruck gebracht werden sollte. 48 Es be
steht sodann ein gegenseitiges Bedingungsverhältnis zwischen dem Fort
schritt der menschlichen Person und dem der Gesellschaft. 49 Damit 
wird eine abstrakt-metaphysische Personbestlmmung aufgesprengt zu ei
ner die tatsächliche Existenz einbeziehende. 5o Auch diese gemein
schaftsorientierte Dimension der Person besitzt gravierende Implika
tionen fOr das Ehethema. Denn zwischen Person und Gemeinschaft wird ei
ne wechse1seitige Verantwortung konstatiert, nicht nur das Indivi
duum trägt Verantwortung fOr die Gesellschaft, sondern dies gilt auch 
umgekehrt: das Individuum bedarf der Gesellschaft und des brOderllchen 
Dialogs zur eigenen Selbstentfaltung und -verwirklichung; und auch das 
Gelingen von partnerschaftlichen Beziehungen ist kein isolierter Vor
gang in einem gesellschaftlichen Vakuum, sondern will getragen sein 
auch von gemeinschaftlicher Ermöglichung. 51 Zudem wird ausdrOck
lich als Wurzelgrund, Träger und Ziel aller gesellschaftlichen Institu
tionen die Person ausgewiesen. 52 Diese notwendige Interpersonali
tät des Menschen kennzeichnet ihn zugleich in seiner Geschichtlich-

47 Vgl. GS 12,4, 1034: 'At Ueus non creavit hominem solum: nam inde a primordiis 'masculum et femi
nam creavit eos' (Gen. I, 21), Quorum consociatio prillam formam efficit cOlllmunionis persona
rum. HOllo etenill ex intima sua natura ens sociale est, atQue sine relationibus CUIII aliis nec vive
re nec suas dotes expandere potest.· und GS 22, 1042: 'Christus, novissimus Adalll, in ipsa revela
tione lIIysterii Patris EiusQue amoris, hominem ipsi homini plene manifestat eiQue altissimam eius 
vocationem patefacit'. Vgl. auch GS 19,1, 1038: 'Uignitatis hUllanae exilllia ratio in vocatione 
hOllinis ad cOllmunionem cu. Deo consistit'. 

48 vg1. J. Ratzinger , Komllentar, 318. 

49 Vgl. GS 25,1, 1045: 'Ex sociali hOlllinis indole apparet hUlllanae profectull et ipsius societatis in-
crementulII ab invicem pendere'. 

50 Ygl. J. Ratzinger, Kommentar, 359. 

51 Ygl. G. C. de Gman, Understanding, 225-228. 

52 Vgl. GS 25,1, 1045: 'Etenilll principiulII, subiectum et finis omnium institutoruill socialiulII est et 
esse debet humana persona, Quippe Quae, suapte natura, vita social i o~nino indigeat'. 
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keit5!, wobei menschliche Geschichte, Verwirklichung des Humanen 

und des Heils des Menschen keine Gegensätze sind, insofern Christus 
der Konvergenzpunkt aller menschlichen Geschichte ist. 54 Das Heil 
des Menschen vollzieht sich nicht geschichtslos, unabhängig von der Ge

schichte. Der jeden treffende Anruf Gott~s ist nur geschichtlich ver

nehm- und beantwortbar55 , und die Geschichte der "Menschheitsfami

lie", der Personen in interpersonalen Beziehungen hat somit theologi

sche Relevanz. 56 Relationalität der personalen Existenz in Analo

gie zur trinitarischen Bezogenheit57 und Ausrichtung auf Christus 

als den wahren Menschen machen damit den eigentlichen "Zuschuß des 

Glaubens" an philosophisches Denken über den Menschen aus und führen 

zu seinem dynamischen, weil geschichtlichen Verständnis. 58 

Zusammen mit der dritten entfalteten Dimension des Personmodells 

der Gottebenbildlichkeit59 besitzen diese Einsichten eine außeror

dentliche Bedeutung auch für die Eheinstitution. Wenn der Anruf Gottes 

nämlich nur geschichtlich beantwortbar ist, - wenn die Person nicht 

nur Ziel und Ausrichtungspunkt aller Institutionen ist, sondern sich 

die kreative Dimension der Personalität des Menschen nicht nur in al

lem, selbst der alltäglichsten Verwirklichung der göttlichen Absicht 

ausspricht60 , sondern selbst auf den Menschen hingeordnet ist, in 

53 Vgl. E. Chiavacci, Hozione, 99f. Bereits GS 1, 1025f. bringt die Verbundenheit der Kirche mit der 
Menschhe i t gerade auch durch den gesch i cht I i ehen Aspekt des Menschen zum Ausdruck und verb i ndet 
in GS 2,2, 1027 ebenfalls anthropologische und geschichtliche Aspekte, vgl. J. Moeller, Prooemi
UII, 286 und 288. 

54 Vgl. GS 45,2, 1066: 'Dominus finis est hUllanae historiae, punctum in quod historiae et civiliza
tionis desideria vergunt, human i generis centrum, omnium cordiulI gaUdium eorumQue appetitionull 
plenitudo·. E. Chimcci, Hozione, 99f. sowie L. SCheffczyk, Idee, 34f. 

55 Vgl. F. Säckle, Personverständnis, 175-178. 

56 vgl. E. Chiavacci, Hozione, 99. Vgl. auch G. Alberigo, Christentum, 90, der in GS die Geschichte 
als locus theologicus begriffen sieht, 'als eine Wirklichkeit, aus der der Glaube Nahrung fOr sei
ne eigene unablässige Suche nach dem Gottesreich beziehen kann und soll - nicht VIII dieses Reich 
dann eiferüchtig zu behalten, sondern UII es ZUII eigentl ichen Ort der Begegnung mit dem Mensch zu 
machen' . 

57 Vgl. GS 45, 3, 1066 und GS 24,2, 1045. 

58 Vgl. J. Ratzinger, Personverständnis, 169 und ders., Diskussion, 281. 

59 Vgl. GS 40-45, 1058-1066. 

60 Vgl. GS 34,1 1052: 'Hoc credentibus ratum est, navitatem humanam individualelll et collectivalll, seu 
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ihm sein Maß findet 61 , - wenn er durch die Formung der gesell

schaftlichen Ordnung auch sich selbst vervo11kommnet62 , und 
wenn jeder Beitrag zu einer Humanisierung gesellschaftlicher Verflech

tungen wertvoller ist als technischer Fortschritt6! und die Fami

lie zu den gesellschaftlichen Bindungen und Institutiona1isierungen ge

rechnet wird, die zwar unmittelbarer mit seinem innersten Wesen 

verbunden sind als andere, die eher aus seiner freien Entscheidung 

hervorgehen, erstere also keineswegs vollständig der menschlichen "Kre

ativität", der geschichtlichen Verwirklichung seiner Beanspruchung 

durch Gott entzogen ist64 , - und wenn schl ieß1 ich in der Tat "die 

Erfahrung der geschichtlichen Vergangenheit, der Fortschritt der Wis-

senschaften, 

menschlichen 

die Reichtümer, die in den verschiedenen Formen der 

Kultur liegen, durch die die Menschennatur immer klarer 

zur Erscheinung kommt und neue Wege zur Wahrheit aufgetan werden, 

auch der Kirche zum Vorteil"65 gereichen, - dann ist auch die Kir

che in ihrer rechtlichen Ordnung der Ehe beansprucht, diese geschicht

liche Dimension auch der Eheinstitution wahrzunehmen und bei der je 

konkreten Verwirklichung sie immer wieder an ihrer Personbezogenheit 

ingens illud canallen, qua homines decursu saeculorum suae vitae condiciones in mel ius lIutare sata
gunt, in seipso cansideratull. Dei proposito respondere " und GS 34,2, 1052: "Quod etiam opera pe
nitus quotidiana respicit". 

81 Vgl. GS 35,1,1053: "Humana YarO navitas, sicut ex homine procedit, ita ad hominem ordinatur.' so
wie GS 35,3, 1053: "Unde haec est humanae navitatis norma, Quod iuxta consilium et voluntatem di
vinam CUII genuino humani generis bono congruat, et homini individuo vel in societate posito inte
grae suae vocationis cultulII et impletionem permittaf. 

82 Vgl. GS 35,1, 1054: "Homo enim, cum operatur, non tantull res et societatem immutat, sed et seip
sum perficif. 

83 Vgl. GS 35,1,1053: "Pariter, omnia Quae hOllines, ad lI'laiorem iustitialll. allpliorem fraternitatelll, 
hUlilaniorellque ordinationem in social ibus necessitudinibus obtinendall agunt, plus Quam progressus 
techni c i va I ent" . 

54 Vgl. GS 25,2, 1045: "Ex socialibus vinculis, Quae homini excolendo necessaria sunt, alia, uti fa
lIilia et cOllllunitas politica, intimae eius naturae imllediatius congruunt; alia patius ex eius 11-
bera vo I untate procedunt". 

65 Vgl. GS 44,2. 1064; "Praeteritorull saeculorull experientia, scientiarum profectus, thesauri in va
ri is culturae humanae formis absconditi, Quibus ipsius hOlilinis natura planius manifestatur novae
Que viae ad veritatem aperiuntur, Ecclesiae QuoQue prosunt". 
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zu messen. 65a 

Es ist dieses neue Personmodell der Gottebenbi1d1ichkeit in den 
sich gegenseitig durchdringenden Dimensionen der Individualität, Sozia-
1ität und Kreativität, die vor allem hinsichtlich der Realisierung der 
leib-seelischen Ganzheit des Menschen sowiQ seiner sittlichen Freiheit 
und Geschicht1ichkeit eine Sereicherung der substantia1istisch gefähr
deten Betrachtungsweise der Person erfahren hat, es ist dieses konkret
geschichtlich existentia1e66 Personverständnis, statt einer aus 
einer bestimmten Konzeption des Naturrechts gewonnenen Wesensna
tur67 , es ist dieser Mensch "in seiner vollen Wahrheit, in all 
seinen Dimensionen", nicht der abstrakte, sondern der konkrete und ge
schichtliche Mensch68 , der den ersten und grundlegenden Weg der 
Kirche bildet89 und überall dort im zweiten Teil der Konstitution 
ins Bewußtsein treten muß, wo von der "Natur der Person" oder von et
was "Personalem" die Rede ist. 7o Und eben weil "der Mensch der 
Weg der Kirche ist, der Weg ihres täglichen Lebens und Er 1 ebens , ihrer 
Aufgaben und Mühen", die sich auch auf die Erstellung einer angemesse
nen Rechtsordnung richten, die nur dem einen Ziel, nämlich dem Heil 
des Menschen verpf1 ichtet ist, eben darum "muß sich die Ki rche ... im
mer wieder neu die 'Situation' des Menschen bewußt machen. Sie muß sei
ne MögliChkeiten kennen, die eine immer neue Richtung nehmen und so zu
tage treten ... damit alle Bereiche dieses Lebens der wahren Würde des 

65aVg1. genau in diesem Sinne auch CTl, Propositiones, m n. 1.9. 

66 Vgl. J. 9. lotz, Person, 25-33, 

67 Vg1. G. C. de Guzman, Understanding, 195. 

68 vgl. RH 13,3, 283: 'De ho.ine ... hie agitur, in tota eius veritate, in universa eius amplitudi
ne, Non agitur de hOMine abstracto, sed vero, ut est, de hOlline concreto, historico, ut 
aiunt' . 

69 Vgl. RH, 14, 284: 'Homo totus in plena veritate existentiae suae,eius, Quod est ut persona, et 
vitae sm cOllmunitariae et soeialis - nempe intra fallj1iam sualll, societatem et in tu diss;mili
bus condicionibus neenon intra nationelll suu vel populull (et fortasse solull intra peculiarell ne
XUII fallliliarull vel tribum), intra universUII genus hUllanulI - hic ipse hOllo est prima veluti via, 
Qua~ Ecclesia in suo lIunere ililplendo elletiatur oportet, ille est prima et praecipua Ecclesiae via 

70 Vgl. G. C. de Guzllan, Understanding, 238 und m. 
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Menschen entsprechen".7l 

Damit hat das Konzil eine neue Sicht des Menschen in deutlichen Zü

gen erarbeitet72 , ein neues anthropologisches Modell, nämlich die 

Gottebenbildlichkeit, und so den Interpretationsrahmen für die übrigen 

Aussagen abgesteckt, wobei dieses im Koncilsverlauf entwickelte Modell 

auch in der Textgeschichte zum Ehekapitel immer wieder seinen Nieder

schlag gefunden hat. 73 Vor allem die Betonung der leib-seelischen 

Ganzheit und der historischen Dimension dieses neuen Modells schließen 

implikativ bereits Ehemodelle vom Typ einer ausschließlich vorpersona

len unveränderlich naturalistischen Struktur oder einer ausschließli

chen Fortpflanzungsfinalisierung, die sich aus einer mechanisch-phy

sikalischen Sicht des Menschen bzw. seiner Leiblichkeit oder aus einem 

voluntaristisch gedachten göttlichen Oktrois ableitet, von vornherein 

aus. Dennoch darf die Mühe nicht gescheut werden, die Eheaussagen auch 

im einzelnen in diesem Licht zu analysieren und in ihrer rechtlichen 

Relevanz zu präzisieren. 

3.3.2.3. Ehetheologischer Modellwechsel 

Das Grundproblem der Rezeption der konziliaren Ehelehre besitzt 

nicht nur die formale Dimension ihrer Verpflichtungskraft, die im vori

gen Kapitel einer Klärung zugeführt werden konnte, sondern auch eine 

inhaltliche, insofern die Texte in unterschiedlicher Weise interpre

tiert werden. Je nachdem ob der Text letztendlich nur eine Bestätigung 

des Bisherigen in neuem Gewand ist, die einer gewissen Scheinheilig-

71 Vgl. RH 14,4, 285f.: 'Cum ergo hic homo sit via Ecclesiae, eius cotidianae vitae et experientiae, 
eius missionis et laboris via, necesse est Ecclesia ... semper renovetur, memor condiclOnis, in 
Qua ille versetur; cognitas scilicet habeat eius facultates, Quae, ut nova semper cursu dirigun
tur, Ha ostenduntuur .... Noscere ... debet ea omnia ... verae hominis dignitati confor~entur: 
Es gilt jeder Ent-Persönlichung durch das Recht zu wehren. 'Der alte Spruch 'fiat iustitia, pere
at ~undus' ... läßt sich ... in der fassung anwenden, daß de~ Recht auf jeden fall Genüge zu ge
schehen hat, selbst wenn dabei die Person zu schaden kommt und sogar ihre Würde zerstört wird . 
... Demgegenüber gilt es, auch im Bereich des Rechtes'dem unbedingten Vorrang der Person zum 
Durchbruch zu verhelfen:, so J. B. Latz, Person, 53 (H. in dieser form v.V.). 

72 Vgl. G. C. de Guzman, Understanding, 244f. 

73 Vgl. o. 2.4. 
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keit nicht entbehren würde, insofern sie das, was sie mit der sprachli
chen Hand gibt, mit der inhaltlichen gleich wieder einkassiert', 
oder aber theologisch und damit auch rechtlich zumindest neue Wege er
öffnet2 , stellt sich die Rezeptionsfrage anders, Kann sich der Ka

nonist im ersten Fall zurückziehen und alleßfalls eine mehr Verständ
nis heischende Aktivität entfalten, ist er im zweiten Fall aktiv in 
den Rezeptionsprozeß involviert, insofern er die rechtlichen Konsequen
zen aus den doktrinellen Erneuerungen zu ziehen hat, Oie vorkonzil iare 
ehetheologische wie -rechtliche Lage war gekennzeichnet durch einen 
"Dualismus der Ehedefinitionen",3 Ob durch die Zweckhierarchie 
des CIC1917/18, die in kontraktualistischer Perspektive nur die so

zial und deshalb rechtlich relevanten Ehewerte als wesentlich gelten 
ließ oder durch die "Perspektivenhierarchie" der Enzyklika "Cast; con
nubii", die eine wesentliche und eine unwesentliche Sichtweise der Ehe 
kannte4 immer war die Folge ein dualistisches Nebeneinander 
zweier Eheverständnisse, von denen das jeweils "eigentliche" aus-

1 Vgl. P. Fedele, Essenza, 59f. Vgl. exemplarisch auch M. lalba, Concilium, 635, der das Konzil als 
klare Bestätigung der traditionellen Ehelehre ill Kontext der Zweckhierarchie ansieht, ebenso wie 
A. Miralles, Allor, 324; dies illtpliziert auch S. Navarro, Matrilllonio, wenn er die Konzilsintention 
Papst Johannes XXII I. von Anfang an auf Bekräft i gung und Bestät i gung reduz i ert, vg I. ebd. , 167, 
und dies schließlich auch im Ehebereich bestätigt findet, vgl. eM., 218. Eine klare Bestätigung 
der Fortpflanzung als Prillärzweck der Ehe durch das Konzil glaubt auch nachzuweisen F. Gi! lIellin, 
Constitucion, 128. Seiner These folgt neuerdings R. Schunck, Ehe, Hf. geider Arguillentationen sind 
jedoch nicht haltbar, vgl. u. 3.3.2.3.2. vgl. den knappen Überblick über nachkonziliare Interpreta
tionen der konzil;aren Ehelehre bei A. Molina Melia, COllllunitas, 54-56 sowie die ausführliche Ana
lyse zur Interpretation und Wertung des 'allor coniugalis' von M. lopez Aranda, Relevancia. 

2 vgl. G. Baldanza, Senzo, 43. Von 'Revision' spricht ESQueila XIII, 166; G. Arosio, MatriMOnio, 279 
erkennt beim Ehekapitel lIehr als bei anderen das Belllühen UIII Erneuerung; es sei ebd., 282 zu einer 
deut 1 i chen 'Entwick 1 urig in Kont i nui tat' der lehre und der Äußerungen des k i rch lichen lehramtes ge
kommen; vgl. ebenso G. Baldanza, Senso, 59 und A. Favale, Fini, 193. P. Delhaye, Mariage, m 
spricht von einer 'Synthese' und einer wichtigen Etappe der lehrentwicklung in deli Sinne, daS ein 
Weg eröffnet worden sei, dessen genaue Richtung sich erst bestimmen lasse, wenn man ihm ein Stück 
gefolgt sei. Es gehe UII eine Etappe, die zwar nur einen 'ersten Brückenkopf' darstelle, der aber 
befestigt und ausgebaut werden könne. D. Tettallanzi, Matrililonio, 300 wertet die konzi 1 iaren Debat
ten über Ehe und Familie als einen bemerkenswerten Schritt auf deli Weg, auf den die Kirche gerufen 
ist: nämlich alle Aspekte der Wahrheit zu Sallleln, zu erforschen und harMonisch zu 
koordinieren. 

3 Vgl. A. Molina Melia, COlllmunitas, 63. 

4 Vgl. o. Erster Teil: 3.1. Esquell8 XIII, 169-172 spricht von der Verbindung zwischen kontraktuali
stischer und finalistischer Perspektive. 
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schließlich die prokreative, nicht aber die personale Seite der Ehe 
als rechtsrelevant ansah; strikt oder eng, anthropologisch/unwesent
lich oder rechtlich/wesentlich, institutionell oder personals 
immer galt: Das für die Ehe Wesentliche war getrennt von der Wirklich
keit, diese selbst vermochte sich nicht.mehr im geltenden kirchlichen 

Wesensverständnis der Ehe zu entdecken. G 

Dieser Dualismus wurde - zunächst auf Seiten der Gläubigen und ver
einzelter Theologen7 - primär in Form eines klaren Bewußtseins 

vom Defizit des Eheverständisses in Theologie und amtlicher Lehre rea
lisiert, das seinen ersten amtlichen Niederschlag in der bischöflichen 
Minderheitsopposition bei der Diskussion um die Schemata der Vorberei
tungsperiode des Konzils fand. Auf Grund dieser Minderheitssituation 

war zu diesem Zeitpunkt aber nicht mehr möglich als die, allerdings 
deutliche, Reklamierung der personalen Dimension innerhalb eines Rah

mens, der noch von einern primär institutionell orientierten und inter

essierten Ansatz geprägt war.! Eine wesentliche Änderung war hier 
erst möglich durch die von Papst Johannes XXIII. initiierte Wende. 

Erst jetzt war ein fundamentaler Wechsel der Perspektive, des Ansatzes 

möglich. Der Blick von der Institution herab auf die Person, die ein
seitige Fügung der letzteren in die vorgegebene Ordnung der ersteren 
konnte nun umgekehrt und die Person zum perspektivischen Ausgangspunkt 

auch des Entwurfs eines erneuerten Eheverständnisses gewählt wer

den. 9 Der vorliegende Konzilstext ist das Ergebnis eines außeror
dentlich intensiven Reflexionsprozesses und einer nicht minder harten, 
aber redlichen Auseinandersetzung dieser beiden Denkansätze, deren 

Mehrheitsverhältnisse sich während des Konzils radikal umkehr-

5 Vgl. A. Molins Melia, Co~munitas, 63. 

6 Vg1. G. Baldanza, Senso, 60. Esqueilla XIll, 159 stellt heraus, wie sieh auf der Basis einer kontrak
tualistischen Ehesicht auch die gesamte Ehemoral auf eine kalte, sChematische und leblose Weise 
entwickelt hatte. 

7 vgl. o. Erster Teil: 2.2. 

8 Vgl. o. 204. 

9 Vg!. O. 3.3.2.2. 
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ten. 10 Der Dualismus von Recht und Leben und das Bewußtsein der 
Unvollständigkeit der bisherigen Ehekonzeption11 verlangten nach 

einem vollständigeren, umfassenderen, reichhaltigeren Gesamtkonzept 

des Ehewesens und der Berücksichtigung der über das Prokreative hinaus

gehenden partnerschaftlichen Dimension der Ehe. Damit war das Konzil 

aber nicht nur inhaltlich herausgefordert, sondern auch vor das Pro

blem der angemessenen sprachlichen Umsetzung gestellt; sein reflexiver 

Suchprozeß besitzt also eine inhaltliche wie eine terminologische Kom

ponente. Es sah sich vor die Aufgabe gestellt, nicht nur die Gesamt

wirklichkeit der Ehe so zu bezeichnen, daß ihre komplexe Realität, ih

re sowohl partnerschaftliche als auch prokreative Dimensioniertheit 

durchscheinen konnte, sondern auch, diesen neuen partnerschaftlichen 

Wesensteil der Ehe zu benennen, während für den prokreativen eine 

ausgeprägte Begrifflichkeit bereits zur Verfügung stand. 

Für eine adäquate Interpretation der Konz1lsaussagen zur Ehe bedeu

tet das, zwei Extreme gleichermaßen zu vermeiden: Einerseits eine re

striktive Auslegung, die die Konzilslehre in alte Schemata zwängt 

und neue Elemente möglichst reduzieren will, und anderseits eine ex
tensive Interpretation, die in den Konzilstexten nicht intendierte 

oder überhaupt nicht enthaltene Inhalte aufzuspüren meint. 12 Um 

beide Fehler zu vermeiden, ist es erforderlich, die Absicht des Kon

zils hinsichtlich der Verwendung einer allgemeinverständlichen Spra

che insgesamt und der Vermeidung von technischen, d. h. mit Schulmei

nungen besetzten und damit den realistischen Blick auf die Ehewirklich

keit eher verstellenden Begriffen im Kontext des Zweckproblems wirk

lich ernst zu nehmen13 , und die Frage, welche der in der Geschich-

10 Ohne Vergröberung und im BewuStsein der Unmöglichkeit, hier messerscharfe Grenzen zu ziehen, ist 
es doch angemessener, diese beiden Perspektiven sich in die Konzilsdebatte verlängern zu sehen, 
vgl. P. Delhaye, Mariage, 422, als zwei extreme Positionen mit entgegengesetzten Zweckhierarchien 
und eine vermittelnde Position zu unterscheiden, vgl. so S. Lener, Oggetto, 132. 

11 Am deutlichsten artikuliert von Kard. Eb. Leger, Hontreal/Kanada, vgl. o. 3.2.1.3. 

12 Vgl. R. SObanski, Codex, 16. 

13 Was, um es nochmals zu betonen, etwas völlig anderes ist, als die eigenen Formulierungen unter
halb des Niveaus von Wesensaussagen anzusiedeln, vgl. o. 3.2.2.2. und V. Heylen, Würde, 248, der 
ausdrücklich darauf hi~weist, daS die Verwendung einer einfachen Sprache in keiner Weise den Ver-
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te der kirchlichen Beschäftigung mit der Eheproblematik entwickelten 
Theorien und Begriffsschemata der Konzilslehre angemessen sind14 , 

mit einem sch 1 i chten: "Se i ne eigenen!" zu beantworten. Es gilt also zu
nächst, ganz der textgeschichtlich sich manifestierenden Intention ent
sprechend15 , ein allgemeines, sozusagen im VergleiCh zur bisheri
gen Terminologie "neutrales" Vokabular zur Kennzeichnung der Inhalte 
zu verwenden. Denn das Konzil hat genau das zu vermeiden versucht, wo
vor U, Navarrete mit Recht warnt, nämlich einen Apriorismus, der sich 
irgendeine begriffliche Konstruktion zurechtlegt, die vielleicht harmo
nisch und perfekt ist, aber leider der objektiven Realität nicht ent
spricht. Vielmehr sei aposteriori vorzugehen, d. h. analytisch und in
duktiv, indem man die Real ität der Ehe betrachtet, wie sie sich in 
der christlichen Glaubensüberzeugung und im kirchlichen Lehramt manife
stiere. 1B Diese Glaubensüberzeugung und ihre eventuellen Fort
schritte sind also zunächst Gegenstand des Interesses, während erst 
der zweite Schritt in der übersetzung der so erfaßten eventuell neuen 
Werte in ein entweder als geeignet vorhandenes oder zu entwickelndes 
kohärentes begriffliches System besteht. 17 Erst nach der Erfas
sung des. Aussagengehalts der Texte, also des "theologischen Materials" 
kann jeweils darangegangen werden, dieses in eine rechtstechnische Fas
sung zu bringen18 ; auf die Erhebung der rechtsrelevanten Inha7-
te abzielende Analyse und Interpretation haben also der rechts

sprach7ichen Umsetzung dieser Inhalte vorauszugehen19 , will man 
nicht Gefahr laufen, eine Orientierung der Rechtsordnung an der Gesamt
wirklichkeit der' Ehe zu verhindern und damit erneut durch die Ablei-

zieht auf 'lehrmleige Tiefe' bedeutet. Die Formulierungen des Konzils dürfen damit nicht als Phra
seologie abgetan werden, denn hinter ihnen steht der gesallte, sich in der Textgenese manifestie
rende Ideenkonnex und Richtungssinn, vgl. A. Kolina Melia, Communitas, 47. 

14 Vgl. 5.-0. Kml, Evoluzione, 273f. 

15 Vgl. o. 3.2.2.2. 

16 Vgl. U. Navarrete, Structura, 17. 

17 Vgl. ebd., 18f. 

18 Vgl. R. SObanski, Codex, 16. 

19 Vg1. l. Vannicelli, Studio, 593; ähnlich auch A. Kolina Melia, Comillunitas, 39. 
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tung des Ehebegriffs aus ihrer Sicht als Rechtsinstitut zu defizitären 
Wesensaussagen zu gelangen20 oder als einziges gesichertes Ergeb

nis der Analyse die Intention des Interpreten zu erhalten, "Concilium 

dixit" - das ist der definitive inhaltliche Maßstab für die rechtli

chen Formulierungen, und nur der permanente,Rückbezug auf diesen Maß

stab garantiert, daß die Absicht des Konzils nicht verfehlt 

wi rd. 21 

20 Vgl. M. Kaiser, Grundfragen, 130f. Dies wäre nur eine Variante des alten Ouallsillus der Ehedefini
tionen, der auch den Dialog der theologischen Disziplinen untereinander erschwert haben dürfte, 
Diese dürfen nicht mit völlig disparaten Ehebegriffen arbeiten, sondern müssen sich zumindest in 
einem geme insamen Wesensverständn is der Ehe treffen, UIII sich dann in durchaus zu läss i gerweise be
sonderen Schwerpunkten und Aspekten zuzuwenden, Auffassungen wi e die von J. de Castro, Conc i I io, 
m., daß gegen die ce. 1012, 1013 und 1081 12 CICI911/18 als rein rechtliche Aussagen so
lange nichts einzuwenden sei, wie man sie nur nicht zur Grundlage der Mraltheologischen Beschäf
tigung mit Ehefragen mache, sind bedenklich und nicht haltbar. Vgl. genau in diesem Sinne CTI, 
Propositiones, (56:' 1.8. - In lure canonico condendo ratio habeatur visionis globalis matri
moni i secundull eius varias dimensiones (personales et socialesl, Item Ecclesia conscia debet esse 
ordinationes iuridicas munus auxilii habe re et conditionibus humanioribus matrimonii fame. Atta
men i llae ord; nat iones tota 1 itate realitat is lIIatr i moni i adaequari nequeunt" sowi e W. Ernst, COIll
mentaire, 51-54. 

11 Vg1. R, Castillo Lara, Criteri, 15. Unter das Verdikt des Apriorisillus müssen vor diesem Hinter
grund all jene Ansätze fallen, die den wiChtigen interpretatorischen Hinweis des Konzils selbst 
bezügliCh der von ihm gewählten Terminologie nicht ernst nehmen und daher bisherige BegriffSSChe
mata zum Interpretat i onsmaSstab erheben oder aber inder einen oder anderen Forlll eineIl dual ist i
sehen Ehebegriff anhängen und dann in der Konzilslehre deshalb die traditionelle Sicht bestätigt 
finden, weil sie alle Aussagen, die über BiSheriges hinausgehen auf das Konto eines 'uneigentli
chen' oder 'existentiellen' Ehebegriffs verbuchen. Bei M. Zalba, Dignidad, 420 und mund ders., 
Oignitate, 400 und 402f. interferieren der falsche, vgl. o. 3.3.1., Gegensatz von 'pastoral' und 
'doktrinelr einerseits und die in ce getroffene UnterSCheidung zwischen 'engem' und 'weitem' Ehe· 
begriff anderseits, den er dem Konzilstext unterlegt und den er ebd., 403f. mit Bezug auf Gen. I, 
28 und 2, 18 sogar in der H1. Schrift grundgelegt sieht. Dem überkommenen dualistischen Ehebe
griff verhaftet bleibt ebenfalls F. Gil Hellin, Lugar, der die Ehe im Konzil als 'Institution der 
Liebe' dargestellt sieht, ebd., 2, als 'institutionalisierte liebe', ebd., 3. Was dies aber bedeu
tet, stellt er später klar: Der Unterschied zur biSherigen lehre bestehe einzig darin, daS das 
Konzil die beiden formal verschiedenen EleMente der die Ehegemeinschaft ausmachenden Wirklichkeit 
aufschlüssele, ebd., lß. Da sich die eheliche Liebe aber von eineIII vorausgesetzten Ehebegriff als 
Institution zur Fortpflanzung her definiert, ebd., lß, meint Liebe dann nichts weiter als die exi
stentielle Dilllension eben dieser prokreativ finalisierten Wirklichkeit; vgl. zu seiner unhaltba
ren Begründung der konz i1 i aren Bestät i gung der Zweckh i erarch i e u. 3.3.2.3.2. Ebenso fremd ist dem 
Konzilstext die UnterSCheidung zwischen 'obiectum essentiale' und 'obiectulII integrale' des Ehekon
senses, die U. Navarrete, Structura, 16 zur Interpretation verwendet; so vermögen weder L. Vanni
celli, Studio, 594 Anm. 43 noch S. Lener, Oggetto, 138 zu erkennen, wo der Text eine solche Di
stinktion nahelegen würde. Bei A. Miralles, Amor, 311 taucht der Dualismus in der Variante 'we
sensinhalte/Jlloralische Forderungen' auf. Und G. Oe Rosa, Matrimonio, 153f. und Vatican 11, 191 
verbleiben ebenfalls eineIII doppelten Ehebegriff verhaftet, wenn sie die Zweckhierarchie in recht-
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Die menschliche Person als Ebenbild Gottes, "der eine und ganze 
Mensch, mit Leib und Seele, Herz und Gewissen, Vernunft und Wil
len" 22 bildet das erklärte Zentrum der Konstitution. Diesen Mit
telpunkt ruft das Vorwort zu ihrem zweiten Teil als bestimmenden Kon

text für die Behandlung der Einze1themen.und damit auch für das Eheka

pitel in Erinnerung23 und läßt auch dieses selbst in den Gedanken 
der Gottebenbildlichkeit einerseits und der "personalen" Ordnung der 
Ehe anderseits ausklingen. 24 

Damit war der einheitliche Ansatzpunkt gegeben, der es erlaubte, 
die Intention zu verwirklichen, den von Anfang an beklagten Dualismus 

von Recht und Ehewirklichkeit zu überwinden. Die Person wird zur Per
spektive der Bestimmung dessen, was Ehe "1st", Die Personwürde des Men
schen in all ihren Dimensionen, also durchaus auch ihrer sozialen, in 
ihrer Gesamtheit, wird zum Leitmotiv und definitorischen Brennpunkt 
der Ehewirklichkeit. 25 Die heilsgeschichtliche Sicht der menschli
chen Person26 , die im ersten Teil entworfene existentiale und ge
schichtliche Anthropologie erfährt eine konkretisierende Ausziehung in 
bezug auf ,die Ehew1rklichke1t in ihren verschiedenen Aspekten. 27 

Dieser "personale" Ansatz liegt dem konziliaren Eheverständnis lUg run-

I icher Perspek t i ve für angebracht ha I ten, aus der Sicht der Ehe lp.~te jedoch die lebens- und Li e
besgellleinschaft als Erstzweck gelten lassen; vgl. o. 3.3.2.3. Anm. 20. P. Delhaye, Kariage, unter
scheidet zwar deutlich die bei den unterschiedl ichen Ansätze, die auch ill Konz i 1 aufei nandertref
fen (institutionell/pmonalistischl. ebd., mf., gelangt aber in der SChilderung der von ihm be
haupteten konzil iaren 'Synthese' selbst über ein Nebeneinander beider Sichtweisen nicht hinaus, 
wenn er von 'Paar und Gemeinschaft in der Ehe' spricht, ebd., 423, insofern die Ehe nicht nur 
als Inst i tut i on betrachtet, sondern auch der Gemeinschaft als ei ner psycho log ischen Verbi ndung 
zwe i er Personen Rechnung getragen werde, ebd., 424. Vg 1. Ihn li ch, Vat lean 11, 185 inder Unter
scheidung der Ehe als 'soziologisches FaktulI' und als 'Institution'. Mit der Indizierung dieses 
falschen Ansatzes soll der Detailauseinandersetzung jedoch nicht ausgewichen werden; diese er
folgt vielmehr an den jeweiligen Proble~punkten selbst. 

22 Vg1. GS 3, 1026 sowie o. 3.3.2.2. 

23 Vg1. GS ,"6, 1067 und o. 3.3.2.2. 

24 Vgl. GS 52,7, 1075: '!psi deniQue coniuges, ad ilaginem Dei vivi facti et in vero ordine persona-
rum constituti, affectu campari, lIente consilllili et lIIutua sanctitate adunati sint ... '. 

25 Vgl. A. Favale, Fini, 194; B. Häring, Brennpullkt, 9. 

26 Vgl. G. Arosio, Katrililonio, 281. 

27 Vg1. D. Tettalllanzi, Matrimonio, 319f.; B. Häring, Familie, 1. 
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de und macht die Personen zum Bezugspunkt der in der Ehe zu verwirkli

chenden Werte. 28 

Mit diesem neuen Ansatzpunkt der gesamten Denkbewegung war aber le

diglich das Problem der Einseitigkeit aer Perspektive, der perspektivi

sche Dualismus überwunden, insofern das konzi1iare Personverständnis 

weder objektivistisch-essentia1istisch noch individualistisch-subjekti

vistisch gefährdet war. Es stellte sich zugleich das weitere Problem 

der Vervollständigung des aus der früheren einseitigen Perspektive re

sultierenden verkürzten Wesensverständnisses der Ehe, Einhelligkeit 

herrschte bei den Verfechtern einer ergänzenden Erneuerung des kirchli
chen Eheverständnisses darüber, daß im Blick auf die Erfahrungen und 

die gelebte überzeugung der Eheleute neben dem prokreativen Wert der 

Ehe auch ihr partnerschaftlicher Wert eine wesentliche Berücksich

tigung finden muß, daß also der Wechsel zu einer umfassenderen Per

spektive, nämlich der der Person, zu einer Ergänzung des Wesensver
ständnisses der Ehe mit einem inhaltlichen, näherhin partnerbezogenen 

Mehr über die bisher allein betonte Nachkommenschaft hinaus führen muß

te. 29 Dieser übereinstimmung in der Zielsetzung entsprach aber 

keineswegs eine einheitliche Art und Weise, diese Ergänzung sachlich 

und terminologisch voranzutreiben, Vielmehr wurden hier von den Vertre

tern des personalen Ansatzes unterschiedliche Wege eingeschlagen und 

ebenso unterschiedliche Formulierungen verwendet. Die Kommission konn

te sich nun bei der Textabfassung nicht mit deren bloßem Nebeneinan-

28 vg1. V. Heylen, Würde, 250. 

29 Da der Ausdruck 'personal' sich eher für die Bezeichnung des Gesalltverständnisses der Ehe eignet, 
insofern die Person zum zentra len Ausgangspunkt a 11 er Eheref I ex i on gelläblt wurde und deli angeles
senen Bezugspunkt sowohl der Hachkommenschafts- als auch der Partnerbezogenheit der Ehe ent
spricht, also beide Bezüge personal integriert, soll zur Kennzeichnung dieser Bezüge selbst, vor
gängig zu einer kanonistischen Fachterminologie der Ausdruck (Wesens-nert' verwendet und ent
sprechend von 'prokreativem' bzw. 'partnerschaftl ichem Wert' gesprochen werden. Dabei wird der 
Ausdruck 'Wert' alll besten der Konzilsintention der Vermeidung sChultheologisch und disputbelade
ner Begriffe gerecht, womit das Konzil im übrigen genau den von kompetenter Seite vorgeschlagenen 
Weg geWählt hat, begriffliche Schemata und Systematisierungen aus der Eheanalyse hervorgehen zu 
lassen, vg1. U. Navarrete, Structura, 143. Darüber hinaus ist der Ausdruck in dieser Verwendung 
durchaus geläufig, vgl. V. Heylen, Wiirde, 250, und auchU. Navarrete, Structura, 110, wo er von 
der kr i t i si erten Wertschätzung der ehe 1 ichen ti ebe i 11 Vergl eich zu anderen 'Werten' ill ersten 
Sche~a spriCht; ähnlich ebd., 128. 
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der begnügen, sondern mußte versuchen, einen kohärenten Entwurf zu er

stellen und dabei zugleich den Stellungnahmen intentional gerecht zu 
werden. Daß sie dabei auch auf die in diesen verwendete Terminologie 

zurückgriff, war verständlich, darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, 

daß sie als Material der Redaktoren fungierte und durch einen geänder

ten Kontext oder eine andere Verwendungsweise durchaus semantische Nu

ancierungen hinnehmen mußte, ohne daß dadurch ihre Intention in Frage 

gestellt oder verfremdet wurde. Außerdem kam es de facto dennoch bis

weilen zu einem Nebeneinander verschiedener Termini für dieselbe Sa

che, so daß die Erneuerung des Eheverständnisses zwar sachlich gelun

gen, terminologisch aber keineswegs aus einem Guß ist. ao 

Typisierend lassen sich drei intentional konvergierende, terminolo

gisch aber sowohl divergierende als auch sich überschneidende Modi der 

Verwirklichung des personalen Ansatzes aus der Textgeschichte erheben: 

Ein erster Modus besteht darin, die Ehe in der Perspektive der 
Liebe wahrzunehmen und diese als gesamtpersonale Haltung zur Grundla

ge des Eheverständnisses zu machen. Hier kommt es zur Bestimmung der 

Liebe als Fundament der Ehe sowohl in ihrer Entstehung als auch hin

sichtlich der Verbundenheit der Gatten. Diese Liebe dürfe nicht mit We

senswerten der Ehe identifiziert werden, sondern umfasse und durchprä

ge alle ehelichen Werte, wobei implizit davon ausgegangen wird, daß es 

um mehr als nur den prokreativen Wert der Ehe geht. al Dieser Mo

dus trat zeitlich am frühesten auf und durchzieht die gesamte Textge

schichte. Explizit am deutlichsten entfaltet wurde er bei Eb. Shehan, 

Baltimore/USA, wenn er das gesamte Ehephänomen in der Perspektive der 

Liebe erfassen möcnte und zwischen den beiden Aspekten der partner
schaftlichen Liebe und der elterlichen Liebe unterscheidet.al!. In 

dieser Sichtweise bleibt die Umsetzung in eine entsprechende ehebezoge-

30 Und es dürfte zu einem nicht geringen Anteil diese ohne den textgeschichtlichen Hintergrund nicht 
zu bewältigende begriffliche Uneinheitlichkeit des Kapitels sein, die zu den extensiven und bis
weilen überflüssigen nachkonziliaren Debatten in diesem Bereich geführt hat, vgl. dazu wiederum 
die Studie von M. lopez Aranda, Relevancia. 

31 Vgl. o. 2.4.; 3.2.1.1. und 3.2.1.3.; 3.2.2.2. und 3.2.2.3. 

32 Vgl. o. 3.2.2.3. ARm. 154. 
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ne Begrifflichkeit noch zu leisten, die Notwendigkeit einer umfassen
den Gesamtbezelchnung der Ehe und eines ergänzenden partnerschaftli
chen Elements ist aber bewußt. 33 

Ein weiterer ebenfalls dominanter Modus bemühte sich um die direkte 
Einbringung eines gleichrangigen Wertes neben der Fortpflanzung. 

Dieses Bemühen sah sich allerdings vor dem Problem, diesbezüglich kei
ne ausgeprägte Begrifflichkeit zur Verfügung zu haben, da man die Ter
mini aus dem zweitrangigen Teil der Zweckhierarchie wegen ihrer Konno
tationen verständlicherweise mied. Entsprechend vielfältig war da
her auch das terminologische Spektrum. Der zweite neben der Fortpflan
zung anzusiedelnde Wert kam begrifflich ins Blickfeld als: "Lie-
ben" 34, 
ro" 38 

"Eigenart 
"Forschritt 

des 
der 

personalen Bundes"u, "una ca-

ge 

zur 

communio 
innere Formung der Gatten"38 , als 
"biologischen Fruchtbarkeit"3! 

coniugalis"37, "gegenseiti
"spirituelle" im Unterschied 

sowie als "communitas amoris 
et vitae"4o, "personale Gemeinschaft"41 und schließlich als 

"eheliche L iebe"42 und vereinzelt als "bonum coniugum" ,43 Da

bei wird das Fehlen einer eigenen Bezeichnung für den partnerschaftli
chen Wert besonders dadurch augenfällig, daß er durch Begriffe ausge

drückt wurde, die zwar auf die besondere personale Verbundenheit der 
Gatten als Wert neben der Fortpflanzung zielen, die aber gleichzeitig 
auch in der Lage wären, als Gesamtbezeichnung der Ehe unter Einbezie
hung beider Werte zu fungieren. 

33 Vgl. 3,2.2.2. die Diskussion in Ariccia. 

34 vgl. o. 2.4. 

35 Vgl. o. 3.2.1.2. 

36 Vgl. o. 3.2.1.3. Anll. 183. 

37 Vgl. ebd., An~. 185. 

38 Vgl. o. 3.2.3.2. 

39 Vgl. o. 3.2.1.2. 

40 Vgl. o. 3.2.2.3. Ann. 142. 

41 Vgl. ebd., Anll. 157. 

42 Vgl. 3.2.1.3. j 3.2.2.3. j 3.2.3.2. 

43 vgl. 3.2.2.3. Anll. 160, 
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Nur selten tauchte ein dritter Modus auf, der die Gesamtwirk 1 ich
keit der Ehe so bezeichnet, daß darin .mehr enthalten sein muß 
als nur der prokreative Wert, so wenn etwa von der Ehe als einer 
interpersonalen Gemeinschaft gesprochen wurde, in der zwei Menschen 
einander lieben und Kinder zeugen44 , .wenn sie als einzigartige 
personale Beziehung zur Arterhaltung einerseits und zur Förderung und 
zur Reifung der Person von Mann und Frau anderseits verstanden45 

oder in einem kompositorischen Ausdruck sinngemäß als "Institution der 
ehelichen Liebe"48 bezeichnet wurde. 

Das Problem der Interpretation des Endtextes besteht nun darin, daß 
der Sache nach alle drei Modi in allerdings geändertem Ausmaß anzutref
fen sind, da sie sich bei der Einarbeitung wechselseitig terminolo-
gisch beeinflußt haben, so daß die begriffliche Besetzung vor allem in 
dem Sinne gewechselt hat, daß Begriffe, die den partnerschaftlichen 
Wert indizieren wollten, auf Grund ihrer Eignung zur Bezeichnung der 
umfassenden ehelichen Gesamtwirklichkeit nun in diesem Sinne verwendet 
wurden. Damit änderte sich nichts an der Intention, sie hinterließen 
aber sozusagen eine terminologische Leerstelle, die nun anderweitig zu 
besetzen war. M. a. W.: Wenn zur Bezeichnung des neben der Fortpflan
zung existierenden partnerschaftlichen Wesenswertes der Ehe der Be
griff "communitas vitae et amoris" vorgeschlagen wird, er für die Text
erstellung aber als Gesamtbezeichnung der Ehe aufgegriffen wird, dann 
änderte sich an der Intention der Einbringung des partnerschaftlichen 
Elements nichts, da der Begriff nur deshalb als Ehebezeichnung einge
setzt wurde, weil er hinreichend umfassend und beide Werte auszudrük
ken in der Lage war; aber dies bedingte die Notwendigkeit eines ande
ren Ausdrucks für den partnerschaftlichen Wert. 

Im folgenden wird unter Berücksichtigung dieser Problematik zu zei
gen sein, daß das konziliare Ehekapitel trotz terminologischer Spannun
gen ein kohärentes erneuertes personales Ehekonzept entwirft, das: 

44 Vgl. 2.4. 

45 Vgl. 3.2.2.3. An •• 128. 

46 Vgl. ausführlich u. 3.3.2.3.2. 
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a) in der Spezifizierung des personzentrierten Ansatzes auf die Ehe 
diese in der Perspektive der Liebe betrachtet und konzipiert und eine 

neue Zuordnung von Ehe und Sexualität vornimmt; 

b) die Ehe als eine personale Gesamtrealität versteht, die wesent

lich partner- und fortpflanzungsbezogen ist~ 

c) die Zuordnung von partnerschaftlichem und prokreativem Wert als 

völlige Gleichrangigkeit versteht; 

d) eine erneuerte Verhältnisbestimmung von Person und Institution 

in bezug auf die Ehe ermöglicht; 

e) eine Zentral kategorie enthält, die sich als neuer Modellbegriff 

für das erneuerte Eheverständnis anbietet. 

3,3,2.3,1, Der personale Ansatz: Die Liebe als Strukturprinzip der 

Ehe 

In bezug auf die eheliche Liebe kreuzen sich in der endgültigen Fas

sung des Ehekapitels zwei der soeben genannten Arten, den personalen 

Ansatz der Ehereflexion zu verwirklichen. Einerseits deuten die Gliede

rung des Ehekapitels und einige textgeschichtliche Hinweise darauf 

hin, daß mit der ehelichen Liebe jener aus der umfassenderen Perspekti
ve notwendig folgende Wert neben und unabhängig von der Fortpflanzung 

gemeint ist, Nach dem Abschnitt über die eheliche Gemeinschaft folgen 

so der über die eheliche Liebe und die Fruchtbarkeit und schließlich 

ein Paragraph, der sich dem Ausgleich zwischen beiden im möglichen Kon

fliktfall widmet47 , und die Relatio zum Textus recognitus begrün

dete die unveränderte Beibehaltung des Absatzes über die Liebe damit, 
daß es hier um einen vervollständigenden Ehewert gehe,48 Darüber 

41 Vgl. GS 48, 1061: '(Oe sanctitate lIlatrillonii et falli/iae),'; GS 49, 1069: '(Oe allare 
coniugali),'; GS 50, 1010: '(Oe Ilatrillonii fecunditate)'; GS 51, 1012: '(Oe allOre con
iuga1i cOllponendo CUII observantia vitae hUllanae)'. Entsprechend sieht E. Chiavacci. Costituzio
ne, 221 in GS 49f. die bei den 'finalistischen Elellente' der Ehegelleinschaft angesprochen. wobei 
er allerdings bezeichnenderweise zwischen einem inneren Zweck als deli gelleinsamen Leben, der lie
besgeille i nschaft I und deli äuHeren. zur be re i ts begründeten lebensgelle i nschaft hinzutretenden Zweck 
der Teilhabe am Schöpfermk der liebe Gottes unterscheidet. Auch hier wird also nicht die eheli
che liebe als solche deli Fortpflanzungswert an die Seite gestellt. 

48 Vgl. o. 3.2.3.2. 
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hinaus taucht die eheliche Liebe zusammen mit Einheit, Fruchtbarkeit 
und Treue als Element des spezifischen Zeugnisses der Ehegatten 
auf. 49 Dominierend geprägt ist der Text allerdings von einer ande
ren Verwendungsweise dieses Ausdrucks. Es läßt sich feststellen, daß 
die eheliche Liebe formal wie inhaltlicn als ein Phänomen verstanden 
wird, das die gesamte Ehewirklichkeit durchprägt und alle ihre Einzel

werte umfaßt, Sie stellt das definitorische Moment des Ehebegriffs 
dar, wenn dieser als "Liebesgemeinschaft" bzw. "innige eheliche Gemein

schaft des Lebens und der Liebe" wiedergegeben wird,50 GS 48,2 be

ginnt seine spezifisch christliche Aussagenreihe mit dem Segen Gottes 
Ober "diese Liebe"51, was sich auf den vorangegangenen Absatz be

zieht52 ; dieser hatte aber keineswegs einen Teilaspekt der Ehe 
thematisiert, sondern diese selbst als umfassende Lebensgemeinschaft, 
so daß der ROckbezug die Liebe als eine diese umfassende Wirklichkeit 

beinhaltende Größe impliziert. Nach der inhaltlichen Bestimmung der 

ehelichen Liebe53 heißt es, daß zu ihrer öffentlichen Wertschät
zung am besten dadurch beigetragen werde, daß die christlichen Ehepart
ner sich in der Treue und Harmonie einerseits und in der Sorge um die 
Kindererziehung anderseits als vorbildlich erweisen54 , womit er

neut die Liebe als etwas erscheint, das sich in der besonderen persona
len Verbundenheit und partnerschaftlichen Zuwendung einerseits und in 

49 Vgl. GS 48,4, 1069: 'Proinde familia christiana ... viva, Salvatoris in flundo praesentia, atque 
germanal Ecclesiae naturall omnibus patefaciet, tu. coniugum amore, generosa fecunditate, uni
tate atque fidelitate, tum allabili ollnium lIelibroruli cooperatione' (H.v.V.). Die ausdrückliche 
Kennzeichnung als 'bonul! Imoris' findet sich in keinelll Text, sondern nur einmal in der Relatio 
ZUII ersten Geslilltschema, vg1. o. 3.2.2.2. 

50 Vgl. GS 41,1, 1061 und GS 48,1, 1061. Vgl. zur Berechtigung dieser Übersetzung gegen andere Vor
schläge u. 3.3.2.302. 

51 Vgl. GS 48,2, 1068: 'Christus Dominus huie ~ultiforl!i dileetioni ... abundanter benedi-
xit' (H.v.V.I. 

52 vg1.B. Häring, KOllmentar, 430. 

53 vgl. GS 49, I, 106Sf. 

54 Vgl. GS 49, 3, 1010: 'GerManus autelll aillor coniugalis altius aestimabitur atque sana circa eUIi opi
nio publica efforllabitur, si coniuges christiani testilllooio fidelitatis et harmoniae in eode~ allo
re necnon sollicitudine in filiis educandis, eminent .. :. 
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der Sorge um die Nachkommenschaft anderseits manifestiert. Ähnlich wer
den Verwirklichung, Wachstum und Reifung der gegenseitigen Liebe nicht 
nur vom Wohl der Kinder verlangt, sondern auch von der Eigenart des un
auflöslichen personalen Bundes. 55 Sie prägt sowohl die Ehe
schließung, insofern sie zur Selbstschenkung der Partner führt, zur ge
genseitigen Schenkung und Annahme ihrer selbst, als auch die eheliche 

Gemeinschaft als das übereignetsein der Partner prägt. 56 Schließ
lich kann die Liebe an zwei Stellen in Verbindung mit "Ehe" bzw. "Ehe
institution" zusammen als Subjekt auftreten und so in einem komplexen 

kompositorischen Ausdruck die Ehewirklichkeit insgesamt bezeich
nen. 57 Vor diesem Hintergrund erhellt die gravierende Bedeutung 
der Aussage, daß die gesamte Natur des familiären Lebens in der Gestal
tung der ehelichen Liebe ihren Ursprung findet58 , so daß in der 
Tat die Liebe eher Strukturprinzip der gesamten Ehewirklichkeit als Be
nennung eines ihrer wesentlichen Werte ist. 59 Vor diesem Hinter-

55 Vgl. GS 50,3, 10m.: .... ipsa indoles foederis inter personas indissolubilis atque banull prolis 
exigunt, ut mutuus etial1 coniugu~ allor recto ordine exhibeatur, proficiat et lIaturescat·. 

56 Vgl. GS 49,1, 1070: 'Talis allor ... coniuges ad liberu!! et lIutUUII sui ipsius danuM ... conducit 
.. .'; GS 48,1, 1067: • Ita actu hUllano, quo coniuges sese lIutua tradunt atque aaccipiunt .. .' so
wie GS 49, 2, 1070, wo der eheliche Akt als Ausdruck der ehelichen Liebe und des gegenseitigen 
Obereignetsei ns bezeichnet 11 i rd. 

57 Vgl. GS 48,1,1068: .... ipsull institutulllllatrillonii allorque coniugalis ... ordinantur .. .' und 
GS 50, 1,1070: 'MatrilloniUIII et allor coniugalis ... ordinantur: Vgl. zur detaillierten Erläute
rung dieser Stelle u. 3.3.2.3.2. 

58 vgl. GS 50, 1, 1071: 'Unde yerus allor coniugalis cultus totaque yitae falliliaris ratio inde 
ariens, .. .' (H.Y.V.I. 

59 Das Oszillieren des liebesbegriffs zwischen deli Bezug auf einen ehelichen Teilwert und de!! auf 
die Ehe insgesallt bzw. ihr Fundallent spiegelt sich auch in deli wohl wirkungsgeschichtlich bedeut
Ballsten KOllllllentar yon B. Hiring, Komllentar, 434, wo er ZUII einen herausstellt, daB die textsyste
lIatische Vorordnung des liebesabschnitts vor den zur Fruchtbarkeit als bewußter Kontrapunkt zur 
bisherigen Zweckhierarchie gesetzt worden ist, und daß die 'eheliche liebe ein Wert in sich' sei, 
anderseits aber formuliert, 'daß die Liebe nicht eine bloß subjektive Zutat zu objektiven, yon 
Gott gesetzten 'Zwecken' ist, yon dem wahrhaft .ensch liehe, ede Illut ige Fruchtbarkeit erwartet wer
den darf". Da dies in bewußter Absetzung von der Zweckhierarchie forluliert ist, kann dies keines
fallsals erneute Finalisierung des personalen Werts auf die Fortpflanzung (.iBlverstanden wer
den. Vielllehr IIUß sowohl hinsichtlich der hier genannten liebe wie auch bezüglich der Fruchtbar
keit yon eine. UMfassenderen Begriff ausgegangen werden, yon einer Liebe, die ihre Fruchtbarkeit 
sowoh 1 in bezug auf die Nachkolillen als auch in der partnerschaft 1 i ehen Zuwendung der Gatten äus· 
sert. Dellentsprechend spricht er an anderer Stelle von der 'wesenhaften Berufung zu ehelicher und 
eHer lieher liebe', ygl. ders., Konz i I, 93; noch deut 1 icher ders .. Brennpunk t, 19: • Das Konz i 1 
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grund läßt sich hinsichtlich der Bedeutung der Liebe für die Ehe formu

lieren: Für die per definitionem interpersonale, also relationale Rea

lität der Ehe50 kommt die zentrale Bedeutung der Person näherhin 

im Phänomen der ehelichen Liebe zur Geltung; sie ist es, die den perso

nalen Ansatz der Konstitution hier zu einem personalen Eheverständ

nis spezifiziert. 51 Der Person als zentralem Bezugspunkt der Ge

samtkonstitution entspricht die Liebe als kontinuierlicher Referenz

punkt des gesamten Ehekapitels. 62 In der Perspektive der Liebe 

wird die Ehe als gesamtpersonale Wirklichkeit zu erhellen versucht -

von der Kritik des ersten vorbereitenden Schemas an bis hin zur Endfas

sung des Textes, als deren einheitliche Grundlinie die Idee der eheli

chen Liebe gilt. 53 Dieser Grundduktus und der umfassende Charak

ter der hier thematisierten Liebe wird noch einleuchtender durch die 

im Text selbst vorgenommene Klärung ihres Inhalts, durch eine Sichtung 

derjenigen Aussagen, die eine Qualifizierung der ehelichen Liebe ent

halten. 

Textgeschichtlich war die Einbringung der Idee der Liebe bereits im 

ersten Konzilsschema von dem Anliegen geprägt, diesen Begriff durch 

Qualifizierende Attribute vor SUbjektivistischen, aktualistischen und 

hedonistischen Mißverständnissen zu bewahren. 54 Dieses Anliegen 

bildete sodann ebenfalls einen Schwerpunkt der ersten Konzilsdebatte, 

deren Anregungen in das erste Gesamtschema eingearbeitet wurden, wobei 

sich Hasselt als die Schaltstelle herausstellte, die die Kernaussagen 

zur inhaltlichen Fixierung des konzi11aren Begriffs der ehelichen Lie

be formierte. 55 Dabei muß immer bewußt bleiben, daß die Gewinnung 

sieht die ganzhei t lieh verstandene eheliche Liebe als ei n innerwesentliches und wesenhaftes Struk
turprinzip der Ehe an'. 

60 Vgl. Vgl. V. Heylen, Würde, 250. 

61 Vgl. O. Tettallanzi, MatrillOnio, 319. 

62 Vgl. A. Miralles, AMor, 295; B. Häring, Konzil, 93. 

63 Vgl. A. Favale, fini, 194f. ebenso wie auch U. Navarrete, Structura, 112, der von der musikali
schen Grundnote des Textes spricht, die in allen Abschnitten lIitklingt. 

64 Vgl. o. 3.2.1.2. 

65 Vgl. o. 3.2.2.2. 
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dieser Inhalte nicht durch Deduktion aus einem vorausgesetzten Ehe
begriff erfolgte, sondern aus dem Blickwinkel der Person und damit der 
Erfahrungen der Eheleute geklärt werden sollte, was denn eheliche Lie
be ausmache. 55 Die inhaltlichen Konturen des Liebesbegriffs erge
ben sich einerseits via negativa, durch Abgrenzung gegen gewisse Fehl

formen oder Verfremdungen der Liebe und anderseits durch eine Reihe po
sitiver Aussagen mit dem eigens der Liebe gewidmeten Abschnitt als Zen
trum. In GS 47 sollen einführend in ausgewogener, aber realistischer 
Form die positiven wie negativen Umweltfaktoren genannt werden, denen 
Ehe und Familie ausgesetzt sind. 67 Bei den Negativfaktoren wird 
zwischen solchen, die sich mehr gegen die Ehe- und Familieninstitution 
als solche und denjenigen, die eher der ehelichen Liebe und dem inti
men Leben der Partner entgegengesetzt sind, unterschieden. 68 Ne

ben den sozialen Umständen, die hier eine echte Belastung sein können, 
werden auch persönliche Fehlformen genannt69 , und es sind die bei
den im eigentlichen Sinne apersonalen Haltungen des Egoismus und Hedo
nismus, die als Entweihung und Entfremdung der ehelichen Liebe angese

hen werden7o , insofern sie die PersonwOrde des anderen nicht aner
kennen, indem sie ihn zum Mittel fOr die Befriedigung der eigenen Be
dürfnisse machen, ihn nur soweit gelten lassen, wie "etwas" an ihm von 

Nutzen für das eigene Selbst ist. Beide Phänomene sind von vornherein 
ausgeschlossen, wenn von "ehelicher Liebe" im Sinne des Konzils die Re
de ist. 

66 vgl. B. Haring, Fallitie, 6. 

61 Vg1. V. Heylen, Würda, 250; B. Häring, KOlillentar, 426f. DaS diese Ausge~ogenheit durch die undif
ferenzierte Einreihung der Polygamie unter die Fehlforlen eine ge~isse Trübung erfährt, bemerkt 
zu Recht F. Hi11Mnn, Entwickung, 314. Vg1. aber den nächsten Absatz. 

68 Vg1. eM., 421; V. Heyten, Würde, 250. Vgl. auch F. Gi! Hettin, Constitucion, 163-165 und ders., 
lugar, 10-13. 

69 Vgl. V. Heylen, Wiirde, 250. 

10 Vg1. GS 41,2, 1061: .... amor nuptialis saepius egoi5110, hedonisllo et il1icitis usibus contra g9-
nerationell profanatur'. Letztere, späte Hinzufiigung steht nicht auf derselben Ebene der Grundhal
tungen, sondern bedeutet eine Konkretisierung in einen besonders brisanten Bereich, nilll ich den 
der Methodenfrage der verantworteten Elternschaft, vgt.B.Häring, Kouentar, m. 
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Die zentrale positive "Wesensbeschreibung ehelicher Liebe"71 

erfolgt in GS 49, die das Ergebnis eines intensiven Reflexionsprozes

ses ist, der sich auf Grund der Vielschichtigkeit dieses Begriffs und 

seiner teilweisen Verwendung im Sinne einer bloßen sensitiv-psychologi

schen oder leidenschaftlichen Anziehun~mitunter recht schwierig ge

staltete und einige Anstrengungen erforderte, um zu einem ausgewogenen 

Konzept der ehelichen Liebe zu gelangen72 , das auch für kulturel
le Unterschiede offen ist,73 Zur realistischen Erfassung des Phä

nomens der ehelichen Liebe bot sich gerade die ganzheitliche Sicht der 

Hl, Schrift an, in deren Licht auch in diesem Fall deutlich werden 

konnte, daß zwischen Christianum und Humanum letztlich kein Wider

spruch denkbar ist. 74 Vielmehr ist die eheliche Liebe von Anfang 

an als göttliche Berufung75 , als in sich gottgewollt und zugleich 

als hohes menschliches Kulturgut76 im Blick, als ebenso menschli

ches wie religiöses Ideal. 77 Der folgende Satz bietet eine äus

serst dichte inhaltliche Konkretisierung78 , die als eine der rela

tiv neuesten, folgenreichsten und für die Partner ermutigendsten Passa

gen eingeschätzt wird. 79 Ausgangs- wie Zielpunkt der ehelichen 

Liebe ist der Mensch als gesamtpersonale Wirklichkeit. In der eheli-

71 Vgl. B. Hlring, Fanilie, 5. 

72 Vgl. G. Baldanza, Senso, 49; A. Miralles, Amor, 297 sowie 0.3.2.1.3. und 3.2.2.2. 

73 Vgl. V. Heylen, Würde, 258 sowie o. 3.2.2.3. 

74 Vgl. V. Heylen, Würde, 258. 

75 vgl. G. Arosio, Matrimonio, 287. 

76 Vgl. e. Härin9, Familie, 4. 

77 Vgl. V. Heylen, Würde, 258. Vgl. GS 49,1, 1069: 'Pluries verbo divino sponsis atque coniuges invI
tantur, ut casto amare sponsalia et indivisa diJectione coniugum nutrmt atque foveant. Plures 
quoQue nostrae aetatis homines veru~ allloram inter lIaritUI1 et uxorell vari is rationibus secundum ho
nestos popu 1 orull et telllporum 1I0res Ilan i festatull lI\agn i faci unt·. Yg l. entsprechend die Herausste 1-
lung als trziehungsgut GS 49,3, 1071. 

78 Vgl. GS 49,1, 1069: '111e aute. allor, utpote eminenter hUl1anus, CUII a persona in persona~ volunta
tis affectu dirigatur, totius personae bonum cOl1plectitur ideoQue corporis anil1ique expressiones 
peculiari dignitate ditare easque tamquam elementa ae signa specialia coniugalis a!licitiae noblll
ta re valet". 

79 Vgl. G. Arosio, Matrimonio l 287. 
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chen Liebe engagiert sich die Person in ihrer Ganzheit. 8o Sie ist 

eine herausragende, in keiner Weise aktualistisch reduzierbare, komple
xe Haltung, die durch ihre Verankerung 1m Personkern, im freien Willen 

des Menschen gekennzeichnet ist, ohne dadurch ihre phänomenologisch 

primäre81 affektiv-emotionale Eigenart. zu verlieren. B2 Diese 
Haltung richtet sich ebenso auf die vollpersonale Wirklichkeit des ge

liebten Partners in all seinen Dimensionen83 , auf sein Wohl, auf 
die totale Bejahung seiner konkreten Existenz. Eine solche Liebe ist 

nicht blind, noch macht sie blind; sie entspringt vielmehr der ganz

heitlichen Anerkennung der geliebten Person und nicht nur partieller 
Sympathie; nicht nur äUßerliche Attraktivität fasziniert sie, sondern 

sie richtet sich auf das gesamte Wohl der anderen Person. 84 Als 
in Ursprung und Zielpunkt ganzheitlich, leib-geistig und unter bewuß

ter Vermeidung auch der geringsten dualistischen Konnotation85 

konzipierter Habitus durchprägt sie die ebenfalls notwendig leib-see

lischen Ausdrucksmöglichkeiten der Partner als Zeichen und Elemente 

der ehelichen Freundschaft. BB Einerseits zur gegenseitigen Schen

kung führend, kennzeichnet sie anderseits das übereignet- sein der 
Partner; sie manifestiert sich in zärtlich geäußerter und gezeigter Zu

neigung ebenso wie in handfestem Beistand, durchprägt das gesamte ehe

liche Leben und verwirklicht sich und wächst in diesen Manifestatio

nen. 87 Es geht um eine gegenseitige und vollständige "dilec-

80 Vg1. P. Delhaye, Mariage, 428; G. Arosio, Matrimonio , 288. 

81 Vgl. o. 302.3.2. sowie G. Baldanza, Senso, 51 und 52. 

82 Vg1. o. 3.2.3.2. und.G. Arosio, Matrillonia, 28B. Vgl. auch GS 5Q,I, 1071, wo die eheliche liebe 
als gestaltbare Wirklichkeit ausgewiesen wird, der lIan sOllit nicht einfachhin passiv 
ausschließlich erliegt: 'verus alloris coniugalis cultus' (H.v.V.). 

83 Vgl. P. Delhaye, Mariage, m. 
8' Vg1. A. Miralles, Amor, 301. 

85 Vgl. P. Delhaye, Mariage, m. 
86 Vg1. zur Signalbedeutung des Ausdrucks "amicitia coniullalis' o. 3.2.2.2. 

81 Vgl. Gs 49,1,1010: 'Talis allor ... coniuges ad liberul et mutuuII sui ipsull donUI, tenero affectu 
et opere probatum, conducit totaliQue vita~ BOrU! pervadit; illllO ipse generosa sua operositate per
ficitur et crescit'. Vgl. auch V. Heylen, Würde, 259. 
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tio" BB, d. h., sie ist in jeder Hinsicht unverkürzt, durch kei

nerlei Vorbehalt eingeschränkt und daher bedingungslos; sie steht we

der unter dem Vorbehalt einer eventuell persönlich mehr versprechenden 
Beziehung noch unter dem der Beschränkung auf akute Glückserfahrung 

oder dauerhafter Sorgenfreiheit. 89 Gerade als bewußte, frei ge

wollte Liebe tritt sie in den Bereich der menschlichen Freiheit, die 
allererst eine personale Schenkung und eine vollständige Anerkennung 

des Wertes der geliebten Person ermöglicht. Als solche bringt die ehe

liche Liebe im Bereich der intimen interpersonalen Beziehung die Würde 

der Person zur Geltung, die niemals als bloßes Mittel betrachtet wer

den darf, und bewahrt vor dem Mißbrauch des anderen zur bloßen Selbst

bestätigung. 90 

Ein zweiter Aussagenkomplex betrifft implizit das Verständnis der 

ehelichen Liebe, verhindert ihre subjektivistische Reduzierung und be

wahrt davor, sie von vornherein als völlig rechtsfremd oder allenfalls 

als moralisch wünschenswerte "Polsterung" eines institutionell-essen

tiellen Rahmens" aufzufassen. Zu Beginn des Ehekapitels wird der Be

griff der Institution bezogen auf die kurz zuvor erwähnte Liebesgemein

schaft91 , und an zwei weiteren Stellen tritt die eheliche Liebe 
zusammen mit dem Begriff der "Ehe" bzw. mit dem der "Eheinstitution" 

als Subjekt ein und derselben Aussage auf92 • woraus implizit her

vorgeht, daß der Text zumindest nicht von einem Widerspruch oder einer 

grundsätzlichen Unvereinbarkeit zwischen der Ehe als Rechts- und Lie-

aa In diesel Begriff kOllllt das Moment des Auswählens und damit die volitive Dililension noch deut
licher ZUII Ausdruck, yg1. o. 3.2.3.2. An •. 46, wo er mit 'allor' parallel verwendet wird. 

89 Vg 1. GS 49,2, 1070: • Allor i 11 e lIutua fide ratus ... inter prospera et adyersa corpore ae lIente i n
dissolubil iter fidelis ast, et proinde ab ollni adulterio et divortio alienus remanet. Aequal i eti
u dignitate personali eUllllulieris tUIL viri agnoseenda in lIutua atQue plena dileetl0ne. unitas 
lIatrillanli a DOllino confirllata lueulenter apparet'. 

90 Vgl. A. Miralles, Allar, 301; G. Arosla, Matrillonia, 2SS. 

91 Vgl. die Rede yan der 'coillunitas allods' in OS 41.1, 1061 und die fortsetzung in GS 47,2, 1061: 
'Non ubiQue vero'huius institutionis dignitas eadel claritate illucescit .... (H.Y.V.). 

92 Vgl. GS 4S,1, 106S: ', .. ipsul institutullm8trillonii aMorque coniugalis ... ordinantur .... und 
GS 50,1, 1010: 'Matriloniul et allor coniugalis ... ordinantur.' Vgl. zur inhaltlichen Konkretisie
rung der angezeigten Hinordnung u. 3.3.2.3.2. 
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beswirklichkeit ausgeht. 93 

Eine letzte Aussagengruppe schließlich greift den einleitenden Ge

danken von der Liebe 'als göttlicher Berufung wieder auf und betont ih

re zugleich göttliche und menschliche Dimension. Die als ganzheitlich, 

leib-seelisch bestimmte Liebe wird in Beziehung gebracht zur sakramen

talen Begnadigung durch Christus. Das Phänomen der ehelichen Liebe mit

samt seinen psycho-physischen Ausdrucksmöglichkeiten wird durch das Sa

krament der Ehe zu einer besonderen Würde erhoben. 94 Und es ist 

diese Gnadenzusage, auf welche sich die Partner in schwierigen Zeiten 

ihrer Ehe gleichsam vor Gott berufen können, wenn sie um Festigung in 

der Liebe, Großmut und Opferbereitschaft bitten. 95 

Wie in eine abschließende Bekräftigung einer vor dem Hintergrund 

des zuvor Gesagten evidenten Tatsache kann die Wesensbeschreibung der 

ehelichen Liebe schließlich darin ausklingen, daß - allen in der Dis

kussion aufgetretenen und bis zum Schluß befürchteten Mehrdeutigkeiten 

und Mißverständnissen zum Trotz - das konziliare Verständnis der eheli

chen Liebe absolut nichts gemein hat mit einer ausschließlich eroti

schen Anziehung, die zudem egoistisch gewollt und damit unter einem 

dem bedingungsfeindlichen Wesen der Liebe widersprechenden Vorbehalt 

eines möglichen größeren Nutzens für das eigene Ego steht, nur allzu 

schnell kläglich wieder vergeht. 96 Im Ausgang von der Person hat

te sich somit der Blick auf jenes Phänomen gerichtet, das die Person 

gerade in der ehelichen Beziehung in den Mittelpunkt treten läßt, näm

lich auf die eheliche Liebe. Dabei ist entscheidend, daß sich der ver

wendete Liebesbegriff einerseits von seinem zeitgenössischen Mißver-

93 Zum Verhältnis z.isehen Person und Institution in bezug auf die Ehe vgl. 3.3.2.3.3. 

94 vgl. GS 49,1, 1010: 'Hune amore~ Dominus, speeiali gratiae et caritatis dono, sanare, perficere 
et e1eme dignatus est. Talis allor, humana sillul et divina eonsacians .. :. Leiblichkeit, Körper
lichkeit und Sexualität werden so vom Konzil nicht als bloß tolerable EIelente, sondern eigens 
als gottgewollt und gesegnet prOklamiert, vgl. J. A. Belda, Doctrina, 179. 

95 'Igl. GS 49,2, 1070: 'Ad officia autell huius vocationis christianae eonstanter exsequenda virtus 
insi9nis requiritur: quapropter coniuges, gratia ad vital! sancta. rOborati, firillitatell amoris, 
lIagnitudineli anilli et spiritulII sacrificii assidue ealent et oratione impetrabunt·. I' 

96 vgl. GS 49,1, 1010: 'Longe igitur exsuperat lIIerall erotiea~ inclinatione., quae, egoistice exeul-
ta, citius et misere evanescit'. 
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ständnis als mehr oder weniger starker Sentimental ismus oder bloßer 

leidenschaftlicher Faszination ebenso abhob97 wie von dem histori

schen Fehlverständnis eines in der christlichen Geschichte mitge

sChleppten Spiritualismus, der zu einer exzessiven Spiritualisierung 

und Supranaturalisierung der Liebe -geführt hatte98 , dem alles 

Sexuelle verdächtig war und der letztlich unchristliche, näherhin gno

stische und neuplatonische Wurzeln hatte. 99 Nicht minder entschei

dend ist aber anderseits, daß dasjenige, was die eheliche Liebe als 

ehe7iche qualifiziert, nicht die Sexualität, sondern die Tota

lität dieser Liebe ist. Nahm in der traditionellen Perspektive die We

sensbestimmung der Ehe ihren Ausgang von einem biologistischen und da

her einseitig prokreativen Sexualitätsverständnis, indem der Erstzweck 

der Ehe der Funktion des "Genital apparates" entnommen und die Ehe als 

geeignetste Form der Erreichung dieses Zweckes entworfen wurde, was 

sich in letzter Konsequenz in der Sexualität als Inhalt des Ehekonsen

ses in Form des qual ifizierten "1us in corpus widerspieglte'OO , 

so ist es hier nicht die sexuelle Dimensioniertheit der Liebe, sondern 

ihre Totalität, die sie von anderen Formen der Liebe unterscheidet; 

denn Sexualität ist nichts nur "Eheliches", sondern etwas "Menschli

ches", sie betrifft den Menschen in seiner gesamten Realität, schlägt 

alle Saiten seiner Existenz an. 101 Sexualität ist eine menschli

che Ausdrucksform, die nicht erst in der Ehe "entsteht", vielmehr 

prägt sie mit dem ganzen Menschen auch alle seine Beziehungen, wobei 

die Intimität dieser Ausdrucksform, dieser in der vorkonziliaren perso

nalistischen Literatur wie im Konzil selbst als "Sprache der Liebe" 

verstandenen menschlichen Möglichkeit '02 im gleichen Maße wach-

97 Vgl. A. Molina Melia, Call1lunitas. 52; G. Oe Rosa. Matrillonia, 166; 8. Hliring, Konzil, 94. 

98 vgl. A. Hol ina Hel ia, COllllunitas, 52; D. Tettalllnzi, Matrillonio, 322f. 

99 vgl. ebd., 766; P. Delhaye. Mariage, 428f. 

100 Vgl. die Fixierung des altkodikarischen Eheverständnisses und der ihll folgenden systellatischen 
Theologie auf eine aktzentrierte und so reduzierte Sexualität a. Erster Teil: 1.1. und 2.1. 

101 Vgl. D. Tettuanzi. Hatri.onia, 322; G. Arosio, 288. 

102 Vgl. o. 3.2.2.2. P. Delhaye. Mariage, 430 weist darauf hin, daS die YOII Konzil ohne Scheu aner
kannte leiblich-geistige Dillensionierung der ehelichen liebe bereits die Sexualität i., Bereich 
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sen kann wie die Intensität der Beziehung. Nicht eine biologisch ver

standene Sexualität macht die liebe zur ehelichen, sondern die Voll

form sexuellen Ausdrucks ist nur dort angemessen, wo die eheliche lie

be in ihrer Vollgestalt gegeben ist. 103 

Dies wird durch einen Blick auf die Auss~gen des Ehekapitels zur Se

xualität bekräftigt und konkretisiert. Stufenweise war man von einer 

personalen Sicht und Qualifizierung der menschlichen Fortpflan

zungsfähigkeit fortgeschritten zur Rückbindung der gesamten sexuellen 

Eigenart und Prägung des Menschen an die Personalität. 104 Und ge

rade als solche Ausdrucksform der Person wird die eheliche Sexualität 

als Ausdruck der ehelichen liebe als personal integrierte in ihrer fun

damentalen Verschiedenheit von allen entsprechenden Phänomenen auf nie

deren lebensstufen' gewürdigt. Jedes "biologistische Mißverständnis", 

das diesen Unterschied "übersah oder unterschätzte, ist nachdrück
liehst" 105 und ein für alle Mal ausgeschlossen. Dem personalisti

schen Ansatz als Wahrnehmung und Entwurf der Ehekonzeptlon in der Per

spektive der liebe gelingt so auch die Integration der Sexualität. Die 
überwindung einer dualistisch imprägnierten Anthropologie durch die 

der Intersubjektivitilt ansiedelte. 

103 Vg1. E. Chiavacci, Costituzione, 211. A, Hiralles, Allor. ~iderspricht sich selbst. wenn er einer
seits behauptet, das Objekt der in GS 49,1 thellatisierten liebe sei di'e Person und nicht das Ge
schlecht, vgl. ebd., 303, und anderseits den gesaatpersona1en Charakter der ehelichen Liebe auch 
in anderen Farnen der Liebe zu entdecken meint und das Spezifikull der ersteren ~iederull auf den 
sexue 11 en Bereich reduziert, vgl. ebd., 302. Der herz I i ehe Händedruck oder das freud i ge UMarlien 
beim Wiedersehen zweier befreundeter Henschen unterscheiden sich von der Sexualität eines Ehe
paares nicht durch das Faktum der Sexualität; in ,beiden Fällen geht es UII den spezifiSCh mensch
lichen Ausdruck einer Beziehungsqualität oder -intensität. Der Unterschied besteht in der Art 
des sexue llen Ausdrucks, der illmer eine Yerhä Itnisg lei chheit zur Beziehungsqua HUt aufnisen' 
soll, andernfalls eine Diskrepanz zwischen Ausdruck und Inhalt entstehen würde. Nicht die Spra
che ist verschieden, wohl aber die Ifortwahl. das geWählte Vohoular. Keine Freund
sChaftsbeziehung weist die Totalität der ehelichen Liebe auf, und deshalb ist der Geschlechtsver
kehr in seiner partnerschaftlichen wie prokreativen Dillension nur ill Rahlen einer solchen Bezie
hung angeMessene AusdrucksforRl. Vgl. B. Häring, Kouentar, 435f.; A. Favale. Fini, 199.vgl. auch 
Sb Ehe und Familie 2,2.1. sowie das Arbeitspapier 'Sinn und Gestaltung aenschlicher Sexualität' 
4. 

104 Vgl. GS 51,3, 1013: 'Indoles vero sexualis hOllinis necnon humana generandi facultas lIirabiliter 
exsuperant ea Quae in inferioribus vitae gradibus habentur'. ygJ. zur Genese 0, 3.2.2.2. und 
3.2.4.2. 

105 B. Hilring, Kommentar, 442. 
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Wiederentdeckung des biblisch fundierten einheitlichen Persondenkens 

führt in der Konkretisierung auf den Ehebereich notwendig zu einer spe
zifisch menschlichen AUffassung der Sexualität, führt nicht nur zur 

vollen Akzeptierung der auch leiblichen Geprägtheit ehelicher Liebe, 

sondern in der Verlängerung auch zu einer personal fundierten Auffas

sung der ehelichen Sexualität. 108 Diese ist damit nicht mehr bio

logisches Antriebsaggregat der Generationenfolge, bloßes Biotriebwerk 

der Reproduktion, sondern die bewußt "ganzheitliche Betrachtung der 
menschlichen Geschlechtlichkeit"107 erfaßt diese als "eine Seins

weise der ganzen Person und (als) zuinnerst vom Wesen des Menschen be
stimmt", 108 Statt der bisherigen, negativen Betrachtung des Sexu

ellen, statt eines aktzentrierten Denkens, das zur völligen Absorption 

des partnerschaftlichen Aspekts durch den Fortpflanzungsgedanken führ
te, kann die Sexualität nun als positives Zeichen und wirkliche Spra

che der Liebe von der bloßen Äußerlichkeit an der Person zurückinte

griert werden in die Gesamtpersonalität des Menschen und so die von 
Beginn der Textgeschichte an kritisierte Reduzierung auf pure Genitali

tät von Grund auf überwunden werden. 109 Diese vor dem Hintergrund 

des vorkonziliaren Eheverständnisses außerordentlich beeindruckende, 

positive Gesamtsicht erfährt ihrerseits eine weitere Bekräftigung 

durch die Aussagen zum ehelichen Akt, die in zweierlei Hinsicht von 

grundlegender Bedeutung und entscheidender Implikation auch für das 

geltende kodikarische Eherecht sind11o ; Der eheliche Akt erfährt 
nämlich zugleich eine Aufwertung und eine Relativierung, Aufgewertet 

wird er insofern, als er der gesamtpersonalen Integration der Sexuali

tät entsprechend aus seiner prokreativen Engführung befreit und in ihm 

auch der unabhängige Eigenwert des partnerschaftlichen Bezuges aner~ 

kannt wirdj relativiert wird er dadurch, daß Sexualität nicht mehr auf 

106 Vgl. A. Favale, fini, 198f. 

107 V. Heyleo, Würde, 265. 

108 Ebd., 265. 

109 Vgl. Esquel1la, 169 und 181f.; A. Favale, Fini, 199; J. da Castro, Concilio, 53f.; G. Arosio, Ma
trimonio, 293 sowie o. 204. 

110 Vgl. dazu u. Dritter Teil: 3.2.1. 
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ihn punktualisiert, sondern auch im Ehebereich ein multiformes Aus

drucksphänomen bleibt. Das bedeutet näherhin: Weil Sexualität so 
verfaßt ist wie eben beschrieben, deshalb verdienen die ehelichen 
Akte eine besondere Wertschätzung111 - eine Formulierung, hinter 

der textgeschichtlich die Intention steht, in aller Deutlichkeit auf 
die Notwendigkeit hinzuweisen, auch moralische Kriterien zur Gestal
tung der ehelichen Sexualität nicht auf der Ebene der Biologie, 
sondern der Ebene der Person zu suchen. 112 Dieser eheliche Akt 
nun ist nicht nur Ausdruck der umfassend bestimmten liebe und bereits 
damit vor einer isoliert prokreativen Fina1isierung geschützt, sondern 
er ist auch Ver-Wirklichung113 und Ver-Tiefung dieser ehelichen 
liebe,114 Der eheliche Akt ist expressives und förderndes Medium 
der ehelichen liebe und jenes Ergebnisses der konsensue1len Selbst
schenkung der Partner, jenes übereignetseins115 , in dem die sexu
elle Erfüllung und Beglückung der Partner gerade auch als Eigenwert 
der interpersonalen Beziehung der Ehe anerkannt werden sollte,116 
Der eheliche Akt bedarf keiner äußeren Rechtfertigung mehr, keines 

Fortpflanzungsmotivs zu seiner sittlichen legitimierung117 und 
ist so von der "einseitigen Ver-Instrumentalisierung - und sei es auch 
zum hohen Zweck der Zeugung - befreit",118 Als sexuelle Ausdrucks

form wird auch der eheliche Akt in das personale Strukturprinzip der 

111 Vgl. GS 51,3, 1012: 'proinde ipsi actus vitaa coniugali proprii. secundull gerlianaD dignita-
tel hu~anall ordinati, ~agna observantia reverend i sunt' (H.v.V.). 

112 Vgl. o. 3.2.2.2. Anl!. 209. 

113 Vgl. die ganz bewußte Beibehaltung dieses Ausdrucks o. 3.2.4.2. 

114 Vgl. GS 49,2. 1010: 'Haee dilectio proprio lIatrilionii opere singulariter exprilitur et perfici
tur. Actus proinde, quibus coniuges intille at caste inter se uniuntur. honest i ac digni sunt et, 
Modo vere hUliano exerciti, donatione~ lIutuall significant et fovent, qua sese invice~ laeto grato
que anilla locupletant'. Vgl. die eigens in Ariccia erfolgte Hinzufiigung des 'perficere' o. 
3.2.2.2. 

115 Vgl. E. Chiavacci, Costituzione, 203. 

116 Vgl. den so intendierten Ursprung dieser Aussage o. 3.2.2.2. und ihre Verteidigung vor alleIl auf 
Dringen der Laien gegen Abschdchung oder Streichung o. 3.2.3.2. 

tt7 Vgl. B. Häring, KOlllllentar, m. 
118 B. Häring. Brennpunkt, 11. 
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ehelichen Liebe eingebunden und hat als Ausdruck dieser ehelichen Lie

be seinen Wert in sich. 119 M. a. W.: Ausdruck der ehelichen Liebe 
ist er nicht nur als fortpflanzungsoffener Akt, sondern auch ohne pro

kreative Potentialität als Bereicherung und stärkere Einigung der Part

ner120 • als Mittel zur Förderung und Vertiefung der partnerschaft

lichen Zugewandtheit. 121 Unabhängig voneinander verbürgen das Ele

ment der vitalen Bekundung der tiefen, zärtlichen Zuneigung einerseits 
und die Teilhabe am Schöpferwerk der Liebe Gottes anderseits eine je 

verschiedene und eigenwertige Ausdrucksqualität, und zwar direkt, 

nicht in Form der Vermittlung des einen über das andere Moment und oh

ne Unterordnung eines der beiden. 122 Unabhängig voneinander, als 

gleichrangige Eigenwerte, markiert das Konzil damit den partnerschaft

lichen und den prokreativen Wert des ehelichen Aktes als Ausdruck der 

umfassenden ehelichen Liebe. 123 Sexuelle Erfüllung ist damit kei

ne bloße Randerscheinung des ehelichen Lebens124 • die ihr Dasein 

im Schatten der Fortpflanzungsaktivität zu fristen hätte, sondern ein 

eigenständiger Wert neben der Fortpflanzungsorientierung im Rahmen des 

Ausdrucksphänomens der Sexualität. Daß der eheliche Geschlechtsverkehr 

als Akt der sexuellen Beglückung und der gemeinsam-wechs~lseitigen, 

liebevollen Lusterfahrung mit oder ohne Zeugungsoffenheit eigenständi

ger Ausdruck der ehelichen Liebe ist125 , wird noch deutlicher 

durch die vom Konzil ganz bewußt in aller Klarheit anerkannte poten

tielle Konkurrenz des partnerschaftlichen und prokreativen Wertes des 

119 Vgl, B, Häring, KOMMentar, 435. 

120 Vg], ebd" 435; A, Favale. Fini, 199; G, Arosio, MatriMonio, 288, 

121 Vg], B. Häring. KOllllentar, m. 
122 Yg]. E, Chiavacci, Costituzione, 221. Auch P. Delhaye, Mariage m spricht von der zur früheren 

prokreativen Einseitigkeit vervollständigend hinzutretenden 'psychologischen Finalität', die er 
als 'personale KOIIMunikation in liebe' 'konkretisiert und die nicht nur vermittelt über die Fort-

. pflanzung, sondern unMittelbar und allein, als solche angestrebt werden könne, 

123 Yg!. A, Favale, Fini, 200, 

124 Vg1. J, A, Belda, Doctrina, 119. 

125 vg1. B. Häring, KOINMentar. 435. 

759 



ehelichen Aktes, 126 Unter intensiver Reflexion war zudem herausge
arbeitet worden, daß die völlige Enthaltsamkeit als Mittel zur Kon
f11ktlösung nicht immer geeignet ist, sondern das Eheleben insgesamt 
erschüttern kann, nicht nur im Mangel an Ausdruck der ehelichen Liebe 
in seiner Vollform, sondern darüber hinaus auch im Blick auf den ande
ren Wert der Ehe, die Nachkommenschaft, und zwar sowohl auf bereits 
vorhandene Kinder als auch hinsichtlich der Offenheit für weiteren 
Nachwuchs. 127 Die Lösung des Konflikts wurde mit aller wünschens
werten Klarheit in die "Verantwortung" der Partner gestellt. 128 

Dabei wird diese Verantwortung konkretisierend noch gegen zwei Extre
me abgegrenzt, die ihr eigentlich bereits aus sich entgegengesetzt 
sind, nämlich zum einen gegen Willkür und Subjektivismus129 und 
zum anderen ebenso gegen die Degenerierung der verantwortlichen Ent
scheidung zum Kopiervorgang einer naturgesetzlich vorstrukturierten 
Ordnung, insofern die objektiven Kriterien, an denen sich die Partner 
zu orientieren haben, aus dem Wesen der menschlichen Person, und zwar 
dem im ersten Teil der Konstitution entworfenen und dem zweiten Teil 
und insbesondere dem Ehekapitel zugrundeliegenden Wesen der Person und 
ihrer Akte zu gewinnen sind im Rahmen und Kontext der ehelichen Lie
be,13o Damit geht es auch hier um ein personalistisches Verständ-

126 Vg!. GS 51,1, 1072: 'ConciliulI novit eoniuges, in vita eoniugal i harlloniee ordinanda, saepe qui
busdall hodiernis vitae condicionibus praepediri atque in eircu!lstantiis versari posse in quibus 
nUlerus prolh, saltell ad tellpus, augeri nequit, et fidelis alloris cultus atque plena vitae con
suetudo non sine difficultate conservantur. Ubi autel! intilla vita coniugalis abrullpitur, bonuf! 
fidel non rara in discrif!en VOCarl et bonull prolis pessuldari possunt: tunc enil! educatio libero
ru. necnon fortis anillus ad prole. ulteriorel! suscipiendal periclitantur'. 

121 Vgl. zur Textgenese o. 3.2.1.2. 

128 Vgl. GS 50,2, 1011: 'Ideo hUllana et christiana responsabilitate SUUI !lunus adillplebunt ac docili 
er ga Deull reverentia, comlluni conciho atque conatu. rectull iudiciulI sibi efforllabunt .... Hoc 
iudiciulI ipsi ultilatill coniuges corall Deo ferre debent·. 

129 Vgl. GS 50.2, 1011: 'In sua vero agendi ratione coniuges conscii sint se non ad arbitriulI SUUII 

procedere posse .. : und GS 51,3, 1072: 'Moralls igitur indoles rationis agendi, ubi de cOllponen
do allare coniugali CURt responsabili vitae trans.issione agitur. non a sola sincera intentione et 
aestillatione lIotivorulI pendet, sed obiectivis criteriis, .. :. 

130 Vgl.end., 1012:'... obiectivis criteriis, ex personae eiusdellque actuuAI natura desullptis, 
determi nar i debet, Quae i ntegm sensull mutuae donation i s ae hUllanae procreat ion is in cantex.tu 
ver; amods observant' (H.v.V.). 
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nis der "Natur", Diese ist "nicht eine kosmische, tote und vorher fest

gelegte Ordnung, eine Verfaßtheit jenseits oder diesseits" des konkre
ten menschlichen Lebens131 , nicht eine "als unverletzlich angese
hene biologische Gesetzlichkeit"132; ausgegangen wird vielmehr 

vom Wesen der Person: "Schon in der Satzstellung 1 iegt der Akzent auf 

'Person'; um das Wort 'actuum' sehr innig der personalen Sicht zu ver
binden, wurde nicht die Partikel 'et', sondern die enger verbindende 

Partikel 'que' zusammen mit 'eiusdem' gewählt, Die personalistische 

Sicht gibt die entscheidenden Kriter1en"133 für das rechte konzi

liare Verständnis des Naturbegriffs, Daß sich die Ausarbeitung der Aus

sagen zur ehelichen Liebe und ihres sexuellen Ausdrucks ihrer Neuheit 

im Sinne einer ergänzenden Weiterführung von personalen Ansätzen in 

früheren Lehrdokumenten134 bewußt war, macht V, Heylen, der Sekre

tär der für das Ehekap1tel zuständigen Unterkommission, deut
lich,13s Gerade in der Akzeptierung, daß "eine wirklich inkarnier-

131 vgl. V, Heylen, Würde, 264. 

132 B.Häring, Kommentar, 442. 

133 Ebd., 442. Auf die personale und nicht naturale im Sinne von biologisch-naturgesetzlicher Gestal
tung weist auch das eigens für 'ordinatim' eingesetzte 'caste' in bezug auf die ehelichen Akte 
hin, das auch gegen erneute Vorstöße in Richtung auf eine 'Ordnungsgemaeheit" lIIit Berufung auf 
den Überzeugenderen Ansatz bei der Tugend end damit bei der Person verteidigt ~orden ist, vgl. 
o. 3.2.3,2. und 3,2.4.2. Dieser Sprachgebrauch meist illl übrigen die Wiedergabe des evangeli
schen Rates der 'Ehelosigkeit UII des HiMMelreiches ~illen' mit 'Keuschheit' als ungenau; Keusch
he i t ist nicht die Tugend der Ehe I os i gkei t, sondern me i nt auch das verantwortliche und human ge
staltete Sexualleben sowohl der Eheleute ~ie auch Alleinstehender. vg1. pe I, t 703 lIIit der undif
ferenzierten Aufzählung: 'castitas, paupertas et aboedientia' einerseits und pe 12, t, 701 lIIit 
der konkreten Einzelbezeichnung 'castitas 'prapter regnull caeloru~" anderseits. Vg!. außerdelll 
die Betonung des 'humano lIodo' o. 3.2.3.2. sowie die Indikation der Partizipation der ehelichen 
Akte an der Personwürde durch 'dignus' o. 3.2.2.2. Vor diesellI Hintergrund ist klar, daS sich die 
These von der 'moralischen Untrennbarkeit des unitiven und prokreativen Aspekts des ehelichen Ak
tes" nicht auf die Konz i I saussagen berufen kann; beze i chnenderwe i se taucht GS bei T. P. Doyle, 
Inseparability, der diese These dezidiert vorgetragen hat, nur in einer sUllmarischen Anmerkung 
auf, die alle von ihm beachteten Dokumente zusammenstellt, vgl. ebd., 450 Anm. 6, während sie 
zur Stützung seiner These an keiner Stelle direkt herangezogen wird. Dort stehen vielmehr die 
Aussagen von HV und Fe im Mittelpunkt. Die lehraliltliehe Entwicklung in bezug auf die Struktur 
des ehel ichen Aktes gehört in den Kontext der Methodenfrage der verantworteten Elternschaft und 
ist von lediglich moralischer, nicht aber rechtlicher Relevanz, da das Konzil die Ehe nicht mehr 
von einem Sexualitatsverstiindnis her und aktbezogen definiert. Vgl. für die moraltheologische 
Diskussion L. Bertsch, Akzente, t11-1l6 sowie F .. Böckle, "Natur', 45-68. 

134 Die sich auch in der Textgeschichte manifestiert, vgl. o. 3.2.2.2. 
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te geistige Liebe ". durch ihre Verleiblichung einen Zuwachs an Ver
menschlichung erfahren kann"131!, blieben die Aussagen der Enzykli
ka "Cast; connubii" gewahrt, werden aber durch eine lebendigere Erfas
sung der Wertfülle erweitert, die in der vom Geist durchdrungenen 
Leiblichkeit beschlossen liegt",137 Unter; Aufgreifen des diesbe
züglichen "Realismus Pius XII. "138 sei das Konzil in der Lage ge

wesen, den ehelichen sexuellen Akt als Förderung der ehelichen Liebe 
und der Beglückung des Lebens zu zweit wahrzunehmen, "Oas Konzil setzt 

Vertrauen in diese Liebe, die von Natur aus danach strebt, sich zu ver
leiblichen, befreit sie von einer Art 'Fruchtbarkeitskomplex', mit dem 

manche sie ständig belasten wollen, und anerkennt ihren Wert für das 
Ehepaa r se 1 bst" • 13 9 

In seiner Ausdrucksqualität als eigenständiger Wert der Bezeigung 

partnerschaftlicher Zuwendung in sich und unabhängig von der Fortpflan
zung erweitert, erfährt der eheliche Akt insofern eine realistische, 
weil auch hier die Erfahrungen der Eheleute ernstnehmende Relativie

rung, als er nicht der Ausdruck ehelicher Liebe ist, sondern 
ein Ausdruck unter anderen, wenn auch ein als "singulariter" quali
fizierter,140 Im altkodikarischen Konzept war Eheschließung der 

vertragliche Austausch des Rechts auf Sexualität in der punktuali
stisch reduzierten Form des "lUS in corpus", Der eheliche fortpflan
zungslegitimierte Akt war direkter Inhalt dessen, was Ehe ausmach
te,141 Oas Konzil dagegen versteht eheliche Sexualität nicht als 

Inhalt dessen, was Ehe ausmacht, nicht als dasjenige, was eheliche Lie
be zur ehe1ichen macht, sondern als Ausdruck und in diesem Rah-

135 Vgl. V. Heylen, Würde, 261. 

136 Ebd., 260. 

137 Ebd., 260 (H. v. V. ). 

!38 Ebd., 260. 

139 Ebd .. 260. 

140 Vgl. GS 49,2, 1070: 'Haec dilectio propria lIIatrimonii apere singulariter exprimitur et perfi
citur" (H.v.V.). Vgl. auch GS 51,1, 1072 die allgemeinere Redeweise von 'intima vita coniuga-
1 is·. 

141 vgl. o. Erster Teil: 1.1. 
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men wiederum den ehelichen Akt als eine besondere, intensive Form die

ses Ausdrucks. Dadurch daß der eheliche Akt als "Höhepunkt" des Aus
drucks und der fortschreitenden Vertiefung ehelicher Liebe in den 

Blick kommtl~2, wird er als eine besonders hohe Form innerhalb ei

ner vielfältigen Palette weiterer sexueller Ausdrucksmöglichkeiten im

pliziert, wodurch zweierlei "gleicherweise ausgeschlossen ist: eine se

xuelle Besessenheit, die die vielen anderen Möglichkeiten, Liebe im 

Vollsinn auszudrücken, nicht kennt, wie auch ein Spiritualismus, dem 

die eheliche Vereinigung von der Höhe der Freundschaftsliebe abzufal
len scheint". 1~1 

Vor diesem Hintergrund wird die wirkliche hauptsächliche Bedeutung 

der Liebe für das konziliare Eheverständnis deutlich: Die Perspektive 

der Liebe ist das Medium, in dem die Gesamtausrichtung des Konzils und 

insbesondere der personale Ansatz der Konstitution "Gaudium et spes" 

für eine Fortentwicklung des kirchlichen Eheverständnisses fruchtbar 

gemacht wurde. In diesem Sinne muß sie als wesentlich verstanden 

werden144 , in diesem Sinne kommt ihr eine "zentrale Rolle" 

ZU. 145 Sie kennzeichnet die neu gewonnene "Aussagestruk

tur" 146, sie "gehört nicht nur zum Wesen der Ehe, sondern sie 

funktioniert in dieser auch als ein beherrschendes, 

ethisches Prinzip. Es handelt sich um eine einzige 

der - wenigstens 

schöpferisch tätig 

ehelichen Verkehr 

im Ganzen des Eheprojektes - die 

ist und familienbildend wirkt, 

ihren Selbstausdruck findet" .147 

formendes und 

Ganzhei t, in 

Liebe selbst 

soweit sie im 

Das Konzi 1 

überwindet die Betrachtung der Liebe als psychologisch-affektives Phä

nomen, das auf die Verwirklichung des Fortpflanzungszweckes abgerich-

142 VgL S. Haring, Kommentar, 434, 

143 B, Häring, Konzi I, 97. 

144 VgL A, Molina Melia, Comlllunitas, 51, der allerdings mißverständlich von ·Wesenselement" 
spricht - ein Ausdruck, der eher den partnerschaftlichen Aspekt der beiden in der Perspektive 
der Liebe aufsehe; nenden Wesenswerte der Ehe tri fft, 

145 VgL A. Favale, Fini, 194, 

146 Vgl. J. Ratzinger, Sitzungsperiode, 50. 

141 E. Schillebeeckx, 8esinnung, JOf. 

163 



tet ist14!1; die von ihm gewählte Perspektive "alles im Blick auf 

das Geheimnis der Liebe"149 ist vielmehr jene Gesamtschau, von 

der alle Reflexionen über die Ehe ihren Ausgang nehmen und die in der 

Lage ist, sich aus der bisherigen perspektivischen Einseitigkeit zu be

freien, und, ohne Rechtliches zu leugnen,. dennoch nicht aprioristisch, 

sondern realistisch unter Einbeziehung der erfahrenen Ehewirklichkeit 

vorzugehen und so zu einer wirklichen "Syn-These" und nicht nur zu ei

nem beziehungslosen, dualistisch verbleibenden Nebeneinander zu ge1an

gen. 150 Durch die Verlängerung des im ersten Teil entworfenen 

christlichen Humanismus, der den ganzen Menschen in den Blick bekommt, 

in das Ehekapite1 151 , durch die Eintragung der ehelichen Liebe in 

die heilsgeschichtlich betrachtete Personalität des Menschen152 , 

durch den Ausgang von einem einheitlichen Personbegriff erreicht das 

Konzil einen neuen Standort, von dem aus die verschiedenen Wesenswerte 

und nicht nur der prokreative Aspekt und ihre Korrelation untereinan

der klarer und vollständiger erfaßt werden können. 158 Dieser fun

damentale Wechsel zur Einheitsperspektive der Liebe als Strukturprin

zip der Ehe stellt nicht mehr vor das Problem der Hierarchisierung, 

auch nicht ihrer Umkehrung, sondern ermöglicht die Integration der ver

schiedenen Werte154 und führt zu einer neuen inneren Organisation 

der komplexen Ehematerie. 155 Wie sich diese neu gewonnene Perspek

tive auf die Neuorganisation des kirchlichen Ehekonzeptes auswirkt 

wird im folgenden darzulegen sein. 

148 Vg1. A. Favale, Fini, 197. 

149 B. Häring, Konzil, 94. 

150 vg1. Esquema XIII, 168f.; A. Favale, fini, 196. 

151 Vgl. D. Tettamanzi, Matrimonia, 319. 

152 Vgl. G. Baldanza, Senso, 49 und 51. 

153 Vg1. A. Fava1e, fini, 193 und 196. 

154 Vgl. ebd. I 197; ESQuema XIlI , 168. 

155 Vg1. E. Chiavaeci I Costltuziane , 203. Vor diesem Hintergrund kann U. Navarrete, Struetura , 109f. 
nt cht zugest i mmt werden, daß GS in se i nen Aussagen zur ehe 1 i ehen Liebe 1 ed i 9 1 i eh eine Verdeut 1i
chung dessen sein wi 11, was bereits CC ausgesagt habe, da der Kontext eben nicht mehr der Per
spektivendualismus der Enzyklika ist. 
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3.3.2.3.2. Die Ehe als Liebesgemeinschaft und ihre gleichrangigen 

Wesenswerte 

Ziel dieses Abschnitts ist es aufzuweisen, wie sich der eindeutige 

textgeschichtliche Richtungssinn, die Ehe als eine umfassende Liebesge

meinschaft in gleichrangiger Hinordnung aUf Partnerschaft und Nachkom

menschaft zu verstehen, im Endtext niedergeschlagen hat. Dabei ist ein

leitend erneut eine kurze hermeneutische Konzentration von Nöten. Um 

dem Konzilstext wirklich gerecht zu werden, ist die strikte Beachtung 

von vier Interpretationsregeln erforderlich, die W. Kasper im Sinne ei

ner angemessenen Hermeneutik der Konzilsaussagen zusammengestellt hat: 

Prinzipiell ist zunächst auf ein integrales Verständnis der Konzilsaus

sagen zu achten.< "Es geht nicht an, nur einzelne Aussagen oder Aspekte 

isoliert herauszustellen". 1 An zweiter Stelle ist erneut auf die 
Berücksichtigung der Textgeschichte hinzuweisen, damit "Buchstabe und 

Geist des Konzils als eine Einheit verstanden werden".2 

Schließlich ist darauf zu achten, daß die Konzilsinhalte einerseits 

nicht aus der Kontinuität mit der Tradition herausgelöst und als Bruch 

verstanden werden, aber anderseits auch darauf, die Gesamtintention 

des Konzils, der es gerade um die Erhellung der wahren Tradition im 

Lichte und in Verantwortung vor der Gegenwart ging, nicht auf bloße Re

petition zurückzustutzen. 3 Dies bedeutet in bezug auf das Ehekapi

tel, wie bereits erwähnt 4 , den Grundsatz, die Bedeutung der Kon

zilsbegriffe und ihren Zusammenhang ausschließlich aus dem Text und 

seiner Genese sowie der Gesamtintention des Konzils zu eruieren. 5 

Die Lösung der zu Beginn genannten Aufgabenstellung ist zugleich 

1 W. Kasper, Herausforderung, 420. 

2 Ebd., 420. 

3 Vgl. ebd., 420f. 

4 Vgl. o. 3.3. 

5 Es ist daher von vornherein methodisch bedenklich, bei der Analyse des Ehekapitels die traditionel
len begrifflichen Schemata (bona-, fines-, proprietates-SchelllaJ zugrundezulegen und danach Zu fra
gen, was das Konzi I dazu zu sagen weiS. Oiese Bedenken verstärken sich noch vor dem Hintergrund 
der mehrfach bekundeten Absicht des Konzils, gerade in bezug auf die für die Ehe bedeutsamen Werte 
die bisherige FaChterminologie zu meiden. 
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die Antwort auf die Frage nach den wesentlichen Konsensinhalten. Dem 
kann nicht entgegengehalten werden, das Konzil beschäftige sich über
wiegend mit dem matrimonium in facto esse und nicht mit der Eheschlies
sung. Denn: Zum einen muß bei dieser Unterscheidung darauf geachtet 
werden, daß sie als gemeinsamen Inhalt den Ehebegriff enthält und le
diglich zwei verschiedene Perspektiven anzeigt, unter der ein und die
selbe Ehewirklichkeit betrachtet wird. Sie darf nicht zu einer vö1li-

: gen Divergenz der zugrundeliegenden Ehebegriffe in ihrem Wesensbestand 
entarten, andernfalls sie lediglich eine neue Variante des ehebegriff
lichen Dualismus wäre.! Zum anderen handelt es sich dabei um eine 
fachwissenschaftliche, näherhin kanonistische Unterscheidung, die der 
Erarbeitung des konzi1iaren Ehekapitels nicht zugrundelag. 7 Ihr 
ging es um die Aussage, was denn Ehe im Sinne der heutigen kirchlichen 
Lehre sei und dies in bewußter Oberwindungsabsicht bisheriger Dualis

men, die sich zum einen in der Gewinnung eines neuen Einheits- oder 
Strukturprinzips der Ehereflexion und zum anderen in einem neuen Ehe
verständnis niederschlug, so daß dasjenige, was die Konzilsaussagen 
als für das Wesensverständnis unabdingbar bestimmen, nicht positiv aus 

dem Ehewillen ausgeklammert sein darf, soll es nicht um eine Partial
oder gar Totalsimulation gehen. 

Die eheliche Liebe in ihrer zweidimensionalen Ausfaltung als Gatten
und Elternliebe schlägt sich im gesamten Ehekapitel einerseits in der 

Wahl personal-relationaler Begriffe zur Bezeichung der ehelichen Ge
samtwirklichkeit und in dem die durchlaufende Perspektive bildenden 
Bemühen, die Hinordnung dieser Gesamtwirklichkeit auf einen partner
schaftlichen und einen prokreativen Wert in völliger Balance zu hal
ten, nieder.! GS 47 trägt einleitend gleichsam die zeitgenös-

6 Vgl. in diese~ Sinne die Kritik bei M. Lopez Manda, Relevancia, 62 an bestililmten Interpretationen 
der konziliaren Eheaussagen. U. Navarrete, Structura, aOf. stellt entsprechend die Unterscheidung 
zwischen' matrililoniulII in fieri und in facto esse auf eine Stufe ~it der Unterscheidung eines engen 
und eines weiteren Ehebegriffs in ce. 

1 Oie Erstellung des Ehekapitels ist kein Werk von Kanonisten, sondern lag überwiegend in der Hand 
von Mora 1 theo logen, von denen besonders B. Här i ng und V. Hey I en hervorzuheben sind. 

8 Es wird im folgenden so weit wie möglich die Abfolge des Textes beibehalten; dadurch sind verein-
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sisch aktuellen soziologischen Daten in das Koordinatensystem der Ehe 

ein. 9 Bereits hier manifestiert sich die neue Perspektive. Zu den 

zunächst genannten positiven Faktoren fOr Ehe und Familie werden an 
erster Stelle in stark geraffter Weise die neuen anthropologischen 

Erkenntnisse über den Menschen und das' Phänomen der Liebe ange

zeigt. 10 In der bereits hier zu Beginn begegnenden Rede von der 

"communi tas coni uga 1 i s et famil i ari S"ll wi rd glei ch deutlich, daß 

der Blick sich primär auf die Person und damit auf die personale Ge

meinschaft richtet, ohne damit jedoch die rechtliche Dimension dieser 

Gemeinschaft in Frage zu stellen. 12 Der Inhalt der Adjektive "con

iuga1is et familiaris" ist den späteren, direkt der Eigenart, dem We

sen13 von Ehe und Familie gewidmeten Abschnitten zu entnehmen, da 

es hier nur um eine Einleitung geht,< die die Gesamtaussage des Textes 

voraussetzt. 14 Dennoch 1st zur Bezeichnung der Ehewirklichkeit, 

also dessen, was "matrimonium" meint, ein Begriff gewählt, der bereits 

eine personale Relation zum Ausdruck bringt. Diese wird sodann erst

mals näher qualifiziert und in ihrem personalen Gehalt vertieft durch 

die folgende Rede von der "communitas amoris", die sich auf Ehe und Fa

milie bezieht. 15 Diese Formulierung war in den Textus recognitus 

eingefOgt worden, um von Anfang an den besonderen Charakter dieser Ge-

zelte textbedingte Wiederholungen zwar nicht auszusehl ieBen, aber nur auf diese Weise kann der Ge
fahr der Isolierung effektiv entgangen und zudem die Struktur des Textes besser erhellt wer
den. 

9 Vg1. V. Heylen, Würde, 250. 

10 Vgl. ebd., 250. der hinter der dichten Formulierung noch die frühere, ausführlichere und explizl
te Behandlung der Erkenntnisfortschritte sieht; vgl. o. 3.2.1.1. 

11 Vgl. GS 47,1, 1067. 

12 Vgl. G. Arosio, Matri~onio, 283 sowie den Bezug des Institutionsbegriffs in GS 47,2, 1067 auf die-
se personale GeMeinschaft: 'huius institutionis·. 

13 Vgl. zur Qual ität der konziliaren Eheaussagen als Wesensaussagen o. 3.3.1. 

14 Vg1. V. Heylen, Würde, 250. 

15 Vg1. GS 47,1, 1067: 'Salus personae et societatis humanae ac christianae arcte cum fausta 
condicione cOillmunitatis coniugalis et familiaris connectitur. Ideo christiani, una CU!! omnibus 
qui eandelll COlllllunitatem magni aestimant, sincere gaudent de variis subsidiis quibus homines, in 
hac communitate alloris fovenda et in vita colenda ...•. So bezieht diesen Ausdruck auch U. 
Navarrete, Structura, 82. 
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meinschaft zu kennzeichnen und hatte zusammen mit dem ebenfalls dort 

eingefügten "coniugalis" des Ooppelattributs sichergestellt, daß von 

Ehe und Familie gleichermaßen gesprochen und der Eindruck vermieden 

wurde, die Ehe käme nur als Familie in den Blick, was die Gefahr 
der früheren Fortpflanzungspriorität her~ufbeschworen hätte,1a Da

mit umfaßt die "Liebesgemeinschaft", eigens durch ein "hac" und über 

ein "communitas" in Zwischenstellung mit dem ersten Satz verbunden, so
wohl die "Paar-" als auch die "Eltern-Kind-Gemelnschaft", 17 Dies 

16 Vg1. o. 3.2.2.1. 

11 Vg1. B. Häring, Familie, 1, wo er in diesem Sinne von der Liebe als Wesen der ehelichen Gemein
schaft und vom Dienst am Leben spricht. Hier wird aber auch das sprachliche Problem deutlich. lie
be meint im Text die beide Werte umfassende, gesamtpersonale Gemeinschaft; Häring verwendet 'lie
be' zur Bezeichnung des partnerschaftlichen Werts. Dieser Sprachgebrauch muß spätestens dann zu 
Schwierigkeiten führen, wenn von der Ausrichtung auch der Liebe auf Fortpflanzung die Rede ist, 
vg1. dazu o. 3.2.2.2. die Ariccia-Oiskussion. F. Gil Hellin, lugar, Sf. behauptet die Formulie
rung 'hac communitate amoris fovenda et in vita colenda' wolle zwei verschiedene Aspekte der 'com
munitas coniugalis' anzeigen, wobei er in seinem Zitat das zwischengestellte 'colllunitas' aus
läßt. Er begründet dies damit, daß diese Fassung 'praktisch zur Gänze' - wie er einschränkend un
ter Angabe, aber ohne gebührende Auswertung des in den Textus recognitus eingefügten 'hac' forllu
liert, das die Kommission der Klarheit halber, also gerade zur Stützung des oben vertretenen Zu
sammenhangs, akzeptiert hatte, vgl. Expensio H, in: AcSynVat IV/7, 473 M. und R. 3b - aus der 
überarbeitung des ersten Schemas in der Konzilsaula stamme und verweist als Beleg auf den Textus 
recognitus, vg1. ebd., S Anm. 40. Diese Aussage ist nicht riChtig. Das erste Schema war nicht das 
Vorschema zum Textus recogn i tus, sondern das zweite i 1 i ge Schella , vg 1. o. 3.2.1. Wei ter argumen
tiert er: Durch die Einfügung 'in (hac) cOllmunitate amoris fovenda et in vita colenda' habe man 
zum einen die Ehe als 'collmunio dilectionis et uoris' und zum anderen ,betonen wollen, daS nur im 
Rahmen der Ehe 'ius oriri ad vitalII colendall' und verweist als Beleg auf die Relatio zum Textus re
cognit'Js, vgl. o. 3.1.3.2. Anm. 46. Damit erweckt der Autor den Eindruck, als sei die zweigliedri
ge Formu li erung 'i n I hac) ... co lenda' als Gesaliltkomp I ex ergänzt worden und behauptet, die Formu
lierung 'in vita colenda' wolle die 'Institution des lebens' von der 'Liebesgemeinschaft' unter
scheiden. Sowohl der erweckte Eindruck als auch die zweite Behauptung ist falsch: 1. In den Tex
tus recognitus wurde nur der erste Teil des Doppelausdrucks eingefügt, während der zweite Teil 
sich bereits im erstlrn Gesamtschella fand, vg1. Schella 'Constitutio pastoralis .. .', in: AcSynVat 
IV/l, m (46, 15). 2. Von einer 'Institution des Lebens' ist nirgendS die Rede. Die Formulie
rung der Begründung • i us or i r i ad vi tam co 1 enda'" bez i eht sich auf etwas anderes. Der Vortext des 
ersten Gesamtschemas hatte den Zusammenhang von Ehe und Gesellschaft noch in einem eigenen Satz 
expliziert, der das Recht jedes Menschen auf Geburt und Erziehung in geordneten Falli I ienverhält
nissen betonte, vgl. Schema 'Oe Ecclesia in lIIundo .. .' n, 21, in: AcSynVat 1II/5, 131 (22, 31-
35). Dieser Satz war an dieser Stelle ausgefallen und durch den kurzen Kinweis auf die 'subsidi
is, quibus hodie genus humanum, in vita aestillanda et colenda .. .', vg1. Schema 'Constitutiopa
storalis .. .', in: AcSynVat IV/I, m (48, Uf.), ersetzt worden, Dieser Stelle war dann i. 
Textus recognitus das 'in cOllmunitate 8110ris fovenda' hinzugefügt worden. Es geht im zweiten 
GI ied um das Recht auf ein geordnetes Aufwachsen und nicht UIII die Trennung von 'lebensinstituti
on" und 'Liebesgemeinschaft' • 3. Der falsche Eindruck wird noch durch ein Versehen ill dazugehöri
gen Beleg vers.chärft. Die von ihm angeführte BegrDndung der Relatio des Textus recognitus weist 
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bestätigt sich durch die folgenden, direkt der Ehe gewidmeten Abschnit
te GS 48-51. Dabei wird der zugrundeliegende Ehebegriff gleich zu Be

ginn geklärt. GS 48 bezeichnet die Ehe als "innige eheliche Gemein
schaft des Lebens und der Liebe", als "innige Lebens- und Liebesgemein

schaft" • 18 Auf dieser Wiedergabe muß' gegen die vereinzelte über

setzungsempfehlung als "innige Gemeinschaft des Lebens und der eheli

chen Liebe", die nicht mehr die Ehe durch die Liebe charakte'risiert 

sein läßt, sondern die Liebe durch den Ehebegriff bestimmt, aus text ge

schichtlichen und sprachlichen Gründen bestanden werden. 19 Eine 

frühere Fassung hatte hier nur von "communitas coniugalis" gesprochen. 

Um jedoch die Ehe nicht nur in institutioneller Perspektive wahrzuneh

men, sondern von Anfang an auch in personaler Perspektive, war als dop-

die ~orte 'communitas dilectionis et amoris" und "ius oriri ad vitam colendam' in KursivdrUCk 
aus, wodurch es scheint, als habe die Kommission beide linderungen in dieser dezidiert getrennten 
Form begründen wollen. Leider hat der Autor hier den Vermerk seiner eigenen Hervorhebung ver
säumt. Das Zitat st illllllt auch in we i teren Deta i 1 s weder mi t der Fassung der Konl i lsakten noch IIIlt 
der von ihm selbst später erstellten Synopse überein. vg1. ders., Constitutionis, 40 III 
( BI. 

18 Vgl. GS 48,1, 1068: "Intima cOIIBtunitas vitae et Bmoris coniugalis. a Creatore condita suisque 
legibus instructa .• : (H.v.V.). 

19 So hat bereits S. Navarro. Matrimonio, 179 diese Übersetzung favorisiert und sie ebd., 180 Anm. 
14 mit sprachlichen Argumenten ohne Rücksicht auf die Textgeschichte zu stützen versucht: gramma
tikalisch sei das Adjektiv "coniuga1is" zwar auf alle drei Substantive beziehbar - was nicht 
stimmt, da "vitae" in jede. Fall ausfällt " die syntaktische Nähe zu "allor" ergebe jedoch einen 
logischeren Sinn. F. Gil Hel1in. Lugar, 5 sieht sprachlich "praktisch" keinen Unterschied zwi
schen beiden Obersetzungen. Oaß ist nach deli Gesagten nicht nur falsch, da es um einen entschei
denden i nha 1 t lichen Untersch i ed geht, sondern laBt auch Verwunderung über den großen argullentat i
ven Aufwand aufkommen, den er betreibt, UIII die von ihm empfohlene Variante als die textgesehicht
lieh adäquatere auszuweisen. vgl. ebd .. 5; 9f. und lSf. Obwohl er die Textgeschichte kennt, vgl. 
ebd .. S. schließt er einfachhin. die Änderung sei vorgenollmen worden. UII die beiden Aspekte "Ehe
institution' und "eheliche Liebe" auseinanderzuha1ten. wodurch erneut deutlich wird, daß hier die 
Eheinstitution dasjenige ist, was inhaltlich in den Begriff der 'ehelichen liebe' eingehen soll. 
DaS die Kommission demgegenüber ganz bewuSt mehr als das bloBe Binnen1eben der Ehe bezeichnen und 
mit der Formul ierung 'colillunitas vitae et amoris" über die bisher geläufigen Ausdrucke hinausge
hen wo 11 te, geht überdies auch aus den auch bei ihm angemerk ten, aber nicht ausgewerteten bzw. 
lIit seinem vorausgesetzten Sinn unterlegten Ablehnungen zweier Modi hervor. Zweimal nältlich lehn
te die Kommission die StreiChung der 'Uebe" aus diesem Ausdruck ab, vgl. o. 3.2.4.2. 
Ebenfalls fehl geht das ebd., 10 angeführte Argument. die anschließende Rede von der Institution 
stütze die Unterscheidung zwischen "Eheinstitution" und "ehelicher liebe" als deren bloB innerli
ches vitales Element. vgl. o. 3.3.2.3.2. Und schließlich kann auch die parallele Ausrichtung von 
"Ehe und ehelicher Liebe" (GS 51,1, 1070), vgl. ebd., 18f., nicht zur Stützung seiner These heran
gezogen werden. da sie ebenfalls der TextgeSChichte nicht gerecht wird, vgl. dazu o. 3.2.2.2. und 
u. 3.3.2.3.2. 
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peltes Genitivattribut zu "communitas coniugalls" nun "vitae et amo
ris" hinzugefügt worden. Da außerdem noch das Adjektiv "intima" er

gänzt werden sollte, ergab sich für die sprachliche Fassung der Gesamt

formulierung die stilistische Möglichkeit eines geschlossenen Aus

drucks durch die Klammerung des Bezugswortes ."communitas" mit zwei ihm 

zugeordneten Adjektiven. 2o Dabei war die von Kard. Eb. leger, 

Montreal/Kanada, stammende Formel "communitas amoris et vitae" von 

diesem als derjenige partnerschaftliche Wert verstanden worden, der 

die "unvollständige". alleinige BerückSichtigung der Fortpflanzung 

ergänzen sollte. 21 Wenn die Kommission diesen eigentlich zur Be

zeichnung des partnerschaftlichen Wertes neben der Fortpflanzung ge

dachten Begriff wegen seiner auf Grund des substantivischen Bestand

teils "communitas" vorhandenen Eignung zur Bezeichnung der Gesamtwirk

lichkeit der Ehe in dieser Funktion aufgriff, dann bedeutet dies: Die

ser durch das Adjektiv "innerlich" noch personal bereicherte geschlos

sene Ausdruck für die Ehe wurde offensichtlich als geeignet angesehen, 

diese als umfassende Wirklichkeit zu bezeichnen, die neben dem Wert 

der Fortpflanzung auch einen ebenso'wichtigen partnerschaftlichen Wert 

beinhalten mußte, da die jetzige Gesamtbezeichnung ursprünglich allein 

unter diesem Vorzeichen stand. "Communitas vitae et amoris" meint 

jetzt nicht mehr "nur" den notwendig zu ergänzenden, partnerSChaftli

chen Wesenswert der Ehe, sondern die Ehe insgesamt in ihrer partner

schaftlichen wie prokreativen Dimension, wobei man sich allerdings ei

ner eigenen Bezeichnung des partnerSChaftlichen Wertes begeben hatte. 

Damit schUgt sich der fundamentale Perspektivwechsel bereits hier zu 

Beginn in diesem komplexen und definitorischen Gesamtausdruck nie

der22 , der bereits als solcher die Aufhebung einer hierarchischen 

Zuordnung der einzelnen Ehewerte beinhaltet, vielmehr alle Wesenswerte 

der Ehe in gleicher Valenz einfangen will. 23 Diesen umfassenden 

20 Vgl. 0, 3.3.2.3.2. Anm. 18. 

21 Vgl. o. 3,2,2.2. 

22 Vg1. E. Chiavacci, Costituzione, 202; A. Favala, Fini, 197; G. Saldanz8, Senso, 45. 

23 Vgl. G. Arosio, Matrimonia, 285f. 
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Gesamtbegriff für die Ehe entfaltet die Konstitution nun entsprechend 
in mehreren Schritten. Nach der Klarstellung ihres auch rechtlichen 
Charakters24 wird die Willkürunabhängigkeit "dieses heiligen Ban

des", d. h. der aus dem Konsens entstandenen objektiven Wirklichkeit 

der "innigen Lebens- und Liebesgemeinsehaft", betont. 25 Mit "vin

culum" wurde zwar auch im Rahmen des altkodikarischen Eheverständnis

ses die durch den Konsens bewirkte objektive Ehe bezeichnet26 • 

Aber gerade dieser Ehebegriff und damit der Bezugspunkt des "vinculum" 

war erneuert worden. Als von Willkür unabhängig wurde nun nicht mehr 

ein um das ius in corpus gruppierter und fortpflanzungsfixierter 

Rechts-Pflichts-Konnex verstanden27 , sondern eben die genannte in

nige Lebens- und Liebesgemeinschaft mit ihren beiden implizierten Wer

ten. 28 Und diese Willkürunabhängigkeit der einmal entstandenen Le
bens- und Liebesgemeinschaft wird sodann keineswegs nur mit der Siche
rung des Fortpflanzungswertes verständlich gemacht, sondern explizit 

auch mit dem hier als "bonum conlugum" ausgedrückten, partnerschaftli

chen Wert, bevor der nächste Satz grundsätzlich feststellt, daß die so 

umschriebene Ehe von Gott selbst mit verschiedenen "Gütern und Zwek
ken" ausgestattet worden ist, die alle gleichermaßen von Bedeutung 

sind, und zwar nicht nur für den Fortbestand der Menschheit, sondern 

auch für die persönliche Förderung der einzelnen Familienmitglieder 

und ihr ewiges Heil, nicht nur für Würde, Festigkeit, Frieden und Wohl

ergehen der ganzen Gesellschaft, sondern auch und zwar vorgänglg der 

24 Vg1. dazu u. 3.3.2.3.3. 

2S Vg1. GS 48,1,1061: 'hoc vincutum saerUJII intuitu boni, tUII eoniugull et prolis tUII societatis, non 
ex humano arbitrio pender. 

26 Vgl. o. Erster Teil: LI. 

21 Vg1. o. 3.3.2.3.2. 

28 Es wird der hermeneutische Gesamtrahmen des Konzi ls und insbesondere auch des Ehekapitels selbst 
verlassen, wenn durch Parallelisierung zu den ce. 1110f. CIC1911/18 für die Konzilsaussagen der 
gleiche Inhalt insinuiert wird, vgl. so U. Navarrete, Structura, 83-86. Oie im Konzil indizierte 
'colMlunitas' geht weit über das ebd., 85 thematisierte Zusallllenwohnen der cc. 1128-1131 
ClC1917IlS hinaus. Zudell war es U. Navarrete selbst, der an anderer Stelle lIit Recht darauf hin
wies, daß die im alten Codex anzutreffenden relationalen Begriffe für die Ehe keine Wesensbedeu
tung, sondern rein deskriptiven Wert hatten und inhaltlich vom PrimarzweCk bestillllt waren, vgl. 
o. Erster Teil 1.1. Genau dieser definitiorische Ansatz jedoch ist VOll Konzil aufgegeben worden. 

771 



Familie, also der Personengemeinschaft selbst. 29 Dieser Satz 

stellt eine der wichtigsten Aussagen des konziliaren Eheverständnisses 

dar, nicht zuletzt deshalb, weil sie zu den Hauptbelegen derjenigen ge

hört, die in GS nur eine sprachlich aufgeputzte Bekräftigung der tradi

tionellen Ehelehre sehen. Die Argumente, die hier angeführt werden, 

lassen sich als Sprachrege7ungs-, Anmerkungs- und Autoritätsargument 

kennzeichnen. Hinsichtlich der konziliaren Sprachrege7ung muß de

ren besondere Differenzierung in Erinnerung gerufen werden. Zum einen 

hatte das Konzil eine allgemeinverständliche Sprache, einen leicht zu

gänglichen, adressatenbezogenen Stil intendiert; daß dies doktrinelle 

Intentionen und Inhalte in keiner Weise ausschloß, muß hier nicht wie

derholt werden. 3D Darüber hinaus tauchen aber im Zusammenhang mit 

dem Ehekapitel zwei weitere Sprachregelungen auf. Näherhin wollte man 
im Kontext der Zuordnungsfrage die Ausdrücke "bonum" und "finis" 

nicht im technischen Sinne als Glieder der Gütertrias oder der zwei

gliedrigen Zweckhierarchie, sondern in einem allgemeinen Sinn verwen

den31 , der inhaltlich mit dem Ausdruck "Wert" eingefangen werden 

kann. 32 Und diese Sprachregelung gilt uneingeschränkt für das ge-

29 'lg1. GS 48,1, 10m.: 'Ipse vero Deus est auctor matrimonii, variis bonis ac finibus praediti; 
Quae omn i a pro gener i s humani cont i nuat i ane, pro si ngol orum fami 1 i ae membrorum profectu persona li 
ac sorte aeterna, pro d i gn i ta te , stab i I i tate, pace et prosper i tate i ps i us fami I i ae tot i uSQue huma
nae societatis maximi sunt momenti". Zur implizierten Gleichrangigkeit vg1. o. 3.2.2.2. H. Zal
ba, Concilium, 618 zitiert diesbezüglich die Formulierung des ersten Gesamtschemas, aber nicht 
nach dem Text, sondern offensichtlich nach der dazu gehörigen Relatio, aus der er den Schreibfeh
ler 'donis' statt 'bonis' übernimmt, vg1. o. S. 3.2.2.2. 

30 Vg1. o. 3.2.2.2. 

31 Ygl. ebd. 

32 'Wert" im substantivischen Gebrauch meint näml ich entweder 'einzelne Sachen oder Herkmale von Per
sonen oder Sachen, sofern sie gut sind' oder 'die Arten des W.S im adjektiven Sinne, wobei nach 
dleSer Terminologie das Einzelne, dem die so verstandenen W.e zukommen, 'W.träger', 'W.objekt' 
oder ein 'Gut' heißt', vg1. G. Scholz, Wert, 655. Diese spezifisch ehebezogene Sprachregelung 
darf nicht mit dem allgemeinen Bemühen um gute Verständlichkeit verwechselt werden. So taucht et
wa im Zusammenhang mit diesem Sprachregelungsargument der bereits 0.3.3.1. als Irrtull erwiesene 
'Gegensatz' zwischen 'pastoral' und 'doktrineIl' wieder auf und verbindet sich mit der zweiten 
ehespezifischen Sprachregelung, wenn etwa H. Zalba, Dignidad, 416, 418 und 427 argumentiert, das 
Konzi 1 habe wegen seiner pastoralen und nicht-doktrinellen Zielsetzung auf die expl izite Nennung 
der traditionellen Güter- und Zweck lehre verzichtet und sich mit ihrer Indikation in der beigefüg
ten Anmerkung begnügt. In ders., Canci I ium, 618f. stellt er einen unmittelbaren Zusammenhang her 
zwischen der Absicht, nicht-technisch im Sinne von allgemeinverständlich zu reden und der Vermei-
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samte Ehekapitel; es gibt keinen Hinweis auf ein Nebeneinander von 
technischem Gebrauch einerseits und neutraler Verwendung anderseits in 
bezug auf die genannten Ausdrücke, "Bonum" und "finis" werden nicht 
schon durch die Verbindung mit "pralls" oder "fides" zu termini techni

ci, sondern erst dadurch, daß sie eine hierarchische Zuordnung durch 
"primarius", "secundarius" oder ausdrückliche Eingliederung in das 

technische "Tria-bona-Schema" erfahren, "Bonum prolis" bedeutet im 

Konz11 stext nicht "bonum oder finis primarium/s", sondern "valor pro

l1s", 33 Sein Stellenwert darf nicht durch einen Fachbegriff aus 

einem anderen Kontext an ihn herangetragen, sondern muß aus dem Text 

selbst unter Beachtung der genannten Interpretationsregeln34 erho

ben werden, Vor diesem Hintergrund der expliziten Ablehnung der tradi

tionellen Schemata auf Grund ihrer Ambivalenz-wäre es unlogisch, ihre 
implizite Beibehaltung als systematisches Gliederungsprinzip des Eheka

pitels anzunehmen, 35 Schließlich existiert eine vereinzelte, aber 

dung der Ausdrücke 'prilär' und 'sekundar' ill Kontext der Ehezwecke. Dallit stellt er mi unter
schiedl iche Intentionen undifferenziert auf eine linie. Ahnl ich U. Itavarrete, Structura, 23 und 
54. 

33 Dies wird indirekt bestätigt durch die auch bei U. Navarrete, Structura, 33 Anll. 21 angellerkte 
Beobachtung, daß die Belege der sich auf 'bonis ac finibus' beziehenden Anllerkung 1 des Eheka
pitels sieh nur nit den Gütern der Ehe beschäftigen. 

34 Vgl. o. 3.3. 

35 Davon gehen aus F. Gil Hellin, Concilio, 140, der behauptet, das Tria-bona-ScheIl8 durchziehe den 
gesallten Text und bilde vor allel das Aufbauprinzip von OS 49, und ähnlich bereits U. lIavarrete, 
Structura, 54 und 59. Daß allerdings beide Autoren sich der Problellatik ihrer Annahmen bewuBt 
sind, darauf weisen ihre einschränkenden formulierungen hin: So lIuB U. Navarrete, Structura illDer 
wieder seine Entdeckung traditioneller Terllini ill Ehekapitel gegen die erklirte Intention der KOIl
mission mit Forllulierungen reChtfertigen wie: 'In Constitutione 'Gaudiu" et spes' positive vj
tantur schemata et ter.ini stricte scientifici. Talen expresse dicitur latrilloniulI praeditull esse 
a Deo Auctore naturee 'variis bonis et finibus' .. :, ebd., 21; .... etsi vitatis terllinis 
technicis, procreetionell et educationen prolis esse finell prillordialell seu priliariulI ad quel! la
triinoniul et allor coniugalis .. , ordinantur', ebd., 36; '111110 non obstante proposito Concilii vi
tandi terllinologiall technicuI, selel vocebulull 'bonull fidei' et bis 'bonu" prolis' sensu 
technico adhibetur .. :, ebd., 55f., Nobei hier Niederull die allgelleine und die ehespezifische 
Sprachregelung des Konzils ununterschieden interferieren; ähnlich ebd., 67; 73. In bezug auf ande
re Stellen, an denen der Ausdruck 'bonulI' auftaucht, heißt es einfachhin: 'Patet in his 10cutioni· 
bus verbul! 'bonu,,' sUlLi sensu ollnino generali, BC lIini.e technico', ebd. 56. Moch weniger 
kann wohl die Heranziehung der Enzyklika leos XIll. 'Arcanull divinae' und deren Verwendung des 
Bona-Schellas, vgl. ebd .• 129-132 und t42. zu eine. rechten Verständnis des Konzi lstextes beitra
gen, da dieses Dokullent keine Rolle in der Textgeschichte spielt und auBerde. inhaltlich nicht 
schwerpunktmäßig dei Wesensverständnis der Ehe gewidllet ist, sondern in den Kontext der kirchli· 
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dennoch zu unterscheidende weitere Sprachregelung. Ging es allgemein 
um größere Verständlichkeit und im Kontext der Zuordnung der ehelichen 

Werte um die Vermeidung disputbelasteter Termini, so wurde an einer 
Stelle, näherhin im Zusammenhang mit der Formulierung des Konsensin
halts eine "juristische" Ausdrucksweise, abgelehnt. 36 Diese ist 

aber ihrerseits von den beiden zuvor genannten zu unterscheiden: Oie 
neutrale Verwendung der Ausdrücke "bona ac fines" sind nicht nur durch 
das Bemühen um Allgemeinverständlichkeit und nicht wegen einer Scheu, 

rechtliche Termini zu verwenden37 , motiviert, sondern ehespezi
fisch, um ihre Festlegung auf eine bestimmte schultheologische Meinung 

zu verhindern und den Neuansatz des Konzils nicht du,..~h vorschnelle se

mantische Identifizierungen zu blockieren. 3B Das Anmerkungsargu
ment geht davon aus, daß das Konzil in der Anmerkung 1 des Ehekapi
tels durch die Belege aus Tradition und kirchlichen Lehrdokumenten e1-

ne implizite, aber nichtsdestoweniger klare Bestätigung der tradit10n-

ehen KOlllpetenzapologetik in Ehefragen gehört. Auch F. Gil Hell;n, Concilio, 138 muS sein Befrem
den darüber äuSern, daß trotz der erk lärten pastoralen Zi e 1 setzung des konz ils und der daraus re
sultierenden VerlIleidung technischer Ausdrücke häufig von 'bona' und 'bonum' die Rede sei - ein Be
fremden, das nicht im Text seine Grundlage findet, sondern auch hier an der mangelnden Unterschei
dung der beiden Ebenen der Sprachregelungen sowie an der Inkonsequenz, einen technischen und ei
nen neutra I en Gebrauch der bona-Tmi no 1 og i e anzunehmen, liegt, wobe i der techn i sehe Ausdruck i 11-
lIIe r dort angenommen wi rd, wo der Begr i ff 111 i t eineIl der bekannten Werte 'pro 1 es, f i des, sacramen
turn' verbunden auftaucht, während an allen anderen Stellen ein allgelleiner, unfachlicher Gebrauch 
unterstellt wird. 

36 Vgl. o. 3.2.4.2. 

31 Daß es hier nicht UII juristiSChe Berührungsingste ging, sondern UII ein punktuelles Problem, zeigt 
sich allein schon in der unbelasteten Verwendung des Institutionsbegriffs, vgl. auch V. Heylen, 
Würde, 252f. 

38 Von daher ist es ein lIiBverstandnis, wenn G. De ROSI, lIatrimonio, 153, äuGert, die Frage der 
Zweckhierarchie sei vermieden worden, weil lIan nicht auf 'juristische' Fragen habe eingehen wol
len; ähnlich M. Zalba, ConciliulI, 511, wenn er alle drei 110mente (techniSCh, doktrineIl und recht
lich) als zu vermeidende in eins zusamllenfaßt. Ebd., 619 behauptet er allerdings lit Berufung auf 
M. und R. 15c, die hierarchische Zuordnung der Ehegüter sei mit der Begründung abgelehnt worden, 
in eineIl pastor a 1 en Text sei eine recht li che Sprache unangebracht. Dabei unter läuft ihm ein Irr
tum. Er bezieht die migliedrige Antwort auf den ebenfalls zweiteiligen Modus 'über Kreuz'. Oie 
Vermeidung rechtlicher SpraChe wird auf den Vorschlag der Einfügung des ius in corpus als Konsens
objekt geantwortet. Davon unabhingig wird als Antllort hinsichtlich der Hierarchie der Ehegüter 
auf R. 15f und dallit auf die Aufnahme der Anmerkung 1 in den Text verwiesen; vg1. dazu o. 3.2.5. 
Daß ein solches Versehen auch in amtlichen Dokumenten anzutreffen ist, zeigt J. A. Selling, look, 
3HO. 
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ellen Doktrin vornimmt. 39 Daß diese Einschätzung nicht haltbar 
ist, dürfte vor dem Hintergrund der eingehenden Analyse der wichtig

sten Teile des Anmerkungsapparates hinreichend deutlich geworden 
sein. 40 Sie können gerade nicht als Stütze der traditionellen Dok
trin bezüglich einer hierarchischen Zuordnung dreier Ehegüter herange

zogen werden. Die Belege sind vielmehr mit außerordentlichem Bedacht 

so zusammengestellt, daß gerade die Problematik und Ambivalenz einer 
über- und Unterordnung der einzelnen Ehewerte deutlich und der ihnen 

zugrundeliegende oder sie fördernde Perspektivendualismus, wie er sich 

in der Enzyklika "Casti connubii" manifestierte, vermieden wird, zumal 

sie sich fast ausschließlich auf die Güterlehre beziehen, statt auf 

die hinsichtlich der Hierarchie wie auch allgemein gängigere Zweckleh

re zu rekurrieren, deren wichtigsten Repräsentanten, nämlich der alte 

Codex und Pius XII., an den entscheidenden Stellen überhaupt nicht auf

tauchen. 41 Schließlich wird im Zusammenhanl') mit der Identifizie-

, 39 Vgl. F. Gi1 Hellin, Concilio, der immer wieder zur Stützung eben dieser These auf die Anmerkung 
'\ ___ ftrweist, ohne sie jedoch einer genauen Untersuchung zu unterziehen, ebd., 139; 140 Anm. 49, 148 

und 149; bezeichnenderweise kommt der in der Anmerkung des Konzils angeführte Thomasbeleg in sei
nem einleitenden Kapitel über die Ehegüter in der Tradition, die er vor allem in Augustinus und 
Thomas v. Aquin garantiert sieht, nicht vor, vgl. ebd., 131-138; in einer ausführlichen Beschäfti
gung mit der Ehelehre des Thomas v. Aquin spricht J. l. larrabe, Allor, 483 von der liebe und den 
Kindern als den beiden Grundgütern der Ehe bei diesem Gelehrten, m seine Inanspruchnahme als Ga
rant der Zweckhierarchie zumindest lIit Vorbehalten versieht. Vgl. auch so M. Za1ba, Dignitate, 
410 und ders., Dignidad, 419, wo er überdies die Anmerkung 14 als Beleg für die klassische Zweck
hierarchie heranzieht, dabei aber vernachlässigt, daß es dort nicht um das ~esensverständnis der 
Ehe geht, sondern um die moralische Frage der Methoden der verantworteten Elternschaft. A. de 1a 
Hera, 'Communitas', 512f. behauptet apodiktisch, eine Präzisierung des Ausdrucks 'bonis ac fini· 
bus' sei überhaupt nicht nötig gewesen, weil dies auf Grund der konstanten Tradition auBer Zwei
fel gestanden hätte. GS 48, 1 sei eine soziologische Formulierung, in der lIit leichtigkeit die 
traditionelle lehre des c. 1013 CICI917jI8 wiederzufinden sei. Entsprechend beschrankt er sich 
insgesamt darauf, die traditionelle lehre darzulegen und die ihllt passend erscheinenden Konzilssat
ze in den Anmerkungen zu notieren - ein Vorgehen das für sich spricht. V. Heylen, Würde, 254 be
tont eigens, daß man die in c. 1013 I1 CICI917j18 und von den Papsten Pius XI. und XII. 'eingeham
merte Hierarchie der Ehezwecke' ganz bewußt, absichtlich und gegen Widerstand vermieden habe. 

40 Vgl. o. 3.2.5. 

41 Vgl. U. Navarrete, Structura, 33 Anm. 21, der seine Vernnderung darüber zum Ausdruck bringt, daß 
keine lehraussage Pius XII. über die Ehezwecke anzutreffen ist und dies implizit darauf zurück
führt, daß dieser Papst kein so feierliches Dokument wie die übrigen hierzu verfaßt habe. Vor den 
Hintergrund der au8erordentlichen Betonung der Zweckhierarchie gerade in diesem Pontifikat, IIUß 
delilgegenüber die bewu8te Auslassung dieser Belege als beredte Bestätigung einer Vermeidung der 
hierarchischen Zuordnung verstanden werden. Der Hinweis auf andere Anmerkungen, in denen Pius 
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rung der "bona ac fines" des Ehekapitels ein Autoritätsargument 

vorgebracht, indem auf die Offiziums-Entscheidung des Jahres 1944 ver

wiesen wird. Dabei wird entweder wenigstens argumentiert, es handle 

sich hierbei um eine Aussage über die menschliche Verfaßtheit, weshalb 

das Konzil sie nicht implizit oder stillschweigend habe außer Kraft 

setzen können42 , oder aber es wird nur apodiktisch konstatiert: 

bisher liegt keine anderslautende Entscheidung zu diesem Punkt 

vor". 43 Abgesehen davon, daß diese Thesen das textgeschichtliche 

Faktum nicht zur Kenntnis nehmen, daß das Offiziums-Dekret zunächst 

ausdrücklich erwähnt, später aber fallengelassen worden ist und die 

mit diesem Dokument verbundenen Befürchtungen im Blick auf die Bedeu

tung der ehelichen Liebe für die Ehe im gleichen Maße abnahmen wie die 

inhaltliche Klärung des konziliaren Liebesbegriffs Fortschritte zeig-

XII. mit Ansprachen zitiert wird, trifft nicht. Denn wenn tatsächlich die traditionelle Zweckhier
archie hätte bekräftigt werden sollen, dann wäre hier der geeignete Ort für entsprechende Belege 
gewesen, zumal man sich in Anm. 14 etwa überhaupt nicht gescheut hat, bloSe Ansprachen neben ei
ner Enzyklika zu zitieren. Was die Zitation der Enzyklika 'Cast connubii' angeht, so weist U. Na
varrete, Structura, 33 Anm. 21 lediglich auf ihre Ungenauigkeit hin und deckt die Unterschiede 
zwischen Acta- und Oenzinger-Belegen auf, ohne weiter darauf einzugehen. In eineIl frühen Ko~men
tar weist H. Zalba, Oignitate, 404 Anm. 19 darauf hin, daS die Anmerkung 11 des Ehekapitels mit 
dem Verzicht auf die S. 549 der Enzyklika eine zum 'rechten' Verständnis nicht unbedeutende Bemer
kung weglasse, wobei unter 'rechtem' Verständnis die von ihm vertretene These der Beibehaltung 
der Perspektiven- und Zweckhierarchie verstanden wird, die er 'desungeachtet weiter für gültig 
hält. In einem 13 Jahre später veröffentlichten Artikel verschweigt er dieses Faktum, das auch 
bei der Expensio-Fassung der An~erkung 1 des Konzi lstextes auftritt und auf die er sich diesmal 
bezieht, fast völlig, vg1. ders., Concilium, 623. Er spricht lediglich von einer wenig genauen Zi
tation und fährt dann einfachhin ~it dem doppelten Ehebegrm der Enzyklika fort. Den Tho~as-Be
leg gibt er ,it 'de prole fine primo in re matrimonii sec und um intentionem' sinnentstellend ver
kürzt wieder. Solche Konjekturen vermögen vor dem Hintergrund der rekonstruierbaren Redaktionsge
schichte des Textes und der Anmerkungen nicht zu überzeugen. Oers., Concilium, 630f. verweist aus
serdem als Beleg für seine These der impliziten Bestätigung der traditionellen Lehre auf H. und 
R. 19b, vg1. dazu o. 3.2.4.2. Dort war die wörtliche Zitierung des Konzils von Florenz gefordert 
worden. H. Zalba behauptet nun, die Kom~ission verweise in ihrer Antwort ledigl ich darauf, daß 
diesem Anliegen bereits an anderer Stelle Genüge getan sei, womit sie ihn in seiner Absicht also 
implizit bejaht haben soll. Leider gibt er aber nicht an, auf welche Stelle die Kommissionsant
wort verweist, nämlich auf die R. 15f, in der sie das Konzil von Florenz in die Anmerkung 1 des 
Textes i ntegr i ert, die insgesamt ni cht als Stütze der • A lles-beilll-A lten-These' herangezogen wer
den kann. 

42 Vg1. H. Zalba, Concilium, 616 und ders., Oignitate, 412. 

43 R. Schunck, Ehe, 45, der entsprechend davon ausgeht, daß auch das Konzil erneut der Auffassung 
sei, 'daß Zeugung und Erziehung der Kinder das primäre Ziel der Ehe ist', vg1. ebd., 46 Anm. 13. 
Zur Unhaltbarkeit der dort vorgetragenen Argumente vg1. u. 3.3.2.3.2. 

776 



te44 , trifft für dieses Dekret der römischen Kongregation in ana
loger Weise zu, was altes wie neues kirchliches Gesetzbuch über die au
thentische Interpretation durch Verwaltungsverfügung in einem Einzel
fall bestimmen, daß sie nämlich nur in bezug auf die Personen und den 

konkreten Sachverhalt verpflichtet, für. den sie getroffen worden 
ist45 , so daß von einer Unaufhebbarkeit durch das Konzil in kei

ner Weise die Rede sein kann, sondern eben diese Konzilsaussagen als 
"anderslautende Entscheidung" zur Kenntnis genommen werden müssen. Da

rüber hinaus gilt, was kurz nach dem Konzil der Theologe und ehemalige 

Konzilsperitus J. Ratzinger bezüglich dieser kirchlichen Maßnahme fest

gestellt hat, daß nämlich "eine stattgefundene kirchliche Verurteilung 
noch kein Beweis dafür ist, daß die verurteilte Lehre für alle Zeiten 
verkehrt ist, sondern zunächst eine Vorsichtsmaßnahme in einer all

mählich in Bewegung geratenden Frage darstellt, die sich hernach 

auch als zu weitgehend erweisen kann, die jedenfalls nicht als 
ein endgültiges Urteil über die verhandelte Sache selbst gelten 
darf .•. es wäre •.. verkehrt, alles zu apologetisieren, was die kirch

liche Autorität damals getan hat. Hier sind Verurteilungen vorgekom
men, die sachlich nict der theologischen Wahrheit voll gemäß gewesen 
sind; das liegt im menschlichen Wesen der Kirche .,. Hier gibt es al
so sicher fehlgreifende Verurteilungen; und zum andern würde ich 

sagen, daß sie eben auch unter dem geschichtlichen Index immerhin 
zu verstehen und zum Teil (aber nur zum Teil ••• !) auch zu recht
fertigen sind als der notwendige Dammbau in einem jähen Aufbruch neuer 

Erkenntnisse, deren Eingrenzung im ersten Moment noch nicht deut-
1 ich ist". 46 

Die Ambivalenz und Standpunktabhängigkeit der traditionellen Werte-

44 Vgl. o. 3.2.l.2. und o. Erster Teil: 3.2. zur unterschiedlichen Einschätzung der genausn Qualität 
des Dekrets. 

45 Vgl. c. n 13 CIC1917/18 und c. 16 13 CIC1983. 

46 J. Ratzinger, Oiskussionsbeitrag, 277f. iH.v.V.). 111 übrigen herrschte auf beiden Seiten der kon
ziliaren Auseinandersetzung das deutliche Bewußtsein, daß es hier um eine deutliche doktrinelle 
Fortentwicklung ill Sinne einer innovativen Kontinuität gehen sollte. 
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und Perspektivenhierarchie47 hat das Konzil dazu- veranlaßt, ganz 

bewußt aufaxiologische Wertungen im Zweckbereich zu verzichten4 ! 

und jede Ober- und Unterordnung bei der Aufzählung der Elemente zu un
terlassen,49 Daß dieses "Schweigen weder gleichbedeutend mit 

einer Negierung noch mit einer bloßen einfachen Wiederbehauptung der 
üblichen Klassifizierungen"SO sein sollte, bestätigt nur, daß es 

dem Konzil nicht um die Bezweiflung der jeweiligen kontextuellen Rich

tigkeit der in der Zweckfrage bezogenen Positionen ging, sondern viel
mehr um die überwindung dieser Standpunktbedingtheit, Es wollte einen 

neuen Ansatz aufzeigen, der die Ehewerte aus dem neuen personalen Ein

heitsprinzip der ehelichen Liebe heraus formulierte, 
Die allgemein genannten wesentlichen51 Werte (=bona ac fines) 

lassen sich sowohl textgeschichtlich als auch in bezug auf die offi

zielle Endfassung des Ehekapitels textanalytisch als die beiden neben 
den Wesenseigenschaften der Einheit und Unauflöslichkeit bestehenden 
Werte der Partnerschaft und der Nachkommenschaft identifizieren, Text
geschichtlich war der Leitgedanke der Formulierung "variis bonis ac fi

nibus" die überwindung einer hierarchischen Zuordnung durch eine syn
thetische Präsentierung der "inneren Werte" der Ehe, Dabei wurden die
se Werte ausdrücklich als "Fortpflanzung" und "Liebe" benannt, also 

als prokreativer Wert einerseits und als partnerschaftlicher Wert, 
hier unter dem Namen der "Liebe", anderseits,52 Dies bestätigt 

47 Vgl. J. Fuchs, Theology, m. 
48 Vg1. Esquema Xl!I, 174. 

49 Vg1. V. Heylen, Würde, 252; P. Oelhaye, Mariage, mf. 

50 Ebd., 254. 

S! Vg 1. U. Navarrete, Structura, 32f. 

52 Vgl. o. 3.2.1.3. Oer angefügte 'quae omnia'-Nebensatz sollte diese Gleichrangigkeit unterstrei
chen. Niellland bestreitet also, worauf U. Navarrete, Structura, 33 und 5ef. mehrfach hinweist, daß 
die im letzteren genannten Aspekte keine Gültigkeitsrelevanz beanspruchen wollen. Der entscheiden
de Sinn dieses Teilsatzes ist in der Tat ein ganz anderer: Es geht darum, einige Grundbereiche 
aufzuzählen, in denen die gleich groBe Bedeutung der beiden zuvor gemeinten Werte zum Tragen 
kommt. Vgl. o. 3.2.2.2. Von der gesamten Genese dieser Formulierung nimmt F. Gi! Hellin, Conci
lio, 128 Anm. I lediglich insofern Notiz, als er die Erwähnung zweier prinzipieller Ehegüter als 
Be I eg für sei ne These not i ert, das Konz jJ habe zwar der ehe 1 iehen Li ebe gröBere Bedeutung beige
messen, als wesent lichen Ausgangspunkt jedoch die pr i märe Hinordnung der Ehe auf Fortpf I anzung 
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die textanalytische Betrachtung, Die allgemeine Aussage über die ver

schiedenen Wesenswerte wird nun in mehreren Spezifikationen konkreti

siert, und nur wenn alle drei folgenden Sätze im Zusammenhang, also in

tegral, registriert und analysiert werden, ist ein authentisches Ver

ständnis dieser Passage möglich und die Befahr der Verkürzung durch 

die Isolierung von Einzelaussagen gebannt. Der Text fährt als Ausfal

tung der Grundaussage fort mit einer prokreativen und einer partner

schaftlichen Spezifikation, bevor der erste Abschnitt mit der Nennung 

und Motivierung der Wesenseigenschaften der Ehe durch diese beiden 

beibehalten wollen, U, Navarrete, Structura, 33 und Anm, 22 behauptet, daS die Objektivität der 
'bona ac fines' aus der Anllerkung und der Relatio zum ersten Gesamtschema, wo von 'fines intrinse
ci' die Rede ist, zu entnehillen sei (dabei zitiert er versehentlich 60 B statt des richtigen 
61 B). Zu identifizieren seien diese naherhin aber 'nur' implizit aus der beigefügten Anmer
kung, vgl. so auch ebd., 57; 67; 133. leider endet sein Zitat der Relatio bevor dort im folgen
den Satz die Identifizierung als 'introductio .. , ideae duo rum principalium bonorulll matrimonii 
(procreationis nempe et amoris) uniendorum ... ' vorgenommen wird, vg1. auch o. 3.2.2,2. Aller
dings geht er an späterer Stelle auf diese Passage ein, vg1. U. Navarrete, Structura, 51f. und 
interpretiert sie dahingehend, daS sie gar nichts anderes aussagen könne, als was immer schon 
angestrebt worden sei, nämlich Fortpflanzung und Liebe in eine mögliChst enge Beziehung zu brin
gen. Die Formulierung 'duo principalia bona matrimonii' sei eine knapp zusammenfassende Ausdrucks
weise des Relators, von der er 'glaubt' (ut putamus), daS sie weder in den Forderungen der Kon
zilsväter enthalten sei noch der letztendlich vom Konzil verabschiedeten Lehre über die Ehegüter 
entspreche. Dazu ist zu sagen: I. Es gibt in der Tat entgegen der vorgetragenen Vermutung Stel
lungnahmen, die genau das vom Relator korrekt wiedergegebene fordern, vgl. 3.2.1.3. sowie noch
mals 3.2.2.2. 2. Sein zweites Argument führt in einen circulus vitiosus: Er interpretiert eine 
textgeschi cht 1 ich bedeutsame Ste 11 e mi t der vom Konz i 1 verabsch i edeten Endfassung . Deren genaues 
ständnis ist aber nur vor dem Hintergrund derTextgeschichte zu ermitteln etc .... , vgl, die Inter
pretationsregeln o. 3.3.2.3.2. Des weiteren meint er, hier die traditionelle Gütertrias der Rela
tio zum Textus recognitus entnehmen zu können, vgl. U, Navarrete, Structura, 57 und Anm. 77, Lei
der geht aus seiner Zitation der genaue Sinn dieser Stelle nicht hervor, da in der Klammer nicht 
eindeutig ersichtlich ist, daS die dort genannten drei Ehegüter nicht die Ansicht der Kommis
sion widerspiegeln, sondern die einiger Väter. Darüber hinaus fehlt im Zitat die Ablehnung des 
Ansinnens dieser Väter - die Nennung der traditionellen Güter - und die Begründung der Beibehal
tung des ausgewogenen Textes unter ausdrückl icher Berufung auf den Bericht des ersten Gesamtsche
mas mit der dortigen Identifizierung der beiden gemeinten Güter. Vgl. die vollständigen Zita
te o. 3.2.3.2, Anm. 77. Ein weiteres Argument gegen einen gleichrangigen partnerschaftlichen 
~ert, hier unter deli! Namen der liebe, neben dem prokreativen, glaubt er in einer anderen Stelle 
der Relatio zum Textus recognitus zu finden, vgl. U, Navarrete, Structura, 134f. Dort sei die Re
de von der liebe als 'colipletivulil quelldam finem operis matrimonialis ... (iuxta doctrinam Pii XI, 
anno 1941) .. :. Dieser Aussage entnimmt er ein doppeltes Argument: I. Er trennt die Formulierung 
in zwei Bestandteile: a) 'finis quidam completivus' und b) 'operis mstrillonialis'. Es gehe hier 
direkt um den Zweck des ehelichen Aktes und nur indirekt um den der Ehe. Dem ist zu entgegnen: 
Der Bezug von 'operis' auf 'matrimonialis' ist zwar grammatikalisch lIöglich, in bezug auf Kontext 
und. norillalen Sprachgebrauch aber nicht sinnvoll. Erstens Widerspricht diese Verknüpfung deli! 
Gesantkontext, denn es geht UIII die Fortschreibung der Diskussion um die eheliche Liebe, die in 
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Wertspezifikationen endet, 53 Die prokreative spezifikation sagt 

zunächst aus, daß die Eheinstitution und die eheliche Liebe durch ihre 
natürliche Eigenart auf die Zeugung und Erziehung von Nachkommenschaft 

hingeordnet sind und dadurch gleichsam gekrönt werden, Diese Aussage 
beinhaltet die realistische, statt der früheren, einseitig prioristi

schen Einordnung der Hinordnung auf Nachkommenschaft unter die zuvor 
allgemein genannten inneren Wesenswerte der Ehe, Alle Versuche, hierin 
die Primärorientierung der Ehe auf Fortpflanzung bestätigt zu finden, 

scheitern am Quellenbefund, halten einer textgeschichtlichen Oberprü
fung nicht stand. Es handelt sich um die Feststellung einer Hinordnung 
für das Doppelsubjekt "Eheinstitution und eheliche Liebe", Dabei muß 

der Relatio zum ersten Gesaliltschema eindeutig als das partnerschaftliche Element, als einer der 
beiden 'fines intrinseci" (:fines operis) ausgewiesen wurde. Zweitens ist wohl unbestreitbar 
die Verbindung 'finis operis' gängiger und daher auch die wahrscheinlicher intendierte als 'opus 
matrimonialis' im Sinne von 'actus coniugalis', vgl. den Belegmangel in K. Mörsdorf, Rechtsspra
ehe und X. (Jehoa, Index. 2. Außerdem könne er weder in den Reden Pius XII. aus deli! Jahre 1941 
noch, falls man von einem Schreibfehler ausgehe, aus deli Jahre 1951 (so M. Zalba, ConciliUlII, 
634f. Anm. 639) die Bezeichnung der ehelichen liebe als Zweck der Ehe oder des ehelichen Aktes 
finden. Dabei geht er allerdings davon aus, daS die Angabe '(iuxta doctrinam Pii Xll anno 19(1)' 
wie ein präziser Beleg zu lesen ist und 'iuxta" als Identitätsangabe. Beides ist Jedoch nicht 
zwingend. 'luxta' meint nicht unbedingt 'Identität', sondern vielmehr 'GelläBheit', "auf der li
nie' etc., wie es beispielsweise J. Ratzinger, Frage, 50 in bezug auf die tridentinische Formel 
"iuxta evangelicalll et apostolim doctrinalll' zur Kennzeichnung des katholiSChen Unauflöslichkeits
verständnisses versteht. Dem entspricht auch die nur vage Angabe. Es geht um das AUfgreifen ent
wicklungsfähiger Aussagen und nicht UIII bloße Wiederholung, vgl. o. 3.2.3.2. Schließlich behauptet 
er, zwar alle mündlichen und auch die aus zeitlichen oder anderen Gründen nicht in der Aula vorge
tragenen Interventionen (also nicht alle schriftlichen Eingaben?) im (Jriginaltext gelesen zu ha
ben, sich aber aus dokumentarischen Gründen auf die Zusammenfassungen bei G. Capri le beschränken 
zu wollen, vgl. U. Navarrete, Structura, 136. Nach der Referierung einiger Stellungnahmen zum The
ma der Ehezwecke, ebd., 136-139 zitiert er in Anll. 219 dennoch eine lange Passage einer der bei 
G. Caprile nicht verzeichneten nicht mehr zum Vortrag gekommenen Stellungnahmen, die siel: ausführ
lich der Bekräftigung der Zweckhierarchie widmet. DadurCh kOllmt aus diesem Bereich nur eine Rich
tung zu Wort. Durch den unmittelbar folgenden Satz il\ Text, ebd., 140: 'Alias allusiones ad no
struill specificum argumentulII non inveni in interventibus Patrum' ist allerdings das unglückliche 
Mißverständnis nicht völlig ausgeschlossen, es habe sonst keine weiteren diesbezügliChen Äußerun
gen mehr gegeben. Das Spektrum ist de facto jedOCh vielfältiger, vgl. o. 3.2.2.3. 

53 Vgl. GS 48,1, 1068: 'Indole autem sua natural i , ipsulII institutullllllatrilllonii a.lOrQue coniugalis ad 
procreationell et educationem prolis ordinantur iisQue veluti suo fastigio coronantur. 

Vir itaQue et mulier, Qui foedere coniugal; 'iu non sunt duo sed una mo' (Hatth. 19, 
6), intima personarull atQue operuill coniunctione lIIutuUIII si bi adiutoriulI et servitiulII praestant, 
SensulIQue suae unitatis experiuntur et plenius in dies adispiscuntur. 

Quae intima unio, utpote mutua duarull personaruill donatio, si cut et bonull liberorulI, plenam con
i ugull fidel! exigunt atque indissolubi 1 eil eorull unitatem urgent" (Absätze v. V.). 
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beachtet werden, daß "ehel iche Liebe" hier nicht für den partner

schaftlichen Wert der Ehe steht, in welchem Fall in der Tat der Vor
rang der Fortpflanzung impliziert wäre, insofern der eine Ehewert zu

sammen mit der Ehe insgesamt auf einen anderen, nämlich den prokreati

ven Wert finalisiert wäre. 54 In Hasselb hatte man davon gespro

chen, die Ehe sei durch die Liebe zur Fortpflanzung bestimmt. Um 
die offensichtlich drohende Degenerierung der Liebe zum bloßen fort

pflanzungsfinalisierenden Motor abzuwenden, hatte man in Ariccia zu

nächst eine gemeinsame Hinordnung von Eheinstitution und Liebe auf 

Fortpflanzung formuliert. Dies allerdings rief den Einwand hervor, die

se Aussage könne vor dem Hintergrund der beabsichtigten Rede von zwei 

prinzipiellen Ehegütern kaum richtig verstanden werden, wenn hier die 

Fortpflanzung als "Zweck" der Liebe erscheine. M. a. W.: Wenn hier ehe
liche Liebe in Sinne des intendierten partnerschaftlichen Wertes ge

meint sei, werde die Formulierung unkorrekt. Die Antwort der Kommissi

on versuchte darauf hin deutlich zu machen, daß hier ohne Rekurs auf 

die Fachterminologie versucht werde, eine komplexe, Rechtliches wie 

Existentielles oder Personales miteinander verbindende Perspektive 

sprachlich umzusetzen und ließ die Möglichkeit einer Änderung ausdrück

lich offen. Noch in Ariccia wurde dann von der Hinordnung der Liebe 

und der Eheinstitution gesprochen, um Institution und Liebe gleichzei-

54 Vg1. so, H, Zalbs, Oignidad, 420: Er setzt l.unächst die ltIeitergeltung des Perspektivendual ismus 
und des daraus folgenden Doppelbegriffs der Ehe im engeren Sinne als Fortpf lanzungmst itut ion 
und im weiteren als Liebesgell1einschaft voraus, um diese dann in der Hinordnung nicht nur der Ehe
institution, sondern auch der ehelichen Liebe auf Fortpflanzung bestätigt zu finden, wobeI er ,on 
jedwedem textgeschichtlichen Rekurs absieht. Ders., Dignltate, 409 behauptet, mit dIeser Stelle 
habe man den Befürchtungen vieler Väter vor einer Unterbewertung der Fortpflanzung bzw. eIner 
Oberbewertung der interpersonalen Beziehung Rechnung tragen wollen, und zwar durch d1e Bekräfti
gung der traditionellen Lehre mit dieser an Deutl1chkeit nicht zu übertreffenden Feststellung der 
Fortpflanzungshinordnung der Ehe. Zum einen wird hier niCht zwischen der Fortpflanzungsaus
richtung und ihrem Vorrang im Sinne der traditionellen Doktrin unterschieden und zu~ anderer. der 
Kontext ausgeblendet, der durchaus eine weitere Hinordnung kennt, vg1. u. 3.3.2.3.2. u, Na,arre
te, Structura, 34f. impliziert Ähnliches, wenn er die Textgeschichte dieser Stelle - allerdIngs 
ohne die Phasen von Hasselt und Ariccia - ill Zusammenhang mit seiner These der weiterhin gültigen 
Fortpflanzungspriorität referiert und ebenfalls den Kontext unberücksichtigt läßt. Seine Schluß
folgerung, diese Stelle zeige, daß die eheliche Liebe nicht als Ehezweck konzipiert seI, 'g1. 
eM., 141, ist solange richtIg wie seine Formulierung "Amor concipitur ... ut Quid Quod ordinatur 
ad alium finelll, scilicet ad finem ipsius matrimonii" nicht die Hinordnung auf den, sondern 
auf e.i nen Zwec~ der Ehe me i nt, 
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tig zu erwähnen und letzterer den phänomenologischen Vorrang einzuräu
men. Hier wird deutlich, daß dieser Doppelausdruck als komplexe Ein
heit verstanden werden muß, der den bisherigen Perspektivendualismus 
überwindet und die Nichtwidersprüchlichkeit zwischen dem neuen Struk
turprinzip der ehelichen Liebe und der rec~tlichen Dimension erhellt, 
was sprachlich erneut in de im Vergleich zu "et" enger verbindenden 
Partikel "que" zum Ausdruck kommt. Das erste Gesamtschema formulierte 
dann in diesem Sinne die Liebe als inneres Lebensprinzip der Ehein
stitution, auf die sich die Hinordnungsaussage jetzt nur noch be
zog.55 Der Textus recognitus griff dann allein aus stilistischen 

Gründen und nicht mit dem Ziel einer inhaltlichen Veränderung auf die 
letzte Ariccia-Fassung unter syntaktischer Vertauschung der beiden 
Glieder des Doppelausdrucks zurück. 56 Eheliche Liebe steht hier 

nicht für den partnerschaftlichen Wert und ebensowenig für den zweiten 
Rang eines hierarchischen Perspektivendual ismus57 , sondern inner-

55 Vgl. o. 3.2.2.2. 

56 Vgl. o. 3.2.3.2. 

57 Die von F. Gil Hellin, Lugar, 16f. aufgebaute ArgumentationSlinie zur Stützung seiner These, die 
eheliche Liebe sei auch in der Perspektive des Konzils lediglich die unmentliche Innenseite der 
eigentl ich ill Blick stehenden Eheinstitution ZUII Zweck der Fortpflanzung und der Erziehung, ist 
nicht haltbar: Er will besonderes Augenmerk auf den Schlußteil des Satzes gerichtet wissen, den 
er als .... iisQue veluti suo fastigio coronantur' zitiert. Man solle hierbei die vorhergehende 
Phase beachten, in der es ausdrücklich geheißen habe: 'Ipsum institutulIlIlatrimonii amorque coniu
galis procreatione et educatione prolis veluti SUG fastigio coronantur'. Diese vorige Phase ist 
die des Textus recognitus, wenn der Autor auch keinen Beleg anführt. Das Zitat ist zudem unvoll
ständig, vgl. das vollständige o. 3.2.3.2. Anll. 81. Wichtig sei nun an dieser Formulierung, daß 
Eheinstltution und eheliche Liebe als Einheit zusaMmen das Subjekt bilden, von bei den werde die 
Hinordnung ausgesagt. Dieser Satz, so argumentiert er weiter, gehe tHtgeschichtlich zurück auf 
das erste i-n der Konzi lsaula präsentierte SChella,wobei er sich jedoch irrt, denn das von ihm ge
meinte und in seiner Anm. 83 richtig angegebene Scheilla ist das erste Gesamtschellla, nicht aber 
das erste in der Konzilsaula vorgelegte zweiteilige Schema. Er zitiert: .... quibus (i. e. procre
atione et educatione), veluti fastigio lipsulII institutum lIIatrilllonii) cOllpletur et coronatur' und 
SChlUßfolgert: Hier zeige sich, daß als eigentliches Subjekt des Satzes nicht beide Aspekte zusam
men gemeint gewesen seien, sondern nur die Ehe als Institution. Im darauf folgenden Tntus"recog
nitus seien dann Institution und eheliche Liebe nebeneinandergestellt worden, da auch letztere 
von der Krönung durch die Fortpflanzung betroffen sei. Diese Darstellung ist in mehrfacher Hin
sicht unglOcklich und 111 i ßverständl ich: 1. Die Klallllerausdrücke werden nicht als HinzufUgungen des 
Autors selbst gekennzeichnet. 2. Dadurch daß aus du ersten Gesalltschella nur der letzte Halbsatz 
(' qu i bus ... coronatur,' 1 z i t iert und dann umrmi t te 1 t von der Juxtapos i t ion der ehe lichen liebe 
und der Institution ill Folgeschema gesprochen wird, entsteht - wenn vielleicht auch ungewollt -
der falsche Eindruck, die eheliche Liebe sei als miter Aspekt erst in den Textus recognitus ein-
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halb des komplexen Subjekts unter Einschluß der rechtlichen Dimension 

für die Ehe insgesamt. Die komplexe Ausdrucksweise markiert gerade die 

Überwindung des früheren Dualismus, was durch die analoge Entwicklung 

der fast identischen Aussage in GS 50,1 noch bestätigt wird. 58 . 
Hinter dieser Formulierung steht einmal mehr die sich immer wieder ma-

nifestierende Intention des Konzils, nicht von einem abstrakten Be

griff "Ehe" auszugehen, sondern von der "gottgewollten Einheit 'Ehe 

und eheliche Liebe''', der jedes Auseinanderreißen in ein Rechtsinsti

tut zur Fortpflanzung einerseits und eine Gemeinschaft mit dem "sekun

dären" Zweck der Liebe anderseits, die ihrerseits auf den Institutions

zweck finalisiert bleibt, vollkommen fremd ist. 59 Keiner der übri-

gen Bestandtei 1e des Satzes, weder "ve1uti fastigio coronan-
tur" 60 womit die Wertschätzung, aber in keiner Weise der Vor-

rang der Fortpflanzung zum Ausdruck gebracht werden sollte, noch die 

Einfügung von "indole sua natural i ... ordi nantur"61 der letzten 

gefügt worden und hätte die Umwandlung der singularischer. Formulierung 'coronatur' in die pluralI
sche 'coronantur' bedingt. Denselben Eindruck erweckt er bereits vorher, ebd., 14f. Es WIrd so 
nicht klar, daß sich die gesamte Genese dieser Passage nicht UIII die Eheinstitution rankt, sondern 
es ,on Hasselt an über Ariccia - welche belden Phasen unberücksichtigt bleiben bis zum Endtext 
immer ulll beide Tei le des Doppelausdrucks ging. Oie singularische Formul ierung des ersten Gesamt
schemas ist nicht, wie hier impliziert, durch das alleinige Auftreten der EheinstitutIon be
dingt, sonde rn durch eine ande re gr ammat i ka 1 ische Konstrukt i on, die von der Be 1 ebung der 1 nS'l tu
tion, die durch Fortpflanzung gekrönt wird, durch die eheliche liebe spricht. Und es ist der iden
tische Sinn, der durch den RÜCkgriff auf die letzte Ariccia-Fassung ZUII Ausdruck gebracht werden 
sollte, was durch den ausdrücklichen Hinweis erhellt, es sei hier nur U~ Kürzung, aiso nicht um 
eine i nha 1 t I ichs Änderungs i ntent ion gegangen. Der Hi nwei sauf di e Krönung auch der ehe 1 j chen Li e
be durch die Fortpflanzung stallmt aus einer früheren Phase der Redaktion, vgl. o. 3.2.2.2 .• und 
nicht wie hier insinuiert aus dem Kontext des Textus recognitus. 

58 Vgl. u. 3.3.2.3.2. 

59 Vgl. B.Häring, Familie, 6. 

60 Oie Interpretation im Sinne einer ~ortpflanzungspriorität widerspräche dem gesamten textgeschlcht
lichen Richtun9ssinn, vgl. 442 und 552. Selbst F. Gil Hellin, Concilio \49 Anm. 98 erwähnt die 
StreiChung von 'completur', versäumt aber den Beleg; er weist auf seine eigene Anm. 5\. ebd., 
141, diese gibt jedoch einen Modus zur Revision des Textus recognitus wieder und nichr. die hier 
gemeinte Stelle. 

61 Vg1. o. 3.2.2'.2. und 3.2.4.2. Es ist daher alles andere als unbezweifelbar, daß mit dieser Formu
lierung die traditionelle Zweckordnung l11it der Fortpflanzung an der Spitze einfachhin bestätigt 
worden ist, vg1. so A. Miralles, Amor, 327f. und Anill. 113 sowie U. Navarrete, Sructura, 35f. F. 
Gil Hellin, Concilio 149 setzt mit seiner Erläuterung dieser Passage erst bei der Formulierung 
des ersten Gesalltschemas ein. Die Etappen Hasselt und Ariccia bleiben unberücksichtigt. Ebd., 150 
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Phase, in der von vornherein jede wesent1iche Änderung - und als 

fährt er dann fort, die fOlgende Redaktion des Textus recognitus habe durch die Juxtaposition ei
ne tiefgreifende Veränderung gebracht, ohne anzugeben, worin diese besteht, vgl. 3.3.2.3.2. An •. 
51. Ebd., 153 spricht er von der Fortpflanzung und Erziehung als 'natürlichem' Ehezmk, was ',ar 
dem Hintergrund der angezeigten TextgeschiChte gerade nicht zulässig sein, sondern vermieden wer
den sollte. Er argumentiert wie folgt: Während der Redaktion habe man sich geweigert, die 'innere 
Hinordnung' durch 'natura sua' auszudrücken. Dennoch sei aber die Idee des 'natürlichen' und 'in
neren' Zweckes durch die Formul ierung 'indole sua' klar erhalten geblieben. Dies ist gegen die 
hier klare Textentwicklung und die eindeutige Intention der Kommission interpretiert. Er führt zu
dem M. und R. 23a an, die sich aber nur auf die Qualität 'intrinsecus' beziehen. Dieser Modus, so 
fÜhrt er aus, habe sich auf einen Satz bezogen, der in der vorletzten Fassung einen nur wenIg fi
nal ist ischen Inhalt gehabt habe. Seine dazugehörige Anm. 124 verweist auf seine Anm. 99, nun den 
Text der vorletzten Fassung erwartet; man findet aber nur die Angabe: 'GS 48, r, Er folgert 50-

dann, 'indole sua' und 'indole sua naturali' hätten den gleichen Sinn und die klare Bedeutung wie 
'natura sua', d. h, sie ~anlfestierten die 'natürl iche und innere Hinordnung" der Ehe auf NachkOM
menschaft und dies unter Berufung auf M. 6g, den er gründ I ich ~iBversteht. auf Grund einer erneu
ten isolierten und dalllit der erforderlichen integralen Interpretation nicht genügenden Auslegung. 
Ebd., 150 behauptet er, der Ausdruck 'ordinare' sei geeignet, die 'natürliche' Tendenz einer Sa
che, ihre Hinordnung auf den Zweck auszudrücken, und unterstellt damit diesem Verb einen Sinn, 
der von der Kommission ausdrücklich für dieselbe Stelle ausgeSChlossen und zurÜCkgewiesen worden 
ist. 'Ordinare' bedeutet 'hinordnen' und nicht 'auf Grund der Natur hinordnen' • Wie die dauernde 
Vermeidung von 'natura aua' und Bevorzugung von 'indoles' Anlaß zu deli! SchluB auf ihre Synomytät 
geben kann, bleibt unerfindliCh. Dm., Lugar, 14 spriCht von der Hinordnung der Institution und 
ehelichen liebe auf Fortpflanzung 'por su propia naturaleza'. Er verwendet genau den vom Konzil 
wegen sei ner Mehrdeut i gke i t abge 1 ehnten Begr i ff, den es durch das nicht 'naturgesetz I ich' konno
tierte 'indoles' ersetzt hat. Ebd" 16 faBt er zusammen, GS 48,1 bejahe die a11gemeine und 'natür
liche' Hinordnung der Ehe und Liebe auf Fortpflanzung. Ähnlich M. Zalba, Concilium, 629 und 631f. 
SChließliCh muB auf die Art und Weise eingegangen werden, in der diese These jüngst in einer deut· 
sehen VeröffentliChung vertreten worden ist. R, Schund, Ehe, wendet sich 45f. Anll. 13 gegen die 
Auffassung, das Konzil habe eine bewuSte Abkehr von der Zweckhierarchi.e vollzogen. Vgl. bereits 
o. 3.3.2.3.2. Er behauptet, daB die 'Genese des Art. 48 der pastoralen KonstitutIon Gaudium et 
spes '"~ dies nicht (zeigt). Das Gegenteil wird herausgestellt; ". die Wendungen indole sua na
tura)j und ordinantur ad procreationetll et educatianem weisen ausdrücklich darauf hin, daß 
Zeugung und Erziehung der Kinder das primäre Ziel der Ehe ist'. Er gründet dal1it seine zentrale 
These, die für das gesamte Eheverständnis des Konzi ls entscheidend ist, auf die Einfügung dieses 
'ausschlaggebenden Satzes' und argumentiert folgendermaßen: 1. Er stellt richtig fest, daß dieser 
Satz sich in der n. 21 des ersten konziliaren Schemas nicht findet. 2. Er sei vielmehr im ersten 
Gesamtschema aufgetaucht, und er zitiert: AcSynVat IV/l, 480. Dazu ist zu sagen: a) Der von ihm 
geilleinte und in der ubersetzung der Endfassung angegebene Satz ist nicht erst im ersten Gesamt
schema aufgetaucht, sondern bereits im Hasselt-Sche~a, das über L. C. Berna', Genesis zugänglich 
ist. b) Oie von ihm angegebene Stelle des ersten Gesamtschellas ist falsch. Sie bezieht sich auf 
einen ähnlichen Satz im übernächsten Abschnitt über die Fruchtbarkeit, den er offenkundig verwech
selt. Richtig ist nicht 480, sondern 478. 3. Oie kleine Veränderung der letzten Phase, dIe 
Einfügung 'indole sua naturali' und "ordinantur' stellt er mIt Verweis auf die Expensio lIlodorum 
als von der IntentIon getragen dar, die Fortpflanzung als Prllllämeck auszuweisen, indem er nur 
die Begründung für den M. 23b und dann die Antwort der KOllImission 'darauf' anführt. Hierzu ist an
zumerken: a) Die Wiedergabe dieses Kodifikationsvorgangs ist unvollständig und irreführend. Es 
wird nicht verllerkt, daß die Antwort der Kommission sich nicht nur auf den M, 23b, sondern auch 
auf den H. 23a bezieht, dem es nur um den Ausweis der Fortpflanzung als "fines intnnsecus' geht 
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eine solche hätte die Einbringung der Primärzweckidee vor dem Hinter-

und der ebensoweni gangeführt wi rd, wie die versch i edenen Formu li erungsvorsch 1 aga aes H. m. Ent
gegen dieser verkürzenden und dadurch den Befund verfälschenden Darste 11 ung gi ng es der KommISS i
on gerade um die Vermeidung des 'natura'-Begriffs dur.ch die Verwendung ,on 'indoles", um niCht 
mehr als die intrinsische Qualität der Fortpflanzung auszusagen, vgl. o. 3.2.4.2, bes. 110m. 
112. b) Sein Vorgehen isoliert die Stelle aus Kontext und Textgeschichte und kann damit in keiner 
Weise dem von W. Kasper als fundamental eingestuften Kriterium der integralen Interpretation genü
gen. Seiner als ~i8glilckt einzustufenden Begründung schickt er einige stützende 'Autoritätsbewel
se' voran. So verweist er auf eine Feststellung J. J. Hamers, das Konzil habe zwar hinsichtlich 
der Zweckhierarchie nicht die klassischen Formulierungen verwendet, diese Lehre, die weiterhin un
berührt bleibe, jedoch nicht verworfen. Hierbei handelt es sich de facta nur um eine kleine Rand
bemerkung in einem Vortrag, der einem völlig anderen Thema gewidmet war, nämlich der Problematik: 
'EI magistero y los fundamentos doctrinales de la etica sexual', in dem J. Hamer einige RefleXIO
nen über die Erklärung der Glaubenskongregation zu einigen Fragen der Sexualmoral anzustellen oe
absichtigte, die sich dem Inhalt dieses Dokuments entspreChend vor alleIlI mit Fragen der voreheli
chen sexuellen Beziehungen, der Homosexualität und der Masturbation beschäftigen sollten, vg1. J. 
Halller, Hagistero, 119 und 126 (die bei R. Schunck zu findende bibliographische Ängabe führt zur 
spaniSChen Übersetzung des französischen Originals und nicht, wie seine franzöSlSche Titelangaoe 
meinen lassen könnte, zu diesem selbst, vgl. J. Hamer, Hagistero, 1191 ). Es geht also um ei
nen völlig anderen Problemhorizont als den des Wesensverständnisses der Ehe, Daher ist es zumin
dest mißverständlich, wenn R. SChunck, Ehe, 45 Anm. 13 schreibt: "Unter den zahlreichen Autoren, 
die in dieser Materie kompetent sind und die Lehre über die Ziele der Ehe riChtig lnterpretiert 
haben, sei nur J. J. Hamer erwähnt, der als damaliger Sekretär der Kongregation für die Glau
benslehre am 20, 4. 1979 ausführte: .. : (H,v,V,). zumal J. Hamer zu Beginn seiner Ausführungen 
eigens vermerkte: 'Si j'ai enseigne la theologie pendant de longues annees, et si les necessi
tes de lila charge m'ont oblige a aborder divers traites, jamais cependant je n'ai eu a mon pro
graslilie ces quest ions que l'on groupe sous le titre collectif de theologie morale. Ce n'est donc 
que au titre 'professioneI' qui est vötre, que je lIIe presente devant vous, lIIalS ä celui bien dif
ferent de quelqu'un qui, par ses fonctions dans' la Curie rOlilaine, a eU attentif aux reactions 
suscitees dans l'opinion mondiale par Ja Veclaration, et qui en an fait l'objet de sa medita
tion', vg1. J. Hamer, Fondeillents (:frz. Original), 385 = ders., Kagistero, 119, damit deutllch 
herausstellend, daß er seine Erfahrungen und Wahrnehmungen in bezug auf die Reaktionen auf eben 
diese Deklaration und ihr Thema miteinZUbeziehen gedachte, Entsprechend schließt er fondements, 
393 : Kagistero, 138 seine Ausführungen mit der Bemerkung, daß er vor allem die Gelegenheit er
griffen habe, mit seinen Zuhörern über die Tatsache nachzudenken, zu 'meditieren", daß sich jede 
authentiSChe moralische Überlegung untrennbar aus dem Leben in der Kirche einerseits und einer 
personliChen Entscheidung anderseits, die nur aus der Gnade lIJöglich ist, ergibt. Zuvor bereits 
hatte R. Schunck, Ehe, 43 Anm. 8 sich bezügliCh seiner Behauptung, daB sich das Konzil 'weder zur 
Aufgabe gemacht noch tatsächlich in seinen Ausführungen erreicht (hatte), eine tiefe und ausführ
liche theologiSChe und kirchenrechtliche Abhandlung über das Wesen der Ehe vorzunehmen', auf die 
'umfassende Analyse der Ehegüter in der Pastoralkonstitution Gaudium et spes' von f. Gi] Hellin, 
Concilio, berufen. Bei dieser 'ulllfassenden' Analyse handelt es sich um die VerÖffentlichung einer 
aus insgesamt 72 Seiten bestehenden, an der TheologiSChen fakultät der Universität von Navarra in 
Pamplona/Spanien erstellten Dissertation, vg!. V. Carbone, Introduccion, lJ. In der veröffentlich
ten Form umfaßt sie 49 Se i ten, von denen s ich nach ei ner etwas mehr als 4 Se i ten beanspruchenden 
Polelllik gegen ungenannte Fehlinterpretationen der Eheaussagen des Konzils, vg!. ebd., 127-131 und 
einer Bseitigen Einleitung über die Ehegüter in der theologiSChen Tradition, dle sich für ihn auf 
Augustinus und Thomas m Aquin beschränkt, vg1. ebd" 131-137, insgesamt 38(!) Seiten direkt mit 
den Konzilsaussagen befassen. Im Ergebnis geht sie in keinem wesentlichen Punkt über die bereits 
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grund des durchlaufenden Bemühens um Ausbalancierung der Ehewerte un

weigerlich gelten müssen - ausgeschlossen war62 , kann als Favori

sierung der Primärorientierung der Ehe auf Nachkommenschaft herangezo

gen werden. Es geht um die Feststellung der Hinordnung der komplexen 

Ehewirklichkeit auf einen inneren Wesenswert, nämlich hier zunächst 

1966 verfaßte und vor dem Hintergrund des damals noch nicht vollständigen Quellenmaterials in der 
Tat 'umfassenden' Untersuchung von U. Navarrete, Structura hinaus. über die sonstigen Qualitäten 
der Arbeit F. Gil Hellins kann man sich durch Sichtung der Anm. 57, 61, 70, 71, 90, 93, 103,109, 
und 117 dieses Kapitels und 3.3.2.l.l. Anm. 23 ein Urteil bilden. R.Schunck, Ehe fügt seine eige
ne ni cht ha I tbare Begründung ei nem Zitat aus einer der katechet ischen Ansprachen Papst Johannes 
Paul I!. bei einer Generalaudienz hinzu, in der der Papst mit seinen Zuhörern 'Überlegungen zur 
Spiritualität der Ehe im Lichte der Enzyklika Humanae vitae fortsetzen' möchte, vgl. Johan
nes Paul II, Ansprache v. 19.10.198~, 2. Ebd. äu8ert der Papst lIIit Bezug auf die 'Ordnung des Le
bens der Eheleute', die 'sittliche Ordnung bezüglich der Liebe, die, als höhere Kraft verstanden, 
den ehel ichen Akten angeillessenen Gehalt und Kraft verleiht, entsprechend der Mahrheit der beiden 
Bedeutungen - Vereinigung und Zeugung - in Achtung ihrer Untrennbarkeit' unmittelbar fortfahrend 
auch das bei R. Schunck als Zitat verzeichnete: 'In diesem erneuerten Ansatz wird die traditionel
l e Lehre über die Ehezwecke (und über ihre Rangordnung) bestät i gt und zug I eich VOll Standpunkt des 
geistliChen Lebens der Eheleute bzw. der ehelichen und failliliaren Spiritualität vertieft'. Auch 
hier ist festzustellen, daß der Kontext dieses Zitats nicht, wie sein isoliertes Herausgreifen in
sinuiert, eine KlarsteIlung der kirchlichen Lehre ZUII Wesen der Ehe ist, sondern es UIII eine AuSe
rung im Zusallmenhang mit einer spirituellen Katechese lIIit GläUbigen Ober die sittliche Atlffassung 
des e~el ichen Aktes geht. Diese Äußerungen llfigen von moraltheologischer Relevanz sein, geben aber 
keinen Aufschluß über das konziliare Wesensverständnis der Ehe, das sich nicht von der Aktstruk
tur her entwickelt, sondern von eineIII erklärterlIlaSen anderen Ansatz ausgeht. Vgl. zu der weitaus 
tiefergehenden Reflexion des Papstes über ein gerade nicht 1egalistisch-aktzentriertes, sondern 
personalistisch-subjektbezogenes Verständnis der menschlichen Leiblichkeit und Sexualität R. Grec
CO, Lehräußerungen, 244-250 sowie als konstruktiv-kritische Auswertung zu Fe N. D. P!ace, Consor
tio, 23-46 und ZUIII Verständnis der Liebe bei KaraI Woytila D. Hieth, Ehe, 71-75. R. Schunck ist 
Priester des Opus Dei, einem 'klerikalen Zweckverband" vgl. H. SChlitz, Personal prälaturen, 527, 
der sich mit seinen Statuten in seinem geistliChe Leben u. a. dazu verpflichtet, niemals auf den 
Gedanken zu kOllllllen, die Kirche für sich dienstbar zu lIIachen sowie auf die ernsthafte Liebe, Vereh
rung, Gelehrigkeit und Anhänglichkeit gegenüber deR! Papst, vgl. CIPOD n. 87 §1: 'Praelatura Ope
ris Dei tota devota est servitio Ecclesiae ... ; numquall Ecclesiam sibi inservire praesumant .... 
sint sincerae dilectio, veneratio, docilitas et adhaesio ROllano Pontifici .... und es zu seinem 
spezifischen Geist rechnet, mit höchster Liebe die kindliche Vereinigung mit dem Papst, deli Stell
vertreter Christi, zu pflegen, vgl. ebd., n. 173 &2: .... spiritus Operis Dei maximo amore filia
lelll unianem cum Romano Pontifice, Christi Vicario, colit .. .'. Es dürfte kaum im Sinne dieses Gei
stes sein, isolierte Zitate päpstliCher AUßerungen als Autoritätsbeweise fjjr wissenschaftlich 
nicht gedeckte Behauptungen zu verwenden und den Hl. Vater auf diese Weise in einen scheinbaren 
Wi derspruch zu den von ihm se I bst als ehemali gell Konz i I svater Mitgetragenen Lehraussagen des Kon
zils zu bringen. Daillit lI\uß insgesaillt der von R. Schunck, Ebe, 41f. gegen anonym erhobene Vorwurf, 
'daS sich in Praxis und Lehre unter unsachgemäßer Heranziehung und Herauslösung einzelner Texte 
des Zweiten Vatikanischen Konzils' einseitige Interpretationen zeigen, die zu Mißverständnissen 
führen können, in voller Härte auf ihn zurückfallen. 

62 Vgl. o. 3.2.4.2. 
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auf den prokreativen - um nicht weniger, aber auch nicht mehr. 53 

Statt sich auf die Labyrinthe der hierarchischen Zuordnungsfrage einzu
lassen, so führt der Sekretär der Unterkommission für die Ehe aus, be
schränke "sich das Konzil auf das Wesentliche .... Darum bezieht sich 
der Konzilstext in seiner ••. Darlegung auf die grundlegenden Güter 
des ehelichen Lebens, ••. d. h. auf die durch die Erziehung zu vollen
dende Zeugung neuen Lebens und auf die Lebenseinheit der Ehegat
ten". 64 Nach der Nennung der Nachkommenschaft als Wesenswert der 

Ehe steht~n also der partnerschaftliche zur Darstellung an. Entspre
chend fährt der Text auch fort, daß Mann und Frau, über das Gesagte hi
naus - das "itaque" darf auf Grund der versehentlichen Nichtersetzung 
durch "i nsuper" hier nicht kausal wiedergegeben werden65 daß 
Mann und Frau, die in ihrem ehelichen Bund nicht mehr zwei, sondern 
eins sind, sich durch die innige Verbindung der Personen und des Tuns 
gegenseitige Hilfe und Dienst gewähren und so täglich mehr den Sinn ih
rer Verbundenheit erfahren und verwirklichen. 55 Hinter diesem 
fast zur Gänze aus Hasselt stammenden Satz stand textgeschichtlich die 
Intention, die Ganzheitlichkeit der ehelichen Verbindung einschließ
lich ihrer sexuellen Dimension ·zu unterstreichen. Dabei waren die Rede 
von "adiutorium" nicht etwa von der alten Zweitzweckformulierung und 
das Bild des "Una-caro-Seins" nicht von der Betonung der Wesenseigen
schaft der Einheit inspiriert, sondern direkt biblisch moti
viert. 57 Es geht hier um die Umschreibung des partnerschaftlichen 
Wertes, für den ein passender Terminus wie die Verknüpfung von bonum 

63 Vg1. S. Lener, Oggetto, t34f.; B. Häring, Kommentar, 431; P. Oelhaye, Mariage, 435. Vg1. zur Mehr
deutigkeit des Naturbegriffs und der Entwicklung des Bewußtsein dieser Mehrdeutigkeit O. Tettaman
zi, Matrillonio, 310-312. 

64 V. Heylen, Würde, 255. 

65 vgl. o. 3.2.402. 

66 vgl. GS 48,1 1068: 'Yir itaque et lIulier, Qui foedere coniugali 'iall non sunt duo, sed una caro' 
(Hatth. 19, 6), initlll8 personarull atque opem coniunctione IIUtuulII si bi adiutoriulI et servi
tiulII praestant, sensullque suae unitatis experiuntur et plenius in dies adispiscuntur·. 

67 vgl. o. 3.2.2.2. und Anll. 191 über die Arbeit in Hasselt sowie die Bestätigung dieser Intentionen 
durch Expensio lIod. 11., in: AcSynVat IV!7, 480f. M. und R. 24, 2b. Allerdings ist auch diese 
biblische Motivierung heute exegetisch überholt, vg1. C. DOhMn, Schöpfung, 86-93 und 297f. 
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und prolis in bezug auf die Nachkommenschaft noch nicht zur Verfügung 

stand, Das Konzil bedient sich daher dieser Charakterisierung der inni
gen Paargemeinschaft, die mangels eines lateinischen Äquivalents durch 

die "biblische Paraphrase" vom "Ein-Fleisch-Sein" wiedergegeben 

wird. s8 Es geht nicht um einen Nebenzweck, sondern um einen 

gleichrangigen "Wesenszug".69 Die partnerschaftliche Dimension 

der Ehe wird mangels eines bereits entwickelten Einzelbegriffs für die

sen Wert über die eigenständige Thematisierung der Ehe als Paargemein
schaft eingebracht, die nicht im Dienst an der Eltern-Kind-Gemein

schaft steht, nicht auf die Nachkommenschaft finalisiert ist, sondern 
einen Eigenwert darstellt, "Das wachsende Einssein in echter Liebe, 

die gegenseitige Vervollkommnung und eine zu gegenseitigem Dienen be

reite Liebe werden hier in ihrer eigenen Sinnhaftigkeit und nicht in 

einseitiger Unterordnung unter den Ziel sinn der Zeugung und Erzie
hung dargestellt". 70 Wie bereits zuvor die Festigkeit und Will-

6B v. He)len, Würde, 255. 

69 V91. B. Häring, Kommentar, 431. Vgl. im gleichen Sinn A. Favale, Fini, 196-198; ähnlich V. Hey
len, Würde, 255f .. 

70 Ebd., W. Von daher stellen Formulierungen, wie 'liebesgellleinschaft im Dienst am leben' oder 
'Das Ziel dieser personalen liebesgemeinschaft ist der Dienst am leben', so R, Schunck, Ehe, 42 
und 43 (dort kursivl, in bezug auf das konziliare Eheverständnis eine unzulässige verkürzung dar. 
F. Gil Hellin, Concilio, 142 behauptet einen Konsens der Autoren darüber, daß an dieser Stalle 
der traditionelle Zweitrzweck intendiert sei und thematisiert werde. lelder gibt er dafür keinen 
einzigen Beleg an, sondern erwähnt kurz darauf nur U. Navarrete als Gewährsmann, der siCherlich 
eine außerordentl ich gewiChtige St1mme in Ehefragen besitzt, tur sich aber wohl kaum den Anspruch 
erheben würde, in smen Auffassungen SChlage sich der jeweilige Konsens der Autoren nieder. F. 
Gil iiellin geht davon aus, daa der Abschnitt sich nach dem Tria-bona-Schellla aufbaut - eine Prämis
se, auf deren logische SChwierigkeiten berelts hingewiesen wurde, vgl. o. 3.3.2.302. Der Aufbau 
dlEses Abschnitts erklärt sich nicht aus einem vorausgesetzten Ehebegriff , sondern von der indu~
tiier. Methode her, die angewendet werden sollte. Ausgangspunkt sollten die Erfahrungen der Part
ner sein, es sollte von der anthropologischen Grundlegung hingeleitet werden zu der Einsicht, daa 
die Sakramentalität, als das christliche Spezifikum der Ehe, deren tief humanen Charakter nicht 
veriremdet, sondern diesem gerade angemessen ist und ihn zur vollen Geltung bringen will, zulllal 
bei dar Ehe, die 'von vornherein, selbst bevor noch der Name Gottes ausgesprochen ist, unter den 
heiliger. Institutionen' steht, so V. Heylen, Wurde, 252, jede strikte Trennung scheitern und als 
Gliederungsprinzip ungeeignet erscheinen lassen muß, vgl. auch S. lener, Oggetto, 129f. F. Gil 
Hellin, Concilio, 142 erkennt seiner Prämisse entsprechend in dieser Forllulierung nur einen Teil
aspekt des bonull prolis wieder. Als innere Begrundung dieser Behauptung führt er an, daS die For
mulierung an eine ähnlich lautende Aussage des Thomas v. ÄQuin erinnere, die oieser deli! Gut der 
Hachkommenschaft zuschlage, vgl. ebd., 142 Anm. 58, und fügt als außeren Grund hinzu, daß ganz 
entsprechend der traditionellen Reihenfolge das Gut der Treue erst anschließend behandelt werde. 
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kürunabhängigkeit der Ehe ebenso im partnerschaftlichen (bonum coniu

gurn) wie auch im prokreativen Wert (bonum prolis) verankert wur

de71 , so kann nun der dichte erste Abschnitt der Wesensbestirnmung 

der Ehe in GS 48 in die Betonung der Treue und der unauflöslichen Ein

heit der Partner ausklingen und sie entsprechend der gerade erfolgten 

Entfaltung des Wesens der Ehe unter partnerschaftlichern Gesichtspunkt 

und unter dem der 'Nachkommenschaft begründen in der so beschriebenen 

Vereinigung der Gatten als gegenseitiger Schenkung einerseits und im 

Oazu ist zu sagen: al Seine Assoziation einer Tholllas-Stelle Ist kein innerer Grund, denn er 
ist weder im Text selbst noch textgeschichtlich fundiert, sondern wird assomtiv von außen an 
ihn herangetragen; der tatsächliche innere Zusamillenhang bleibt unaufgewiesen. bl Der zweite Teil 
seIner Begründung ist überhaupt nur dann ein Grund, wenn man die Prämisse VOll Tria-bona-Sche
lIa als GI iederungsprinzip akzeptiert, was aber aus den mehrfach angeführten Gründen gerade nicht 
möglich ist. Oers., Lugar, 5 Anm. 24 und ebd., 22f. bringt als zusätzliches Argument die Tatsache 
in die Debatte, daß die Rede VOll Ehebund das Ende einer Entwicklung mit den Schritten 'foedus di
lectionis - foedus dilectionis coniugalis - foedus coniugalis' ist und hält diese für eine Bestä
tigung seiner These der Unterscheidung zwischen der Wesensebene der Institution und der Existenze
bene der Liebe. Dabei vereinfacht er die tatsächliche TextgeSChichte aber zu sehr und bewirkt da
durch eine Verkürzung. Er übersieht näml ich, daß die Ersetzung von 'di lectionis' durch 'coniuga
I is' inder 1 etzten Phase, die kei ne wesentlichen Änderungen mehr zu 1 i eß, nur des ha I b 'gef ahr
los' gebilligt werden konnte, weil das Adjektiv 'ehelich' über den neu geklärten Ehebegriff be
reits das partnerschaftliehe Definitionselement enthielt, vg1. zum vollständigen Verlauf der dies
bezüglichen Textgeschichte 0.3.2.3.2. und 3.2.4.2. U. Navarrete, Structura, 59-62 geht ebenfalls 
von der GI iederungsprämisse und dem Thomasbeleg aus und rechnet das hier Ausgedrückte als eIemen
tum integrale zum bonum fidei, als dessen elementulII essentiale er das 'perpetuum ac exclusivum 
ius-obligationem ad actus proprius vitae coniugalis' vesteht, das allerdings keinen Anhalt im 
Text besitzt. Es gehe hier UIII eine reiChhaltige Ausdrucksweise, aber um nichts, was nicht bereits 
in Cast i cannubil enthalten gewesen sei. Die von ihm in Anm. 31f. angefÜhrten textgeschichtl ich 
relevanten Stellen werden lediglich dokumentiert und damit als Beleg für seine Thesen impliziert, 
jedoch nicht argumentativ auf diese hin entfaltet und ausgewertet, Vor diesem Hintergrund und dem 
gesamten Richtungssinn der TextgeSChichte kann seiner Auffassung, es gebe kein Indiz dafür, daß 
hier Wesentliches thematisiert werde, keinesfalls gefOlgt werden. 

71 Demgegenüber nimmt F. Gil Hellin, Concilio, 138f. auch hier, wie bereits erwähnt, vg1. o. 
3.3.2.3.2., einen unterschiedlichen Gebrauch von 'Donum' an. Im Kontext der Rede VOll 'bonum coniu
gum' sei das 'bonum prolis' in einem allgemeineren Sinn verwendet, an den anderen Stellen jedOCh 
im technischen. Wiederum nimmt er die Sprachregelung nicht ernst. Vg], ebenso ders., Concilio, 
166. Die Änderung von 'intuitu boni turn personarum tum societatis' in 'intuitu boni, tum coniugulII 
et prolis turn societatis' interpretiert er als eine Entfaltung von 'personarulII' in 'coniugull et 
pro I is', und ebd" 166 behauptet er, K. 17 habe die Fortpflanzung als Grund und Fundament der Un
auflöslichkeit einfügen wollen. Diese Auslegungen sind lIIißverständlich, weil ungenau: a) Der Ko
dus beinhaltet nicht mehr als den Wunsch der HinzufOgung der Nachkommenschaft unter syntakti
scher Vorordnung. bl Was die Kommission zubi 11 igt, ist nur die 'Erwähnung' der Nachkommen
schaft. 'Coniugum' ist keine Teilentfaltung von 'personarum' neben 'prolis, sondern war vorher 
bereits in Form von 'personaru~' vorhanden. 'Coniugu/II' erbringt lediglich eine Verdeutlichung der 
Personen als Ehepartner, vg!. o. 3.2.2.3. 
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Blick auf das Wohl der Kinder anderseits. Im ersten Schema war die Na
tur der ehelichen Liebe im Sinne des zu ergänzenden partnerschaftli
chen Aspekts als Fundament gewählt worden und der Textus recognitus 
hatte sie durch die gegenseitige personale Schenkung ersetzt und 

"auch" das Wohl der Nachkommenschaft hinzugefügt, bevor in der letzten 
überarbeitung diese rein sprachliche Modifikation vorgenommen wur

de. 72 Wiederum wird der partnerschaftliche Wert repräsentiert 

durch einen Ausdruck, der die Paargemeinschaft betont, so daß die "vol

le Treue und die unauflösliche Einheit der Ehe .•. nicht einseitig wie 
in vielen alten Naturrechtstraktaten vorn Ehegut der Nachkommenschaft 

her, sondern ebenso aus dem Wesen dieser Liebesgemeinschaft als sol
cher begründet"73 werden. Die Wesenseigenschaften der Ehe wer

den so gleichsam "von unten", induktiv als personale Angemes

senheiten, als Erfordernisse der Liebe in ihrer partnerschaftlichen 

und potentiellen elterlichen Dimension fundiert. 74 Diese zweidi-

72 Vgl. o. 3.2.402. 

13 B. Häring, 431. 

14 Vgl. G. Arosio, Hatrimonio, 286; A.Favale, Fini, 195; E. Chiavacci, Costituzione, 2D1 schlieBt 
von der syntaktischen Vorordnung auf einen Vorrang der personalen Oilension, was aber nicht zwin
gend ist. Auch hier vermögen die Argumente anderer Positionen nicht zu überzeugen. So geht H. Zal
ba, Dignitate, 383 und Anll. 3 davon aus, daß besonders die Erstellung und Endfassung des Ehekapi
tels von einem bisweilen nicht sorgfältigen und schlichten Latein gekennzeichnet sei. Es gebe ei
nige ungenaue syntaktische Konstruktionen, die eine Gleich - oder gar Vorrangigkeit der aUfgezähl
ten Glieder insinuierten, die kaUl deli Geist und den Erklärungen der Redaktoren entprechen könn
ten. Dazu rechnet er auch die hier vorliegende 'sicut'- und die in GS 50,3 anzutreffende 'atque'
Konstruktion', vgl. zu letzterer u. 3.3.2.3.2. Hier wie dort entstehe das Fund8llent für gewisse 
lIinimalistische Interpretationen, die behaupten, die Unaufloslichkeit gründe gleichmaBen oder 
gar vorrangig in der intillen ehelichen liebe. Dieses Argullent ist allerdings zweiteilig: a) Es 
unterstellt die Intention, die Unauflöslichkeit nicht in beiden lIerten gleicheraaBen, sondern 
vorrangig in der Fortpflanzung ZU verankern. bl Diese Intention sei dann durch ein schlechtes la
tein nur undeutlich ZUII Ausdruck gekol.en. Das Argulent 'b)' arbeitet aber nur unter der Voraus
setzung von 'ar. Der Aufweis der letzteren Prilisse erfolgt jedoch weder hier noch gelingt er 
dem Autor an anderen Stellen, vgl. o. 3.3.2.3.2. F. Gil Hellin, Concilio, 188 schildert hier die 
Textgeschichte und kOllt nach der sich anschlieBenden kurzen Erläuterung zU GS 50,3 zu deli 
Schluß, .hier werde im Sinne der geaa.ten traditionellen lehre das bonu. prolis als 'Kolpendium 
aller Ehezwecke' zur lIurzel und ZUII Fundallent der Einheit und der Unauflöslichkeit erklärt. Oie 
Texte seien hinreichend explizit. Auch hier deckt seine Argullentation die These nicht ab. Ebd., 
143 widmet er sich dieser Stelle noch ein.al ausführlicher. In seine. Zitat kennzeichnet er 'quae 
intima unio' und 'una caro' als SynonYlle. Duit bezieht er den 'Quae'-AnschluB auf den Nebensatz 
der vorherigen Aussage, worauf es keinen textgeschichtlichen Hinweis gibt. Durch diese Beziehung 
impliziert er für Mt 19,6 als einzigen Sinn den der Betonung der Vesenseigenschaften der Ehe. Ge-
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dimensionale Sicht des Ehewesens in seiner gleichrangigen partner

schaftlichen und prokreativen Hinordnung wird nicht nur durch die Ver
knüpfung "huic dilectioni"75 bestätigt, wodurch "der 'reichliche 

Segen', den Christus der Ehe zuteil werden läßt, zunächst als ein Se

gen des Liebesbundes eingeführt (wird), gicht als ein bloßer Fruchtbar

keitssegen" 76, sondern auch dadurch, daß die Gnaden des Ehesakra

mentes sich sowohl im Blick auf die Aufgabe von Ehe und Familie als 

auch auf der Ebene der personalen Vervollkommnung und Heiligung der 

Partner auswirken. 77 Schließlich geht es nicht nur um die sakra

mentale Stärkung zur personalen Heiligung einerseits und zur angemesse

nen Erfüllung der elterlichen Berufung anderseits78 , sondern auch 

nau dies war aber erklärtermaßen nicht die unmittelbare Aussageabmht dieses biblischen Belegs, 
vgl. o. 3.2.2.2. Es gehe hier, so fährt er fort, nur um das bonul1 fidel und nicht um das bonuill sa
cramenti, da dies seiner Tria-bona-Gliederungs-These zufolge ja erst im nächsten Abschnitt auftau
chen darf. Dies gehe aus der beigefügten Anmerkung hervor, die auf eine Stelle in Casti cannubii 
verweise, die das bonuDi fidei entfalte. In diesem Sinne hätten es auch die Väter verstanden, die 
die Einfügung eines solchen Bezuges gefordert hätten. Auch hier wird er der tatsächlichen Komple
xität des Vorgangs nicht gerecht, da er die Problematik des Denzinger-Belegs nicht wahrnimmt; 
vgl. zur genauen Rekonstruktion o. 302.5, SchlieBlich werde das bonum fidel hier vor allem in sei
nelll positiven Aspekt beschrieben, nälllich als gegenseitige Schenkung, was jedoch den negativen 
Aspekt impliziere, Q. h. den ausschließlichen Austausch, was die Treue in Einheit und Unauflös
lichkeit bedeute. Obwohl dieses Gut gewöhnlich lIit einer seiner konkreten Erfordernisse identifi
ziert werde (Einheit:Treue), zeige es vorrangig doch jene andere Einheit an, die an der Basis dar 
genannten EigenSChaften stehe und biblisch 'una taro' genannt werde. Das zweite Gut melne daher 
in letzter Instanz nichts anderes als die Zniheit in der Einheit. Unabhängig vom inhalt! ichen 
Wert dieser Spekulationen lIuB allerdings festgestellt werden. daS sie dem Text nicht zu entnehmen 
sind. Denn dieser meint "it "una caro' i. vorherigen Satz gerade nicht die eigenschaft1 iche Aus
stattung der Ehe, sondern den gesalltpersonalen Charakter dieser Verbindung mit deli Akzen.t auf der 
Paargelllei nschaft. Ohne ausführ 1 i chere Argulentat ion ste 1lt U. Navsrrete, Structura, 63 hier nur 
die gemeinsalle Thellatisierung von Einheit und Unauflöslichkeit fest, geht aber ebd., 92-96 näher 
auf diese Passage ein; er gelangt jedoch zu keineI weitergehenden Schluß als dem, daß hier eine 
doppe 1 te Wurze I der Wesense i genschaften angegeben werde , man aus der syntakt ischen Vorordnung der 
Schenkung der Partner jedoch nicht auf einen Vorrang der Partnerschaft schlieSen dürfe, was deli 
Textsinn dieser Stelle genau gerecht wird. 

75 Vgl. o. GS 48,2, 1068. 

76 B. liaring, Kommentar, m. 
77 Vgl. GS 48, 2, 10S8f.: "Quaprapter coniuges christiani ad sui status affieia et dignitatell peculi

sri sacramento roborantur et veluti consecrantur; cuius virtute lIunus suum coniugale et falliliare 
explentes, spiritu Christi illbuti, quo tota eom vita, fide, spe et caritate pervaditur, lIagis 
ac magis ad propriall suam perfectionellmutuallque sanctificationell, ideoQue cOllluniter ad Dei glo
r ificat ionem accedunt' • 

78 Vgl. B. Haring, Kommtar, m. 
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darum, daß das Zeugnis der Eheleute nicht nur Einheit und Treue, son

dern auch hochherzige Fruchtbarkeit ebenso umfassen soll wie ihre L ie

be, womit erneut das partnerschaftliche Element, hier unter dem Namen 

der ehelichen Liebe, in gleicher Weise beachtet wird wie das prokreati

·ve; beide sind gleichermaßen geeignet zum christlichen Zeugnis. 79 

Das bereits aus den letzten beiden überarbeitungsphasen bekannte 

auffällige Bemühen um eine Balance zwischen partnerschaftlichem und 

prokreativem Wert der Ehe setzt sich auch im Abschnitt über die Frucht

barkeit fort. Entsprechend der Abschnittsüberschrift80 steht die 

Fruchtbarkeit der Ehe hier im Vordergrund der Präsentation. Aber es 

wurde bei der Erarbeitung und wird in dieser Endfassung peinlichst da

rauf geachtet, daß das Hauptthema des Abschnitts nicht als Verlassen 

der den ganzen Text durchziehenden Perspektive der ausgewogenen Zuord

nung der Ehewerte mißverstanden wird. Auch hier muß im Sinne einer in

tegralen Interpretation der Gesamtzusammenhang beachtet und jede iso

lierende Auslegung vermieden werden. Der erste Satz stellt dem Ab

schnittsthema gemäß die innere Hinordnung der Ehe als einer komplexen 

personal wie institutionell dimensionierten Wirklichkeit auf Fortpflan

zung fest. Bl Ganz bewußt war diese Hinordnung den Konzilsinterven

tionen entsprechend82 im Hinblick auf die Ehe als Ganzes formu

liert worden und nicht in bezug auf den ehelichen Akt. 83 Dabei 

79 Ygl. D. GS 4.8,4, lG69. 

M Vgl. GS 5G,l, 1070; '(Oe matrillonii fecunditate)". 

81 Ygl. ebd., i07G: 'Matrillonium et allor coniugalis indole sua ad prolem procreandam et educandam or
dinantur'. vgl. zur Textgeschichte o. 3.2.2.2. und 3.2.4.2. 

82 Vgl. o. 3.2.1.3. und 3.2.2.3. 

83 Ygl. B. Häring, Kommentar, 438 und o. 3.2.2.2. M. Zalba, ConciliulI, 631 geht lIIit folgendem Argu
mentationsgang an der ausdrücklichen Konzilsintention vorbei: Die Liebe werde ill ehelichen Akt 
ausgedrückt. Die Liebe sei aber auf Fortpflanzung hingeordnet. Also Müsse jeder eheliche Akt als 
Ausdruck der auf Fortpflanzung orientierten liebe zeugungsoffen sein. Dazu ist zu sagen: al Es 
wird nicht realisiert, daß eheliche liebe hier nicht den partnerschaftlichen Aspekt der Ehe, son
dern diese selbst meint. b) Die Zweidillensionalität des Aktes als Ausdruck der ullfassenden eheli
chen Liebe als Gattenliebe einerseits und Elternliebe anderseits wird nicht beachtet und der lIehr
fach betonte Eigenwert des sexue lien Liebesausdrucks auch ohne Zeugungsintent ion oder -lIögl ich
keit wird nivelliert. cl Die textgeschichtlich ausdrücklich gewordene Negierung der Zeugungsh;n
ordnung jedes Aktes wi rd verschw i egen. 
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geht es wie bereits in der Parallelformulierung in GS 48,1 84 le
diglich um die Konstatierung der Fortpflanzung und Erziehung als ei-

nes Wertes der Ehe, 

ren 85 , was weitere 

nicht aber als des oder gar des primä

Werte gerade nicht ausschließt, Der folgen-

de Satz stammt aus der letzten Überarbeitu~gsphase und hatte den Sinn, 

in einer sprachlich besseren Formulierung die Bedeutung der Fortpflan

zung zu unterstreichen,86 Ziel der Kommission war nie die Degra

dierung der Fortpflanzung zur Zweitrangigkeit, sondern lediglich die 

Abschaffung ihrer einseitigen Priorität und die Etablierung der Gleich

rangigkeit des partnerschaftlichen Wertes der Ehe,87 Entsprechend 

schaffte es für sie auch keinerlei Probleme, die Kinder als sehr kost

bares Gottesgeschenk zu bezeichnen und damit auch auf den Geheimnischa
rakter des Lebens anzuspielen. 88 Ebensowenig wie in der Enzyklika 

"Cast i connubi i" aus der Bezeichnung der ehelichen Liebe als "caput 

praestantissimum" 89 auf Grund des Gesamttenors dieses Lehrschrei

bens auf einen Vorrang der Liebe geschlossen werden darf, ist es vor 
dem Hintergrund der Textgeschichte und der Gesamtaussage des Ehekapi

tels zulässig, hier von einem Vorrang der Fortpflanzung zu spre-

84 Vgl. o. 3.3.2.3.2, 

85 Vgl. J. A. Belda, Doctrina, 182; G. Oe Rosa, Matrimonio, 778; E. Chiavacci, Costituzione, 215 deu
tet 'indole sua' als ontologisches, aber nicht deontologisches Gesetz, d. h. die Verbindung von 
Ehe und Fortpflanzung sei als Faktum, nicht als Pflicht aufzufassen. Vgl. außerdem o. 3.2.2.2. 
und 3.2.4.2. Vgl. zur nicht haltbaren Position F. Gi! Heillos, 150 und seiner Interpretation von 
'ordinare' als 'natürliche' AusriChtung o. 3.3.2.3.2. H. Zalba, Oignidad, 421f. Zählt diese Stel
le ohne textgeschichtlichen Rekurs zu den Stützen der Fortpf1anzungspriorität. Ders., Conc11 iUII, 
634 zieht zur Stützung seiner These die Relatiobelllerkung heran, daß lIaß in bezug auf Natur und 
'Hinordnung' der Ehe den Lehren Pius Xl. und XII. folgen wolle, vgl. dazu o. 3.2.3.2. Wenn er 
ebd., 634 fortfahrend auf den Bezug von Cast connubii auf c. 1013 CICl911i18 hinweist, dann muß 
darauf aufmerksam gemacht werden, daß genau diese Stelle (CC, 546) ill Text nirgends auftaucht, 
was auch U. Navarrete, Structura, 42 implizit konzediert. 

86 Ygl. o. 3.2.4.2. 

81 Vgl. o. 3.2.2.2. 

88 Vgl. GS 50,1, 1070f.: 'Filii une sunt praestantissilllum lIIatrimonli donul! et ad ipsorum parentull 
bonum maxime conferunt'. Vgl. so Y. Heylen, würde, 261; B. Karing, Komlllentar, 431f.; E. Chiavac
ci, Costituzione, 215 entfaltet den Gedanken in der ForM, daß hier die Nachkommenschaft nicht in 
dem Sinne als 'Gut" der Ehe bezeichnet wird. daß sie als spezifischer Ehezweck gelten könnte, son
dern vielmehr als ein für die Eltern höchst bedeutsames Geschenk ZUII Ehewert wird. 

89 Vg1. o. Erster Tei I: 3.1. Anm. 91. 
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chen. 9o Entsprechend der in den Konzilsinterventionen aufgetauch

ten Kritik an einer einseitigen überbetonung des "Wachset und mehret 

90 Vgl. H. Zalba Dignida, 420, der u. a. diese Stelle als Beleg für die Beibehaltung der Perspekti
venhierarchle anführt und A. Hiralles, A~or, 329, der sie zur Stütze der Beibehaltung der Zweck
hierarchie zitiert, von der er ausgeht, vgl. ebd., 328 Anm. 113. Während S. Navarra, Hatrimonio, 
198 die Ausdrücke "erstes Gut der Ehe' und 'vorzügl ichstes Geschenk' als synonym nebeneinander
stellt, schlägt bei F. Gil Hellin, Concilio der 'Schreibfehlerteufel" eigenartige Kapriolen. In 
seinem Abschnitt über das 'bonum prolis', vgl. ebd., 140-142, widllet er sich auch diesel Satz. Er 
führt aus, daB es zwar vermieden worden sei, Fortpflanzung und Erziehung dezidiert als Ehezweck 
zu fassen, sie aber in aller Deutlichkeit als Gut apostrophiert worden seien, vgl. ebd., 141. Die
se Stelle gehöre zu denjenigen, an denen offenkundig die Wichtigkeit der Fortpflanzung für die 
Ehe reflektiert werde, was durch die Einfügung des Superlativs 'praestantissillum' bewiesen werde, 
vgl. ebd., 141f. Zwar behauptet er nun an dieser Stelle nicht direkt, die Fortpflanzung sei das 
primäre Gut der Ehe; seine gesamten Ausführungen stehen aber unter deli Vorzeichen seiner These, 
daB das Konzil als wesentlichen Ausgangspunkt die Primärorientierung der Ehe auf Nachkommenschaft 
beibehalten habe, vgl. ebd., 128. Es ist daher äuBerst fatal, daB er ausgerechnet an dieser Stel
le nicht nur das Zitat des Konzilstextes, vg1. ebd., 141, sondern auch die dazugehörige R. 71, 
vg1. ebd., 142 Anll. 55, beide HaIe statt mit dem richtigen 'dom" fälschlicherweise mit dem be
wuBt vermiedenen 'bonum' wiedergibt, was vor dem Hintergrund der ausdrücklichen Diskussion in 
der Kallmission über die Gefahr einer solchen Wendung, die sich in der literatur wiedergegeben fin
det, umso gravierender und für den leser irreführender ist. In seinem Abschnitt über die Fort
pflanzung als Zweck der Ehe, vg1. ebd., 154-157, dagegen gelingt ihll sowohl in bezug auf den Kon
zilstext wie auf die Antwort der Kommission die korrekte Wiedergabe, vg1. ebd., 157 und Anm. 150. 
Hier führt er aber weiter aus: Es gebe auBer der klassischen theologischen Terminologie keine ge
ei gnetere Ausdruckswei se als diesen Super 1 at i v, um die Ober 1 egenhei t der Fortpf 1 anzung gegenüber 
allen anderen finalen Ehewerten zum Ausdruck zu bringen. Der Text sei eingefügt worden, um die Be
deutung der Nachkommenschaft zu unterstreichen, vg1. ebd., 157, was allerdings noch keinen Vor
rang bedeutet. Diese Einfügung, so fährt er fort, sei die Antwort der Kommission auf jene Forde
rungen gewesen, di e den Pr i Ilat der Fortpfl anzung hatten ausgedrück t wissen wo lIen, vg 1. ebd., 
157. DaS er sich hier allerdings selbst nicht ganz sicher zu sein scheint, erhellt aus der Tatsa
che, daB er für diese Behauptung keinen Beleg anführt, was ihm überdies äuBerst schwer geworden 
wäre. Denn der von ihm nur wiedergegebene letzte Abschnitt der Antwort auf H. 71 folgt erst auf 
eine 1 ängere Klarste 11 ung der Kommi ss i on bezüg 1 ich der Verlleidung ei ner Fortpf lanzungspr i or i tät. 
Vg1. den vollständigen Zusammenhang, o. 3.2.4.2. Ders., lugar, 20 behauptet, diese Einfügung sel 
als 'Gegengewicht" zu der Anderung von 'etiall" in "non posttlabitis' gedacht gewesen. Hier wird 
ebenfalls der wahre Zusammenhang verfälscht, insofern der Eindruck erweckt wird, es habe zunächst 
die Ersetzung von "etiam' durch 'posthabere' stattgefunden und dann in der Konsequenz die Oberle
gung des Ausgleichs dieser Änderung durch die Hinzufügung von 'praestantissimum da nUll" - ein Ein
druck, den der Autor noch dadurch verschärft, daB er aus der R. 71 nur den SchluB der ausführll
chen Erläuterung der Kommission bezüglich der 'etiam-Problematik' zitiert, d. h. nur den letztend-
1 ichen Veränderungsvorschlag zusammen mit der anschI ieBenden Erläuterung zur hiesigen Stelle, 
vg1. ebd., Anm. 101. In Wahrheit waren sowohl die Streichung des 'etiall" einerseits als auch die 
Einfügung "Fi I i i sunt ... conferunt." anderseits bereits beide in deli hier zugrunde 1 iegenden 
päpstlichen Modus enthalten. Oie Kommission hatte sich also in jedelt Fall und von vornherein mit 
beiden Teilmodi zu befassen. Oie Formulierung 'praestantissillull donum" steht in keineIl kausa
l en Zummenahng mi t • non posthabere'. Vg 1. auch h ler ZUIl tatsäch I ichen Ver 1 auf der Entwi ck 1 ung 
o. 3.2.3.2. 
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euch" in der Tradition91 hatte die KOlMlission unter bewußter Ver

meidung eines hierarchischen Mißverständnisses den Fruchtbarkeitssegen 

in seinen authentischen biblischen Kontext zurückintegriert92 und 

nun von der gemeinschaftsorientierten Erschaffung des Menschen auf 

gleicher Ebene mit dem Segen zur Vermehrvng gesprochen,9a Schließ

lich folgt am Ende des ersten Absatzes über die Fruchtbarkeit eine wei

tere zentrale Aussage, die in Genese wie Endfassung die bisherige Aus
legung bekräftigt,94 Um durch die Billigung des päpstlichen Modus 

hinsichtlich des "etiam" nicht Gefahr zu laufen, das von Anfang an in

tendierte Gleichgewicht zwischen den Ehewerten zu verlieren, hatte die 

Kommission die Wendung "non posthabitis ceteris matrimonii finibus" 

91 Vgl. 0.3.2.1.3. 

92 Vgl. P. Oelhaye, Mariage, 433. 

93 Vgl. GS 50,1, 1071: '!pse Deus Qui dixit; 'non est bonum esse hOlllinell solu!!' (Gen. 2, 18) et 
Qui 'holinem ab initio mascululII et feminam ... fecit' (/laUh. 19,4), volens ei participatio
nell specialem Qualldaftl in Suiipsius opere creativo cOllllunicare, viro et mulleri benedlxit dlcens; 
'crescite et multiplicallini' (Gen., 1, 28).' F. GilHeHin, Concilio, 150f. mht hierin ei
ne biblische Erklärung über die Zwecke der Ehe und die eheliche Liebe. Oie biblischen Bezüge seI
en ein Produkt der letzten Phase und entstammten 'quasi zur Gänze" dem Verbesserungsvorschlag ei
niger Väter, die die Zwecke der Ehe und die eheliche liebe entsprechend der Ausdrucksweise der 
111. Schrift hatten forilluliert wissen wollen. Die Hinordnung der Ehe auf Fortpflanzung sei eine 
klare Aussage der Schrift, und dies sei auch die Aussageabsicht des Konzils bei diesem Rekurs auf 
die klassischen diesbezüglichen Stellen gewesen, was einerseits aus diesen selbst und anderseits 
aus der Antwort der Komillission erhelle. Dazu ist anzullerken: a) Er vernachlässigt, daß die Ko~mls
sion zum einen nicht den ganzen Forillulierungsvorschlag übernolmen hat - seine Formulierung der 
'Quas i kompletten' Übernahme ist woh 1 kaulII geeignet, das tatsäch I iehe Ausmaß der Yorbeha I te der 
KOllmission wiederzugeben - und ZUM andern als Grund nicht eine sChriftgemä8ere Redeweise über die 
Fortpflanzungsorientierung, sondern über die Ehe selbst angIbt, vgl. o. 3.2.402. b) Er zitiert 
als Stütze seiner Aussage, hier seien die klassischen Belege zur Fortpflanzungsorientierung einge
fügt worden in Anm. 110; 'Par la (50, lL l'idee de generation se trouvait retablie dans son 
authentique contexte scriptuaire', Pli. DEtHAVE, Dignit~ du mariage de la faflil1e, en L' 
EgJise dans le monde de ce teIlps, II, p. 435'. Diese isolierte Zitation des Satzes ver
SChweigt die anschließende Erläuterung des 'authentisch' bei P. Delhaye, Mariage, 435, die diese 
Authentizität gerade darin sieht, daß die herkömmliche Yorordnung durch diese Schriftgemaßheit 
überwunden worden ist. Das vollständige Zitat lautet: 'Par 18, l'idee de generation se trou
vait retablie dans son authentique contexte scriptuaire. Tout au long des livres saints, elle se 
trom affinlee ä co te de celle de l'union d'affection sans cette prillaute Que saint Augustin lui 
attribua et inculqua a 1a theologie latine'. 

9~ Vg1. GS 50,1, 1071: 'Unde mus alloris coniugalis cultus totaque vitae fanliaris ratio inde ori
ens, non posthabitis ceteris !latrinonii finibus, eo tendunt ut coniuges forti animo dispositi 
sint ad cooperandull cum amore Creatoris atQue Salvatoris, qui per eos Sm fami I i all in dies dila
tat et ditat'. 

795 



hinzugefügt und darüber hinaus gegen weitere Abschwächungsversuche 

durch Ersatzausdrücke wie "neglecte" oder "exclusis" verteidigt und 

beibehalten. 95 Textgeschichtlich96 , kontextuel1 97 und 

sprachlich98 müssen alle Interpretationen als irrig gelten, die 

95 vgl. o. 3.2.4.1. 

96 Die Darstellung der Textgeschichte bei M. Zalba, Conciliu!I, 632f. gibt nur einen knappen Einblic1, 
in dIe tatsäChlichen, m Teil sich überstürzenden Ereignisse der letzten Phase in bezug auf die
se Stelle und harmonisiert stark, wenn sie zur Ablehnung des letzten offiziösen Vorstoßes zur Er
setzung des' p05thabere" durch die KOlllm; S5 i on nur bemerkt: 'Subst i tut io, s; qu idem propos j ta fue
rit, serius pervenisse videtur ad COllllissionem, et vDcabululI lIIutatalll non fuit". U. Navarrete, 
Structura, 39 formuliert zumindest mißverständlich, wenn er diese Einfügung unmittelbar auf die 
Mehrdeut i gkeit des ersten Gesamtschellas und des Textus recDgn; tus zurückführt, da ihre Notwendi g
keit erst auf Grund der durch die Streichung des 'etiam' entstandenen AlIbivalenz des Textes aufge
taucht war, und zwar eine Alllbivalenz nicht wegen einer drohenden Unterbewertung, sondern viell!ehr 
wegen ei ner zu verlIlei deoden Überbewertung der Fortpf I anzung. 

91 Es geht hier nicht um die ehel iche Liebe im Sinne eines Tei lwertes der Ehe, sondern im Sinne ih
res StruHurprinzips, so daß sie beide Dilllensionen der Ehe, die partnerschaft liehe ebenso wie dIe 
prokreative, umfaBt und daher nicht einlinig, ohne ausdrÜCkliche Betonung der Michthintanstel1ung 
der anderen Werte auf Fortpflanzung hingeordnet werden konnte. Vgl. o. 3.3.2.3.1. Als Bezeichnung 
der ehelichen Gesamtwirklichkeit versteht die eheliche liebe an dieser Stelle auch F. Gil Hellin, 
Concilio, 152. M. Zalba, Dignidad, ~19f. und ders., Dignitate, 413f. sieht hier nur eine einzige 
Finalität ausgedrückt, die auf die Fortpflanzung. Und nur innerhalb der 'angemessenen Ordnung" 
der Ehezwecke dürften die anderen Ehezwecke und unter ihnen die Liebe nicht mißachtet werden, wo
bei seine Prämisse der Weitergeltung der Zweckhierarchie jedoch nicht haltbar ist. Für ihn be
zieht sich 'non posthabitis' nicht auf die übrigen Zwecke in ihreIl Bezug zur Fortpflanzung, son
dern nur auf ihr Verhältnis zueinander unbeschadet des Vorrangs der prokreativen Finalität, was 
jedoch dem GesaMtkontext w iderspri cht. Ähnlich argumentiert U. Navarrete, Structura, 39: Es gehe 
an dieser Stelle direkt UIII die 'naturl iche' Finalität oder Hinordnung (die er der Wendung 'eo ten
dunt, ur entnimmt) der Gestaltung der Liebe und des gesallten Familienlebens in ihrem gesallten es
sentiellen Ausma8. Weil nun in der Tat eheliche Liebe und das Fallilienleben auch noch andere Zwek
ke haben, bemerke das Konzi lei gens, daß die anderen Ehezwecke ni cht vernach I ass i gt werden dürf
ten. Oagegen ist einzuwenden, daS einerseits jede Redeweise von einer 'natürl iehen' Hinordnung be
wußt verllieden worden war, und er selbst keinen gegentei I i gen Beleg fOr 'tendere' anführt. Ander
seits illlpliziert er in der Rede von der Hinordnung der beiden genannten Wirklichkeiten in ihrer 
ganzen Wesent 1 i chkei t ei nerse its und der anschlieBenden Rede von den anderen Zweckenanderseits , 
daß letztere als unwesentlich einzustufen sind und dallit jenen traditionellen definitorischen Dua
l iSIlUS, den zu überw f nden das Konz i 1 angetreten war. Auch er trennt die Gesamtaussage in ei ne we
sentliche Hinordnungsfeststellung und eine Mahnung des Beachtens auch der Übrigen nicht wesentli
chen Zwecke. Dabei würdigt er die Textgeschichte, die nicht zuletzt in den Arbeiten von KOlllmissi
onsmi tg1 i edern deut I i eh zu erkennende Intent ion der Redaktoren, gerade ei ne so Iche Sichtweise zu 
verleiden, zu wenig. 

98 Oas sprach I iehe Argument versucht über di e Bedeutung des Wortes "posthabere' eine GI eichrang i9-
kelt der Ehewerte auszuschl ieBen. Dabei werden vertreten: 'negligere' "non attendere" und 'ollitte
re'. Als Gründe werden zwei angeführt: a) In GS 52, 1, 1073: " ... quin Iegitima mulieris prollo
tio social is posthabeatur' werde das Verb auch in den vorgeschlagenen Bedeutungen ver~endet, die 
daher auch hier gelten, so U. Mavarrete, Structura, 39 und M. Zalba, Dignitate, 413f. und ders. 
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hier einen Vorrang der Fortpflanzung zu entdecken glauben, Es geht 

vielmehr um einen reflektiert verwendeten Ausdruck der Balance99 , 

um den formalen Ausschluß einer hierarchischen Zuordnung der Ehewerte 
und ihre negativ formulierte Gleichranglgkeit100 , die schließlich 

positiv gewendet nichts anderes bedeutet ~ls die Fortpflanzung mit den 

anderen Ehewerten auf derselben Ebene anzusiedeln,101 In diesem 

Zusammenhang muß kurz auf eine weiteres Argument eingegangen werden, 

daß vorgebracht ~ird, um die These der konziliaren Bekräftigung der 

traditionellen Zweckhierarchie zu bestätigen, Bei der Zurückweisung 

Dignidad, m Anm. 8. b} Diese Bedeutung entspreche eiler dem lateinischen Sprachmn, vgi. M. 
Zalba, Dignidad, 419 Anm. 8 und ders., Dignitate, 413f. c) Oie Begründung der KOllImISSIon I!!otl
viere die Einfügung damit, den Eindruck zu verlleiden, die übrigen Zwecke brauchten nicht bedacht 
zu werden I "non esse considerandos"). Nun könne 'posthabere' zwar bedeuten 'auf dem zweIten 
Platz zurücklassen', öfter aber meine es 'negligere' oder 'non attendere', vgl. H. Lalba, Conci
lium, 633. Dazu ist zu sagen: Es geht um die Frage, welchen Sinn das Verb 'posthabere' an dieser 
Stelle habe. In analoger Anwendung von c. 11 CIC1983 ist hier zunächst auf den Wortmn selbst 
und auf den Kontext zu rekurrieren. Bereits der Wortsinn von "po5thabere' gibt eIgentlIch keinen 
Anlaß mehr zu Zweifel, sondern meint eindeutIg: 'als ~eniger wiChtig behandeln" ,'geringer 
schätzen', 'unterordnen', 'hintansetzen', vgl. P. G. 11. Glare (Hg.), Oxford latln Dictionary, 
1413 und A. Sleumer, Kirchen\ateinische5 Wörterbuch, 521, der sogar nur 'hintansetzen' verzelcn
net, Dieser 'Tatbestand' ist durch Jede Art der Veränderung der Gleichranglgkeit verschIede
ner Elemente erfüllt. Der Kontext, der als näChster Referenzpunkt in Frage kommt, gibt nach dem 
Ausgeführten keinerlei Anlaß zu Zweifeln an dieser Bedeutung, sondern bekraftlgt sie noch, inso
fern er von dem dauernden Bemühen UM eIne wirkliche 8alance geprägt ISt. Alle übrigen vorgeschla
genen Bedeutungen lIIeinen eine weitergehende, qualifiZIerte verletzung des GleichgeWIchts: 
das gilt für 'negligere' ('et~as als ohne jede ~onseQuenz betrachten", "etwas 1l\16acilten". "'goo
rieren', 'übersehen', vgl. P. G. 11, Glare (Hg,), Oxford latln Oictinary. 11m. oder "SICh nICht 
kÜllllllern" , 'vernachlässigen', 'versäumen', 'geringschätzen, nicht beachten', vgl. A. Sleulller, ~1r
ehen lateinisches WörterbUCh, 541) und erst recht für "ollttere' und 'non attendere". Aber selbst 
unter der - allerdings hypothetischen -voraussetzung, der Sinn bl iebe auch Jetzt nocn Zweifel
haft, würde der Rekurs auf Parallelstellen nicht weiterhelfen, da die dort angesetzte Bedeutung 
wiederum vom Worts i nn auszugehen hätte und die oben vorgesch lagenen Alternat i vbedeutungen ausfa l
Ien müßten, so daß schließlich analog auf die 'intentlO redactionis' zurüc~gegriffen werden müß
te, die nun in der Tat keine Bedenken mehr zuläßt, da 'posthabere" den vorgeschlagenen Altemci
ven "negligere" und 'excludere' als Qualifizierte Farmen der Nichtachtung der Glmhrangigkeit 
abge I shnt warden Sind. Ausgesch lassen werden 50 lIte vi e I mehr jede Form der Ver 1 etzung des 
Gleichgewichts, und dies konnte mit 'Nicht-Hintansetzung' angemessen zum Ausdruck gebraCht wer
den, vg1. zur Verwendung von 'posthabere/postponere/Hintanstellung' o. 3.1. Anm. 87 und 103; 
3.2.2,1. Anm. 242; 3.2.3.2. Anm. 129; 3.2,402. Anm. 135f. und 251 

99 Vg1. G. Arosio, Hatrililonio, 290 und A. Am, Problema. 231, der sich direkt gegen ~. Zalba rich
tet und j hm vorw i rft, den Text n j cht in se i nen eigenen Kategor i en reden zu I assen und ihm daher 
eine fa 1 sehe Bedeutung zu unterste 11 en. 

100 Vgl. l. Vannicell i I Studio, 595. 

101 Vgl. A. ~olina Kelia, Coml1lunitas, 45. 

797 



von Modi, die die Fortpflanzung als Primärzweck in den Text einbringen 

wollten, hatte die Kommission darauf hingewiesen, daß das "momentum 

primordiale" der Fortpflanzung und der Erziehung von Nachkommenschaft 
hinreichend oft zur Geltung komme,,02 Diese Aussage wird sodann 

als semantisch identisch mit der Konstati&rung der Fortpflanzungsprio

rität aufgefaßt, um schließlich mit der bereits bekannten Argumentati

on fortzufahren, das Konzil habe zwar traditionelle Fachausdrücke, 
nicht aber deren Gehalt vermeiden wol1en,,03 Das Sprach rege
lungsargument muß hier nicht erneut widerlegt werden104 ; sprach

lich ist allerdings klarzustellen, daß die behauptete Synonymität zwi

schen "primordial is" einerseits und "primarius/prior" anderseits nicht 

zutrifft, Während nämlich die letzten beiden Ausdrücke eine klare kom

parative Bedeutung haben, also immer einen Vorrang in Relation zu ei

nem niederrangigen Vergleichselement zum Ausdruck bringen105 , be-

102 Vgl. o. 3.2.4.2. Darauf spielt H. Zalba, Concilium, 633 an, wenn er es für absurd hält, ange
sichts der nicht weniger als zehnmal erfolgenden permanenten Heraushebung der Fortpflanzung ei
ne Gleiehrangigkeit mit dem partnerschaftliehen Aspekt annehmen zu wollen. 

101 Vg1. F. Gil Hellin, Concilio, ISSf, der u. a. B. Häring eine völlige Verfälschung der konzllia
ren Lehre vorwi rft, insofern dieser das Abrücken des Konz i ls von der Zweckhierarchie behaupte, 
und zwar deshalb, weil GS mit absoluter Klarheit, die 'importancia primordial' der Fortpflanzung 
unterstre i ehe sow ie die natür I i ehe Hinordnung der ehe 1 i ehen Liebe auf den Zweck der Fortpfl an
zung, vgl. ebd., 156. Wie der Autor zu der irrigen Auffassung gelangt, das Konzil rede von einer 
'natürlichen' Fortpflanzungsorientierung, ist bereits dargestellt worden. Der von ihlll konstatier
ten 'absoluten Klarheit' liegt allerdings die Prämisse der SynonYllitat von 'primordiale' und 
'primarius' zugrunde, und genau diese ist nicht haltbar. Vgl. ihnl ich U,. Navarrete, Structura, 
34, der weniger apodiktisch und stattdessen mehr argullentativ vorgeht. Auch er geht davon aus, 
daß die Kommission daMit ZUII Ausdruck bringen wollte, daß - wenn auch nicht fachterminologisch -
der Konzi lstext hinreichend die 'prillordialitatelll seu prioritatell' des Fortpflanzungszwecks ge
genüber den übrigen Zwecken enthalte. Durch die Partikel 'seu' wird deutlich, daB er von der Sy
nonylllität zwischen 'primordialitas' und 'prioritas' ausgeht. Er fährt dann ausführlicher fort: 
'Prilllordiale' könne etwas nur bezogen auf etwas anderes sein, daS zumindest unter irgendeinem Ge
sichtspunkt nicht auf derselben Ebene der Prililordialität liege; es könne etwas nur 'primarius' 
sein, wenn es etwas anderes gebe, da8 unter einem bestimmten Aspekt den zweiten Platz einnehme. 
zweitrangig sei, da es sich UII korrelative Terllini handle. Vg1., auch ebd., 36 die Rede von 'fi
nem primordialem seu primarium'. Der Autor weist hier allerdings die Synomität der bei den Aus
drücke nicht arguillentativ auf, sondern setzt sie voraus und illustriert sie paraphrasierend. Er 
übersieht, daß 'prililordiale' gerade nicht wie die beiden anderen von ihm angefÜhrten Ausdrücke 
einen komparativen Charakter hat. Vg1. u. Anm. 105f. 

104 Vgl. o. 3.3.2.3.2. 

105 Hier trifft die von U. Navarrete, Structura, 34 gegebene Erläuterung exaH zu, vgl. o. Anm. 103. 
Vgl. alJßerdem ft.. Sleumer, Kirchenlateinisches Wörterbuch, m zu 'prililarius' die Einträge 'einer 
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deutet ·primordialis· im Unterschied dazu ·ursprUnglich" oder "grundle

gend", 106 Geht es im ersten Fall eindeutig um Vor- und Nachord

nung, so 1m zweiten Fall ebenso klar um die Feststellung eines originä

ren, grundlegenden, inneren Zusammenhangs eines bestimmten Wertes mit 

der Ehe, ohne damit irgendetwas in bezug'auf andere Werte zu präjudi

zieren. Diese Bedeutung stimmt nicht nur mit dem Gesamtzusammenhang 

des Ehekapitels vollkommen Uberein, sondern entspricht auch der durch

gehend auf eine Ausbalancierung der Bedeutsamkeit der verschiedenen 

Ehewerte bedachten redaktionellen Intention. Auf Grund des ursprüng

lich auch formal unmittelbar gegebenen Zusammenhangs, der durch die Um

stellung in der letzten Oberarbeitungsphase inhaltlich keine Einbuße 

erlitten hat l07 , ist hier auch auf den letzten Teilabsatz des 

Fruchtbarkeitsabschnitts einzugehen. lOS Dieser Absatz besteht aus 

zwei 

hält, 

keit 

Sätzen, von denen der erste seinerseits zwei Teilaussagen ent

nämlich zum einen die negative Betonung der Nlchtausschließlich

der Fortpflanzungsperspektive und zum anderen deren positive Be-

kräftigung dadurch, daß es vielmehr um die gegenseitige Liebe gehe, um 

jene Liebe, die ihrerseits nicht nur vom Wohl der Kinder, sondern auch 

von der Eigenart des unauflöslichen persona7en Bundes erfordert 

ist. 109 Dies wird sodann durch die Aussage bekräftigt, daß auch 

der ersten, vorzüg 1 ich, vornehll; erster Ordnung' und ebd .• 633 zu • pr i or' di e Eintrage • eher: 
früher; der vordere, vorderste; vorzüg 1 i cher, höherstehend' sowie ill se I ben Sinn P. G. W. GI are 
(Hg.). Oxford Latin Dictionary I 1459. 

106 Vgl. A. Sleuller, Kirchenlateinisches Wörterbuch, 633 und P. G. W. Glare (Hg.), Oxford Latin Dic
tionary, , 1456 die Einträge zu ·prillordiulI·. Vgl. auch o. 3.3.2.2. Anm. 47. 

107 Vgl. o. 3.2.2.3. 

108 Vgl. GS 50.3. 1071f.: 'HatrilloniulI mo, non est tantull ad procreationem institutulI; sed ipsa in
doles foederis inter personas indissolubilis atQue bonull prolis exigunt, ut mutuus etiam coniu
gUII allor recto ordine exhibeatur. proficiat et maturescat. Ideo etsi proles. saepius tal! optata, 
deficit, lIatrillOniul! ut totius vitae consuetudo et communio perseverat, suulloue valoreIl ataue in
dissolubil itatem servat'. 

109 In bezug auf die hier thematisierten Erfordernisse der ehelichen Liebe führt F. Gil 4ellin, Con
cilium, 167 aus, es seien hier zwei Behauptungen von Interesse: 111 ersten Teil der F~rmulierung 
gehe es um das Fundament der Unauf lös 1 ichkeit in sei ner Tota 1 i tät, dessen integr ierender, aber 
nicht einziger Bestandteil das bonum prol is sei. Der zweite Satz behaupte sodann in ·direkter· 
Weise die Unauflöslichkeit der Ehe ungeachtet ihrer Sterilität. er1\enne aber indirekt dennoch 
die Nachkommenschaft als ihr Fundament an. Auch diese Textstelle führt er als Beleg für seine 
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im Falle des Fehlens der Nachkommenschaft nicht nur GOlt1gkeit und Fe

stigkeit der Ehe keine Beeinträchtigung erfahren, sondern darOber 

hinaus der andere positive Wert der Ehe, nämlich ihr partnerschaft11-
cher Aspekt als Eigenwert weiterhin zur Geltung kommt, der hier mit 

der CC-Formulierung unter dem Namen der "t<>tius vitae consuetudo et 

communio" eingetragen iSt. 110 Damit geht es erneut und ganz im 

Sinne von GS 50,1 111 um die überwindung e1ner exzessiv biologi

schen Sicht der Ehe, die ihre Totalfinalisierung auf d1e Fortpflanzung 

unternahm112 ; es gibt keine Unterordnung des einen Wertes der Ehe 

Sch I uBfo I gerung an, das bonu~ pro li s sei als KOlllpend i UIII a 11 er Ehezwecke Wurze 1 und Fundament der 
Wesenseigenschaften. Das bedeutet: Für ihn ist die Aussage, daB die Ehe auch i~ Falle des Feh
lens von Nachkommenschaft ihren partnerschaftlichen Eigenwert und ihre Unaufläslichkeit behal
te, nicht lehr als der indirekte Ausweis der Fortpflanzung als Fundament der Wesenseigenschaften 
- auf ein niedrigeres Niveau kann !lan die Aussagen des Konzils wohl nicht lIIehr senken. Vg1. zur 
Kritik an der 'atQue-Konstruktion', die M. Zalba, Dignitate, 383f. Anm, 3 vorträgt o. 
3.3.2.2 .. 

110 Vg1. o. 3.2.3.2. M. lalba, Dignitate, 411 interpretiert diese Formulierung nicht aus ihreIl Kon
zi ISkontext, sondern aus dem der Enzyklika. 

111 Vgl. P. Delhaye, Mariage, 438, der ausdrückliCh darauf hinweist, daß hier dasselbe zum Ausdruck 
gebracht werden sollte wie mit 'non posthabitis'. 

112 Vg1. J. A. Belda, Doctrina, 182. M. Zalba. Concilium sieht in alldem nichts als die Bestätigung 
des Primärzwecks der Fortpflanzung. Bereits der Satz des ersten Konzilsschelllas, die Ehe sei 
nicht allein zur Fortpflanzung, sondern auch zur Heiligung der Ehegatten von Gott gewollt, vgl. 
o. 3.2.1.2., ist für ihn eine a11gemeine BeSChreibung des Erst- und Zweitzwecks der Ehe, vg1. 
ebd., 627f. Dasgleiche gelte für die später gemilderte Aussage, die Ehe sei kein bloßes Fort
pflanzungs instrument; hier werde die Fortpflanzung implizit als Prillärzweck präsentiert. Dies 
bestätige siCh noch durch die Einfügung von 'lieet in prolem ordinetur', vg1. ebd.. 628. Ist 
bereits seine erste Deutung der Aussage kaUl!! nachvollziehbar, so übersieht er bei der zweiten, 
daß 'ordinetur' eigens als Abschwächung gewählt wurde, UIII die Fortpflanzung gerade nicht als 
einzigen Existenzgrund der Ehe erscheinen zu lassen, vg1. o. 3.2.2.3. Ebd., 63H. wertet er die
se Formulierung erneut als Bekräftigung des Erstzwecks, sie illpliziere, daB der eheliche Akt als 
actus humanus unmittelbar auf Zeugung ausgeriChtet sei. unabhängig von seiner physiologischen 
Eignung zu tatsächlicher Zeugung. Unbeschadet der verllittlungsproblematik einer solchen Aussage 
geht es in diesem Zusammenhang überhaupt nicht um den ehelichen Akt. All Ende seiner Ausführungen 
schließlich, ebd., 635 Anm. 64, lI1öchte er gleiChsam im nachhinein auch noch den letzten ihm mög
lich erscheinenden Einwand gegen seine doktrinelle 'Beharrungs-These' entkräften. Auch die Beru
fung auf die Ablehnung des M. 72b durch die Kommission, der die AusriChtung der ehelichen Liebe 
auf den Primämeck forderte, vg1. o. 3.2.4.2., könne seine These nicht treffen, da die Komllissi
on dies mi t dem Kontext der unf ruchtbaren Ehe aus einer übergroßen Vors i cht vor N ieht i gke i tsk la
gen gegen ster i 1 e Ehen begründe, nicht jedOCh mi t einer Ablehnung der Fortpflanzung als Pr imär
zweck. leider gibt der Autor hier nur den letzten Teil der KOllllissionsbegründung wieder. Oe fac· 
ta verwies sie nämlich zunächst auf ihre Antwort auf den M. 72a, vg1. o. 3.2.4.2. Das von ihlll 
nur genannte und so ausführliCh betonte Motiv gibt die Kommission als bloßes subsidilres Zusatz
argument zu erkennen durch die Einleitung mit 'de cetero·. 
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mehr unter einen anderen l13 , der prokreative Wert ist wichtig und 
bedeutsam, aber er ist nicht der einzige. 114 

Dieses Grundanliegen der Gleichrangigkeit von partnerschaftlichem 

und prokreativem Wert der ehelichen Lebens- und Liebesgemeinschaft 

prägt auch die Kriterien und Hinweise, ~ie das Konzil zu ihrer Gestal

tung und näherhin auch zum Umgang mit einem eventuellen Konfiikt zwi

schen beiden Werten an die Hand gibt,115 Die Bereitschaft der 

Partner zur Weitergabe des Lebens ist nicht formuliert als ein Gesche

henlassen biologischer Abläufe, sondern als "Mitarbeit" mit der Schöp

fer- und Erlöserliebe,116 Fruchtbarkeit ist so nicht eine von der 

Natur in einer äußeren und deterministischen Form auferlegte Pflicht, 

sondern vielmehr eine von Gott übertragene ureigene Sendung der Ehegat

ten, die ganz auf der Linie des ehelichen Strukturprinzips der Liebe 

als Partizipation an und Interpretation der Liebe Gottes konkretisiert 
werden,I17 Bereits damit wird das Prinzip der "verantworteten El

ternschaft" eingeführt,118 Teilhabe und Interpretation nun sind 

aber keine instinktiven, sondern rationale Realitäten und Aktivitä

tenn9 , wobei das Wörtchen "veluti" mit Recht vor der Illusion ei-

113 Vg1. A. Am, Problema, 231f. wiederum gegen M. Zalba. 

114 Vgl. A. Favale, Fini, 201; auch E. Chiavacci, Costituzione, 219 und 8. Häring, Kommentar, 
440. 

115 Vg1. V. Heylen, Würde, 261. 

116 Vgl. o. 3.3.2.3.2. sowie B. Hiiring, Kommentar, 438 .. 

117 Vg1. GS 50, 2, lorI: 'ln officio numanam vitam transmittendi atQue educandi, quod talllQuam pro
pr ia eorum 111 i 55 io consi derandu~ est, coni uges sc i unt se cooperatores esse amor i s Oe i CreatorlS 
eiusQue veluti interpretes,' Vgl. außerdelI A. Favale, Fini, 200 und K. Lüdicke, Falli lienplanung, 
115-124. F, Gil Hellin, Concilio 154 führt die Redeweise von der 'eigenen Sendung' der Ehegatten 
als Beleg für die klare Intention des Konzils an, eine 'natürliche' Ausrichtung der Ehe auf Fort
pflanzung ZUII! Ausdruck zu bringen, ygl. zu seinen übrigen dlesbeziigl lehen gescheiterten Versu
chen o. 3.3.2.3.2. Auch dieser Ausdruck setze eine natürliche Struktur voraus, in der die Aus
richtung der Ehe auf Nachkomillenschaft wurzele. Abgesehen davon, daß er auch hier einen wichtigen 
textgeschichtlichen Hinweis übersieht, der die Deutung von 'propria' im Sinne einer vorrangigen 
Orientierung ausschließt, vg1. o. 3,2,4,2" kann er bezeichnenderweise zur Stützung seiner Be
hauptung nicht auf das Konzil selbst zurückgreifen, sondern muß sieh, ebd" Anm. 133, auf die 
Heinung eines spanischen Kanonisten, J. Hervada, berufen. 

118 Vg1. B. Häring, KOllllllentar,.438f. 

119 Vg1. E. Chiavacci, Costituzione, 215, 
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nes unmittelbaren, direkten Zugangs zu dieser göttlichen Absicht be

wahrt. 120 Die von den Gatten, denen das letzte Urteil (im Sinne 

des iudicium concreto-practicum) in diesen Fragen zusteht - d. h. 

nicht dem Staat und nicht dem Seelsorger121 -, auch in bezug auf 

die Fruchtbarkeit geforderte Haltung ist n.icht die eines "blinden oder 

doch unreflektierten Sichüberlassens an den Zufall oder an das Funktio-
nieren der biologischen Gesetzlichkeiten"122, sondern wird als 

"humane und christliche Verantwortung" angegeben123 - ein Gedan

ke, dessen ausdrückliche textliche Manifestation mit Vehemenz eingefor

dert worden war. 124 Letztzuständigkeit und Verantwortung der El

tern appellieren an ihre Vernunft und ihren Willen125 ; der Ent

schluß zum Kind muß eine Frucht der überlegung sein mit der Intention, 

sich ein rechtes Urteil zu bilden. '26 Bei dieser Urteilsfindung 

werden als Kriterien nicht nur die materiellen und geistigen Lebensbe

dingungen, das Wohl der Gesellschaft und der Kirche genannt, sondern 

zuvor bereits das Wohl der Familie sowie nicht nur das Wohl der be

reits vorhandenen wie der zUkünftigen Kinder, sondern auch und zu

nächst das eigene Wohl der Partner selbst,127 Daß christliche Ehe-

120 '191. B. Häring, Kommentar, 439. 

~21 Vgl. E. SChillebeeckx, Besinnung, 31. 

122 B. Häring, Kommentar, 439. 

123 Vg 1. GS 5Q, 2, 1011: 'I deo humana et chmt j ana responsab i 1 itate suum mURUS ad i mp I ebunt ac dae i 1 i 
erga Oeum reverentia, eommuni eonsillo atQue conatu, rectum iudicium sibi effarmabunt ... Ita 
coniuges christiani, divinae Providentiae confidentes et spiritum sacrificii excolentes, Creato
rem glorificant atque ad perfectionem in Christo contendunt, cum procreandi lIunere generosa, hu
mana atque chmtiana responsabilitate funguntur' und GS 51,3, 1012: 'Moralis igitur indoles ra
tionis agendi, ubi de componendo amare coniugali cum responsabili vitae transmissione agitur 

124 Vg1. o. 3.2.2.3. Vgl. auch J. Fuchs, Theology, 23, der die Fortpflanzung nicht als finis aperis 
der bio log; sehen Fäh i gke i t, sondern des personalen Gebrauchs dieser Fahi gke i t verstanden wissen 
will; dies sei es, was die verantwortl iche Elternschaft ausmache. 

125 '1'91. G. Mosio, Matrimonio, 290f. 

126 '1'91. E. Chiavacci, Costituzione, 2i6. 

121 Vg1. GS 50,2, 101i: • ... attendentes tum ad suum ipsorum bonum tum ad bonum liberorum, sive iam 
nat i si nt si ve futuri praev i deantur, d i gnoscentes teillporum et status vi tae cond i c iones tum mate
riales tum spirituales, ac 'deniQue rationem servantes bon; communitatis familiaris, societatis 
temporal is ipsiusque Ecclesiae'. 

802 



leute sich dabei des mitmenschlichen und damit auch des kirchlichen Ra

tes vergewissern, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, wird 

aber als Hilfestellung dennoch eigens betont12B , wobei in der Tat 

bemerkenswert ist, daß einer der Grundgedanken des Konzils und der Ge

samtkonstitution, nämlich der Deutung des Lebens, der Realität im Lich-

te des Evangeliums, 

göttlichen Gesetzes 

kirchliche Lehramt 

hier wieder auftaucht, wenn von der Auslegung des 

in bezug auf diesen Lebensausschnitt durch das 
im Lichte des Evangeliums hingewiesen wird. 129 

Verantwortete Elternschaft meint daher nicht größtmögliche Geburtenbe

schränkung als oberstes Prinzip, sondern vielmehr den Grundsatz: "Nur 

so viele Kinder wie verantwortbar" .130 Ebensowenig aber rät sie 

zur größtmöglichen Kinderzahl; eine Elternschaft, die zur pSYChischen, 

physischen oder materiellen Verarmung der Partner und damit auch der 

Kinder würde, wäre keine verantwortete Elternschaft. 131 Damit 

wird "zum erstenmal in der Konziliengeschichte ." nicht eine spiritua

listische, sondern eine menschliCh-personalistische Ehemoral sank

tioniert" 132 und zeichnet "sich wohl die durchgreifende Wende 

des ethischen Ansatzes gegenüber der äußeren Form der bisherigen moral
theologiSChen Tradition mit besonderer Deutlichkeit ab",133 

Damit hat das Konzil im Ergebnis durch die Wahrnehmung und Berück

sichtigung der berechtigten Erfordernisse des Lebens, näherhin des sen

sus fidelium der Eheleute, und durch ein Neuüberdenken der christli

chen Wahrheit134 im Ehebereich sowohl den Perspektivendualismus 

128 Vg!. V. Heylen, lIürde, 262. 

129 Vg\. GS 50,2, 1071: 'Hoc iudiciulI ipsi ultilllatilll coniuges corsill Deo ferre debent. In 5ua vero 
agendi ratione coniuges christian! conseii sint se non ad arbitriulII SUUIII procedere posse, sed 
sellper reg i debere conseient j a j ps i 1 eg i di vi nse eooformanda, doc 11 es erga Ecc 1 es iae Mag i ste
r i UII, quod i 11 all sub 1 uce Emge 1i i authent iee i nterpretatur' und B. Häri og, Kommentar, m. 

130 Vg\. t. Chiavaeci, Costituziooe, 216f. 

131 vgl. A. Favale, Fini, 201. 

132 E. Senillebeeckx, Besinnung, 31. 

133 J. Ratzinger, Sitzungsperiode, 52. 

134 vg\. O. Tettamanzi, Hatrillonio, 292; G. Arosio, Matrimonio, 282; E. Chiavaeci, Costituzione, 
206. 
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mit jeweils unterschiedlichen Werthierarchien als auch eine einseitige 

Perspektivenhierarchie überwunden und ist stattdessen zu einer Ein

heitsperspektive gelangt, welche die bisherige Lehre aus ihrem tradi

tionellen Begriffs- und Denkkorsett befreit und in eine lebendig er

neuerte Konzeption integriert. 13s Vor .dem Hintergrund des durch 
den personalen Ansatz in der Liebe neu gewonnenen Strukturprinzips der 

Ehe, ihrem neuen Einheitsgrund in seinen Ausfaltungen zur partner

schaftlichen wie zur prokreativen Seite der Ehe ist dem Konzil eine 
vertiefende Erneuerung der Ehelehre gelungen, insofern es bei dem Ver

such erfolgreich war, den einseitig rechtlichen Blickwinkel zu verlas

sen und eine globale Synthese vorzunehmen, in der partnerschaftliche 

und prokreative Werte ebenso wie die institutionelle und personale Di

mension der Ehe eine bessere, weil gleichrangige und ausgewogene Zuord

nung und Integration erfahren136 , die als erneuerte Lehre nicht 

ohne Konsequenzen im kirchlichen Recht, näherhin in der Ausweitung des 

Konsensobjekts, bleiben konnte und entsprechende Konsequenzen bereits 
gezeitigt hat. 137 

3.3.2.3.3. Konziliare Ablösung des Vertragsbegriffs: Erneuerung und 

Vertiefung des Konsensgedankens 

Das erneuerte Eheverständnis des Konzils betrifft das zentrale Mo

ment des kirchlichen Eheverständnisses, nämlich den Akt der Eheschlies

sung nicht nur hinsichtlich der Erweiterung des Konsensinhalts über 

den prokreativen Wert hinaus, sondern hat auch für die Konzeption die

ses Eheschließungsaktes selbst als solchen eine außerordentliche Bedeu

tung. Vor dem Hintergrund der Tatsache, daß der Vertragsbegr1ff als 

Zentralkategorie des Eherechts, ja als grundlegendes Ehemodell fungier

te1 , muß bereits das Phänomen, daß dieser Begriff textgeschicht

lich schon früh zurück- und an seiner Stelle ein anderer Begriff in 

135 Vgl. H. Sanchel. lIatrimonio. 271. 

136 Vgl. A. favale. Fini. 207. 

137 Vgl. u. Oritter Teil: 3.1. 

I Vgl. o. Erster Teil: 1.1. 
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den Vordergrund trat, als höchst bedeutsam erscheinen, Handelt es sich 

dabei aber nun um einen bloßen rhetorischen oder um einen konzeptionel

len Wandel, geht es nur um einen Namen oder wie bereits zuvor in bezug 
auf die Wesenswerte der Ehe um das Eheverständnis, hier näherhin des 

Verständnisses des Eheschließungsvorgangs; selbst? 

Als zwei der kompetentesten wie auch der eifrigsten Vorkämpfer ei

nes kontraktualistischen Eheverständnisses allgemein und speziell auch 

in bezug auf die konziliaren Eheaussagen haben ohne Zweifel 0, Robleda 

und U, Navarrete zu gelten, deren Argumente daher im folgenden als be

sonders gravierende Berücksichtigung finden müssen,2 Beide Auto

ren vertreten vehement die Beibehaltung der vertraglichen Ehekonzep

tion durch das Konzil,3 Aber ebenso schließen beide Autoren ihre 

diesbezüglichen Argumentationen mit dem Hinweis auf den eigentlichen 

inhaltlichen Kern der Problematik und auf ihr Hauptmotiv der Verfech

tung des Vertragsbegriffs, nämlich: die Stützung des zentralen Gedan

kens des katholischen Eheverständnisses, des Konsenses der Partner als 

einziger Ursache der Ehe, dergegenüber die Vertragsbezeichnung als 

zweitrangig einzustufen ist,4 Das von U. Navarrete durch sein 

2 Vg1. O. RObleda, Causa und U. Navarrete; Structura, 69-80; ders., Foedus. Aussagen wie die von R. 
Schunck, Ehe, 44 in bezug auf die Konsensumschreibung des Konzils: 'Wenn hier vom 'Ehebund' die 
Rede ist, so deutet dies unmißverständlich auf Verbindung, Ehevertrag (zweifelsohne ein Vertrag 
sui generis) und eheliche Gemeinschaft hin, und nicht - vor allem nicht als erstes - auf ein 
Liebesverhältnis zweier Menschen' oder ebd., 46: 'Die Ehe ist ohne jeden Zweifel ein komplexes Ge
bi I de, ein gegense i tiger Vertrag der Ehesch 1 i eBenden und be i getauften Partnern zudem ein Sakra
ment" , die sich völlig unbelastet von jedem Rekurs auf TextgeSChichte oder wissenschaftliche Bei
träge zeigen, verdienen als persönliches Bekenntnis ihres Autors Wertschätzung, wollen aber sicher 
nicht den Anspruch ei ner vi ssenschaft 1 iehen Aussage erheben. Vg 1. zu argument i erenden Autoren je
weils am konkreten Problempunkt. 

3 Vg 1. O. Rob 1 eda, Causa, 378: .... negatne Coneil I um Vat ieanum II matr illlon i um esse contractum sensu 
dicta? Certe, non' und ebd., 380: .... nullo modo dictum est a Concilio Vatic. II lIatrililonium non 
esse contractum, i ta ut doctrinalll diversalll a tradi ti ona 1 i scri ptorulII et documentoruill authent iCOrull 
Ecclesiae in hac re induxisset, hincque debere nos in scribendo et docendo a ratione et verba ma
trililonio adscribendis abstinere, sed plus declarasse in suo egregio textu quam id quod secumfert 
ratio matrimonii contractus' und U. Navarrete, Struetura, 19: .... certum est ConciliulI non propo
nere doctrinalll diversam ab illa quae sive apud Theologos et Canonistas, sive etiam in plurimis do
cumentis Ecclesiae proponitur quoad indolelll eontraetualem actus quo D\atrlllloniulII initur .... Nec ex 
eo quod ConciliulII ... non adhibeat ... 'contractus', ratio aliqua deducitur ad illull terminum non 
amplius adhibendum, ne in tractationibus quidem scientifico-iuridicis de matrimonio·. 

4 Vgl. O. RObleda, Causa, 380 Anm. 44: 'Ceterum, iuvat bene notare nostrum fuisse in hoc commenta-
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über alle Zweifler an der Vertragsthese verhängte Verdikt "bemerkens

werter Oberflächlichkeit"S errichtete Mahnmal zur äußersten Sorg

falt in dieser Frage ständig vor Augen, wird im folgenden zu zeigen 
sein, daß es genau dieser zentrale Gedanke des Konsenses war, der das 

Konzil in letzter Instanz dazu veranlaßt Qat, vom Vertragsbegriff und 

-verständnis der Ehe Abstand zu nehmen und stattdessen auf den ihm bes

ser geeignet erscheinenden Begriff des "Bundes" zurückzugreifen. 

Die entscheidende Fragestellung dreht sich also um die Eigenart des 

Eheschließungsaktes und seiner adäquaten begrifflichen Fassung. 

Entsprechend ist der Konzilstext in integraler Interpretation auf sei

ne Auffassung vom Akt der Eheschließung und seiner diesbezüglichen be

grifflichen Option zu befragen. Dabei muß auch hier die Gesamtentwick

lung beachtet werden. Es läßt sich von der vorbereitenden Phase' des 

Konzils an über seine verschiedenen Schemata in Entsprechung zur zuneh

menden Bewußtwerdung der Notwendigkeit eines personalen Ansatzes, ei

nes Ausgangs vom Menschen, auch eine entsprechend realistischere, weil 

personal-relationalere Auffassung von dem Vorgang feststellen, mit dem 

Ehe beginnt. Für das erste vorbereitende Eheschema und ebenso das in

haltlich kaum angetastete zweite6 ist die Vertragskonzeption eine 

Selbstverständlichkeit und prägt das gesamte Eheverständnis7 ; die 

Wesent1ichkeit des menschlichen Konsenses kommt nur in Form der Real

identität von Eheschließung und Sakrament unter Getauften in den 

Blick, seine Unersetzbarkeit wird immerhin als besondere Personalität 

rio. sieut etiam in omnibus aliis praeeedentibus nustris (sie!) articulis da hac re. in doetrina 
insistere de consensu-caUS8 unica IIIstrimonii concreti (in fieri), sine u11a possibil i exeeptio
ne. Quaest io. iam de nomi ne • contraetus' est vere seeundar ia. Allieab i 1 is, i gi tur. nostra eontrover
sia eum e1.lIo Dr. Szentirlllai. aliisque. alium profundulII sens um non habuit. ut faeile videre est at
tinte legenti'. vgl. dazu o. Erster Teil: 2.2.4 .• und weniger eindeutig. aber mit Berufung auf O. 
Roblada U. Navarrete. Structura, 79f.: 'Ooetrina tamen in tuto posita da consensu-causa uniea ma
trililonii et quidem induetiva iurium et obligationulII, ha ud multum insistendum est in quaestione de 
nOlline, etsi minime est spernenda·. 

5 Vgl. ebd., 79: 'Hotabili ergo superfieialitate proeedunt qui innuunt vel asserunt doetrinam eon
tractualisticall matrimoni i superatam esse a Conei Ho: 

6 Vgl. o. Erster Teil: 2.3. und 2.5. 

7 vgl. o. Erster Tei 1: 2.3. 

806 



verstanden. 8 Ganz dem vorkonziliaren Eheverständnis der Kanoni

stik und der meisten übrigen theologischen Disziplinen verhaftet, prä
sentiert sich der Konsensgedanke allein in seiner vertraglichen Form: 

Während der Ausdruck "consensus" ethymologisch wie in römischer und 

theologischer Tradition bis ins 12. Jahr~undert weniger als unilatera

ler Willensakt in bezug auf ein bestimmtes Objekt verstanden wurde -

dafür wurde eher der Begriff "assensus" verwendet -, sondern eher als 

eine Willenseinigung im Sinne eines harmonischen Einverständnisses 

zweier oder mehrerer Personen, eine harmonische Einmütigkeit (consen

sus), also als ein bilaterales Phänomen, hatte sich seit dem 13. Jahr

hundert der Akzent auf ein Verständnis des Konsenses als innerer über

einstimmung von Intellekt und Willen in ein und derselben Person verla

gert und damit auf die unilaterale Dimension. 9 Entsprechend er

scheint auch in den vorbereitenden Schemata das Konsensgeschehen als 

Parallelität zweier unilateraler Bewegungen. Zweimal richten sich Er

kennen und Wollen auf ein bestimmtes Objekt, auf die sich in der ver

tragsrechtlich als übergabe und Annahme von Recht und Pflicht in bezug 

auf zeugungsgeeignete Akte manifestierende vorgegebene Eheordnung. Ehe

schliessend blicken die Partner nicht einander an und entscheiden 

sich als Person für die Person des anderen, um in der so grundgeleg

ten Gemeinsamkeit einen gemeinsamen Lebensentwurf zu enfalten; viel

mehr stehen sie gleichsam nebeneinander und schauen in dieselbe Rich

tung, auf ein und dasselbe "Objekt", über das die Zustimmung ausge

tauscht wird. Der Konsens ist so kein consensus im ursprünglichen Sinn 

des Wortes, sondern ein assensus als Akzeptierung einer objektiven und 

vorstrukturierten Eheordnung. Erst vermittelt über diese Zustimmung zu 

"etwas" finden sich die Gatten gemeinsam in einer Ordnung vor. Zwar 

tauchte bereits während der Diskussion in der Zentral kommission über 

diesen Text vereinzelt der Gedanke auf, das unvollständige Eheverständ

nis hänge mit der vertraglichen Perspektive zusammen 10 ; einen er-

a Vg1. o. ebd. 

9 Vgl. G. J. Roche, Consent, 415-431. 

10 Vg1. o. 2.4. 
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sten deutlichen Einschnitt markiert aber entsprechend der durch die 
von Papst Johannes XXIII. in Gang gebrachten Orientierung am Menschen 
und seinen geschichtlichen Erfahrungen das erste konziliare, noch zwei
geteilte Schema. Sogar der noch stark mit den Ideen der vorkonziliaren 

Schemata verbundene Anhang 11 des ersten.Konzilsschemas faßte das Kon

sensgeschehen bereits nicht mehr als Rechts-Pflichts-Austausch auf, 
sondern spricht von "se tradere" und "mutua et libera suorum donatio
ne" 11 und hat schon Raum dafür, den Gedanken des ganzen persona

len Engagements der Partner dadurch anklingen zu lassen, daß der Ehe

schließungsvorgang von Liebe durchdrungen sein soll. 12 Kongruent 
dazu verhält sich die begriffliche Ebene, auf der der Vertragsbegriff 

bereits merklich zurücktritt und im eigentlichen substantivischen Sin
ne überhaupt nicht mehr anzutreffen ist. 13 Daß diese Tatsache 
nicht unbemerkt geblieben, sondern Gegenstand bewußter Reflexion gewor
den ist, beweisen die wenigen, aber außerordentlich deutlichen Stel
lungnahmen zu diesem Thema in der ersten Konzilsdiskussion. Es wurde 

nicht nur das Zurücktreten des Vertragsbegriffs klar bemerkt und seine 
Wiedereinführung gefordert14 ; vielmehr wurde erstmals in ausführ
licher Weise ebenfalls das kontraktuel1e Eheverständnis insgesamt in 
dezidierter Form als Ausdruck eines dualistischen, die Leiblichkeit zu 

äußerlich einschätzenden und isolierten Menschenbildes, das die rela
tiona1e Seite der Person nicht hinreichend berücksichtigt, in Frage ge

stellt und vor dem Hintergrund der engeren Verbindung mit dem ersten 

Teil der geplanten Konstitution und damit mit einer authentischen bib

lischeren Anthropologie der Bundesbegriff als Alternative eingefor
dert. Dem Wechsel von der Vorstellung der Eheschließung als Rechtsüber-

11 Vgl. o. 3.2.1.1. 

12 Vg1. 0, 3.2.1. L und ebd. An~. 237. 

13 Vg1. o. 3.2.1.2. Diaz-Nava, Matrimonio, 352, 420 und 434 impliziert lIiBverständlich, im Anhang Il 
sei der Vertragsbegriff noch anzutreffen, wenn er in bezug auf spätere Phasen davon spricht, daß 
der Vertragsbegriff nicht wiedereingefiigt worden sei. Dabei verwechselt er das Substantiv 'con
tractus' dlit dem gleichförmigen Partizip Perfekt, das der Anhang II verwendet, vgl. o. 3.2.1.1. 
Anll. 230. 

14 Vgl. 0.3.2.1.3. 
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gabe zu einer Schenkung der Personen sollte auf der begrifflichen Ebe
ne der Wechsel vom Vertrags- . zum Bundesbegriff korrespondieren. 15 

Die Erarbeitung des ersten konziliaren Gesamtschemas und damit bereits 

ein recht frühes Stadium stellte nun die Schaltstelle des Konsensver

ständnisses und seiner begrifflichen Fass~ng dar mit den entscheiden

den Phasen in Hasselt und vor allem anschließend in Ariccia. Dort wur

den die Formulierungen gefunden, an denen mit immer gleich bleibender 

Begründung nicht mehr wesentlich gerüttelt werden sollte. 16 Was 

sich in der Relatio zum ersten Gesamtschema wie ein einziger überarbei

tungsvorgang liest - die Einfügung von "foedus" einerseits und von "ir
revocabili consensu personali ..• Ita actu humano, quo se se mutuo tra

dunt et accipiunt .•. ·17 anderseits -, war in Wirklichkeit ein ge
streckter dreiphasiger Vorgang als Ausdruck einer ebenso mehrstufigen 

Reflexion auf die Eigenart des Ehekonsenses. U. a. mit Rücksicht auf 
Vorbehalte der Orientalen waren in Hasselt ·Bund· und "Vertragsbe

griff" nebeneinandergestellt und damit sowohl den Befürwortern wie Kri

tikern des Vertragsbegriffs gefolgt worden, so als wolle man in diesem 

universalkirchlichen Dokument beide großen kirchlichen Traditionen, 
die östliche ebenso wie die westliche zum Zuge kommen lassen. 18 

"Bund" und "Vertrag" sollten gleichsam als östliche und westliche be

griffliche Variante für den Ehekonsens synonym verwendet werden, Beide 

Seiten des Synonympaares galten somit zunächst als gleiChermaßen für 

die Wiedergabe der besonderen Eigenart des Ehekonsenses geeignet. Dies 

änderte sich jedoch in Ariccia, als man den Vertragsbegriff durch die 

15 Vgl. o. ebd, 

16 Vgl. o. 3,2,U. sowie GS 48,1, 1061: 'Intima communitas vitae et alloris coniugalis ... foedere 
con iugi i sau i rrevocabil i consensu personal i i nstauratur. Ita actu hUllano, qua con iuges sese IIU

tue tradunt atQue accipiunt, institutum ... oritur ... '. 

11 Vgl. GS 48,1,1067. 

18 Kur für diese Fassung kann die Analyse von U. Navarrete, Structura, 18f. Geltung beanspruchen, 
daß die Kommission von der Weitergeltung des Vertragsbegriffs überzeugt war, daß sie mit der For- . 
mulierung bezügliCh der SChwierigkeiten der Orientalen mit diesel Begriff implizit voraussetze, 
daS diese für lateiner nicht bestünden, wobei zu berücksichtigen ist, daß die Quellenlage zur Ab
fassungszeit seiner Analyse noch nicht vollständig war: Bis 1968 waren die AcDocVat erst bis Bd. 
1I/4 gediehen, die AcSynVat noch gar nicht erschienen und vor allem die Entwürfe von Hasselt und 
Ariccia noch nicht zugängl ich. 
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Formel "irrevocabili consensu personali" mit der BegrUndung ersetzte, 

dies sei eine klarere Ausdrucksweise. Das bedeutet: Der inhaltliche 
Bezugspunkt beider zunächst fUr synonym gehaltenen Begriffe war der 

Ehekonsens. Um diesen Bezugspunkt mit geeigneteren Worten auszudrUk

ken; hatte man nun eine Änderung fUr notwendig gehalten. Während man 

den foedus-Begriff unangetastet ließ und weiter verwendete, gelangte 

man offensichtlich zu der überzeugung, mit dem Vertragsbegriff die ei

gentliche Sache, um die es ging, den Konsensgedanken, nicht klar genug 

zum Ausdruck bringen zu können. Worin bestand diese größere Klarheit? 

Sie wurde zum einen durch den Kernausdruck des Konsenses selbst und 
zum anderen durch die Adjektive "irrevocabilis" und "personalis" ange

zeigt. In der Tat sollte auf der einen Seite die "Unaufhebbarkeit der 

Bindung" 19 betont werden, ein inhaltliches Moment, dessen Fehlen 

dem Vertragsbegriff bereits von institutionstheoretischer Seite ange

kreidet worden war. 20 Dabei kam dieser Aspekt allerdings eigent

lich schon und zwar besser durch die Wesenseigenschaft der Unauflös

lichkeit zum Ausdruck, insofern die Unwiderruflichkeit nur die rechtli

che Unmöglichkeit der Wiederheirat zu Lebzeiten des Ehegatten beinhal

tete, den existentiellen Widerruf jedoch nicht ausschließen konn

te. 21 Wichtiger daher, weil auf der Linie der Neuorientierung des 

Konzils und der Personzentriertheit der Gesamtkonstitution liegend, 

war allerdings das zweite Attribut "personalis", das den "Charakter 

der Freiwilligkeit"22 herausstellen sollte und durch den kurz 

nach Ariccia eingefUgten Folgesatz zusätzlich angereichert wurde, inso

fern dieser den Konsens als einen actus humanus betonte, der in einer 

gesamtpersonalen Hingabe, in der Selbstschenkung der Partner, bestand. 

Hatten also zuvor zwei synonyme begriffliche Fassungen des Konsensge

dankens nebeneinander gestanden, so war nun der contractus-Begriff aus-

19 Vg1. V. Heylen, Würde, 253 und O. Robleda, Causa, 379f. 

20 Vg1. o. Erster Teil: 2.2.4. 

21 Vg1. so mit Recht U. Navarrete, Structura, 73. 

22 Vg1. V. Heylen, Würde, 253 und 8. Häring, Kommentar, 429. Vg1. auch Exp. mod. 11, in: AcSynVat 
IV!7, 476 M. und R. 14e. 
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geschieden, stattdessen der originäre Konsensgedanke selbst entfaltet 

und als weiterhin geeignetes Synonym im Rückgriff auf und unter Bevor
zugung der östlichen Tradition allein der foedus-Begriff als konzeptio

nelle Fassung beibehalten worden; ihn charakterisierte nun als Konsens
bezeichnung keineswegs nur der biblische .Bezug, sondern vielmehr auch 

das durch "irrevocabilis" angezeigte objektive Moment und vor allem 

die personale Dimension, die in ihn als Synonym durch die ausdrückli
che personale Entfaltung des Konsensgedankens einging. Damit war ganz 

bewußt an die Stelle des Vertragsbegriffs der des Bundes getreten, ein 

Wechsel, den man trotz offensichtlicher mehrfacher Vorstöße nicht mehr 

preiszugeben und nicht einmal durch den Zusatz "vertragl ich" ab

schwächen zu lassen bereit war, da dies nur die Hasselt'sche Zwei-Vari
anten-lösung wiedereingefOhrt hätte, von der man ganz bewußt Abstand 

genommen hatte. 23 Damit hat das Konzil eine eindeutige Sprachrege

lung getroffen, die in lehre und Theologie und damit auch in der Kano

nistik zur Kenntnis genommen werden muß; ihrzufolge gilt: Ehekonsens = 

23 Vgl. o. 3.2.2.2. Vor diesem Hintergrund greift die Deutung von O. Robleda, Causa, 319f. auf Grund 
der unvo 11 ständi gen Que 11 en 1 age zu kurz, wenn sie nur das Moment der Unwiderrufbarke i t betont. 
Das gleiche gilt für U. Navarrete, Structura, 7Sf. hinsichtlich seiner ebenfalls sieh nur auf die 
Relatio stützenden Auslegung dieser Änderungen. Seide Autoren befinden sich allerdings insofern 
auf der hier vertretenen Linie, als sie vor allem die Betonung des Konsensprinzips als alleinige 
Wirkursache anstreben, zumal sieh U. Navarrete, Structura, 72 zur Stützung auf c. 1081 12 
ClCI917/18 beruft und damit auf eine eherechtliche Bestimmung, die ohne Rekurs auf den Vertragsbe
gr i ff imstande war, di e lentra 1 idee des kanon ischen Eherechts zu", Ausdruck zu br i ngen. Ders., Foe
dus, 652 spricht im übrigen einmal von 'consensus' als dem gegenüber 'contractus' bestimmteren Be
griff. Wenn M. lalba, Dignidad, 411 davon spricht, das Konzil habe den Vertragsbegriff umgangen, 
so ist dieser Formulierung zu schwach, um die bewußte Abkehr von diesel! Terminus zu kennzeichnen. 
Und es ist gegen den Konz i I sbefund, von ei nem 'vertrag 1 i chen Bund' zu sprechen, vgl. o. 3.2.402. 
Die Auffassung von A. de la Hera, Communitas, 510, der foedus-Begriff sei geWählt worden, um die 
Debatten zw ischen lnst Hut iona listen und Kontraktua 1 isten zu verme iden, verkürzt ebenfa 11 s die 
Komp I ex i tat der tatsäch 1 i chen Genese, zuma 1 dann auch der Begr iff der lnst itut ion konseQuenterwei
se hätte vermieden werden milssen. F. Gil Hellin, Concilio, 162 und Anm. 169 ist erneut ungenau, 
wenn er behauptet, das Konzil setze die lIeitergeltung des Yertrsgskonzepts voraus und habe den 
foedus-Begr if f nur wegen sei nes stärkeren bi b lischen Bezugs gedh I t, zuma I er die Re 1 at io nur lIIit 
der Passage über die Bedenken der Orientalen zitiert. Dm., Lugar, 6 und Anm. 26 zitiert nun 
zwar volJständig, erweckt aber wiederum den Eindruck, es gehe nur um die biblische Konnotation 
des Bundesbegriffs, zumal er in Anm. 27 mit Berufung auf M. Zalba ebenfalls von vertraglichem 
Bund spricht. Auch ebd., 7 nennt er nur biblische und theologische Motive für den Wechsel; daß 
foedus offensiChtlich als das bessere Synonym für den personal entfalteten Konsensgedanken beibe
halten wurde übersieht oder übergeht er. 
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Bund I Vertrag. 24 Geändert hat sich damit nicht nur eine Bena
mung25 , sondern die begriffliche Änderung ist erforderlich gewor

den durch die Befreiung des originären Konsensgedankens aus dem Ver

tragsmodell. Das Jawort der Partner kommt nicht erst als Wesensbestand

teil des Ehevertrages in den Blick, sondern direkt und urspünglich 

als Ehekonsens, nicht als Austausch von Rechten und Pflichten, die 

in einer abstrakten Eheordnung gleichsam präexistieren, sondern als to

tale Bejahung der Person des Partners, als antizipierende Zusage einer 

Lebens- und Liebesgemeinschaft in Hinordnung auf das Wohl der Partner 

und eventueller Kinder, die in ihrer Totalität Ausschließlichkeit und 

lebenslange Dauer intendiert, aber nicht als vertragliche Eigenschaf

ten, sondern als Erfordernisse dieser Zusage in Liebe selbst. Der in 

dieser Konstitution proklamierte Vorrang der Person wird so auch in 

der Neufassung bzw. eigentlichen Rückführung des Konsensgedankens auf 

seinen ursprünglichen Gehalt im Lichte der zeitgenössischen Erfahrun

gen und Erfordernisse eingeholt und verwirklicht. Es geht um die Grün

dung einer Lebens- und Liebesgemeinschaft in einem konsensualen Akt ge

genseitiger gesamtpersonaler Annahme, nicht um die Übergabe von Rech

ten auf und Übernahme von Pflichten zu, sondern um die vollständige Be

jahung des Partners in einem gemeinsamen Lebensentwurf in Hinordnung 

auf, Die rechtstechnische Umsetzung dieses Konzepts hat das Konzil 

nicht geleistet und wollte es bewußt nicht leisten, sondern hat sie 

der nachkonziliaren Kanonistik überlassen, die sich nicht selbst unter

fordern sollte, indem sie lediglich den alten Wein in die neuen konzi

liaren Schläuche füllt. 28 

24 Dementsprechend geben Formulierungen wie 'matrimoniium per verba de praesenti initum (sau contrac
tUII\ matrimonialell\)', vgl. U. Navarrete, Structura, 641, oder abd., 653: 'matrililonium in fieri in 
Quantum ast foedus seu contractus' und ebenso ebd., 654; 656; 659; 665 zumi ndest ni cH den VOII\ Kon
zil bewußt und reflektiert bevorzugten Sprachgebrauch wieder, der die SynonYlllität zwischen Ehekon
sens und Vertrag ablehnt, das konsensuale Kerngeschehen von seiner sprachlichen Einkleidung unter
scheidet und für letztere den Bundesbegriff bevorzugt. 

25 Vgl. etwa G. Arosio, Matrimonio, 285f. 

26 Stattdessen muS der veränderte Kontext respektiert werden. Es ist herll\eneut i sch und im Si nne ei
ner integralen Interpretation des Konzils nicht zulässig, etwa die Formulierung 'sese mutuo tra
dunt atque accipiunt' im Sinne des alten Codex als Formulierung des Materialobjekts einer vertrag
lich verstandenen EheschI ieBung und dies noch mit dem a !ten Konsensinhalt des' ius in corpus" zu 
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In dieser Wiedergewinnung des Vollgehalts des konsensualen Gesche
hens erfolgt vor dem Hintergrund des erneuerten Wesensverständnisses 
der Ehe aber zugleich eine Neuzuordnung von Person und Institution, 

Wie also sieht das Konzil das Verhältnis zwischen dem Konsens der Part

ner einerseits und dem, was aus diesem Kqnsens entsteht, was durch ihn 
begründet wird, anderseits? Wie bereits das Verständnis der ehelichen 

Liebe der Gefahr entging, subjektivistisch oder aktualistisch zu entar

ten und auch Rechtliches nicht als Entfremdung, sondern durchaus als 

auf der Linie ihrer eigenen Konsequenz liegend zu betrachten in der La

ge war27 , so sieht das Konzil das Ergebnis des personalen Konsen

ses der Partner deutlich als eine objektive neue Wirklichkeit, die es 

näherhin als Status28 und Institution29 kennzeichnet. Was 
durch den Konsens errichtet, gestiftet, ins Dasein gebracht wird (in

stauretur), beschreibt das Konzil als eine Lebens- und Liebesgemein

schaft, die vom Schöpfer begründet und mit eigenen Gesetzen ausgestat-

interpretieren, vg1. so M. Zalba, Dignidad, 419 und U. Navarrete, Structura, 13-76, wo er eben
falls mit der dem Konzil fremden Unterscheidung zwischen obiectum essentlale und Integrale arbei
tet. Damit würde sich das Kon:il eir.er gravierenden Unlogik schuldig machen, insofern es mit die
ser die Formulierung 'consensu personal is' entfaltenden Ausdr'Jcksweise eine Konzeption reeta
bliert hätte, die es unmittelbar zuvor gerade bewußt hinter sich gelassen hatte. Zum anderen war 
die Zurilckweisung der iibernahme der Formulierung des alten Konsensobjekts nicht nur formaler Na
tur, so daß von einer impliziten Bestätigung ausgegangen werden dürfte. Vielmehr kam darin zum 
einen auch eine inhaltllche Ablehnung wm Ausdruck, und zum anderen überließ das Konzil die Aufga
be der rechtlichen Umsetzung des von ihm entwickelten erneuerten Eheverstiindnisses als Ganzes der 
nachkonz i I i aren theologischen Wissenschaft, '191. zur text geschieht lichen fundwung o. 3.2.4.2. 
Ebenso wi rd der mehrstufige textgeschichtl iche Prozeß vereinfacht und das Ergeb~is verkürzt, wenn 
J. A. Renken, Understanding, 393 und 531 zu dem Ergebnis kommt, das Konzi 1 habe nur eine andere 
Vokabel' benutzt, das vertrag I ich, weiter in Geltung bleibende Grundverständnis nur durch 'foedu. 
seu urevocabili consensus personalis' ausdrücken wollen. Richtig sind vielmehr jene Einschätzun
gen, die den Wechsel von Vertrag zu Bund deutlich als Ausdruck eines Wechsels im Eheverstiindnis 
kennzeichnen, '191. M. Kaiser, Geschieden, 25f. Bei allem diesem Autor zu konzedierenden Verdienst 
um das Zur-Geltung-bringen des Bundes- gegen den Vertragsgedanken sind seine weitergehenden 
Sch I üsse über die Mi cht-a 11 e i n-Ursäch I i chke i t des Konsenses der Partner zur Ehebegr ündung konz i 11-
ar in kei ner Weise abgedeckt und auch von BundesMode 11 her nicht zw i ngend, Entsprechende Formu 1 i e
rungen, wie M. Kaiser, Grundlagen, 55f., können sich nicht auf den Konzilstext berufen, der gera
de den genuinen Konsensgedanken im 81 lek auf die Partner und damit in seiner personalen Vollge-
sta 1t wieder zutage fördert. . 

21 Vg1. o. 3.2.2.2. 

28 Vg1. GS 41,3, 1068. 

29 Vg1. GS 41,2,1008; GS 48,1,1068. 
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tet ist, und als eine auf Grund göttlicher Ordnung feste Institution 

auch gegenüber der Gesellschaft, ein nicht mehr menschlicher Willkür 

unterliegendes heiliges Band. so Bedeuten diese Formulierungen, 

daß das Konzil zwei auf verschiedenen Ebenen angesiedelte Wirkursachen 

der Ehe konstatieren wollte, nämlich Gott einerseits und den persona

len Konsens der Partner anderseits? Sollte damit Gott als Urheber der 

Ehe in abstracto, als göttlich vorgefertigter Ordnung bestimmt und die 

Partner in ihrem Konsens zum Urheber der Ehe in concreto erklärt wer

den, so daß das Konsensgeschehen nichts weiter wäre als die konkrete 

Realisierung und existentielle Füllung der in sich vollständigen ab

strakten Rahmenvorgabe? Geht das Konzil wirklich im Sinne der Konzepti

on der Enzyklika "Cast1 connubii" in bezug auf das Verständnis des Ehe

konsenses von einer Auslöser-Vorstellung aus, die im Konsens den Schal

ter erblickt, dessen Betätigung den bereitgestellten Eherahmen auf die 

Partner herabfallen läßt, deren Beitrag dann erneut nur in Rezeption, 

in passiv-williger Fügung in diesen Rahmen bestehen würde31 , ein 

Konzept, das auch ein so unverdächtiger Zeuge wie Karl Marx voll unter

stützt hat?32 Vor dem Hintergrund des konziliaren Gesamtkontextes 

der Zielsetzung des Konzils, dem Personverständnis der Konstitution 
"Gaudium et spes" und dem daraus entwickelten erneuerten Wesensver

ständnis der Ehe ,dessen Berücksichtigung für eine Hermeneutik der 

Konzilsaussagen und deren von W. Kasper eingeforderten integralen In

terpretation unabdingbar ist, muß diese Frage in aller Deutlichkeit 

verneint werden. Vielmehr würde damit nur der alte Dualismus· zwischen 

30 Vg1. GS ~8, 1, 1067f.: 'Intima communltas vitae et amoris coniugalis, a Creatore condita suis
que leg I bus instructa, foedere con; ug i i i rrevocabi I i consensu persona li i nstauretur . lta actu 
humano, quo coniuges sese mutuo tradunt atQue accipiunt, institutum ordinatione divina fir/llum 
oritur, etiam coram societate; hoc vincuJum sacrum non ex humano arbitria pen
det" IH.v.V.). Dabei sollte nicht übersehen werden, daß ohne nähere Begründung in der Relatio 
die Formulierung des ersten Gesutschemas 'institutum ... lege divina firmatulI' (H.v.V.) im 
Textus recognitus abgeschWächt wurde zu 'instutum ordinatioM divina firmus'. Deshalb er
sc~eint hier der Begriff 'Ordnung' angemessener als der einer positiven 'Anordnung". , vgl. auch 
B. Härin9, Kommentar, ~30. 

31 Vgl. so O. Robleda, Causa, 354-356 und m sowie in Anlehnung an diesen auch U. Navarrete, Struc
tura, 71f. 

32 Vgl. o. Erster Teil: 3.1. 
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Person und Institution, zwischen abstrakter Wesensordnung und bloß kon

kret-existentiellem "Nach"-Vollzug, welch letzterem eine untergeordne

te Rolle zukäme, den das Konzil gerade in einer Synthese hatte überwin

den wollen und wie gezeigt auch erfolgreich überwunden hat, nur über 

die Auseinandersetzungen in der Konzilsaula hinaus verlängert. Die Re

de von Gott als Urheber der Ehe, von seinen Gesetzen für sie, von der 

aus dem Konsens entstehenden willkürunabhängigen Realität kann nicht 

losgelöst von diesem Konsens selbst als der zentralen und einzigen 

Wirkursache der Ehe verstanden werden. Nicht nur die dokumentierte 

Textgeschichte belegt, daß die Rede von der göttlichen Ausstattung der 

Ehe mit unterschiedlichen Gütern und Zwecken gerade nicht im Sinne ei

ner äußeren Ver-Ordnung intendiert war, sondern als Einschreibung in 

die geschöpfliche Natur des Menschen33 ; vielmehr bekräftigen auch 

kommentierende Kommissionsmitglieder, daß es zum einen in der Betonung 
des Konsenses darum ging zu zeigen, daß "die Ehe auf dem ganzen Sein 

und Wesen des Menschen (beruht), (daß) sie erwächst aus einem persona

len Akt des Willens, und jeder Partner (sich selbst) übersteigt in ei

nem lebendigen Austausch, der ein unwiderrufliches Einander-Gehören be

deutet .... Um den menschlich-personalen Aspekt der ehelichen Verbin

dung, die nichts von einem geschäftlichen Vertrag an sich hat, zu kenn

zeichnen, wird sie ein 'Akt' genannt, 'in dem sich die Eheleute gegen

seitig schenken und annehmen'. "34 Die göttliche "Ausstattung" der 

Ehe nimmt davon nichts zurück. Vielmehr wird hier für einen kurzen Mo

ment direkter der Standpunkt des Glaubens bezogen35 , wobei das ge

naue Verständnis dieser göttlichen Urheberschaft in bezug auf die Ehe 

entscheidend ist. Sie war nämlich gerade nicht als chronologisch da

tierbare dekretistisch-statische Ausstattung auf dem göttlichen Reiß-

33 Vg1. o. 3,2.3.2. 

34 V. Heylen, Würde, 253. lIenn er ebd., 253 zwar davon spricht, lIIan habe 'die mehr juridische Schau 
des Vertrags' nicht verdrängen wollen, so steht diese Aussage auch bei ihm unter dem Vorzeichen, 
daS es möglich sei in zweierlei Weise über die Ehe zu reden, wobei auch er nicht hinreichend be
rücksichtigt, daß dabei zumindest das gleiche Wesenskdnzept der Ehe zugrunde liegen lIuB, das Ver
tragsmodell jedoch für ein unvollständiges liesenskonzept der Ehe steht, das durch das Konzil über
wunden wurde. 

35 Vg1. ebd., 254. 
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brett intendiert, sondern meint ganz im Sinne des mit dem Modell der 

Gottebenbildlichkeit vermittelten Personverständnisses die Beanspru

chung des Menschen zur verantwortlichen Gestaltung der "Natur" der 

Ehe, die ein Spannungsverhältnis von "Gegebenem" und menschlich "schöp

ferischer Potenz" meint. "Von Anfang an hat der Mensch in der Ehe ele

mentare und notwendige Werte und Ziele gefunden. Aber Erfahrung und 

Kultur entdecken immer umfassender die schöpferische Macht, die Gott 

im Grunde des menschlichen Wesens in dessen geschlechtlicher Dualität 

angelegt hat" .36 J. Fuchs hat sich kurz nach dem Konzil in Ausle

gung der Eheaussagen auch dem Verhältnis von Person und Institution 
zugewandt. Er schlug vor, von der Perspektive der bloßen persönlichen 

Realisierung einer vorgefertigten abstrakten Institution abzurücken 

und sah in dieser Frage lediglich einen Anwendungsfall der grundlegen

den Naturrechtsproblematik, was sich ja in bezug auf das altkodikari

sche Eheverständnis ebenfalls gezeigt hat. 37 Die Objektivität des 

Naturrechts darf nicht im Sinne aprioristischer Vorschriften und Gebo

te (miß)verstanden werden, sondern meint vielmehr die Person selbst in 

ihrer Beanspruchung vor Gegebenem und ihrer vernünftigen Kreativi

tät38 ; Naturrecht kann im neuzeitlichen Sinne nur verstanden wer

den als Personrecht. 39 Das Eheverständnis einschließlich der Be

deutung der rechtlichen Dimension ergibt sich so aus dem Personver

ständnis, aus dem Menschenbild. 4o In diesem Sinne und wiederum im 

Geiste des ersten Teils der Konstitution ergibt sich auch die rechtli

che Dimension und Ordnung der Ehe nicht apriori-abstrakt, sondern a 

poster;ori aus der je neuen Reflexion auf die ethischen Implikationen 

der konkreten, interpersonalen Beziehung von Mann und Frau. 41 Vor 

dem Hintergrund der Gesamtkonstitution und der Textgeschichte hat das 

35 Ebd., m. Vgl.auch a. Häring, KOlJlmentar, m. 
37 Vgl. o. Erster Teil: 1.1. sowie J. Fuchs, Theology, 14f. 

3e Vgl, ebd,. 15. 

39 Vgl. ~. Kluxen, Naturrecht, 18-83, 

40 Vgl. J. Fuchs, Theology, 16. 

41 Vgl. ebd., 19. 
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Konzil damit das syntaktisch-explizite noch zu starke Nebenei~ander 

von Person und Institution innerlich-intentional bereits überholt und 

überwunden42 , insofern das hier einzutragende Menschen- und kor

respondierende Gottesbild ein anderes ist, als das die vorkonziliare 

Ehesicht prägende. Göttliche UrhebersGhaft meint inhaltlich ganz im 

Sinne der ausführlichen und reichhaltigen Stellungnahme Kard. Eb. She

hans, Baltimore/USA43, keinen göttlichen Oktrois, sondern die Be

anspruchung des Menschen als Geschöpf durch seinen ihn in seine 

verantwortliche Freiheit entlassenden "Urheber". Damit beschränkt sich 

die Bedeutung des Ehekonsenses nicht auf die je synchrone Auslösung 

und Aktivierung eines vorgegebenen Ehesystems, sondern ist gleichsam 

in diachroner Perspektive Begründung der je konkreten Gestalt der Ehe 

und ihres sich geschichtlich wandelnden Wesensverständnisses selbst, 

eine Funktion, von der das Konzil in eindrucksvoller Weise durch die 
Verarbeitung der Erfahrungen der Menschen, der Ehepartner selbst in 

einer das kirchliche Eheverständnis bereichernden Form Zeugnis abge

legt hat. 

3.3.2.3.4. Die Grundlegung des Bundesmodells der Ehe 

Die vorkonziliare Ehesicht sowohl des CIC1917/18 als auch der ihm 

folgenden Theologie war geprägt durch die kontraktualistische Perpekti

ve. Der Vertragsbegriff war nicht nur ein deskriptiver, sondern ein 

normativer Begriff mit Legitimierungs- und Motivierungscharakter, er 

war, ursprünglich nur als ihr ~Iodell, als Vermittlungs- und Verständi

gungshilfe gedacht, schließlich jedoch zur alles bestimmenden Zentral

kategorie geworden, wurde, statt modellhafter Repräsentant der Ehe zu 

sein, mit ihr identifiziert. 1 Diese Kategorie taucht nun im Kon-

42 Vgl. auch D. Tettamanzi, Matrililonio, 319, der davon spricht, daß das Konzil zwar von der Ehe als 
Institution rede, diese aber gänzl ich auf die Person bezieht und zwar in Ursprung und freiem 
Willen, in den charakteristischen strukturellen Normen und in der Orientierung auch auf das Wohl 
der Person. 

43 vgl. o. 3.2.2.3. 

1 vgl. o. Erster Teil: 1.2. 
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zilstext überhaupt nicht mehr auf, und es stellt sich die Frage, ob ei

ne begriffliche Alternative angeboten wird. Der einzige Begriff, der 
die Ehe nicht nur in ihrem Bestand, sondern auch in ihrer Entstehung, 

also das matrimonium in facto esse ebenso wie das matrimonium in fieri 

umfaßt, ist der Bundesbegriff. Dabei ist-auffallend, daß dieser Termi

nus, der in einer unreflexen Weise bereits vorkonziliar gebräuchlich 

war und weder als ehe- noch als rechtsfremd galt2 , von Beginn der 

Textgeschichte an in gleichem Maße verstärkt auftrat wie der Vertrags

begriff in den Hintergrund geriet und der personale Ausgangspunkt und 

die Notwendigkeit der Berücksichtigung der ehelichen Liebe und der 

partnerschaftlichen Dimension der Ehe, die einer vertraglichen Ehe

sicht abgingen, bewußter wurden. Schließlich wird er ganz reflex als 

begrifflicher Ersatz für den Vertragsterminus zur Bezeichnung der Ehe

schließung eingesetzt, deren voll wiedergewonnene konsensuale Eigenart 

man damit angemessener zum Ausdruck bringen zu können meinte. Fragt 

man nach den Bedeutungssegmenten dieses Begriffs in Anwendung auf die 

Ehe, also nach seiner diesbezüglichen semantischen Reichweite, so läßt 

sich vor dem Hintergrund des Konzilsbefundes sagen: Der Bundesbegriff 

umfaßt' in seiner Verwendung für die Eheschließung vor allem die perso

nale Dimension, dies war eines der Hauptmomente seiner Bevorzugung ge

genüber dem Vertragsbegriff. 3 Darüber hinaus enthält er ebenso 

das Element des Unwiderruflichen und auch rechtlich Dimensionierten 

und ist in der Lage, einen beide wichtigen Traditionsstränge der Uni

versalkirche, den östlichen ebenso wie den westlichen, befriedigenden 

Terminus für die Eheschließung abzugeben4 , ohne dabei die Bedeu

tung der Ursächlichkeit des Konsenses der Partner in irgendeiner Weise 
zu beschneiden. Diese Vorzüge enthält er auch als Bezeichnung des ma

trimonium in facto esse. Er kann als Ausdruck für die die gesamte Per

sonalität der Partner engagierende Verbindung letztlich als Synonym 

für den quasi-definitorischen Ausdruck der innigen Lebens- und Liebes-

2 Vgl. o. Erster Tei 1: 4-

3 Vgl. o. 3.3.2.3.3. sowie 1n aller Deutlichkeit B. Häring, Kommentar, 429f. 
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gemeinschaft fungieren. 5 Beide Verwendungsweisen des Begriffs ver

bindet schließlich sowohl eine allgemein religiöse Konnotation, inso

fern die Ehe auch in nicht spezifisch christlicher Perspektve als "hei
l ig" in einem weiteren Sinn g1 lt6 , als auch eine genuin christl;

che Bedeutung, insofern das besondere Treueverhältnis Gottes zu seinem 
Volk wie die Verbindung Christi mit seiner Kirche als Bund, und zwar 

als Liebesbund, als bibl isches Vorbi ld der menschl ichen Ehe· vorge

stellt werden. 7 Nach der Wesensbeschreibung der Ehe als einer um

fassenden Lebens- und Liebesgemeinschaft, die gleichermaßen auf das 
Wohl der Partner wie auf das Wohl eventueller Kinder hingeordnet ist, 

und die nicht aus einem Rechts-Pflichts-Austausch entsteht, sondern 

vielmehr aus einer gesamtpersonalen Anheimgabe der Partner aneinander, 

erfolgt eine Verdeutlichung dieses Eheverständnisses im spezifisch 

christlichen Kontext mit Hilfe der biblischen Bundeskategorie. Sie 

dient als geeignete Repräsentation aus dem Glaubensbereich, um christ

liches Eheverständnis inhaltlich zu verdeutlichen und wird damit 1m An

satz modellhaft verwendet. Damit wird nicht behauptet, das Konzil sei 

intentional von vornherein angetreten, das Vertragsmodell durch ein 

Bundesmodell zu ersetzen. Vielmehr geht es darum, daß sich das Konzil 

inhaltlich jedenfalls in aller Deutlichkeit vom Vertrag als bestimmen

der präSkriptiver Kategorie verabschiedet hat; die kontraktuelle Per

spektive ist dem Konzilstext fremd, sie wurde sowohl in der Wesensbe

stimmung der Ehe, ihrer Wesenswerte, als auch in der Erneuerung und Be-

4 Vgl. o. 3.3.2.3.3. und ebd., Anm. 26. 

5 Vg1. GS 48,1, 1068: 'Vir ... et mulier, qui foedere coniugafi 'Iam non sunt duo, sed una caro' 
(Hatt. 19, 6) .. : (H.v.V.). Wenn U. Navarrete, Foedus, 854 hier nur den Vollzug der Ehe als 
foedus im weiteren Sinne bezeichnGt findet, dann übersieht er die ausdrückliche textgeschichtliche 
Klarstellun" daß 'una wo' an dieser Stelle gewählt worden ist, UIII den gesamtpersonalen Charak
ter der ehelichen Verbindung auszudrücken, der mr die leibliche Oimension einschließt, sich aber 
nicht auf sie beschränkt, vgl. o. 3.2.2.2. und ebd., AntI!. 19. Vgl. auch GS 50,3, 1011. 

6 Vgl. V. Heylen, Würde, 252. 

7 Vgl. GS 48,2, 1068: 'Sicut enim Deus olim foedere dilectionis et fidelitatis populo suo occurrit, 
ita nunc hOlinum Salvator Ecc1esiaeque Sponsus, per sacraillentum lIatrimonii cnristifidelibus coniu
gibus obviam venit. Nanet porro cum eis, ut quemadmodull lpse dilexit Ecclesiam et Seilletipsum pro 
ea tradidit, ita et coniuges mutua deditione, se invicem perpetua fidelitate diligant' und GS 48, 
4, 1069: 'Proinde familia christiana, curn et matrimonia, Quod est imago et participatio foederis 
di lectionis Christi et Ecclesiae, exoriatur ..... 
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kräftigung des Konsensgedankens in diesem Wesensverständnis ganz be

wußt und Uberlegtermaßen ausgeschieden. Gleichzeitig taucht ein neuer 

Begriff auf, nämlich der des Bundes, dessen zentrale Verwendung zumin

dest bedeutet, daß er all die Schwierigkeiten, die der Vertragsbegriff 

verursachte und die zu seiner Ausscheidung.führten, nicht enthält. Sei

ne als problemlos und adäquat geltende Verwendung und seine bewußte 

Einsetzung statt des Vertragsbegriffs für die Eheschließung bringen 

seine im Sinne des Konzils offensichtlich gegebene Eignungspriorität 

vor den Begriffen des Vertrags und der Institution zum Ausdruck. Damit 

ist der Sache nach ein - allerdings nur für den Lateinischen Rechts

kreis - neues ehetheologisches Modell grundgelegt, daß zwar einer wei

teren Entfaltung und spekulativen Durchdringung bedarf. Diese gewisse 

Unvollständigkeit kann aber über den Wechsel des Ehemodells als sol

chen nicht hinwegtäuschen, sondern beinhaltet vielmehr den Auftrag zu 

seiner weiteren Auswertung. Dem grundsätzlichen Modellwechsel auf an

thropologischer Ebene, dem Wechsel von der "Natur" zur "Person", von 

einem essential ist ischen zu einem existentialen Personverständnis, ent

spricht somit auf der ehetheologischen Ebene die Grundlegung des Wech

sels vom Vertrags- zum Bundesmodell der Ehe, welche beiden Wechsel ih

rerseits mühsam erarbeitete Konsequenzen der von Papst Johannes XXIII. 
initiierten "Wende" in der Gesamtzielsetzung des Zweiten Vatikanischen 

Konzils darstellen. In Anbetracht der unter völlig anderen Vorzeichen, 

nämlich bloßer Repetition von Bekanntem, begonnenen Textgeschichte zur 

Ehelehre des Konzils in seiner neben "Lumen Gentium" zweiten zentralen 

Konstitution ist man wohl legitimert, hierin den "geschichliche(n) An

ruf des Geistes (zu sehen), der heute in der Kirche vor allem gerade 

dieses und jenes getan haben wi 11", etwas von dem "unerschöpfl ichen We

sen" der Kirche zu erkennnen, "das immer 'mehr' enthält als nur-über

kommene Gewohnheiten und selbstverständliche Strukturen der Lehre und 

des Handelns".8 Es geht um ein Beispiel für die "Fähigkeit der 

Kirche, sich zu wandeln, wenn ihr Auftrag es fordert, zu der sie im

stande ist, weil sie aus Menschen besteht, und zu der sie verpflichtet 

6 K. Rahner. Problematik, 636. 
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ist, weil sie für die Menschen da ist. Es ist Gegenstand des Glaubens, 

nicht der Geschichte, daß diese Wandlungsfähigkeit und der Wandel 
selbst irgendwie unter der Leitung des Heiligen Geistes steht, der der 

Kirche verheißen und geschenkt ist".9 Das Konzil war wie als Ge

samtereignis so auch in seinen Lehraussagen zur Ehe sowohl terminus ad 
quem als auch terminus a quo: Im Ausgangspunkt von der Person und den 

konkreten gelebten überzeugungen der Ehepartner ist es ihm gelungen, 

einen neuen Ehetyp wahrzunehmen, dessen Strukturprinzip eine vollpers0-

nal verstandene Liebe darstellt und sich präsentiert als eine partner

schaftlich wie prokreativ dimensionierte lebenslange und ausschließli

che innige Lebens- und Liebesgemeinschaft, und diesen in das christli

che Eheverständis im Lichte des biblischen Bundesmodells zu integrie

ren und so zu einer Erneuerung der katholischen Wesensauffassung der 
Ehe zu gelangen. So ist sie einerseits Endpunkt einer Reifung und Ex

plikation des kirchlichen Bewußtsein in bezug auf das Eheverständn1s. 

Zugleich ist das Konzil jedoch Ausgangspunkt, Auftrag und Verpflich
tung zur vertiefenden und systematisierenden Rezeption seiner Lehraus

sagen, den es auch in Gesetzgebung und Kanonistik wahrzunehmen 

gilt. 10 

9 H. Jedin, Vaticanum Il, 23. 

10 Vg1. o. 3.3.\. Bestätigend sei darauf hingewiesen, daß nicht nur auch der konziliare Entwurf des 
Votums über das Ehesakrament die Vertragskategorie vermieden hat, vgl. B.Häring, Vorgeschichte, 
596 und 606, sondern auch weder HV noch FC den contractus-Begriff kennen. Vgl. FC, 92 und 93 n. 
11. 93 n. 12. 101 n. 19. 151 n. 58. 162 n. 67 und 163f. n. 68 mit 'foedus' und ebd., 99 n. 16. 
163 und 164 n. 68. 183 n. 81 und 82 sowie 186 n. 84 mit ·contrahere'. Vgl. zur ekklesiologischen 
Analogie u. Dritter Teil: 2.2.4. 
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Dritter Teil: DIE EIGNUNGSPRIORITÄT DES BUNDESBEGRIFFS IN SVSTEMATI
SCHER BEGRÜNDUNG 

Das Konzil hat eine deutliche begriffliche Vorzugswahl getroffen, 

darin aber mehr seine überzeugung von der Eignungspriorität des Bundes

begriffs für das von ihm entworfene Wesensverständnis der Ehe zum Aus

druck gebracht, als eine ausführliche, begründende Argumentation vorge

legt. Dies war auch weder intendiert noch innerhalb eines dichten kon

ziliaren Lehrtextes zu leisten, der sich die Beschränkung auf eine bes

sere Ausleuchtung der wesentlichen Lehrpunkte zur Ehe auferlegt hatte. 

Im Rahmen dieses Vorhabens wird aber die Option für den Bundesbegriff 

in aller Eindeutigkeit indiziert. Seine Entfaltung und Vertiefung lag 

und liegt, wie in bezug auf das Konzil überhaupt, in den Händen der 

Theologie und damit auch der Kanonistik.' letztere darf sich mit 

Fug und Recht an dieser Aufgabe beteiligen und durchaus auch in kriti

scher Distanz die Eignung des konziliar favorisierten Begriffs einer 

Prüfung in genuin kanonistischem Interesse unterziehen. Dabei ist al

lerdings entscheidend, von welchem Selbstverständnis her die Kanoni

stik ein solches Unterfangen beginnt. Die Kirchenrechtswissenschaft 

steht nicht isoliert unter ihren theologischen Nachbardisziplinen und 

auch nicht esoterisch über ihnen, sondern sieht es u. a. als ihre Auf

gabe an, "im Verein mit den übrigen theologischen Disziplinen über

haupt den Lebensprozeß der Kirche aktiv mitzuvollziehen und die ekkle

siale Entwicklung verantwortlich mitzutragen, indem sie die rechtlich 

relevanten Fragen aufspürt und zu ihrer Klärung aus kanonistischer 

Sicht beiträgt".2 Damit ist einerseits ausgeschlossen, daß der Ka

nonist in illusionärer Voraussetzungslosigkeit ans Werk geht und nun 

sein Ehegebäude neben bestehende andere zimmert. Zum anderen und vor 

allem aber darf er sich nicht als "custos theologiae" aufspielen, um 

in gut Barion'scher Manier nun im Ehebereich die altkodikarische Sicht 

I Nachkonzi 1 iar ist das erneuerte Eheverständnis denn auch als entscheidende Einleitung einer 
Wende eingeschätzt worden, deren vertiefter Vollzug eine Aufgabe blieb, vg1. etwa W. Beinert, Ehe, 
33. 

2 H. Müller, Gesetz, 4f. 
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gleichsam zur endlich gefundenen und in der Geschichte immer schon te

leologisch wirksam gewesenen "Urgestalt" bzw. richtiger Endgestalt der 

kirchlichen Ehelehre zu erklären und sich berechtigt zu fühlen, die 
Maßstäbe zu seiner Bewahrung aufzuste11en. 3 Kirchliches Recht 

kann seiner Aufgabe der Vergegenwärtigung, des Schutzes und der 

Unterstützung der "Kirche als Institution kirchlicher Freiheit in al

len ekk1esialen Ordnungsbeziehungen"4 und damit auch der Ermögli

chung christlicher Freiheit in der Gestalt der Ehe5 nur effektiv 

gerecht werden, wenn die Kanonistik endgültig aus dem Nachbarhaus um

zieht in die Wohngemeinschaft mit den übrigen Gliedern des theologi

schen Fächerkanons und dort nicht nur ab und zu verstohlen die Türen 
öffnet, sondern sie ganz aushängt, um sich einem permanenten auch kri

tischen und dadurch gegenseitig befruchtenden Dialog zu stellen. 6 

Die Kanonistik hat also in dialogisch-konstruktiver Offenheit zu den 

anderen theologischen Fächern und mit diesen gemeinsam zu den Humanwis

senschaften ans Werk zu gehen, und damit jene geistige Beweglichkeit 

("souplesse d'esprit") an den Tag zu legen, die Teb. A. Sabattani 

nicht lange nach dem Konzil den Kanonisten mahnend ins Stammbuch ge

sChrieben hat.' Entsprechend hat die kanonistische Nachfrage nach 
der Systemrichtigkeit8 des Bundesbegriffs für das katholische Ehe

recht vor dem Hintergrund des konzi1iaren Verständnisses der Ehe und 

3 Vgl. H. Barion, Lage, 351-358. 

4 G. Luf, Grundlagen, 31. 

5 Vgl. W. Beinert, Kirche, 217. Zum Bereich kirchlicher Diakonie auf deli Ehefeld gehört nach~. Ka
sper, Theologie, 26 auch das Bemühen, durch • angemessene recht 1 iehe Rege 1 ungen in i hrelll eigenen Be
reich mit(zu)helfen, die Voraussetzungen zu schaffen für das Gelingen junger Ehen und für deren 
Reifung in späteren Lebensphasen' • 

6 Damit ist nicht einer 'Theologisierung' des Kirchenrechts das Wort geredet, sondern die interdiszi
plinäre Dialogfähigkeit und -bereits.chaft der Kanonistik angemahnt, vgl. M. ZimMermann, Oroit, 72-
81. 

1 Vg 1. A. Sabattani, Eva 1 ut ion, 144: '11 est necessa i re cependant Que 1 es canon istes possMent au
jourd'hul une souplesse d'esprit. Carnelutti, un grand professe ur italien recellllent disparu, di
salt: 'S'il ya une caUgorie de savants Qui opposent une tenace resistance au progres des ldees, 
c'est celle des juristes' . On ne doit pas pouvoir en dire autant de cette categorie particuliere 
de juristes Que sont les canonistes. Hais en verite tel danger peut exister'. 

8 Vgl. den Begriff der 'Systelllrichtigkeit' bei H. Hübner, Eheschließung,!. 
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seiner nachkonziliaren theologischen Durchdringung zu erfolgen. 

1. Konvergenz von neuzeitlichem und konziliarem Verständnis der Ehe 

als interpersonaler Relation 

Das Konzil versteht die Eheschließung als initiierenden Akt der 

Selbstschenkung der Partner wie der gegenseitgen Bejahung und die Ehe 

zugleich als eine objektive, vorgegebene Lebensordnung, die letztlich 

im göttlichen Willen verankert ist. Dabei wird aber deutlich, daß die

ser auch die Ehe betreffende göttliche Wille keine voluntaristisch vor

gestellte, dekretierende Instanz ist; vielmehr kommt im Modell der 

Gottebenbildlichkeit zum Ausdruck, daß damit die göttliche Beanspru

chung des Menschen als selbst freier und verantwortlicher Schöpfer und 

Gestalter seiner Lebensordnungen gemeint ist. Ausgangspunkt und Zen

trum des Konzils insgesamt wie auch der Konstitution "Gaudium et spes" 

und wiederum in besonderer Weise der Wesensbestimmung der Ehe in Ent

stehung und Bestand ist die menschliche Person als freies geschöpflich

personales Wesen, womit der "Primat eines objektiv-institutionellen 

Eheverständnisses" 9 zugunsten der Person aufgegeben ist. Damit 

hat das Konzil auch im Bereich der Ehelehre "mit der restaurativen Men

talität sich gegen die neuzeitliche Freiheitsgeschichte polemisch und 

apologetisch verschließender kirchlicher Lehräußerungen gebrochen und 

ein Doppeltes anerkannt: einmal daß die Forderung des modernen Men

schen nach Autonomie in der christlichen Botschaft selbst begründet 

werden kann, zum anderen, daß es in der Neuzeit einen Fortschritt im 

Bewußtsein der Freiheit gibt, den Kirche lange Zeit verkannt hat. 

Theonomie und Autonomie sind also für das Konzil kein Gegen-
satz". 1 0 

Einsicht 

rechtlich 

Von diesem Personverständnis aus gelangt es sodann zur 

in die gesamtpersonale Liebe als Strukturprinzip der auch 

dimensionierten Ehe in all ihren Schichten sowohl in ihrer 

konsensualen Entstehung wie auch in ihrer konkreten Zuständlichkeit 

mit den wesentlichen Eckwerten der Einheit und lebenslangen Dauer wie 

9 W. Kasper, Theologie, 21. 

10 W. Kasper, AutonoMie, 18. 
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der Hinordnung auf Partnerschaft und Fortpflanzung. Das zentrale Pro

blem des Verhältnisses der personalen und der objektiven Seite der 

Ehe, das auch im Hintergrund vieler nachkonziliarer Deta1ldiskussionen 
gestanden hat11 , ist somit durch das Konzil bereits im Kern durch 

die Integration in das personale Einheitsprinzip überwunden worden, wo

bei dieser Kern seine Leuchtkraft allerdings nur in einer integralen 

Interpretation der Konzilsaussagen entfalten konnte. 

Diese Konvergenz von kirchlich-konziliarem und neuzeitlichem Ehever

ständnis ist von kaum zu überschätzender Bedeutung, insofern auf Grund 

der gerade im Ehebereich besonders engen Zuordnung von Schöpfungs- und 

Erlösungsordnung die genuin christliche Eheauffassung nicht unvermit

telt und ausschließlich von den Aussagen in Schrift und Tradition aus

gehen kann, sondern aufmerksam auf die Korrespondenz zur menschlichen 

Erfahrung in Geschichte und Gegenwart zu achten hat; die kirchliche 

Verkündigung kann hier nur vor dem Hintergrund der menschlichen Werte 
der Ehe verständlich und einsichtig sein. 12 Völlig verkehrt wäre 

es daher, der Stimme der Kirche in bezug auf den Lebenssektor Ehe da

durch wieder Geltung verschaffen zu wollen, daß man "von oben her" an

setzt: "etwa dadurch, daß man die klassische Theologie der Ehe profi

liert und 'in eine möglichst krasse Kontrapunktik zum Bewußtsein und Em

pfinden der Gegenwart setzt. Das Ziel würde nur noch weiter verfehlt, 

vor allem, wenn man aus einer gewissen Trotzhaltung heraus ('nun erst 

recht') bestimmte, manchmal nur kulturbedingte Seiten besonders akzen

tuiert". 1 3 Darüber hi naus würde di es den von den 1980 zur Bi

schofssynode über die Rolle der Familie versammelten Bischöfen der 
Weltkirche dem Papst vorgelegten "Propositiones" 14 widersprechen, 

die zur Bestimmung des Willens Gottes auf der Wanderschaft des Gottes-

11 W. Kasper, Theologie, 20. 

12 Vg1. ebd., 11 und 19. 

13 W. Beinert, liebe, 213. 

14 Vg1. die sowohl den Verlauf wie auch den Inhalt dokumentierende und kOlllllentierende Arbeit von J. 
Grootaers, J. A. Selling, Synod. Dort findet sich auch der Text der Propositiones, vg1. ebd., 345-
369. 
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volkes vom sensus fidei" ausgehen. 15 In diesem erfOlle Christus 

bis zur FOlle der Zeit sein prophetisches Amt; sein Wille sei nicht 

nur, aber eben 

der Gläubigen 

auch aus der genauen 

zu eruieren16 und 

Erforschung der überzeugungen 

trage entscheidend zum Fort-

schritt des Glaubens und zur täglich tieferen Durchdringung der Wahr

heit bei. 17 Dieser Fortschritt im Glauben könne denn" auch nur von 

der Kirche insgesamt geleistet werden, was in besonderem Maße fOr den 

Bereich der christlichen Familie gelte, in der das Ehesakrament als 

Glaubenserfahrung realisiert werde. Als Aufgabe des hierarchischen 

Lehramtes wird sodann ausdrOcklich nicht nur die authentische Interpre

tation dieses sensus fidei genannt, sondern vorrangig dessen Förde

rung betont. 18 

Die Subjekte der ehelichen Beziehung sind Personen. Das konziliare 

Verständnis der Person im Modell der Gottebenbildlichkeit korrespon

diert dem Personverständnis des neuzeitlichen Vernunft- und Freiheits

ethos, demzufolge der Mensch fundamental ein Wesen der Vernunft und 

Freiheit ist. Als solches "soll er in schöpferischer Selbstverwirkli

chung er selbst sein dOrfen, und zwar inmitten der vielfältigen Ordnun

gen und Institutionen, innerhalb derer er sein Leben realisiert. Welt 

und Geschichte mOssen deshalb den Menschen freigeben, Subjekt auch die-

15 Vg 1. Propost iones, 345:· Pars I Oe vo 1 untate Oe i in peregr i nat i one Popu li Oe i cognoscenda 1. Oe 
sensu fidei·. 

16 Vg1. ebd., "345: ·Propositio 2 Christus Oominus munus suum propheticum uSQue ad consummationem 
saecu 1 orum ad i mp 1 et, non so 1 um per Pastor es sed 'et i am per lai cos, QUos i deo et testes const i tu i t 
et sensu fidei et gratia verbi instruit, ut virtus Evangelii in vita Quotidiana, familiari et so
ciali eluceat' (Lumen Gentium,35) .... ex opinlonum tantum inQuisitione et ex statistica sensus' 
fidei erui non potest, Quamvis tales cognitiones ad veritatem melius investigandam, ad actionem 
pastoralem recte instituendam et ad signa tempo rum exploranda pro Ecclesia suum momentum habeant" 
(d i e textgesch i cht li ch mot i vierten kurs i yen Hervorhebungen werden hier und im fo 1 genden nicht 
übernommen). Oieser induktive Ansatz wurde auf Wunsch der Bischöfe und bewuBt an Stelle eines de
duktiv-essentialistischen gewählt, vg1. dazu J. Grootaers, J. A. Selling, Synod, 25i-263. 

17 Vg1. ebd., 346: ·Propositio 3 Sensus fidei multum ad profectum fidei confert, i. e. ad illud iti
nerarium fidei in historia salutis, QUO verbum Dei in dies profundius intellegitur et Ecclesia 
paulatim Spiritus Sancti virtute in omnem veritatem indueitur ...•. 

18 Vg1. ed., 346: "Propositio 4 Sensus fidei fructus est fidei vivae .... Profeetus fidei nonnisi 
per totam Ecclesiam fieri po test. Quoad res familiares e familiis christi anis praesertim pendet, 
in Quibus sacramentum matrimoni i experientia fidei real isatur et exponitur. Magisteri i hierarchi
ei est hunc sensum fovere et authentiee interpretari". 
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ser Ordnungen und Institutionen zu sein".19 Das Verhältnis der 

Person zu Sitte und Recht ist nicht mehr nur rezeptiv als "Gehorsams
verantwortung", sondern kreativ als "Gestaltungsverantwortung" zu fas

sen. 20 Oie spezifische Würde der Person liegt in ihrer Selbst

zwecklichkeit und Unverfügbarkeit und wtrd zur Richtschnur menschli

chen Handelns überhaupt2 1; es geht um die "'Mündigkeit des Men
schen in Bindung an seine Würde"' .22 Dieses Selbstverständnis der 

Person als "'moralisches Subjekt durch Vernunft und Freiheit"' impli

ziert als sittliche Grundnorm "die Anerkennung seiner selbst wie jedes 

anderen als sittliches Subjekt, als Person".23 In den vielfälti

gen Handlungsbereichen der menschlichen Person wird dieses formale 

Grundprinzip in verschiedenen material-inhaltlichen Ausdrucksgestalten 

konkretisiert. Als leib-geistiges und konkret um- und mitweltbezogenes 

Wesen hat der Mensch vor allem im interpersonalen Bezug seine legiti
men Ansprüche auf eine Weise zu verwirklichen, "daß 1m Zuge der eige

nen Anspruchserfüllung die Person des anderen nie zum bloßen Mittel 

wird, sondern vielmehr immer auch als ein Sinnträger mit einem je legi

timen anderen Anspruchshori zont respektiert wi rd" . 24 

Es ist diese Person, die konziliar wie neuzeitlich zum Ausgangs

punkt der Legitimierung aller menschlicher Ordnungen und damit auch 

19 P. Mikat, Strukturen, 31. 

20 vg1. ebd., 32 sowie H. OOlIbois, Ehe, 237: 'Mit personaler Geschichtlichkeit sind auch der Begriff 
und die Dililension der Verantwortung und Verantwortl ichkeit m1tgesetzt. Miemand kann von den Wir
kungen dieses groBen geistesgeschichtliChen Prozesses absehen, sich gleichsam nur heraussuchen, 
was ihm scheint und paßt. Wer die Personal im des Menschen betont, steht illmer mindestens mit ei
nen Fuße auf diesem historischen Boden'. 

21 Vg1. P. Mikat, Strukturen, m. 
22 Vgl. O. Mieth, Ehe, 105. Hier muS deli Einwand vorgebeugt werden, in einer solchen Sicht stilisie

re sich der Mensch letztlich selbst zum höchsten Wesen. Dies ist ein fundamentales Mißverständnis 
der so beschr iebenen Würde der mensch I i ehen Person. Gerade in theo 10gi scher Sicht ist der Mensch 
ja nicht auf Gott hin automatisiert oder deterministisch progmMiert, sondern ein zu freier Ant
wort auf Gottes Anruf fähi ges Wesen erschaffen, so daß gerade inder Frage nach der Verantwortbar
keit des Glaubens an ein hächstes Wesen dieser Glaubensakt aufs hächste ernst genOMmen wird: 
'Nichts und niemand kann dem Menschen die Verantwortung dafilr abnehmen", vgl. H. Krings, F. Si
lIon, Freiheit, 25. 

23 Vgl. P. Mikat. Strukturen, 33. 

24 Ebd., 33; vgl. auch ebd., 33f. 
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der Ehe gewählt wird. 25 Dieser fundamental personale Ansatz wird 

sodann in bezug auf die Ehe als inter-personale Wirklichkeit, als "um
fassendste Form personaler Bindung"26, als "denkbar intimste(s) 

und umfassendste(s) Anspruchs- und Beziehungsgeflecht unter Menschen 

überhaupt" 21 im Ausgang von der eh~lichen Liebe als "Integra

tionspunkt" auf einen personal-relationalen Ansatz, hin überschrit

ten. 28 Gerade in kanonistischer Perspektive muß vor dem Hinter

grund der Tatsache, daß die neuzeitliche Institutionengeschichte im 

Falle der Ehe zu einer "strukturellen Ausdünnung" ihrer Rechtsgestalt 

und einer zunehmenden Subjektivierung geführt hat29 , ein besonde

res Interesse daran bestehen, daß auch die rechtliche Dimension der 

Ehe eine eigene Motivierung und überzeugende Begründung erhält, und 

zwar ebenfalls nicht aprioristisch durch ihre schlechthinnige Voraus

setzung, sondern in konziliarer Verpflichtung argumentativ, und zwar 

auch hier im Ausgang von der Person bzw. der interpersonalen Rela

tion. Die neuzeitliche Entwicklung ist dabei keineswegs nur negativ zu 

beurteilen, sondern durchaus auch als ein humanisierender Schritt zu 

bewerten3o , ebenso wie es nicht zwangsläufig um Immoralität geht, 

wo die rechtliche Dimension mit Zweifeln belegt wird. Vielmehr können 

solche Vorbehalte "in der überzeugung wurzeln, daß sich keine Gesell

schaft, nicht einmal eine Kirche, der SChöpfung dessen unterschieben 

könne, was Frucht zweier Freiheiten ist" .31 Dabei ist das vorder

gründige Paradoxon, daß eine in Freiheit zu lebende Verbindung bereits 

eine bestimmte geschichtliche Sinngestalt der Ehe vorfindet32 , 

25 Vg1. ebd., 36 und GS 25,1, 1045. 

26 W. Kasper, Theologie, 25. 

27 P. Mikat, Strukturen, 34. 

281'g1. W. Kasper, Theologie, 23. Vg1. auch A. Guindon, Patterns, 111-153, der eine institutionelle, 
eine persona I e und ei ne re I at iona leT reuekonzept ion herausarbe i tet. 

29 Vg 1. P. Mi kat, Strukturen, 30. 

30 Vgl. ebd., 30 und W. Kasper, Verwirklichung, m. 
31 C. Duquoc, Ehe, 3. Vg1. in bezug auf die heutige Wirklichkeit nicht-ehelicher lebensgemeinschaf

ten die differenzierte Annäherung in: Bischof K.lehmann. Fastenhirtenbrief 1984, 171-175. 

32 Vgl. C. Duquoc, Ehe, 2. 
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nicht völlig von vorn beginnt. sondern an ein "Dispositionsfeld vorge

gebener Strukturen" gebunden ist33 • die sich als die genann

ten Wesenswerte der Ehe konkretisieren lassen34 • das geringere 
Problem. insofern diese einerseits keine von außen verordneten Größen 

darstellen. sondern ihren Grund in der spezifischen Eigenart der eheli

chen Beziehung als Lebens- und Liebesgemeinschaft haben35 und an

derseits an der Geschicht1ichkeit der menschlichen Person teilhaben. 

insofern sie das Ergebnis geschichtlicher. weil menschlicher Suche 

nach objektiven. sittlich relevanten Elementen sind. d. h. das Ergeb

nis menschlicher natur-. ku1tur- und unter Einflußnahme des christli

chen Glaubens auch heilsgeschichtlich erfahrungsbezogenen Reflektie

rens und Realisierens sind und damit wieder zum personalen und keines

wegs heteronomen Ausgangspunkt zurückführen. 36 Entscheidender ist 

vielmehr der geeignete argumentative Aufweis von Grund, Grenzen und 

Funktion der rechtlichen Dimension der Ehe. 37 Dabei ist der Hin

weis auf den Sozialcharakter der menschlichen Person als solchen, da

rauf "daß die menschliche Existenz notwendig öffentlichkeitscharakter 

hat und sozusagen die Beziehung auf Recht und Rechtsordnung in sich 

trägt: (daß es ) des Menschen Natur ist ...• nicht bloße Natur zu 

sein, sondern Geschichte und Recht zu haben, haben zu müssen, um 'na

türlich' sein zu können"u, daß also das Recht deshalb zur Ehe ge

hört, "weil der Mensch von Natur aus ein auf Recht bezogenes Wesen 

ist" 39, noch nicht ausreichend. "Denn trotz der wesentlichen Ver

wiesenheit des Menschen auf das Recht sind nicht schon alle Lebensbe

reiche des Menschen einer rechtlichen Gestaltung in gleicher Weise zu-

33 Vg1. ~. Mikat, Strukturen, 36. 

34 Vg1. o. 3.3.2.3.2. 

:l5 Vg1. ~. Kikat, Strukturen, 36. 

36 Vg1. zur Gesehiehtliehkeit der Ehe W. Kasper, Theologie, 15; P. Hikat, Strukturen, 36. Zur "Ent
wiek 1 ung und Begründung si tt 11 eh-re I evanter Eins i ehten' vg 1. F. Böck I e, Fundamenta i mora I, 258-
302. 

31 Vgl. W. Breuning. Annahille. 252. 

38 J. Ratzinger, Ehe, 106. 

39 Ebd., 101. 
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gänglich". 40 Möglichkeit, Notwendigkeit und Umfang der rechtli
chen Ordnung mUssen "aus der spezifischen Eigenart des menschlichen Le

bensbereiches erwiesen werden, um den es jeweils geht, hier um Liebe 

und Ehe".41 Darüber hinaus besteht bei einer so unmittelbaren Ver

knüpfung der Paarbeziehung mit dem Wir der Gesellschaft die Gefahr der 

Vernachlässigung des eigenständigen Charakters der ersteren. 42 

Bei diesem Aufweis wird sich zeigen, daß die Ehe auch in kirchenrecht

licher Perspektive primär eine sittliche Wirklichkeit darstellt, die 

"in all ihren Dimensionen und Bezügen in schöpferischer Verantwortungs

freiheit ausgestaltet wird als eine Lebensordnung, die vom Recht (le

diglich) umgriffen wird"u, für die das "kirchliche Eherecht eine 

stützende Funktion"44 hat. Und es wird diese Wirklichkeit 

sein, die in Entstehung und Bestand einer systemgerechten rechtsbe
grifflichen Fassung zugeführt werden muß. 

1.1. Ehe als sittlich-personale Lebens- und Liebesgemeinschaft oder: 
Die Treuegestalt der ehelichen Liebe 

Ein erster Blick soll dem spezifischen Bindungsverhältnis gelten, 

das zwischen zwei Ehepartnern besteht, also dem Ergebnis der Ehe

schließung, der ehelichen Lebens- und Liebesgemeinschaft. Konzi1iar 

ebenso wie vor dem Hintergrund des zeitgenössisch-modernen Eheverständ

nisses kann dieses Verhältnis als eheliche Liebe im Sinne einer "sitt

liche(n) Zuwendungshaltung umfassender personaler Bindung"..s ver

standen werden, als ein "einzigartiges Verhältnis .••• das aus dem ent

schiedenen Willen zweier Menschen lebt, ihre Bezüge sinnlich-eroti

scher und geistig-emotionaler wie auch sozio-ökonomischer und sozio

kultureller Art im Geist gegenseitiger Anerkennung, Achtung und Sorge 

40 J. Gerhartz, Grundf ragen, 93. 

41 Ebd., 93. 

42 Vgl. E. Kleindienst, PartnerSChaft, 134. 

43 P. Mikat, Strukturen, 40. 

44 W. Kasper, Theologie, 52 (H.v.Y.I. 

45 P. Mikat, Strukturen, 4l. 
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für den anderen kreativ zu gestalter1".45 Oie eheliche Gemein

schaft präsentiert sich als "das wohl dichteste Vollzugsfeld frei
er Selbstverpflichtung und Verantwortungsfreiheit"47, als ein 

sittliches Zuordnungsverhältnis ... , das alle in ihm ins Spiel kommen

den interpersonalen Dimensionen und' Bereiche einbezieht" .48 Als 

spezifische Eigenart der ehelichen Verbindung war bereits konziliar ih

re Totalität herausgestellt worden. 49 Diese läßt sich positiv for

mulieren als das Bejahen und Festhalten an der "Selbstzwecklichkeit 

und eigene(n) Sinnhaftigkeit des jeweils anderen durch alle kategoria

len Teilmomente seines Personseins hindurch" .50 In dieser Totali

tät wird ein "Moment des Unverrechenbaren" der ehelichen lebensgemein

schaft deutlich, das die Bereitschaft verlangt, "sich auf das Unvorher

sehbare, Nichtverrechenbare, die Inkommensurabilität des anderen einzu

lassen. Zu leisten ist dies freilich nur auf der Basis eines überschuß
moments in der Zuwendungshaltung und im Bindungswillen, kraft dessen 

der Partner auch und gerade in seinem Anderssein in liebender und beja
hender Sorge angenommen wird. Nur so kann seiner personalen Würde im 

vollen Maße entsprochen werden" .51 Was sich hier aus dem Kontext 

des neuzeitlichen Eheverständnisses artikuliert, ist nichts anderes 

als dasjenige, was in theologisch-anthropologischer Reflexion als sitt

liche Tugend der Treue thematisiert wird, in der "sich die liebe in ih
rer eigenen Radikal ität zur Sprache"s2 bringt. Nicht nur die kano

nistische, sondern auch die den Gesamtkontextdes altkodikarischen Ehe

verständnisses prägende53 und auch heute noch virulente Reduzie

rung der Treue auf den sexuellen Bereich im rein negativen Sinne des 

46 Ebd., 34. 

41 Ebd., 34 [H.v.V.I. 

48 Ebd., 34. 

49 Vgl. o. 3.3.2.3.2. 

50 P. Hikat, Strukturen, 34. 

51 Ebd., W. 

52 K. Lehmann, Sakramenta 11 tat, 58. 

53 Vgl. o. Erster lei 1: 1.1. 
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Ausschlusses des Ehebruchs54 wurzelt in einem einseitig (ver

trags)recht1ichen Treueverständnis, das sowohl konzl11ar wie auch in 

vor allem moraltheologischer Reflexion seit langem durch eine persona

le und relationale Treuekonzeption überholt ist. Dieses ganzheitliche 

Treueverständnis gilt es auch kanonistisch fruchtbar zu machen. 

Sprach- und kulturgeschichtlich verblieb der Inhalt des Treuebe

griffs lange Zeit im vorsittlichen Bereich als ein vertraglich gründen

des Gefolgschaftsverhalten, das dominierend von seiner Sozial relevanz 

bestimmt war. 55 Treue als sittlicher Wert, der der Würde des Men

schen nicht nur als Sozialwesen gerecht wird, kommt zunächst nicht in 

den Blick56 und wird auch moralphilosophisch wie -theologisch 

kaum aufgegriffen. 57 Auch der die weitere Tradition bestimmende 

Thomas v. Aquin steht selbst in jener ethischen Wirkungsgeschichte, 
"welche die Treue ganz und gar im Horizont des Sozialen sah".58 

Das Soziale steht einseitig im Vordergrund, wenn Treue die Bereit

schaft des Menschen meint, seine Taten seinen Versprechungen 

anzugleichen. Dadurch wird in der mora1theo1og1schen Rezeption Treue 

nicht als eigenständiger sittlicher Wert, sondern im Zusammenhang mit 

Wahrhaftigkeit und lüge behandelt oder aber unter dem Gesichtspunkt 

"von Recht und Gerechtigkeit, wobei Treue verstanden wird als ein ver

traglich fixiertes Verhältnis verschiedener Personen zueinan

der" 59. d. h. als Vertragstreue oder -gerechtigkeit. 5o Dem

gegenüber gilt: ..... Treue kann nicht darin bestehen, daß dies oder je-

54 Vgl. etwa U. Navarrete, Beni, 94; H. Zapp, Eherecht', 114: K. lOdlcke, In: Hiinsterischer KOIII-
mentar zum CIC, 1056,1. 

55 Vgl. H. Kralller, Entscheidungen, 215-211. 

56 Vg I. ebd" 217. 

51 Vgl. ebd., 211 und 218. 

58 Ebd., 218. Vgl. für Augustinus B. Bruns. Auswertung, 203-205. 

59 Ebd., 219. 

60 Vgl. diese vorstellung auch in ce o. Erster Tell: 3.1. vgl. auch H. Kmer, Entscheidungen, 211, 
der darauf hinweist, daS gerade die Unfähigkeit, Treue als sittliche Haltung zu begreifen, nicht 
wen i 9 zu der groBen zei tgenössischen Di stanz und Skepsi s gegenüber unwlderruf 1 ichen Entscheidun
gen beigetragen haben dürfte. 
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nes nicht geschieht; Treue will vielmehr, daß etwas sei. Eheliche 
Treue ist ein von zwei Partnern getragenes Grundverhä1tnis"51 zu 

den Lebens- und Entfaltungsbedingungen ihrer selbst wie auch ihrer Ge

meinschaft. Treue steht hier in strikter Beziehung zum eigenen Sein. 

Sie ist nicht äußerliches Diktat der vergangenheit, sondern fundamenta

le Fähigkeit der Person. 52 Vergangenheit wird hier personal "be

halten" als "Konformität zum eigenen Wollen" .53 Treue gründet in 

der Zeitlichkeit des Menschen, der Vergangenheit, Gegenwart und Zu
kunft "zugleich ist und hat".54 Es geht um die Selbsttreue des 

Menschen in der Suche nach Ichbeständigkeit, nach durchhaltender Iden
tität, nach Oberwindung des eigenen Seins als bloßer Fluktuation; es 

geht um die alle konkreten Selbstbestimmungen, in denen Treue von ei

nem endlichen Wesen aufrichtig gelebt wird, durchprägende Identi

tät. 55 In der personalen Konzeption der Treue geht es vor allem 

um die Heranreifung des menschlichen Subjekts zum kohärenten freien 

Selbst, um das Zusichstehen in allen Einzelentscheidungen. 66 Alle 

Treue ist so als Gesinnungskontinuität letztlich Treue zu sich 

se1bst. 57 Authentische Treue ist nicht einfach die treue Gefolg

schaft eines Sklaven oder eines "treuen Beamten", sondern vielmehr die 

personale Konsequenz des kontinuierlichen Verhaltens einer Person, die 

durch verschiedene Entwicklungsphasen hindurch einfach sie selbst 

ist. 58 Anders als vertraglich konzipierte Treue ist sie nicht 

bloß vergangenheits-, sondern zukunftsbezogen und konzentriert sich 

61 F. Böckle, Ehescheidung, 125. Vgl. auch H. Kramer, Entscheidung, 290, der die Unterlassung auBer
ehe 1 i chen geseh lecht lichen Umgangs für ei ne recht peri phere Frage im Rah~en einer eth ischen Refl e
xioß auf die Bedeutung der ehelichen Treue hält. 

62 Vgl. A. Guindon, Patterns, 130. 

63 K. lehmann, Sakramenta 11Ut, 58; H. Kralller, Entscheidungen, 222f. 

64 Ebd., 222. 

65 Vgl. A. Guindon, Patterns, 131f; K. Demmer, lebensentscheidung, 6-44. 

66 Vgl. A. Guindon, Patterns, 151f.; H. Kraller, EntSCheidungen, 223. 

67 Vgl. ebd., m. 
68 Vg1. A. Guindon, Patterns, 135. 
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auf die eigene Selbstvervollkommnung am Ende ihrer Entwick1ung. 69 

Vorausgesetzt ist hier zwar bereits die Freiheit der Person, die ihre 
"Natur" je selbst sChafft7o , das Ourchtragen des eigenen Selbst

entwurfs durch alle kategorialen Entscheidungen des Lebens. 71 Es 

wird hier aber auch deutlich, daß die' Konzeption personaler Treue 

individualistisch gefährdet und intellektualistisch-abstrakt 

b1eibt. 72 Treue als Selbsttreue bekommt den Aspekt der Liebe noch 

nicht in den B1ick. 73 

Treue ist eine relationale Haltung. Sie beschränkt sich nicht auf 

die Sicherung des eigenen Identitätsprinzips, sondern konstituiert die 

Person in ihrem Verhältnis zu anderen Personen. 74 Treue im Vo11-
sinn gibt es nur dialogisch, in bezug auf andere Personen, nicht in be

zug auf Sachen; Verbindlichkeiten der letzteren Art müssen anders be

nannt werden. 75 Treue ist somit eine spezifische Weise, sich zu 

anderen in Beziehung zu setzen, interpersonale Beziehungen im Sinne ei

ner Selbstverpflichtung zu leben, indem man sein ganzes Selbst in die

se gemeinschaftliche Aufgabe einbringt76 , wo sich die Person als 

Ganze, aus ihrem innersten Kern und nicht nur mit Teilkräften enga

giert. 17 In der Ehe wird Liebe als Treue gelebt; als solche geleb

te Liebe ist sie die wahre Substanz und das Strukturprinzip einer glük-

69igl. ebd., 145. 

70 Igl. ebd., 136f. 

71 '/gl. ebd., 133-135. vglo für die Bedeutung menschlicher Identititsvmurzelung A. de Saint-Exu
pery, Prinz, 46: 'Oer kleine Prinz durchQuerte die ~üste und begegnete nur einer Blume lIit 
drei 81ütenblattern, elOer ganz arllseligen Blulle ... 'Guten Tag', sagte der kleine Prinz. 'Guten 
Tag', sagte die Blume. 'Wo sind die Menschen?' fragte höflich der kleine Prinz. Oie Blume hatte 
eines Tages eine Karawane vorüberziehen sehen. 'Die Menschen? Es gibt, glaube ich, sechs oder sie
ben. Ich habe sie vor Jahren gesehen. Aber lIIan weiS nie, wo sie zu finden sind. Der Wind verlieht 
sie. Es fehlen ihnen die Wurzeln, das ist sehr übel für sie". 

12 Yg1. A. Guindon, ~atterns, 138f. und 151f. 

73 Yg1. H. Kramer, Entscheidungen, 226. 

74 Vglo A. Guindon, ~atterns, 140. 

75 Yg1. H. Kramer, Entscheidungen, 227; A. Guindon, Patterns, 141f. 

16 Vg1. ebd., 141. 

77 'lg1. H. Kraller I Entscheidungen, 227. 
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kenden 1nterpersonalen Beziehung78 , ist Treue die Wahrheit der 

Liebe. Treue ist nicht nur Festhalten an der Vergangenheit und nicht 
nur Projektierung der Zukunft; sie ist vielmehr das Gegenwärtigbleiben 
der Liebe als bewußter Vollzug der Gegenwart, angereichert mit der Ge

schichte der eigenen Identität und 1hre~ interpersonalen Relationen in 

der Hoffnung auf andauernde Gemeinschaft. 79 Von hier aus kann 

zudem ein Licht auf auch konziliar angezielte wesentliche Eckwerte der 
einzigartigen Gemeinschaft der Ehe fallen: Treue als gelebte Liebe zum 

Partner "erkennt" und anerkennt den anderen auch in seiner Andersheit, 

läßt ihm seine Integrität und Individualität, richtet sich auf ihn in 

seiner Singularität, bleibt als Äußerung der freien Person immer 

höchst sensibel für die Freiheit des anderen, für seine Einzigartig

keit und tiefgründige Besonderheit, bezieht sich also exklusiv auf 

ihn. 8o Die letztlich unverrechenbare Totalität läßt ihre Treuege

stalt nicht punktuell erschöpft sein, sondern ist sich nicht nur ihrer 

eigenen Zeitlichkeit bewußt, sondern auch der Tatsache, daß sie in ih

rer Beziehung zum Partner der Zeit bedarf, daß dieser nie völlig in ei

nem Moment enthalten ist, auch nicht in dem privilegierten Moment der 
sexuellen Kommunikation; sie weiß daher, daß das Projekt der Liebe 

auch die Total ität der Zeit des anderen meint. 8l "Die Liebe will, 
daß man einer Person ganz und gar gegenwärtig ist, doch ist die mensch

liche Person niemals totale Präsenz im Augenblick, da sie ständig ih
rer Zukunft zugewendet 1st. Deshalb weist die einem 'Du' gewährte Be-

18 Vg1. A. Guindon, Patterns, 143. So auch J. J. Snyder, love, 103-108. 

19 Vgl. ebd., 145. 

80 Vg1. P. Mikat, Strukturen, 43; C. Ouquoc, Ehe, 9f.; A. Guindon, 144-146. Vgl. auch B. Brecht, 
Wenn Herr K. einen Menschen liebte, 33: "Was tun Sie', wurde Herr K. gefragt, 'wenn Sie einen 
Henschen lieben?' 'Ich lache einen Entwurf von ihm', sagte Herr K., 'und sorge, daB er ihm ähn
lich wird.' 'Wer? Oer Entwurf?' 'Nein', sagte Herr K., 'Oer Mensch." und M. Frisch, Tagebuch, 
32: 'Ou sollst dir kein Bildnis machen, heiBt es, von Gott. Es dürfte auch in diesem Sinne gel
ten: Gott als das lebendige in jedem Menschen, das, was nicht erfaBbar ist. Es ist eine Versündi
gung, die wir, so wie sie an uns begangen wird, fast ohne UnterlaB wieder begehen - Ausgenommen 
wenn wir 1 ieben'. 

8\ Vgl. A. Guindon, Patterns, 143f. 
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vorzugung auf die Annahme seiner ganzen Zeit hin",82 Es geht um 

die Treue zu sich selbst in der Treue zum anderen, so wie er 
ist,B3 Sexualität kommt wiederum nicht als Spezifikum der eheli

chen Gemeinschaft zur Geltung, Vielmehr sprechen die beiden Partner, 

die im Ganzen sexuell dimensioniert und.zu einer computerartigen ase

xuellen Sprache gar nicht fähig sindB4 , in einer der Totalität 

ihrer Beziehung angemessenen Weise sexuell miteinander, die man als 

Intimität kennzeichnen kann, als leibliche Ausdrucksgestalt der singu

lären Bevorzugung des anderen. 85 In der Ehe als "Vollzugsform ei

nes Bindungswillens"S6 verwirklicht sich dje liebe in der sitt

lichen Grundhaltung der Treue. Dieses Verhältnis ist inhaltlich 

nicht adäquat mit den rechtlichen Kategorien des Vertrages oder der 

Vertragsgerechtigkeit zu fassen, 

Mit dieser Betonung der Angemessenheit der ethischen S1chtweise im 

Blick auf die Treues7 ist aber weder jede Objektivität eines sol

chen Verhältnisses geleugnet, noch eine mögliche rechtliche Dimensio

niertheit bestritten, Vielmehr läßt sich sehr wohl der Zusammenhang 

zwischen Person und Recht aufzeigen, aber in einer Weise, die dem vom 

Konzil' gewählten personalen Einheitsgrund entspricht, die das Recht in 

den Dienst der Person stellt und die sittliche Grundverfaßtheit der 

ehelichen Binnenbeziehung gerade nicht aufhebt, 

In den Stichworten Intersubjektivität, leib- und Weltbezogenheit 

und Sittlichkeitsprinzip manifestiert sich daher "ein gewichtiges Mo
ment des Objektiven"s8, das einer beliebigen Manipulierbarkeit 

entzogen ist und eine Fortsetzung auf rechtlicher Ebene erfährt. Ein 

erstes und ursprüngliches Element des übersubjektiven zeigt sich in 

82 C. iluquoc, 11, 

83 Vg 1. A.. Gu i ndon, Patterns, 146. 

84 Vgl. ebd., 141; W. Kasper, verwirklichung, m. 
85 Vg1. A. Guindon, Patterns, 141; C. Duquoc, Ehe, lOf. 

as P. Mikat, Strukturen, 43 sowie ebd., 42. 

87 ·ig1. H. Kramer, Entscheioung, 227. 

88 vgi. P. mat, Strukturen, 37-40. 
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der sich in der Ehe besonders intensiv ausprägenden "fundamentalen So

zialbezogenheit" des Menschen, für den es Selbstfindung und -verwirkli

chung nur in der Inter-Subjektivität und nicht in bloßer Individuali

tät geben kann. Aber nicht nur Sozial-, sondern auch Leib- und Weltbe

zogenheit kennzeichnen die Person, d. A. ihre intersubjektiven Bezie

hungen spielen sich im konkreten Rahmen ganz bestimmter Bedürfnisse 

und entsprechender Erwartungen und Ansprüche an den anderen ab: "Im Me

dium dieser Bedürftigkeit inkarniert die vom inneren Bindungswillen ge

tragene Beziehung in das greifbare Außen der individuellen und sozia

len Lebenswirklichkeit und eröffnet ein Dispositionsfeld, dessen Struk

turen der Beliebigkeit und der subjektiven Willkür entzogen 

sind". 89 Als Wesen der Freiheit und damit der Sittlichkeit nun 

bejaht die Person die Legitimität auch der Ansprüche des anderen, das 

zu seinem Gelingen Notwendige zu erhalten. 9o M. a. W.: "Zuwendung 

in der Ehe wird mithin erst dort human, wo sie dem anderen die grundle

genden Bedingungen seiner Existenz gewähren will, angefangen von der 

ökonomischen Sicherung über die Zuerkennung eines sozialen Ortes bis 

hin zum leiblich-geistigen Austausch. Erst solch umfassende und konkre

te Affirmation des Partners eröffnet diesem die Chance eines menschen

würdigen Lebens als Gatte. Unterstellt sich in all dem human gelebte 

eheliche Verbindung dem Prinzip der 'Transsubjektivität' (weChselseiti

ge Anerkennung), so ist sie hierdurch konstitutiv in die Dimension des 

überindividuellen, in die 'Objektivität' des Sittlichen einbezo
gen". 91 Dieses sittlich-objektive Moment der wechselseitigen An

erkennung ist es, daß in der gesellschaftlich-rechtlichen Ordnung wie

derbegegnet. Als wertvoll erkannte Werte und Güter werden mit rechtli

chem Schutz ausgestattet, so auch im Falle der Ehe. Aber durch diesen 

Einbezug in die Rechtsordnung "wird die Ehe keineswegs ihres genuin 

sittlichen Wesens beraubt".92 Vielmehr bleibt die Person das Sub-

89 Ebd .• 37 sowie im Ansatz auch W. Kasper. Theologie, 25f. 

90 Vgl. ebd., 37. 

91 Ebd., 38. 

92 Ebd., 38. 
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jekt des Rechts und die Objektivität der rechtlichen Einbindung steht 

im Dienste der Objektivität des sittlich verpflichtenden Anspruchs im 
Sinne einer Schutz- und Stützfunktion. 93 

Wenn Ehe nun aber die Treuegestalt der Liebe ist und als solche pri

mär eine sittlich-personale Beziehung m~int, dann kann vor dem Hinter

grund des Faktums, daß Sittlichkeit nicht durch Recht erzwingbar, son

dern per definitionem nur als freier Vollzug möglich ist, die Funktion 

des Rechts nicht weiter- und d. h. nicht in die innereheliche zwischen

menschliche Beziehung selbst hineinreichen. 94 Während die staat

lich-absolutistische wie die altkodikarische Rechtsordnung davon aus

gingen, das Ideal eines ehe gemäßen Verhaltens auch in positiv rechtli

che Normen gießen zu sollen und so zur direkten gesetzlichen Regelung 

des Ehegattenverhaltens bis in Details der sexuellen Beziehungen 
schritten95 , ist im heutigen staatlichen Bereich die "rechtliche 

Regelung des Gattenverhältnisses .•. weitgehend durch die Rückbildung 

des zwingenden Rechts und durch ein Zurückweichen des staatlichen 

Rechts überhaupt aus ~em als persönliche Sphäre begriffenen Innenraum 

der Ehe gekennzeichnet und beschränkt sich auf einige grundlegende 

Schutz- und strukturelle Regelungsfunktionen, die vor allem auch im 

Falle des faktischen Scheiterns einer ehelichen Verbindung virulent 
werden". 96. Mit dieser Scheidungsmögl ichkeit ist allerdings kei

neswegs die Unauflöslichkeit als fundamentales moralisches Prinzip auf

gegeben. Vielmehr geht es darum, "daß der die Unauflösl ichkeit der ehe

lichen Gemeinschaft tragende und ermöglichende innere sittliche Wille 

zur unbedingten Treue mit den Mitteln des Rechts weder bewirkt noch 

begriffen werden kann, d. h. im bürgerlich-rechtlichen Eheverständnis 

wird das Unverrechenbare in der Partnerschaftsbez1ehung Ehe, dasjenige 

also, was allein aus der Kraft des moralischen Willens getragen und re

spektiert werden kann, auf die Würde der Person und ihren rechtlichen 

93 vgl. ebd., 39. 

9~ Vgl. ebd., 39. 

95 Vgl. W. Rau, Rechtsauffassungen, 39; P. Weimar, Ehe, 86f. 

95 P. Kikat, Strukturen, 40. 
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" 

Schutz reduziert. Gerade damit aber werden die Partner rechtlich 

in die Moralität der Subjekt-Subjekt-Beziehung freigesetzt".97 

Wiederum - es geht nicht um die Leugnung der rechtlichen Dimension der 

Ehe, wohl aber um die auch vom Kanonisten verlangte zutreffende Ein

schätzung dessen, was Recht kann und soll~ 

Zunächst ist zur Kenntnis zu nehmen, daß das Konzil weder in ontolo

gischen noch in vorwiegend rechtlichen Kategorien spricht, sondern be

wußt in personalen und damit in sittlichen. Seine Aussagen sind nicht 

linear in Rechtssätze umsetzbar; sie würden damit in ihrer Intention 

innerlich zerstört. Diese Konzilsintention jedoch material zu erhalten 

bei der kirchenrechtlichen Ordnung der Ehe, das war und ist Konzilsauf

trag. Konzi1iar wird die rechtliche Dimension der Ehe eigens betont; 
sie wird aber nicht konkretisiert. Diese Konkretisierung in materialer 

Bindung an das konzi1iare Eheverständnis bleibt vielmehr zu leisten. 

Die innige Lebens- und Liebesgemeinschaft im Sinne des Konzils ist pri

mär eine sittliche Angelegenheit, für die das Recht eine zu bestimmen

de Funktion hat. Wer mit dem Konzil das Recht in den Dienst des Men

schen stellt und die Liebe als Strukturprinzip der Ehe versteht, das 

sich in dieser Gemeinschaft in der Gestalt der sittlichen Tugend einer 

re1ational verstandenen Treue verwirklicht, der muß zumindest eine äus

serste Vorsicht und Behutsamkeit an den Tag legen, wenn er sich dieser 

Wirklichkeit in rechtlicher Perspektive nähern will. Eine sittliche 

Grundtugend wie die Treue ist nur als freie möglich und Überhaupt sinn

voll. Sie in zwingendes Recht zu gießen, ist unsinnig. "Darum darf ei

ne Rechtsordnung niemals die Tugendordnung bindend vorschreiben wol
len". 98 Oe facto manifestiert sich diese notwendige Vorsicht 

auch in anthropologisch-theologischen Versuchen, den Charakter der aus 

dem Ehekonsens entstehenden Verpflichtungsbindung zu beschreiben. Da
bei geht es immer um die Vermeidung zweier Extreme, denen auch das 

hier vorgestellte Konzept und das ihm entsprechende Konzilsverständnis 

der Ehe bewußt auswichen: nämlich eines Aktualismus auf der einen Sei-

91 W. Korff, Nensch, 15Sf. 

98 H. Kramer, Entscheidungen, 241. 
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te und einer objektivistischen Auffassung, Veräußerlichung und Mate
rialisierung auf der anderen. 99 Zwischen diesen beiden Extrernpo

len wird dann eine positive Aussage über das versucht, was die spezifi

sche eheliche Verbundenheit ausmacht. Das Personübergreifende, das die 

eheliche Treuebindung kennzeichne, der ERestand, ist für W. Kasper die 

bleibende Eingestiftetheit des in Freiheit gegebenen Treueversprechens 

in der Geschichte zweier Menschen1oo ; es handle sich hierbei "um 

eine in und durch Freiheit erwirkte ontologische Bestimmmung inter

subjektiver Art, durch die zwei Menschen in und durch ihre Bindung 
aneinander ihren endgültigen 'Stand' erhalten". 101 Dabei ist be

merkenswert, daß die Kategorien "ontologisch" und "endgültig" durch 

die ausdrückliche Betonung des "Intersubjektiven" personal vermittelt 

sind. Ähnlich betont K. Lehmann, daß es sich um ein "personal gegrün

detes Recht" handle, "das ein institutionelles Element zur Bewahrung 

personaler Freiheit mit sich bringt", "ein Recht, das zuerst nicht auf 

possessorische Akte und auf das Einklagen gewisser Kompetenzen konzen

triert ist, das vielmehr sein eigenes freies Ja in jener Unbedingtheit 

schützen möchte, die eine Vorgabe in eine unbekannte Zukunft hinein 

ausspricht - mit dem größten Ernst und der äußersten Entschiedenheit, 

welche zugleich untrennbar davon ständige Indienstnahme und Verpflich

tung bedeutet" ,102 Oie Struktur des "Rechts", das hier gelte, müs

se als anthropologisch noch nicht hinreichend erforscht ge1-

ten. 103 Auch hier zeigt sich also eine aUßerordentliche Bedacht

samkeit in der Anwendung von Rechtskategorien, die Konstatierung einer 

ganz spezifischen Form des Rechts, das personal gegründet sein muß. In 

kirchenrechtlicher Hinsicht hat in diesem Sinne P. Huizing, ohne daß 
man seinen Rechtsbegriff für die kirchliche Rechtsordnung insgesamt 

übernehmen muß, in bezug auf die Ehe mit Recht festgestellt, daß die 

99 Vgl. K. Lehllann, Sakramentalität, 62; W. Kasper, Thealogie, 31. 

100 Vg1. Ebd., 32. 

101 Ebd., 32 (H.v.V.). 

102 K. Lehillann, Sakrallentalität, 62. 

103 Vg1. ebd., 62. 
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Unterstellung des Gattenverhältnisses auch auf der Linie des Konzils 

unter das Prinzip der Gerechtigkeit noch nichts über die Eigenart der 

zwischen den Partnern bestehenden "Rechte" und "Pflichten" aussage; 
die Gerechtigkeit der Partnerbeziehung könne nicht losgelöst von der 

personalen Relation zwischen den Subjekten dieses Verhältnisses exi

stieren. Gerechtigkeit geschehe hier entweder in vÖlliger Freiheit 

oder sie geschehe überhaupt nicht. Er bestreitet nicht die Realität 

und Legitimität von Ansprüchen, Erwartungen und Pflichten in der Ehe, 

sieht aber realistisch die Unmöglichkeit ihrer Erzwingung. 104 

"Personalistisches Recht", wie er es nennen will, bedeutet bei näherem 

Hinsehen der Sache nach jedoch nichts anderes als den fundamental sitt

lichen Charakter des interpersonalen Verhältnisses der Partner, das ih

nen unter Berücksichtigung bestimmter Wesenwerte der Ehe zur verantwor

tungsfreien Gestaltung aufgegeben ist. 

1.2. Eheschließung als konsensuale Selbstschenkung oder: Die Zusagege

stalt der ehelichen Liebe 

Das Konzil hat den Akt, durch den die eheliche Lebens- und Liebesge

meinschaft begründet wird, als einen Konsens bezeichnet, der einen per

sonalen und unwiderruflichen Akt gegenseitiger Hingabe und Annahme dar

stellt. Kerngeschehen des Ehekonsenses ist somit eine gesamtpersonale 

Selbstschenkung. Der bisweilen als zu formal kritisierte105 Kon

sensgedanke der kirchlichen Ehelehre erfährt dadurch eine entscheiden

de inhaltliche Vertiefung. Er wird direkt als interpersonales Gesche

hen verstanden, das sich nicht auf "etwas" richtet, sondern auf die 

Person. Wenn sich dieser eheliche Entstehungswille in neuzeitlichem 

Kontext als ein Akt "freier Selbstverpflichtung und Verantwortungsfrei

heit" 106 als aktuelle und antizipierende Bejahung der Selbst-

104 Vgl. P. Huizing, Conception, 139f. 

105 Vg1. P. Mikat, Strukturen, 52. 

106 Vg1. ebd., 34, denn wenn die Ehe als Vollzugsfeld dieses Willens bezeichnet wird, kennzeichnet 
dies den Entstehungswillen selbst. 
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zwecklichkeit und eigenen Sinnhaftigkeit des Partners t01 , als 

"ein frei verantwort 1 icher, unbedingter Willensentschluß zum beidersei
tigen lebensbund, die vorbehaltlose Annahme des anderen, die Zusage 

des Vertrauens zueinander, der Hoffnung aufeinander und des Wohlwol

lens füreinander"108 präsentiert, dann. fällt wiederum die deutli

che Konvergenz zu dem vom Konzil Gemeinten und dessen nachkonziliarer 

reflexiver Durchdringung auf. Konsens im so verstandenen Sinne ist zu

nächst einmal nicht eine allgemeine gegenseitige Zustimmung oder bloße 

Zuneigungsbekundung und auch nicht eine partielle Anerkennung des ande

ren wegen seiner Erfolge und leistungen, was unweigerlich die Beschrän

kung auf seine positiven Seiten zur Folge hätte und nichts anderes wä

re als spontaner Ausdruck der Faszination. 109 Positiv wird der 

Ehekonsens zunächst verstanden als ein Akt der "unbedingten" Annahme 

des anderen Menschen. 1tO Es geht um eine letzte Radikalität der 

Hingabe und um eine Annahme ohne Wenn und Aber. t11 Nur ein sol

ches unbedingtes Ja vermag der Würde des anderen voll gerecht zu wer

den, "nur wenn der Mensch, dem diese Annahme gilt, unbeschadet seiner 

Endlichkeit als ein Wesen erfahren wird, dem im Kern eine solche Un

bedingtheit eignet und gebührt, kann es auch eine unbedingte Zustim
mung radikaler und fundamentaler Art geben".lt2 Nur in dieser Wei

se wird die Person des Partners nicht nur eigenschaftlich, sondern im 

letzten Geheimnis ihrer Würde bejaht. 113 Diese Unbedingtheit der 

Bejahung beinhaltet als solche notwendig die Momente der Exklusivität 

und der unbegrenzten Dauer. Sich liebend dem anderen zusagen, bedeutet 

diesen konkreten Menschen nicht nur in bestimmter Hinsicht, im 

107 Vgl. ebd., 34. 

108 Ebd., 41. 

109 Vgl. K. lehma"n, Sakramentalität, 57; A. Alsteens, Institution, 93. 

110 Vgl. K. lehll1ann, Sakramental itat, 57. 

111 Vgl. W~'Beinert, liebe, 213f. 

112 K. lehmann, Sakramenta 1 i tät, 59. Wenn di eses Verstandn is des Konsenses ernst zu nehmen ist, dann 
hat es eine entscheidend kritische Funktion auch für das geltende kirchliche Eherecht, vgl. dazu 
u. vor allem 3.2.2. 

113 Vg1. A. Alsteens, Institution, 93. 
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J 
Blick auf gewisse "Qualitäten", sondern als Ganzen zu bejahen. Seine 
Würde beinhaltet seine Freiheit, sein Recht zur Andersheit, das in die 

Totalität der Annahme mit hineingenommen ist. 114 "Die Radikali
tät der Hingabe schließt aus, daß diese Liebe so und in dieser Gestalt 

teilbar ist. Sie ist nicht a-sozial· ... , aber sie ist exklu

siv". 115 Da die so bejahte Einheit des Menschen gleichsam "zer

dehnt (ist) auf der Linie der Zeit", er "sich niemals ganz, sondern 

immer nur sukzessiv"'1!! hat, bedeutet Unbedingheit zugleich die 

Annahme der vergangenen wie der zukünftigen Geschichte des Part

ners. 117 Die "innere Tendenz des Versprechens auf Endgültig

keit" 118 ist nichts anderes als die zeitllche Seite der Unbe

dingtheit. Vor dem Hintergrund dieser Unbedingtheit wird auch besser 

deutl ich, inwiefern von einem "unwiderrufl ichen" Konsens gesprochen 

werden kann. Ihn auf ein bloßes Stoppschild der Lebensgeschichte zu re

duzieren, in ihm lediglich die zeitliche, quantitative Dimension zu se
hen, hieße diese Unwiderruflichkeit verkürzen. Das Sich-Einlassen auf 

den anderen hat angesichts seiner ihm bleibenden Andersheit, seiner 

Freiheit und auch der verbleibenden Möglichkeit der Zerstörung der an

gezielten und gelebten Beziehung119 einen äußersten Wagnischarak
ter, bedeutet Risiko und Abenteuer, letztlich eine Form des Sich-aufs

Spiel-setzens. Eine solche Zusage ist erneut nur auf Grund eines "über

schußmoments" möglich, als ein Akt tiefsten und keinem Kalkül zugängli

chen Vertrauens, das sich auf Unvorhersehbares und Unverfügbares ein

läßt in einer Hoffnung auf gelingende gemeinschaftliche Zu

kunft. 12o Als eine solche Entscheidung ist sie in der Tat ein 

114 Vgl. K, Lenmann, Sakramentalität, 60; W, Beinert, Liebe, 214. 

115 W, Beinert, Liebe, 213; ygl. auch K, lenmann, Sakramentatlität, 51, der von ungeteilter Zuwen-
dung spricht. 

116 W. Beinert, liebe, 214. 

m Vg1. K. Lehlllann, Sakramentalität.5S; W. Beinert, liebe, 214. 

118 W. Kasper, Theologie, 31. 

119 Vgl. C. OUQuoc, Ehe, 12. 

120 Vgl. Uasper. Vmirklichun9. 339; W. Beinert, Liebe. 214. 
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nicht mehr zu tilgender Eintrag in die eigene wie die gemeinsame Le
bensgeschichte, ist die Zurechnung der Eheschließung zur Begründung 
solcher Treueverhältnisse gerechtfertigt, über die hinaus hÖherwertige 
Treueverhältnisse, zu deren Gunsten es aufgegeben werden könnte, kaum 
denkbar sind, "Wenn die Entscheidung mit dem reifen Vollmaß von 'Wis
sen und Willen' gefällt wird, das heißt, wenn sie aus personal gereif
tem Wahrnehmen, Wertnehmen und Wertwählen erwächst "" dann stehen 
kein irdischer Wert, keine irdische Macht und kein irdisches Wollen ge
gen diese Treuebindung an, Die Entscheidung ist unaufkündbar",121 

Ein solcher Akt des Sich-frei-machens für das Gute auf den anderen 
hin122 , der menschlicher Freiheit zutiefst angemessen 
ist123 , ein solches Sich-Schenken kann nicht mehr zurückgenommen, 
ein solches Empfangen nicht mehr zurückgewiesen werden,124 "Wo 
dieses oder jenes doch geschieht, erfolgt ein Bruch",125 Und in 
diesem Sinne ist das mit der Unwiderruflichkeit gegebene "existentiel
le Nicht-mehr-anders-Können"128 zu verstehen; auch wer verwitwet 
oder geschieden ist und ebenso wer von diesen eine zweite Bindung ein
gegangen ist, aus der neue Verpflichtungen erwachsen sind, "kann weder 
rechtlich noch existentiell den Lebensvorgang, durch den man hindurch
gegangen ist, aus seinem Leben einfach streichen",127 Dies läßt 

sich von einer anderen Seite zusätzlich verdeutlichen, Das, was in der 
Eheschließung geschieht, diese Entscheidung, in die die "ganze Weite 
der menschlichen Lebensdimension gehört", die "Macht der Vergangen-

121 H. Kralller, 243. 

122 Vgl. ebd., 260. 

123 Vgl. W. Kasper, Theologie, 31, dm., Verwirklichung, 338. 

124 Vgl. W. Beinert, 214. 

125 Ebd., 214. 

126 Vgl. W. Kasper, Theologie, 31. Wenn er einerseits die menschliche Freiheit als 'das Vermögen der 
Verendgultigung des Menschen' versteht, anderseits aber von der 'Tendenz' des Eheversprechens 
zur Verendgültigung spricht, vg1. ebd., 31, dann komMt in diesem deli! geschichtlichen Wesen des 
Menschen angemessenen asymptot ischen Verständni s der Verendgü 1 t igong di e 91 ei che Spannung ZUII! 
Ausdruck, wie die zwischen Unwiderruflichkeit und Bruch. 

127 H. Dombois, Ehe, 238. 
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heit" ebenso wie die "Ungewißheit der Zukunft"128 ist mit der 

übernahme einer Verpflichtung nicht hinreichend erfaßt. Vielmehr geht 
es um einen Akt der Selbstverpflichtung des eigenen Ichs in ein Mitei

nander-Leben hinein129 und damit letztendlich um ein statusän

derndes Geschehen. Die eigene Existenz wird nicht aufgegeben, wohl 
aber in ihrem konkreten Vollzug auf die Gemeinschaft mit dem anderen 

hin buchstabiert. Bereits auf der rein privaten Ebene der Partner 
stellt diese Selbstverpflichtung auf Gemeinsamkeit hin eine spezifi

sche Form sprachlich-kommunikativen Handelns dar. In ihrem Konsens ver
leihen die Partner ihrer Liebe Objektivität. Sie machen nicht eine 
bloße Aussage, es geht nicht um Mitteilung von Information, sondern in 
einem bestimmten Stadium der interpersonalen Beziehung geschieht 

in diesem sprachlichen Phänomen des Konsenses etwas, wi rd die Liebe 
sprachlich ver-wirklicht. 13o Der Konsens ist so als sprachlicher 
Vorgang ein performativer Akt, d. h., im Sprechen geschieht etwas, 

sprechend wird etwas vollzogen. 131 In diesem Akt verändert sich 

der Status der Personen, die Ebene der Attraktivität, der Faszination 
wird verlassen, um in dieser Zusage ein unerklärbares Einandergehören 

zum Ausdruck zu bringen und die Beziehung in eine gewisse objektive 

Ordnung, die das rein Individuell-Subjektive überschreitet, einzubrin

gen, es geschieht die überschreitung auf ein gemeinsames Lebenswerk 

hin. In dieser Wette gegen die Zeit wird ein Entwurf gegründet, von 

dessen Verwirklichung die Partner nie mehr dispensiert sein wer
den. 132 Dabei spaltet sich die Liebe hier keineswegs auf, so als 

ob sie sich auf den Partner einerseits und die eheliche Verbundenheit 

mit ihm anderseits richte. Denn die intendierte Gemeinschaftsform gibt 
lediglich das "Wie" oder den Modus der Vereinigung mit dem anderen an. 

128 Vgl. K. Lehmann, Sakramentalität, 60. 

129 vgl. A. Guindon, Patterns, 142. 

130 Vg1. A. Guindon, Patterns, 142f.; A. Alsteens, Institution, 91; W. Beinert, Liebe, 214. 

131 Vgl. ZU!! sprachanalytischen Kontext W. Eichier, K.-D., Bünting, Grammatik, 258-216, bes. 258· 
263. 

132 Vgl. A. Alsteens, Institution, 91. 
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Liebe meint immer die Verbundenheit in einer gemeinsamen Selbstver

pflichtung, die im Falle der Ehe den spezifischen Charakter der Totali
tät aufweist. 133 "Oie Einzigartigkeit der ehelichen Beziehung re

sultiert allein aus dem Inhalt dieser Verpflichtung, demzufolge sich 

die beiden Partner nicht mehr nur auf segmentarische Gemeinsamkeiten, 
partielle Interessen, gegenseitige ztelvorstellungen oder zeitlich be

grenzte Aufgaben, sondern in vorbehaltloser und endgültiger Weise auf 

sich selbst, auf die Gründung eines Lebensbundes verpflich
ten". 134 Diese gegenseitige unbedingte Annahme zu einem gemeinsa

men Leben ist nun auch sozialer Natur, Sie will ihre statusändernde 
Wirkung auch öffentlich anerkannt sehen, denn ihren neuen sozialen Sta

tus öffentlich zu verleugnen, käme der Leugnung der eigenen Zukunft 

gleich. 13s Geliebt werden heißt nämlich "nicht nur, als einzigar
tig von dem erwählt zu sein, der einen liebt, sondern auch und gerade, 

in der Gesellschaft als ein um seiner selbst willen Auserwählter und 

Gel iebter anerkannt werden". 136 Der Konsens hat als unbedingte An

nahme in sich die Tendenz zur Veröffentlichung, welche gesellschaft

lich in der Regel in der Form eines Rechtsaktes geschieht, der einer

seits die Verläßlichkeit des Versprechenden unterstreicht und ander

seits diesen vor der eigenen Unzulänglichkeit seines Wollens besser in 

Schutz nimmt. 137 Damit ergibt sich auch aus einer tieferen Refle
xion auf den vom Konzil als Selbstschenkung bezeichneten Akt der Ehe

schließung sein Zusammenhang mit dem Recht vom Personalen her und auf 

133 Vg1. W. Siebel, Dimensionen, 157. 

134 P. Mikat, Strukturen, 41. 

135 Vgl. A. Alsteens, Institution, 92. 

135 C. OUquoC, Ehe, 13. 

137 Vg!. K. Lehmann, Sakramentalität, 62 und 64. Dabei besteht zwischen der Auffassung, daa 'das Ja 
... sich selbst erst in der Sichtbarmachung seines Ernstes und seiner leibhaftigkeit zur Wirk
lichkeit' bringt, vgl. ebd., 64, was etwas später noch etwas präzisiert wird, insofern die Liebe 
sich in der Verantwortung vor einem Wir im 'vollen' Sinne konstituiere, vg1. ebd., 64, und der 
Auffassung, daß der Rechtsakt nur die Sichtbarillachung und gesellschaftliche Anerkennung des 
schon gegründeten Vorhabens darste 11 e, vg1. C. Duquoc, Ehe, 14, ke i n grundsätz 1 icher Wi der
spruch. Vielmehr geht es nur um verschiedene Akzentsetwogen innerhalb des übereinstimmend fur 
notwendig gehaltenen inneren ZusaMlllenhangs von unbedingter Annahme und rechtl icher Dimension. 
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es hin. Auch in dieser Perspektive erhellt, wie dem Konzil die überwin
dung des Dualismus zwischen Subjektivität und Objektivität, zwischen 

Person und Recht in der personalen Verankerung seines Eheverständnis
ses' und dem konsequenten Ausgehen von der Person gelungen ist. W. Breu

ning hat diese konziliare Denkweise in bezug auf die Ehe als ein Fort

schreiten vom Bund zum Band gekennzeichnet1aa : "Die Gatten werden 
nicht in die Einrichtung der Ehe hinein konstituiert, sondern sie kon

stituieren die lebendige Realität selbst mit. Der Bund hat die Konse

quenz des Bandes nicht im Sinne einer Falle, in die man zwar treten 
kann, die aber dann zugeschnappt ist, sondern der Bund ehelicher Liebe 

postuliert das Band vor allem um der verbundenen Menschen selbst wil
len". 139 Diese vom Konzil eröffnete Möglichkeit, "die Ehe ein

heitlich und ganzheitlich zu denken, nicht in der Aufspaltung von sub
jektiv-untergeordneten und objektiv-übergeordneten Bereichen"14o, 

darf in der kirchenrechtlichen Ordnung der Ehe und in der Kanonistik 

nicht mehr unterschritten werden, soll nicht der Konzilsauftrag ebenso 

verfehlt werden wie die Ehewirklichkeit selbst. 

2. Oie Systemrichtigkeit des Bundesmodells 

Subjekt aller Lebenswirklichkeit ist die durch Individualität, So

zialität und Kreativität ausgezeichnete Person, deren so verstandene 

138 Vgl. W. Breuning, Annahme, 256. 

139 Ebd., 256. 

140 Ebd., 256. Vgl. diesen Gedanken auch in Sb Ehe und Familie 1.2.3.1. der Gemeinsamen Synode: 'Oie 
unbed i ngte Annahme inder gegensei t i gen liebe w i 11 deI anderen das geben, was ihm gehört und wo
rauf er als Person im tiefsten ein 'Recht' hat: 'das eheliche Versprechen, welches die Annahme 
frei von Zufälligkeiten und launen macht. Oie unbedingte Annahme erlangt durch das freie, in al
ler öffentlichkeit gesprochene und im Raum der Kirche wie der Gesellschaft vernehmbare Jawort so 
Objektivität. Daraus wird sichtbar, daß die institutionelle und rechtliche Dimension der Ehe 
nicht il Widerspruch zur personalen Haltung von liebe und Treue steht, sondern erst der gegensei
tige Bezug bei der Bereiche der Ehe den vollen Lebensraum zu öffnen vermag'. 

141 Während bisher ei n ganz a llgemei ner unspez i fischer Wertbegr i ff verwendet wurde, vg 1. o. 
3.3.2.3.2., muB nun ei ne präz is ierende Unterschei dung zw; sehen Werten und Gütern vor genommen wer
den. Unter 'Wert' ist eine 'stereotype Werthaltung' zu verstehen, eine Tugend, die als Qualität 
des Willens existiert und bereits handlungsbezogen und d. h. von sittlichem Charakter ist, so 
daß ei n Wert wi e 'Treue' ni cht nur dem Hande 1 n vorgegeben, sondern auch unverz i chtbar ist. Er 
darf nie direkt verletzt werden, vgl. F. Böckle, FundamentalIlIoral, 260 und 311. 
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Würde mit der neuzeitlichen Auffassung von der freien verantwortlichen 

Person konvergiert. Als solche ist die Person auch Subjekt des rechtli
cher Normierung durchaus zugänglichen Lebenssektors Ehe und mithin 

auch der eherechtlichen Ordnung. Das Konzil hat nun - inhaltlich mit 

dem neuzeitlichen Eheverständnis korrespondierend - ausgehend von der 

Person und der ihr in bezug auf die Ehe entprechenden fundamentalen 

Willenshaltung der ehelichen Liebe in ihrer initiierenden Zusage- oder 

ihrer sich bewährenden Treuegestalt eine sittliche Werthal

tung141 zum alle Dimensionen der ehelichen Gesamtwirklichkeit 
durchprägenden Strukturprinzip gewählt. Im Lichte dieses Strukturprin

zips konnte die· Ehe als ein gesamtpersonales Bezugsverhältnis142 

in den Blick genommen werden, als interpersonale Relation, die durch 

ein unwiderrufliches, gegenseitiges Hingabe-Ja der Partner zueinander 

im Hinblick auf die Vereinigung in dieser interpersonalen Relation der 

ganzheitlichen Lebens- und Liebesgemeinschaft konstituiert 

wird. 143 In der Perspektive des Strukturprinzips der ehelichen 

Liebe gelangt das Konzil zur Konkretisierung des als solchen zu schüt

zenden Gutes der Beziehung selbst durch die Teilgüter der Einheit, der 

unbeschränkten Dauer sowie der Hinordnung auf Partnerschaft einerseits 

und Nachkommenschaft anderseits, wobei letztere beiden als Ziele der 

Hinordnung keine bestimmt-konkreten Güter bezeichnen, sondern vielmehr 

jeweils einen Komplex von Gütern und Werten, in denen sich diese Hin

ordnung im Hinblick auf die Partner einerseits und die Nachkommen

schaft andß!rseits realisiert. l44 

In der Wahl der Person als Gottes Ebenbild zum Ausgangspunkt der Re

flexion wird die rechtliche Dimension der Ehe keineswegs geleugnet, 

wohl aber "die konstitutive Bedeutung des kirchlichen Rechts als eines 

142 Vgl. H. Pree, Ehe, 356. 

143 Vg1. H. Pm, Ehe, m sowie o. Zweiter Teil: 3.3.1. 

144 Vgl. H. Pree, Ehe, 370. "Güter" sind "reale Gegebenheiten, die unabhängig vom persönlichen Den
ken und Wollen existieren, die aber unsere. Handeln vorgegeben sind"! so F. 96ckle, Fundallen
talll\oral, 259. Rechtsphilosophisch geht es um sog. Rechtsgüter. Güter sind vorgebene Realitäten, 
an denen verantwortliches menschliches Handeln nicht vorbeigehen kann; sie tragen prä-sittlichen 
Charakter. Als dem menschlichen verantwortlichen Handeln aufgegebene Objekte müssen sie notwendi
gerweise immer wieder auch direkt verletzt werden, vgl. ebd., 259 Anm. 4 und 311. 
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dienenden Rechts"145 offenkundig, das "dem Vollzug des Glaubens 

und der Verwirklichung der Kirche zu dienen (hat), indem es die Kirche 

als die Gemeinschaft der Glaubenden an ihren Ursprung bindet und zu
gleich Räume der freien Entfaltung öffnet".141l Um diese Dienst

funktion am gläubigen Menschen und damit an der· salus animarum147 

effektiv ausüben zu können, darf das Recht nicht mit der von ihm zu re

gelnden Wirklichkeit identifiziert werden. Es wird nicht wie mit einem 

Sieb als quasi-physikalischer Bestandteil der Wirklichkeit "abge

schöpft". Vielmehr betrachtet der Kanonist die Gesamtwirklichkeit des 

zur Rede stehenden Lebenssektors in rechtlicher Perspektive. Er sucht 

dabei nicht nach in sich rechtlich beschaffenen Elementen, die er dann 

herausschneidet, um neben die Gesamtwirklichkeit nur durch Subtraktion 

der Rechtselemente die "Rechtswirklichkeit" dieser Gesamtwirklichkeit 

an die Seite zu stellen und sich fortan nur noch mit ihr zu beschäfti

gen. Vielmehr sucht er nach rechtlich relevanten Elementen, aus 

welchem Material er eine der Gesamtwirklichkeit am besten angemessene 

rechtliche Normierung zu gestalten hat durch Gesetzgebung und -anwen
dung, wobei rechtsrelevante Elemente noch keine fertigen Normen dar

stellen, Es muß also nicht "jedes Moment der Gesamtwirklichkeit der 

rechtlichen Regelung unterworfen werden", sondern es geht darum, "daß 

das Recht die ganze betroffene Wirklichkeit perspektivisch berührt 

und von ihr geprägt sein muß. Andererseits muß das Recht auf 

die durch es geregelte Wirklichkeit 'passen', d. h. es darf weder zu 

grobmaschig noch zu eng sein, und muß von der Werte- und Güterordnung 
der betroffenen Rechtsgemeinschaft geprägt sein".148 Daraus er

gibt sich wiederum als "methodische Anweisung" das Postulat einer sol

chen Gesamtsicht, d h. "keinen Gesichtspunkt der Wirklichkeit Ehe von 

vornherein auszuschließen und für die kirchenrechtliche Beurteilung 

als von vornherein irrelevant zu erklären. Nur so erscheint es .. mög-

145 P. Krämer, Recht, 331. 

146 Ebd., 331. 

147 Vg1. D. Composta, Salus, 243-260 bes. 254. 

148 H. Pree, Ehe, 378. 
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lich ... , den Regelungsgegenstand des kirchlichen Eherechts immer 
präziser, weil umfassender, einfangen zu können".'49 Gerade zu 
einer solchen Gesamtsicht als Voraussetzung adäquater rechtlicher Rege
lung war das Konzil durch seinen personalen Ansatz gelangt und hatte 

konsequenterweise denjenigen Begriff bewußt hinter sich gelassen, der 

in historischer Vergessenheit seiner ursprünglichen personalen Intenti
on zum Programmwort, zum Modellbegriff einer Sichtweise geworden war, 

die die Ehe auf eine "Rechtswirklichkeit" reduzierte und der mithin 
die partnerschaftliche Seite der Ehe abhanden gekommen war. An die 

Stelle dieses Vertragsmodells setzte das Konzil den Bundesbegriff. 

Im folgenden geht es nun zunächst um die Feststellung des erstaunli

chen Phänomens der nachkonziliar ebenso wie nach dem neuen Codex der 
Lateinischen Kirche weiterhin dominierenden vertraglichen Perspektive 
unter Kanonisten vor allem in bezug auf das matrimonium in fieri, häu

fig gepaart mit dem insgesamt weniger scharf umrissenen Begriff der In
stitution, zur fast ausschließlichen Bezeichnung des matrimonium in 
facta esse. Es werden sodann Gründe für diese Dominanz zu erheben und 
auf ihre Tragfähigkeit zu überprüfen sein, um schließlich in der Ent
faltung des Bundesmodells dessen größere Angemessenheit und damit Sy

stemrichtigkeit für das konziliare, verpflichtende Eheverständnis und 
seine Fähigkeit aufzuzeigen, auch den berechtigten Anliegen der ande

ren Konzeptionen gerecht zu werden. 

2.1. Ehe als Vertrag und/oder Institution? 

Allgemein gilt, daß die Rechtsordnung dem einzelnen zur Herbeifüh
rung von Rechtserfolgen nach seinem Willen als entsprechendes Mittel 

das Rechtsgeschäft zur Verfügung stellt. Die Rechtswirkungen treten da
bei ein, weil sie als gewollte erklärt sind. Kennzeichnend für das 

Rechtsgeschäft ist der Wille zu einer rechtlichen Bindung. Ein Rechts

geschäft nun, bei dem durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen 
ein Rechtserfolg angezielt wird, nennt man Vertrag. Die Ehe in diesem 
allgemeinen Sinne als Vertrag zu bezeichnen, geht inhaltlich nicht 

149 Ebd., 371 AHm. 4. 

850 



über die Aussage des c. 1057 §1 CIC1983 hinaus: "Matrimonium facit par

tium consensus legitime manifestatus" ,150 Die Spezifizierung des 

Vertrages, der Vertragstypus ergibt sich aus dem angestrebten Rechtser

folg. Die Feststellung, die Ehe sei ein contractus sui gene

ris '51 , ist eine Banalität und als aolche redundant, denn sie be

sagt nicht mehr, als daß die Eheschließung nicht irgendein Vertrag 

ist, sondern ein Eheschließungsvertrag. 152 Man kann nun durch 

Vergleich zwischen dem bei der Eheschließung im kirchlichen Verständ

nis als Rechtserfolg Angezielten und dem mit verschiedenen Arten von 

Verträgen Intendierten versuchen, die gen aue Rechtsnatur des Ehe

schließungsvorgangs als der zweiseitigen, übereinstimmenden Willenser

klärung, die Ehe zu schließen, zu erruieren. M. a. W. geht es also je
weils um die Frage, ob mit einem bestimmten vertragskonzept das, was 

nach kirchlicher und d. h. hier zunächst konziliarer Auffassung im Ehe
schließungsvorgang geschieht, adäquat in rechtlicher Perspektive er

faßt ist. 
Eine erste in Frage kommende Kategorie stellen die dinglichen 

Verträge dar, die dem Bereich des Sachenrechts angehören, in dem die 

rechtlichen Beziehungen zwischen Personen und Sachen geregelt werden. 
Hierbei geht es um die Übertragung von dinglichen Rechten in Form des 

Eigentums oder des Nießbrauchs einer Sache. In bezug auf das altkodika

risch im Vordergrund stehende "ius in corpus" hat es immerhin die Vor

stellung gegeben, es handle sich dabei um ein dingliches Recht, wobei 

ernsthaft diskutiert wurde, ob dies ein Eigentums- oder Nutzungsrecht 

sei. Diese AUffassung der Eheschließung als dinglicher Vertrag konnte 

aber schon auf dem Boden des altkodikarischen Eherechts als überholt 

gelten. '53 Die zweite grundsätzliChe Kategorie bilden die obli

gatorischen Verträge, die in das Gebiet des Schuldrechts fallen und 

damit der Regelung der rechtlichen Beziehungen zwischen Personen ange-

150 Vgl. M. Kaiser, Grundfragen, 131f. 

151 Vgl. etwa H. Zapp, Eherecht, 24. 

152 Vgl. H. Dombois, Ehe, 226. 

153 Vgl. K. Lüdicke, Rechtsnatur, 154; G. Reidick, Diskussion, 298. 
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hören. Der angezielte Rechtserfolg besteht hier in einem Schuldverhält

nis, also einer rechtlichen Beziehung zwischen Personen, auf Grund de

rer der eine Teil dem anderen oder beide Teile einander gegenüber be

rechtigt sind, eine bestimmte leistung zu fordern, die in einem Tun 

oder Unterlassen bestehen kann. Ein solches Schuldverhältnis kann ent

weder durch Ableistung der Schuld erlöschen oder aber als ein Da ue r

schuldverhältnis intendiert sein, das nicht auf eine einmalige lei

stung, sondern auf dauerndes Verhalten oder auf wiederkehrende lei

stungen gerichtet ist. Innerhalb dieser Kategorie der obligatorischen 

Verträge ist nun wiederum eine Differenzierung nach rechtsGbertragen

den und rechtsbegründenden Verträgen möglich. 154 Bei einer 

Forderungsabtretung etwa kann jemand sein Forderungsrecht gegenüber 

seinem Vertragspartner an einen Dritten abgeben - ein Vorgang, der 

nach dem Prinzip funktioniert: Nemo dat quod non habet. Dasselbe gilt 

aber nicht für rechtsbegründende Verträge. Hier geht es nicht um 

das übertragen eines vorher bestehenden Rechtes, sondern wie bei 

einem Dienstvertrag um die Entstehung von Recht und korrespondie

render Pflicht, d. h. um Rechts- bzw. Pflichtsbegründung. Neben den be

kannten Spezifizierungen des Ehevertrages im kirchlichen Recht als 

zweiseitiger und unteilbarer Konsensualvertrag mit vorgegebenem In

halt155 wird die kirchliche Eheschließung als ein Vertrag verstan

den, bei dem Rechte übertragen und Pflichten übernommen wer

den156 , bei dem es sich mithin um einen rechtsübertragenden Ver-

154 Vgl. zum Ganzen K. liidicke, Rechtsnatur , 15f.; vgl. in der Einschätzung der Rechtsnatur des Ehe
vertrages im Eherecht des alten Codex anderer Ans i cht, hi ns ieht 1 i eh der genannnten Unterschei
dung aber nicht mit grundsätzlichen Einwänden B. Bruns, Vertragslehre, 6-8 und Anm. 4. 

155 Vgl. o. Erster Teil: 1.2. sowie, H. Zapp, Eherecht, 22f.; H. Schwendenwein, Kirchenrecht, 380 
und 596 Anm. 13; H. Keimerl, H.Pree, Kirchenrecht, 172; R. Sebott, Eherecht, m. 

156 Vgl. H. Schwendenwein, Kirchenrecht, 354. Dabei stehen zum Teil Formulierungen nebeneinander, 
die eine Rechtsübertragung oder -begründung ausdrücken, vgl. etwa K. Zapp, Eherecht', 174, 
der von der Übertragung des Rechts auf ausschI ieBl iche Gedhrung des Geschlechtsverkehrs 
spricht, obwohl er zuvor ausdrück 1 ich die Vorstellung des rechtsübertragenden Vertrags ablehnt, 
vgl. ebd., 32; in der neuesten Auflage H. Zapp, Eherecht, 162 ist die Rede von der Rechtsiibertra
gung aus di esem Zusammenhang getilgt. Vgl. dagegen R. Sebott, Eherecht, 116 hi nsicht 1 i ch der 
Übertragung des Rechts und der übernahme der Pfl icht zum ehe 1 ichen Verkehr; J. Prader! Eherecht, 
23 und t 01; H • Schwendenwein, Kirchenrecht r 356 spricht von der gegense i t i genE i nraumung des 
Rechts auf den leib, der das debHum coniugale entspreche; vg1. auch ebd., 319: 'Hit dem gegen-
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trag handelt. Gegen diese noch lebendige Vorstellung von der Rechts

übertragung im Eheschließungsakt hat sich noch vor dem Hintergrund des 
altkodikarischen Eherechts K. Lüdicke gewandt. 157 Die Eheschlies

sung sei vielmehr ein obligatorischer Vertrag, insofern es bei den ehe

lichen Rechten und Pflichten nicht um.Verfügung, sondern um Forderung 

im Hinblick auf ein Tun oder Unterlassen gehe. Diese Rechte und 

Pflichten aber entstünden erst aus dem Eheschließungsakt, aus der 
rechtsverbindlichen Zusage. Diese begründe die Pflicht des einen 

und das Forderungsrecht des anderen, das Zugesagte einzulösen. Keines 

der ehespezifischen Rechte sei ein bereits vor der Eheschließung beste

hendes, gleichsam "präexistierendes". Vielmehr sei auf die Besonder
heit der ehelichen Rechte als strikt interpersonale Rechte hinzuwei

sen, als solche, die nur "in einer zwischenmenschlichen Beziehung, in 

einem Partnerverhältnis existieren"1!18 können. Das bedeutet, daß 

nur solche Rechte als ehespezifisch zu gelten haben, die nur als 

Rechtsbeziehungen zwischen Personen bestehen können. "Vertragspflich

ten und -rechte, die in ihrer Gesamtheit den Vertragsinhalt Ehe ausma-

chen sollen, 

bindlichkeiten, 

haben notwendig den Charakter zwischenmenschlicher Ver

sie sind immer Pflicht-Recht-Gefüge, die nur zwischen 

Personen bestehen können •... Jedes Recht, das der Ehe wesentlich und 

eigentümlich ist, kann nur dadurch geschaffen werden, daß der Ehepart

ner eine entsprechende Verpflichtung eingeht. Wo ein Gatte rechtlich 

nicht verpflichtet ist, hat der andere kein Recht" .159 Dies kann 

noch dahingehend präzisiert werden, daß es sich bei den durch die Ehe

schließung begründeten Rechten um höchstpersönliche Rechte handelt, 

die unvertretbar und an einen individuell Berechtigten gebunden und 
zwar einklagbar, auf Grund ihrer höchstpersönlichen Eigenart aber 

seitigen Sich-an-den-Partner-überge-ben werden auch für die Ehe charakteristische Rechte deli 
Partner übertragen. Mi t der übertragung dieser Rechte an di esen entstehen für den Übertragenden 
Pflichten', Ygl. H. Heilllerl, H. Pm, Kirchenrecht, 220, wo von der Gewährung des Rechts auf den 
Leib oder die Lebensgemeinschaft die Rede ist, 

151 Ygl. K. Lüdicke, Recntsnatur, 155-160. 

158 Ebd" 159, 

159 Ebd'l 159f, 
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nicht auf dem Wege des Vollstreckungszwangs durchsetzbar sind. Diese 
Spezifizierungen waren gedacht als eine adäquatere rechtliche Erfas
sung dessen, was Eheschließung ausmacht. Allerdings ist damit ledig
lich deren Eigenart als ein obligatorischer rechtsbegrOndender Vertrag 
ausgesagt. Die Eigenart eines solchen yertrages wird auf Grund des 
eherechtlichen Interesses am Beispiel der Eheschließung aufgezeigt. 
Die Eheschließung wird als zu dieser Vertragsart gehörend von dingli
chen Verträgen einerseits und rechtsObertragenden obligatorischen Ver
trägen anderseits abgegrenzt, keineswegs aber von anderen Verträgen 
der gleichen Art. Alles bisher Gesagte läßt sich gleichermaßen legitim 
auch von Dienstverträgen aussagen. Auch diese Konzeption der Begrün
dung von gegenseitigen ehelichen Rechten und Pflichten durch den Ehe
schließungsvertrag wird von Kanonisten übe rnommen 1 10 , so daß die 
AUffassung, die Ehe sei obligatorischer Vertrag in seiner rechtsüber
tragenden oder -begründenden Version als "herrschende Lehrmei-
nung" 161 vorgetragen wi rd, Die Vorgegebenheit 

halts wird durch eine unspezlfische Verwendung des 
des Vertragsin
Institutionsbe-

griffs filr das matrimonium in facto esse angezeigt162 , bisweilen 
aber auch in bezug auf dieses ausdrücklich von einem "Vertragsverhält
nis gesprochen",163 

Wird eine solche Konzeption dem konziliaren Verständnis der Ehe ge
recht? Die konsensuale Begründung der Ehe in Form einer gesamtpersona-

160 So trotz Mancher anders 1 auternder Formu 1 i erung ausdrück 1 ich H. Zapp, Eherecht, 30 und ahn 1 ich 
23. 

161 Vgl. ebd., 25. 

162 Vgl. etwa ebd. 25, wenn darauf hingewiesen wird, daß der Vertrag unter den von der Institution 
vorgegebenen Bedingungen lIirkursache der Ehe ist, oder ebd .• 50 und 52 von Neuvorgabe des Ver
tragsinhalts für die Institution durch den neuen Codex die Rede ist. Vgl. auch R. Sebott, Ehe
recht. 115. Ohne jede Differenz; erung h; ns icht lieh des mi t e; ner au8erordent 1 iehen Prob 1 emge
schichte behafteten Begriffs des Naturrechts spricht R. Schunck, Ehe, 49 von einer 'naturrechtli
chen Institution'. Ansonsten wird der Institutionsbegr;ff hauptsächlich zur allgemeinen Indika
ti on der gese 11 schaft 1; ehen und recht 1 i ehen Di mens i on der Ehe verwendet, vg 1. H. Zapp, Eherecht, 
18 lIit ethnologischen und rechtsgeschichtlichen Vermerken, sowie ebd., 19 und 22f.; J. Prader, 
Eherecht, 17. 44 und 75; H. Schwenden"e;n, KirChenrecht, 354. 588 Anm. 5 und 355; H. Heimer!,' H. 
Pree, Kirchenrecht , 151 und 164. 

163 Vgl. K. lÜdicke, Eherecht, 14,5. 
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len Selbstschenkung wird hier in rechtlicher Perspektive wiedergegeben 
als schuldrechtliche übertragung oder -begründung bestimmter ehelicher 

, 
Rechte und Pflichten, Die Besonderheit des ehelichen Ja-Worts findet 

sich verstanden als die Zustimmung dazu, "den anderen unter dem Rechts
titel des Ehegatten anzunehmen"164, was klar umrissene und dem 

Willen der Partner entzogene rechtliche Konsequenzen nach sich zie

he. 185 Die Annahme des anderen beziehe sich auf alles, was ehe

lich sei, und durch die Kundgabe dieser Annahme im Konsens erfahre die 
Relation der Partner eine "radikale" Veränderung: Sie werde nämlich zu 

einer "Bez iehung des 'Geschuldeten'" (debitum) , indem Si nn, daß 

der eine Schuldner des anderen wird, im gesamten ehelichen Bereich und 
zwar für immer". 188 Diese freiwi 11 ig eingegangene Schuld-Pfl icht

Beziehung sei es, was die Rede vom Eheband im rechtlichen Sinne meine. 

Der "Geschenk-Charakter" erhalte seine "Grundlage erst durch den 
Rechtst itel des 'Geschul detsei ns' "187; ehespez1f1sch sei der 

"Rechtsanspruch des 'Geschuldetse1ns'" als der "juristische Rückhalt, 

das juristische Element des Sich-gegenseitig-Verschenkens" .188 Un

auflöslich ist die Ehe dann deshalb, "weil die gegenseitige Schuld -
das Sich-Annehmen unter dem Rechtstitel der Ehepartner und nicht als 

nichtehelicher lebenspartner - unaufkündbar ist"lB9, da sich die 

"Partner einmal für immer - wozu die Personen ja ohne Zweifel fähig 
sind - verpflichtet"170 haben, Als Ergebnis der Eheschließung er-

164 R. Schunck, Ehe. 48. 

165 Vgl. ebd" 48. 

156 Ebd., 48. 

167 Ebd., 48. 

168 Ebd., 48. Kurz zuvor setzt er sich ebd., 47 Anm. 15 einerseits von der Auffassung einer rein in
stitutionellen Sicht der Ehe als einer verkürzung ab und anderseits vom Konzept einer vertragli
chen Dauerobligation familienrechtlichen Inhalts, die keineswegs, wie er harmonisierend behaup
tet, nur 'früher' vertreten worden ist, als von 'einer zu starren und engen Fixierung der Ehe 
auf ihren Vertragscharakter hin'. Die von ihm vorgetragene Sicht stellt sieh dann Jedoch als 
nichts anderes heraus als eine schuldrechtliche BeZiehung auf der Grundlage eines Vertragsab
schlusses mit institutionell vorgegebeneIl Inhalt. 

169 Ebd" 48. 

110 Ebd., 48. 
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gibt sich somit ein Rechtsverhältnis, das gekennzeichnet ist ~on der 
Gegenseitigkeit des "Rechts/Rechtsanspruchs auf" und "Pfllcht/Ver
pflichtung zu" bestimmte(n) Handlungen und Unterlassungen. Verletzun
gen dieser Ansprüche oder Pflichten sind nicht nur ethisch-moralische 
Vergehen, sondern Verletzung von rechtlichen Verpflichtungen. 171 

Wenn auch nicht als einzige, so doch als deutlichste Konkretisierung 
wird dabei der Rechtsanspruch auf und die Rechtspflicht zum ehelichen 
Geschlechtsverkehr thematisiert. 172 Zwar gebe es auch noch andere 
Wesensaspekte, selbstverständlich und unzweifelhaft gehöre aber das 
Recht auf ehelichen Verkehr oder geschlechtliche Gemeinschaft da
ZU. 173 Ausschließlichke1t und lebenslange Dauer können so wieder 
als Qualitäten dieses Rechts auftreten. 174 

Ist der konziliare Gedanke der konsensualen Ehebegründung durch die 
Schenkung der Personen und das Verständnis der Ehe als einer primär 
s1ttlich-personalen Lebens- und Liebesgemeinschaft adäquat in schuld
rechtlichen Kategorien einzufangen? Wiederholte Zweifel hat diesbezOg
lich B. Bruns angemeldet. 175 Mit Recht weist er darauf hin, daß 
in diesem Konzept bereits systemimmanent insofern Schwierigkeiten auf
treten, als einerseits dem dauerobligatorischen Charakter des Ehever
trages entsprechend, die in ihm Obertragenen oder begrOndeten Vertrags
rechte und -pflichten für die gesamte Zeit der Ehe existent sein mOs
sen, anderseits aber sowohl das alte wie auch das neue kanonische Ehe
recht die ehelichen Rechte und Pflichten unter den Vorbehalt eines ge
rechten Grundes stellen und 1m Falle von Ehebruch dem unschuldigen 
Partner gar das Recht einräumen, auch für immer das eheliche Zusam
menleben aufzulösen, so daß er keiner diesbezüglichen Verpflichtung 

171 Vgl. H. lapp, Eherecht, 23 und 162 in bezug auf den Verst08 gegen die AusschI ie81 ichkeit. R. Se
bott, Eherecht, 107 spricht von naturrechtl ichen Verpflichtungen. 

172 Vgl. den Oberblick bei K. LOdicke, Münsterischer KO~llentar ZUI!I CIC, 1101,9. 

173 Vgl. etwa R. Sebott, Eherecht, 115 und 111; wenn er dazu ebd., 133 Ann. 112 auf GS 48 als Beleg 
verweist, so bleibt der Zusammenhang mit der sicit jeder Aktzentrierung entltaltenden Konzilslehre 
unerfindllch. Vgl. auch B. Pri~etshofer, Ehekonsens, m. 

174 Vgl. etwa R. Sebott, Eherecht, 115; H. Zapp, Eherecht, m. 
175 vgl. B. Bruns, Vertragslehre, 20-25; dars., Auswertung, 256f.; ders., Ehe-sacramentull, 208. 
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mehr unterliegt und dem sChuldigen Gatten der entsprechende Rechtsan
spruch abgeht, ohne daß dies den Bestand der Ehe tangieren wür
de. 176 Es ist mithin nur konsequent zu fragen, ob man in bezug 
auf den Zustand der bleibenden ehelichen Verbundenheit der Partner bei 
gleichzeitiger Nichtexistenz ehelicher Rechte und Pflichten "noch von 
einem synallagmatischen Vertragsverhältnis sprechen"'77 kann. M. 
a. W. geht es um die grundsätzliche Frage, ob mit der Einstufung der 
Ehe als obligatorischer rechtsbegründender Vertrag wirklich schon die 
weitest mögliche Spezifizierung des Eheschließungsvertrages erreicht 
ist und weitergehend darum, ob es wirklich notwendig ist, der unbezwei
felten rechtlichen Dimension der Ehe nach kirchlich-konziliarem Ver
ständnis in einer schuldrechtlichen Vertragskonzeption Geltung zu ver
schaffen. 

Entscheidend für den konziliaren Ehebegriff waren folgende Konstitu
tiva: die fundamentale und unersetzbare Bedeutung des Konsensprinzips, 
die in der öffentlichen gesamtpersonalen Bejahung und nicht nur par
tiell-teleologischen Akzeptierung des Partners zum Ausdruck kommt im 
Hinblick auf die Verbundenheit in einer sittlich-personal zu gestalten

den Lebens- und Liebesgemeinschaft mit den natur-, kultur- und heilsge
schichtlicher Erfahrung entwachsenen und als unverzichtbare Merkmale 
erkannten und daher auch rechtsrelevanten Gütern der Einheit und unbe
schränkten Dauer sowie den Güter- und Wertkomplexen der Partnerschaft 
und Nachkommenschaft, mit welch letzteren wesentliche materiale Teilbe
reiche der Ehegemeinschaft angegeben sind, in denen sich verschiedene 
nicht in abschließender Bestimmung erfaßte Werthaltungen und wesentli
che Teilgüter verwirklichen. Grundlegend ist damit für die Eheschlies
sung das öffentliche unbedingte Ja zur Person des anderen 1m Blick auf 
eine solche Verbundenheit, was jede Art von Vorbehalten in bezug auf 
die Unteilbarkeit, jede grundSätzliche Beschränkung der Dauer, jeden 
Vorbehalt in bezug auf die Hinordnung der Ehe auf Partnerschaft und 
Nachkommenschaft ausschließt, weil damit das unterschritten würde, was 

116 Vgl. ce, 1128-1132 CICI917/18 sowie ce, 1151-"1155 CICt983 und B. Bruns, Vertragslehre, 20f. 

177 €bd., 21. 
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das eheliche Ja-Wort in seiner ehebegrOndenden Funktion ausmacht. Die
se Sichtweise wurde als konvergierend mit der neuzeitlichen, immer sub
jektbezogeneren Ehekonzeption ausgewiesen, die im staatlichen Bereich 
zu einer weiterführenden Spezifizierung des Vertragsbegriffs in seiner 
Anwendung im Ehebereich geführt hat so~ie zu seiner Beschränkung auf 
den Eheschließungsvorgang, während das sich daraus ergebende eheliche 
Verhältnis in reflektierter Weise als Institution verstanden wird. Die 
Objektivität und Vorgegebenheit der Ehe als vorfindlicher sozialer Tat
bestand äußert sich zunächst in ihrer Eigenart als - in anthropolo
gi sch-kultursoz io logi scher Terminologie178 " sozi al eInst itu
tion" im Sinne eines - vorgängig zu ihrer juristischen Einordnung und 
Bewertung als Rechtsinstitut oder Institution im rechtlichen Sinn -
"Urphänomen mensch 1 i cher Gese 11 ung" und ;1 fundamenta 1 e zwi schenmensch-
1 iche Ordnungsform" 119 , als "grundleg4lnde gesellschaftl iche Le
bensordnung" 180 und sittlich-sozi a1les Phänomen. 181 Allge

mein kann man mit H. Dombois als Haupte1/emente des Institutionenbe
griffs die "freie Stabil isierung notwerldiger Lebensvollzüge im ge
schichtlichen Wechse,"182 festhalten und das spezifische Verhält
nis von Subjekt und vorgegebener Struktur wie folgt formulieren: "Frei
heit steht am Anfang der Institution, wÜi1 sie nicht Verwirklichung 

, 1 

vorgegebener Ordnungsschemata, sondern fl'eier Akt der Annahme des Vor-
gegebenen und seiner Gestaltung ist. Der Mensch selbst schafft die In
stitutionen als KulturgefUge und gewinnt dadurch am Ende Freiheit. Oie 
Institution lebt von der dauernd sich w'/ederholenden Annahme der mit 
ihr verbundenen Rollenverpflichtungen, vj~n Oauerle1stungen, birgt aber 
auch die Tendenz zur Eigengesetzlichkeit. Der Mensch steht daher in ei
nem dialektischen Verhältnis zur Institu{ion: Er steht ihr frei gegen
Uber wie notwendig in ihr. Er kann weder an ihr vorbeigehen noch darf 

118 Vg1. die überblicke bei H, Siemers. Institution. 622-62. und W. Lipp. Institution. 1344-1351, 

119 Vg1. P. Mikat, Erwägungen, 71, 

180 Vg1. P. Mikat, Strukturen, 38 und 45. 

181 Vgl. J. Hübner, Eheschließung, 3. 

182 H. DOlllbois, Institution, 1019. 
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er in ihr aufgehen - gerade dann gehen Mensch und Institution miteinan
der zugrunde".lB3 Institutionen erbringen so eine kulturschöpferi

sche Leistung durch Formung, funktionale Gliederung und energetische 
Anreicherung des sozialen Daseins einerseits und durch Ermöglichung 

personaler Freiheit anderseits. 1B4 Die Ehe als Rechtsinstitu
tion kann dann als das Ergebnis des gesetzgeberischen Bemühens an die
ser überpositiven "Ordnung" angesehen werden und meint sonach "die Sum
me ausgeformter Rechtssätze, die mehr oder weniger gesetzgeberisch po
sitiviert einen Lebenssachverhalt erfassen".lB5 Die Eheinstitu
tion stellt in diesem Sinn den Inbegriff von Rechten und Pflichten 
dar, die der Disposition der Beteiligten entzogen sind. 1BB Es 
geht um institutionell vorgegebene Verbindlichkeiten, die nicht wieder 
ablegbar oder vorher ausschließbar sind. 187 Auch hier legt sich 
die Vorgegebenheitsmetaphorik der "architektonischen Gesamtkonzep
tion" 188 nahe, der aber hier anders als im Rahmen des altkodika

rischen Eherechts und· der Institutionentheorie der 30er Jahre189 

in mehrfacher Hinsicht eine gewisse Offenheit eignet: Zum einen ist 
der Unverfügbarkeitscharakter der Institution hier nicht isoliert, d. 
h., die Frage nach ihrer Herkunft wird weder positivistisch durch den 
bloßen Verweis auf rechtliche Darbietungen für "typische Abläufe aus 
Zweckmäßigkeitsgründen" 190 beantwortet, wodurch letztlich nur 

subjektivistische Willkür zur voluntaristischen auf einer höheren Ebe

ne würde191 ; noch dadurch daß sie als Ideen oder für sich stehen
de Ordnungen bzw. Wesenheiten eigener Art in metaphysischer Überhöhung 

183 Ebd., 1019. 

184 Vg1. W. lipp, Institution, 1348. 

185 J. Hubner, ~heschl ieBung, 3. 

186 H. Dambois, Problem, 98. 

187 Vgl. ebd., 99. 

188 Vgl. ebd., 97. 

189 Vgl. o. Erster Teil: 2.2.4. und H. Dambois, Institution, 1020. 

190 H. Dombois, Problem, 101. 

t91 Vg1. ebd., 101. 
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verstanden werden '92 - beides Gefahren, denen die altkodikarische 

Sicht durch ihr positivistisches Offenbarungs- und Naturrechtsverständ

nis und der aus ihr abgeleiteten Ehekonzeption erlegen war. Als Vorge

gebenheit im Sinne nicht bloßer Natureinrichtung, sondern auch eines 

Kulturergebnisses'93 wird sowohl das Extrem des Aktualismus wie 

auch das einer irrationalen Vorgeordnetheitder Institution und damit 

die Isolierung von den Beteiligten vermieden. '94 Zum anderen ge

hört zur Eigenart der Institution ihre definitorische Unabgeschlossen

heit, die Unmöglichkeit, sie "in ihrer Ganzheit und Singularität ab
schließend"' 195 zu definieren, was seinerseits die Unmöglichkeit 

bedingt, eine "'erschöpfende AufZählung der Rechtswirkungen einer Insti

tution" zu geben, "welche weitere Rechtswirkungen ausschließen könnte, 

die in der Definition nicht enthalten s1nd". 196 Insofern die 

Rechtsfolgen der RechtsinstitutiDn sich unabdingbar aus ihrem vorgege

benen Kern ergebe~, führt "jeder Versuch abschl ieBender Defi nit ion ei

ner Institution (was einer hinweisenden Umschreibung nicht entgegen

steht) - meistens ausgehend von einem teleologischen Zweckgedanken -

zu einer Verkürzung des lebensmäßigen Gehaltes, weil aus der Defini

tion zugleich eine Begrenzung auf die dort genannten Merkmale und 

Zwecke und damit die Ausschließung anderer definitionsmäßig nicht hin

reichend erfaßbarer Momente erfolgt. Daraus ergibt sich dann wieder ei

ne falsche Spaltung zwischen 'ethischem' und 'rechtlichem' Gehalt und 

ein zerstörendes Ausspielen beider gegeneinander" 197 , - auch dies 

ein zentraler Gefahrenherd der altkodikarischen Ehesicht, insofern ihr 

keine angemessenene Zuordnung von Recht und Moral gelang, dadurch daß 

sie in einem Kernbereich sittliche Grunderfordernisse rechtlich erzwin
gen wollte und in bezug auf die Wahrnehmung der Gesamtwirkllchkeit der 

192 Vgl. ebd., 101. 

193 Vgl. P. Hikat, Erdgungen, 70. 

194 Vg1. H. Dornbais, Problem, 100 und lOt. 

195 H. Oombois, Problem, 99. 

196 Ebd., 99. 

197 Ud .• 99. 
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Ehe einem ethisch-rechtlichen Perspektivendualismus mit verschieden um

fangreichen Ehebegriffen verfiel. Die Ehe als Institution in jenem Sin
ne meint somit den rechtlichen Ausdruck einer typischen Beziehungs
form, die zwar weitgehend gestaltet, aber in ihrem Ansatz vorgegeben 

ist '98 , wobei sich die Unverfügbarke1t der Eheinstitution bezeich

nenderweise vor allem auf den personenrechtlichen Bereich erstreckt, 
der von dem durchaus disponiblen und vom rechtsgeschäftlichen Willen 
vielfältig modifizierbaren vermögensrechtlichen Bereich deutlich abge

setzt ist. '99 

Auf staatlichem Feld zeigt sich nun entsprechend der neuzeitlichen 
Entwicklung200 ein immer stärkerer Rückzug des Rechts aus dem In

nenbereich der Ehe, d. h. aus dem Bereich einer positiven Detailnormie
rungder ehelichen Beziehung. Vorgegeben ist ein institutionell gefaß

tes Verständnis des ehelichen Verhältnisses als einer auf Dauer ange

legten Verbundenheit der Eheleute und ständigen Personengemeinschaft, 

die im rechtlichen Sinn als personenrechtlicher Stand, als Rechtssta
tus zu verstehen ist. 201 Für die Innenstruktur gilt hier ledig

lich die allgemeine Verpflichtung zur ehelichen Lebensgemein

schaft202 , deren konkrete Ausgestaltung und Verwirklichung ganz 

im Unterschied zu anderen immer stärker vertragsrechtlich detailnor

miertenBereichen wie dem Arbeits- oder Mietrecht weitestgehend den 

Eheleuten überlassen bleibt. Der Ehe eignet somit ein vorwiegend sitt
licher Charakter, der nicht zuletzt darin zum Ausdruck kommt, daß bei 
der Verletzung der durch die Eheschließung begründeten Pflichten aus

schließlich familienrechtliche Regelungen einschlägig sind. 203 

Verfassungsmäßig sind für die Innenstruktur der Ehe die Prinzipien der 

198 Vg1. ebd., 99. 

199 Vgl. H. OOlilbois, Ehe, 225; J. Hübner, Eheschließung, 4. 

200 Vg1. o. 1.1. 

201 Vgl. H. Dombois, Ehe, 225; P. Hikat, Erwägungen, 12. 

202 Vgl. J. Gernhuber, Ehe, 122. 

203 Vgl. Palandt-Diederichsen, Einf. vor §1353 Anm. Ib. 
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Wahlfreiheit und der Solidarität bestimmend. 204 Oie Lebensgemein
schaft als solche "ist dem Recht also nur in der Form der Aufgabe für 

die Ehegatten zugänglich"205 und auch dies nur in verringerter In

tensität auf Grund des höchspersönlichen Charakters der ehelichen Rech

te und Pflichten, die einem Vollstreckufigszwang entzogen sind. 2oe 

Entsprechend wird die Charakterisierung des Eheschließungsergebnisses 
als personenrechtllches Schuldverhältnis, als Vertragsverhältnis abge

lehnt. 207 Oie innereheliche persönliche und wirtschaftliche Le

bensführung ist den Eheleuten vielmehr zur Gestaltung in gleichberech
tigter Partnerschaft aufgegeben. aoe Das durch die Eheschließung 

zwischen den Partnern begründete Rechtsverhältnis als schuldrechtlich
vertragliches Leistungsverhältnis auf Erfüllung zu konzipieren, wird 

mit Recht als sinnwidrig empfunden. 2og Es wird darauf hingewie

sen, daß eheliche Rechte und Pflichten im Unterschied zu schuldrechtli

chen gerade nicht den Inhalt haben, bestimmte Handlungen vorzunehmen 

oder zu unterlassen. 21o Oie Verpflichtung zur ehelichen Lebensge

meinschaft als Pflicht zu einem dieser entsprechenden Verhalten meine 

näherhin gegenseitiges Recht und entsprechende Pflicht, auf Grund ei

genen pflichtgemäßen Ermessens zu einem der Personwürde des Partners 

in seiner Freiheit und Singularität angemessenen Lebensweise beizutra
gen. 211 Die eheliche Pflicht sei die "eines Gatten gegenüber dem 

anderen, sich in einer ehelichen Angelegenheit nach eigenem pflichtge

mäßen Ermessen zu verhalten", und ein eheliches Recht sei das "eines 

Gatten gegenüber dem anderen zu einem eigenen Verhalten nach pflichtge-

204 Vgl. D. Giesen, Ehe, 828. 

205 J. Gernhuber , Ehe, 722. 

206 Vgl. ebo., 722; J. Hübner, Eheschließung, 7; O. Giesen, Ehe, 821. 

207 Vgl. Palandt-Oiederichsen, Einf. vor 11353 Anm. la; P. Mikat, Erwägungen, 72; J. Hübner, Ehe-
schließung, 5; E. Wolf, 1497. 

208 Vgl. O. Giesen, Ehe, 821. 

209 Vg1. H. Oombois, Ehe, 237. 

210 Vgl. E. Wolf, Ehe, 1497. 

211 vg1. ebo., 1497. 
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mäßem ehelichem Ermessen" bzw. "auf ein Verhalten des anderen nach des
sen pflichtgemässem ehelichem Ermessen".212 In dem dem Verwal
tungsrecht entliehenen und hier ausschließlich familienrechtlich ge
füllten Begriff des "pflichtgemäßen Ermessens"213 ist ein sich an 

bestimmten vorgebenen Kriterien orientierendes Handeln gegen Beliebig

keit und Willkür abgegrenzt und wird letztendlich eine sittliche Bean

spruchtheit zum Ausdruck gebracht, sich ehegemäß zu Verhalten, was in 

konziliarer Perspektive bedeutete, sich so zu verhalten, daß die Güter 

der Einheit und unbegrenzten Dauer sowie der Komplexe der Partner

schaft und Nachkommenschaft gewahrt und gemeinschaftlich verwirklicht 

werden. Hinzu kommt der Charakter der Ehe als gemeinschaftsrechtliches 

Verhältnis. 214 D. h., es geht in ihr um Handlungen personen recht

lichen Inhalts, die gemeinschaftlich vorgenommen werden, wobei diese 

Gemeinschaftlichkeit dann gegeben ist, wenn die Handlung mit dem Ein

verständnis des anderen, also auf Grund einer Einigung mit dem Partner 

erfolgt. Rechte und Pflichten der Ehepartner beziehen sich also auf 

solche gemeinschaftlichen Handlungen bzw. auf die Einigung über jede 

von ihnen. In bezug auf diese innerehelichen Einigungen sind die Part
ner frei, sie können beliebige Inhalte annehmen; eine Verpflichtung zu 

einer Einigung auf einen bestimmten Inhalt besteht nicht, und Einigun

gen sind jederzeit revidierbar und durch andere ersetzbar. Störungen 
entstehen nicht durch Lösung eines der Partner aus einer erfolgten Ei

nigung, sondern durch die Unfähigkeit, sich erneut zu ein1gen. 215 

In ihrem Bestand stellt die Ehe also den institutionell verstandenen 

öffentlich anerkannten Rechtsstatus der dauerhaften Verbundenheit zu 

einer ehelichen Lebensgemeinschaft dar, die den Partnern zur sittli
chen Gestaltung aufgegeben ist. Vertragliche, schuldrechtliche Vorstel

lungen im Sinne eines gegenseitigen Leistungsaustauschs sind ihr fremd 

und dem Lebenssachverhalt unangemessen. Besonders augenfällig wird 

212 Ebd., 1491. 

213 Vgl. ebd., 1497 Anm. 6. 

214 Vgl. ebd. r 1491. 

215 Vgl. ebd., 1498. 
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dies am Beispiel des "Rechts" auf den ehelichen Geschlechtsverkehr, 

das heute in zwei Themenkreisen aktuell ist - zum einen hinsichtlich 
der Diskussion um die Strafbarkeit der innerehelichen Vergewalti
gung216 und zum anderen in bezug auf familienrechtliche Auswirkun

gen der AIDS-Krankheit. 211 Während der BGH noch 1967 einem Ehe

mann seiner empfindungslosen Frau gegenüber den allerdings nicht durch

setzbaren Rechtstitel nicht nur auf den ehelichen Geschlechtsverkehr 

als solchen verschaffte, sondern darüber hinaus konkretisierte, daß 

dieser Geschlechtsverkehr nicht teilnahmslos oder widerwillig zu gewäh

ren, sondern in Zuneigung und Opferbereitschaft zu erdulden 

sei 218 , wird heute eine stetig wachsende Zahl von Familienrecht

lern festgestellt, die eine Rechtspfllcht zur Geschlechtsgemeinschaft 

schlechthin verneint. 219 Oie' Annahme einer Rechtspflicht zur Ge

schlechtsgemeinschaft treibt u. a. solche argumentativen Blüten wie 

die, daß die Erzwingung des Beischlafs durch Prügel deshalb nicht 

strafbar sein könne, weil es auch eine Notwehr gegen einen Angriff 

durch Unterlassen gebe, d. h.: "Der Ehemann verteidigt sich gegen den 

gegenwärtigen und rechtswidrigen Angriff seiner Ehefrau, der darin be

steht, daß diese ihre Rechtspflicht zur Gewährung in ehelicher Zunei
gung und Opferbereitschaft zu erfüllen unterläßt, also sich weigert, 

216 Vgl. den überblick über Verlauf und Positionen dieser Oiskussion bei O. HelMken, Roll-Back, 110-
175. 

211 Vgl. !. K. Tiedemann, Aids, 729-738. 

218 Vgl. BGH, Urteil v. 02.11.1966, 1019. 

219 Vgl. J. limbach, Strafbarkeit, 290 und ebd" AnM. 1 sONie E, Wolf, Ehe, 1497 und mit weiteren Be
legen 1. K. riedellann, Aids, 130 Anm. 1. Deutlich G, Ulke, Veränderungen, der lwar nicht gegen 
Rechtspfl ichten il'l Ehebereich Überhaupt ist, diese aber vor allem auf delll Gebiet des Vermögens
rechts für angebracht hält, vgl. ebd., 5, und eine Rechtspflicht ZUII Geschlechtsverkehr als Ver
stoß gegen die Menschenwürde wertet, vg 1. ebd., 6. Vgl. gegen di e dalla li g herrschende Hei nung A. 
Wacke, Änderungen, 507: 111 Zusammenhang lIIit der Scheidungsreform se i "frag 1 i eh geworden, ob di e
se Pflichten noch als ReChtspflichten oder nicht vielllehr bloß als sittliche Pflichten anzuspre
chen sind. Oie wohl h. H. anerkennt auch nicht erzwingbare sanktionslose Pflichten noch als 
Rechtspflichten. sofern sie vom NOTI11setzer zweifellos als schlechthin verbindlich gewollt sind. 
111 diffusen Bereich klag- oder vollstreckungs loser Verbindlichkeiten lohnt es nicht, über die 
rechtliche Qualifizierung einzelner Pflichten zu streiten. 6a8 Ehegatten einander lieben und 
ehren müssen, kann die Rechtsordnung jedoch ebensowenig verbindl ich anordnen, wie daß Ehen nicht 
zerbrechen dürfen'. 
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f & die eheliche Gemeinschaft herzustellen, zu deren Vollzug", in der Re-
t) 
~ gel die ständige Wiederholung der geschlechtlichen Vereinigung ge-

hört", 220 Im Rahmen der AIDS-Problematik geht es im Kern um die 

Verweigerung eines ungeschützten Geschlechtsverkehrs im Falle eines ob
jektiv nachvollziehbaren subjektiven Sahutzbedürfnisses eines Partners 
im Zusammenhang mit diesem ehegemäßen Verha1ten,221 

Im Blick auf das Bemühen um eine angemessene rechtsperspektivische 

Durchdringung der Gesamtwirklichkeit der Ehe, wie sie konziliar vor Au
gen geführt wird, muß festgehalten werden, daß in bezug auf das matri
monium in facto esse der Vorstellung eines vertraglichen Schuldverhält
nisses zwischen den Ehepartnern eine Konzeption vorzuziehen ist, wel

che die eheliche Lebens- und Liebesgemeinschaft als Konkretisierung ei
ner institutionell vorgegebenen Lebensordnung versteht, die dem von 
der öffentlichkeit anerkannten personenrechtlichen Status als Eheleute 
in dauerhafter Verbundenheit in einer Lebensgemeinschaft meint, deren 
personenrechtliche Auswirkungen den Beteiligten entzogen sind, deren 
konkrete lebensmäßige Ausgestaltung jedoch nicht rechtlich vorgeschrie
ben wird, sondern der sittlichen Verantwortung der Partner überlassen 
bleibt, Vor dem Hintergrund eines Institutionenverständnisses, das die
se nicht als irrationale Vorgegebenheit konstruiert, sondern als Ergeb

nis menschlich verantwortungsfreien, kulturellen Schaffens zur Daseins
sicherung wie zur Ermög1ichung von Freiheit versteht und sie damit dia

chron-personal verankert und der Tatsache, daß der kirchliche Rechtsbe
griff kein exklusiver, sich ins Glaubensmysterium zurückziehender, son-

220 E. 1I0rn, Nötigung, 266; einer solchen Argumentation könne nur durch LeugnuRg des rechtlichen 
Charakters der ehelichen Pfl icht zum Geschlechtsverkehr der Boden entzogen werden. Vgl. bezeich
nend außerdem Dr. E. Dreher, Ministerialdirigent 1. R., Bonn, Leserbrief zum Thema 'vergewalti
gung in der Ehe', 8: 'Der Gleichstellung mit der Vergewaltigung außerIlaIb der Ehe stehen auch Be
denken in der Sache entgegen. Die Ehe ist auch eine Sexual gemeinschaft' . Zur ehelichen Lebensge
meinschaft gehöre auch der 'Geschlechtsverkehr lIIiteinander. Nun begeht zwar der ManR, der seine 
Frau vergewaltigt, gewiß ein verwerfliches und strBfwürdiges Unrecht, aber er holt sich nur, 
lt8S ihf! seine Frau sonst freiwillig gewahrt hat oder zu gewähren grundSätzliCh ver/lflichtet 
ist. Entsprechendes gi lt für gewaltsallle sexuelle Handlungen, welche eine Frau an ihrel! Mann 
vornilllllt. Bei dieser Sachlage weist die sexuelle Gewalt 111 Ehebett einen deutlich geringeren Un
rechts- und Schuldgehalt auf als der typiSChe Fall der vergewaltigung, bei deI! ein fremder Mann 
eine Frau gewalts81111iBbraucht' (lI.v.V.I. 

221 Vgl. I. K. Tiedellann, Aids, 730f. 
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dern vielmehr ein kommunikabler ist, der zur weltlichen Rechtserfah

rung sowohl in einem Verhältnis kritischer Distanz als auch potentiel

ler Rezeption oder "schöpferischer Transformation" steht222 , muß 

dieses Verständnis des matrimonium in facto esse als mit dem konzilia

ren Eheverständis kompatibel gelten. 

Wie ist nun in eben dieser rechtlichen Perspektive der Lebenssach

verhalt des Eheschließungsvorgangs adäquat zu erfassen? Die besproche

ne institutionelle Vorgegebenheit des Inhalts, auf den sich der Ehewil

le richtet, führt bei ihrer Bezeichnung als Vertrag vor das Problem 

der fehlenden Vertragsgestaltungsfreiheit einerseits und zur Frage, ob 

die Begründung eines Verhältnisses, das selbst nicht als vertragliches 

begriffen werden kann, noch sinnvollerweise als Vertrag kennzeichenbar 

ist, anderseits. 223 Vor rechtshistorischem Hintergrund hat H. Dom

bois vier Merkmale des Eheschließungsvorgangs herausgearbeitet: Zum ei
nen stellt er eine Typisierung der Rechtswirkungen fest, die gerade im 

personenrechtlichen Bereich nur als gebündeltes Gesamt gewollt werden 

können oder nicht. 224 Des weiteren ist der Eheschließungsvorgang 

bedingungsfeindlich, insofern nicht nur die Inhalte variationsunzugäng

lich sind, sondern auch insgesamt in ihrer Wirkung nicht unter eine 

Bedingung gestellt werden können. 225 Schließlich zielt der Ehe

schließungsvorgang auf eine "zeitlich grundsätzlich nicht limitierte 

Dauer" des Verbundenheitszustands zwischen den Partnern und lassen 

sich seine Rechtswirkungen "weder definitorisch noch enumerativ oder 

auch nur einigermaßen zulänglich final erfassen" .226 Adressat 

bleibt dabei allerdings der Partner, weil die Mitwirkung des Standesbe

amten zwar notwendig, aber nicht konstitutiv ist, und die Willenserklä

rungen korrespondieren, d. h., sie stehen in gegenseitiger Abhängig

keit, so daß der Eheschließung die Vorstellung des Synallagmas, die 

m Vgl. G. Luf, Grundlagen. 31f. 

223 Vgl. J. Hübner. Eheschließung, 4; H. Dallbois, ProbleM, 98. 

224 Vgl. ebd. 98; ders. Ehe. 224. 

225 Vgl. H. DOlllbois, Ehe, 224; ders., Problelll, 98. 

226 Vgl. H. OOlllbois. Ehe, 224. 
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sich für das matrimonium in facto esse verbietet, nicht völlig ab

geht. 227 Zur Kennzeichnung des so erfaßten Phänomens des Ehe
schließungsvorgangs bietet sich nun zum einen die Spezifizierung des 
Vertragsgedankens als Eingehungsvertrag an, der immerhin noch die 
beiden Kerngedanken der Vertragsidee, ,nämlich die Entscheidungsfrei
heit der Persönlichkeit und die Willensübereinstimmung anderseits und 

damit auch die Grundanliegen des kirchlichen Konsensprinzips zum Aus
druck bringen würde. 228 Unter den verschiedenen Stufen der Finali
tät zwischen rechtsgeschäftlichem Willen und Rechtserfolg würde erste
rer hier nicht weitergehen, als sich in eine im wesentlichen vorgegebe
ne Rechtssituation einzugliedern. 229 Für denselben Vorgang wäre 
auch an eine Rückgewinnung der ursprünglich aktivischen Bedeutung von 
"instituere" als dem Vorgang, der in einen Zustand führt, zu denken, 
so daß der in einen Status versetzende Akt als personale Institu

tion oder Instituierung bezeichnet werden könnte, wodurch die Ehein
stitution als eine Art Spannungseinheit von Vorgang und Zustand vor Au
gen käme. 23o Bedenkt man schließlich, daß historisch die rechtli
che Institutionentheorie als dezidierte Gegenbewegung zu Positivismus 

und Kontraktualismus aufgetreten ist, allerdings bisweilen den Aspekt 
der Geschichtlichkeit vernachlässigend231 I und daß dem Gefälle 
des Konsensgedankens zur Vertragstheorie mit der Konzeption freier Di

sponierbarkeit innerhalb der Institutionentheorie das Moment der Vorge
gebenheit und Bedingungsfeindlichkeit in Erinnerung gerufen wur
de232 , dann kann mit H. Dombois in der Tat in der Differenzierung 
des vertragsbegriffs in Rezeption einer rechtssoziologischen Unter
scheidung in Anlehnung an Max Weber die Möglichkeit eines Ausgleichs 
dieser beiden juristischen Aspekte des Eheschließungsproblems gesehen 

227 Vgl. J. Hübner, Eheschließung, 5. 

228 Vgl. ebd., 6. 

229 Vgl. ebd •• 4. 

230 Vgl. H. DOlllbois, Problem, 91; ders. Ehe. 225. 

231 Vgl. H. DOlIbois, Institution, 1020 sowie o. Erster Teil: 2.2.4. 

232 YgJ. H. Do.bois, Literatur, 151f. 
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werden: Demnach wären zwei Vertragsformen zu unterscheiden, nämlich 

der Leistungs- oder Zweckvertrag einerseits, der auf bestimmte Leistun

gen und deren Erfüllung und damit auf frei modifizierbare Sachinhalte 

geht, und der Statuskontrakt anderseits,233 Damit wäre die Ehe

schließung ein Vertrag, "der auf die Änderung des Rechtsstatus der Be

teiligten im ganzen Umfange ausgeht und nicht auf die gemeinschaftli

che Verwirklichung vorgestellter disponierbarer Zwecke"234, so 

daß durch ihn "jemand jemandes" wird, der Mann zum Ehemann seiner Frau 

und umgekehrt und damit "eine dauernde personale Zuordnung '" (,) ein 

v ie 1 fä 1 ti ges Gesamtverhä ltni s" 235 i ntendi ert wi rd, Auf diese Wei-

se könnte eine dem Lebensvorgang Eheschließung gerechter werdende Kom

bination von Vertrags- und Institutionstheorie erfolgen, die weitaus 

angemessener als die isoliert kontraktualistische Sichtweise ist, 

Auch hier zeigt sich eine bemerkenswerte Korrespondenz zum konzilia

ren Verständnis der Eheschl ießung, insofern die Vorstellung der Ehe

schließung als Statusvertrag zwei Gefahren vermeidet: einerseits eine 

finalistische Reduzierung auf bestimmte, abschließend definierte Zwek

ke, anderseits die Desavouierung des Ja-Worts zu einer bloßen Akzeptie

rung der Institution, die als offenbarungsmäßig und kirchlich vorgege

bener, erratischer Normenblock erscheint, innerhalb dessen erst die ei

gentliche Begegnung der Partner stattfindet, so daß die Selbstschen

kung eigentlich ihres ehebegründenden Charakters beraubt und das eheli

che Ja-Wort zum bloßen Auslöser eines rechtlichen Automatismus degra

diert ist,236 Indem die Institution an ihren bleibend personalen 

Grund, nämlich das entschiedene Ja, rückgebunden bleibt, wird eine an

dernfalls unvermeidliche Verfehlung der anthropologischen Grundstruk-

m Vgl. H. Dombois, Ehe, 226; ders., Literatur, 158. 

234 H. Dombois, Literatur, 158. 

235 H. Dombois, Ehe, 226. Vgl. auch P. Hikat, Erwägungen, 71f. 

236 Dieser doppe 1 ten Gef ahr er 1 i egt auch der neuerd i ngs vorgetragene Versuch, die Ehesch 1 i e8ung als 
Adhäsionsvertrag zu fassen, vgl. R Llano Cifuentes, Natureza, 572-590, wenn er ausdrücklich be
tont, da8 die 'Kontrahenten' in der Eheschl ie8ung nicht einander annehmen, um eine Lebensgemein
schaft zu gründen, sondern vielmehr sich der vom kirchlichen Recht vdllkommen definierten Gemein
schaft für das ganze Leben 'anpassen', vgl. ebd., 576f. 
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tur der Ehe237 vermieden. Und mit der Charakterislerung der Ehe 
als personenrechtlicher Status, dessen Innenleben der sittlichen Ge
staltung der Partner überantwortet ist, kann ganz im Sinne des Konzils 
das Bewußtsein dafür geschärft werden, daß die stabilisierende Funk

tion des Institutionellen sofort ihren Sifin verliert, wenn sie an die 
Stelle der Treuegestalt der ehelichen Liebe treten sol1238, wenn 

sie dahingehend überschätzt wird, daß sie einen Rang einnimmt, der der 
Sittlichkeit gebührt, wodurch sich die akute Erstickungsgefahr einer 
legalistischen Moral mit ihrem abgrundtiefen Mißtrauen gegenüber der 

menschlichen Freiheit verbreitet239 , das für die ZUkunftsträchtig
keit von Institutionen, die nur als Verbindungen freier Menschen auf 
Dauer garantiert ist240 , eine tödliche Bedrohung darstellt. Der 
staatlichen Enthaltsamkeit hinsichtlich der rechtlichen Determinierung 

der ehelichen Innenstruktur entspricht die konziliare Betonung des 
sittlich-personalen Aspekts der ehelichen Lebens- und Liebesgemein

schaft vor der ihm dienenden rechtlichen Normierung und den auch in
nerkirchlich in bezug auf den rechtlichen Zugriff auf die geSChlechtli

che Begegnung vorgetragenen, darüber hinaus aber auch für den gesamten 
Innenbereich der Ehe gültigen Bedenken G. Reidicks, daß die Begegnung 
der Ehepartner eine Dimension besitzt, "die sie dem rechtl ichen An

spruch und einem pflichtmäßigen Gewährenmüssen enthebt. Gewiß kann es 
hier eine 'Pflicht' der Liebe geben über Müdigkeit, Unlust hinaus, 

aber kaum eine rechtliche Verpflichtung, dem ein eigentliches 'Forde
rungsrecht' des Partners korrespondieren könnte. Gewiß bringt die Ehe 
auch Rechte und rechtliche Pflichten mit sich. Aber für ihr We
sen. kann nicht das konstitutiv sein, was die Partner erst geltend ma
chen, wenn es irgendwie mit ihrer Ehe nicht mehr ganz stimmt".241 

Eingehungs- oder Statusvertrag und ein Eheverständnis in der Span-

231 Vg1. K. lehmann, Sakramentalität, 51. 

238 Vg1. A. Alsteens, Institution, 92. 

239 Vg1. P. de locht, lectures, 54f. und 56. 

240 Vgl. W. Korff, Institutionstheorie, 115. 

241 G. Reidick, Diskussion, 299. 
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nung von Akt und Vorgang der Institution, als Eintritt in eine öffent

lich anerkannte Lebens- und Liebesgemeinschaft, die in gemeinschaft
lich sittlich-freier Verantwortung zu verwirklichen und zu bewältigen 

ist, treffen sich mit dem konziliar-kirchlichen Eheverständnis, weisen 
ihm gegenüber allerdings ein entscheidenqes Defizit auf - sie erfassen 

nicht die religiös-christliche Dimension der Ehe, von der die kirchli

che Rechtsordnung nicht absehen kann. Es stellt sich somit die Frage, 
ob es ein theologisches Modell gibt, in dem das hier vorgetragene Kon

zept in schöpferischer Transformation aufgehoben bliebe, zugleich aber 

seine Funktion im Rahmen eines Rechtssystems wahrnehmen würde, dessen 

Ziel die Ermöglichung der freien sittlichen BeWährung als Gläubiger 

ist, d. h. der freien und bewußten Antwort des Geschöpfs auf den ihn 

in unterschiedlichsten Lebenslagen treffenden Anruf seines Schöpfers. 

2.2. Ehe als Bund 

2.2.1. Der BundeSbegriff in der rämischen Kultur 

Das römische Recht gehört sowohl allgemein als auch speziell im Ehe

bereich zu den wichtigsten Quellen des kanonischen Rechts1 , was 

sich nicht zuletzt in dem - im Endergebnis wohl erfolglosen - Bemühen 
niedergeschlagen hat, das kanonische Konsensprinzip der Ehe rämisch

rechtlich zu verankern und so ein starkes historisches Argument für 

einen kontraktuellen Ehebegriff ins Feld zu führen. 2 Zwar ist auf 

Grund der zumindest außerordentlichen Zweifelhaftigkeit der Veranke

rung der eherechtlichen Vertragstheorie im römischen Recht zum Erweis 

der Eignungspriorität des Bundesbegriffs nicht dessen Nachweis als ter

minus technicus des römischen Eherechts erforderlich; dennoch läßt der 
grundsätzliChe Stellenwert der römischen Kultur für die Geschichte und 

das Recht der Lateinischen Kirche einen Blick auf seine Bedeutung im 

Kontext dieser Kultur angeraten erscheinen. 

t Vgl. allgemein etwa R. Naz, Droit, W9. t454f. und 1465 sowie für den Ehebereicll K. OOlbois, Ehe,' 
222. 

2 Vgl. o. 3.3.2. f. Anll. 20 sowie ZUII Cllarakter der Ehe ill rÖllliscllan Recht gerade nicllt als Rechts·. 
sondern vielmehr als sozial-faktisches Verllältnis M. Kam, Privatrecht, 228-238 bes. 228f. und 
233-237 und neuestens H. Honse 11, T. Mayer-Na 1 y, ~. Se I b. Recllt, 385-402 bes. 385. 
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Etymologisch geht das lateinische Wort foedus, n zurück auf das 
Verb fidere, das "trauen, vertrauen, sich verlassen auf" bedeutet. 
Damit gehört es sprachgeschichtlich in den Bedeutungszusammenhang von 
Begriffen wie fidentia (Zuversicht), fides, -a, -um (treu, zu
verlässig), fiducia (Vertrauen, Verläßlicnkeit, aber auch 1m recht
lichen Sinn als Verpfändung, Unterpfand), fides, ei (Treue, Glaub
würdigkeit und auch Bürgschaft, Kredit, Schuldverhältnis, Vertrauen, 
Glaube).a Bereits der etymologische Ursprung läßt somit sowohl 

ein persönliches Bezugsverhältnis als auch eine rechtliche Dimension 
in den Blick treten. Lexikalisch werden als Bedeutungen für das foedus 
einerseits ein formelles übereinkommen zwischen Völkern oder Staaten 
im Sinne von Bund, Bündnis, Union, Abkommen oder Vertrag notiert und 

anderseits eine übertragene und poetische Verwendung zur Bezeichnung 
von Ehe- und Freundschaftsverhältnissen im Sinne eines Zustandes der 
Verbundenheit. 4 Damit sind die beiden Kontexte angegeben, in de
nen der foedus-Begriff im Bereich der römischen Kultur semantisch anzu
siedeln ist. 

Das foedus ist zunächst ein Terminus des römischen Völker
rechts. 5 Als solcher bezeichnet es den förmlichen römischen 
Staats- oder Bundesvertrag6 , nur vereinzelt und nachklassisch pri
vatrechtliche Verträge. 7 Dabei steht weniger der Vertragsinhalt 
als die Form im Vordergrund, d. h. der feierliche und,ursprünglich in 
religiös-sakraler Einbettung unter Heranziehung des römischen Priester
kollegiums der Fetialen durch Doppelschwur der Kontrahenten bekräftig-

3 vgl. A. Walde, J. 9. Hohann, lateinisches etymologisches Wörterbuch, mund 493f. 

4 Vgl. ebd., 494 sowie P. G. W. Glare (Hg.), Oxford latin Dictionary, 119; auch R. Reitzenstein, 
Sprache, 11. 

5 Vgl. zur Angeillessenheit des modernen Begriffs 'Völkerrecht' im römischen Kontext K.-H. Ziegler, 
Völkerrecht, 68-71. 

6 vgl. ebd., 88. 89 und 90 sowie ebd., Anlll. 182 mit weiterführender literatur, O. Medicus, foedus, 
587; K. Neumann, foedus, 2818-2827, der allerdings hinsichtlich des Verständnisses des römischen 
Völkerrechts überholt ist. Vgl. auch VocabulariulI! Iurisprudentiae Romanae, 904 und A. Berger, En
cyclopedic Dictionary of Roman Lall, m. 

1 Vgl. D. Hedicus, foedus. 587. 
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te Abschluß des Vertrages. 8 Grundsätzlich wurde bei diesen foede
ra mit den bundesgenössichen Gemeinden, die in einem mit der Verpflich
tung zur selbstfinanzierten Heeresfolge verbundenen Freundschaftsver
hältnis mit Rom standenS, zwischen "gleichen" (foedus aequum) und 
"ungleichen" (foedus iniquum) unterschieden, wobei erstere Kategorie 

die volle Souveränität des nicht römischen Vertragspartners zum Aus
druck brachte, die allerdings mit einer weitgehenden faktischen Abhän

gigkeit einhergehen konnte, während letztere zwar Abstriche an der Sou

veränität, nicht jedoch in bezug auf den Freienstatus der Bündn;sgenos
sen bedeutete, so daß der Unterschied zwischen beiden Vertragsarten we
niger als von rechtlicher, denn als von politischer Natur eingeschätzt 

wird. 1o Im Laufe der Zeit trat nicht nur die sakrale Einkleidung, 
sondern das foedus insgesamt gegenüber anderen formlosen völkerrechtli

chen Instrumenten zurück. 11 

Eine besondere Bedeutung kommt dem foedus-Begriff darüber hinaus im 
Bereich der römischen Dichtung zu, vor allem bei den sogenannten Elegi
kern des letzten vorchristlichen Jahrhunderts12 und über diese in
direkt für die römische Vorstellung von der ehelichen Gemein
schaft. 13 Das römische, vom Gedanken des Sozial-Faktischen gepräg-

8 Vgl. K.-H. Ziegler, Völkerrecht, 90f.; D. Medicus, Foedus, 587. 

9 Vgl. W. Kunkel, Rechtsgeschichte, 42; D. Medicus, Foedus, 588. 

10 vg1. K.-H. Ziegler, Völkerrecht, m. mit Diskussion unterschiedlicher Positionen; D. Medicus, 
Foedus, 588; W. Kunkel, Rechtsgeschichte, 42. 

11 Vgl. K.-H. Ziegler, völkerrecht, 91. 

12 Elegie ist zunächst ein allgell\einer Begriff für Gedicht überhaupt und wird später auf Klagelieder 
eingeengt. Ursprünglich eine grieChische Dichtungsform, lebt sie in größerer Thellenvielfalt lIit 
Schwerpunkten UIII Ehe, Liebe und Erotik in der rÖlllischen Elegie wieder auf, vgl. K. Vretska, Ele
gie, 237-239 und G. v. Wilpert, Sachwörterbuch der Literatur, 200f. Als römische Elegiker sind zu 
nennen Tibull (um 50-19 v. Chr.), vgl. K. Vretska, Tibullus, 819f., Properz IUIII 47-ulil 2 v. ehr.). 
vgl. R. Herzog, Propertius, 1180-1183 und Ovid (43-11/18 n. ehr.), vgl. W. Kraus; P. Ovidius 
Naso, 303-301. ZUII Verständnis von foedus bei diesen lIu8 allerdings als Vorläufer Catu11 (UIII 82-
47 v. Chr.), vgl. K. Vretska, Catullus, 1089-1092, lIit berücksichtigt werden, vgl. R. Reitzen
stein, Sprache, 9. Die Belege zu foedus ill Kontext der Thellen Ehe und liebe sind leicht zugäng
lich über Thesaurus Jinguae latinae, 1004f. allgemein und zu den einzelnen Autoren über A. della 
Casa, Le Concordanze de 1 Corpus Ti bu 11 ianum, 81; B. Schllei sser, A Concordance to the E legies of 
Propertius, 297; R. J. Deferrari, Sister M. I. Bary, M. R. P. HcGuire, A Concordance of Ovid, 
706; M. N. ~etllore, Index verborulIl Catul1ianulI, 36. 

13 Ygl. W. HellebraRd, Beitrag, 249. 
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te Eheverständnis gehört als solches in den Bere1chdes ethos bzw. 
im römischen Kontext der mos, also des Kultursektors der Sit
te14 , wobei im Gedanken der mos durchaus das Element des Nor
mativen enthalten ist. 15 Wie für den Gesamtbereich der Sitte 
nimmt sodann auch für die Ehe die Leitidee der fides einen zentra
len Platz im römischen Kulturleben ein. Ursprünglich ein ebenfalls 
mehr faktisch als normativ geprägter Begriff im allgemeinen Sinn von 
"Stütze" und "Verläßlichkeit", meint er in der Ehe sehr früh die gegen

seitige objektive und dann auch subjektive Stütze oder cura, wobei die 
subjektiven und moralischen Aspekte stärker werden bis hin zur Bedeu

tung des Vertrauens. le Und in diesem Zusammenhang wird nun auch 
das stammverwandte foedus für den römischen Vorstellungszusammen
hang von Gemeinschaft und Bindung relevant. Ebensowenig nämlich wie 
die römischen Liebeselegien auf subjektivistische Selbstbekenntnisse 
oder Niederschläge emotionaler Unmittelbarkeit zu verkürzen sind, son
dern den Anspruch einer eigenen neuen Lebensform erheben, näherhin der 
den gängigen Lebensformen "alternativ" an die Seite gestellten des lie
benden Menschen mit ihren spezifischen Werten17 , ebenso wenig 
darf die poetische Redeweise vom Liebesbund auf den engen Sinn von 
"erotischer Bund" reduziert werden. 18 Oerfoedus-Begriff der Ele
giker ist vielmehr entschieden reichhaltiger. Weder juristischer Ver
trag mit Sanktionen bei Nichteinhaltung noch bloßes erotisches Verhält
nis19 , setzt der Liebesbund (foedus amatoris) bei den Elegikern 
die Vorstellung Catulls vom foedus amicitiae voraus. Amicitia 

als ursprüngliche allgemeine Bezeichnung für jedwedes Treueverhältnis 
zum Zweck gegenseitiger Förderung, meint später jede Art indirekter 
oder direkter persönlicher Beziehung_ Dieses Treueverhältnis ist ge-

14 Vgl. ebd .. 256-265. 

IS Vgl. ebd., 265 und T. Mayer-Maly, Mores, 1425-1421. 

16 Vg1. ebd., mf.; vgl. auen 0.2.2.1. 

!7 Vg1. E. 8urek, Wesenszüge, 16Sf. 

18 Vgl. R. Reitzenstein, Sprache, 21. 

19 Vgl. ebd., 11. 
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kennzeichnet durch die allgemeine Hilfeverpflichtung, die sich auf 
Wohl und Würde des anderen bezieht, wobei persönlicher Affekt (amare 
oder diligere) eine Rolle spielen kann, entscheidend jedoch der Wille 
zur Förderung des anderen ist, als verpflichtender Erweis der Treue, 
der fides. Dieser Treueerweis (officium). bedeutet zunächst die ein
zelnen Handlungen selbst, dann aber die Gesinnung, aus der jene sich 
ergeben, so daß dieses nicht auf rechtlicher Bindung beruhende off1-

cium die Haltungen der benevolentia, humanitas, diligentia und 
des amor zum Ausdruck bringt. 2o Amicitia kann so zum Ober
begriff für foedus amatorium, zur Ehe als foedus und anderen 
foedera privater, öffentlicher oder staatlicher Art aufgefaßt wer
den. 21 Bei den Elegikern dient foedus dann zur Bezeichung ei
nes festen Li ebesbundes , eines Treueverhältnisses, das in den Schutz 
der Götter gestellt wird. und der rechtlichen Ebene enthoben 
ist. 22 Dabei wird davon ausgegangen, daß sich dieser nicht recht
liche foedus-Begriff nicht aus dem rechtlichen herleitet, sondern sich 
selbständig entwickelt hat. 23 Das in der Dichtung besungene Lie
bes- und Treueideal etabliert sich neben der traditionellen Form der 
Ehe und führt zwar zu einer Kollision zwischen alten und neuen Lebens
formen, aber nicht notwendig zu einer Abwertung von Ehe und Fami
lie24 , insofern viele Bilder zur KennzeiChnung der für die neue 
Beziehungsform typischen Werte dem Ehe- und Familienleben entliehen 
werden. 25 Trotz der Absetzung von der gängigen Eheform wird auf 
die gemeinsame Grundlage des hohen Werts der Gattentreue (fides) hin
gewiesen. 26 Die Liebenden versichern einander der gegenseitigen 

20 Vgl. R. Reitzenstein, Sprache, 16-18. Vgl. zum zwischenstaatlichen Gebrauch auch K.-H. liegler, 
Vö 1 kerrecht, 83-89. 

21 Vgl. W. Hellebrand, Beitrag, 253. 

22 Vg 1. R. Re i tzenste in, Sprache, 11. 

23 Vgl. ebd., 12. 

24 Vgl. E. 8urck, Wesenszüge, 169f. 

25 Vgl. ebd., 169-171 und R. Reitzenstein, t3f. 

26 vgl. E. Burck, Wesenszüge, 171. 
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Treue. 27 Wenn zu den geläufigen Topoi der Hochzeitspoesie das 

Bild gehörte, daß Amor eine goldene Kette heranträgt, um Herz an Herz 

zu binden28 , dann ist es gerade das verpflichtende Element des 

foedus, das gewährleistet, daß Amor und nicht Libido mit seinen 

sehr leicht lösbaren Banden am Werk ist. -Nur mit dem foedus verbin

de sich die fides. 29 "Das foedus amatorium ist das G e -

gen b i 1 d der Ehe und soll als solches empfunden werden; ja es 

steht in den Selbstverfluchungen der beiden Vertragschließenden sogar 

unter stärkerem Schutz und verbürgt vor allem dem Weibe auch die unbe

dingte Treue des Mannes".ao Aus dem sittlichen Bereich hätten so

mit über die Ideen von fides und foedus neue Elemente Eingang 

in die römische Gemeinschafts- und Bindungsideologie gefunden, die zu

sammen mit christlichen und anderen religionsgeschichtlichen Elemen

ten sowie dem stärkeren rechtspolitischen Interesse des Staates an Ehe

fragen seit Augustus den Boden bereiten konnten für eine Weiterentwick

lung des römischen Eheverständnisses in einem rechtlichen Sin

ne. al 

Für den hiesigen Zusammenhang ist wichtig, daran zu erinnern, daß 

es nicht um eine teleologische Inbeschlagnahme des philologischen und 

historischen Befundes für die heutige Fragestellung des Eignungsvor

rangs des Bundesbegriffs als kanonische Ehebezeichnung gehen sollte 

noch konnte. Als hinreichendes Ergebnis ist vielmehr zu registrieren, 

daß sich das lateinische Wort foedus sprach- und kulturgeschicht

lich nicht von vornherein gegen eine solche Verwendung sperrt; es ist 

im Rahmen einer vorchristlichen, aber für die Entwicklung des Christen

tums außerordentlich bedeutsamen Kultur weder ein rechts- noch ein ehe-

21 Vgl. R. Reitzenstein, Sprache, 13. 

28 Vg1. ebd., 6. 

29 Vg1. ebd., 13f. 

30 Ebd., 14; von 'Vertragschließenden" ist hier natürlich nur ill übertragenen Sinne die Rede, da foe
dus gerade als si tt 1 iches Verhä 1 tn i s zu verstehen ist, allerd ings als ei nes von besonderer Treue
bindung. 

31 Vg 1. W. Hellebrand, 21Sf. 
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fremder Begriff"32 

2"2"2" Der biblische Kontext 

Die konziliare Option für den foedus- und gegen den contractus-Be

griff als adäquate personale Kategorie ohne Vernachlässigung der recht

lichen Dimension kann vor dem Hintergrund des sprachlichen und histori

schen Befundes im römischen Kulturkreis keineswegs als Fehlgriff gel

ten, sondern muß als gelungen angesehen werden" Das Personale wird be

tont, ohne in das gegenteilige Extrem einer Ausblendung des Rechtli

chen zu verfallen" Die konziliare Wahl war aber nicht nur deutlich von 

personalistischem Interesse geleitet, sondern auch entscheidend theolo

gisch motiviert, insofern über den Bundesbegriff das eheliche Struktur

prinzip der Liebe in spezifisch christlicher Perspektive gedeutet und 

verwurzelt werden konnte in der Liebe Gottes, die das Konzil alttesta

mentlich im Liebes- und Treuebund Gottes mit seinem Volk und neutesta

mentlich in der besonderen Verbundenheit zwischen Christus und seiner 

32 Vgl. auch die Verwendungsweisen i~CodH Justinianus als "Waffenstillstand", "FriedensschluB", 
"Anordnung, 8esti~~ung", "verwandtschaftl iche Verbindung", "Ehebund": P. Krüger (Hg.), Corpus Iu
ris Civili 2, 128: "Dies festos, dies ~aiestati altissi~ae dedicatos nullis volumus voluptatibus 
occupar i nec u 11 i s ex act i onum vexat i on i bus profanar i. Do~i n i cum i taQue d i em se~per honorabi 1 e~ 
i ta decern i mus venerandu~, ut... resp i re nt a controvers i i s 1 i t i gantes, habeant foeder i s i n
tervallum .. ." (C. 3, 12,9, 1); ebd., 188: "Mercatores tam i~perio nostro QUu Persaru~ regi 
subiectos ultra ea 10ca, in Quibus foederis tempore cum memorata natione nobis convenit, nun
dinas exercere mini~e oportet, ne al ieni regni, Quod non convenit, scrutentur arcana" (C. 4, 63, 
4); ebd., 234: "Nos itaQue utramQue aciem auctorum certo foedere co~pescentes sanci~us furio
sum QuidaJI nullo modo posse vel hereditatelll adire vel bonorum possessionem agnoscere ... " (C. 5, 
70, 7, 3a); ebd., 239: "Et sic iterum regulae general i casus evenit consentaneus: Qui enim habet 
tunc furti actionem adversus dominum, ipse a1 i is teneri furti actione non potest, sic ex te~pore 
omnibus discretis vetustissima dubitatio nostro foedere conQuiescat .. ." (C. 6, 2, 21, 4); 
ebd., 59: "Inter se aute~ haereticis ve1 Iudaeis, ubi 1itigandum existi~averint, concedi~us foe
dus permixtum et dignos 1itigatoribus etia~ testes introduci .. ." (C. 1,5,21,1); ebd., 20: 
"Qu i cumQue i gi tur cu i uscuAlQue gradus sacerdot i 0 fu 1 c i untur ve 1 cl er i catus honore censentur, extra
nearu~ sibi· ~u1 ierell interdicta consortia cognoscant: hac eis tantum facultate concessa, ut lIa
tres filias atQue germanas intra domoru~ suarulII asepta contineant: in his eni!! nih1 scaevi crimi
nis aesti~ari foedus naturale permittit" (C. I, 3,19); ebd., 366: "His solis ~atribus, Quae 
non in secundi lIatrillfonii foedus nupserint, sed unius tantulllllatriMnii sunt .. ." (C. 8, 55, 
7) ; ebd., 367: "Qu i i ure veter i cae 1 i bes habebantur, i ~~i nent i bus 1 egum terror i bus 1 i berentur at
Que ita vivant, ac si numero ~aritorull lIatrillonii foedere fu1cirentur, sitQue o~nibus aeQua 
condicio capessendi Quod QuisQue mereatur" (C. 8, 57, 1) (alle H.v.V.). 
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Kirche manifestiert sah. 33 

Das Konzil spricht vom Bund der liebe und der Treue Gottes zu 
seinem Volk als Vorbild für die Ehe und verweist dafür unmittelbar auf 
die Propheten Hosea. Jeremia, Ezechiel und Jesaja, die das Verhältnis 
Jahwes zu seinem Volk ausgehend von ersterem in das Bild der Ehe klei
den. 34 Dadurch verbindet das Konzil - nach heutigem exegetischen 
Forschungsstand - zwei eigentlich voneinander unabhängige, zumindest 
aber nicht unmittelbar miteinander gekoppelte alttestamentliche Meta
phern für die spezifische Beziehung Jahwe-Volk. Der Grund dafür ist im 
zeitgeschichtlichen Index des Konzils selbst zu suchen, dessen überle
gungen in einer bestimmten exegetisch-theologisch-forschungsgeschicht
lichen Phase stattfanden, die nach einer vom letzten Jahrhundert bis 
zum Anfang des jetzigen geltenden exegetischen Auffassung von der spä
ten Entstehung und nicht dominierenden Bedeutung des Bundesgedan

kens35 , nun seit den 30er Jahren bis hinein in die 70er und mit 
dem Höhepunkt in den 50er und 60er Jahren von der überzeugung geprägt 
war, in der Bundesidee eine zentrale und einheitliche Deutungskatego
rie für die alttestamentliche Theologie mit einem breit gefächerten Er
klärungspotential gefunden zu haben36 , und die das sogenannte 

"Bundesschweigen" der vorexilischen Propheten dann geradezu als Argu
ment für die latente, selbstverständliche und noch nicht explikations
bedürftige Geltung des Bundesgedankens anführen und Bundes- und Ehemo
tiv leicht auf eine Ebene stellen konnte. 31 Demgegenüber ist heu
te davon auszugehen. daß der "Bund" "als die umfassende, systematische 
Kategorie der Deutung des AT und dessen Verklammerung mit dem NT ange
sichts der Unschärfe des Begriffs und seiner verschiedenen Verwendungs
weisen ausgedient hat" .38 Allerdings ist nicht "Bundespho-

33 vgl. GS 48,2, 1068. 

34 Vgl. ebd., Anm. 3: Hos. 2; Jer. 3, 3-16; Ez. 16 und 23; Jes. 54. 

35 Vg!. R. A. Oden Jr., Place, 42H31. 

36 Vg 1. ebd., 433-435 und 431-440 sowie E. Kutsch, Bund I, 397f. 

37 Vgl. R. A. Oden Jr., Place, 433 sowie M. Weinfeld, berit, 808. 

38 F.-l. Hossfeld, Bund, 724. Das bedeutet nicht, daß der Bundesbegriff ;11 theologischen Bereich völ-
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bie" 39 die angemessene Konsequenz, sondern vielmehr eine größere 

Differenziertheit im Umgang mit diesem Terminus, dessen Bedeutung nach 
wie vor unbestritten bleibt. 4o Damit ist also nicht jede Möglich

keit eines Zusammenhangs zwischen Ehe- und Bundesmotiv bestritten, 
wohl aber die Notwendigkeit indiziert, in Qie konziliare unmittelbare 

Verknüpfung eine größere Differenzierung im Sinne einer BerOcksichti

gungdes vielschichtigen Entstehungsprozesses des AT und des israeli

tischen Gottesglaubens einzubringen, soll die kanonistische Verwendung 

des Bundesbegriffs fOr die Ehe auch exegetisch verantwortbar sein, was 

sie muß, wenn die Hl. Schrift wirklich als Seele der ganzen Theolo

gie41 respektiert wird. 

Das deutsche "Bund" dient zur Wiedergabe des hebräischen Ausdrucks 
"be rit".42 Dieses etymologisch nicht eindeutig geklärte 

Wort43 bedeutet zunächst im profanen, untheologischen Sprachge

brauch Rechtsgeschäft und Rechtsverhältnis zwischen zwei Parteien, Ein

zelpersonen oder Gruppen, das sehr unterschiedlich ausgestaltet, so

wohl gleiche wie ungleiche Partner umfassen und ebenso außen- wie in

nenpolitisch Verwendung finden kann im Sinne einer dauerhaften und be-

lig aufzugeben ist, so E. Kutsch, Bund I, 398 und 399 sowie ders., Aktualität 280; gegen diese Ex
tremposition, aber ln grundsätzlicher Anerkennung der notwendigen Differenzierungen ill Umgang litt 
dem Bundesbegriff vg!. ~. Eichrodt, Gottesbund, 193-206 und H. lubscyk, Bund, 61-96. Als deutli
ches Indiz für die gewandelte Einstellung ZUII Bundesbegriff als Zentralkategorie sei darauf ver
wiesen, daß der Registerband der heilsgeschichtlichen Dogmatik 'Mysterium salutis' noch zwei Regi
sterspalten für diesen Begriff aufwenden muBte, vgl. MySal 5, 384f. und das von H. Fries hg. Hand
buch theologischer Grundbegriffe noch einen eigenen ausführlichen Artikel dazu aufwies, vgl. J. 
Haspecker, Bund, 197-204., während das von P. Eicher hg. Neue Handbuch theologischer Grundbegrif
fe ihn nicht zu seinen Gegenständen zählt und ihn nicht einmal in seinem Suchregister anführt, 
vgL Bd. 4, 3fi5. Der Artikel von G. Kraus, Bund, 46-49 ill lKD, der ebd., 46 von einem zahlenmäBi
gen und inhaltlichen 'HauptbegriW spricht, geht in seinen Literaturangaben bezeichnenderweise 
nicht über das Jahr 1969 hinaus. Vg1. aus der Vielzahl der VerÖffentliChungen dieser Periode zur 
Bundesthematik N. Lohfink, Hauptgebot; D. J. McCarthy, Treaty; L. Perlitt, Bundestheologie sowie 
den überblick von A. Scheuker, Origine, 184-194. 

39 So di e Befürchtung von K. Koch, Profeten , 102. 

40 Vgi. F.-l, Hossfeld, 124. 

(I Vg!. OT 16.2, 123. 

42 vg1. E. Kutsch, Bund I, 391. 

43 Vgl. FA. Hossfeld. Bund. 124; M. ~einfeld, b'rit. 183f. 
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sonders verpflichtenden Beziehung,44 Dieser seiner Herkunft nach 

eindeutig profanrechtliche Begriff wird nun fOr den theologischen 
Sprachgebrauch aUfgegriffen, um als Metapher das Verhältnis Jahwes zu 
seinem Volk zu kennzeichnen und muß dazu den "Filter des Jahwismus (ex
klusive Bindung an den einen und einzigen Gott)"45 passieren, Da

bei nimmt der aus dem Rechtssektor Obernommene Begriff selbst teil an 

der Entwicklung des israelitischen Gottesglaubens und seiner verschie

denen Ausdrucksformen auf den einzelnen Entstehungsstufen des 

AT,46 Es gibt daher nicht den Bundesbegriff, sondern seiner 

Vieldeutigkeit liegt "ein sprachgeschichtlicher Vorgang zugrunde "., 

der einem ursprünglich eindeutigen Begriff durch allmähliche Erweite

rung seines Inhalts die Eignung zur Umschreibung verschiedener Mög

lichkeiten verlieh, die allerdings nur durch genaue Beachtung des je

weiligen Kontextes festgestellt werden können",47 Der Bundesbe

griff stellt somit eine unter verschiedenen Möglichkeiten dar, das spe

zifisch israelitische Gottesverhältnis zum Ausdruck zu bringen48 , 

das sich in der Sinaigeschichte gebündelt manifestiert hat, nicht in 

Form der Wiedergabe eines wie auch immer gearteten empirischen Sinaier
eignisses, sondern als Niederschlag einer permanenten Erfahrung Isra

els mit seinem Gott in Form einer narrativen Vergegenwärtigung dieser 
Erfahrung als "ein einmaliges Geschehen, als ein für 811emal 

von Gott her gültig bleibendes Geschehen"49 , des endgültig von 

Gott her erfolgten und nie aufgekündigten Bundesangebots. 5o Isra

el durchdringt seine Erfahrung des sich-offenbaren-wollenden Gottes er

zählerisch zum einen durch die Promulgation aller Gesetze und Ordnun-

44 vg1. F.-l. Hossfeld, 124; H. Lubscyk, Bund, 66-72; Il. lohfink, Bund, 261f. 

45 F.-L. Hossfeld, Bund, 125. 

46 Vgl. den knappen Oberbl ick und Literatur zur Pentateuchhypothese bei e. Zenger, Israel, 16-21 so
wie zur Entstehung des Honotheismus in Israel B. lang (Hg.), Gott und H. Haag (Hg.), Gott und 
darin den forschungsgeschichtlIchen überblick von N. lohfink, Geschichte, 9-25. 

41 W. Eichrodt, Gottesbund. 206. 

48 Vgl. W. H. Schmidt, Gilaube, 131. 

49 E. Zenger , Israel, 126. 

50 Vgl. ebd., 126. 
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gen am Sinai als Antwort auf die Frage nach dem Willen Gottes und der 

Möglichkeiten, ihm zu entsprechen, und zum anderen durch eine vielge

staltige Bundestheologie als Antwort auf die Frage nach der Art der 
bleibend gestifteten Gemeinschaft mit seinem Gott, der bleibend vorge

gebenen Hinwendung Jahwes zu Israel. 51 Auf einer ersten Stufe der 

theologischen Verwendung des Bundesbegriffs bezeichnet er ein Verhält

nis unter Ungleichen, in dem der Großkönig Jahwe sich selbst an den Va

sallen Moses und dessen Volk in einer festen Zusage bindet. 52 Die

ser Verheißungsbund wird auf einer späteren Stufe in einer Art lehns

rechtlichem Model1 53 zu einem Verpflichtungsbund entfaltet, in 

dem Israel, will es in der ihm von Jahwe gewährten privilegierten Be

ziehung verbleiben, seinen Geboten gehorchen muß.54 Als systema

tisch ausgebauter Begriff ist der Bundesausdruck auf einer weiteren 

Ebene nach dem Modell eines zweiseitigen Vertrages zu verstehen, in 
dem Israel dem Heilsangebot Jahwes frei zustimmt. 55 In der pro

phetischen Verkündigung (Jeremia und Ezechiel) liegt der Akzent auf ei

ner gewissen Verinnerlichung des Bundesgedankens, der trotz des Bundes

bruchs im Falle der Umkehr die Wiederherstellung dec Gottesverhältnis
ses in einem Neuen Bund in Aussicht st~11t.56 Schließlich wird 

die vertragsrechtliehe Konzeption des Bundes umgeformt zu einer reinen 
und unbedingten Tr~uezusage Gottes, die auch gegen das menschliche Ver

sagen aufrecht erhalten bleibt. 57 Der Terminus Bund wird also bei

behalten, das Bundesverhältnis aber neu konzipiert, insofern die Treue 

Jahwes nicht ein einmalig gewährter Gnadenakt ist, sondern grundsätz

lich über die Verfehlungen und Untreuen des Volkes hinaus-

51 Vgl. ebd" 128f. 

52 Vgl. F.-L. Hossfeld, Bund, 125; E. Zenger, Israel, 163. 

53 vgl. ebd" 128, 

54 Vgl. F.-L. Hossfeld, Bund, 125. 

55 Vgl. ebd., 126 und E. Zenger, Israel, 129. 

56 Vgl. F.-L, Hossfeld, Bund, 126; W. Eichrodt, 202; E. Kutsch, Bund I, 400. 

51 Vgl. F.-t, Hossfeld, Bund, 125; N. Lohfink, Bund, 210. 
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reicht. 58 Erst 1n dieser späten Phase der alttestamentlichen Ver
wendung des Bundesmodells wird man ihn daher fassen können als die 
"partnerschaft11che personale Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch, 
die Gott aus unbedingt freier Liebe in der Geschichte stiftet, um dem 
Menschen damit zum Heil zu verhelfen" .59 • 

Ein weiteres ebenfalls zur Deutung des Verhältnisses zwischen Jahwe 
und Israel verwendetes Bild ist das der Ehe, das grundlegend bei Hosea 
auftaucht und von anderen Propheten als Motiv in verschiedener Weise 
wieder aufgenommen wird. 5o In dem vom Konzil herangezogenen, zwei
ten Kapitel des Hoseabuches geht es um die Schilderung der Jahwe-Volk
Beziehung 1n einem Ehegleichnis, in das in enger Verbindung von Bild
(Ehe) und Sachebene (Jahwe-Volk-Bezug) sowohl Erfahrungen Hoseas aus 
seiner eigenen Ehe mit der Prostituierten Gomer und dem israelitischen 
Sexualkult als auch aus der geschichtlichen Bindung Gottes an Isr~el 

eingehen. 51 Wie die treulose Ehefrau durch den Entzug der Fürsor
ge ihres Gatten zugrundegehen muß, so wird Israel die Löschung der 
Heilsgeschichte mit Gott für den Fall angedroht, daß es bei seinem 
Fehlverhalten, das vor allem in der Hinwendung zu kanaanäischen Ku1t
formen besteht, verharren sollte. 62 Israel vergißt seine Dankbar
keit gegenüber Gott und gewährt sie stattdessen den Baa1en. Es vergißt 
seine Heilsgeschichte, vergißt die Herkunft a11 seines Besitzes und 
entwertet ihn so zum Dirnenlohn. Die Verirrung der Prostitutierten Is
rael ist nur durch ein Eingreifen Gottes selbst zur Besinnung zu brin
gen, wobei die angekündigte Strafe, die äußere Not, eine erzieherische 
Wirkung zum Heil entfalten soll; das Bild der Ehe und der Rückkehrmög
lichkeit trotz offensichtlichen Scheiterns dürfen dabei allerdings 
nicht überstrapaziert werden: "es geht nur um eines: Gott erreicht 
durch sein Strafhandeln, wozu das Gottesvolk selber unfähig ist. Es be-

58 Vg1. G. Braulik, Deuteronollium, 132. 

59 Vgl. G. Kraus, Bund, 46. 

60 Vgl. K. Koch, Profeten, 89. 

61 Vg1. J. Jerellias, Propltet, 40f. 

62 Vgl. ebd., 4If. VgJ. auch H. Ringgren, Marriage, 424-427. 
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darf äußerster Not, damit Israel einsichtig genug wird zu begreifen, 

wo Grund, Ursache und Sinn seines Lebens 1 iegen".113 Gott leidet 

an dieser "Vergessenheit" seines Volkes, welche keine bloß intellek

tuelle Angelegenheit darstellt, sondern bei Hosea den Gegensatz zur 

"Gotteserkenntnis" als "dem umfassenden Begriff intakter Gottesgemein

schaft in Dankbarkeit für Gottes Taten und in entschlossenem Gehorsam 
gegenüber seinem Willen"64 bildet. Der strafende Entzug der Got

tesgaben ist jedoch nicht das Ende des Verhältnisses, sondern leitet 

über in ein neu beginnendes Heilshandeln. Im Bild des hoffnungslos Ver

liebten, der an seiner paradoxen Liebe zu einer sich prostituierenden 
Untreuen festhält, ja sie in neuem Liebeswerben verführt, bringt Hosea 

Gottes Neubeginn der Geschichte mit seinem Volk zum Ausdruck. Die be

dingungslose Liebe Gottes ermöglicht und bewirkt das neue Verhalten 

der Frau, die ihren Mann nun nicht mehr vergessen kann. Das hat das 

Aufgeben des Fremdgötterkultes zur Folge und auf diese neue Ehe be

zieht sich ein Bündel neuer Verheißungen. "Die neue 'Erkenntnis Jah

wes', das Ziel aller Gottesgaben, schließt als der umfassendste theolo

gische Begriff bei Hosea die Anerkenntnis des Gebers der Gaben 

Willigen Gehorsam ••. und vertrauensvolle Gottesgemeinschaft mit ein. 

Kurz: Das neue Verhalten des nunmehr treuen Gottesvolkes ist allein 

von Gottes Tat hervorgerufen und beständig wie Gottes Tun sel

ber". 65 Diese hoseanische Eheallegorie wird bei Jeremias im Bi ld 

der beiden ihrem Mann untreuen Schwestern für die beiden von Gott abir

renden Teilreiche ebenso wieder aufgegriffen wie bei Ezechiel und (Deu
tero- )Jesaja. 66 

Vor diesem Hintergrund wird deutlich: Bundes- und Ehemetapher sind 

zwei biblisch nicht miteinander gekoppelte Versuche, das speZifische 

Verhältnis Israels zu seinem Gott bzw. dessen zu ersterem in sprachli-

63 J. Jemias, Prophet, 43. 

64 Ebd., 46. 

65 Ebd.,51. 

66 Vgl. dazu G. Fahrer, Propheten 4, 109t.; ders .. Propheten 2, 75-78; ders., Propheten 3, 67-79 so
wie 11. lillmerii, Ezechiel, 344-371 und ebd., 540-555. 
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che Bilder zu fassen. Dabei dient nicht dieses Verhältnis als Vorbild 
für eheliches Verhalten. Oie Blickrichtung ist vielmehr genau umge
kehrt und darüber hinaus primär negativ geprägt. Es ist das Bild der 
gescheiterten Ehe, einer durch gravierende Untreue gebrochenen Ehe, 

das als Hintergrund dient, vor dem das beaingungslose Treue- und Zuwen
dungsverhalten Jahwes abgehoben und verdeutlicht werden kann. Der Bun
desbegriff ist seiner profanen Herkunft nach ein Rechtsterminus, der 
in unterschiedlichen Phasen der israelitischen Glaubensgeschichte auf 
das Verhältnis Jahwe-Israel angewendet wird und über seinen zunächst 
rein rechtlichen Charakter hinaus theologisch-personal angereichert 
wird, um so schließlich ebenfalls die bedingungslose Zuwendung Jahwes 
auch einem immer wieder untreu werdenden Volk gegenüber ausdrücken zu 
können, wobei es bezeichnend ist, daß in beiden Metaphern die Bedin
gungslosigkeit letztlich nur von Gott als garantiert aussagbar ist, 

während sein menschliches Gegenüber keineswegs von gleicher Verläßlich
keit erscheint. Damit ergibt sich zum einen, daß die konziliare unmit
telbare Verknüpfung von Bundes- und Eheideal und die direkte Applizie

rung als Vorbild für die menschliche Ehe exegetisch hinterfragt und 
differenziert, präzisiert werden muß. Zum andern zeigt sich aber, daß 
das Aufgreifen des Bundesbildes fOr die Ehe biblisch keineswegs unver

antwortbar ist, insofern die eheliche Liebe sich in ihrer Bedingungslo
sigkeit zugleich ihrer Unzulänglichkeit und bleibenden Angewiesenheit 

auf eine größere Liebe bewußt wird, von der sie selbst immer schon an
genommen und umfangen ist67 und der man in der Tat in der vorbe
haltlosen Liebe und Treue Gottes zu seinem Volk ansichtig werden kann. 
Der Kanonist schließlich wird zur Kenntnis nehmen, daß der Bundesbe
griff auf Grund seiner rechtssprachlichen Herkunft auch im biblischen 
Kontext nicht Gefahr läuft, sich als etwas Rechtsfremdes im Mysteriö
sen zu verlieren, sondern vielmehr durchaus in der Lage ist, ein Ehe
verständnis modellhaft zu repräsentieren, das durchaus eine rechtliche 
Dimension kennt, allerdings in einer Funktion des Dienstes zur Ermögli-

61 vg1. zu dieser Sicht der ehel ichen Liebe als 'Ort .öglicher Transzendenzerfahrung' W. Kasper, 
Theologie, 33. 
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chung sittlicher Bewährung in einer partnerschaftlichen Beziehung. 

Oie theologische Verankerung der zunächst phänomenologisch-anthropo
logisch aufgewiesenen und voll zur Geltung gebrachten gesamtpersonalen 

liebe als Strukturprinzip der Ehe begründet das Konzil sodann neutesta

mentlich damit, daß es diese menschliche ~iebe nach dem Vorbild der 

Einheit Christi mit seiner Kirche gestaltet sieht88 , die Ehe 

selbst als Bild und Teilhabe am Liebesbund zwischen Christus und der 

Kirche versteht69 und die Ehepartner im Sakrament der Ehe Chri

stus begegnen und seine bleibende Anwesenheit erfahren, aus der heraus 

sie ihre Hingabe und Treue in Orientierung an der zwischen Christus 
und seiner Kirche gestalten können. 70 Oie zugrundeliegenden 

Schriftstellen Eph 5,25 und 5,3271 entstammen der deuteropaulini

schen72 Eheunterweisung in Eph 5,21-33 im Rahmen der aus der Popu

larphilosophie übernommenen mahnenden Haustafe1 73 , die hier vom 

Verfasser des Epheserbriefes durch den Bezug auf und die Einbindung in 

das Verhältnis zwischen Christus und Kirche eine spezifische ekklesio

logische Motivierung erfährt. 74 Trotz gewisser zeitgeschichtlich

kultureller Brechungen hinsichtlich der Stellung der Frau15 geht 

es in'dieser Eheparaklese grundsätzlich darum, den Eheleuten "das Ver

hältnis von Christus und Kirche als Urbild einer vollkommenen Ehe und 
als Vorbild für ihr Verhalten vor Augen"18 zu stellen und zwar im 

Sinne einer gegenseitigen personal-ganzheitlichen und d. h. auch leib

lich dimensionierten Liebe, die sich auf das Wohl des anderen rich-

68 Vgl. GS 48,2, 1068. 

69 Vgl. GS 48,4, 1069. 

70 Vgl. GS 48,2, 1068. 

71 Vgi. ebd. 1068 Anlll. 5 und 1069 Anm. 9. 

72 Vg1. G. Bornkamm, Paulus, 243f. 

73 Vg1. E, Lohse, Grundriß, 156. 

74 Vg 1. R. Schnackenburg , er; ef, 246. 248. 249 und 262. 

75 Vg1. ebd., 250. 

76 Ebd., 260. 
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tet. 77 Dieser Gedanke kommt in V.31 mit seinem Zitat von Gen 2,24 
vom Ein-Fleisch-Werden und der Deutung in V.32 im Hinblick auf die Ver
bindung zwischen Christus und Kirche als "'Fluchtpunkt der Gedankenli
nie" zum Ausdruck78 , wobei unumstritten ist, daß die Rede vom 
großen Geheimnis (mysterion) nicht auf die menschliche Ehe, sondern un
mittelbar auf die Beziehung Christus-Kirche gemünzt ist. 79 Ohne 
daß die Genese der Deutung des Verfassers einer vollständigen exegeti
schen Klärung zugängl ich ist80 • geht es doch darum, daß "die Ehe 
im Licht der Einheit von Christus und Kirche gesehen (wird); sie 
stellt dieses Verhältnis abbildlich dar, und daraus erwachsen die Mah
nungen an beide Ehepartner".81 Eine unmittelbar sakramentale Be

deutung der Ehe schließt sich somit aus und ist selbst vom Tridentinum 
durch eine vorsichtige Formulierung (andeuten/innu1t) vermieden wor
den. 82 Oie im Schrifttext ausgesagte Analogie zwischen dem Ver
hältnis Christi zur-Kirche und dem der Ehepartner zueinander und die 

Hineinnahme der Ehe in diese Beziehung durch das Christsein der Part
ner83 hat appellativ-motivierende Bedeutung für die erteilten Mah
nungen, ohne daß aus ihr weitere Konsequenzen für das christliche Ehe
verständnis gezogen werden. 84 Es handelt sich um eine Analogie, 
die wirkungsgeschichtlich zur Einstufung der Ehe als Sakrament beige
tragen hat. Der vorsichtigen Festlegung des Konzils von Trient auf die 

77 Vgl. ebd., 252f. 254 und 263. 

18 Vgl. ebd., 259f. 

79 Vg 1. ebd .. 259f. und 261. 

80 Vgl. ebd., 261. 

81 Ebd., 261. 

82 Vgl. ebd., 347: O. H. Pesch, Ehe, 9f. und 17-19. Aussagen wie: '1111 Neuen Testaillent wurde die Ehe 
dann, zeitlich später, durch Jesus Christus zu einem Sakrament erhoben (wie es treffend illl Ephe
serbrief 5,32 lautet: 'sacramentuill hoc lIIagnUII est'), .. :, so R. Schunck, Ehe, 42, die nicht nur 
in ihrelll literalsinn vor nicht geringe sprachlogische Probleme stellt, sondern auch durch einen 
bIoSen Blick in den Katholischen Erwachsenenkatechismus, 389 eine entscheidende Differenzierung 
hätte erfahren konnen, sind nicht dazu angetan, das Vertrauen in die theologische KOllipetenz von 
Kanonisten zu starken und daillit dem Ansehen der Kanonistik eher abträglich. 

83 Vgl. R. Schnackenburg, Brief, 264. 

84 Vgl. ebd., 254. 
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Sakramentalität der Ehe und ihrer weiteren Tradierung eignet eine Of
fenheit, die nicht mehr besagt als: "In der Ehe wird den Glaubenden 
durch die Gnade Christi - 'auf evangelisch' ausgedrückt: durch Gottes 
Verheißung um Christi willen - die Chance neu eröffnet, nach Gottes Ge
schenk und Willen zu erfüllender Gemeinschaft zusammenzuwachsen. In 
dieser Gemeinschaft wird im Kleinen jenes Heilsgeheimnis sichtbar und 
wirksam, das im Großen Christus und die Kirche verbindet" .85 Die 
Erkenntnis, daß die "'Weltlichkeit' der Ehe zu wahren, die auch den 

Christen in seine irdischen Aufgaben einweist, ••. ein ebenso berech
tigtes Anliegen wie jenes (ist), die Ehe als den Ort zu sehen, an dem 

die Christen, von den Gnadenkräften ihres Herrn getragen, ihre himmli
sche Berufung konkret verwi rkl ichen sollen"8II, hat im ökumeni
schen Dialog sowohl auf deutscher teilkirchlicher wie auch auf univer
salkirchlicher Ebene des interkonfessionellen Dialogs zu einer "im 

tiefsten gemei nsame(n) Sicht der Ehe"87 geführt, die ihren be
grifflichen Niederschlag in eben jenem Terminus gefunden hat, den das 
Konzil für die Ehe favorisierte, nämlich dem des Bundes. s8 Vor 
diesem Hintergrund erscheint der Bundesbegriff nicht nur erneut als ge
eignet, die spezifisch-christliche Dimension der Ehe zur Geltung zu 
bringen, sondern erhält darüber hinaus eine außerordentliche ökumeni
sche Relevanz. 

Der biblische Kontext weist den Bundesbegriff somit als eine spezi

fisch theologische Kategorie aus, die an die unbedingte Treuezusage 
Gottes zu seinem Volk ebenso wie Christi gegenüber seiner Kirche erin
nert und auf die Analogie der menschlichen Ehe zu letzterer aufmerksam 
macht. Die nähere Bedeutung dieser Analogie kann vor dem Hintergrund 
des sich aus der Genese von "Gaudium et spes" vollständiger ergebenden 

konzilfaren Eheverständnisses weiter klärend vorangetrieben werden. O. 
H. Pesch hat in der zeitgenössischen Theologie in bezug auf die Anale-

85 O. H. Pesch, Ehe, 17. 

86 Vg 1. R. Schnackenburg , Br ief f 264. 

87 Vgl. Theologie, 367. 

se Vgl. zur ökumenischen Konvergenz in der frage des Eheverständnisses U. Beykirch, Ehe, 369-375. 
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gie zwischen Ehe und dem Verhältnis Christus-Kirche typologisch vier 
Verständni swei sen diagnostiziert89 , wobei diese Typenbestimmung 
fließende übergänge oder Kombinationen nicht ausschließt. 9o Das 
"institutionell-ekklesiologische Verständnis" trägt in die deuteropau
linische Analogie eine institutionelle Stchtweise von Kirche und Ehe 
ein und interpretiert entsprechend den motivierenden Vergleich als on

tologische Realität; ebenso unauflösbar wie die Bindung zwischen Chri

stus und Kirche ist auch die Ehe, da beide im "Verhältnis von Urbild 
und gestiftetem Abbild"91 zueinander stehen, In Absetzung von ei

ner neuscholastisch-ungeschichtlichen Betrachtungsweise bemüht sich im 
Unterschied dazu das "heilsgeschicht11ch-ekklesiolog1sche Verständ

nis", Kirche wie Ehe als spezifische Elemente der einen, SChöpfungs
und Erlösungsordnung verbindenden Heilsgeschichte Gottes mit den Men
schen zu begreifen, Die Ehe ist dann in verschiedener Detailausdeu
tung ein besonderes Beispiel "für den hellsgeschichtlich abgestuften 

Einbezug einer menschlichen Realität in das geschichtliche Heilshan
deln Gottes"92 gerade auch als weltliche Wirklichkeit,93 

Einerseits erhalten hier Kirchen- wie Ehesicht eine (heils)geschichtli
che Dynamik, anderseits ergibt "sich von diesem heilsgeSChichtlichen 

Eheverständnis aus noch kein Ausgangspunkt für eine kritische Betrach
tung gewachsener kirchlich-institutioneller Strukturen in Sachen 
Ehe", 94 Das "anthropologisch-ekklesiologische Verständnis" setzt 

genau umgekehrt beim Menschen als einem liebesfähigen Wesen an, einer 
Befähigung, die in der Ehe als Ort vorbehaltloser gegenseitiger Liebe 

in besonderer Weise zur Geltung kommt, Nicht theologisch-begriffliche 

89 Vg1. O. H. Pesch, Ehe, 19-24. 

90 vgl. ebd., 23. 

91 Ebd., 20. Nicht die lIIenschliche Beziehung ist hier Gegenstand des theologischen Interesses, son
dern der Ehevertrag und sein Vollzug. 'Auf der gleichen institutionellen linie versteht man die 
Unauflöslichkeit der Ehe; als ontologische, und daruill konkret als rechtliche Unlllöglich
keit..:. 

92 Ebd., 20. 

93 Vg1. ebd., 21. 

94 Ebd., 21. 
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Schemata oder heilsgeschichtliche Strukturen sind hier das Primäre. 
Vielmehr erfolgt der "Einstieg" gänzlich von der menschlichen Realität 
und Erfahrung her, die in der bedingungslosen ehelichen Liebe gerade 
als menschliches Zeichen auch bereits unthematisch ein Gotteszeichen 
erkennen, dies aber erst im Glauben voll-realisieren kann. Christliche 
Deutung als vollständige Entdeckung und Erfüllung der menschlichen 
Realität führt dann in der Konsequenz allerdings auch zu einer kriti
schen Beanspruchung der kirchlichen Ordnung in ihrer Dienstfunktion 
als Ermöglichung solcher erfüllter Verwirklichung. 95 Vor dem Hin
tergrund des konziliaren Ansatzes beim Menschen, der zentralen Bedeu
tung der Person im Modell der Gottebenbildlichkeit als Achse der Ge
samtkonstitution und in der Konkretisierung im ehelichen Strukturprin
zip der Liebe auch des konziliaren Eheverständnisses erhellt in aller 
Deutlichkeit, daß ein institutionell-ekklesiologisches Verständnis ob
solet und auch das heilsgeschichtlich-ekklesiologlsche im Gefolge der 

0" 

konziliaren Perspektive, wenn auch nicht einfachhin ersetzt, so doch 
zumindest ergänzt werden muß durch eine anthropologisch-ekklesiologl
sche Konzeption - zumal gerade die letzten bei den häufig gemeinsam 
auftreten und ineinander übergehen. 96 Dieses konziliar nahegeleg
te, anthropologisch ansetzende Verständis der Beziehung zwischen Ehe 
und Kirche bzw. der Verbindung Christus-Kirche ist aber darüber hinaus 
offen für eine weitergehende Vertiefung. Dazu ist vor allem der analo
ge Charakter dieses Abbildverhältnisses ernstzunehmen. 97 • D. h., 
zwischen bei den Vergleichsseiten besteht ein entscheidendes 
Entsprechungsverhältnis, ohne aber zur Ununterschiedenheit, zur 
Identifizierung zu werden. M. a. W.: Das Bundesmodell Christus-Kirche 
repräsentiert das Partnerverhältnis, soll es erhellen, aber es 
identifiziert sich nicht damit, sollen nicht Modell- und Analogiecha-, 
rakter innerlich verloren gehen und damit die motivierende Erhellung 
zu einer zwangsläufigen übereinstimmung verkommen. Ernstnehmen der Ana-

95 Vgl. ebd., 21-23. 

96 Vgl. ebd., 23. 

91 Vgl. R. Schnackenburg, Brief, 261. 
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10g1e oder Modellhaftigkeit bedeutet dann aber, sowohl Entsprechungen 
als auch Unterschiede zu benennen. Die Entsprechung liegt ohne Zweifel 
in der vorbehaltlosen, bedingungslosen liebe, die zumindest grundsätz
lich nicht nur, gute und schlechte Seiten, sondern auch gute und 
schlechte Taten und Eigenschaften des. Partners mitumfaßt9B , für 

die nicht Zerrüttung und Scheidung, sondern Versöhnungsbereitschaft 
die primäre Kategorie ist. Gerade der biblische Befund jedoch muß hier 
sogleich differenzierend auf die Unterschiede aufmerksam machen. Alt
wie neutestamentlich wird die unbedingt-absolute liebe und Treuezusage 

und -haltung ausschließlich von Gott bzw. Christus, nicht aber vom je
weiligen menschlichen Partner (Volk/Kirche) ausgesagt. 99 Entschei

dend ist die liebe Christi zu seiner Kirche, welch letztere als dank
bar Empfangende die liebe erwidert. 10o Exemplarisch ist das Ver
halten Christi zur Kirche und nicht umgekehrt. 101 D. h. die Bezie
hung Christus-Kirche ist nicht univok-fusionell zu verstehen in dem 
Sinne, daß sie in gleicher Weise von bei den Partnern her durchzubuch
stabieren wäre. Während man in bezug auf die Bindung Christi an seine 

Kirche von einer unzerstörbaren und absoluten Treue sprechen kann, 
sind diese Attribute auf das Verhältnis der Kirche. zu ihrem Herrn nur 
in einer Art ekklesiologischer Hybris anwendbar, denn die Kirche 
bleibt auch als Heilige zugleich immer auch Sünderin, bleibt trotz des 
Geistbesitzes immer zu dauernder Bekehrung und Umkehr aufgeru
fen. 102 Auf der Bischofssynode des Jahres 1980 zum Thema Familie 
hat der stellvertretende Vorsitzende der Kanadischen Bischofskonfe
renz, Eb. legare, Grouard-Mclennan/Kanada, auf diese Problema

tik aufmerksam gemacht, indem er eine differenziertere theologische 
'Betrachtungsweise des Verhältnisses Christus-Kirche einmahnte. Das Ver
hältnis der Kirche zu ihrem Herrn bleibe geprägt von menschlicher Ge-

98 Vgl. o. 3.3.2.3.2. 

99 Vgl. o. 2.2.2. 

100 Vgl. R. Schnackenburg, Brief, 252 und 257. 

101 Vgl. ebd., 263. 

102 vgl. T. Schneider, Auslegung, 369 und P. RellY, Mariage, 401. 
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brochenheit. Nur eine essential ist ische Auffassung der Ehe könne dazu 
fUhren, die Kirche bereits im Vollkommenheitszustand zu vermeinen, da
bei vergessend, daß die Kirche noch nicht am Ziel ihrer Pilgerschaft 
ist. Auch von dieser Warte aus fragt er, ob die Ehetheologie nicht in 
einer existentialistischeren und personalJstischeren Weise konzipiert 
werden mUsse'03 , damit nichts anderes einfordernd als eine konse
quente Entfaltung konziliarer Ehetheologie. Während der essentialisti
sche Ansatz Gegenwart und Zukunft zur Identität zusammenpreßt, ist der 
konziliar-personale in der Lage, die Spannung zwischen der schon er
folgten Ermöglichung christusgemäßen Verhaltens und der dennoch nicht 
vollständigen Realisierung hoffnungsvoll und geistvertrauend durchzu
halten. l04 Als Getaufte in die Beziehung zwischen Christus und 
seiner Kirche hineingenommen, verbleibt das Paar dennoch auf der Seite 
der vom Geist belebten und zugleich menschlichen Kirche, erfährt es 
Hoffnung und Kraft in der Orientierung an Gottes unbedingter Zusage im 
eigenen Lebensentwurf,'ohne dabei über das Maß jener Treue hinauswach
sen zu können, das auch der Kirche (nur) möglich ist. 'OS Wie die
se in ihrer Sendung, "ihr Verhältnis zu Christus in Glaube, Hoffnung 
und Liebe exemplarisch vorzuleben, versagen" kannl06 , so können 
auch die Eheleute in ihrer Orientierung an Christi Vorbild an ihm vor
beileben und damit ihre Ehe und letztlich sich selbst verfehlen. Wie 
der Kirche zwar der Geist verheißen ist, dies in ihrer konkreten Ge
stalt aber nicht immer zu erkennen ist, so würde auf der Linie des kon
ziliar nahegelegten anthropologisch-ekklesiologischen Verständnisses 
des Ehesakraments in einem weiteren Reflexionsschritt ein ethisch-ek
klesiologisches möglich, für das gilt: "Oie Ehe ist nicht erst dann 
Ehe, wenn sie sakramental ist. Vielmehr umgekehrt: Oie Ehe ist sakra
mental, wenn sie im Glauben gelebt wird". 107 Daß diese theolo-

103 Vgl. J. Grootaers, J. A. Selling, Synod, 53. 

104 Vgl. P. Remy, Mariage, 403. 

105 Vg1. ebd., 406. 

106 Vgl. O. H. Pesch, Ehe, 23. 

107 Ebd., 23. Vgl. auch CTJ, Propositiones, mf. n. 404., wo ausdriickliCh festgestellt wird, daß es 
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gisch vertretbare und konziliar legitimierte Sicht Konsequenzen fOr 
den kirchenrechtlichen Schutz des Ehebestandes hat, liegt auf der 
Hand,108 

Damit dürfte die Eignungspriorität des Bundesbegriffs zu voller 
Evidenz gelangt sein: 

- wird in rechtlicher Perspektive der Eigenart der Ehewirklichkeit 
ein kontraktuelles Denken nur in Form des Statuskontrakts und dieser 
nur in bezug auf die Eheschließung gerecht und der Ehe als erfahrener 
Vorgegebenheit und in ihrem existentiellen Bestand nur ein Institu
tionsverständnis, das diese als geschichtlich gewachsene Form "institu
tionalisierter Freiheit" versteht, 

- und müssen diese Begriffe dort versagen oder sich zumindest als 
unvollständig erweisen, wo die Gesamtwirklichkeit der Ehe als auch re
ligiös-christlich dimensionierte angemessen notionell eingefangen 
werden soll, 

- dann muß vor dem Hintergrund der sowohl im römisch-kulturellen 
wie im biblischen Kontext klaren rechtssprachlichen Herkunft einer
seits und der gleichzeitigen Fähigkeit zur Erfassung und Wiedergabe 
nicht nur personaler, von Liebe geprägter zwischenmenschlicher Bezie
hungen, sondern darüber hinaus auch der theologischen Dimension der 
Ehe anderseits und schließlich der Anwendbarkeit sowohl in bezug auf 
die Eheschließung als auch auf das Eheverhältnis der vom Konzil favo
risierte und nun in seiner Eignungsprioriät reflexiv aufgewiesene Bun
desbegriff als Ehemodell rezipiert werden, das der Rechtsperspekti-
ve des Kanonisten genügen kann, ohne der 
der Ehe verkürzende Gewalt anzutun. 109 

personalen Wirklichkeit 
Ehebund meint in die-

nicht ausgeschlossen sei, daß die Kirche die Begriffe der Sakramentalität und des Vollzugs der 
Ehe naher bestimme und besser erhelle, so daß die gesamte Lehre über die Unaufl/Jslichkeit der 
Ehe zu einer tieferen und genaueren Synthese gelangen könnte: 'NeQue excludi potest Ecclesiall 
posse notiones sacmenta 1 i tat i s et consummat ion; s i ta mag i s determi na re ea rU.Que sens um Ha u 1-
terimus illustrare ut exinde tota doctrina de matrimonii indissolubilitate in profundiore et ac
curatiore synthesi proponatur' . 

108 Vgl. u. Ausblick. 

109 Daß der Bundesbegriff mit seiner sowohl rechtl ichen als auch personalen Komponente auch dem kir
chenlateinischen und rechtssprachl ichen Gebrauch nicht völl ig fremd ist, zeigen die Eintrage bei 
A. Sleumer, Kirchenlateinisches Wörterbuch, 338: 'I. Treubund, Bundnis, Vertrag; 2. Bund, Verbin-
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sem Sinne das unbedingte öffentliche Ja zum Partner im Hinblick auf ei
ne gesamtpersonale Lebens- und Liebesgemeinschaft, die auf Partner
schaft und Nachkommenschaft hingeordnet ist, als dem statusverändern
den Akt der Eheschließung einerseits und das matrimonium in facto esse 
als öffentlich anerkannter Status, desse~ konkrete existentielle Ver
wirklichung der sittlichen Verantwortungsfreiheit der Partner aufgege
ben ist, anderseits, wobei beide Aspekte der einen Ehewirklichkeit un
ter der Verheißung und gnadenvollen Zuwendung Gottes stehen, die die 
christliche Hoffnung auch in Situationen schwerster Belastung nicht 

vorschnell aufgeben läßt. 

2.2.3. Der Bundesbegriff im CIC1983 

Zahlen sind zwar keine Argumente. Zieht man jedoch den notionellen 
und ideellen Absolutismus des Vertragsbegriffs im altkodikarischen Ehe

recht110 in Betracht, dann ist der wortstatistische Befund in be
zug auf den CIC1983 zumindest geeignet, die Aufmerksamkeit in besonde
rer Weise zu schärfen. Denn.während Formen des Verbs "contrahere" das 

Feld der Bezeichnung der Eheschließung nach wie vor deutlich beherr
schen111 , ist der eigentliche terminus technicus, das Substantiv 

"contractus", hinter den nun häufiger anzutreffenden foedus-Begriff 
auf den zweiten Platz zurückgefallen. 112 Diese trotz der eindeuti
gen konziliaren Option im neuen Codex anzutreffende terminologische 
Zweigleisigkeit, die durch die Neuaufnahme des Bundesbegriffs bei 
gleichzeitiger Wiederverwendung des Vertragsterminus entstanden ist, 
findet in der kanonistischen Kommentierung einen außerordentlich gerin
gen Nachhall. Allgemein läßt sich feststellen, daß Motive für die Ein
fOhrung und einige Vorzüge des Bundesbegriffs angegeben werden, ohne 

dung' und e. 133 §2 CICI917!18: 'Eisdelll Iieet eum illis tantullllulieribus eohabitare in Quibus 
naturale foedus nihil, lIali perlilittit suspicare, Quales sunt mater, soror • (H.v.V.) hin
sicht 1 ieh der verwandtschaft lichen Verbundenhei t. 

110 Vg1. o. Erster Tei I: 1.2. 

111 Vg1. bei X. Ochoa, Index Codicis, 112. 

112 Vg1. 'contractus' nur zweimal in cc. 1055 &2 und 1091 12 CIC1983; dagegen 'foedus' dreimal in 
ce. 1055 61 t 1057 12 und 1063 n.4 CIC1983. 
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daß allerdings eine wirkliche Spannung durch die Doppelbegrifflichkeit 

empfunden wird. Diese wird vielmehr überwiegend zugunsten des Vertrags
begriffs aufgelöst, in dem entweder eine Synonymität beider Begriffe 

behauptet, foedus also nur als contractus wahrgenommen, oder aber 

eine ausdrückliche Beschränkung auf die Eh~ als Rechtswirklichkeit vor
genommen und damit der semantische überhang des Bundesbegriffs in den 

Bereich des rechtlich Irrelevanten verwiesen wird. Der Vorzug der Rede 

vom Ehebund bestehe etwa darin, daß so zum Ausdruck komme, daß die 

Ehe mehr umfasse als ein Rechtsgeschäft11S , mehr sei als ein blos
ser Vertrag11 ., über eine gegenseitige zweckbestimmte Rechtsein

räumung hinausreiche. 115 Konkretisiert wird dieses "Mehr" als ei

ne die rechtliche Dimension überschreitende Berücksichtigung der perso

nalen und religiös-sakramentalen Dimension der Ehe'1e, die zu

gleich als Ausweis der Konzilskonformität des neuen Eherechts allge

mein'17 oder etwas tiefergehend als Niederschlag des umfassende

ren konziliaren Eheverständnisses118 verstanden wird, wodurch die 

Si gnal bedeutung des Bundesbegriffs für eine erneuerte Ehekonzeption 

flüchtig aufschimmert, ohne aber weiter enthüllt zu werden. Kommt be

reits bei den genannten Motivierungen der EinfUhrung des Bundesbe

griffs kaum mehr zur Geltung als eine terminologische Ausbesserung, so 

erfolgt bei dem Versuch einer BeWältigung der eherechtlichen Doppelbe

grifflichkeit eine ganz bewußte Reduzierung auf ein bloß terminologi-

113 Vg1. R. Sebott, Eherecht, H. 

tU vg1. J. l. larrabe, Codigo, 6; H. Zapp. Eherecht, 24. 

115 Vg1. H. Heimerl, H. Pree, Kirchenrecht, 160. 

116 vg1. M. Kaiser, Geschieden, 28 und ders., Eherecht, 141 und von evangelischer Seite E. Wilkens, 
Eheverständnis, 512. Ygl. die8etonung des personalen Aspekts bei L. Menuz, DroH, 198; l. Car
len, Eherecht, 108 und 111; H. Heimer1, H. Pree, Kirchenrecht, 166; H. Schwendenwein, Kirchen
recht, 361 und 379, die des bib1isch-theologischen Aspekts bei P. Brancherau, Sacrement, 318; J. 
l. Larrabe, COdiga, 6; A. Abate, Costituzione, 284; M. F. Pompedda, Annotazioni, 21; R. Sebott, 
Eherecht, 11; l. Orsy, Harriage, 292; H. Schwendenwein, Kirchenrecht, 588 Anm. 4; H. Heimer1, H. 
Pree, Kirchenrecht, 166; J. Prader, Eher'echt, 16 und 115 An!!. 2. 

m Vg1. L. Henuz, DroH, 198; A. Abate, Cost Huz iane, 284. 

118 Vg 1. P. Brancherau , Sacrement, 377; R. Sebott, Eherecht, 15f.; H. He i mer 1, H. Pree, K i rchen
recht, 16D. 
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sches Problem. So wird etwa undifferenziert "foedus" einfachhin als ei

ne spezifische Vertragsart bezeichnet, als welche er auch zur Fassung 
des Verhältnisses Jahwe-Volk aufgegriffen worden sei. 119 Oder es 

wird aus der Formulierung des c, 1055 §1 CIC1983 hinsichtlich des Bun

des als Gründungsakt der ehelichen lebens~ und liebesgemeinschaft auf 

dessen auch rechtlichen Aspekt geschlossen und dann unmittelbar gefol

gert, dies bedeute, die Ehe sei als Bund auch Vertrag120 , d. h., 

der Ehevertrag werde eben auch Ehebund genannt,121 So verstanden 

bringt Ehebund allenfalls soviel zur Geltung wie im altkodikarischen 

Kontext die Verbindung "contractus sui generis" .122 Damit wird 

die Problematik "foedus/contractus" auf der Ebene bloßer terminologi

scher Opportunität, nicht aber, wie eigentlich auf Grund der konzilia

ren Grundentscheidung notwendig. auf der des Eheverständnisses themati
siert und dadurch unzulässig minimalisiert, Dies kommt auch deutlich 

bei einem linguistischen Argumentationsversuch zum Ausdruck, der davon 

ausgeht. daß beide Begriffe ein und dieselbe Wirklichkeit bezeichnen, 

nämlich den unwiderruflichen äußeren Austausch des personalen Konsen
ses, die Ehe einzugehen, Allerdings habe der foedus-Begriff den Vor

teil einer personaleren Nebenbedeutung, während der contractus-Begriff 

vor allem sachliche Bezüge konnotiere. Trotz der grundsätzlichen Syno

nymität scheine das Konzil den ersteren Begriff wegen seiner positive

ren Konnotation vorgezogen zu haben, und das empfehle ihn auch im Um

gang mit Zeitgenossen. ohne daß dies der fachlichen Eignung des Ver

tragsbegriffs abträglich sei 123 , was im Ergebnis auf einen rheto-

119 Vgl.J. F. Casta~o, Natura, 231 und ebd., 241 Anm. 59, wo als e1nzlges 'Argument' der exe
getisch nicht weiter begründete und damit biblizistische Hinweis auf Gen 15,9-18 erfolgt. Zur 
Differenzierung vgl. o. 2.2.1. 

120 Vgl. H. Zapp, Eherecht, 22. 

121 Vgl. J. Königs~ann, Eherecht, 195; M. F. POllpedda, Annotazioni, 19 und 21; R. llano Cifuentes, 
Natureza, 574. 

122 Vgl. H. Schwendenwein, Kirchenrecht: 'Wenn der neue CIC (in c. 105511) in Anlehnung an Vat Il 
GS Art. 48 Abs. 1 von Ehebund spricht, so deshalb, UII diesen Vertrag, bei deli es UII ein ganz 
besonderes personales und religiöses Verhältnis geht, von gewöhnlichen Vertrigen abzuheben'. 
Vgl. ebenso A. E. Hierold, Normen, 105f. 

123 Vgl. J. A. Renken, Understanding, 531f. 
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rischen Opportunismus hinausläuft. Allerdings erweist sich dieser Ge

dankengang schnell als sowohl linguistisch wie auch konzilstheologisch 

defizitär. Oie Bedeutung eines Wortes ergibt sich aus einem Bezug auf 

die Wirklichkeit einerseits und auf bestimmte Sichtweisen und Bewertun

gen anderseits. Es geht in der Tat nicht um reine Verweisbezeichnungen 

(Denotationen), sondern auch um enthaltene Werturteile und damit Mitbe

deutungen (Konnotationen), die nicht kognitiver, sondern emotiv-sozia

ler Herkunft sind und entweder generell, d. h. von allgemein akzeptier

tem Stilwert, oder aber individuell im Sinne spezifischer Assoziatio

nen einzelner Sprachteilhaber sind. 124 Im theologisch-kirchen

rechtlichen Sprachgebrauch nun denotiert der Vertragsbegriff die altko

dikarische Ehesicht mit,ihrer ganz bewußten rechtlichen Außerachtlas

sung personal-partnerschaftlicher Aspekte der Ehe. Gerade diese fachli

che Denotation und keineswegs bloß nebensächliche, aber inopportune 

Bei bedeutung hatte das Konzil veranlaßt, diesen Begriff als Synonym 

für den in seinem gesamtpersonalen Ausmaß wiedergewonnenen Konsensge

danken zu streichen und stattdessen den angemesseneren Bundesbegriff 

zu wählen. Der Unterschied zwischen beiden Begriffen ist auf der konno

tativen Ebene nicht adäquat zu erfassen, sondern vielmehr denotativer 

Natur. Ein als unvollständig eingesehenes Ehemodell (contractus) wurde 

durch ein anderes ersetzt (foedus), dessen Eignungspriorität sich in 

systematischer Reflexion bestätigt hat. 

Oie Auffassung von der lediglich konnotativen Unterschiedenheit der 

beiden Begriffe taucht auch in einer weiteren Gestalt auf, die man als 

das Argument der Beschränkung auf die reine Rechtswirklichkeit charak

terisieren könnte. Dabei wird direkt oder indirekt davon ausgegangen, 

daß das kanonische Recht die Ehe nur oder zumindest primär als Rechts

wirklichkeit angehe. 125 Zwar erschöpfe sich das Wesen der Ehe , 
nicht darin, aber es könne "nicht zur Aufgabe des kanonischen Ehe-

rechts gemacht werden, in einer Begriffsbestimmung eine allen Aspekten 

gerecht werdende Wesens-Charakterisierung der Ehe zu versu-

124 Vg1. W. Eichler, K.-D. Bünting, Grammatik, 253f. 

125 Vgl. zu den Defiziten dieser Sicht o. 1.2. 
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ehen", 126 Wenn dann Rechtskontinuität und Rechtssicherheit ("Sta

bllitätseffekt") so hoch in der Güterhierarchie angesiedelt werden, 

daß zeitweilig sogar "unrichtiges Recht .,. wegen des Gutes der Rechts

sicherheit ertragen werden müßte"127, dann liegt es nahe, den foe

dus-Begriff entweder, sofern er als ajuridisch verstanden wird, als Zu

geständnis an ein geistliches Recht aufzufassen, das seine theologi

schen Vorgegebenheiten zum Teil in den Gesetzestext aufnehme128 , 

und die rechtliche Dimension der Ehe nicht anders als durch den Ver

tragsbegriff für gewährleistbar zu halten129 , oder aber beide Be

griffe auf rechtlicher Ebene als Synonyme zu begreifen, wo sie beide 

gleichermaßen anwendbar seien, um dann entweder eine nur konnotativ be

gründete Bevorzugung de~ Bundesbegriffs auszusprechen130 oder sie 
auf theologischer Ebene in gleicher Weise für unzulänglich zu halten 

und keinerlei rechtssprachlichen Änderungsbedarf zu empfin

den. 131 Die Weiterverwendung des Vertragsbegriffs im nauen Codex 

wird dann entweder einigermaßen vorsichtig als Nichtverwerfung für die 

rechtliche Sichtweise aufgefaßt132 oder aber kategorisch festge-

126 H. Zapp, Eherecht, 19. 

121 Ebd., 12 (dortige H. nicht übernommen). Vg1. demgegenüber das BemOhen um eine Balance zwischen 
Rechtskontinuität und menschlicher Persönlichkeit bei B. Primetshofer, überlegungen, 157. 

128 Vg 1. A. Scheuermann , Eherecht, 322. 

129 Vgl. R. Schunck, Ehe, der nach seinen Ausführungen über die Ehe als schuldrechtliches Verhält
nis, vgl. o. 2.1., vo~ der '~ithin nötige!n) Betonung des vertragslläBigen Charakters der Ehe' 
spricht, vgl. ebd., 50. Für K. liidicke, Rechtsnatur, 153 'muß' die konziliare Aussage über den 
Ehekonsens • inder Sphäre der gese llschaft lichen Verbi nd 1 i chke i t, d. h. inder Rechtssphäre als 
Vertrag bezeichnet werden', wobei dort zudem ein besonderes Interesse an der genauen Erfaßbar
ke i t der Gii I t i gkei tsvoraussetzungen zum mot i v ischen Hintergrund der Vertragsopt i on zu gehören 
scheint, vgl. ebd., 160. 

130 Vgl. J. A. Renken, Understanding, 371 und L. örsy,Harriage, 291f. 

131 Vgl. J. F. Casta~o, Natura, 238f. Dabei ist bezeichnend, daß er ebd., 223f. zur Klärung 
der Frage, ob der Vertragsbegriff für die Ehe geeignet sei, die präzisierende Prämisse für notwen
dig hält, daß dieser Begriff ausschließlich die rechtliche Seite der Ehe anziele und in keiner 
Weise etwas in bezug auf die ~enschliche, moralische, spirituelle oder mystische Seite präjudizie
ren möchte. Es gehe nicht um die Erfassung der komplexen Ehewirklichkeit, sondern nur um die des 
recht li ch-sozia len Aspekts. Eine Komment i erung dieser Se I bstbeschrinkung ist vor dem Hintergrund 
des Konzilsbefundes überflüssig. 

132 Vgl. K. Lüdicke, in: Hünsterischer Kommentar zum eIe, 1055, 3. 
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stellt: "Unmißverständl ich kommt der Vertragscharakter auch des Ehebun
des durch die im Einleitungskanon zum Eherecht enthaltene Gleichset

zung von Vertrag und Bund zum Ausdruck •• " die für das kanonische 
Eherecht traditionelle Vertragslehre hat '" erneut ihre Bekräftigung 
gefunden", 133 

Dem Anliegen, die rechtliche Dimension der Ehe nicht aus dem Blick 
geraten zu lassen, ist auch mit Hilfe des Bundesbegriffs Rechnung zu 
tragen, der keineswegs eine außerrechtliche Kategorie darstellt, Viel
mehr ist er als Rechtsbegriff nicht nur genauso geeignet wie der Ver
tragsbegriff, sondern besitzt einen entscheidenden Ei gnungsvorsprung , 
da er die Ehe nicht wie der Vertragsbegriff in seinem altkodikarischen 
Verständnis als abstrakte Rechtswirklichkeit und auch nicht nur in ei
ner der Gesamtwirklichkeit der Ehe angepaßten Konzeption als Status
oder Eingehungsvertrag in einer anthropologisch angemesseneren Weise 
erfaßt, sondern vielmehr den modellbegrifflichen Niederschlag der kon
ziliar initiierten Neudurchdenkung der kanonischen Ehesicht in all ih
ren Konsequenzen bildet,134 

Was die behauptete "Unmißverständllchkeit" der kodikarlschen "Bestä
tigung" der ausdrücklich als "traditionell" gekennzeichneten Vertrags
konzeption anbelangt, so muß allerdings auffallen, daß diese Behaup-

133 H. Zapp. Eherecht, 22. In dieser neuesten Auflage seines Eherechtskolillentars hat H. Zapp seine 
Behauptung noch durch zwei kleine Veränderungen il Vergleich zur 6. Auflage, vgl. ders., Ehe
recht', 24, unterstrichen, insofern er nun etwas starker von 'Bekräftigung' statt nur von 
'Besm igung" spricht und die Gleichsetzungsthese in bezug auf Vertrag und Bund noch drucktech
nisch kursiv h. Auch für A. Scheumann, Eherecht, 322 ist durch die Wiederverwendung des Ver
tragsbegriffs 'gewiß', daß.it deli Bundesbegriff nichts Neues gesagt werden sollte. J. A. Ren
ken, Understanding, 375f. führt als AutoritAsbeweis zusätzlich die Rota-Ansprache Papst Pauls 
VI. v. 09.02.1976, 206 an, wo der Papst ill Zusallllenhang mit der Betonung des Konsensprinzips for
mulierte: 'TaHs consensus est actus voluntatis indolis pacticiae (vel foedus coniugii, 
ut dictione utallus, quae hodie potior habetur quall! vox contractus .. :. J. A. Renken selbst 
äußert äußert ebd., 375 die Vermutung: 'He surely infers that the terms, at least when consi
dered frOll! a juridic point of view, are synonYllous'. 'Sicher' ist hier allerdings nur, daS diese 
Interpretation nicht haltbar ist. Vielmehr IIUß auffallen, daS der Papst in dieseIl Zusallllenhang 
der Herausstellung des Konsensprinzips und des verpfliChtenden Charakters des Initialkonsenses 
eigens eine distanzierte Bellerkung über den vertragsbegriff einfließen lieB. Er stellte, wenn 
auch ohne nähere Begrilndung, deut li ch die Eignungsprior ität des Bundesbegriffs fest. 

134 Vgl. B. Bruns, Vertragslehre, 25, der diese Neukonzeption mit Recht als Grundvoraussetzung einer 
reformierten Ei nzel norilli erung d~s k i rch lichen Lebenmk tors Ehe fordert. 
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tung trotz des einigermaßen überraschenden wortstatistischen Befundes 

ohne jeden Rekurs auf die Entwicklung der einschlägigen Canones in der 
Codexreformgeschichte erfolgt. Demgegenüber wird von anderer Seite zu
mindest darauf hingewiesen, daß die doppelte Terminologie darauf 

schließen lasse, daß man sich diesbez~glich nicht leicht getan 
hat l35 , ja daß die Textgeschichte sogar ausdrückliche Vorbehalte 
gegen den Vertragsbegriff kennt. l36 Um den Stellenwert des Bundes
begriffs im neuen kanonischen Eherecht richtig einschätzen zu können, 
ist daher ein differenzierender Blick auf die diesbezügliche Reflexion 
in der Codexreformkommission von Nöten. Der terminus technicus "con

tractus" taucht im Eherecht nur noch an zwei Stellen auf. Er findet 
sich zum einen in c. 1097 §2 CIC1983 über den Eigenschaftsirrtum. Die 
Diskussion über die Reform des a1tkodikarischen Vorgängers, c. 1083 §2 
CIC1917/18, konzentrierte sich sehr schnell auf die Oberflüssigkeit 
der Berücksichtigung des Irrtums über den Sklavenstand einerseits und 
die Problematik der Gültigkeitsrelevanz . der Täuschung ander

seits. la7 Das 1975 fertiggestellte Schema Sacr wies entsprechend 

einen eigenen Canon über die TäuschunglS8 und die Streichung des 
Irrtums über den Sklavenstand aus, während der einleitende Teil des Ca
nons mit dem dort verwendeten Vertragsbegriff unberührt blieb. la9 

Der 1977 zur Auswertung der von den Konsultationsorganen zum Schema 
Sacr eingereichten Verbesserungsvorschläge zum Eherecht eingerichtete 
Coetus parvus,40 verzeichnete auf seiner ersten Sitzung im Febru

ar unter den allgemeinen Eingängen u. a. die Kritik, das Schema sei 
von der Vertragslogik durchprägt und übersehe die ekklesiale Dimension 

der Ehel4 ', und während sich die spätere Diskussion erneut vor a1-

135 Vgl. J. L. Larrabe, COdigo, 6. 

136 Vg1. M. F. Pompedda, Annotazioni, 20; E. Garcia, Derecho, 261 und ausführlicher J. A. Renken, 
Understanding, 381-391; alle mit einem die Vertragssicht bestätigenden Ergebnis. 

131 Vg1. COllllunicationes 3 (1911), 16f. 

138 Vg1. c. 300 ScheMa Sacr. 

139 Vg I. c. 299 12 Schella Sm: • Error in Qua litate personae, ets i det causam contractu i, 
(H. v. V.). 

140 Vgl. Communicationes 9 (1917) 111. 
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lern um den Problemkreis Täuschung drehte142 , wurde unter einigen 
als weniger bedeutsam eingestuften, "kleineren" Verbesserungsvorschlä
gen auch die Anregung erwähnt, "contractui" durch "consensui" zu erset
zen, der allerdings ohne weitere Diskussion nicht stattgegeben wur
de. 143 Der erste Teil des Canons findet sich daher unverändert 
auch in seiner neukodikarischen Fassung. Ein zweites Mal taucht der 
Vertragsbegriff in c. 1055 §2 CIC1983 auf, in dem die Realidentität 
von Eheschließung unter Christen und Sakramentalität fixiert wird. Daß 
dieser Canon mit dem früheren c. 1012 62 CIC1917/18 identisch bleiben 
sollte, stand von Anfang an fest. 144 Gegenüber Vorschlägen in be
zug auf die nun getrennt behandelte Aussage über die Realidentität des 
c. 242 §2 Schema Sacr wurde die einhellige Meinung der Konsultoren 
klargestellt, daß diese Aussage keinesfalls eine Änderung erfahren sol

le, da es nicht Aufgabe der Kommission sei, die dahinter stehenden Fra
gen zu klären, und daß es, solange die theologische Problematik nicht 
von den dafür zuständigen Organen auf andere Weise gelöst werde, not
wendig sei, die Gesetze in allgemein anerkannten theologischen Voraus
setzungen wurzeln zu lassen. 145 Nicht einmal der Einwurf eines 
Konsultors, wenigstens die kausale Verknüpfung "quare" zu streichen, 

ließ man gelten, um jeden Eindruck zu vermeiden, die Kommission wolle 
in bezug auf die doktrinelle Frage irgendeine VorentSCheidung tref-

141 Vgl. ebd., 111: ' ... al iqua Universitas censet sche~a pervasulII esse Jogica eontractus, et dimen
sione eeelesiali !natrilonii mere'. 

142 Vg1. ebd., 311-313. 

143 Vgl. ebd., 311: 'ean. 299 (eIC 1083) ••• - Circa redactioneIl huius eananis aliquae parvae 
emendat iones (ex. gr. . .. d icatur ' eonsensu i' loeo ' eantraetu i ') prapasitae sunt, Quae Cansulta
ribus non placuerunt'. 

144 vgl. COllllunicationes 3 (1971) 70 noch in bezug auf beide Paragraphen des Canons: 'eanan 1012 § 
1, qua edicitur sacramentalis dignitas contractus lIatrillonialis duorul baptizatorulI, necnon § 2, 
qua affi rllat rea 1 eil ident i tateIlI hui us contractus va J ide i nH i et sacralllent i, intaetae rellanse
runt' . 

145 Vgl. COllllunieationes 9 (1977) 122: 'Consultores unaniliter htentur non esse nostrae COlllllissio
nis ha ne quaestionem diriaere et usque dum quaestio theologiea ab organis cOllpetentibus non sol
vetur aHo lIodo, necesse est ut leges fundentur in praesuppositis theologicis communiter admis
sis. IdeoQue Consultores censent canonen ninime esse mutandul!'. 
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fen. 146 Auf diese Weise wurde die Gesamtformulierung dieses Para
graphen gleichsam für jede auch noch so kleine Modifizierung im Rahmen 

der Codex reform tabuisiert, um auch nicht das geringste Indiz für eine 
eventuelle Interpretation als Eingriff in die Diskussion um dieses The

ma zu liefern. Die Beibehaltung der Form~lierung beruhte daher nicht 
auf einer reflexiven Wahl und Abwägung gegen andere mögliche, sondern 
wurde gar nicht erst zum Gegenstand einer solchen Reflexion gemacht. 

Die Formel als solche sollte unangetastet bleiben. Ihre Einzelelemente 

wurden daher nicht im Detail legitimiert, sondern nahmen als Bestand
teile der Formel an deren Immunität gegen Änderungen teil, Die Zusam
menstellung des Konsultationsergebnisses zum Schema CIC 1980 verzeich
net dann zu dem unveränderten Canon, c. 1008 §2 Schema CIC 1980, neben 
erneuten Vorstößen in Richtung auf das Identitätsprinzip und ihrer mit 

den Äußerungen von 1977 inhaltlich identischen Ablehnung147 den 
Wunsch Kard. Satowakis, Nagasaki/Japan, eine mögliche IrrefÜhrung 

durch die unterschiedliche Terminologie in §1 (foedus) und §2 (contrac
tus) für den Fall ihrer Beibehaltung durch ihre ausdrückliche Gleich

setzung zu vermeiden. 148 Kard. Palazzini/Rom beanstandete das ver
bindende "quare" als unlogisch, weil zwischem dem ersten Paragraphen, 

der von "foedus" spreche, und dem zweiten, der "contractus" enthalte, 
Unterschiede bestünden. 149 Die Antwort stellte daraufhin in einer 

knappen, die Besprechung dieses Canons beschließenden Bemerkung fest, 

die Begriffe "contractus" und "foedus" seien nach Beratung in ein und 
demselben Sinne verwendet worden, damit klar sei, daß der Ehebund, von 

146 YgJ. ebd., 122: 'AliQuis Consultor proponit ut saltem supprimatur verbum supprilere 'quare'; 
al i i Consultores ne hoc quidem verbulI supprilllere volunt, ne videatur COllissio praeiudiciuI Quod
Quam ponere vo 1 u i sse in ord i ne ad i pSS. Quaest ionem doctri na lem de qua serlo est ; n hoc cano
neo . 

147 YgJ. Relatio, 1981, 244f. 

148 YgJ. ebd., 2U: "3. Usus in eodem canone duam diversarum locutionem ad des;gnandum matrimo
niuI (foedus et contractus) in errorem inducere potest. Si duo en;!! retinenda videntur, dicatur: 
'Foedus QUQd est contractus' ve 1 'Contractus latr imon ia 1 i s est foedus' ve 1 al i QU i d s imi 1 e 

149 Vg1. ebd., 244: '4. AdverbiulII 'quare' logice non seQuitur quia differentiae adnotantur inter 
primam paragraphulil (ubi dicitur 'foedus') et altera. (ubi dicitur 'contractus') .. :. 
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dem in "Gaudium et spes" die Rede sei, fOr Getaufte auf keine andere 
Weise konstituiert werden könne als durch einen Vertrag, wenn auch ei
gener Art. Aus diesem Grund bleibe auch das Wörtchen "quare" unverän
dert. '50 Diese Antwort stellt allerdings vor mehr Probleme als 
sie löst. Zum einen wird behauptet, die gleichsinnige Verwendung von 
"foedus/contractus" sei Beratungsergebnis. Da beide unmittelbaren Kon
texte, in denen der Vertragsbegriff anzutreffen ist, keinerlei Verände
rung erfuhren und der Canon zur Realidentität eigens gegen jede Ände

rung immunisiert wurde, dort also jeweils kein Anlaß für eine termino
logische Debatte gegeben war, kann damit nur die Beratung über die Ein
führung des Bundesbegriffs gemeint sein, deren Verlauf und Ergebnis 
aber - wie sich sogleich zeigen wird - keine StOtze fOr eine Synonymi

tät bietet. Zum anderen stellt sich eine weitere, zweifache Schwierig
keit ein, näherhin durch die Erwähnung des Konzils und sodann eine 
sprachlogischer Natur. Eine semantische Ineinssetzung der beiden Be
griffe verfehlt eindeutig die Intention des Konzils '51 , auf die 
die Codexreform insgesamt'52 wie auch die Oberarbeitung des Ehe
rechts verpflichtet war. 153 Die Antwort führt darüber hinaus inso
fern in einen logisch nicht behebbaren Widerspruch, als siem1t der se
mantischen Identität der beidenBegriffe ausdrücken will, daß der Ehe
bund, der hier für das matrimonium in facto esse steht, unter Getauf
ten nur durch einen Vertrag zustandekommen kann, womit das matrimonium 
in fieri gemeint ist. Nun gilt aber entweder "foedus=contractus", dann 
kommt die Ehe durch einen Vertrag zustande, der auch Bund genannt wer
den kann bzw. umgekehrt'54 , oder aber das Eheverhältnis soll als 

150 Vg1. ebd., 245: 'H. ". Ad § 2. ". Lacutiones 'contractus' et 'foedus' uno eodellque sensu ad
hibitae sunt, consulto quidell, ut Iiquidius pateat foedus IlItri"oniale de qua in GaudiulI et 
Spes nulle alio "odo constituti posse pro baptizatis quall per contraetuI, etsi sui generis. lIa
nest ergo verbum 'Quare". 

151 Vg1. o. Zweiter Teil: 3.3.2.3.3. 

152 Vgl. o. Zweiter Teil: 3.3.1. 

153:Vg1. u. 3.1. 

154 vgl. o. 2.2.3. Ami. 148. 
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Bund und die Eheschließung als Vertrag gefaßt werden, dann besteht zwi
schen beiden Begriffen allerdings keine Synonymität. So wichtig gerade 
die Relatio 1981 mit ihren Informationen für ein rechtes Verständnis 
des Gesetzestextes ist155 , so wenig kann sie im vorliegenden Fall 
auf Grund ihrer eigenen Unklarheiten weiterhelfen. 

Deutlicher richtungsweisend sind dagegen die Diskussionen um die 
Einführung des Bundesbegriffs. C. 1063 n. 4 CIC1983 geht zurück auf 
die Absicht, die unmittelbare Ehevorbereitung der Würde des Ehesakra
mentes und der aktiven Rolle aller Gläubigen in der Liturgie angemesse
ner zu normieren. 158 1977 formulierte man eine ausführlichere 
Norm Ober die seelsorgliche Vorbereitung und die liturgische Gestal
tung der Eheschließung und sprach in diesem Zusammenhang von der litur
gischen Feier des Ehebundes. 157 Nach einer Diskussion über die ge
eignete Art, das Recht der Gläubigen auf eine angemessene Ehevorberei
tung zu formulieren 158 , wurde der Canon neu gefaßt, wobei der foe
dus-Begriff statt wie zuvor für die Eheschließung nun im Zusammenhang 
mit der ehebegleitenden Pastoral für das matrimonium in facto esse ein
gesetzt wurde. 159 Diese Form behielt der Canon bis zur Fassung 
des neuen Codex ohne eigene Thematisierung des Bundesbegriffs 
bei. 18o Aufschlußreicher ist die Entstehungsgeschichte des c. 
1055 §1 CIC1983, der als erster und grundlegender Canon des Eherechts 
mit "matrimoniale foedus" beginnt. In diesem Canon treffen sich die 

155 Vg1. R. Hetz, Codification, a1. 
156 Vgl. ce. 1018 und 1033 CICI917/18 sowie eOlmunicationes 3 (1971) 72; Schela Sacr ce. 248f. und 

257 und eORlllunicationes 9 (1977) 131f. 

151 Vg1. ebd., 131: ·ean. 249 ... 3) liturgiea foederis matrillonialis eelebratione in qua 'ho
Ifinulf Salvator Eeelesiaeque Sponsus per sserslfentu •• strilfonii chrlstifidelibus conlugibus obvi
sm venit'; 4) suxilio pastorali pro coniugatis ut 'lI8gis sc I/agis ad propria" sual/ perfectione. 
Ifutualfque sanctifictione. ideoque eO'l/uniter ad Dei glorificationell aeeedunt'; et .axille assi
stentia Ilatri.oniall et falfliliali perlta et efficaci" (nicht-kursive ".v.V.). Bereits vorkonzi
Ihr war der Bundesbegriff im liturgischen Kontext anzutreffen, vgl. o. Erster Teil: 4. 

158 Vg1. ebd., 138f. 

159 Vg1. ebd., t39: '3) fruetuosa liturgica matri.onii ce/ebrstione ... ; 4)suxilio coniugatis prse
stito, ut foedus coniugale fide/iter servantes .. : (H.v.V.). 

160 Vgl. e. 1016 n. 3f. Schema eIe 1980 und C. 1063 Schella eIe 1982. 
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Oberarbeitungsstränge der beiden cc. 1012 §1 und 1013 §1 CIC1917/18, 
wobei die hier zunächst interessierenden Beratungen über den Bundesbe
griff die Entwicklung des c, 1012 81 CIC1917/18 über die Sakramental i
tät der Ehe betreffen. 161 Ursprünglich galt auch für diese Aus
sage die Absicht, keine Veränderungen ~orzunehmen'62, so daß der 
c. 242 §1 Schema Sacr identisch blieb. Oie Ergebnisse der weltweiten 
Konsultation nötigten hier allerdings zu einer ei gehende ren Diskussi
on, da - wie der Relator seine Ausführungen zu diesem Canon beginnt -
viele Bemerkungen zum Vertragsterminus eingegangen seien, die ihn 
durch den des foedus ersetzt sehen wollen,163 In der sich an
schließenden Auseinandersetzung wandte sich ein Konsultor gegen die 
zahlreich vorgeschlagene Änderung von "contractus" in "foedus" mit dem 
Hinweis, letzterer bezeichne das matrimonium in facto esse, ersterer 
dagegen die Eheschließung'64 , mußte sich allerdings von einem an
deren Konsultor dahingehend korrigieren lassen, daß gerade die Konsti
tution "Gaudium et spes" den Bundesbegriff für die Eheschließung ver
wende. 165 Ein dritter schließlich bemerkte vermittelnd, mit Bund 
werde zwar manchmal die Eheschließung, meistens jedoch das Eheverh!lt
nis bezeichnet'66 , was sachlich die Äußerung des zweiten Beraters 
jedoch in keiner Weise schwächt, da das Konzil den begrifflichen Aus
tausch gerade für den Abschluß der Ehe vorgenommen hat, Während man 
die Diskussion über den Sprachgebrauch der Konzilskonstitution offen 
ließ, seien sich alle Konsultoren darüber einig gewesen, daß der Ver-

16\ Vgl. Entstellung der Ehe'definition' u. 3.1. 

162 vgl. o. 2.2.3. AmI!. 144. 

\63 Vg1. Communicationes 9 (19711 120: 'Plures fecerunt animadversiones circa verbul 'contractus', 
quod subst i tuere vo 1unt pro verbo 'foedus". 

164 Vgl. ebd., 120: 'Aliquis consultor censet propositionel hanc adlitti non posse, quia verbull 'con
tractus' indicat matrimoniulI in fieri I dUII verbull 'foedus' indicat lIIatrilloniulI in facta es-
se' . 

165 vg1. ebd., 120: 'Alius Consultor aute. anilladvertit verbulI! 'foedus' in Constitutione 6audiuI 
et Spes adhibitull esse ad indicandulIIlIIatrilloniulI in fieri'. 

166Vgl. ebd., 120: 'Tertius Consultor adillittit verbull 'foedus' aliquando adhibitull esse pro lIatrillo
nie in fieri, sed plerumque adllibitum esse pro lIatrillanio in facta esse'. 
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tragsbegriff nicht völlig weggelassen werden könne, und zwar deshalb 
nicht, weil es in diesem Canon um die Ehe als Natureinrichtung gehe, 
die dann zum Sakrament erhoben worden sei; und als Einrichtung der Na
tur sei die Ehe in der Tat ein Vertrag. 187 Hier muß allerdings 
die Leichtigkeit überraschen, mit der maQ den konziliaren Sprachge
brauch, der das Ergebnis einer intensiven Reflexion war, hinter sich 
läßt und darüber hinaus bezüglich der Vertragssicht eine Selbstver
ständlichkeitsattitüde an den Tag legt, die über die Tatsache, daß das 
Konzil den Bundesbegriff gerade in dem Teil seiner Ausführungen ein
setzt, wo es noch im Vorfeld der theologischen Deutung die Ehe als ge
samtpersonale menschliche Wirklichkeit angemessener als in der bis da
to gängigen kontraktuellen Sicht zu erfassen beabsichtigte, völlig hin
wegsieht. 18S Um aber dennoch neben dem Vertragsbegriff auch den 
des Bundes zu verwenden, kam der Vorschlag einer Bischofskonferenz zur 
Sprache, die den Canon mit dem Zusatz versehen wo 11 te: "quo foedus 

coniuga7e instauratur". 1119 Nach eingehender Prüfung wurde die
se Formulierung jedoch als tautologisch verworfen, so daß die Gründe 
für eine Beibehaltung des alten Canons zuüberw;egen schienen, zumal 
der unter die einleitenden Normen vorgezogene Konsenscanon bereits den 
Bundesbegriff enthielt. 170 Dennoch unternahm der Relator, P. Hui
zing, selbst einen weiteren Vorstoß mit einer ebenfalls aus der Konsul
tation stammenden Formulierung, die .zumindest den Vertragsbegriff auf
gab, ohne daß allerdings eine Ein1gung möglich war, da die einen auf 
jede Änderung verzichten wollten, andere dagegen äußerten, man dürfe 

167 Vg1. ebd., I2Of.: 'Quidquid sit tamen de usu verbi 'foedus' in Constitutione Gaudium et 
Spes, omnes tonsu 1tores conven i unt in hoc quod verbum 'contractus' supprilli ollni no nequ i t, 
quia in hoc canone agitur de matriaonio ut instituto naturae Quod evehitur ad dignitatell sacra
menti; ial vero lIatrimonium ut institutull naturae est contractus·. 

168 Vgl. o. 3.3.2.3.3. 

169 vgl. ebd., 121: 'Tallen pro adhibendo simul etialll verba 'foedus' in hoc prillo ca none succurrit 
propositio alicuius Conferentiae Episcopalis, quae hane redactioneIl suggessit: 'Christus ••. eve
xit ipsull1 contractun matrinonialell inter baptizatos qua foedus coniugaJe instauratur'·. 

170 Vgl. ebd., 121: 'Consultores attental analysim faciunt huius novae fornulae et concordant addic
tionell proposita. esse tautologicaill. Quare praevalet ratio servandi textull prout est in sehema
te, eo vel nagis quod verbuill 'foedus' ian habetur in canonibus praeliminaribus, post translatio
nem can. 295 inter ipsos canones praelillinares'. 
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hier die Mühe e1ner Neuformu11erung n1cht scheuen und zwei Konsultoren 
diesen neuen Textvorschlag vor Augen behalten wollten, um einen neuen 

Text zu erarbeiten, den sie in der nächsten Sitzung vorzulegen gedach
ten,171 Beide dort vorgeschlagenen Formulierungen versuchten er

neut Vertrags- und Bundesbegr1ff 1n einer gemeinsamen Aussage unterzu

bringen. 172 Aber auch diesmal war bei der Prüfung und Diskussion 

der Vorschläge keine Einigung zu erzielen, weshalb man w1ederumbei 
der alten Fassung bleiben wollte. 173 Allerdings sollte dies nur 

eine vorläufige Endstation dieser Canonreform se1n, da sich durch die 
Kreuzung mit der Entwicklungslinie des c. 1057 §2 CIC1983, dem dritten 

Canon, in dem der Bundesbegriff zu verzeichnen ist, eine entscheidende 
Änderung einstellte, Bereits zu Beginn der Debatte um die Konsensnor
mierung schlug die Mehrheit des Coetus vor, den Konsens als einen Wil

lensakt zu fassen, durch den Mann und Frau miteinander durch einen 

Bund eine eheliche Lebensgemeinschaft gründen. 174 Als c. 244 wur
de der Konsenscanon nun in derselben Sitzung diskutiert, in der zu

nächst keine Einigung über eine Umformulierung des Sakramentalitätsca

nons erzielt werden konnte. Im Rahmen der Beratung über das Konsensob

jekt erfuhr dort zunächst der c. 244 §2 (=zuvor c. 295 82 Schema Sacr) 

111 Vgl. ebd., 121: 'Relator tallen invitat Consultores ut examinent alia. forllulam ean. m proposi
tam ab aliquo Episeopo, neillpe 'Ex Christi institutione unio lIIatrillonialis inter baptizatos sig
num est unionis Christi et Eeelesiae'. Aliqui Consultores tenent forIIulai sehellatis non esse lU

tandam; al i i autell eensent ni sus novae formu lat ion i s non spernendos esse. Duo Consu I tores vo lunt 
hane alteru forillulall prae oeulis habere ad novul textull exarandu., quell ipsi in proxilla aduna
tione exhibebunt·. 

172 Vg1. ebd., 121: 'Initio duae fonlulae can 242 § 1 exhibentur, seilicet: 'Ex institutione Christi 
ad sacrallenti dignitatell evehitur ipse eontraetus lIatrillonial is inter baptizatos, foedus eoniuga
le instaurans quo lIysteriulI unitatis et foecundi alloris Christull inter et Ecclesiall signifieant 
et participant et spiritu Christi roborantur, ita ut sibi invicem in propria perfectione et sanc
tifieatione atque in prol is susceptione et educatione adiutorio sint'. 'Ex Christi institutio
ne ad dignitatem sacrallenti et signi unionis Christi et Eeclesiae evehitur ipse eontractus lIatri
monialis inter baptizatos, QUO foedus coniugale instauratur". 

173 Vg1. ebd., 121. 'Consultores attente exallinant ambas formuJas, suasque anilladversianes faciunt, 
at eancardia de uno vel alio textu diffieilis evadit, quare lIelior conclusio videtur standi in 
decisis, servandi scilicet fOrJlUl811 prout est in schellate' . 

174 Vgl. CO~lIunicationes 3 (1971) 75: 'Ex voto .aioris partis coetus, consensus proponitur ut actus 
voluntatis, Qua vir et lIulier foedere inter se constituunt consortiulI vitae eoniugalis .. : 
(H.v.V.l. Vgl. so auch Comllunicationes 7 (1975) 38 und c. 295 &2 ScheMa Sm. ZUII Konsensobjekt 
vg1. u. 3.1. 
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eine Neufassung, die den Bundesbegriff nicht mehr enthielt. 175 

Das hätte nun aber bedeutet, daß der Bundesbegriff in den einleitenden 

Canones nicht mehr vertreten gewesen wäre, was viele Konsultoren veran

laßte, in bezug auf den c. 242 §1 Schema Sacr erneut auf den bereits 

einmal vorgetragenen Vorschlag einer Bischofskonferenz zurückzugreifen 

und Vertrags- und Bundesbezeichnung in einer Aussage zu vereini

gen. 178 Nun insistierten jedoch andere Konsultoren, daß auch in 

die zuvor geänderte Aussage über den Konsensakt, c. 244 § 2 Schema 

Sacr, der Bundesbegriff eingefügt werde, und unter zwei Formulierungs

vorschlägen erhielt derjenige den Vorzug, der in deutlicherer Anleh

nung an den Konzilstext die Eheschließung als einen "Bund" kennzeichne

te und in dieser Form bis zur Endfassung erhalten blieb. 177 Im Zu

ge der Erstellung eines Canons zum Ehebegriff178 zog man es 

schießlich vor, die Sakramentalität in diesen miteinzubeziehen; man 

sah einen Text vor, der das Nebeneinander der beiden Begriffe zugun

sten des Bundesterminus aufgab. 179 Der Versuch eines Konsultors, 

über die Betonung der Opportunität der Formulierung des c. 1012 §1 

CIC1917/1S· .. · ipsum contractum matrimonialem" zur Vermeidung des Miß-

175 Vg1. Communicationes 9 (1977) 125: Die Fassung .§ 2. Consensus matrimonialis est actus volunta
ti s QUO vi r et mu I i er sese mutuo tradunt et acc i pi unt ad const i tuendum latr i mon i um· wurde zu
nächst mit einer Hehrheit von 6:1 gebilligt. 

176 Vgl. ebd., 125: ·Post approbationem huius canonis, notatum est iam verbull 'foedus' disparuisse a 
canonibus praeliminaribus, Quare pluribus Consultoribus placet repristinare formulam can. 242 § 
1, prout proposita ab aliQua Conferentia Episcopali, scilicet: 'Christus Dominus ad sacra~enti 
dignitatem evexit ipsum contractum Matrimonialem inter baptizatos quo foedus coniugale instau
ratur' •. Die Abst i mmung erbrachte das deut 1 ich zust i ~mende Ergebn is von 5: 1 be i einer Entha 1-
tung. 

177 Vg 1. ebd. , 125: • A 1 i i autem Consu I tores instant ut et i am in can. 244 § 2 i ntroducatur verbum 
'foedus', ideoQue suffragatur an placeat dicere: 'Consensus lIatrimonialis est actus ... QUO ... 
et accipiunt ad constituendum foedus matrimoniale'. Placet n. 2 - Non placet n. 5. Fit 
suffragatio an placeat dicere: ' ... QUO vir et lIIulier fodere irrevocabili sese mutuo tradunt 
et accipiunt etc.'. Placet n. 4 - Non placet n. 3·. 

178 Vg1. dazu Näheres u. 3.1. 

179 Vg1. Com~unicationes 10 (1978) 125: .... Consultores nisus faciunt de nova redactione canonis 
circa notionem matrimonii. Praevalet sententia enucleandi in uno canone, Qui sit primus libri de 
latrimonio, Materiam sive de sacmentalitate matrimonii (c. 242) sive de notione matrimonii (c. 
243, § 1). Consultor Quidam hanc formu1a~ proponit: Can. 242: i 1. Hatriloniu., Quod est foedus 
... a Christo DOlino ad sacramenti dignitatel inter baptizatos evectull est·. 
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verständnisses, die Sakramentalität der Ehe sei etwas additiv zur Na

turehe Hinzukommendes, doch auch noch den Vertragsbegriff wieder einzu

bringen, wurde als letzter Versuch der Reetablierung einer Vertragszen

trierung von den anderen Konsultoren mit dem Hinweis abgelehnt, dieser 

Einwand sei nicht zwingend, weil die Formu1ierung des alten Codex auf 

den Ehevertrs9 abgestellt habe, während der neue von der Ehe re
de,1BO Mit einigen leichten, die Verwendung des Bundesbegriffs je

doch nicht tangierenden Modifizierungen ging diese Formulierung in den 
c, 1055 §1 CIC1983 ein, 

Dieser Befund ist eines mit Sicherheit nicht: eine unmißverständli
che Bestätigung des Vertragskonzepts der Ehe,lBl Zieht man viel

mehr in Betracht, daß in den wichtigsten Canones des Eherechts trotz 

des Beginns der Reform der Ehenormen unter kontraktueller Flagge nach 

dem deutlichen Impetus der weltweiten Konsultation und nach anschlies

sender intensiver Diskussion in bezug auf die zentralen Normen 

180 Vg1. ebd., 125f.: 'Alter Consultor animadvertit locutione~ CIC 'ipsull contractull matriMnia
lem' (can. 1012) habere SUUII valoreIl, Quare opportunum esset taleIl locutionelll introducere hic, 
secus intelligi posset sacrallentalitatem esse aliQuid additull IIatrimonio natural i. Aliis Consul
tori bus non videtur taleIl animadversionell habe re valoreIl cogentell, Quia in for~ula CIC serllo fit 
de contrsctu lIatrilionii, in praesenti autem forllula senllo fit de matrillonio'. 

181 Der Bericht des Vorsitzenden v. 21.10.1980 auf der Bischofssynode von 1980 über den Stand der 
Eherechtsreforll hielt es für hilfreich anmerken, daß im Schella häufig von 'foedus latrillania
le' gesprochen werde, was dem Ehebegriff der H1. Schrift besser entspreche, wenn auch das Wort 
'Ehevertrag" wegen seiner Klarheit und Verbreitung in der Rechtstradition völlig ausgelassen wor
den sei, vg1. COlillunicationes 12 (1980) 228. Diese Zusamllenfassung geht allerdings über das hi
naus, was den Berichten über die Reforllarbeiten unllittelbar zu entnehmen ist. Dennoch bleibt be
stehen, daß das 'Nicht-v6llig-streichen' eines Begriffs etwas anderes ist als seine direkte Be
kräftigung, daß also der Vertragsbegriff zUliindest bellerkenswert in den Hintergrund tritt. Auch 
die SchlUßfolgerung bei J, A. Renken, Understanding, 391, es ergebe sich die SynonYllität der bei
den Begriffe mindest unter Beschränkung auf die Rechts- und Eheschließungsperspektive steht un
verlli tte 1 t, ohne argumentat i v auswertende Verknüpfung neben den Zitaten aus der Codexreforlldoku
mentation und ist nicht haltbar, E. Garcia, Derecho, 261 verweist nur auf COII~unicationes 9 
(1977) 120-122 und erklärt, die KOlillission habe die Ersetzung des Vertragsbegriffs deshalb abge
lehnt, weil es UII die Erhebung des Naturvertrags zur sakramentalen Würde gehe und 'Vertrag' sich 
besser für die EheschI ießung eigne. Dallit stützt er die Gesamtinterpretation auf eine Zwischen
phase der Textentwick lung. All nächsten kOlllllt den Tatsachen B. Primetshofer, Bellerkungen, 342, 
wenn er in bezug auf das Schella CIC 1980 bellerkt: 'Die frühere Sichtweise und Terllinologie des 
CIC ist ... nicht VÖllig verschwunden; der Ausdruck 'contractus matrillonialis' ... wird neben 
'foedus' in c. 1008 SCIC verwendet, allerdings nur, UII in ill Wortlaut lit c. 1012 CIC über
ei nst immender Forllu 1 i erung festzuste 11 en, daß zw ischen 'contractus matrilloni a 1 is' und deli Ehesa
krament bei Getauften kein Unterschied bestehe' (H. v. V.). 
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über den Ehebegriff und den Konsensakt auf "Bund" umgeflaggt wurde und 
c. 1055 82 CIC1983 nur die Vermeidung einer Präjudizierung der Proble
matik um die Realidentität zwischen Eheschließung unter Christen und 
Sakrament ist, d. h. die dortige vertragliche Fassung des matrimonium 
in fier; nicht das Produkt einer Formulierungsreflexion darstellt, son
dern auf die Tabuisierung der Gesamtformel zurückzuführen ist, dann 
kann mit Fug und Recht von einer Ablösung des Vertragsmodells im kodi
karischen Eherecht gesprochen werden, da zudem nicht nur ein Termi
nus "Bund" ausgewechselt wurde, sondern - wie sich noch zeigen wird -
auch das damit verbundene konziliare Eheverständnis, das er als Mo
dellbegriff repräsentiert. Richtig ist allerdings, daß das wenn auch 
geringere, aber dennoch zu konstatierende Auftauchen des Vertragsbe
griffs eine gewisse "Halbherzlgkeit" erkennen läßt, eine Inkonsequenz 
und einen Mangel an Durchprägung des Gesamtprojekts182 , was daher 
im Blick auf weitere Teile der neuen eherechtlichen Normierung noch ei
ne Reihe von Wünschen offen läßt. Dieses Bedauern verstärkt sich noch 
insofern, als das dem Schema CIC 1980 enstprechende Schema des Ostkir
chenrechts, CICO 1986, in seinem eherechtlichen Teil, cc. 771-862, kei
nerlei contractus-Theorie mehr erkennen läßt. Die Vertragsterminologie 
ist konsequent getilgt und sogar die Verbform "contrahere" vollständig 
durch die angemesseneren und ebenso funktionstüchtigen Ausdrücke "cele
brare" und "inire" ersetzt. Als einziger Anklang verblieb ledigliCh 
die Rede von "iura et obl1gationes ••• tradenda et acceptanda" in c. 
813 n. 2 Schema CICO 1986, der fast wörtlich mit c. 1095 n. 2 iden
tisch ist. Dabei ist zu betonen, daß es hierbei um ein katholi

sches Kirchenrecht für die Ostkirchen geht und der Gesetzgeber der 
Papst ist. Was für das Eherecht der östlichen Teilkirchenverbände als 

182 Vg1. M. Kaiser, Ehe, 141; ders .. Grundfragen 131; B. Franck, Droit, 145f., der den Wechsel zum 
Bundesbegr Hf deutlich als Signal für das Eheverstiindni s wertet und die Bei beha ltung des Ver
tragsbegriffs als Inkonsequenz bedauert. Ihll schließt sich in der Begrüßung des Bundeskonzepts 
an F. Toussaint, Droit, 512, ohne jedoch sein Bedauern zu teilen; vielmehr geht er ebd., 511 und 
513 von der Eignung des letzteren als Rechtsbegriff aus. Das aus deli Bundeskonzept nicht alle 
Konsequenzen gezogen worden sind, bemängelt auch B. Prilletshafer , Ehehindernis, 494. Zu den wich
ti gsten Änderungen des neuen Codex rechnet G. Fransen, Code, 283 vor a I/eI! den Ersatz des 
Vertrags- durch den 8undesbegriff. 
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offensichtlich geeignet und dem Vertragskonzept vorzuziehen gilt, kann 
für den westlichen Rechtskreis kaum völlig ungeeignet sein. Und bei 
der großen Bedeutung der mens legislatorls 1m katholischen Kirchen
recht dürfte die Vorstellung zweier verschiedener mentes legislatoris 
nicht unproblematisch sein. Verwunderlich ist jedoch weniger diese 
nicht konsequent genug durchgeführte Reform als vielmehr die Tatsache 
ihrer außerordentlich seltenen Beanstandung, da das Phänomen als sol
ches keineswegs unbekannt, sondern in einer deutlichen und ungleich 
häufiger kritisierten Parallele im kirchlichen Verfassungsrecht anzu
treffen ist. 

2.2.4. Eine verfassungsrechtliche Analogie: "communio" statt "socie
tas" 

Der Wechsel vom Vertragsmodell zum Bundesmodell in der Ehetheologie 
begegnet einer analogen Erscheinung in der ekkleslologischen und kano
nistischen Akzentverschiebung vom Modell der "societas perfecta" zum 
"communio-Modell". Wie die statische Fixierung auf das kontraktuelle 
Verständnis der Ehe trägt die "societas-perfecta-Lehre" in Ursprung 
und Funktion apologetischen Charakter. Als Gedankengebäude im 17. und 
18. Jahrhundert zur Antwort gegen die doppelte Front der reformatori
schen Betonung der "ecclesia invisibills" bzw. der kollegialtheoreti
schen Untermauerung der entstehenden Staatskirchen in protestantischen 
Ländern und gegen den staatlichen Anspruch der Allzuständigkeit ent
standen und im 19. Jahrhundert als Kampfmittel im Konflikt mit der 
weltlichen Autorität lehramtlich rezipiert183 , wurde der Begriff 
der "societas perfecta" auf die Kirche in der Funktion angewendet, de
ren Unabhängigkeit, hierarchischen Aufbau und Rechtscharakter gegen
über protestantischen Theorien über die Kirche als Gemeinschaft von 
Gleichen und staatlichen Machtansprüchen zu verteidigen. 184 Als 

182aVg1. Nuntia 24/25 (1986) 141-155 und zur Tilgung der bedingten Ehescllließung u. 3.2.2. 

183 Vg1. P. Gran.field, Aufko~Men, 460f.; K. WaH, Kirche, 108; sowie R. Potz, Grade, 52; H. Müller, 
COlI\munio, 484 und M. Zillllerllann. Structure, 11-48. 

184 Vg1. P. Granfield, Aufkommen, 462; K. Walf, Kirclle, 109, 
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ekklesiologischer Grundbegriff185 hatte er zu einer "Yerrechtli
chung der Ekklesiologie"186 und zu einem dualistischen Kirchenver
ständnis geführt, das rechtlich organisierte Gesellschaft und Glaubens
gemeinschaft nicht zu verbinden in der Lage war und Ekklesiologie 

letztendlich zur "Hierarchologie" verkOllJllen ließ,187 Wie das Yer

tragsmodell in seiner statischen und kirchenpolitisch instrumentali
sierten Form die personale Dimension der Ehe perspektivisch verfehlte. 
so das societas-Modell der Kirche deren geistliche und kommuniale 

Struktur durch eine Beschränkung auf äußere Elemente und die strenge 
Blickrichtung von oben nach unten, Auch hier wurde aus einem Modell 
zur Hervorhebung bestimmter Elemente durch Inversion eine verkürzende 
Wesensdefinition der Kirche. 188 Das II. Yatikanum brachte mit dem 
ekklesiologischen Schlüsselbegriff189 der "communio" eine ent
scheidende Verschiebung. die auch von zentraler Bedeutung "für die kir
chenrechtstheoretische Grundlegung wie für die rechtliche Ausgestal
tung der Kirche"190 geworden ist und in der Konstitution zur Pro

mulgation des CIC1983 unter diejenigen Elemente gezählt wird, die das 
wahre und spezifische Bild der Kirche zum Ausdruck bringen. 191 

Nun geriet der neue Codex schon bald nach seiner Promulgation gerade 
deshalb in die kanonistische Kritik, die ihm vorwirft, auf zwei ver
schiedenen Kirchenmodellen zu basieren. 192 Obwohl sich auch Stim
men finden, die dies mit einer im Konzil selbst begründeten ideellen 

185 vgl. R. SObanski, Grundlagenproblematik, 132. 

186 Vgl. P. Granfield, Aufkommen, m. 
187 Vgl. ebd., 463. 

188 Vgl. ebd., 463: 'Oer Begriff 'societas perfecta' entwickelte sich als eine theologische Konstruk
tion, Ult gegenüber ungerechtfertigter staatlicher Einlllischung die Unabhängigkeit der Kirche zu 
vertreten. Anfänglich ein politischer Notbehelf, mde er schließlich zur Definition des Wesens 
der Kirche'. 

189 Vgl. W. Aymans, Kirche, lOt. 

190 H. Schmitz, Codex, 8. vgl. auch R. Potz, Grade, 57. 

191 Vgl. Johannes Paul ll, Ap. Konst. 'Same disciplinae leges' v. 25.01.1983, XII. 

192 Vgl. H. SchIIlitz, Codex, HO, hier 8 sowie R. Potz, Grade, 51. 
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Beibehaltung auch des societas-Modells legitimieren193 , wird im
mer wieder, und zwar vor dem Hintergrund einer angemessenen Hermeneu
tik der Konzilsaussagen, die deren Richtungssinn interpretatorisch zur 

Geltung kommen läßt194 , mit vollem Recht auf eine vollständigere 

Rezeption der konziliaren195 communio-Ekklesiologie in der 

Rechtsordnung der Kirche gedrungen, deren jetzige Gestalt damit als 
übergangsordnung qualifiziert wird. 19B Was aber auf dem Feld der 

Ekklesiologie recht ist, muß in der Ehetheologie billig sein. Wenn die 

Tatsache, daß das Konzil eine neue Ekklesiologie, die sich nachkonzi
liar im Modellbegriff der "communio" etablierte, noch verbleibenden in
haltlichen Momenten des Vorgänger-Modells der "societas perfecta" (le
diglich) an die Seite stellte, also keinen vollständigen Modellwech
sel, sondern eher eine allerdings klare Akzentverschiebung mit eindeu
tigem Richtungssinn vornahm und dies bereits zu dem Ruf nach einer Kor

rektur des noch nicht vOllständig vom konziliaren communio-Prinzip ge
prägten kirchlichen Gesetzbuches laut werden läßt, dann kann der Forde
rung nach einer Beseitigung der kontraktuellen Relikte in der gelten

den kirchlichen Ehegesetzgebung auf Grund der Tatsache, daß von einer 
solchen Zweigleisigkeit in bezug auf die konziliare Ehetheologie und 
ihren eindeutigen Modellwechsel keine Rede sein kann, eine noch größe

re Berechtigung nicht abgesprochen werden. Konzilsrezeption im Bereich 

des Eherechts kann nicht durch den Eintrag konziliarer Elemente in das 
altkodikarische Ehemodell geschehen. Vielmehr muß in Analogie zu einer 

für die Verwirklichung der communio-Ekklesiologie innerhalb der Gesamt

rechtsordnung der Kirche gefordert werden, daß das Bundesmodell der 
Ehe ausnahmslos in allen Bereichen und Bestimmungen der kirchlichen 

193 Vg1. etwa J. listl, Aussagen, 13f. und ders., Lehre, 1027. 

194 Vg!. o. Zweiter Teil: 3.3. 

195 Die nachkonziliare, lItit der Kategorie der 'comlunio' eng verbundene Grundlagendiskussion verbie
tet es, einfachhin von der COlllllunio-Ekklesiologie zusprechen. Viel!!ehr ist ein ganzes Spek
trum von Auslegungen mit ZU!! Teil völlig entgegengesetzten Konsequenzen zu verzeichnen. Vgl. et
wa die kritischen Bemerkungen zu bestillllten Formen des cOllllunio-Denkens bei H. Schmitz, Codex, 9 
sowie die ausführliche Auseinandersetzung von E.-H. Heier, Kirchenrecht, 282-311. 

196 Vg!. H. SChmitz, Codex, 9f.; H. Müller, COllunio 497 und jüngst I. Riedel-Spangen~erger I COIIIIU
nio, 238. 
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Ehenormierung zur Geltung gebracht wird. IB7 Es wäre bedauerlich, 
wenn sich der persönliche Eindruck des berühmten Physikers Max Planck 
(1858-1947) auf Grund der Nichtrezeption seiner Erkenntnisse unter 
Fachkollegen tatsächlich als ein allgemeines Gesetz des Wissenschafts
betriebs herausstellen sollte, daß sich nämlich eine "neue wissen
schaftliche Wahrheit nicht in der Weise durchzusetzen (pflegt), daß ih
re Gegner überzeugt werden und sich als belehrt erklären, sondern viel
mehr dadurch, daß die Gegner allmählich aussterben und daß die heran
wachsende Generation von vornherein mit der Wahrheit vertraut gemacht 
ist". 198 

3. Die FunktionstOchtigkeit des Bundesmodells 

Wie im Verfassungsrecht über die Thematisierung der "commun1o" als 
Leitgedanke hinaus verlangt wird, daß aus ihm auch rechtliche Folgerun
gen gezogen werden, daß er als nGestaltungsprinzip konkret wirk
sam" 1 wird, so muß auch der Bund als theologisches Ehemodell in 
seinen einzelnen rechtlichen Implikationen bedacht, damit zugleich als 
operable normative Kategorie für das kanonische Eherecht ausgewiesen 
und entsprechend auf bleibende Desiderate dieses Ausschnitts der kirch
lichen Rechtsordnung aufmerksam gemacht werden. Dabei verstehen sich 
die folgenden Oberlegungen als exemplarische Auswahl und Problemindika
t ionen. 

3.1. Ehebegriff und Wesensinhalte des Ehekonsenses 

Das konziliare, im Modellbegriff des Bundes notionell gebündelte 
Eheverständnis ist geprägt von einem sich in der Erfassung der Liebe 
als Strukturprinzip der gesamten Ehewirklichkeit in Entstehung wie Be
stand niederschlagenden fundamental personalen Ansatz, der die Schlies
sung des Ehebundes versteht als das gesamtpersonale bedingungslose kon-

191 vg1. H. Müller, COlllllunio, 498. 

198 H. Planck. Selbstbiographie, 22. 

1 H. Müller, COlI\lIunio, 482. 
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sensuale Ja der Partner zueinander im Blick auf eine primär sittlich
personale Lebens- und Liebesgemeinschaft, die durch die wesentlichen 
Werthaltungen der Ausschließlichkeit und unbeschränkten Dauer sowie 
der Hinordnung auf Partnerschaft und Nachkommenschaft gekennzeichnet 
ist. Auf Grund der Gesamtzielsetzung des Konzlls und des in "Gaudium 
et spes" vorgenommenen anthropologischen Modellwechsels als Grundlage 
des ehetheologischen wird die rechtliche Dimension der Ehe keineswegs 
in Frage gestellt, wohl aber in ihrer Dienstfunktion an der Person. an 
ihrer sittlichen BeWährung im Lebenssektor Ehe aufgeklärt. M. a. W. 
kann vor dem Hintergrund der intensiven konziliaren Ehereflexion und 
deren überwindung des Dualismus zwischen der Erfahrungsgestalt und der 
Ordnungsgestalt der Ehe2 mit vollem Recht formuliert werden, "daß 
die Rechtsbestimmungen zuallererst· im Dienste von Ehe und Familie ste
hen müssen" 3, da gerade darin in der Oberz~ugung des Konzils der 
Wille des Herrn besteht. 

Zu fragen ist nun. wie dieses erneuerte Wesensverständnis der Ehe 
im Zuge der Codexreform im kirchlichen Gesetzbuch des Jahres 1983 ver
wirklicht worden ist. Zur Beantwortung ist die Entwicklung der überar
beitung der für den Ehebegriff.und die korrespondierenden Wesensinhal
te des Ehekonsenses entscheidenden cc. (10124 ), 1013, 1081 §2, 
1086 62 CIC1917/18 bis zu ihrer Neuformullerung in den cc. 1055f. und 
1101 62 CIC1983 nachzuzeichnen und auf eventuelle Konsequenzen hinzu
weisen. Am unproblematischsten verlief die Entwicklung des c. 1013 62 
CIC1917/18 Ober die Wesenseigenschaften der Ehe, der bis auf eine syn
taktische Umstellung unverändert blieb. Von Anfang an war hier keine 
Notwendigkeit einer Änderung gesehen worden5 , eine Diskussion nur 
kurz nach der weltweiten Konsultation aufgekommen, als eine Bischofs-

2 Vgl. zu diesen Begriffen D. Mieth, Ehe, 12. 

3 U. Beykirch, Ehe, 208. 

, Vgl. zu dessen Entwicklung die Ausführungen ZUI Bundesbegriff o. 2.2.3. 

5 Vgl. COlillunicationes 3 (1971) 70: 'Paragraphus autell altera eiusdell canonis (:1013 12 CICI911/18; 
d.V.), quae agit de proprietatibus essentialibus lIatrilionii, illllutata relanere debere videbatur'. 
Vgl. auch COHunicationes 7 (1915) 31 und entsprechend die lIit du alten Canan identische Fassung 
des c. m §2 Schella Saer. 
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konferenz, allerdings erfolglos anregte, eine differenziertere Formu
lierung zu wählen, aus der hervorgehe, daß in bezug auf alle Ehen 
nur von innerer Unauflöslichkeit gesprochen werden könne, gewisse 
Ehen dagegen durch kirchliche Intervention auflösbar seien. 6 Im 
Unterschied dazu stand, wie nach der konziliaren AUfhebung der Zweck
hierarchie und der damit verbundenen Erweiterung der rechtsrelevanten 
Elemente nicht anders zu erwarten, der c, 1013 §1 CIC1917/18 von Be
ginn an im Zentrum der Reformbemühungen. Es stand die Frage im Raum, 
wie die personale Beziehung der Gatten zusammen mit der Hinordnung der 
Ehe auf Fortpflanzung in diesem Canon im Sinne der Konstitution "Gaudi
um et spes" zum Ausdruck gebracht werden könnte, Die Mehrheit des Coe
tus kam überein, das Wesen der Ehe zu formulieren als eine innige Ver
bindung des gesamten Lebens zwischen Mann und Frau, die auf Grund ih
rer Eigenart auf Zeugung und Erziehung von Nachkommenschaft hingeord
net ist, wobei ausdrücklich im Gefolge des Konzils auf die Begriffe 
Erst- und Zweitzweck und damit auf die hierarchische Zuordnung der we
sentlichen Elemente verzichtet wurde. 7 Bereits in diesem ersten 
Reflexionsstadium wird deutlich, wie sich die spraChlichen Probleme, 
die sich bereits dem Konzil stellten8 , in die Reformarbeit hinein 
verlängerten und ihr zur Lösung aufgegeben waren, Klar ist die Intenti-

6 Vgl. Communicationes 9 (1917) 124: 'Eminatur suggestio alicuis Conferentiae Epi5copalis ut po
tius in hoc eanone dicatur o~nia lIatri~onia esse intrinsece indissolubilia, quaedam autel extrinse
ce dissolubilia per interventuill Ecclesia. Post aliqua~ discussionell, Consultores concordant hanc 
suggest i onem quaest iones doctr i na I es tangere, quae non possunt nec debent a nostra COllIli S5 ione re
solvi' . In derselben Sitzung wurde dann auf Vorschlag eines Konsultors die Umstellung von 'ratione 
sacrallenti' vorgeno~~en. In dieser Forll wurde der Canon dann beibehalten, vgl. c. 1009 Schella eIC 
1980. c. 1056 Schella CIC 1982. Danach wurde lediglich die Verknüpfung der wesenseigenschaften 'ac' 
durch 'et' ersetzt, vgl. c. 1056 CICt983. 

7 Vgl. Communicationes 3 (1971) 70: 'Oe Quaestione, qua ratione relatio personaJis coniugufI, si
lIIul CUIII ordinatione I118trillonii ad proereationell, prout in constitutione ... 'Gaudium et Spes' de
scribitur, in can. 1013 i I exprimenda sit, flaior pars coetus tandem convenit in affir~anda. 
naturalll matrillonii ut intimam totiUi vitae coniunctionell inter virull et lIulierell, quae, indole 
sua naturali, ad prolls procreationeRl et educatione. ordinatur. Eandem constitutionell secutus, coe
tus in hac paragrapho nationeIl finis prillarii, procreationis scilicet atque educationis prolis, et 
finis secundarii, nimirUllillutui adiutorii et relledii concupiscentiae, iall adhibendall non esse cen
suit' (H.v.V.). 

8 Vgl. etwa o. Zweiter Teit: 3.3.2.3.1. 
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on: die gleichrangige Berücksichtigung eines partnerschaft11chen 
Aspekts neben dem der Fortpflanzung, Weniger klar ist allerdings noch 
die adäquate Art und Weise, diese Leerstelle nun sprachlich zu beset
zen, Die beiden in dieser Absicht verwendeten Formul ierungen "relatio 
personalis coniugum", die allerdings von der Ehe unterschieden wird, 
und "intima totius vitae coniunctio" sind eher geeignet, die Gesamt
wirklichkeit der Ehe zu erfassen, und können sowohl die partnerbezoge
ne als auch die prokreative Seite der Ehe einschließen, die dann aber 
auch beide angezeigt werden müssen. In der zunächst vorgeschlagenen 
Verbindung wurde die Intention unzureichend verwirklicht, da hier das 
Mißverständnis entstehen konnte, die Ehewirklichkeit besitze als perso
nale nur eine einzige Hinordnung, womit die Gefahr einer erneuten ein
seitigen Finalisierung noch nicht behoben war, Nach Bestätigung der Ab
sicht, an die Stelle einer AufZählung der Ehezwecke eine Beschreibung 
des matrimonium in facto esse treten zu lassen unter BerÜCksichtigung 
der personalen Beziehung der Partner einerseits und der Fortpflanzungs
hinordnung anderseits9 , wurde c, 243 81 Schema Sacr mit der ent
sprechenden Formulierung den Konsultationsorganen zur Prüfung über
stellt. 1o In einem nächsten Schritt war die Auswertung und Einar
beitung der Konsultationsergebnisse zu beWältigen. Während nur außeror
dentlich wenige eine Streichung des Canons wünschten, weil im Recht je
de Definition gefährlich sei, wurde er insgesamt positiv aufgenommen, 
wenn auch eine Reihe von Anmerkungen zu verzeichnen war," Was 
die Einzeldiskussion anging, so kam man schnell darin überein, den Hin
weis auf den Konsensakt zu streichen, da inzwischen der Konsenscanon 

9 Ygl. COllllunieationes 1 (1915) 31: 'Loeo recensionis finiul1l1atrillonii, praebetur l1atrillonii in 
faeto esse deseriptio, da ratione scilieet qua se habent inter se relatio personalis coniugull 
et ordinatio lIIatrillonii ad prole.'. (H. v. Y .), 

10 Ygl. e. 243 11 Seela Sacr: 'NatrilloniulI, quod fit lIutuO consensu da quo in cann. 295 SS., ast 
-(inti"a)' totius vitae coniunctio inter virull et lIulierell, quae, indole sua naturali, ad 
prolis procreationell et educatione. ordinatur' (H.v.Y,) so~ie abd., Anll. 1: 'Ubi habantur verba 
inter parentheses scripta, rogantur Episcopi al i ique, quorull i udi ci 0 textus sub i i ci untur, ut re
spondeant utrulI, de eorull sententia, eadel verba in tutu servanda sint necna'. 

11 Ygl. COllllunicationes 9 (19171 122: 'Quidam (paucissilli ollnino) petierunt suppressioneIl huius cano
nis quia ollnis definitio in iure periculosa; sed lIaior pars bene locuti sunt de canone, quallvis 
non desint animadversiones aliquae circa redactione.'. 
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selbst unter die einleitenden Bestimmungen vorgezogen worden 
war. 12 Das fUr die Konsultation eigens zur Diskussion gestellte 
Adjektiv "intima" war mehrheitlich befürwortet worden; dem schlossen 
sich die Konsultoren einhellig an, auch wenn es im strikten begriff
lich-technischen Sinne der Verbindung des gesamten Lebens nichts hin
zufügte. 13 Als Verdeutlichung also wurde es beibehalten. Der Vor
sChlag dreier Konsultationsorgane, das Wort "totius" zu streichen, 
fand bei den Konsultoren kein Gehör. 14 Als Alternativen zu "con
iunctio" wurden zum einen die AusdrUcke "communio" und "consortium" 
und zum anderen qualifizierende Ergänzungen wie "coniunctio perma

nens" bzw. "coovnunio arct iss ima" vorgeschlagen. In der Diskussi
on wurde für "coniunctio" vorgebracht, es gehe in diesem Canon um das 
matrimonium in fieri, was nach der zuvor geäußerten Intention, hier ei
ne Beschreibung des matrimonium in facto esse vornehmen zu wo1-
1en15 , einigermaßen überraschen muß. Trotz des Eintretens eines 
Konsultors für "consortium" blieb es mehrheitlich bei "coniunc
tio". 16 Eine ausführlichere Diskussion ergab sich in bezug auf 
die Formulierung "quae indole sua naturali ad prolis procreationem et 
educationem ordinatur", und zwar unter zwei GesiChtspunkten: zum einen 
~urde angefragt, ob sich hinter diesen Worten die indirekte Behauptung 
der Zweckhierarchie verberge und zum anderen, ob es opportun sei, auch 

12 Vgl. ebd., 122: 'Oe verbis 'quod fit mutuo consensu de qua in cann. 295 ss.' olmes Cansultores 
concordant ut suppr illantur CUII i all ean. 295 trans latus sit inter cananes prae Hili nares' • 

13 Vgl. ebd., 122f.: 'De verba 'intima' maior pars organorull cansultationis petierunt ut retineatur 
in textu canoni s. Et i am Consu 1 tores concordes sunt ut ret ineatur, etsi verbull hoc nihil addat ca· 
noni in sensu conceptuali et technico, attentis verbis 'totius vitae coniunctio''-

14 Vgl. ebd., 123: 'Oe verba 'totius' su99&stum est a tribus organis ut supprilatur. Consultoribus 
autelll placet hoc verbull retinere.· 

15 Vgi. o. 3.1. 

16 Vgl. COlllunicationes 9 (1977) 123: 'De verba 'coniunctio' quidall dixerunt se praeferre verbum 
'COIIMUDio', alii autell 'consortiul'; alii vel1ent qualifieare 'coniunctionell' addendo 'coniunctio 
permanens' vel 'arctissim8 cOllllunio'. etc. AI iquis Consultor censet prae ollnibus seligen· 
dUII esse verbull 'coniunctio', quia in canone sermo est de matrillonio in fieri. Alius consultor 
praefert verbuill 'consortiulI', Post brevell discussionell fit suffragatio: an placeat verbum 'con
iunctio': Placet n. 5 • Non placet n. 2'. 
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andere Zwecke in diesem Canon aufzuzählen.'7 Offensichtlich war 
die Inkongruenz zwischen der Intention, ein neues Wesensmoment in den 
Ehebegriff zu implantieren, und seiner Fassung als gesamtpersonaler Ge
meinschaft mit nur einer Hinordnung aUfgefallen. In bezug auf die be
fürchtete Zweckhierarchie führte ein Konsultor aus, daß eine solche In
terpretation dem Canon nicht gerecht werde. Absicht des Coetus sei die 
Feststellung gewesen, worin die Ehe bestehe, und diese sei fundamental 
eine lebensverbindung, eine Verbindung, die auf Nachkommenschaft hinge
ordnet sei. In der gewählten Formulierung seien die Zwecke der Ehe, 
die er zwar als die drei traditionellen benannte, durch ein "etc." 
aber anzeigte, daß dies exemplarisch und nicht taxativ zu verstehen 
war, mit eingeschlossen, ohne daß direkt oder auch nur indirekt irgend
etwas über eine hierarchische Zuordnung ausgesagt werde. Um aber die 
eigentliche Aussageintention besser zum Zuge kommen zu lassen, schlug 
er die Einfügung eines "etiam"'8 vor, um deutlich zu machen, daß 
die Fortpflanzungsorientierung nicht das einzige ist. '8 Sollte da
mit allgemein angezeigt werden, daß neben und gleichrangig mit der 
Fortpflanzung auch noch andere wesentliche Elemente zu berücksichtigen 
sind, war man sich in bezug auf die zweite Frage einig, daß der "finis 
personalis", wie er nun ausdrücklich genannt wurde, auch eigens Erwäh
nung finden solle, woraufhin man nach Abwägung verschiedener Formulie
rungsvorschläge eine Kombination aus zweien von ihnen vornahm und das 

17 Vg l. ebd., 123: 'Ci rea verba I quae indo Je sua natura 1 i ad pro 1 i s procreat ione., et educat ioneIl or
dinatur' duae praecipuae quaestiones faetae sunt, quod ne.pe sub his verbis latet indirecta affir
matio de hierarchia finiuBllatrillonii et quod opportunull sit ut etiu alii fines lIatrillonii in ca
none recenseantur". 

18 Zur Bedeutung dieses Wörtchens für dieselbe Problematik ill Rahllen der Konzi lsdiskussion vgl. o. 
Zweiter Teil: 3.2.4.2. 

19 Vgl. COlllllunicationes 9 11971) 123: "Ad prilall quaestionell respondet unus Consultor, qui dixit tex
tum eanonis non fuisse bene interpretatull a quibusdall organis consultationis, quae censueruntin 
canone direete affirllar; finell lIatrililonii esse proereationell. E contra lans Coetus fuit statuere 
in quo eonsistat lIatrillloniulI: lIatriIIoniuM fundalllentaliter est coniunctio vitae quae coniunctio or
dinatur ad proleI; fines autelll lIatrillonii includuntur in hac definitione, quia coniunctio ordina
ta ad proleI illportat she procreationell, sive I1UtUUII adiutoriu., sive rellediulI concupiscentiae 
etc., quin in eaRone directe vel iRdirecte aliquid dicatur da hierarchia finiulI. Ut melius haee 
!liens Coetus reddatur, forMula posset ita lIutari: ' ... quae indole sua naturali etis. ad prolis 
proereationell ... ordiRatur'·. 
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Wesen der Ehe bestimmte als innige Verbindung des gesamten Lebens, die 
von ihrer Eigenart her auf das Wohl der Gatten und auf die Zeugung und 
Erziehung von Nachkommenschaft hingeordnet ist2Q , damit bereits 
die Grundstruktur des endgültigen Canons konzipierend und vor allen 
Dingen im Rückgriff auf einen konziliaren Terminus21 einen Be
griff rezipierend der außerordentlich gut geeignet war, die angestreb
te Gleichrangigkeit der partnerschaftlichen und der. prokreativen Hin
ordnung der Ehe nicht nur durch den ausdrücklichen Bezug auf die Part
ner (bonum coniugum) , sondern auch formal durch die gemeinsame Ein
stufung von Partnerschaft und Nachkommenschaft mit einem gemeinsamen 
Begriff als (Wesens-)Güter zur Geltung zu bringen. Nach dem AbschlUß 
der überprüfung der Konsultationsergebnisse wandte sich der Coetus 
noch einigen Vorschlägen zu, die sich in der Vollversammlung der Kardi
nalskommission vom 24.-27.05.1977 ergeben hatten. 22 Hinsichtlich 
des Ehebegriffs gaben die Kardinäle zu bedenken, daß es sich dabei le
diglich um eine Beschreibung handeln solle, die auf das matrimonium in 
fieri und nur dessen Wesenselemente abgestellt sein müsse. Daß unter 
diesen die "con;unct;o vitae" genannt werde, wurde begrüßt, zugleich 
aber gemahnt, Ausdrücke zu vermeiden, die zu falschen Interpretationen 
in der Rechtsprechung Anlaß geben könnten. 23 Unter Berücksichti-

20 Vgl. ebd., 123: 'Circa seeundum quaestionem aliqui Consultores non sunt contrarii ut lIentio fiat 
etiall de fine personal i matrilloni i, quare variae propositiones perpenduntur et tandell ex cOllposi
tione dumll formularul propositarull a duobus Consultoribus trahitur haee nova forlula quae ollßi
bus Consultoribus placet: 'MatrilloniulI est viri et lIulieris intilla totius vitae coniunctio quae 
indole sua naturali ad bonullI coniugull atque ad prolis procreationelll et educationell ordina
tur'·. (H.v.V.). 

21 Vgl. o. Zweiter Teil: 3.3.2.3.2. 

22 Vgl. COllmunicationes 10 (1978) 125. Kard. Felici/Rom hatte zur Diskussion gestellt, a) ob ein Ehe
begriff vorgesehen werden soll te und wenn ja I bl ob dann lIi tAusdrücken, wie • communi tas v i tu' 
oder 'communio' bzw. 'consortiulI' der personale Aspekt ausgedrückt werden sollte sowie falls ja, 
cl welches dessen wesentl iche Elemente in bezug auf die Ehegültigkeit sind, vgl. COlllunicationes 
9 (1977) 79f. All 20.10.1977 berichtete Kard. Felici/RolII auf der 5. Vollversallilung der Bischofssy
node von 1977 über die Ergebnisse: Ein Ehebegriff sei vorzusehen, aber nicht als Definitionill en
geren Sinne und ill Blick auf das lIatrilloniulI in fierl und nur dessen wesentliche Elellente, vgl. 
ebd., 212. 

23 Vgl. COlllunicationes 10 (1978),125: 'Circa prillall qaestionell (:Ehebegriff; d.V.) Patribus placu
it ut in can. 243 praebeatur notio lIatr ill\on i i , quae tuen notio debet esse descriptiva seu in ob
liQuo et respicere debet lIatrilloniulI 'in fieri', quoad eiusdell tantull elelenta essentialia. Inter 
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gung dieser Ansichten ging der Coetus an eine Neuredaktion des Canons, 
der nun mit dem vorangehenden über die Sakramentalität zusammengezogen 
wurde und von der Ehe(schließung) als einem Bund sprach, durch den 
Mann und Frau miteinander eine ganzheitliche lebensgemeinschaft grün
den, die ihrer Eigenart nach auf das Wohl der Partner und der Nachkom
menschaft hingeordnet ist. 24 Hit einer kleinen, auf die Beanstan
dung des Vorsitzenden, Kard. Felici/Rom, dem das "matrimonium, quod 
est" noch zu sehr definitorischen Charakter trug, zurückgehenden Än
derung des Beginns des Canons in "Matrimoniale foedus, quo vir et mu
lier ..... ging diese Fassung in das Schema CIC 1980 ein. 25 Die Re
latio 1981 verzeichnet zu c. 1008 §1 Schema CIC 1980 neben einem Hin
weis von Kard. Eb. em. Silva Henriquez, Santiago di Chile/Chile auf 
die Mehrdeutigkeit des Begriffs "communio"211, und der schlichten 
Forderung Kard. Eb. Siris, Genua/Italien, die Zweckhierarchie des c. 
1013 CIC beizubehalten27 , vor allem ein ausführliches Plädoyer 
für die traditionelle strikt altkodikarische Ehesicht Kard. Palazzi
ni s/Rom, das eine vö 11 i ge Demoritage des vor 1 i egenden Canons anz i e 1 te. 
Dabei sind die Argumente aus der vorkonziliaren Diskussion und Ausein
andersetzung um personalistische Ansätze28 , aus dem Konzilsver
lauf selbst2 9 sowie aus der nachkonz"iliaren Debatte um die Ver-

haee elemente essentialia plaeet ut recenseatur 'eoniunetio vitae' (vel consortiu!I vitae vel COII

lIIunio vitae), du~modo vitentur expressiones quae ans!!! praebere possint falsis interpretationibus 
in iurisprudentia', 

24 Vgl. eM., 125: 'Attenta hae !lente Patrul CardinaliulI, Consultores nisus faeiunt de nova redae
tiane canonis circa nationellillatrillonii. '" Can. 242: § t. Matrilloniu., quod est foedus quo vir 
et !lulier intillall inter se constituunt totius vitae cOIIBunionell, indole sua naturali ad bonull 
caniugulfI atque ad pralis procreationem et edueationell ordinatan, a Christo DOlllino ad sacraillenti 
dignitatell inter baptizatos evectulII est', (M.v.V,), 

25 Vgl. ebd., 126: 'Cardinalis Praeses censet hane formula. non praebere definitioneIl in obli
quo, nall dieit 'lIatrilloniulI ... est foedus quo ... I. Quare Consultor ita forlluhm lutat 1ni
tio: 'Matrilloniale foedus, qua vir et luHer intilllll inter se ... '. - Forllula ita emendata placet 
oillnibus'. Vgl. entsprechend e. 1008 11 Schella Cle 1980. 

26 Vgl. Relatio 1981,243: 'Sensus terllini 'colillunionis' non est univoeus, nee elare patet in QUO 
consistat' . 

27 Vgl. ebd., 243: 'Wall Card. Siri petit ut hierarchia finiul can. 1013 C.I.C, retineatur'. 

28 Vg1. o. Erster Teil: 2.2. 

29 Vgl. 0, Zweiter Tei I. 
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pflichtungskraft und den Inhalt der Konstitution "Gaudium et 
spes" 30 hinlänglich bekannt: insgesamt eine zu große Abweichung 
von der theologischen und kanonischen Tradition, lediglich deskriptiv
pastorale Intention des Konzils, das die Fortpflanzung höher bewertet 
haben soll als das Wohl der Gatten; 1m besopderen seien "totius" und 
bonum coniugum" zu streichen, da sie sowohl mit Blick auf die Rechtsfi
gur der Gewissensehe als auch in bezug auf das in den AAS veröffent
lichte Rota-Urteil c. Wynen31 und die konfessionsverschiedene 
Ehe32 in Frage zustellen seien; das Wohl der Gatten sei ledig
lich finis operantis und daher unwesentlich. 33 Die Antwort der 
Kommission darauf läßt an Deutlichkeit nichts zu wUnschen übrig: Ohne 
die geringste Konzession werden die Einwände gegen das erneuerte We
sensverständnis der Ehe, das sich (auch) in diesem Canon nieder
schlägt, zurückgewiesen. Weder die Definition bzw. Beschreibung der 
Ehe noch die Erwähnung des personalen Aspekts könne überhaupt aufgege
ben werden, da beides bereits von der Vollversammlung der Kommission 
gebilligt worden sei. 34 Aber auch im einzelnen erfolgt eine Ableh
nung. Der Ausdruck "bonum coniugum" müsse bleiben. Denn die Hinordnung 
der Ehe auf das Wohl der Partner sei ein wirkliches Wesenselement des 
Ehebundes und keinesfalls ein subjektiver Zweck der Gatten. Ebenso ha
be das Schema in keiner Weise eine Hierarchie der Zwecke statuieren 
wollen, ebensowenig wie dies das Konzil getan habe. 35 Ebenfalls 

30 Vgl. o. Zweiter Teil: 3.3. 

31 Vgl. o. Erster Teil: 3.2. 

32 Velo zu diesel Problemkreis U. Beykireh, Ehe, 4170426 und 450-455. 

33 Vgl. Relatio 1981, 243. 

34 Vgl. ebd., 244: ·R. Ad i I: Definitio seu deseriptio lIatri.onii omnino suppri.i nequit; de ete
n;1I habetur deeisio affirllativa Congregationis Plenariae huius COllliss;onis d. U laU Im, 
neque pariter suppr;lIi potest, ealldel ob rationell, lIentio adspeetus person. Ha la trilOn ir . 

35 Vgl. ebd., 244: 'Loeutio 'ad bonull coniugum' manere debet. Ordinatio en;" latrillOnii ad bo
nUll con/ugu" est revera elementum essentiale foederis ftatrillon;,/is, lIinile vero finis sub!eet!
vus nupturientis. Wa ex parte, Schellfa nulIul vult statuere hierarehi/JII finiulI. Ipsull Concili
Vaticanu/If Ir in Const. Gaudium et spes, praeter bonu" pralls, aUa bona et fines proponit, 
quin taflen nulJu/If vocet pri/lfariu/II aut secundariull: 'Ipse vere Deus est /Juctor rratri/llonii, vari
is bonis ae finibus praediti' (GS 48)'. 
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Wort "totius" beibehalten werden; es entspreche dem "omnis" der römi
schen Definition der Ehe als "consortium omnis vltae", deren Hauptbe
standteil, nämlich der Ausdruck "consortium", die Kommission an die 
Stelle des weniger eindeutigen "communio" setzte, da auf diese Weise 
das Zusammenleben besser zum Ausdruck komme und ein in der Rechtstradi
tion besser bezeugter Begriff verwendet werde. Unter Auslassung von 
"intime", wodurch auf Grund seines lediglich verdeutlichenden Charak
ters38 der Canon allerdings keine inhaltliche Einbuße erfuhr, wur
de dieser so umformuliert wie er in der endgOltigen Fassung als c. 
1055 §1 CIC1983 begegnet. 37 

Während c. 1081 §1 CIC1911/18 Ober den Konsens als Wirkursache der 
Ehe in identischer Form als c. 1051 §1 CIC1983 wieder anzutreffen ist 
und nur nach der Konsultationsphase kurz Beratungsgegenstand 
war38 , stand ansonsten von Anfang an außer Zweifel, daß die Leh

re des Konzils Ober die Ehe und den Ehekonsens innerhalb der Konsens-

36 Vgl. 0.3.1. 

37 Vgl. Relatio 1981, 244f.: 'Verbum 'totius' lIanere etiall debet; aequivalet verba 'Ollnis' 
in definitione iuris rOllani substantialiter a traditione recepts; 'consortiuII ollnis vitae' (oig. 
23, 2, t). Ut vitetur taflen ulbiguitas, quae forte orid potest ex verba 'collunio' in Sche"a
te non sellper uno sensu adhibito, praeferendull videtur verbull 'consortium', quod Ilelius expri
mit !l8trilloniale convictuill et malus suffragiull invenit in traditione iuridica. Parasraphus proin
de - dempto verbo 'ißti.a', quod non allplius convenit - Its IIOdificatur: 'Hatriloniale foe
dus, quo vir et lIulier inter se totius vitae consortiulI constituunt, indole sua natural; ad 
bonull coniugul atque ad prolls generatione" et educationem ordinatull, a Christo DOllino ad sacrs
IlenU dignitatell lIaptizatos evectull est". Vgl. auch R. J. Castil10 Lar., COllllunio, 250f. und 
Scheilla CIC 1982. Der Ausdruck 'consortiulI' tauchte ill übrigen bereits parallel in der Refor. der 
Konsensnorillierung auf, vg 1. u. 3.1. 

38 Vgl. c. 295 .1 SelJella Saer und eOlllllunicationes 9 (1977) 124, wo nur wenige EingAnge zu diesel! Pa
ragraphen verzeichnet werden, die zu keiner Änderung führten. Die Forllulierungsvorschlige .ollten 
entweder die Ehe als Institution gött lichen ReclJts betonen, ei ne engere sprach liehe An lehnung an 
den Konzilstext bn. den Gedanken des 'allor coniugalis' als beseelendes Prinzip des Konsenses ein
bringen: 'Circa hunc canonem paueissillae quaedalll suggestiones faetae sunt ad inducendall aliquall 
lIutationem. Proponitur ex. gr. ut dicatur: 'MatrilloniulI a Oeo institutull, quod iure divino regi
tur, faeit partiulII consensu etc.', vel 'MatrilloniUII instauratur consensu persona li at irrevoca
bili inter vim et lIuliem iure habiles .. .', vel 'faclt partiulII consensus allore coniugali 
animatus inter personas etc.'. Consultores post brevet! disceptationell harull suggestionu., con
cordant ut textus canonis retineatur prouti est in sclJemate'. Nicht uner.ähnt bleiben darf aller
dings der Hinweis einer afrikanischen Oischofskonferenz auf das PhänoMen dar stufenweisen Ehe
sclJließung in ihrem Kulturkreis, in bezug auf den die KOllllissioß sich allerdings lIit der OeMer
kung beschied, daß in irgendeineIl Stadium ein nhrer Konsens erreicht sei und alles VorlJergehende 
entsprechend als Ehevorbereitung einzustufen sei, vgl. ebd., 124. Vgl. außer deli c. 1010 SI Schella 
CIe 1980 und c. 1057 §1 Schellla CIC 1982. 
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normierung viele Veränderungen erforderlich machen würde, sowohl hin
sichtlich des Konsensobjekts als auch des Ausschlusses einzelner sei
ner Wesense1emente. 39 In bezug auf das Konsensobjekt SChlug man 
zunächst vor, von einem Willensakt zu sprechen, in dem Mann und Frau 
miteinander durch einen Bund40 eine .dauernde und ausschließliche 
eheliche SChicksalsgemeinschaft begründen, die ihrer Eigenart entspre
chend auf die Zeugung und Erziehung von Nachkommenschaft hingeordnet 
ist. 41 Auch hier wird zum einen deutlich, wie man das als erwei
tert geltende Konsensobjekt in einen umfassenderen Ehebegriff zu klei
den versucht, durch die alleinige Anfügung nur der bisherigen Fort
pflanzungsorientierung aber erneut die bereits mehrfach entstandene In-
kongruenz 
enthält, 
sierenden 

zwischen dem Gesamtbegriff, der beide Hinordnungen der Ehe 
und der lediglich in bezug auf die Nachkommenschaft konkreti
Formulierung bewirkt wird. 42 Man befindet sich auf e1-

ner Stufe, auf der ein terminus technicus für das partnerschaft1iche 
Element noch nicht gefunden ist. Zum anderen aber ist bemerkenswert, 
daß bereits in diesem allerersten Formulierungsvorschlag der Konsens 
nicht mehr als ein Obertragungs- oder Gründungsakt im Hinblick auf ein
zelne Rechte oder Rechtspflichten verstanden wird, sondern vielmehr im 
Sinne des Konzils als ein Akt, in dem eine umfassende Lebensgemein
schaft begründet wird, die zwar als dauernd und ausschließlich qualifi
ziert ist, deren innere Anspruchsbezüge aber nicht weiter im einzelnen 
entfaltet werden, so daß bereits hier sowohl eine rechtsübertragende 
als auch im Ansatz eine rechtsbegründende Vertragskonzeption Oberwun-

39 Vgl. Communicationes 3 (1971) 75: 'Ut in canone 1013, doctrina Concilii Vaticani II de matri
monio et de consensu matrimonial; etiam in hoc capite plures lIutationes in canonibus de consensu 
lIatri~onjali introducendas requirit; CUII Quod ad consensus obiectull attinet, tUIL Quod spectat ad 
defectu~ consensus rat ione exc 1 usioni s e Jement i essent ia 11s ei usdem ob iect i' (H. v. V.). 

40 Vg1. zur Entwicklung der Bundesterllinologie o. 2.2.3. 

41 vgl. COlllllunicationes 3 (1971) 75: "Ex vota lIaioris partis coetus, consensus proponitur ut actus 
yoluntatis, QUO vir et lIulier foedere inter se constituunt consortiulII vitae coniugalis, perpetuulI 
et exclusivulII, indole sua naturali ad prolell generandall et educanda~ ordinatulI". Vgl. auch COlllmu
nicationes 7 (1975) 38: 'Ad cansensum IIstrimoialem Quodattinet proponitur nova descriptio ob
iect i consensus" und ebd., 3af. die gleiche UmSChreibung; so auch c. 295 §2 Schema Sacr. 

42 Vgl. o. Zweiter Teil: 3.3.2.3.1. 
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den wird. 43 Nach der Konsultation zum Schema Sacr wurde zunächst 
nach einer Debatte über systematische Fragen dessen c. 295 als c. 244 
unter die einleitenden Canones vorgezogen, weil damit einerseits eine 
logischere Anordnung erzielt würde, insofern nach der "Definition" der 
natürlichen Ehe und ihren Wesenseigenschaften nun auch über den Kon
sens und sein Objekt gesprochen werde, und anderseits der Canon einen 
seiner doktrinellen wie rechtlichen Bedeutung angemessenen, hervorra
genden Platz erhalte; auch erwüchsen daraus keine Nachteile für das 
Konsenskapitel, da es dort lediglich um Behinderungen der Wirksamkeit 
des Ehekonsenses gehe. 44 Die neue Position des Canons hatte in
haltliche Konsequenzen, da auf Grund des nun unmittelbar vorangehenden 
Canons über den Ehebegriff eine eigene Umschreibung des Konsensobjekts 
überflüssig geworden war und als Inhalt des. Konsenses der Hinweis auf 
die Ehe ausreichte. Daher wurde der Ehekonsens zunächst als ein Wil
lensakt formuliert, in dem Mann und Frau sich gegenseitig annehmen und 
einander übergeben, um eine Ehe zu begründen. 4 ! Nachdem dem Ein
wand eines Konsultors, in dieser Form sei der Canon unnütz, da er im 
Vergleich zum § 1 über den Konsens als Wirkursache nichts Neues enthal
te, entgegengehalten wurde, daß er deshalb keineswegs redundant sei, 
weil er zum einen das Konsensobjekt angebe und zum anderen in der Rede 
vom "gegenseitigen Geben und Annehmen" sehr wohl Neuesbeinhalte, und 

43 Vgl. so bereits 8. Bruns, Vertrags lehre, 8-10. DaS zu diese~ Zeitpunkt in bezug auf die Partialsi
mulation noch konkrete Rechte benannt wurden, ist dieser Feststellung nicht abträglich, da es 
s ich dabei UIII ein vorübergehendes Phänomen hande I t, vgl. u. 3.1. 

44 Vgl. COlllllunicat iones 9 (1971) 119f.: 'IlIlIutatio praeci pua habetur per trans lat ioneIl can. 295 (de 
consensu) in canones praelillinares. Ratio est quia ita ordo lIlagis logicus apparet: post definitio
ne~ latrimonii naturalis eiusque proprietates serllo fit de consensu, causa, quae suppleri non pot
est, lIatrimonii, eiusque obiecto. Can. 295 ideo obtinet locull ellinentiorell, prout aportet, dato 
eius lIollento doctrinali et iuridico; nec ex hac translatione sequitur incolllllodull grave pro capite 
de consensu: il1ud caput - collocatul post caput impedillentis dirillentibus - aget tantull de iis 
quae illpediunt quominus consensus efficax ellittatur". Oie Abstillmung erbrachte ein Ergebnis von 
5:2 für die neue Anordnung, vgl. ebd., 120. 

45 Vgl. ebd., 125: 'Textus canonis praebet descriptionell obiecti consensus; CUII autem data sit notio 
lIatr i Ion i i in'canone praecedenti, cui i~lIIediate sequitur iste eanon de consensu, ia. superfluulII 
est describere obiectull consensus, et sufficit dicere obiectull consensus esse lIatrillloniulII; 
quare Consultor quidam proponit ut eanon iste ita redigatur: '§ 2. Consensus lIatrillonialis est 
aetus voluntatis quo vi r et lIIul ier sese mutuo tradunt et accipiunt ad' constituendUII lIatr i 110-
niulI" . 
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letzterem fast einstimmig beigepflichtet wurde46 , konnte unter 
Einfügung des Bundesbegriffs47 die Formulierung gebilligt werden, 
die sich in c. 1010 §2 Schema CIC 1980 findet. 48 Oie Relatio 1981 
dokumentiert lediglich drei knappe Anmerkungen zu diesem Canon. Zum e1-
nen hob Kard. Willebrands/Rom die Konsensdefin1t1on lobend als besser 
und dichter hervor49 , zum anderen wünschte Eb. Stewart, Chun 
Cheon/Korea, eine konkretisierende Formulierung, in der sowohl die 
Wesenseigenschaften attributiv angezeigt als auch die Hinordnungen der 
Ehe auf gegenseitige Liebe, wie er das personale Element fassen woll
te, und Nachkommenschaft genannt werden sollten50 , während Kard. 
Eb. em, Silva Henriquez, Santiago di Chile/Chile, mit ähnlicher Inten
tion die Formulierung des alten Codex oder des c. 295 Schema Sacr dem 
ihm zu vagen "ad constituendum matrimonium" vorziehen wollte. 51 

Oie Kommission wies beide Ansinnen mit der Begründung zurück, daß sich 
dadurch nur eine Wiederholung dessen einstellen würde, was bereits der 
Canon über den Ehebegriff enthalte, der hinreichend klar sei und da
her, zumal wegen seiner Nähe, keine Mehrdeutigkeit entstehen 1as
se. 52 Dementsprechend g1ng die Formulierung unverändert als c. 

46 vgl. ebd" 125: 'Alter Consultor censet moneM istUlI, ita recognitul, esse inutilell qui8 nihil 
novi dicit quod non habetur in § 1. PriMus Consultor respondet moneI non esse superfluuM, Quia 
in ipso indicatuF QuodnaM sit obiectuM consensus et continetur aliquid novul per verba 'sese IIU
tuo tradunt et accipiunt'. Fit suffragatio an placeat hic te~tus: Placet n. 6 - Non placet n. 
1'. 

41 Vgl. o. 2.2.3. 

48 Vgl. COllllllunicationes 9 (1977) 125 und c. 1010 i2 Schema CIC 1980: 'Consensus matrimonialis est ac
tus vo 1 untat i S QUO vi r et mu 1 ier foedere i rrevocabi 1 i sese lIIutuo tradunt et acc i pi unt ad const i tu
endulII matrimoniufll'. 

49 Vgl. Relatio 1981, 245: 'Definitio consensus melior et ditior est QualII in can. 1081, § 1 
C.I.C.', wobei der Verweis auf § 1 ein (Schreib-?)Fehler ist, da die Aussage nur Sinn macht, wenn 
sie siCh auf § 2 bezieht, denn § 1 war unverändert gebl ieben. 

50 Vgl. ebd., 245: 'Proponitur ! ... QUO vir et lIulier foedere irrevocabili et e~clusivo sese invicelll 
tradunt et accipiunt in ordine ad mutuum al/lorem complendu/II et prolelf procreanda/ll et educan
dam" . 

51 Vg!; ebd.! 2451.: "locutio 'ad constituendum matri~oniulll! aliquatenus vaga et ambigua est ad de
terllinandall consensum matrimonialem. C.LC. et praecedens Schella (295) praeferenda videntur, utpo
te clariora'. 

52 Vgl. ebd., 246: ·R. Ad vitandslIf repetitianelll eorull quae dicta sunt in can. t008, § I, praeser-
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1057 02 in das neue Gesetzbuch ein. 
Bleibt nach der überarbeitung des Canons zur Simulation zu fragen, 

die in engem Zusammenhang mit der zuvor behandelten des Konsensobjekts 
erfolgte. So wurde im Zusammenhang mit der Notwendigkeit, aus dem er
neuerten Ehebegriff auch Konsequenzen fü~ die Wesensinhalte und deren 
Ausschluß zu ziehen, gleich zu Beginn klargestellt, daß hier unter den 
gültigkeitsrelevanten Elementen über das altkodikarische Recht auf den 
ehelichen Akt hinaus auch ein "ius ad vitae communionem" erfaßt werden 
müsse53 , womit nochmals deutlich wird, daß die rechtliche Rele
vanz des partnerschaftlichen Aspekts auch zu Beginn nicht strittig, 
wohl aber der genaue sprachliche Weg zu ihrer gesetzestextlichen umset
zung noch nicht eindeutig festgelegt war, sondern zunächst im Zuge der 
Oberarbeitung verschiedener Canones, 1n denen sie eine Rolle spielte, 
unterschiedliche begriffliche Pfade beschritten wurden. Erläuternd hin
zugefügt wurde zum einen, daß man deshalb von "ius" rede, um klarzu
stellen, daß der Konsens nur dann ungültig sei, wenn im Eheschließungs
akt selbst die Lebensgemeinschaft, soweit sie zum Wesen der Ehe gehö
re, ausgeschlossen werde bzw. die Ehe so intendiert sei, daß dem Part
ner dieses Recht abgehe. Zum anderen wurde eigens erwähnt, daß die ehe
spezifische Lebensgemeinschaft nicht mit gemeinsamem Wohnen verwech
selt werden dürfe. 54 Wiederum waren die Verbesserungsvorschläge 
der weltweiten Konsultation auszuwerten. Ein grundsätzlicher Vor-

tiS! ob canonum propinquitatem, dicitur sillp/iciter 'ad constituenduill lIatrilloniul'; nulla ta
lien exinde oritur allfbiguitas nall quid sit lIatrilloniulIf sufficienter declaratur in can. 1008, § 
1.' . 

S3 Vg1. COllllunicationes 3 (1911) 15f.: • Unde seQuitur (:aus deli zu erweiternden Ehebegriff und Kon
sensobjekt; d.V., vgl. o. 3.1.1. inter elellenta essentialia obiecti consensus, quorulI! exclusio 
consensull reddit invalidulI, recensendulI! esse ius ad vitae cOllllunionelll, ita ut can. 1086 § 2 sic 
sonet: 'At si alterutra vel utraque pars positiva voluntatis actu excludat lIIatrilloniulI ipsuIII BUt 
ius ad vitae cOllllun i onell , aut ius ad coniugalell, vel essentialellllatrillonii proprietatelll, invali
de contrahit , •. 

S4 Vgl. ebd., 16: 'Ut peritis ultri patebit, consulto dietuIII est 'ius' 3d vitae cOllllunionem, ita ut 
tune tantull consensus sit invalidus, si in ipso contraetu Ilatrilnoniali vitae eommunio, quatenus 
ad essential coniugii pertinet, excludatur, seu 'llatrillloniulI' ita intendatur, ut cOllparti ius iI
lud non habeat. Porro eOllllunio vitae, toniugii propria, non fudenda est CU!! eohabitatione'. Yg1. 
ebenso COllllunieationes 1 (19751 39. Mit der leichten Veränderung 'essentialem aliquam 118-

trillonii proprietatell' ging die Formulierung als e. 30352 in das Schella Saer ein. 
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schlag, den Simulationscanon in einer dem heutigem soziologischen Kon
text angepaßteren Form zu redigieren, da man, auch wenn kein pOSitiver 
Ausschlußwille vorliege, nicht von einer impliziten einschlußweisen Be
jahung der für eine christliche Ehe wesentlichen Elemente ausgehen kön
ne, und zwar auch beim größten Teil der Getauften nicht, wurde als zu 
radikal abgelehnt. 55 Die rechtsrelevante Festschreibung eines 
Rechts auf die Lebensgemeinschaft wurde in mehrfacher Hinsicht kriti
siert: sie sollte, weil zu gefährlich für die Stabilität der Ehe, ge
strichen werden; es solle näher bestimmt werden, was darunter zu ver
stehen sei; die Formulierung sei unnütz, weil sie dasselbe bedeute wie 
den Ausschluß der Ehe selbst56 , wobei letzterer Einwand offen 
läßt, ob es um einen grundSätzlichen inhaltlichen oder lediglich um ei
nen formal rechtssprachlichen ging. Die Konsultoren erklärten darauf
hin, daß mit dieser Formel solche Rechte gemeint seien, die zu den we
sentlichen interpersonalen Beziehungen der Partner gehörten und die 
im heutigen Kontext als ein ganzer Komplex von Rechten zu verstehen 
seien, die sich von denjenigen anderen Rechten unterschieden, die her
kömmlicherweise in der Tradition aufgeZählt wurden. 57 Ein Konsul
tor bemerkte daraufhin, daß das Fundament der interpersonalen Bezie
hung der Gatten die Liebe sei; nun könne man in der Tat nicht von ei
nem Recht auf Liebe ausgehen, sondern allenfalls von einem Recht auf 
Handlungen, die im allgemeinen durch die Liebe gefördert werden, Auch 
wenn das Konzil viel über die eheliche Liebe gesagt habe, so scheine 
man sie doch nicht so ;n rechtliche Kategorien übertragen zu können, 
daß es ein Recht auf sie gebe, Im übrigen sei das Gut der Lebensgemein
schaft im Gut der Treue enthalten,58 Dieser Einwand, der letzt-

55 Vgl. Communicationes 9 (1971) 374f. 

56 Vg1. eDd.! 315: 'De verbis 'aut ius ad vitae cO~lIunionell' ani~adversiones factae sunt vel ut sup
prilllantur utpote periculosa pro stabilitate latrillonii, vel ut deterllinetur quid veniat nOlline 
'communionis vitae'; alii autelll dixerunt illa verba esse inutilia quia 'lIatrimoniulI ipsulI' et 
'ius ad vitae cOllmunjone~' idell dicunt'. 

51 Vgl. ebd., 375: 'Consultores dicunt sub verbis 'jus ad vitae com~unionelll' hic venire iura Quae at
ti ne nt ad essent ia les re lat iones interpersonales con i ugu;, quaeque in hodierno contextu habentur 
ut comp1exus iuriulI distinctus ab alUs iuribus Quae cOlllluniter in traditione nUllerabantur'. 

58 Vg1. ebd., 315: 'Consultor quidall ani~advertit allorell esse fundallentull relationulII interpersonali-
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lieh ebenso wie ein ihm folgender55 darauf abzielte, die Wesens
elemente der Ehe auf die traditionellen tria bona zu beschränken, 
fällt in verschiedener Hinsicht auf. Bereits mehrfach ist auf die 
Schwierigkeit aufmerksam gemacht worden, mit der sich die Kommission 
in der adäquaten begrifflichen Fassung des von ihr intendierten neuen 

Wesensgutes der Ehe konfrontiert sah. 5o Dabei war bei den übrigen 
dafür in Frage kommenden Canones nur zweimal und nur beiläufig der Be
griff der Liebe aufgetaucht, davon einmal erst in der Relatio 
1981. 61 Offensichtlich war dieser Begriff, der sich auch vom kon
ziliaren Befund her eher als Strukturprinzip denn als Bezeichnung ei
nes Teilaspekts nahelegte62 , in diesem Zusammenhang vermieden wor
den, und auch hier wurde zur Konkretisierung dessen, was mit dem Recht 
auf die Lebensgemeinschaft gemeint sei, von einem Komplex von Rechten 
gesprochen, die wesentlich nicht die Beziehung Eltern-Kind beträfen, 
sondern im Unterschied dazu und zur traditionellen, einseitig prokrea
tiven Ehesicht, von der man sich ausdrücklich absetzte, die partner
schaftlichen Beziehungen, die zwischen den Partnern bestehenden Rela
tionen. Der Einwand verunklart nun schrittweise diese Bemühungen. Zu
nächst identifiziert er das genannte partnerschaftliche Moment mit der 
Liebe, um dann im nächsten Schritt, einen nicht näher spezifizierten 
Liebesbegriff unterstellend, seine schlechthinnige Unübersetzbarkeit 

in den Rechtsbereich zu behaupten und schließlich die Lebensgemein
schaft unter das "bonum fidei" zu subsumieren und seiner Eigenständig
keit zu berauben. Weder der hier insinuierte grundsätzlich ajuridische 
Liebesbegriff noch die Behauptung der Lebensgemeinschaft als bloßer Un-

um coniugUII; iallvero non videtur dari posse 'ius ad alllorem'. sed potius ius ad aliquas actiones 
quae generatim foventur ab allare. Hinsi in concilio plura de amore coniugali dicta sint, non vi· 
detur i11a transferri posse ad categorias iuris ita ut habeatur ius ad amorem. Ceterull bonuill 'COII

munionis vitae' inclusum est in bonD fidel". 

59 Vgl. ebd" 315: 'Alter Consultor censet difficultates sohi posse si in canone indicentur tria bo
na quae in traditione semper adlllissa sunt (pralis, fideiet sacraillentil. ita ut relinquatur iuris
prudent i ae lIIunus u Her i us determi nandi si ngu I a bona secundalll progressull doctr i nae' . 

60 Vg1. etwa o. 3.1. 

61 Vgl. o. ebd. 

62 Vgl. o. Zweiter Teil: 3.3.2.3.1. 
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teraspekt des "bonum fidei" entsprechen der konziliaren Eheleh
re83 , deren Rezeption und angemessene rechtliche Transformation 
ja anstand. Der Einwand blieb allerdings Episode, da er mit seiner in
haltlichen Beschränkung auf die bisherigen tria bona unter das ableh
nende 5:3-Abstimmungsergebnis in bezug auf die.übernahme des augustini
schen Schemas zur Behebung der Problematik fiel. 84 Mit dem glei
chen Ergebnis wurde ein weiterer eingegangener Vorschlag angenommen, 
anstelle der kritisierten Formel vom Recht auf das, was die Lebensge
meinschaft wesentlich ausmacht, zu sprechen85 , eine Modifizie
rung. die kaum mehr als eine Verdeutlichung war. Vorschläge, die ein 
eigenes Recht -auf Nachkommenschaft oder eine deutliche Anlehnung an 
die Formulierung des alten Codex intendierten, erfuhren eine klare Ab
lehnung. 88 Die Relatio 1981 verzeichnet neben dem Wunsch, auch 
den Ausschluß der Sakramentalität zu berücksichtigen87 , vor allem 
erneut die Beanstandungen Kard. Palazzinis/Rom, der seine bereits in 
bezug auf den Ehebegriff einmal vorgetragenen Einwände lediglich für 
die Streichung des Rechts auf das, was die Lebensgemeinschaft wesent
lich ausmacht, noch einmal wiederholte, hinzufügend, daß die Gemein
schaft von Tisch und Bett nur zur Integrität nicht zum Wesen der Ehe 
gehöre88 , womit er eine von der Kommission selbst als unzuläsSig 

fi3 Vg1. o. Zweiter Tei 1: 3.3. 

64 Vgl. COllllunieationes 9 (1977) 315: 'Fit suffragatio an plaeeat haee novissilla propositio (vg1. o. 
Anm. 59; d.V.): plaeet 3, non placet 5'. 

65 Vgl. ebd., 375: 'Quidam Consultor proponit ut loeo 'ius ad vitae cOllllunione.' dicatur • ius ad 
ea qUBe vitae co."unione. essentialiter constituullt'. Oe hac propositione exitus suffragationis 
est: p lacet 5, non p laeet 3'. Vg I. entsprechend c. 1055 §2 Schella CIC 1980. 

66 Vgl. ebd., 315: 'Nonnulli petierunt ut includatur explieite in canone 'ius ad prolis generatio
nell" censentes 'ius ad eoniugalem aetun' non esse sufficienter eOllprehensivul iuris ad pro)ell. 
Consultores unanilliter non adllittunt hanc propositionei. - Aliquis petiit ut repristinetur verbul 
'o/lllle ius ad eoniuga 1 eil actuM' quod habetur in CIC. Consultores non ita sentiunt'. 

61 Vgl. Relatio 1981, 251: ·he. Faldo petit ut addatur: 'aut "atrilJoniuII ill quantu/II Sacra
/IIentulI! fee lesiae" . 

68 Vg1. ebd., 251: 'Supprillatur ineisull 'aut ius ad ea quae vitae cOllllunionell essentialiter constitu
unt'. Quia valde perieulosull pro stabi1itate vineu1i lIatrillonialis. Attendere oportet ad Ilatrila· 
niulI eonscientiae et prae oeulis habers sententiall rotalu Pii XIl (AAS 36 /1944/. 189-2001. 
Comllunio thori et lIensae pertinent ad integritatel non vero ad essential latrilloni i ... Et i all 
€xe. Henriquez petit ut supprillatur quia non ehre patet in QUO eonsistat". 
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ausgewiesene Identifizierung zwischen dem, was mit der neuen Formulie
rung ausgesagt werden sollte, und der cohabitatio vornahm, Die Antwort 
der Kommission bestand in der Änderung des Canons in der Weise, daß 

nicht mehr einzelne Rechte als Inhalt eines Ausschlußwillens benannt 
wurden, sondern stattdessen neben dem Ausschluß der Ehe selbst, einer 

Wesenseigenschaft oder der Sakramentalität, der eines Wesenselemen
tes genannt wurde. 69 Die Begründung weist darauf hin, daß auf 

diese Weise einerseits die Schwierigkeiten um die kritisierte Formel 

über das Recht auf die lebensgemeinschaft vermieden würden und ander

seits, wenn auch in allgemeiner Form, die notwendige Beziehung zu den 

für die Ehe wesentlichen Elementen zum Ausdruck komme, die in lehre 

und Rechtsprechung zu bestimmen seien, und zwar unter BerÜCksichtigung 

der Definition des Canons über den Ehebegriff wie auch der gesamten 
Gesetzgebung und der rechtlichen und theologischen Doktrin,70 

Damit war nicht nur die besondere Rolle der neuen Wesensbestimmung der 
Ehe klargestellt, sondern auch jede Beschränkung der Tradition auf die 

vorkonziliare Zeit von vornherein ausg~schlossen, Im Schema CIC 1982 

taucht dann die Endfassung des Canons auf, allerdings jetzt wieder oh
ne eigene Nennung der Sakramentalltät,71 

Bei der Betrachtung der Konsequenzen, die sich aus diesem Befund er

geben, kann es im Rahmen dieser Arbeit nicht darum gehen, die durch 

die Codex reform ausgelöste und sie sukzessive begleitende wissenschaft
liche WirkungsgeSChichte aufzuarbeiten, Zudem war vieles davon nicht 

nur durch den Fortschritt der Reform selbst bald überholt; vielmehr 

zeigt bereits ein flüchtiger Blick auch, daß die wissenschaftliche Be
gleitung des Suchprozesses der Codexreformkommission zu einer gestei-

69 Vgl. ebd., 251: 'R. Canon its lIodificatur: 'At si alterutra vel utraque pars positiva volunta
tis actu mludat lIatriloniul ipsul But lIatrillonii essentiale aliquod elellentull vel essentialerl 
proprietatell vel sacrlilentaleil dignitatell, invalide contrahit" • 

10 Vg1.ebd., 251f.:' rta auferuntur difficultates circa clausulBI 'aut ius .... constituunt' et, 
etsi generieo lodo, relatio e~/lrillitur necessari. sd es quae essential;a IIBtrillOnio sunt, quae 
quide. a doctrina et iurisprudentia deterllinanda sunt, habita ratione definitionis cail. 1008, ;' 
neenon totius legislationis et doctrinae, sive iuridicae sive theologieae'. (H.v.V.). 

11 Vg1. c. 1101 12 Schllela eIe 1982. Der Ausschluß der Sakmentalität war auf Vorschlag Kard. Rat
ztngers/Rol aus ökul\enischen Erdgungen gestrichen worden, vgl. U. Mavarrete, Beni, 92. 
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gerten Begriffsvielfalt in der Diskussion geführt hat, die dieser kei
neswegs nur dienlich gewesen ist. 72 Angestrebt ist stattdessen le
diglich, vor dem Hintergrund des konziliaren Eheverständnisses und sei
ner kodikarischen Umsetzung die wichtigsten Fragestellungen 1n bezug 
auf das Wesensverständnis der Ehe und Richtungen, in denen Antworten 
zu suchen sind, anzuzeigen. 

Papst Johannes Paul 11. hat mit der Promulgation des CIC1983 den 
Wunsch verbunden, daß dieser zu einem Instrument werde, "mit dessen 
Hilfe sich die Kirche selbst entsprechend dem Geist des 11. Vatikani
schen Konzils vervollkommnen kann und sich mehr und mehr als für die 
Erfüllung ihres Heilsdienstes in dieser Welt geeignet erweist". 73 

Dieser Wunsch ist für den Kanonisten Auftrag und gibt zugleich ein fun
damentales Kriterium zum verantwortlichen interpretatorischen Umgang 
mit dem Gesetzbuch an: "Der normative Gehalt der Bestimmungen des Ko
dex ist unter Zugrundelegung der Konzilsaussagen je zu besti~n; nur 
so kann der Dynamik, die der Auftrag zur Vervollkommnung enthält, ent
sprochen werden". 74 Der Verlauf der kirchlichen Eherechtsre
form hat zum einen die entschiedene Intention gezeigt, das konziliare 
Bundesmodell der Ehe für die Rechtsordnung zu rezipieren und angemes
sen zu transformieren, und zwar auch gegen Widerstände, und zum ande
ren Schwierigkeiten bei der rechten sprachlichen Erfassung der Gesamt
wirklichkeit der Ehe wie ihrer Wesensbestandteile. Das Ergebnis 
dieser Reform läßt sich wie folgt zusammenfassend auswerten: Die Ehe
schließung wird vorrangig und zudem in den Fundamentalcanones des 
Eherechts als Bund verstanden und damit der Vertragsbegriff als Zen
tralkategorie abgelöst. Trotz gewisser Relikte in Canones von weniger 

12 Vgl. vor allel! die unterschiedlichsten begrifflichen Versuche, das personale Elellent zu erfassen: 
M. Lopez Aranda, Relevancia sowie die überblicke bei S.-D. Kozul, Evoluzione, 2ß9-m und S. 
Schnyder, Objekt, 358-401. 

13 vgl. Johannes Paul 11., Ap. Konst. 'Same diseiplinae leges' v. 25.01.1983, XIII.: .... optandull 
sane est, ut nova eanoniea legislatio efficax instrullentuD evadat, cuius ope Ecclesia valeat se 
ipS811 perficere secundull Concilii Vatieani II spiritulI, ac lIagis lIagisque pareIl se praebeat salu
tifero sua lIuneri in hoc lIundo exsequendo·. 

14 R. Patz, Grade, 58. 
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hervorragender Bedeutung75 ist die rechts übertragende Ver
tragsvorstellung überwunden, und auch die begründende Funktion des kon
sensualen Bundesschlußes wird in den grundsätzlichen Aussagen76 

nicht mehr im Blick auf einzelne konkrete Rechte und Rechtspflichten 

formuliert, sondern auf die Ehe als sol~he. Das matrimanium in facta 
esse wird, zwar nicht in einer Definition stricto sensu, aber doch 

in einer klaren Wesensumschreibung verstanden als ganzheitliche 'Lebens

gemeinschaft, die gekennzeichnet ist durch Einheit, Unauflöslichkeit 

sowie durch die Hinordnung auf das bonum coniugum und das bonum pro

lis. Für die Gesamtwirklichkeit der Ehe wird der der römischen, näher
hin der modest i nischen Ehedefinition77 entstammende Terminus "con

sortium" verwendet. Damit wurde den weniger eindeutigen Begriffen "com
munio" und "coniunctio"78 ein Ausdruck vorgezogen, der bereits in 

der römischen Tradition sowohl die materielle wie geistige als auch 

zeitliche Dimension einer Lebensgemeinschaft umfaßt und darüber hinaus 

auch im byzantinischen wie im orthodoxen kirchlichen Recht beheimatet 
ist. 79 Zum alten Codex besteht allerdings eine lediglich nominel

le Kontinuität, da der Begriff im neuen Gesetzbuch aus seiner durch 
die Einpassung in ~as a1tkodikarische Eheverständnis bedingte semanti
schen strangulierung auf das bloße Zusammenleben befreit80 und in 
seiner umfassenden Grundbedeutung als Schicksalsgemeinschaft (consors 

im Sinne von gemeinsamem Schicksal oder Los) verwendet ist. Dabei wird 
in c. 1055 §2 CIC1983 zwar die Totalität des ehelichen Beziehungsge

flechts auf diese Weise zum Ausdruck gebracht, unmittelbar aber nicht, 

15 ViI. etwa die Rede yon 'iura et offic!a matrimonialia essentialla mutuo tradenda et acceutan
da' in c. 1095 n. 2 CIC1983 sowie die Kritik yon K. Uldicke, Genese, 38. 

16 Allerdings gibt es an anderen Stellen durchaus noch die Vorstellung einer juristischen Rechts
Pflichtsbeziehung zwischen den Ehegatten, ygl. etwa ce. 1095 n. 2, 1135 CIC1983, wobei letzterer 
den Schwerpunkt auf die Erweiterung der Aktsicht auf die geaallte Lebensgemeinschaft und die 
Gleichberechtigung der Partner legt, ygl. COl!llunicationes 5 (1973) 1Sf.; COlmunicationes 10 
(1987) 105. 

17 Vg J. o. Erster Teil: 1.1. 

78 vgl. dazu J. Huber ,Coniunctio, 391-403. 

19 vgl. ebd., 403-406. 

, 80 Vg1. ebd., (01 Anm. 68. 
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der für die Ehe wesentlichen Aspekte ausgedrückt. Bereits für die rech
te Konzilsinterpretation mußte darauf hingewiesen werden, daß dasjeni
ge, was die bona-Terminologie zum technischen Begriffsschema im tradi
tionellen Verständnis machte, nicht die Verbindung mit prolis oder ei
nem anderen bekannten Ausdruck war, sondern die Beschr6nkung auf ei
ne Trias, die dann durch Interferenz des Zweckschemas noch eine 
hierarchische Note erhielt. Gerade um das eine, die Fixierung auf 
die Ausklammerung des personalen Elements, wie das andere, die hierar
chische Zuordnung der einzelnen Wesensaspekte, zu vermeiden, war der 
Ausdruck "bonum" (wie auch "finis") aus seinem einseitigen Diskussions
zusammenhang gelöst worden. Das Konzil hat somit von vier wesentli
chen Eckgrößen in bezug auf die Ehe gesprochen, deren rechtssprachli
che Umsetzung und vor allem die Besetzung der sprachlichen Leerstelle 
für das neue personale Element jedoch der Codexreform überlas
sen. 84 Im CIC1983 wird zur Qualifizierung von Einheit und Unauf
löslichkeit weiterhin das proprietates-Schema verwendet. as Demge
genüber ist sowohl die Zweckterminologiese als auch das augustini
sche tria-bona-Schema bewußt vermieden worden. 8l Dennoch, so 
die Ansicht U. Navarretes, beschneide diese Tatsache aber keineswegs 
die Freiheit, diese Begrifflichkeit weiterzuverwenden, sofern, so lau
tet allerdings die entscheidende Einschränkung, sie sich entweder als 
besser geeignetes Arbeitsinstrument erweise oder aber in einer größe
ren Übereinstimmung mit einer Tradition stehe, die würdig sei, respek
tiert zu werden, wobei er eine solche Tradition in der Anwendung des 
tria-bona-Schemas durch die Rechtsprechung gegeben sieht. as Ange
sichts des Konzilsbefundes wie des der Codex reform dürfte die Beweis
last, die U. Navarrete hier auf sich lädt, allerdings erdrückend sein. 

84 Vgl. o. Zweiter Teil: 3.3.2.3.2. 

85 Vg1. c. 1056 CIC1983. 

86 Das einllalige Auftauchen des Wortes 'finis' in c. 1125 n. 3 CIC1983 ist lediglich ein Relikt, daS 
durch· die wörtliche Übernahme der entsprechenden Bestimmung des Paul VI., HP Hatrilllonia mixta v. 
3U3.mO, 261 bedingt ist, die hier keine angellessene sprachliche Anpassung erfahren hat. 

87 Vgl. o. 3.1. Vgl. auch U. Navarrete, Beni, 93. 

88 Vgl. ebd., 93. 
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Denn obwohl bis zum Konzil die überzeugung herrschte, in den beiden 
Schemata geeignete Arbeitsinstrumente und eine in der Rechtsprechung 
praktikable Terminologie zu besitzen, löste sich das Konzil und 1n sei
nem Gefolge auch die Codexreformkommission von dieser Begrifflichkeit, 
weil ihre Eignung sich auf ein konziliar überholtes Eheverständnis be
zog, damit die Frage eigentlich autoritativ beantwortend. Was sodann 
den Respekt vor der forensischen Sprachregelungspragmatik angeht, so 
dürfte dieser wohl kaum höher anzusetzen sein als der vor der kirchli
chen Lehrtradition, also dem Konzil, und deren Umsetzung im Prozess 
der Codexreform. Da die Kommission das tria-bona-Schema abgelehnt hat, 
ist es wie schon in bezug auf das Konzil so auch in bezug auf c. 1055 
§1 CIC1983 verfehlt, für die Verbindung "bonum prolis" und "bonum con
iugum" zwei unterschiedliche Begriffsschemata anzusetzen, d. h. erste
re als Element der drei augustinischen Güter, letztere als einen un
technischen Bezug auf die altkodikarischen Zweitzwecke der Ehe zu wer
ten. S9 Die Inadäquanz des traditionellen tria-bona-Schemas auch 
als Klassifizierungsinstrument im Bereich der Partialsimulation ist in 
mehrfacher Hinsicht einleuchtend. Schon im Kontext des alten Codex hat
te sich das Problem der Vermittlung mit dem proprietates-Schemage
zeigt, insofern zwischen der Wesenseigenschaft der Einheit, die sich 
gegen die simultane Polygamie/Polyandrie richtet, und dem bonum fidei, 
das sich gegen den Ehebruch wendet, unterschieden werden muß.90 
Allerdings zeigt die Art dieser Unterscheidung bereits wieder die sta
tische VerknOpfung mit dem traditionell-altkodikarischen Eheverständ
nis. Denn die hier erfolgende Einengung des Treuebegriffs auf den sexu
ellen Bereich muß, wie die systematische Auswertung des Konzils unter 
Berücksichtigung der diesbezüglich weiterführenden moraltheologischen 
Reflexion gezeigt hat91 , aufgegeben werden, sollen kirchliches 

89 Vgl. U. Navarrete, Beni I 91f. Der von ihll ebd., 91 angegebene Yerwendungsrahllen bei Papst Leo 
XIII. ist schon konz! Iiar nicht nachweisbar und entbehrt auch hinsichtlich der Codexreforl jedes 
textgeschieht lichen fundallentum in re. 

90 Vgl. allgemein U. Navarrete, Beni, 94. 

91 In welcher Weise etwa der bewuSte Vorbehalt außerehelicher geschlechtlicher Beziehungen iM Rahmen 
der NiChtigkeitspraxis angemessen zu klassifizieren ist, wird noch anzuprechen sein, vgl. u. 3.1. 
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Recht und Kanonistik der Forderung nach Konzilskonformität genügen. 
Auf der Grundlage des Vorrangs der Person wurde in Konkretisierung auf 
den Lebenssektor Ehe die Liebe zu deren Strukturpr1nzip erklärt. Diese 
Liebe äußert sich in der Eheschließung als vorbehaltloser gegenseiti
ger Schenkung im wechselseitigen Jawort und nimmt in der bestehenden 
Ehe ihre verzeitlichte Gestalt als Treue an. Treue ist nicht zu redu
zieren auf den Verzicht auf sexuellen Verkehr mit Dritten, sondern 
meint nichts anderes als das eheliche Strukturprinzip der Liebe in sei
ner zeitlichen Ausdehnung, meint die personale Bestandsweise der unbe
dingten Zusagegestalt der ehelichen liebe, meint die die eheliche le
bens- und liebesgemeinschaft in all ihren Dimensionen prägende und tra
gende personale Tugend. So wie Sexualität nicht Inhalt, sondern Aus
druck dessen ist, was Ehe ausmacht, so ist sexuelle Untreue "nur" die 
Ausdrucksseite der bereits vorgängigen Verfehlung der Treuetugend in 
bezug auf den Partner. 82 Treue ist nicht im Sinne des traditionel
len Teilaspekts des bonum fidei zu verstehen, das als solches seine 
Funktion verliert, sondern als die das matrimonium in facto esse prä
gende verzeitlichte Gestalt der die Gesamtwirklichkeit der Ehe struktu
rierenden gegenseitigen Liebe. Die Hinordnung der Ehe auf das bonum 
coniugum und das bonum prolis meint daher einen partnerbezogenen und 
einen nachkommenschaftsbezogenen, einen partnerschaftlichen und einen 
prokreativen Komplex legitimer sittlicher Anspruchs- und Einforderungs
bezüge der Ehe, zwei materielle, nicht voll ausdefinierbare oder er
schöpfend bestimmbare Komplexe, in denen sich die sittlich-personale 
Lebens- und liebesgemeinschaft wesentlich konkretisiert, und zwar in 
einer der Verantwortungsfreiheit der beiden Partner in bestimmter Be
grenzung aufgegebenen Weise. 

Was ist nun unter den in c. 1101 §2 CIC1983 genannten "elementa es
sentialia" zu verstehen? Dieser Begriff ist das Ergebnis des Verzichts 
auf eine ins Einzelne gehende Benennung und Aufzählung von konkreten 
"Rechten" und "Pfl ichten", deren Ausschluß wie der einer der Wesensei
genschaften eine je spezifische Form der die Ehe verungültigenden Par-

92 Vgl. 0, LI. 
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tialsimulation wäre. Mit dieser Formulierung sollte all das in einer 
allgemeinen Form ausgedrückt werden, was über die beiden wesentlichen 
Eigenschaften der Ehe hinaus deren Wesen ausmacht. Die nähere inhaltli
che Bestimmung war der Lehre und der Rechtsprechung übertragen worden, 
und zwar in primärer Bindung an die erneuerte Wesens"definition" der 

Ehe in c. 1055 §1 CIC1983 sowie an die betontermaßen gesamte Ge
setzgebung und rechtliche und theologische Doktrin, womit erneut deut
lich wird, daß es die Rechtsprechung ist, die sich an der Lehre zu ori
entieren hat, d. h. jene nicht selbst vorrangiges Auslegungskriterium 

ist. M. a. W.: Stellt sich die in der Rechtsprechung eingebürgerte Ter
minologie als zu sperrig und der neuen Ehelehre des Konzils nicht ange
messen heraus, was de facto der Fall ist, dann ist nicht die Lehre auf 
die gängige gerichtliche Sprachregelung zuzuschneiden. sondern unzwei

felhaft umgekehrt eine Sprachregelung zu treffen, die der erneuerten 

Lehre entspricht. Mit der Rede von den "Wesenselementen" ist somit ei

ne betont offene Formulierung gewählt worden, die ausgehend von c. 

1055 §1 CIC1983 inhaltlich zu konkretisieren und zu präzisieren ist. 
Während mit bonum ausdrücklich eine Gesamtheit von Rechten und Pflich
ten gemeint ist, die vor dem Hintergrund der systematischen Auslegung 

des Konzils im übertragenen Sinne angemessener als sittliche Ansprüche 
der Partner aneinander denn als einklagbare RechtsansprUche und -

pflichten zu verstehen sind, deutet der Begriff "elementa" auf einzel
ne wesentlichen Teilglieder aus diesen Komplexen hin. 

In welcher Weise stellt sich nun konkret die Funktionstüchtigkeit 
des im Bundesmodell repräsentierten Eheverständnisses im Rahmen der 

kirchlichen Ehenichtigkeitspraxis dar, die auf Grund der rechtlichen 
Unauflösbarkeit der gültigen und VOllzogenen Ehe unter Getauften eine 
außerordentlich notwendige, weil die Not zumindest einiger geschei

terter Ehen durch die Chance eines Neuanfangs wendende Funktion er
füllt? Die gängige kirchliche ReChtsprechung im Bereich der Partialsi
mulation, der hier als Kernbestand der Konsensmängel exemplarisch he

rausgegriffen werden soll, operiert mit der augustinischen Trias bonum 

prolis, fidel und sacramentum. Dieses Schema muß vor dem Hintergrund 
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der konziliaren Ehelehre und ihrer gesetzgeberischen Umsetzung im neu
en Codex als überholt gelten93 , da es als technisches Begriffs
schema zum einen bewußt vermieden wurde und zum anderen wegen der Be
sChränkung auf drei Wesensgüter und die problematische VerknOpfung mit 
den Wesenseigenschaften nicht in der Lage i~t, das erneuerte konzilia
re Eheverständns einzufangen. Geht man nun davon aus 

- daß auch für den Kanonisten die Verpflichtung zur konzilskonfor
men Interpretation des Codex besteht, die sich durch die der Codex re
form zu entnehmende, klare Intention der Konzilsrezeption als mens 
legislatoris noch. verschärft, und davon, 

- daß das konziliare Eheverständnis mit der neuzeitlichen Konzepti
on der Ehe als primär sittliCh-personaler Lebens- und Liebesgemein
schaft konvergiert, mit dieser nicht identisch, aber kommunikabel ist, 

dann kann in bezug auf die Eheschließung zunächst positiv formu
liert werden: Sie ist das bedingungslose gesamtpersonale Ja zweier 
rechtlich dazu fähiger Partner zueinander im Blick auf eine vor allem 
sittliCh-personale Lebens- und Liebesgemeinschaft, die wesentlich ge
prägt ist von Ausschließlichkeit und unbeschränkt beabsichtigter Dauer 
sowie von der Hinordnung auf das Wohl der Gatten und das der Nachkom
menschaft. Gültig ist eine Eheschließung unter dem Gesichtspunkt 
des Willensinhaltes, wenn die Partner allgemein die Ehe als Lebens
und Liebesgemeinschaft wollen und damit einschlußweise auch die ge

nannten vier Eckgrößen. Eine positive, gezielte Intention auf jede von 
ihnen ist zur Gültigkeit nicht erforderlich. Ungültig 1st eine Ehe 
allgemein zunächst dann, wenn sich ein positiver Ausschlußwille auf ei
ne dieser Eckgrößen bezieht, d. h. ein Ehewille gegeben ist, der eine 
von ihnen bewußt und willentlich aus dem Wesensgesamt der Ehe heraus
schneidet und damit keine Ehe im kirchlichen Verständnis mehr an
strebt. 

Dabei besteht zwischen den Wesenseigenschaften einerseits und der 

93 Vgl. auch H. Mussinghoff, Familienrecht, lOH" der die Rede vom Ausschluß eines Wesenselementes 
gerade als klaren Hinweis darauf wertet, daß 'die klassische augustinische Drei-Güter-Lehre nicht 
ausreicht' , 
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Hinordnung auf die bei den Güter der Partnerschaft und der Nachkommen
schaft anderseits ein signifikanter und den Tatbestand präzisierender 
Unterschied: Einheit und Unauflöslichkeit sind absolute Begriffe und 
lassen weder ein Mehr oder Weniger zu noch konkrete Realisierungsalter
nativen, so daß sie in keiner Weise zur Dtsposition der Partner ste
hen. Entweder wird eine monogame Ehe auf unbeschränkte zeitliche Dauer 
gewollt oder nicht. In bezug auf das Wohl der Partner und der Nachkom
menschaft kommt im Unterschied dazu bereits 1n der Redeweise von der 
"Hinordnung" ein dynamischer Zug ins Spiel. Wenn bonum coniugum 
und bonum prolis jeweils wesentliche materielle Bereiche angeben, in 
denen sich die sittliCh-personale Lebens- und Liebesgemeinschaft ten
denziell konkretisiert, wenn diese materiellen Bereiche nicht 
durch bestimmte einklagbare Rechte und Pflichten zwischen den Partnern 
gekennzeichnet sind, sondern vielmehr Komplexe sittlich legitimer Er
wartungshaltungen und Ansprüche an den Partner darstellen, deren Einlö
sung aber nur mit dem Partner und nicht gegen ihn, nur konsensual und 
nicht frontal, nur zweiseitig-gemeinschaftlich und nicht einseitig-ego
istisch-willkürllch erfolgen kann, und wenn diese gemeinschaftli
che Einlösung in ihrer konkreten Gestalt als Verwirklichung der H1nord
nung der Ehe auf das Wohl der Partner und der Nachkommenschaft jeweils 
der freien sittlichen Verantwortung der Partner aufgegeben 1st und 
(nur) in diesem Sinne zu ihrer Disposition steht, dann läßt sich im 
Blick auf die Eheschließung formulieren: Kein Partner kann fOr sich da
rauf bestehen und kein Paar kann sich, ohne die UngOltigkeit der Ehe 
zu verursachen, darauf einigen, die Hinordnung der Ehe als solcher 
auf das Wohl der Partner oder der Nachkommenschaft auszuschließen, die
se Hinordnung also zu leugnen, eine Ehe ohne sie eingehen zu wollen, 
weil dann keine Ehe im kirchlichen Sinne mehr angestrebt wäre. Wohl 
aber 
1 ich, 
plexe 

gibt es unterschiedliche MögliChkeiten, wie Paare gemeinschaft-
also durch Einigung, diese Hinordnung auf die beiden Güterkem
konkret verwirklichen. Zur GOltigkeit der Ehe ist somit eine Art 

sittliches Minimum im Sinne einer grundsätzlichen vorbehaltlosen und 
im Grundbestand nicht unterschreitbaren Bereitschaft zur gemeinschaft-
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lichen Einigung mit dem Partner über die Verwirklichung zumindest der 
Wesenselemente, die die Hinordnung auf die beiden Komplexe bonum 
coniugum und prolis ausmachen. erforderlich. Wenn der Konsens tatsäch
lich das unbedingte Ja zum Partner im Blick auf eine ganzheitliche 
SChicksalsgemeinschaft meint, dann ist er nur dann unbedingt und ehe be
grUndend. wenn er zumindest nicht grundSätzlich die Bereitschaft ver
weigert. den Partner in seiner personalen WUrde und d. h. auch Einzig
artigkeit sowie seine gleichermaßen berechtigten sittlich legitimen Er
wartungshaltungen und Ansprüche zu respektieren9•• Das schließt 
die Bereitschaft ein, keinen wesentlichen Aspekt des gemeinsamen 
Lebens, kein Wesenselement der bei den Hinordnungskomplexe als Gegen
stand einer potentiellen, beiderseitigen gemeinschaftlichen Einigung 
auszuklammern. Da alle sittlich legitimen Erwartungshaltungen in einer 
Ehe nur gemeinsam einlösbar und damit von vornherein unabdingbar ge
meinschaftlicher Natur sind und einige Aspekte, auf die sich solche Er
wartungshaltungen richten können, so sehr zur Ehe gehören, daß ihre 
willkürliche und beabSichtigte Enttäuschung den Willen nicht mehr auf 
eine ganzheitliche Lebens- und Liebesgemeinschaft im Sinne des kirchli
chen Gesetzbuches geriChtet sein läßt, wäre in einem solchen Fall der 
AusschlUß eines Wesenselements in dem Sinne gegeben, daß man es als 
potentiellen Gegenstand einer gemeinschaftlichen Einigung ausschließt 
und egoistisch durchzusetzen beabsichtigt. 

Was K. Lüdicke - ebenfalls vor dem Hintergrund des konzi1iaren Ehe
verständnisses - unter Einbeziehung der vom Konzil gelehrten verantwor
teten Elternschaft in bezug auf den AusschlUß der Nachkommenschaft als 
Gültigkeitskriterium erarbeitet hat, gilt für die Hinordnung auf bei

de in c. 1055 §1 CIC1983 genannten bona. und zwar nicht nur für den 
ganzen (Wesens-) Komplex , sondern bereits wenn ein Wesenselement daraus 
betroffen ist. M. a. W.: GÜltigkeitskriterium des Ehewillens ist die 
"Achtung vor der Gemeinschaftlichkeit •••• der Gleichheit .•. der An-

94 Vgl. c. 1135 CIC1983: 'Utrique coniugi aequum officiulI et ius est ad ea quae lIerinent ad 
consortiulII vitae coniugalis' (H.v.V.) sowie 0.2.1. 
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sprüche, der Grundstruktur" 115 des consortium totius vitae. Eine 
Ehe 1st daher dann gültig, "wenn die Partner - jeder für sich - Einig
keit" über das Ob und Wie der Verwirklichung der Hinordnung der Ehe 
auf das Wohl der Partner und der Nachkommenschaft "anstreben, konsen
tieren wollen. Die Ehe ist dann ungültig, wenn einer gegen den Willen 
des anderen entscheiden und handeln will, wenn er sich selbst zum Ge
setz des Hande1ns macht und die Ehe unter dem Vorzeichen eines Dissen
ses mit seinem Partner eingeht. Dabei kommt es nicht auf die objektive 
Obereinstimmung der Meinung an, sondern auf die Intention jedes Part
ners für sich, den Konsens des Wo11ens und Hande1ns zu erstreben oder 
den Dissens". 911 

Zwei Beispiele sollen über die bei K. Lüdicke angegebenen Fa11ge
staltungen hinaus97 , zur Verdeutlichung herangezogen werden: 

Ein junger Ingenieur ist beruflich zu unregelmäßigen und unter
schiedlich lang andauernden bis zu fast einjährigen Auslandsaufenthal
ten genötigt, da die Firma, bei der er beschäftigt ist, internationa
le Montageaufträge ausführt. Seine Braut, die selbst berufstätig ,ist, 
und er planen nun ihre beabsichtigte gemeinsame Zukunft undUberlegen, 
ob ihre Beziehung solchen zwangsläufigen und auch längerfristigen Tren
nungen standhält. Beide kennen sich und damit auch die mit dem Beruf 
des Mannes verbundene Problematik schon länger und kommen überein, daß 
ihr gegenseitiges Vertrauen stark genug ist, diese Situation zumindest 
für eine gewisse Zeit zu tragen, zumal auf diese Weise eine starke fi
nanzielle Grundlage durch die hoc~dotierten Montagearbeiten des Inge
nieurs geschaffen werden könnte. Beide wollen aber um ihrer Bindung 
willen und spätestens mit B1ick,auf die gewünschte Familiengründung 
nach Abhilfen für diese Situation Ausschau halten; vor allem er will 
sich bemühen, eine Anstellung zu finden, die beiden das gewünschte ge
meinsame Leben erlaubt. Der Ehewille enthält also die Vereinbarung, 

95 K. Lüdicke. FaMilienplanung, 339. Vgl. auch H. Socha, tlternschaft, 159, der diesem Ansatz 
'lebensnähe und Plausibilität' attestiert, sowie R. Potz, Rez. K. Lüdicke, 191, der bier ein 
'tragfähiges Konzept für das Verhältnis von Ehe und Nachkollimenscbaft' sieht. 

96 Ebd., 339. 

91 Vgl. ebd., 31Q·311. 
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die beruflich bedingte Unregelmäßigkeit und Kurzweiligkeit gemein
schaftlichen Wohnens und Zusammenlebens für eine gewisse, gemeinschaft

lich zu bestimmende und begrenzende Zeit in Kauf zu nehmen. Eine sol
che Wi1lensha1tung fügt sich "unschädlich in den Konsens der Brautleu

te zur Ehe" 98 ein. Anders wenn die Braut - ob dem Ingenieur be
kannt oder nicht, ob von ihr deutlich zum Ausdruck gebracht oder nicht 

- sich ein eheliches Leben auf Dauer nicht ohne Wohngemeinschaft, mit 

häufigeren und längeren Trennungen vorstellen kann und auch davon aus
geht, daß sich ihr Partner alsbald um einen neuenJob im Umkreis der 
gemeinsam bezogenen Wohnung bemühen wird, dieser aber zwar eine auf 
Ausschließlichkeit und lebenslange Dauer und auch auf das Wohl der 
Nachkommenschaft sowie - in seinem Verständnis - das Wohl seiner Part
nerin ausgerichtete Ehegemeinschaft will, aber auf keinen Fall bereit 
ist, seinen außerordentlich lukratfven und auf Grund der weltweiten 
Auslandsaufenthalte abwechslungsreichen und interessanten Beruf aufzu
geben, was er, etwa im Kollegenkreis, auch freimütig äußert; über al

les könne man mit ihm reden, aber in diesem Punkt sei er zu keiner Kon
zession bereit. In diesem Fall wird die Gemeinschaftlichkeit der Einlö
sung der beiderseitigen Ansprüche "zugunsten einer Alleinbestimmmung 
darüber, was dem Partner in der Ehe möglich sein soll und was 
nicht" 99, beseitigt. "Auschlaggebend für die rechtliche Bewer

tung einer solchen Willenshaltung ist die Absicht, gegen den Willen 

des Partners zu entscheiden, unter Mißachtung der Zielsetzungen, Wün
sche oder sogar Ansprüche des anderen Teils".100 

Ein zweites Beispiel, diesmal aus dem Komplex des bonum prolis, zu 
dem nicht nur die Zeugung und physische Versorgung der Nachkommen
schaft, sondern auch die Förderung der psycho-physischen Entfaltung 

der Kinder, ihre Erziehung zur reifen Persönlichkeit gehört101 : 

98 Ebd., 314. 

99 Ebd., 314. 

100 Ebd., 315. 

101 Allerdings besteht hier noch kein kanonistischer Konsens, vgl. die Wiedergabe einiger Positionen 
bei S. Hastrotto, Educazione so~ie neuestens H. Hussinghoff, Ausschluss. 
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Ein Paar plant gemeinsam die beabsichtigte Familiengründung und über
legt sich die geeignetste ROllenverteilung für die Ehe. Zwar sind bei
de momentan berufstätig, aber auf Grund der höheren Bezahlung des Man
nes und einer gewissen beruflichen Unzufriedenheit der Frau einigt man 
sich auf die weitere Berufstätigkeit des Mannes, während die Frau es 
vorzieht, ihren Beruf, zumindest zunächst, hinter den gemeinsamen Kin
derwunsch zurückzustellen. Beide sind sich aber ebenfalls einig, daß 
mit dieser gemeinschaftlichen Absprache zwar SChwerpunkte gesetzt, 
aber keine isolierten Rollenzuweisungen vorgenommen worden sind und Än
derungen möglich bleiben. Beide sehen sich in der Verantwortung für 
die rechte Erziehung der Kinder, keiner sieht sich von dieser Ver
pflichtung dispensiert. Auch hier fügt sich die gemeinsame Vereinba
rung der Grundstruktur des consortium totius vitae. Bei einem anderen 
Paar ist ebenfalls bald ein Kind gewünscht. Aber hier sind beide mit 
gleichem Interesse und gleichem Erfolg berufstätig. Während nun die 
Frau davon ausgeht, daß im Falle der Schwangerschaft gemeinsam über
legt wird, wie die beiderseitige Berufstätigkeit mit dem gewünschten 
Familienzuwachs vereinbart werden kann, und an Möglichkeiten wie Job
Sharing, abwechselnde phasenweise Berufstätigkeit oder beiderseitige 
Halbtagsbeschäftigung nachdenkt, deren Verwirklichung im konkreten 
Fall gemeinsam besprochen und festgelegt werden muß, steht für den 
Mann, der aus einem Elternhaus mit traditioneller Rollenverteilung zwi
schen Mann und Frau stammt, die auch seine Erziehung und 
PersönliChkeitsentwicklung geprägt hat, nicht nur unerschütterlich und 
selbstverständlich fest, daß seine künftige Frau im Falle von Nach
wuchs ihren Beruf aufgibt und sich ganz auf ein Hausfrauen- und Mutter
dasein beschränkt, sondern er ist auch der Auffassung, daß bei aller 
Liebe zu seiner Partnerin niemand von ihm erwarten könne, sich intensi
ver auf die Betreuung und Erziehung der Kinder einzulassen. Vielmehr 
sei dies alleinige Aufgabe seiner Frau, während er ja für den Unter
halt sorge. Er will Stammhalter, aber bitte so, daß daraus für ihn kei
ne Doppelbelastung erwächst. Dieser künftige Ehemann behält sich keine 
BeZiehungen zu anderen Frauen vor, er denkt nicht an Scheidung, er ist 
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seiner Frau durchaus in Zuneigung und Vertrauen zugetan, er will Kin
der - und dennoch schließt er keine gültige Ehe, weil er in bezug auf 
eines der essentiellen Elemente des Wesenskomplexes der ehelichen Hin
ordnung auf das bonum prolis, näherhin in bezug auf die Kindererzie
hung, grundsätzlich die Bereitschaft zu ~emeinsamer Planung und Ver
wirklichung verweigert und es damit als Wesenselement einer ganzheitli
chen SChiCksalsgemeinschaft ausschließt. Auch hier ist entscheidend, 
"ob die Willenshaltung als Teil einer Willenseinigung gemeint is 
(sicl), als die eine Seite eines Ehekonsenses, oder als die alleinige, 
unabhängige, die Gemeinschaftlichkeit •.. negierende Bestimmung des
sen, was dem Partner in der Ehe zustehen soll und was nicht. Worauf es 
ankommt, ist die Mißachtung der Grundstruktur der Ehe als communio to
tius vitae, als Gattengemeinschaft, die durch gemeinsames Planen und 
gemeinsames Handeln geprägt ist und durch nichts anderes begründet wer
den kann als durch den übereinstimmenden Willen beider Partner, durch 
den Konsens. Wer seine eigene, vom Wollen des Partners unabhängige Ent
sCheidung zum Gesetz des Handelns in der geplanten Ehe macht, schließt 
keine gültige Ehe". 102 

Es bleibt weiterhin Aufgabe von Judikatur und Kanonistik, genauer 
zu präzisieren, welche Elemente als Wesenselemente der bei den Gü
ter- und Wertkomplexe zu gelten haben. Dabei sollte allerdings als 
Grundregel beachtet werden, daß vor allem zur Kennzeichnung der Wesens
elemente des bonum coniugum keine Termini verwendet werden, die sich 
bereits konziliar oder im Prozess der Codexreform als nicht tragfähig 
erwiesen haben. lOS Ausfallen müssen auf Grund ihrer inhaltlichen 
Deckung mit der Ehe insgesamt die Begriffe "consortium", "coniunctio", 
"communio", "bonum fidei"; sie gehören in den Zusammenhang der Total-, 
nicht der Partialsimulation. Ebenso muß auf den Begriff des "amor con-

102 K. Lüdiclie, Fallilienplanung, 315. 

103 Es muS verwundern, daS sich in der KOlllllentierung des neuen Eherechts solche von der Entwicklung 
bereits überhclten und die gegenwärtige Diskussion mit unnötigen Problemen belastenden Ausdrücke 
hartnäckig halten, vg1. etwa die Zusamllenstellung bei K. Lüdicke, in: Künsterischer KOlllllentar 
ZUII CIC, 1101, 9 cl scwie hinsichtlich der Rechtsfigur der incapacitas ders" Genese, 38f. und 
51-53. 
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iugalis" im Bereich der Partialsimulation verzichtet werden, da er 
sich konziliar als Strukturprinzip der ehelichen Gesamtwirklichkeit na
helegt, aber nicht als begriffliche Belegung eines partnerbezogenen Ws
sense 1 ementes. Die vom Sekretär der Apostolischen Signatur, Z. Grocho
lewski, für die Rota Romana in Erinnerung Gerufene Be1spielfunktion 
als Gericht von besonderer Fachkenntnis mit der Kompetenz zu formell
und materiellrechtlicher Hilfestellung auch im Blick auf die Anwendung 
des neuen Codex 1 04 wird sich nicht zuletzt in der Fähigkeit erwei
sen, die gute begriffliche Ausgangsbasis des neuen Eherechts zu nutzen 
und kreativ weiterzuentwickeln. Die Formulierungen des Codex empfeh
len folgende Sprachregelung in bezug auf die Partialsimulation: An die 
Stelle des augustinischen tria-bona-Schemas hat die kodikari
sehe bona-Terminologie, das bona-Quartett des CIC1983. zu treten. 
Der Ausschluß der aus Gründen der Tradition als institutionelle Eigen
schaften formulierten Ausschließlichkeit (Einheit) und der unbeschränk
ten Dauer (Unauflöslichkeit) der ganzheitlichen Schicksalsgemeinschaft 
kann in Obertragung der kodikarischen bona-Terminologie in eindeutiger 
Weise als "exclusio boni exclusivltatis seu unitatis" bzw. "exclusio 
boni perpetuitatis seu indissolubilitatis" formuliert werden. Auf 
Grund des Komplex-Charakters des bonum coniugum und des bonum prolis 
sind die Bezeichnungen "exclus;o boni coniugum" bzw. "exclusio bon; 
prolis" nur als Oberbegriffe zu verstehen, die einer Präzisierung im 
Blick auf das jeweils betroffene Wesenselement bedürfen, so daß etwa 
in den angeführten Beispielen von "exclusio boni coniugum ratione coha
bitationis" bzw. von "exclusio boni prolis ratione educationis" zu 
sprechen wäre. 

Gerade unter dem Gesichtspunkt einer angemessenen Sprachregelung 
darf nicht unerwähnt bleiben, daß der erneuerte Ehebegriff und die Prä
zisierungsnotwendigkeit der Wesenselemente auch noch für die Rechtsfi
guren des "defectus discretionis iudicii" und der "incapacitas assumen
di" der nn.2 und 3 des c. 1095 CIC1983 relevant sind, die sich beide 

104 Vg1. Z. Grocholewski, Probleme, 409f. und 416. 
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auf die wesentlichen Faktoren der Ehe beziehen. ,o5 Vor allem beim 
sogenannten "Erfüllungsunvermögen"1011 muB beachtet werden, daß 
die damit gekennzeichneten Unfähigkeiten nur personen bezogen formu
liert werden können. Die sich aus der personalen Grundlegung und der 
Durchprägung des consortium totius vitae vom Strukturprinzip der eheli
chen Liebe ergebenden Werthaltungen der Ausschließlichkeit und der 
nicht von vornherein begrenzten Dauerhaftigkeit können auf Grund der 
kodikarischen Beibehaltung des traditionellen proprietates-Schemas, d. 
h. wegen ihrer sprachlichen Fassung als institutionelle Eigenschaften 
der Einheit und Unauflöslichkeit, schon sprachlogisch nicht als solche 
Gegenstand einer Unfähigkeit sein. Niemand kann zu einer Wesenseigen
schaft der Institution Ehe unfähig sein. Tatbestandsmerkmale desc. 
1095 n. 3 CIC1983 sind ein wirkliches Erfüllungsunvermögen, eine 
psychische 
"Pfl icht" . 1 01 

Ursache und 
Oie Unfähigkeit 

der Bezug auf eine wesentliche 
ist also nur formulierbar im Blick 

auf die zugrundeliegenden personalen Haltungen. Während man in bezug 
auf die Partialsimulation auch von einem Ausschluß der Wesenseigen
schaften reden kann, ist dies im Zusammenhang mit dem Erfüllungsunver
mögen unsinnig. Hier kann sinnvoll nur von der "incapacitas ad exclusi
vitatem" bzw, der "incapacitas ad perpetuitatem" gesprochen werden, 
während die Formulierung hinsichtlich des bonum coniugum und bon um pra-
1is jeweils eine Konkretlsierung durch das angegebene Wesenselement er
fahren und daher analog von der Partlalsimulation übernommen werden 
können, 

Sodann ist auch hier daran zu erinnern, daß die Einheit der Ehe 
bzw. die Ausschließlichkeit der Lebens- und Liebesgemainschaft nicht 
mit der Treue als der verzeitlichten Gestalt der ehelichen Liebe iden
tifiziert und nicht auf sexuelle "Treue" reduziert werden darf, Sexua
lität ist im erneuerten Eheverständnis der Kirche nicht mehr Inhalt, 

105 Vgl. K. Lüdicke, Genese, 34-51. 

106 VQl. zu diesel Begriff J. Weber, 'Erfüllungsunvmögen', 144-148 und zur Problematik der 
ForIlu 1 ierung 'incapacitas assullendi' K. lüdicke, Genese, SOf. 

101 Vgl. ebd., 48. 
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sondern Ausdruck dessen, was Ehe wesentlich ausmacht, nämlich einer 
durch Totalität gekennzeichneten Lebensgemeinschaft. 108 Deshalb 
sind sexualitätsbezogene Nichtigkeitssachverhalte immer Ausdruckssach
verhalte und daher auf den sich in ihnen ausdrückenden personalen 
Grundsachverhalt zu befragen. Ein Vorbehalt.sexueller Beziehungen zu 
Dritten ist nicht die, sondern eine Form unter anderen, die 
den Tatbestand des Ausschlusses der Ausschließlichkeit erfüllen. Die
ser Tatbestand ist nicht erst durch seine Sexualitätsbezogenheit er
füllt, sondern vorgängig bereits durch den grundlegenden Ausschluß der 
Exklusivität der Partnerbeziehung. Ein solcher Ausschluß ist aber be
reits dann gegeben, wenn sich etwa ein Partner vorbehält, alle wichti
gen eXistentiellen Lebensfragen primär mit einer anderen Bezugsperson 
als seinem Partner zu besprechen oder aber grundsätzlich einer weite
ren Bezugsperson gegenüber keinerlei Diskretion hinsichtlich des Bin
nenraums der eigenen Ehe zu wahren. Im Unterschied dazu ist der Sach
verhalt, daß ein Partner psychisch zwanghaft wechselnde sexuelle Begeg
nungen außerhalb seiner Ehe sucht, ambivalent. Die einlinige Reduzie
rung auf eine Unfähigkeit zu sexueller "Treue" verwendet den Begriff 
nicht 'nur in unzulässiger Weise, sondern ist auch als solche nicht in 
der Lage, den Sachverhalt adäquat zu erfassen, da dies wiederum als 
Ausdruckshandlung hinterfragbar wäre. Vielmehr können durch diesen 
Sachverhalt grundsätzlich zwei materiell verschiedene Tatbestände des 
Erfüllungsunvermögens erfüllt sein: Zum einen könnte es um die Unfähig
keit zu einer ausschließ7ichen Beziehung gehen" zu einer unge

teilten Zuwendungshaltung. Hier liegt der Defekt in der Inhaltssei
te. Die außereheliche sexuelle Betätigung ist "lediglich" Ausdruck der 
Unfähigkeit zu einer exklusiven interpersonalen Beziehung, die schon 
vorgängig zur sexuellen Ausdrucksform die Ehe verungültigt als "incapa
citas ad relationem exclusivam". Eine solche Unfähigkeit ist entspre
chend nicht auf Grund ihres sexuellen Charakters oder ihres Bezugs zur 
Geschlechtlichkeit relevant, sondern bereits dann gegeben, wenn etwa 
im Falle einer übermäßigen Mutterbindung zwar durchaus ein hinreichen-

108 Vgl. o. Zweiter Tell: 3.3.2.3.2. und Dritter Teil: 1. 
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des Urteilsvermögen in bezug auf das Wesentliche der Ehe gegeben 1st, 
sich aber im Laufe der Ehe herausstellt, daß die von Anfang an einset
zende Inanspruchnahme der Mutter als primärer Bezugsperson in wichti
gen existentiellen Fragen des ehelichen Lebens und damit die permanen
te Verletzung der Ausschließlichkeit ihr~ Ursache in einer psychisch 
bedingten Unfähigkeit zu einer solchen Ausschließlichkeit besitzt. An
ders ist der gleiche oben angesprochene Sachverhalt außerehelicher se
xueller Betätigung zu bewerten und zu klassifizieren im Falle einer Un
fähigkeit zur personalen Integrierung der Sexualität, d. h. bei einer 
in der Persönlichkeitsstruktur wurzelnden Störung der Proportionalisie
rung zwischen Beziehungsintensität und Ausdrucksqualität (z. B. im Fal
le von Nymphomanie/Satyriasis). Hier liegt der Defekt in der Ausdrucks
seite und hat zwar ebenfalls die Unfähigkeit zu einer ausschließlichen 
Beziehung zur Folge; zugrunde liegt hier aber vorgängig eine Unfähig~ 

keit zur sexuellen Ausdrucksseite des bonum coniugum, zu einer adäqua
ten sexuellen Ausdrucksweise der spezifischen Zuwendungshaltung zum 
Partner, so daß hier die Einordnung als "incapacitas ad relationem or
dinatum ad bonum coniugum ratione expressionis sexualis" näherliegt. 

Auch hier soll der Rahmen der Problemindikation nicht überschritten 
werden. Es verbleibt die komplexe Aufgabe, das im Codex nicht in allen 
Konsequenzen, sondern mit Relikten einer Institutionspriorität trans
formierte erneuerte personale Eheverständnis des 11. Vatikanums in Leh
re und Rechtsprechung zu präzisieren und anzuwenden. Daß dies keine 
leichte Aufgabe ist, sei nicht bestritten. Ebenso unbestreitbar ist 
aber, daß der noch so hohe Schwierigkeitsgrad eines Problems die Kano
nistik nicht davon entbindet, seine Lösung in Angriff zu nehmen. 

3.2. Fragwürdige Rechtsfiguren 

Papst Paul VI. hat bereits in seiner ersten Ansprache vor der Codex
reformkommission im Jahre 1965 von dem "novus habitus mentis" des II. 
Vatikanums gesprochen. 1 Dieser Hinweis schließt in bezug auf den 

1 vgl. Paul VI., Ansprache v. 20.11.1965, 988: 'Hunc adllodu~ mutatis rerull condicionibus - cursus 
eni~ vitae celerius ferri videtur - ius canoniculI, prudentia adhibita, est recognoscendulI: sei Ii-
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neuen Codex eine Reduktion auf seinen Literalsinn aus ·und verlangt 

nach einer tieferen Kenntnis der ihn inspirierenden Ideen. 2 Ent

sprechend dürfen einzelne Canones auch nicht isoliert in sich betrach

tet, sondern müssen in ihrem engeren und weiteren Zusammenhang gelesen 

und verstanden werden, da ein neuer Kontext vOQ nicht geringer Bedeu

tung auch für identisch gebliebene Formulierungen ist, deren Qualifi

zierung als alt allein auf Grund ihres gleichen Literalsinns voreilig 

wäre. Vielmehr muß kritisch überprüft werden, ob sie durch den neuen 

Kontext nicht ebenfalls eine neue Bedeutung annehmen3 , oder aber 

sich tatsächlich auch inhaltlich als Relikte einer vom Geist des 11. 

Vatikanums und dem diesem entsprechenden des neuen Codex bereits über

holten Sichtweise entpuppen und als solche nach kritischer Hinterfra

gung und eventueller Korrektur verlangen. Daher sollen im folgenden 

einige zentrale und aktuelle eherechtliche Problemstellungen aufgegrif

fen und Lösungsansätze aus dem konziliaren Bundesmodell der Ehe ange

zeigt werden. 

3.2.1. Beischlafsunfähigkeit = Eheunfähigkeit? 

Die Frage nach der Ehefähigkeit von Beischlafsunfähigen stellt sich 

zum einen vor dem Hintergrund des konziliaren Eheverständnisses, zum 

anderen aber auch auf Grund aktueller Diskussionen um die Problemkrei

se der Zulassung Behinderter zur kirchlichen Trauung einerseits4 

und der jüngst in Zweifel gezogenen Ehefähigkeit von AIDS-Infizierten 

anderseits. 5 Um hier einer Beantwortung näher zu kommen, ist zu

nächst zu fragen, ob die eheverungültigende Wirkung der Beischlafsunfä

higkeit im Naturrecht wurzelt, um, falls daran berechtigte Zweifel auf

tauchen sollten, mit größerer Bewegungsfreiheit der Frage nach der ver-

cet accomodar i debet novo menUs habi tui, Conei 1 i i Oeeulllenici Vat iean i Seeundi propr io, ex QUO 
curae pastoral i plurimum tribuitur, et novis neeessitatibus populi Dei" (H.v.V.). 

2 Vgl. R. Castill0 Lara, Reflections, 35. 

3 Vgl. ebd., 32f. 

4 Vgl. P. Krämer, Recht, 75. 

5 Vgl. K.-T. Geringer, Ehefähigkeit, 140-148. 
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ungültigenden Wirkung der Beischlafsunfähigkeit als solcher nachzuge

hen. 
Auf den ersten Blick können die alte wie die neue gesetzliche For

mulierung in bezug auf das Ehehindernis der sogenannten Impotenz (c. 

1068 CIC1917/18 und c. 1084 CIC1983) sowie die kanonistische Kommentie
rung6 den Eindruck erwecken, der Stellenwert der Beischlafsunfä

higkeit sei als dem Kirchenrecht vorgegeben und nicht modifizierbar 
außerhalb jeder Diskussion gestellt. Oe facto haben diesbezüglich je

doch immer schon Meinungsverschiedenheiten bestanden, und zwar zum ei
nen in bezug auf den Umfang dieses "naturrechtlichen" Hindernisses, 

näherhin bis das Impotenz-Dekret der Glaubenskongregation den Begriff 
der ehevernichtenden Impotenz als Bei schlafsunfähi gkeit klarstell

te7 und damit nicht nur eine doktrinelle ,Frage entschied, sondern 
auch eine divergierende Rechtsanwendung in diesem Bereich beende

teB , und zum anderen hinsichtlich seiner ehebehindernden Wirkung 
überhaupt, die geschichtlich durchaus umstritten war. 9 Dem ent

spricht auch die Tatsache, daß im Prozeß der Codex reform die natur
rechtliche Qualität der Beischlafsunfähigkeit10 vom Beginn der in

tensiveren Beschäftigung mit dieser Thematik an unter den Gegenständen 

deutlicher Auseinandersetzungen auftaucht. 11 Um die Fragen des Ob 

und Wie einer Revision des c. 1068 CIC1917/18 ging es zunächst in den 
Sitzungen vom 16.-21.197012 , als auf der vom Relator vorgeschlage-

6 Vgl. K. Lüdicke, in: Munsterischer Kolftlftentar ZUII eIe, lDS(, 1. 

1 Vgl. se Off Dekret v. 13.05.1911, m. 

8 Vgl. dazu H. Zapp, Eherecht, 118 und 135 Anll. ( und 5 und J. Prader, Eherecht, S3f. 

9 Vgl. 8. Prilletshofer, Ehehindernis, (85-(89. Auch P. KraBer, Recht, 80 gesteht dies zu, obwohl 
se Ibst yon der naturrecht lichen Qua I itat ausgehend. 

10 Ob unter IMpotenz nur die Beischlafsunfähigkeit zu verstehen ist, war in der KOlliission selbst UII
stritten; da die Frage durch das Illpotenz-Dekret jedoch zugunsten der Ileischlafsunfähigkeit ge
klärt wird und UIII den Zielpunkt der Ausführungen von Anfang an i. Auge zu behalten, wird hier 
durchgängig die Beischlafsunfiihigkeit thellatisiert. 

11 Vgl. COllllunicationes 6 (19U) 111-198 sowie ZUII Ganzen, allerdings an manchen Stellen harmonisie
rend und nicht vollständig, weil nicht ins Zentrum seines Interesses fallend, K. Lüdicke, Fallili
enp 1 anung, 150-162. 

12 Vgl. COlllunicationes 6 (1914) 111. 
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nen Tagesordnung für den 16.02.1970 an allererster Stelle die Frage 
auftauchte. ob das Hindernis der Impotenz die Ehe "ex ipso lure natu
rae" behindere, bevor weitere Fragen, wie nach der organischen und 
funktionellen Impotenz. der Reform des besagten Canons und der psychi
schen Eheunfähigkeit angegangen werden sol.lten. 13 Der bei dieser 
Zusammenkunft anwesende Präsident der Codexreformkommission, Kard. Fe
lici/Rom, wollte jedoch zuerst den Konsummationsbegriff klären, dann 
die vom Relator vorgeschlagenen Fragen und erst ganz am Schluß die Fra
ge nach der Rechtsqualität. Der Relator machte einen erneuten Vorstoß 
und begründete die Opportunität der unmittelbaren Behandlung der Natur
rechtsfrage nach dem Konsummationsproblem damit, daß es im Falle einer 
Verneinung dieser Frage nicht mehr um die nähere Bestimmung eines na
turrechtlichen Ehehindernisses gehe, sondern weitergehend darum, ob es 
überhaupt angemessen sei. die Impotenz als trennendes Ehehindernis 
kirchlichen Rechts zu quallfizieren. 14 Der Kardinal insistierte 
jedoch auf der Zurückstellung. da diese überaus schwierige Frage bes
ser vor dem Hintergrund der übrigen Punkte und eventueller Gutachten 
anzugehen sei, und setzte sich nach kurzer Diskussion durch. 15 

Bei der folgenden längeren Diskussion um den copula-Begriff stellte 
sich als Konsens ein, daß nicht "mehr" zu fordern sei als Erektion. Pe
netration und Ejakulation. 16 Innerhalb dieser Diskussion meldete 
sich allerdings ein Konsultor zu Wort. um seine starken Zweifel darü
ber zum. Ausdruck zu bringen, daß man in dieser Frage auf dem traditio
nellen Wege zu einer Lösung der Probleme und zu klareren Gesetzen be
züglich der Impotenz gelangen kann. Vielmehr sei ein anderer Weg zu be
schreiten: Aus c. 1068 §1 CIC1917/18 seien die Worte ";pso naturae ;u-

13 Vgl. ebd., 177f. 

14 Vgl. ebd., 118. 'Relator vellet munda loco eUlLinare Quaestionelll an illpotentia IIstri.oniulI diri
mat iure naturae, quil, dicit ipse, si huie Quaestioni negative forte respondeatur, non ia. aga
tur de definienda natura i.pedillenti iuris naturalis eiusdelllQue specieru., sed de convenientia 
statuend i necne iure posi t i vo impotent iaa talqu811 illped illantull di r imens et quatenus id esse debe
at' • 

15 Vgl. ebd., 178. 

16 Vgl. dazu K. Lüdicke, Fallilienplanung, 151-158. 
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re" zu streichen, da sie von rein theoretlscher Bedeutung und ohne 
rechtliche Konsequenz seien, da es Sache der freien Entscheidung des 
Gesetzgebers se1, elne Eheunfähigkeit wegen Impotenz zu statu1e
ren17 , damit davon ausgehend, es handle sich hier um eine Angele
genheit, die rein kirchllch-rechtllcher.Regelung offenstehe. Darüber 
hinaus bemängelte derselbe Konsultor, die starke Vermischung der Kon
summations- und Impotenzproblematik, die auf die Fast-Identifizierung 
der Themenbereiche Impotenz, Vollzug und Konsens im alten Codex zurück
zuführen sei, der zu sehr den physischen Aspekt im Blick habe, während 
klar sei, daß der personale Aspekt und seine notwendigen Konsequenzen 
nicht nur im Konsensbereich, sondern auch an anderen Stellen stärker 
beachtet werden müßten. la Gegen Ende dieser Zusammenkunft regte 
Kard. Felici/Rom eine Zusammenstellung der Fragen zur copula perfecta 
an, die dann im einzelnen diskutiert werden sollten. 19 In der am 
folgenden Tag gegebenen AufZählung begegnet erneut die Frage, ob die 
"capacitas copulae perfectae" vom Recht, sei es dem natürlichen oder 
dem positiven, gefordert werden solle. 2o Als der Punkt jedoch an
stand, wollte der Vorsitzende ihn erneut auf den Schluß der Debatte 
verschoben wissen, damit zuvor die Elemente der copula perfectae be
sprochen seien. Die Naturrechtsfrage hielt er zwar für überaus schwie-

11 Vgl. Comllunicationes 6 (1914) 182: 'Alius Consultor fatetur se, ex aUditis ab alUs consultori
bus, lIultUR dubitare an per via. traditionalell perveniri possit ad dubia solvenda et ad clariores 
leges edendas circa illpotential. Al ia via sequenda est: deleantur a can. 1068 § 1 verba' ipso na
tum iure', Quae sunt verba theoretica et nullam consequentiall iuridicall videntur habere. Sup
pressi 0 i 11 orul verborull hoe eOIl.odunll afferret quod nempe determi nat io casuulI i~potent iae (v. g. 
de viro vaseetollizat, de lIuliere excissa) penderet a libera legislatoris eeclesiastici voJuntate, 
euius erit staturere ineapacitates ad nuptias ineundas ob impotentiam·. 

18 V91. ebd., t82: "Praeterea ollnino distinetus teneatur ambitus iuridieus impotentiae tt consum~a
tionis. In C.l.C. tales sunt eonnexiones inter ilpotentiam, eonsummationell et consenm (ean. 
1081, § 2) ut ipsorull notio fere eadel sH. Ratio est Quia nimis C.I.C. insistit in conceptu phy
sieo. Tempus autel! iall! advenisse videtur quo Ilagis aspectus personalis lIatrimonii et necessariae 
eonsequentiae taJis aspeetus eonsiderentur. Nos iaRl al iquid fecilus in recognoseendus can. 1081; 
oportet et alias consequentias adllittere·. Diese Stellungnahme findet sich bei K. liidieke, Falli Ji
enplanung, 159-162 im Kontext der Rechtsgrundlage der Illpotenz nicht verarbeitet. 

19 Vgl. Comllunicationes 6 (1914), 184. 

20 Vgl. ebd., 184: 'Relator dieit ex discussione her; habita, sequentes quaestiones positas esse, 
Quas singuJas perpendere oportet: H' 2) an eKprillendulI slt quo iure - naturali aut positivo - re
qui ritur eapacitas copulae perfectae". 
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rig; sie existiert allerdings auch für ihn offensichtlich als offene 

und noch nicht gelöste. 21 Am Ende der Zusammenkunft vom 
20.02.1970 kündigte der Vorsitzende eine tiefergehende Befassung mit 

der Naturrechtsfrage an, um sie auf der nächsten Sitzung ebenso zu be

handeln wie die Änderung des c. 1068 CIC1917/18.22 Letztere wurde 

am 13.05.1970 in Angriff genommen. Nach der Klarstellung der Impotenz 

als Beischlafsunfähigkeit durch die Ergänzung "coeundi" und der Ableh

nung des Vorschlags, das "antecedens" auszulassen23 , ging es um 

die Streichung oder Beibehaltung des "sive alteri cognita sive non", 

Während die einen für eine Streichung plädierten, weil die Unfähigkeit 

die Person unabhängig von ihrem Wissen darum betreffe, wollten andere 

aus Opportunitätserwägungen die Beibehaltung gleichsam als eine Art Ab

sicherung des Gesetzes oder als Klarstellung gegenüber Autoren, die 

ähnlich wie viele staatliche Gesetze die Gültigkeit der Ehe bei Kennt

nis von der Beischlafsunfähigkeit behaupten. 24 Beide Gruppen sind 

sich in der Sache also einig, beide gehen davon aus, daß es sich um ei

ne Eheunfähigkeit handelt. Die einen wollen streichen, weil die Erwäh

nung der rechtlichen Irrelevanz der Kenntnis redundant ist, die ande

ren wollen keine Änderung, um dies noch deutlicher zu betonen und abzu

sichern, Daraufhin warf allerdings ein Konsultor ein, daß diese Frage 

wohl einer gründlicheren Behandlung bedürfe, um die Stichhaltigkeit 

der Argumente für eine gültige Ehe bei Kenntnis der Beischlafsunfähig

keit zu überprüfen. Die Kirche habe nämlich Ober Jahrhunderte hinweg 

ein keusches Zusammenleben in solchen Fällen erlaubt. 25 Nachdem 

ein weiterer Konsultor bemerkte, daß dies aber die Lösung der anderen 

21 Vgl. ebd., 185: ·Card. preases decernit de hac Quaestione in fine hUIUS sessionis vel in proxilla 
sessione esse disputandull. Quando eoill singula elellenta copulae aX811inata fuerint, elarius ali
Quid forsan diei poterit da iure oaturae, Quallvis confitendull sit rell esse olloino 8rdu811·. 

22 Vg]. ebd., 198. 

23 Vgl. Communicationes 7 (1975) 53. 

24 V 9 1. ebd., 53. 

25 Yg1. ebd., 53f.: 'Sed unus Consultor canset Quaestionell pfofundiorell considerationell lIIeferi, ut 
videuus an veraa sint ratienes eorull Qui tenent lIatrilieniulI esse validull Quando impotentia alta
ri parti cognita sit. Constat enill per saecula in Ecclesia admissa fuisse huiusmodi lIatrillonia 
'ad caste vivendum" . 
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Frage nach der naturrechtlichen Qualität des Hindernisses unterstelle, 
einigte man sich darauf, letzteres Problem vorzuziehen26 , und be
gann am folgenden Tag eine ausführlichere Diskussion darüber. 27 

Für die naturrechtliche Qualität wurde angeführt: die Ausrichtung 
der Ehe als Natureinrichtung auf Zeugung und Erziehung, so daß diejeni
gen, die zu Akten "per se aptos ad prolis generationem" nicht fähig 
seien, naturrechtlich an einer gültigen Ehe gehindert seien; die Ge
fahr, Formulierungen zu streichen, die in den alten Codex bewußt einge
fügt worden seien; das praktische Interesse, entgegen der zivilen Ten
denz, als einziges Recht nur noch das positive anzuerkennen, hier die 
ausdrückliche Rede vom Naturrecht beizubehalten - ein Argument, das al
lerdings mit der eherechtlichen Frage recht wenig zu tun hat; die Spe
zifizierung der Ehegemeinschaft durch die sexuelle Einigung; die Aus
richtung auf Nachkommenschaft; eine trotz gewisser Verzögerungen in 
der Lehrentwicklung und vereinzelter Andersdenkender erstaunliche Kon
tinuität und wachsende Festigkeit hinsichtlich des Erfordernisses der 
Beischlafsfähigkeit. 2B Dem wurde allerdings auch widersprochen: 
Gegen eine naturrechtliche Qualifizierung wurde eingewandt, daß 
hier die Rechtsgeschichte eine durchaus unterschiedliche Beurteilung 
kenne, wobei an Autoren von großer Bedeutung wie etwa Thomas von Aquin 
und Petrus Lombardus zu denken sei. Gemeinhin gelte das Naturrecht als 
in das menschliche Herz eingeschrieben, so daß sich ein Konsens über 
seine Forderungen ergebe. Von einem solchen Konsens könne allerdings 
nicht die Rede sein. Selbst der berühmte Professor, der das Gutachten 
für die Reformkommission erstellt habe, scheine in gewisser Weise unsi
cher, wenn er die Formulierung des Codex "auf Grund des Naturrechts" 
(ipso naturae iure) abschwächen wolle zu "aus der Natur der Sache" (ex 

26 Vg!. ebd., 54: 'De unius Consultoris sententia, suggestio praecedens supponit solutione. alterius 
Quaestionis an illpotentia lIIatrilloniulII dirillat iure naturae. Quapropter ollnes Consultores concor
da nt ut antea exallinetur haec alia quaestio'. 

27 Vg!. dazu K. Lüdicke, Faillil ienplanung, 159-161. 

28 Vgl. ead., 54 und 55. Darauf, daB die KOlliission bei nicht hinreichender Begründung der natur
rechtlichen Forllulierung selbst deli Vorllurf des PositivisMUS nicht entgeht, lIeist hin e. Primets
hofer, Illpotenz, Ul AnM. 12 und ders., Ehehindernis, m. 
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ipsa natura rei). Ein anderer Konsultor war zwar selbst der Auffas
sung, es gehe um eine naturrechtliche Frage, plädierte auf Grund der 
auch anzutreffenden Zweifel und einer nicht auszuschließenden Weiter
entwicklung der Lehre für die Streichung der Qualifizierung. Schließ
lich wurde eingewandt, daß niemand an der. Fortpflanzungsausrichtung 
der Ehe zweifle, daß aber dieses Argument nicht zu sehr bemüht werden 
dürfe, wolle man nicht wieder die Zeugungsfähigkeit verlangen oder die 
impotentia superveniens als Lösungsgrund akzeptieren müssen. 29 

Auf die Abstimmungsfrage, ob die Formulierung "ipso naturae iure" des 
c. 1068 CIC1917/18 beibehalten werden soll, ergaben sich nur 4 placet, 
während 3 gegen die Beibehaltung und 5 mit placet iuxta modum stimm
ten. 30 Von einer "weitgehenden Obereinstirnmung"31 in bezug 
auf die naturrechtliche Qualität der Ehebeh1nderung durch Be1schlafsun
fähigkeit kann somit keine Rede sein. Auch bei den folgenden alternati
ven Formulierungsvorschlägen kam es zu keiner E1nigung: Abgelehnt wur
de sowohl die Ersetzung von "1pso" durch "etiam" als auch die von "ip
so naturae iure" durch das erwähnte "ex ipse natura rei", während der 
Vorschlag, von "ex ipsa natura matrimonii" zu reden, ein Unentschieden 
herbeiführte. 32 Anschließend kam man auf die Frage zurück, deren 
Behandlung man zunächst unterbrochen hatte, um sich der Naturrechtspro
blematik zuzuwenden, nämlich der Frage, ob die Formulierung "sive alte
r; cognita sive non" gestrichen werden sollte. Mit einer knappen Mehr
heit von 6:5 wurde eine Streichung beschlossen. 33 Bei der Aus
gangsfrage hatte zumindest zwischen den verschiedenen Vorschlägen eine 
sachliche Obereinstirnmung geherrscht: Streichungs- wie Beibehaltungs
vorschlag gründeten in der Oberzeugung, daß es hier um eine Unfähig-

29 Vgl. ebd., 54f. 

lO Vgl. ebd., 55. 

II So K. lüdicke, Familienplanung, 160, dem das AbstimMungsergebnis entsprechend 'überraschend dilnn' 
dünkt. 

32 Vg1. Communicationes 7 (1915) 56. überraschen kann dies erneut nur dort, wo - allerdings gegen 
die Quellen - von einer einhelligen naturrechtlichen Option in der KOllmission ausgegangen Mird, 
vgl. K. lüdicke, Faillilienplanung. 161. 

33 Vgl. COIIMunicationes 1 (19751 56. 
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keit gehe, deren Vorliegen unabhängig von der Kenntnis des anderen 
Partners die Ehe nichtig macht. Unterschiede bestanden in der Qpportu
nitätseinschätzung dieser Formulierung: Streichung, weil selbstver
ständlich, oder Beibehaltung, um auch weiterhin jenen Autoren den argu
mentativen Boden zu entziehen, die bei Kenntnis der Beischlafsunfähig

keit eine gültige Ehe für möglich halten. Daß das Meinungsspektrum in 
der Kommission dennoch vielfältiger war und keineswegs von einer Ein
helligkeit und Sicherheit in bezug auf die naturrechtliche Qualität 

dieser Unfähigkeit ausgegangen werden kann34 , zeigt sich aller-
dings schon 

nächst die 
in der Tatsache, 9aß man dem Vorschlag gefolgt war, zu
Frage der naturrechtlichen Qualität zu diskutie-

ren. Wenn nun die genannte Formulierung nach ausführlicher Debatte, 
ob hier eine naturrechtliche Behinderung vorliege, die auch noch zu 
keinem eindeutigen Ergebnis führt, gestrichen wird, dann kann dies 
wohl kaum als Bestätigung einer Folge der naturrechtlichen Qualität 

des Hindernisses empfunden werden, sondern deutet eher auf eine gewis
se öffnung hin, die der sich manifestierenden Unsicherheit über die na

turrechtliche Eigenart nur angemessen war. Entsprechend fiel dann auch 
die Formulierung des c. 283 Schema Sacr aus, der hinsichtlich der Na
turrechtsfrage die Formel für die Konsultation zur Diskussion stellte, 
die zumindest keine Ablehnung erfahren hatte und in bezug auf die man 

sich allerdings auf Grund der Diskussionsbeiträge35 im klaren 

sein mußte, daß sie als Abweichung von einer eindeutigen Formuli~rung 

zumindest geeignet war, Bewegung in diese Frage zu bringen. 31 Ei
ne Minimalisierung auf "redaktionelle Änderungen" ohne Einfluß auf "Be-

34 vg1. K. lüdicke. Familienplanung, 161 Anm. 392, der die Streichung 'im Sinne der Kommission ... 
als Folge der naturrechtliehen Grundlage des Hindernisses' interpretiert wissen will. Die Ansicht 
der Kommission ergibt sich jedoch gerade nicht als eindeutig feststehend. Dies ~u8 auch gegen P. 
Krämer, Recht. 80 betont werden. Vg 1. auch verkürzend K. Lüd i cke, in: Münster ischer Kom.entar, 
184, 5. 

35 Vgl. o. 3.2.I..die Bemerkung in bezug auf die Formulierung des Gutachters. 

36 Vgl. c. 283 Sche~a Sm: 'Impotentia coeundi antecedens et perpetua, sive ex parte viri sive 
ex parte muJieris, sive absoluta sive relativa, matrimoniulI ipso lure naturee (u ispa natura 
lIIatrillOniil s dirimit' sowie Anm. 5: 'Quaeritur utrum dicendulf sit 'i/Jso iure naturae' an 
'ex ipsa natura matriflonii" IH.v.V.). 
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grifflichkeit" und "Rechtslage" setzt die Bedeutung mit Sicherheit zu 
tief an. a7 Oie betreffende Auswertung des Konsultationsergebnis
ses am 16.05.1977 mußte feststellen, daß der weitaus größte Teil der 
befragten Organe fUr die neue Formulierung "ex ipsa natura matrimoni i" 
plädierte. 38 Ihre Obernahme in den Gesetzestext wurde übereinstim
mend akzeptiert; lediglich ein Konsultor wollte noch beide Versionen 
gestrichen haben, um darüber hinaus nach einer solchen Abschwächung 
des Hindernisses eine Norm des Inhalts hinzufügen zu können, daß eine 
Ehe gültig sei, sofern der andere Partner um die Beischlafsunfähigkeit 
des anderen weiß. Dieser Vorschlag hatte keinen Erfolg, zumal die di
rekte Leugnung der Naturrechtsqualität bereits vorher keine Mehrheit 
hatte erreichen können. 39 Mit dieser Änderung ging die Formulie
rung als c. 1037 in das Schema CIC 1980 ein. 40 Oie Relatio 1981 
verzeichnet den Vorstoß Kard. Eb. Carters, Toronto/Kanada, daß mit 
Blick auf das Ostkirchenrecht auf die Angabe eines Grundes für die ehe
vernichtende Wirkung der Beischlafsunfähigkeit verzichtet werden soll
te41 , der allerdings eine Absage erhielt. 42 Wie ist dieser 

37 Vgl. K. LÜdicke, Faillilienplanung, 161. IlIlIerhin lIluB auch er ebd" 161 Ana. 389 zugestehen, daB ei
ne • gü I t i ge Ehe des hlpotenten unter der Voraussetzung, daß der andere Tei I zuvor darull wei ß, ." 
nur dann sicher ausgeschlossen (wäre}, wenn die ForIlei erhalten bliebe. Streicht lIan sie, 
seh ließt der Gesetzestext eine Berücksicht i gung der Kenntnis nicht lehr aus'. 

38 Vgl. eOllllllunieationes 9 (1977) 361: 'longe lIaior pars organorull consultationis dixerunt praeferre 
locutionell 'ex ipsa natura lIatr i Ion i i , ideoque delentur verba 'ipso iure naturae". 

39 Ygl. ebd., 361: 'Ita plaeet etiall eonsultoribus, uno excepto, qui delere vellet sive 'ipso iure 
naturae' sive 'ex ipsa natura 118trilllonii'; suppressa eni. hae ratione illpedillenti, addi posset 
norlla qua edicatur valere lIIatrilloniulII si altera pars defeetul illpotentiae seiat. Propositio Con
sultoris, quae ceteruM reiecta fuit a Coetu, non placet aliis', 

40 Vgl. COllllllunicationes 10 (1978) 126 und c. 1031 Schella CIe 1980, Hit Recht erwähnt B, Prililetsho
fer, Illpotenz, 140 die Tatsache, daß das Illpotenz-Dekret die begründende Forllulierung des alten 
Codex bezüglich des Naturrechts nicht aufniMMt. 

41 Yg1. ReJatio 1981, 252: 'Sicut fecit Codex Orientalis, nulls detur ratio cur illpotentia lIatriloni
UII nu11u!! reddat. Sequens proponitur textus: 'Illpotentia coeundi antecedens et perpetua, sive ex 
parte vir; sive ex parte lIulieris, sive absoluta sive relativa, lIatrilloniulII dirillit' .. :, 

42 vgl. ebd., 252: 'R. Clausula 'ex ipsa eius natura' (vel 'ipsa natürae jure' ut habetur in 
can. 1068 Codicis vigentis) $upprjmi nequit, quia deterllinat agi de illpedimenta iuris natura
lis quod a nemine dispensari potest: Diese Anhort deckt die tatsächlichen Diskussionen in 
der Codexreforllko!!lIission zu dieser Frage allerdings nicht adäquat ab, was auch P. Krämer, Recht, 
80 Anill. 20 zugesteht. A. Di Fehee, Innov8zioni, 178 lIißt der bderung wegen dieser Antwort keine 
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Befund einzuschätzen? Oie Umstrittenheit der naturrechtlichen Qualität 
des Hindernisses in der Codexreformkommission hat zu einer Änderung 
der unmittelbaren und ausdrücklichen naturrechtlichen Begründung hin 
zu einem Bezug auf das Wesen der Ehe geführt. 43 Damit ist eine 
völlig klare und eindeutige Formulierung bewußt und gestützt durch die 

weltweit konsultative Billigung zugunsten einer weniger eindeutigen 
und damit offeneren Formulierung verlassen worden. 

Dieses Vorgehen kann zunächst mit Sicherheit nicht als unzweifelhaf
te Bestätigung der bisherigen Qualifizierung gewertet werden, denn ei
ne solche wäre durch nichts besser als durch Beibehaltung der alten 
Formel zu garantieren gewesen. Als min1ma1istisch müssen vor diesem 
Hintergrund ebenso sicher jene Kornrnentierungen gelten, die hier nur ei
ne redaktionelle Änderung44 oder eine "leichte Abschwächung" in 
der Formulierung, ohne wesentliche inhaltliche Konsequenzen45 zu 
erkennen vermögen. Wenn auch die Behauptung einer "hochbedeutsamen Neu
formulierung" und der daraus gezogene Schluß, mit ihr sei das wichtig-. 

ste Argument gegen eine positiv-rechtliche Qualifizierung gefa1-

1en46 sicherlich auf Einwände treffen werden, so kann doch unzwei
felhaft eine diesbezügliche Uneinigkeit in der Doktrin47 und da

mit ein klarer Rechtszweifel hinsichtlich der naturrechtlichen Quali
tät der ehebehindernden Wirkung der Beischlafsunfähigkeit und damit in 

bezug auf die Oispensierbarkeit konstatiert werden. 
Es besteht aber darüber hinaus noch ein weiterer Rechtszweifel, und 

zwar hinsichtlich der Frage, ob die Beischlafsunfähigkeit rechtssyste-

mentl iche Bedeutung bei. Demgegenüber muS allerdings darauf hingewiesen werden, daS dle Antwort 
auf den Kernpunkt der Frage gar nicht eingeht, sondern ledigl ich die Indispensierbarkeit konsta
tiert, was angesichts des c. 1031 i2 Schema CIC 1980 (:c. 1084 i2 CIC1983) völlig ungefährlich, 
wei 1 konsequenz los war. 

43 Vgl. 9. Prilletshofer, Ehehindernis, 483; P. Krämer, 80. 

44 Vg 1. K. Lüdi eh, Eherecht, 60 und die entsprechende se 1 bstverständ 1 iche Einstufung als naturrecht
l1ches Hindernis bei ders., in: Künsterischer KOllllentar Zum eIe, 1084, 8. 

45 Vgl. H. Heimerl, H. Pree, Kirchenrecht, 201 und die ebenfalls weiterhin vorgenollllene naturrecht I i
che Zuordnung ebd., 202; ebenso P. Krämer, Recht, 80. 

46 Vgl. H. Zapp, Eherecht, 118. 

41 Vgl. J. Prader, Eherecht, 83. 
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matisch richtig plaziert ist, näherhin ob es sich bei ihr überhaupt um 

ein Ehehindernis handelt. Ist also in c. 1084 CIC1983 der Tatbestand 
der Beischlafsunfähigkeit eindeutig in die Rechtsfigur eines Ehehinder
nisses gekleidet? Auf diesen Canon trifft zunächst die allgemeine Norm 

des c. 14 CIC1983 zu, demzufolge auch inhabi1itierende Gesetze nicht 
verpflichten, wenn ein Rechtszweifel gegeben ist. Darüber hinaus fällt 

der c. 1084 CIC1983 aber auch im Kontext des eherechtlichen Hindernis

systems entscheidend aus dem Rahmen. Denn während nach c. 1066 CIC1983 

grundlegend gilt, daß vor der Eheschließung feststehen muß, daß 

ihrer Gültigkeit und Erlaubtheit nichts im Wege steht, diesbezügliche 

Zweifel also auszuräumen sind, gilt diese Bestimmung zwar fOr alle an

deren Ehehindernisse, nicht aber für das der Beischlafsunfähigkeit. 

Nur hier wird eigens festgestellt, daß im Falle eines Rechts- oder Tat

sachenzweifels keine Ehebehinderung erfolgen darf4 8 , was auf 

Grund der von c. 18 CIC1983 hier geforderten strikten Auslegung auch 

keine zusätzlichen Anstrengungen erforderlich sein läßt. 49 Damit 

erf011t die Beischlafsunfähigkeit in ihrer jetzigen gesetzlichen Aus
formulierung gerade die Hauptfunktion eines Ehehindernisses nicht, 

nämlich eine Ehe zu verhindern. Im Unterschied zu allen Ehehindernis

sen darf eine Ehe bei einem Zweifel nicht behindert werden, und es 

wird in ihrem Falle ein bereits zur Eheschließung erfüllter Tatbestand 

erst im nachhinein rechtsrelevant. Zieht man außerdem in Betracht, daß 

man hier an die Unfähigkeit zur ErfOllung einer ehelichen "Pflicht" 

denken könnte, dann legt sich die Parallele zur Rechtsfigur des Erfül
lungsunvermögens nahe und damit die Frage, ob die Beischlafsfähigkeit 

nicht angemessener durch den c. 1095 n. 3 CIC1983 erfaßt würde. Eine 

mögliche rechssystematische Zusammenfassung kam auch während der Codex

reformarbeiten in den Blick5o , und die psychisch bedingte Impo

tenz wird beiden Rechtsfiguren gleichzeitig zugeordnet. 51 Läßt 

48 Vgl. c. 108412 CIC1983: 'Si impedillentulI\ impotentiae dubium sit, sive dubio iuris sive dubio fac
ti, matrimonium non est impediendum nec, stante dubio, nullum declarandulI'. 

4911ie es etwa P.Krämer, Recht, 81 verlangt. Vg1. außerdem u. 3.2.1. zu den konkreten KonsQuenzen 
für die Gesetzesanwendung. 

50 Vgl. Communicationes 1 (1915) 61. 
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man einmal die Beschränkung des c. 1095 n. 3 CIC1983 auf psychische Ur

sachen außer Acht, deren Sinn inzwischen bezweifelt wird52 , dann 
scheinen die genannten Parallelen in der Tat für die Einordnung jeder 
Form der Beischlafsunfähigkeit als Eheführungsunfähigkeit zu spre

chen. Allerdings erhebt sich dann eine weitere Frage: C. 1095 n. 3 

CIC1983 spricht nämlich von wesentlichen Verpflichtungen. Geht es 

aber bei der Beischlafsunfähigkeit um eine Unfähigkeit zur Erfüllung 

einer wesentlichen Pflicht im Sinne dieses Canons? Ist derjenige, der 

unfähig zum Vollzug der Ehe ist, deshalb auch schon unfähig, eine Ehe 

zu führen und einzugehen? Zur genauen inhaltlichen Präzisierung die
ses Canons ist man wie im Falle des c. 1101 82 CIC1983 auf den kodika

rischen Ehebegriff des c. 1055 CIC1983 und mit diesem auf das konzilia

re Eheverständnis verwiesen, dessen gesetzliche Transformation der Co
dex zu sein beansprucht und auf das die Verpflichtung zur konzilskon

formen Interpretation zurückleitet. Im alten Codex war Inhalt des Ehe
konsenses der zumindest potentiell zeugungsgeeignete Akt. Zur Unauflös

lichkeit der gültigen Ehe unter Getauften war zwar nur der tatsächli

che Vollzug erforderlich, zur Ehefähigkeit und damit zur Gültigkeit je

doch zumindest die Vollzugsfähigkeit. Sexualität war somit Inhalt 

des altkodikarischen Eheverständnisses, und zwar in einer zweistufig 

reduzierten Form: zum einen nur als Geschlechtsakt, also in aktzen

trierter Perspektive, die Sexualität auf Genitalität reduzierte, und 

zum anderen und darüber hinaus nur als Zeugungsakt, also als Ge

schlechtsakt wiederum nur in einseitig prokreativer Perspektive. Eheli

che Sexualität und Vollzug fallen zusammen53 , der Zusammenhang 

zwischen Ehe und Sexualität ist einzig vermittelt über die Zeugung. 
Hier hat das Konzil von Anfang an ein Umdenken eingeleitet und in der 

Konst itut ion "Gaudium et spes" ei ndrucksvoll mani fest iert. Die ei ndi

mensional-prokreat'ive Sicht des Geschlechtsaktes wird überwunden zur 
Anerkenntnis auch der Dimension des Zuwendungsausdrucks und der gegen-

51 Vgl. K. Lüdicke, in: Münsterischer Kommentar zum elC, 1084, 7. 

52 Vgl. K. -T. Geringer, Ehefiihigkeit, 148. 

53 Vgl. auch die erwähnte Bemerkung eines Konsultors in der CodeKreformkommtssion O. 3.2.1. 
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seitigen Erfüllung, und die aktzentrierte Sicht der Sexualität wird 
überwunden zur Anerkenntnis der Gesch1echt1ichkeit als gesamtpersona
ler Wirklichkeit. Die Person als ganze ist sexuell geprägt und äußert 
sich in der Sexualität in unterschiedlicher Intensität. 54 Der Zu
sammenhang zwischen Sexualität und Ehe wird nicht mehr über die Zeu
gung vermittelt. Sexualität ist nicht mehr Inhalt des Ehekonsenses und 
keineswegs Spezifikum der Ehe, da Sexualität auch alle anderen zwi

schenmenschlichen Beziehungen prägt. Auch der Zusammenhang von Ge
schlechtsakt und Ehe ergibt sich nicht daraus, daß jener Inhalt dieser 

wäre und das Jawort um des Geschlechtsverkehrs gegeben würde. Vielmehr 
ist erneut55 zu betonen, daß nicht die Sexualitit, son

dern die Totalität di~ Ehe von allen anderen zwischenmenschli
chen Gemeinschaftsformen unterscheidet. Es gibt keine andere totale Be
jahung einer anderen Person als die zweier Brautleute im Blick auf die 

Gründung einer ganzheitlichen (totalen), alle Dimensionen ihres Selbst 
umfassenden Schicksalsgemeinschaft. Die Beschränkung der sittlichen Le
gitimität des Geschlechtsaktes auf die Ehe ergibt sich daraus, daß 

erst in der Bereitschaft zu einer solchen umfassenden Schicksalsgemein
schaft eine Beziehungsqualität erreicht 1st, die ihren angemessenen 
Ausdruck im Geschlechtsakt als der besonders intensiven Form sexu
eller Zuwendung in ihrer partnerschaft1ich-1ustvollen und prokreativen 
Dimension finden kann. Diese Angemessenheit und Proportionalität zwi
schen Beziehungsqualität und Ausdrucksintensität erbringt den Zusammen

hang zwischen Geschlechtsakt und Ehe. Vollzug und Sexualität fallen 
konziliar nicht mehr zusammen, denn ersteren kennzeichnet das Konzil 
ausdrücklich als besondere Weise und damit als eine, wenn auch her
vorgehobene Form des Liebesausdrucks unter anderen. 58 Konziliar 

wie auch im neuen Codex sind Vollzugsfähigkeit und Ehefäh1gkeit nicht 

identisch. 57 Zur Ehefähigkeit kann allenfalls gefordert werden, 

54 Vgl. a. 3.1. 

55 Vgl. auch 0.1.1. 

56 Vgl. GS 49,2. 1070: 'Haec dilectio propria lIIatrillonii opere singulariter exprilllitur et perfi
citur" (H.v.V.). 

57 Konsullilationsbegriff und Ehefähigkeit können auch nicht wie bei K. Lüdicke. in: Münsterischer KOIl-
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daß die grundsätzliche sexuelle Ausdrucksfähigkeit gegeben ist, d. h., 
ein sexual bezogener Sachverhalt kann als Eheunfähigkeit nur dann 
relevant werden, wenn davon die sexuelle Ausdrucksfählgkeit selbst ge
troffen 1st, wie etwa im Falle von Nymphomanie bzw. Satyriasis. 58 

Das grundlegende Recht auf Eheschließung ist im CIC1983 mehrfach 
abgesichert. Es ist nicht nur durch die cc. 213 und 219 CIC1983 hin
sichtlich des Rechts auf Wort und Sakrament und auf die freie Wahl des 
Lebensstandes garantiert, sondern wird durch c. 1058 CIC1983, der auf 
Grund seiner Neueinordnung unter die Fundamentalcanones des Eherechts 
ein größeres Gewicht bekommen hat59 , in bezug auf die Eheschlies
sung nochmals konkretisiert. 6o Zwar existieren in bezug auf diese 
Bestimmungen gewisse Einschränkungsvorbehalte61 , aber diese Ein
schränkungen dürfen nicht willkürlich erfolgen, sondern jede von ih
nen steht unter "Legitimationszwang" durch wichtige Gründell2 und 
hat dem Ziel Rechnung zu tragen, die Spannung zwischen dem Grundrecht 
des einzelnen und etwaigen rechtlichen Beschränkungen mögliChst gering 
zu halten. 63 Nicht hinreichend begründbare Beschränkungen sind da
her konsequent zu beseitigen. 54 Hinsichtlich des Rechts auf Ehe
schließung bedeutet dies, daß seine "Beschränkung .•• von den das ge
samte Ehebild der Kirche gestaltenden Leitlinien entweder zwingend ge
fordert werden oder zumindest zu rechtfertigen se1n"65 muß. Ge
nau diese Bedingung aber ist im Falle einer Behinderung der Eheschlies-

lIentu, 1061,3 el und 4 sowie ebd., 1084,8, über die Vorstellung der una caro miteinander ver
bunden werden, da dies nicht nur exegetisch, vgl. nachIlais C. Dohlen, SChöpfung, 90-93 und 297f. 
problellatisch, sondern auch lonziliar die Reduzierung dieser Formel auf den geschlechtlichen Be
reich ausdrücklich ausgeschlossen ist, vg1. o. Zweiter Teil: 3.2.2.2. 

58 Vgl. O. 3.1. 

59 Vgl. H. Zapp, Eherecht, 41. 

60 Vgl. B. Prilletshofer, Ehehindernis, 481 und P. Kräller, Recht, 71. 

61 Vgl. c. 223 12 ClCU83 und die in c. 1058 CICI983 selbst enthaltene Spannung z.ischen Grundrecht 
und potentieller recht Iieher Behinderung. 

62 Vgl. B. Prilletshofer, Ehehindernis, 491. 

63 Vgl. H. Zapp, Ehefähigkeit, 755. 

64 Vgi. B. Prilletshofer, Ehehindernis, 491. 

65 Ebd., 491. 
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sung wegen Beischlafsunfähigkeit, sei es konkret wegen einer körperli
chen Behinderung oder aus sittlichen Gründen im Falle von AIDS-Infi
ziertenll nicht erfüllt. Ihre Begründung beruht mit der reduzie
renden Gleichsetzung von Geschlechtsgemeinschaft und copulal7 auf 

einer unzulässigen Eintragung altkodikarischer Daten in das Koordina
tensystem des das konziliare Bundesmodell der Ehe rezipierenden 

CIC1983. Beischlafsunfähige sind weder unfähig zu einer ganzheitlichen 
Lebens- und Liebesgemeinschaft noch auch nur zur Geschlechtsgemein
schaft6s , denn die "Ausdrucksweisen der vollen körperlichen Hinga
be in der Ehe sind mannigfaltig. Die Eheleute müssen die Formen su

chen, die ihrer konkreten Lebenssituation und ihrer körperlichen und 
see 7 ischen Befindlichkeit angemessen sind'. 69 Die Sexualität 
ist eine dynamische Ausdrucksmöglichkeit, die auch Beischlafsunfähigen 
(sei es aus körperlichen oder sittlichen Gründen) in Relation zu ihren 
konkreten Möglichkeiten höchste Formen des Ausdrucks ihrer Liebe ermög
licht. Die Beischlafsunfähigkeit ist keine Eheunfähigkeit und daher 
als Ehehindernis zu streichen1o ; rechtlich relevant ist sie auch 
nicht als eine Form der EhefOhrungsunfähigkeit, sondern als Konsensman
gel innerhalb der Rechtsfiguren des Eigenschaftsirrtums und der argli
stigen Täuschung. 11 

66 Vgl. K,-T, Geringer, Ehefähigkeit, 146, 

67 Vgl. eM" 144; K. lÜdicke, in: Hünsterischer Kommentar zum CIC, 1084, 2, 8 und 10. 

68 Dies muS über B. Primetshofer, Ehehindernis, 494 hinaus betont werden, da ansonsten eine erneute 
GI e i chsetzung von sexue 11 em Akt und Gesch lechtsge~einsehaft erfolgte. Ebenso Mi Bverständl ieh ist 
es, von Beisehlafsunfähigen zu behaupten, daS ihnen 'aufgrund mes bestimmten Defektes die 
Reallsierung der sexuellen Komponente hirer (sie!) nicht möglich ist' und ebenso ebd., 155. In 
eine sehr groBe Nähe zueinander bringt auch H, Zapp, Eherecht, \20 die Begriffe 
leibesgemeinschaft und Beischlafsfähigkeit, 

69 Sb Ehe und Familie 2.2.\.3 (H.v.V.) sowie weiter ebd.: "Für die Gestaltung und Ausforlllung der se
xue lIen Bez i ehungen können a 11e jene natür lichen Handl ungen als gut und ri cht i 9 angesehen werden, 
die der Eigenart der beiden Partner entsprechen und in gegense i tiger Achtung, RückSlChtnahlle und 
liebe geschehen. Eheliche Liebe in ihren körperlichen Ausdrucksformen muB in Geduld miteinander 
gelernt werden'. Beischlafsunfähige, gleich aus welchem Grund, sind von keinem einzigen Wort die
ser Synodenaussagen ausgesch lossen! 

10 'ygl. B. Primetshofer I Ehehindernis, 495. 

7\ Vg1. ebd., 495f. und ders., Impotenz, 154f. Zu bedenken wäre auch eine Relevanz als relative inca
pacltas assumendi, insofern sich bei dem gesunden Partner, der im Wissen um die Behinderung oder 
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Für die Gesetzesanwendung ergibt sich daraus: Auf Grund der durch 
c. 18 CIC1983 geforderten strikten Auslegung und des doppelten Rechts
zweifels in bezug auf die Rechtsgrundlage und über die Frage, ob es 
sich überhaupt um eine legitime Einschränkung des Rechts auf Ehe

schließung handelt, darf ein Pfarrer im Falle vermuteter oder of

fenkundiger Beischlafsunfähigkeit die Trauung nicht verweigern. Er 
muß vielmehr die Eheschließung vornehmen; weder Anstrengungen zur 

Beseitigung eines Tatsachenzweifels, etwa durch eine ärztliche Be
scheinigung über die nicht zweifelsfrei feststehende impotentia coeun
di, noch die Einschaltung der bischöflichen Kurie ist erforder-
1 ich. 7 2 

3.2.2. Bedingte Eheschließung? 

Eine Bedingung im eigentlichen Sinne meint einen zukünftigen, unge

wissen Umstand oder ein Ereignis, von dem die Wirksamkeit eines Rechts
geschäftes abhängig sein soll.1 Im Gegensatz zum alten Co

dex2 kennt die geltende Rechtslage keine bedingte Eheschließung 

in diesem engeren Sinne mehr. Unter einer Bedingung, die sich auf die 

das leiden mit dem anderen die Ehe mit ihm eingeht, (wahrsche;nl ich relativ bald) nach der Ehe
sch li eSung herausstell en kann, daS er der übernolmenen Aufgabe, der besonderen Fiirsorgeverpfl i ch
tungen, die in diesem Fall mit dem bonull coinugum des anderen verbunden sein können oder auch spe
zifischen psyChologischen Belastungen nicht geuchsen ist, daS er also die damit verbundenen sitt
lichen Verpflichtungen nciht erfüllen kann, obwohl die sittliche Bereitschaft dazu vorhanden war. 
Die zur Gültigkeit der Ehe erforderliche sittliche Bereitschaft konnte allerdings in diesem Fall 
ihre Verpfl iChtungskraft wegen re lat iver, d. h. auf diesen konkreten Partner bezogener UnUhi g
keit, sie zu erfüllen, nicht entfalten. Vgl. zur Relativität des Erfüllungsunverll6gens J. Weber, 
'Erfüllungsunverllögen' , 150-152. 

12 Gegen P. Krämer, Recht, 81 und H. Heilerl, H. Pree, Kirchenrecht, 202. Die Formulierung: 'Bei ver
lIIuteter illpotentia cQeundi aus funktionellen Gründen 1st der Nachweis im Einzelfall zweifelsfrei 
zu erbringen. Dieser Nachweis ist Sache des Arztes. ean /084 § 2 bestimmt aber, daß bei ei
nell Rechts- oder Tatsachenzweifel bezüglich der illpotentia coeundi eine Eheschließung nicht ver
weigert werden kann' ist dann korrekt, wenn der Hinweis auf die ärztliChe Untersuchung sich nur 
auf die nachträgliche Geltendmachung der ßeischlafsunfähigkeit als Ehenichtigkeitsgrund bezieht, 
bleibt aber lIißverständlich, vgl. Mitteilungen zur Behindertenseelsorge, Nr. 68. 

1 Vgl. H. Zapp. Eherecht, 180. 

2 Vgl. c. 1092 CICI911/18. 
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Zukunft richtet, kann keine gültige Ehe eingegangen werden3 ; al

lein die Tatsache ihrer Setzung, ihrer Beifügung verungOltigt bereits 
die Ehe. Während damit die Möglichkeit einer die Gültigkeit der Ehe in 
der Schwebe lassenden Suspensivbedingung abgeschafft wurde, ermöglicht 

der neue Codex weiterhin eine Eheschließung unter einer Bedingung im 
weiteren Sinne, die sich auf die Vergangenheit oder Gegenwart be
zieht4 , konzipiert sie allerdings mit dem Erfordernis der vorheri

gen Lizenz des Ortsordinarius als einen erlaubnisgebundenen Akt. 5 

Die Beifügung einer solchen "Bedingung" beeinträchtigt die Gültig
keit einer Ehe also nicht. Im Unterschied zur eigentlichen Bedingung 
entsteht hier aber kein Schwebezustand, da die Ehe sofort gültig oder . : 
ungültig ist, je nachdem die Bedingung erfüllt ist oder nicht. Die Gül-
tigkeit der Ehe ist also nicht mit der Setzung der "Bedingung" ver-

knüpft, sondern an die Tatsache ihrer Erfüllung gebunden. Die Art 
des ausbedungenen Umstandes und der Beifügung ist irrelevant. 8 

Diese Bestimmung des Gesetzbuches der lateinischen Kirche ist das 
Ergebnis der Reform einer Rechtsfigur, die ihren Ursprung im klassi

schen kanonischen Recht besitzt und mit der Durchsetzung des Konsens
prinzips unter bemerkenswertem Einfluß des Vertragsmodells der Ehe zu

nehmend an Bedeutung gewann7 , in bezug auf das jedoch ein Kenner 
des rechtsgeschichtlichen, -theoretischen wie -dogmatischen Befundes 

urteilen mußte: "die bedingte Eheschl iessung ist .•• ei n im wahrsten 
Sinn problematisches Rechtsinstitut unter verschiedensten Aspekten. Da
her wurde vielfach versucht, sie zurückzudrängen oder ganz abzuschaf
fen". 8 Das Fundamentalprinzip des kanonischen Eherechts von der 

3 Vgl. c. 1102 §1 CIC9183. 

4 Vgl. c. 1102 §2 CIC1983. 

5 Vgl. c. 1102 §3 CIC1983. 

6 Vgl. H. Zapp, Eherecht, 166; K. lüdicke, in: Hünsterischer KOllllentar ZUII CIC, 1102. 5. 

7 Vgl. zu Entstehung und Entwicklung R. Weigand, Eheschließung 1 und 2 sowie ders., Eheschliessung. 
1091-1096. Vgl. hier vor allel ders, Eheschließung 2, 288 und Huntia 6 (19781. 35. Vgl. außerdelI 
die Begnügung der altkodikarischen KOllllentierung mit einem Hinweis auf den vertragSCharakter der 
Ehe zur legitimierung ihrer bedingten Eingehungsllöglichkeit o.Erster iei I: 1.2. 

8 Vgl. R. Weigand, Eheschliessung, 1098 sowie bereits ders., Eheschließung 2, 289. 
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Alleinursächlichkeit des Konsenses lieB bei diesen Versuchen die Igno
rierung jeder Bedingung nach dem Vorbild ziviler Rechtsordnung aus
scheiden, da ein bedingter Konsens auch von der Kirche nicht zu einem 
unbedingten gemacht werden kann. 9 

Rechtshistorisch wie mit Blick auf das geltende Recht können alle 
Spielarten des bedingten Ehekonsenses als atypische und anoma

le Konsensformen in dem Sinne aufgefaBt werden, daß sie insgesamt 
als vom Gesetz nicht gewollt, sondern nur geduldet und von der Normal
form entfernt betrachtet werden und daB die Form der Suspensivbedin
gung eigentlich eine nur theoretische Rolle gespielt hat, da das Ergeb-
nis einer Suche nach entsprechenden Gerlchtsurteilen gegen Null 
geht. 10 Bereits vor dem Hintergrund des alten Codex manifestiert 
sich trotz seiner großzügigeren Regelung der bedingten Eheschließung 
deren Atypizität. Zum einen stellt der ungewöhnliche Beginn des alten 
c. 1092 CIC1917/1811 den Reflex einer ursprünglich anderslauten
den Regelung dar, die nach dem Vorbild ziviler Rechtsordnungen hin
sichtlich bedingungsfeindlicher Rechtsgeschäfte die Beifügung jedweder 
Bedingungsform mit der Nichtigkeitssanktion belegen wollte, an deren 
Stelle dann aber dennoch der genannte Canon des alten Codex 
trat. 12 Zum anderen hatte die Sakramentenkongregation im Rahmen 
ihrer Instruktion vom 29.06.1941 zur amtlichen Ehevorbereitung die 

9 Vgl. ebd •• 289 und ders .• Eheschliessung. 1098. 

10 vgl. J. H. Serrano Ruiz. Consenso, 161.163 und 181 sowie R. Weigand. Eheschliessung, 1095 und 
1099. 

11 vgl. c. 1092 CICI917/18: 'Conditio seile I apposita et non revocata ..... 

12 Vgl. den Vermerk von P. Gasparri, Tractatus 2, 73 Anll. 2: 'Ex actjs praeparatoriis ad Codicell con
stat inter Consultores actulII fuisse de irritando matrillonio sub Qualibet conditione inito juxta 
principiulI in recentioribus legislationibus receptuM: aetui legitimo conditio apponi non de
bet. P. Wernz canonelll re Isti VUII radegi t olnesque Consu 1 tores. Praes i de non exe luso, 8sssensum 
praebuerunt; sed postea canon redactus disparuit et loco ipsius rel. can. 1092 positus fuit, quin 
hae de re slIpHus lIentio fiat in actis·. Vgl. auBerdeli R. Weigand. Ehesehliessung, 1095f. Für den 
motivischen Hintergrund wird ZUII einen auf die andere Auffassung von der Konsensbedeutung ill kano
nischen Recht und zum anderen auf reehtspolitische Erlligungen hingewiesen. da ill Zuge der öster
reichischen staatlich-kirchlichen Ehegesetzgebung des 19. Jahrhunderts deli staatlichen Ansinnen. 
bed i ngte EheschI i eBungen k i reh licherseits als ungü 1 ti g zu betrachten. nicht stattgegeben ~orden 
war, sondern nur ein Verbot ausgesprochen wurde, vg!. J. H. Serrano Ruiz, Consenso, 162 sowie R. 
~eigand. Ehmhliessung. 1095. 
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Pfarrer eigens ermahnt, Brautleute von der Beifügung einer Bedingung 
abzuhalten bzw. von bereits gestellten Bedingungen abzubringen, den Or
dinarius zu konsultieren und seinen diesbezüglichen Anweisungen Folge 
zu leisten. la Daß die Rechtsfigur der bedingten Eheschließung 
auch in der Reformarbeit als problematisch galt, geht daraus hervor, 
daß sie ausdrücklich zu den schwierigen und lange diskutierten Fragen 
gerechnet wird. l • Für die präzise Einschätzung ihres Stellenwerts 
im Rahmen des reformierten Codex ist jedoch entscheidend, worin nä
herhin die Anomalie dieser Rechtsfigur festgemacht wird. Antwort auf 
diese Frage bietet ein Blick auf die Motivlage in bezug auf die Nich
tigkeitsklausel bei der Futurbedingung einerseits und der Beibehaltung 
der grundsätzlichen Möglichkeit der Eheschließung unter einer Gegen
warts- oder Vergangenheitsbedingung anderseits. Die Einwände, die vor 
allem gegen die bedingte Eheschließung im eigentlichen Sinne, also die 
unter einer Bedingung, die sich auf die Zukunft bezieht, vorgebracht 
wurden, betrafen entweder die Schwierigkeit des zukünftigen und unbe
stimmten Charakters der Bedingung, insofern mit einem präsentischen 
Konsens die Abhängigkeit der Wirkung von einem künftigen Ereignis nur 
schwer vereinbar ist und gerade bei der Begründung eines Rechtsstatus 
wie im Falle der Eheschließung der Gedanke der Rechtssicherheit ein be
sonderes Gewicht bekommt, oder aber die Sakramentalität, die ebenfalls 
nicht in einem Schwebezustand vorstellbar 1st. Bei all diesen Einwän
den handelte es sich allerdings eher um Hinweise auf eine Unangemessen
heit als auf eine Unmöglichkeit. 15 In der Reformkommission stell
te sich offenbar ein Konsens darüber ein, die Futurbedlngung mit der 
Nichtigkeitsfolge auszustatten. Nach der Klärung der Notwendigkeit, 
die Ungültigkeit explizit und unmißverständlich anzuzeigen11 , 

13 Vgl. SC Sm, lnstructio v. 19.06.1941, 304: 'Nupturientes autem ollnl studio conetur parochus, si 
casus intersit, avertere ab expositis intentionibus et canditionibus lIatrimanio adiiciendis aos
Que inducere ad retractandas forte iall adiectas. Quoad vero licitae cuiusdam conditionis de 
futura, de praesenti aut de praeterito legitilMl! appositionem, paracbus Ordinarium consulat 
eiusQue pareat mandat 1 s .. ,'. Vgl. auBerdell R. Neigand, Ehesch liessung, 1I03f. 

14 Ygl. COlllmunicationes 3 (1971) 77. 

15 Vgl. R. lIe;gand, Eheschllessung, 1096-1098. 

16 vgl. COllllunlcationes 3 (1971) 77: 'Non videbatur sufficienter clarull statuere lIatrilloniulI sub con-
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wohl auf Grund der interpretatorischen Auseinandersetzungen um die 
entsprechende Formulierung des Ostkirchenrechts17 , wurde als 
Grund fOr die geplante Änderung die Vermeidung von Unzuträglichkeiten 
angegeben, die vor allem mit der Eheschließung unter einer zUkOnftigen 
Bedingung verbunden seien. 1B Während eine Bedingung gegen das We
sen der Ehe, die nicht mehr eigens erwähnt wird, sondern als unter der 
Rechtsfigur der Partialsimulation miterfaßt gilt19 , aus der Natur 
der Sache die Ehe verungOltige, sei es opportun, kraft positiven 
Rechts dies auch fOr die Eheschließung unter einer kOnftigen Bedingung 
zu statuieren. 20 Entsprechend taucht bereits im Schema Sacr als 
c. 309 §1 die Formulierung des c. 1102 61 CIC1983 auf21 , die auch 
gegen den Alternativorschlag einer rechtlichen Ignorierung jedweder Be

dingung zur Vermeidung eines Anstiegs der Nichtigkeitsfrequenz nicht 
nur mit dem Hinweis auf das Konsensprinzip verteidigt wurde, auf Grund 
dessen der Konsens unabhängig von einer gesetzlichen Beachtung von der 
Bedingung abhängig sei, sondern auch damit, daß die vorgesehene Normie
rung im Vergleich zu dem inopportunen und die tatsächlichen Probleme 
nicht lösenden Änderungsvorschlag einfacher und sicherer sei, nachdem 
an allererster Stelle als Grund angegeben worden war, daß die Ehe nun 
nicht mehr suspendiert, ihre Wirkung also nicht aufgeschoben 
sei. 22 Die Kodifizierung der Nichtigkeitswirkung einer futuri-

dicione contrahi non posse: etenill tune non constat utrum de sola liceitate senlo sit an insuper 
de validitate consensus'. 

17 Vgl. o. Zweiter Teil: 1.2. sowie den knappen überblick über die drei Hauptauslegungsweisen in: 
Muntia 6 (1978) 34. 

18 Vgl. ebd., 17: 'CUDI inconvenientia llatrillonii sub condicione initi praesertill obtineat si condi
cio de futuro consensui apposita fuerit, adilissull fuit principiulI lIatrhloniulI scilicet sub condi
cione de futurovalide contrahi non posse'. 

19 Vgl. ebd., 18. 

20 Vg1. ebd., 77: 'PrincipiulI ex ipsa natura rei valet de condicionibus de futuro contra substantialII 
lIatrilloni i; iure autem positiva invaliditas statui potest etiall si condicio de futuro licita con
sensui apposita fuerit'. 

21 Vgl. auch c. 1056 12 Schema eIC 1980. 

22 vgl. Relatio 1981, 258: 'R. Retineatur aanon uti est, ne lIIatrillonia suspensa lIaneant. Forllula 
proposita non solvit difficultates, nall revers consensus pendet a conditione real iter posita, et
si haec in iure pro non adiecta habetur. In forllula proposita negatur tantuIIIllodo actio ad Ilatri-
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schen Bedingung geht also zurück auf rechtlich-soziale Opportunitätser
wägungen, die die Bedenken gegenüber einem normierenden Zugriff auf 
den Konsensbereich, die in der vorsichtigen Rechtfertigung der Ände
rung durchscheinen, überwogen. 23 Unter den zu vermeidenden Unzu
träglichkeiten findet sich vor allem der Gedanke der Rechtssicherheit 
namhaft gemacht, da die Partner nun dazu gezwungen seien, sich hier 
und jetzt für oder gegen eine Eheschließung zu entscheiden. 24 Da
rüber hinaus werden die moralische Problematik der Tatsache, daß wäh
rend des Schwebezustands die Gefahr des "Gebrauchs" der Ehe sowie die 
der versteckten Möglichkeit einer legalen Ehe auf Probe be
stand25 , ein kaum zu erwartender Anstieg der Nichtigkeitszahlen 
auf Grund der Seltenheit der Fälle28 , aber auch der bessere 
Schutz des Rechts des anderen Partners auf eine gültige Eheschließung. 
die größere Angemessenheit der Hier-und-jetzt-Entscheidung in bezug 
auf das Wesen von Ehe und Ehekonsens und der Aspekt der Rechtsverein
heitlichung mit Blick auf das Ostkirchenrecht27 sowie schließlich 
eine grundsätzlichere Glaubwürdigkeitserwägung. die die Unterbindung 
wenigstens dieser Form der bedingten Eheschließung empfeh
le28 , als RechtfertigungsgrOnde für die neue Bestimmung genannt. 

Dem entspricht, daß demgegenüber die Einbeziehung der gegenwarts
und vergangenheitsbezogenen Form der bedingten Eheschließung in die 
Nicht1gkeitssanktion ausdrücklich als inopportun qualifiziert und abge-

manlul! impugnBndul!, quad inopportunuff est et nuHo mode solrH reales difficultstes neque minu
it numerum matriffonioru. invalidorUff. Simplicior et securior est norta Scheffsti,·. 

23 Vgl. o. Anll. 20 und J. M. Serrano Ruiz, Consenso, 164. 

24 Vg 1. R. lIe i gand, EheschI iessung, 1099 sowie bereits früher, ders., EheschI ieBung 2, 290 lIi t deli 
Hinweis, vgl. ebd., 291, daß offensichtlich sein Forllulierungsvorschlag als Gesetzestext tibernoll" 
lien wurde, wodurch auch die von ihl angegebenen Gründe ein besonderes Gewicht erhalten. Vgl. auch 
K. lDdicke, in: Münsterischer Kommentar, 1102, 4. 

25 Vgl. R. lIeigand, Eheschliessung, 1099; ders., Eheschließung 2, 290; K. lüdicke, in: Münsterischer 
KOII.entar, 1102, 4; von der Vorbeugung gegen Mi ßbrauch sprechen H. Heiller I, H. Pree, K i rehen
recht , 227. 

26 Vgl. R. lIeigand, Eheschliessung, 1099; ders., Eheschlie8ung 2, 290. 

21 Vgl. H. Heillerl, H. Pree, Kirchenrecht, m. 
28 Vg1. R. lIeigand, Eheschliessung, 1099f. und ders., Eheschließung 2, 290. 
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lehnt wurde. 29 Noch im selben Satz erfolgte aber der Zusatz, daß 
zur so weit als möglichen Vermeidung von weniger angemessenen Be
dingungen, keine Gegenwarts- oder Vergangenheitsbedingung beigefügt 
werden darf, wenn nicht zuvor die schriftliche Erlaubnis des Orts
ordinarius erteilt wurde. so In das Schema Sacr ging diese Erlaubt
heitsbestimmung allerdings noch nicht eins1 , sondern wurde erst 
nach der Konsultation wieder aufgegriffen und mit knapper Mehrheit an
stelle eigener Aussagen ~ber das Recht der Partner zur Beifügung von 
Bedingungen angenommen,S2 Zusätzlich bestand Einhelligkeit darü
ber, den Canon systematisch umzup1azieren und unmittelbar nach der Par
tialsimu1ation einzuordnen. s3 C, 1056 §§2 und 3 Schema CIC 
198033a enthielt dann bereits die Fassung des endgültigen Canons 
im CIC1983. Damit hat die Möglichkeit zweier Spielarten der bedingten 
Eheschließung überlebt, allerdings nicht ohne deutliche Vorbehalte, 
wenn diese sich auch direkt nur auf die Vermeidung nicht vertretbarer 
Bedingungsinhalte richteten. Der unmittelbare Sinn der besonderen Er
laubnis des Ortsordinarius liegt also nicht in der Vermeidung von Be
dingungsbeifügungen als solchen, sondern in der Beweiserleichterung 

29 Vgl. Communicationes 3 (1971) Hf.: 'E contra opportunum visull non fuit condicionibus omnibus de 
praesenti vel de praeterito vim i rritantell tribuere, unde servandull esse proponitur principiulI iu
ris vigentis, vi cuius natrilJlonium sub condicione de praeterito vel de praedenti initull va li du!! 
erit vel non, prout idquod condicioni subest, exsistit vel non'. 

30 Vgl. ebd., 78: 'apposita talen clausula ad evitandas, quantuill fieri possit, condiciones 111-
nus convenientes, sei I icet hui uSlJlod i co nd i cionell de praeter i to ve I de praesent i consensu i appo
ni licite non posse, ois; cUllilicent;a Ordinar;i loc; scripto data' (H.v.V.I. 

31 vgl. c. 309 &2 Schella Sacr: 'MatrilloniulI sub conditione de praeterito vel de praesenti initull 
erit validulII veloon, prout id Quod conditioni subest, existit vel non". 

32 Vgl. COlIIlJlunicationes 9 [1m) 378: 'Consultor quidam proponit ut aliquid dicatur de iure quod ha
be nt spons i apponendi condi ti on es de praeteri to ve I de praesent i. Alter Consu ltor lute!! proponit 
ut ripristinetur norma, quae habebatur in primis schellatibus, nampe de necessitate licentiae Ordi
narii ut licite conditiones de praeterito vel de praesenti apponi possint. Fit suffragatio an pla
ceat ripristinare i11all nor!!a!!: placet 4, non placet 3'. 

33 Vgl. ebd., 378. 

33aDie Relatio 1981, 249 verzeichnet den, allerdings abgelehnten vorschlag von lard. Eb. O'Fiaich, 
Arillagh/lrland, unter die Trauungsverbote des c. 1024 Schella CIC 1980 (:c. 1071 CIC1983J auch den 
Fall einer beigefügten gegenllarts- oder vergangenheitsbezogenen Bedingung aufzunehllen: "Addatur 
'al matrimonio cui conditio de praeterito vel de praesenti apponitur de quo in can. 1056'-. 
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durch Aktenkundigkeit34 sowie in der Vorbeugung gegen Mißbräu
che35 bzw. der Garantie der Wahrhaftigkeit, Ernsthaftigkeit und 
sittlichen Zulässigkeit des ausbedungenen Umstandes. 3B Mittelbar 
allerdings führt diese Bestimmung dennoch zu einer Entfremdung der 
Gläubigen von dieser atypisch-anomal bleibenden und nur geduldeten, 

keineswegs aber erwünschten 
charakter betont und ihr 

wird. 3B Das Oberdauern der 

Rechtsfigur37 , insofern ihr Ausnahme

tatsächliches Vorkommen verringert 
bei den Bedingungsarten wird begründet 

mit der Existenz sittlich einwandfreier Bedingungsinhalte, wie etwa 
dem der Zeugungsfähigkeit39 • und damit verbunden mit dem Ober die 
cc, 1097 §2 und 1098 CIC1983 hinausreichenden Schutz vor "unliebsamen 
Oberraschungen durch Täuschung" 40, aber auch mit der Absicht, 
dem Konsensprinzip auch hier Geltung zu verschaffen, es auch hier voll
ständig ernstzunehmen. 41 Daß berechtigte Einwände auch gegen die 
nun reduzierte Rechtsf1gur bestehen, wird konzediert; diese seien je

doch nicht so groß wie die gegen die Zukunftsbedingung,42 
Kann man also mit Sicherheit nicht von einer "problemlosen" Bestim

mung43 sprechen, so ist gerade vor dem Hintergrund der zentralen 
Bedeutung des Konsensprinzips darüber hinaus zu fragen, ob sich durch 

die neue Regelung tatsäch1ich"am ehesten das öffentliche Interes
se, die Ehrfurcht vor dem Sakrament .und die Rechtssicherhe1t mit der 

34 Vg1. K. lüdicke, in: Münsterischer KOlllmentar ZUIII CIe, 1102,1 und 8; J. H. Serrano RUll, Consenso, 
180. 

3S Vgl. H. Heimerl, H. Pree, Kirchenrecht, 228; R. Sebott, Eherecht, 124. 

38 Vg1. J. H. Serrano Ruh, Consenso, 180. 

31 Vgl. ebd., 180. 

38 Vgl. M. F. POllipedda, Annotazioni, 88. 

39 Vgl. H. Heimerl, H. Pree, Kirchenrecht, 228. 

40 R. lIe i gand, Ehesch li essung! 1100. 

41 Vgl. H. Heimerl, H.Pree, Kirchenrecht, 228; J. M. Serrano Ruil. Consenso. 163-166. 

42 Vgl. R. Weigand, Eheschliessung, 1100. Kur vereinzelt wird ein solches Unbehagen forilluliert, wie 
etwa bei K. lüdicke, in: Hünsterischer Kommentar lUIII eIC, 1102, 6, wo die immerhin noch mögliche 
SUbjektive Ungewißheit der Partner über die GÜltigkeit ihrer Ehe als 'mißlich' empfunden wird. 

43 Vgl. so U. lIosiek, H. Zapp, Eherecht, 183. 
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größtmöglichen Freiheit der Einzelnen bei der Eheschließung und das 
Prinzip von der Unersetzbarkeit des Konsenses in Einklang brin
gen" 44 lassen. Muß nicht vor dem Hintergrund der konziliaren Wie
dergewinnung der personalen Vollgestalt der Konsensidee als eines Ak
tes gesamtpersonaler Schenkung und Zusage seiner selbst an den gelieb
ten Partner gefragt werden, ob die Rückführung der Anomalie der beding
ten Eheschließung im Rahmen einer eherechtlichen Ordnung, deren erklär
tes Ziel und Maßstab die Rezeption und Transformation des konziliaren 
Eheverständnisses ist, auf Opportunitätserwägungen bei gleichzeitiger 
Überzeugtheit von der rechtstheoretischen Möglichkeit45 nicht zu 
kurz greift, nicht fundamental genug ansetzt? Kann man angesichts der 
Tatsache, daß der zukunftsbezogenen Bedingung ehevernichtende Wirkung 
vor allem aus Gründen der Rechtssicherheit und ohne explizit-reflexi
ven Rekurs auf das Wesensverständnis der Ehe beigemessen wurde, wirk
lich von einer "wesentlichen Abänderung des bisherigen Rechts"48 
oder einer "einschneidenden Änderung der Bestimmung"47 sprechen? 
Wird die Treue zur Konsensidee hier nicht noch zu sehr vom invertier
ten vertragsmodell beeinflußt und daher verfremdet, in dem Bedingungen 
kaum problematisch sind?48 Gegen die Akzeptanz der Gegenwarts

und Vergangenheitsbedingung ergeben sich zunächst ebenfalls gravieren
de Bedenken aus der Abgrenzungsschwierigkeit gegenüber der futurischen 
Bedingung und aus dem Problem der Vermittlung mit dem Wesensverständ
nis der Ehe. Zum einen nämlich besteht die große Gefahr, durch eine 
präsentische Formulierung der Eheschließungsbedingtheit dennoch eine 
futurische Bedingung ohne Nichtigkeitsfolge beizufügen. 49 Zum an-

44 R •• eigand, Eheschliessung, 1100 (H.v.V.). 

45 Vgl. als ausdrucksstarkes Beispiel H. Flatten, Problematik, 299-322. 

46 J. Prader, Eherecht, 106. 

47 H. Zapp, Eherecht, 180. 

49 Vgl. die Selbstverständlichkeit der vertraglichen Legitilliierung der bedingten Eheschließung in 
der KOlillent ierung des alten Codex o. Erster Te 11: 1.2. 

49 Während die Formulierung: 'Ich heirate dich, wenn du den Betrieb deines Vaters erbst' lIit der 
Satzung als Bedingung die Nichtigkeit nach sich ziehen würde, könnte das erstrebte Ziel gülti
gerweise mit der Formulierung erreicht werden: 'Ich heirate dich, wenn du ill Testament deines Va
ters als Alleinerbe eingesetzt bist: UngÜltig wäre die Ehe nur bei Nichterfül1ung der Bedin-
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deren ist wohl kaum eine glaubwürdige Vermittlung des kirchlichen We
sensverständnisses von Ehe und Ehekonsens als vorbehaltloser Zusage, 
das Gegenstand der entfernteren und unmittelbaren Ehevorbereitung wie 
auch der ehebegleitenden Pastoral sein muß50. mit der faktischen 
Möglichkeit einer bedingten Eheschließung, die im Rahmen der amtlichen 
Ehevorbereitung leicht zur Sprache kommen kann51 , vorstellbar. 

Während die bisherige Diskussion vor dem Hintergrund eines objektivi
stisch-kontraktualistischen Eheverständnisses und eines Primats der In
stitution über die Person von dem Grundgedanken ausgegangen war, daß 
ein Ja zur vorgegebenen Eheinstitution ,gerade auf Grund ihres unauflös

lichen Charakters nur zumutbar sei, wenn es einen angemessenen Schutz 
vor einem durch Irrtum oder arglistige Täuschung verursachten Eintritt 
in das "Ehegebäude" gibt, und entsprechend die Grundlage der Nichtig
keit einer bedingten Eheschließung 1n der Nichterfüllung des Ausbedun
genen festgemacht und die Differenzierung zwischen den Bedingungsarten 
lediglich nach Opportunltäsüberlegungen vorgenommen wurde52 , muß 
als Konsequenz des ehetheologischen und damit auch eherechtlichen Mo

dellwechsels das Verhältnis zwischen personalem, vorbehaltlosem und ge
rade als solchem ehebegründendem Konsens zu einer bedingten Eheschlies

sung nicht nur als das einer Unangemessenheit, sondern vielmehr als 
das einer wesentlichen Unvereinbarkeit betrachtet werden; die Nich-

gung zum Zeitpunkt der Eheschließung. Ebenso dürfte es kaul der wirklichen existentiellen Inten
tion einer Potestativbedingung angelessen sein, nur auf den ehrlichen lIillen des Partners hin
sicht I ich des versprochenen Verha ltens abzustellen, vg 1. so. J. Prader, Eherecht, 110; angez i e lt 
ist hier vielmehr direkt die Erfüllung der versprochenen leistung, andernfalls die Bedingung ihre 
garant i erende Funkt i on gar nicht erfiillen könnte, vg 1. R. lIeigand, Ehesch Hessung, Hilf. und J. 
M. Serrano Ruh, Consenso, 167-173. 

5D Vgl. c. 1063 CIC1983. 

51 Vgl. das bei R. Pm, Kirchenrecht, 298-301 abgedruckte Protokoll zur Ehevorbereitung der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart Mit der Frage, ebd., 299: 'Bestätigen Sie, daß sie die Ehe ohne irgendwelChe 
Bedingungen schlieBen?' und dem ebd., 300 nachzulesenden Hinweis an den Pfarrer, bei negativer 
Antwort die Trauung eventuell zu verschieben und das Bischöfliche Ordinariat einzuschalten. Trotz 
der weitgehenden Ausblendung der bedingten Eheschließung bleibt sie als grundSätzliche Möglich
keit bestehen, woran auch der noch weitergehende Rückzug dieser Rechtsfigur aus deli Bereich des 
NorIlaIen, durch den Verzicht auf jede Erfragung und die Begnügung mit der Erklärung des Geistli
chen 'Es ergab sich kein Hinweis für eine gestellte Bedingung' il Ailltlichen Forillular des Ehevor
bereitungsprotokolls der Deutschen Bischofskonferenz, 3 nichts ändert. 

52 Vgl. H. Flatten, Problelllatik, 32D-322. 
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tigkeit jeder bedingten Eheschließung ist keine bloße positiv

rechtliche kirchliche Anordnung, sondern hat ihre Grundlage im Wesens

verständnis der Ehe. 53 Dagegen kann auch nicht die Befürchtung 
steigender Nichtigkeitszahlen angewandt werden, da der Hinweis auf 

"das Recht darauf, daß eine eventuelle Ungültigkeit der Ehe auch amt
lich festgestellt wird"S4, nicht nur gegen eine ungebührliche Be

schneidung des Klagerechts sticht55 , sondern um so mehr dort, wo 
gegen die A11einursäch1ichkeit des Konsenses für die Ehe an der Gültig

keit einer Eheschließung festgehalten werden soll, die auf Grund ihrer 

Bedingtheit mit dem kirchlichen Verständnis vom Wesen des Ehekonsenses 

nicht vereinbar ist. Diese Auffassung geht überdies im Blick auf die 

ostkirchliche Disziplin über eine bloße äußerliche Rechtsvereinheitli

chung hinaus und bedeutet eine inhaltliche sachliche Übereinstimmung, 

insofern die Reform der bisherigen nicht völlig klaren Bestimmung des 

Ostkirchenrechts über die Unzulässigkeit der Bedingung56 nach in

tensiver Diskussion57 zu der der alten östlichen Tradition ent

sprechenden absoluten Formulierung des c. 821 Schema ClCO 1986 geführt 

hat: "Matrimonium sub condicione val ide celebrari non potest". 

Für die Anwendung der Bestimmung des lateinischen Gesetzbuches er
gibt sich daraus, daß ein Ehenichtigkeitsantrag wegen Setzung ei

ner auf die Gegenwart oder Vergangenheit bezogenen Bedingung nicht oh

ne weiteres abgelehnt werden kann, da zumindest ernsthaft in Betracht 
gezogen werden mUßte, ob sich die Nichtigkeit einer solchen bedingten 

Eheschließung nicht unabhängig von der positiven gesetzlichen Ausformu

lierung bereits als naturrechtlich relevanter Konsensdefekt ergibt. Zu-

53 Yg1. in diese Richtung weisend illl Zusammenhang mit der ~hnlichkeit zu Irrtum und Täuschung auch 
J. H. Serrano Ruiz, 111. Das Argument des Schutzes gegen Irrtum und Täuschung muB zum einen seine 
entscheidende Abschwächung durch ce. 1097 §2 und 1098 CIC1983 hinnehmen, und fällt ZUIII anderen oh
neh i n aus, da es st ichha 1 t i g nur gegen eine Ignor i erung der Bed i ngungsbe i fügung wäre, nicht aber 
gegen die grundsätzliche Nichtigkeit jedweder Form der bedingten Eheschließung. 

54 R. Weigand, Eheschließung 2, 294. 

55 Vg1. ebd. J 294. 

56 Ygl. o. 2.U. 

57 Vgl. Nuntia 6/1978, 34-41; Huntia 15/1982, 79f. Yg1. zu dieser Diskussion auch die J. Prader. 
Matrillonio, 101-106. 
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mindest aber ist um der Glaubwürdigkeit kirchlichen Eheverständnisses 
willen zu fordern, daß die bereits erkennbare Tendenz, die bedingte 
Eheschließung durch ihre möglichste zahlenmäßige Verringerung in der 
Praxis zu unterbinden58 , durch eine Verweigerung der gesetzlich, 
wenn auch nur zur Erlaubtheit verlangten Genehmigung des Ortsordinari
us konsequent weiter verstärkt wird,59 

3,2,3, Eheschließung durch Stellvertreter? 

Das konziliare Eheverständnisund damit der Maßstab für die überar
beitung des vorkonziliaren Gesetzbuches der lateinischen Kirche erbrin
gen auch eine vertiefte Grundlage für ernsthafte Bedenken gegenüber ei
ner ebenfalls traditionsreichen Rechtsfigur des kanonischen Eherechts, 
nämlich der der Eheschließung durch Stellvertretung, wie sie unlängst 
von A, E, Hierold vorgetragen worden sind,' Rechtsgeschichtlich 
geht diese Rechtsfigur zurück auf die rechtstheoretische Parallelisie
rung zwischen Eheschließung und Vertrag und die mittelalterliche Rück
sichtnahme auf die Interessen aristrokatischer Ehen,2 Der 
CIC1917/18 hat diese Rechtsfigur Obernommen und lediglich normativ
konkretisierend ausgestaltet,3 

Vor dem Hintergrund des CIC1917/18 und der dortigen vertraglichen 
Alleinherrschaft im Eherecht, war ein Problembewußtsein im Zusammen
hang mit dieser Bestimmung nicht zu erwarten, auch nicht vom Gedanken 
der Sakramentalität her, da durch deren Fixierung oder besser Reduzie
rung auf den Ehesch11eßungszeitpunkt und der Realident1tät wiederum 

58 Das Zuriickdrangen dieser Rechtsfigur in der alttlichen Ehevorbereitung ist als ein Schritt in 
diese Richtung zu werten, vgl. o. An~. 52. 

59 Vgl. J. M. Serrano Ruiz, 180. 

I Vg!. A. E. Hierold, Eheschließung, 349-361. 

2 Vg 1. zusallmenfassend ebd., 349-351 sowie zur Rechtsgeschichte ausführ li ch F. Merzenbacher, Ehe
schließung, 455-466; A. Kradepohl, Stellvertretung. Auch W. Plöchl, Geschichte, 308 weist auf den 
adligen 'Sitz ill Leben' dieser ReChtsfigur hin, 'da sie eine rechtlich stärkere Bindung darstell
te' . 

3 Vg!. A. Kradepohl, Stellvertretung, 138; A. E. Hierold, 351-351. 
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der Vertragscharakter als Legitimationsfaktor ins Spiel kam. 4 Aus
serordentlich gering ist das diesbezügliche Problematisierungsniveau 
allerdings auch in der überarbeitungsphase der cc. 1089 und 1091 
CIC1917/18. 5 Lediglich bei der Auswertung der Konsultationsergeb
nisse artikuliert sich kurz ein Unbehagen an der stellvertretenden Ehe

schließung, da sie den sakramentalen Charakter der Ehe verdunk
le. 6 Der Einwand hatte jedoch keine weiteren Folgen. Die 
Konsultoren betonten daraufhin lediglich den "pastoralen Wert" dieses 

Rechtsinstituts hinsichtlich der Mobilität der heutigen Bevölke

rung. 7 Der c. 1105 i. Vb. m, c. 1071 n. 7 CIC1983 stellt als Er
gebnis der überarbeitung nicht mehr als eine vornehmlich redaktionelle 
Änderung darB, und in der Kommentierung ist außer einer gelegent
lich zu spürenden gewissen Distanz! kein Bewußtsein für die Frag

Würdigkeit dieser Bestimmung festzustellen. 10 Das darf allerdings 
nicht darüber hinwegtäuschen, daß hier, wie die geringe Problematisie
rung in der Reformarbeit zeigt, in der Tat eine Rechtsfigur lediglich 
"konserviert"" wurde, die "angesichts der vertieften Sicht der 

Eheschließung und der Ehe als Bund schlecht mehr vorstellbar 
ist", 12 M, a W.: Die tiefgreifende Erneuerung des Eheverständnis

ses, die sich im Wechsel vom Vertrags- zum Bundesmodell der Ehe manife
stiert, muß zumindest die kritische Hinterfragung eines Rechtsinsti

tuts nach sich ziehen, das so eng mit dem Vertragskonzept einerseits 

4 Vg1. o. Erster Teil: 1. und 1.2. 

5 Vgl. zur Reform A. E. Hierold, Eheschließung, 352. 

6 Vg1. COllllunicationes 9 11977) 377: 'Nonnullis lIIinus placuit ut .atrimoniulII iniri possit per procu
ratorem, qu i a hoc modo obscuratur aspectus sacrallenta 1 i s matr illon i i' . 

7 Vg1. ebd., 377: 'Consultores autell in lucem ponunt valorem pastoralem huius institut;, attenta ho
dierna mobil itate populom' . 

8 Vg1. K. Lüdicke, in: Münsterischer Kommentar ZUII CIC, 1105, 1. 

9 Vg1. so etwa ebd., 1105,6 und 1071. 9; H. Zapp, Eherecht, 96 und J. ~rader, Eherecht, 114 mit 
der Betonung der Seltenheit und damit ~raxisferne. 

10 Vg1. A. E. Hierold, Eheschließung, 249. 

11 Vg1. ebd., 349. 

12 Ebd., 349. 
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und überholten Zeitumständen anderseits verbunden ist wie das der Ehe
schließung durch Stellvertreter. 

Ihre Beibehaltung ist durch den Hinweis der Codexrefonmkommission 
keineswegs argumentativ abgesichert. Denn dort waren Einwand und Ent
gegnung auf zwei unterschiedlichen Ebenen angesiedelt und liefen so ei
gentlich aneinander vorbei. Vorgetragen wurde ein theologischer Ein
wand, der als solcher überhaupt nicht aufgegriffen wurde, demgegenüber 
jedoch einfachhin, ohne die potentielle Berechtigung des Einwands in 
Frage zu stellen, rein praktische Gründe als prävalierend eingestuft 
wurden, die zudem kontraproduktiv sind, insofern die heutige Mobilität 
der Menschen gerade einen Umstand beseitigt, nämlich die zum Problem 
werdenden großen Entfernungen, der mit zur Legitimation dieser Rechts
figur herangezogen wurde. 1 ! Im Unterschied dazu verpflichtet das 
konzi)iare Bundesmodell zu einem anderen Gedankengang: Ausgehend von 
einem theologisch-anthropologischen Verständnis der Person im Modell 
der Gottebenbildlichkeit gelangte das Konzil in konsequenter Wahrneh
mung und Aufnahme der Erfahrungen und Oberzeugungen der christlichen 
Eheleute zur AUffassung von der Liebe als dem Strukturprinzip der Ehe, 
das diese in ihrer Gesamtwirklichkeit, d. h. ln ihrer konsensual
selbstschenkenden Entstehung ebenso imprägniert wie als sittlich perso
nale Lebens- und Liebesgemeinschaft. Vor dem Hintergrund der Oberzeu
gung, daß zwischen Humanum und Christianum kein Widerspruch bestehen 
kann, daß also die Antwort der Kirche letztlich die Antwort auf 
die Fragen der Menschen zu sein sich bemüht, ergab sich dieses Struk
turprinzip auch als Vergleichsmoment im Blick auf den Bund Gottes mit 
seinem Volk bzw. der Kirche und damit im Hinblick auf die spezifisch 
christliche Zeichenhaftigkeit der Ehe. 14 Entsprechend ist die 
punktuelle Fixierung der Sakramentalität der Ehe auf das Ja-Wort aufge-

13 Vgl. ebd., Eheschließung, 355, der das Argument der KOllmission noch ein Stück weiter verfolgt, um 
dann ebenfalls feststellen zu lIIüssen: "Insofern verkehrt sieh das Argullent von der Mobilität gera
de in sein Gegenteil". Auch H. Zapp, Geisteskrankheit, 1471 macht darauf aufllerksall, daS die Wirk
li chke i tsnähe der ste llvertretenden Ehesch I ieBung durch die heutigen Verkehrs- und KOII.uni kat ions
möglichkeiten abgenommen hat. 

14 Vg1. o. Zweiter Teil: 3.3.2.3.1. 
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geben15 zugunsten einer Einbeziehung der ehelichen Gesamtwirklich

keit in die sakramentale Symbolik: ..... die ganze Wirklichkeit des Ehe
sakramentes ist ein Geschehen zwischen Personen, eine personale Gemein

schaft". 111 Die Partner "setzen ein Zeichen ihrer Gemeinschaft 

nicht nur am Anfang mit ihrem Jawort bei der Eheschließung, sondern re

alisieren das eigentliche Zeichen des Sakramentes, ihre Lebensgemein

schaft, täglich neu". 17 Solange die Eheschließung als vertragli

che Zustimmung zu einem unter dem Namen "Ehe" hinlänglich bekannten 

Rechte- und Pflichtenpaket verstanden wird, bleibt eine stellvertreten

de Eheschließung vielleicht ungewöhnlich und von besonderen Umständen 

abhängig, sie bereitet aber keine grundsätzlichen Schwierigkeiten. An

ders jedoch, wenn nicht nur der Konsensgedanke in seiner personalen 

Vollgestalt eingeholt wird als das Ja nicht zu einer Institution, son

dern zu einer konkreten Person im Blick auf eine hoffnungsgetragene ge
meinsame Zukunft und zudem in Betracht gezogen wird, daß das diese Le

bensentscheidung spezifisch christlich qualifizierende Wort, die "for

ma sacramenti", im Falle der Eheschließung in dem performativen, d. h. 

wi rkl i chkeitssetzenden Wort 18 der gegenseit i gen Schenk.ung und An

nahme der Partner selbst besteht. 19 Dann nämlich ist in der Tat 

eine Stellvertretung für dieses gesamtpersonale Geschehen nur noch in 

Abstraktion und Subtraktion seines personalen Grundgehaltes denkbar, 

womit allerdings gegen das konziliare Eheverständnis als unhinter

schreitbare Fundamentalnorm auch für Kirchenrecht und Kanoni

stik20 verstoßen würde. Zumindest in konsequenter Rezeption des 

15 Vgl. T. Schneider, Zeichen, 289. 

16 Ebd., 278. 

17 Ebd., 279. 

18 Vgl. o. 1.2. 

19 Vgl. T. Schneider, Zeichen, 279. Hit H. Zapp, Eherecht, 32 ist hier gegen vereinzelte anderslau
tende Auffassungen an der theologisch allgeMeinen Auffassung von den Brautleuten als Spendern des 
Ehesakramentes festzuha 1 ten. Gerade das Bundesmode 11 ist geei gnet di ese Besonderhe i t des Ehesakra
mentes in einer von der vertraglichen VerfreMdung befreiten Weise einzufangen, insofern er sowohl 
die EheschlieBung als auch die Lebensgelleinschaft seMantisch umfaBt und in bezug auf beide die re-
1 igiös-sakramentale Dillension durchscheinen laBt. 

20 Vgl. o. Zweiter Teil: 3.3.1. 

977 



konziliaren Bundesmodells der Ehe und der damit verbundenen Befreiung 
des Konsensgedankens aus seiner vertraglichen Gefangenschaft sollte 
die Streichung dieses "theologisch wenig sinnvollen Rechtsinsti
tuts" 21 in Betracht gezogen werden. Als Minimalforderung ergibt 

sich daraus mit Blick auf das geltende Recht - wie bereits bei der be
dingten Eheschließung22 - die Notwendigkeit, der in der detail-
1 ierten und "mit einer gewissen Strenge"23 vorgenommenen Normie

rung ebenfalls erkennbaren Tendenz, diese Rechtsfigur deutlichst als 
atypisch und nicht wünschenswert auszuweisen, in der Praxis auf dem 
Weg. sie "nur in extremen Notfällen einzusetzen und so auf ein Minimal
maß zu beschränken"24. zu immer stärkerer Geltung zu verhel
fen. 25 

21 A. E. Hierold, Eheschließung, 259. 

22 Vgl. o. 3.2.2. 

23 A. E. Hierold, EheschlieBung, 353. Vg!. ebd., auch zur Bestimmung im einzelnen. 

24 Ebd., 359. 

25 Vg!. auch hier c. 831 12 Schema crca 1986, der grundsätzlich keine gültige EheschlieBung durch 
Ste 11 vertretung kennt I part ikularrechtllche Ausnahmen jedoch zu I äSt .. 

978 



III. AUSBLICK 

Entwicklung und Inhalt des konziliaren, im Bundesmodell erneuerten 
und vertieften Wesensverständnisses von Eheschließung und ehelicher 
Schicksalsgemeinschaft eignet in mehrfacher Hinsicht paradigmatischer 
Charakter. Zum einen bringt die hier deutlich zutagetretende Entwick
lung der Ehe7ehre das dynamische Element kirchlicher Doktrin zur 
Geltung und zum anderen erhellt die Bedeutung der Gläubigen, ihrer Er
fahrungen und Oberzeugungen, ihres gelebten Glaubens: denn er ist es, 
der sich vorkonziliar in einigen ehetheologischen Exponenten erstes Ge
hör verschaffen und auf den das Konzil in systematischer Form durch 
seinen konsequenten Ausgangspunkt vom Menschen zurückgreifen und für 
das kirchliche Eheverständnis fruchtbar machen konnte. So war es mög
lich, gerade in der Klärung der Lebenswirklichkeit Ehe den theologi
schen Anknüpfungspunkt zu finden und so die Kluft zwischen rechtlicher 
Ordungs- und gelebter Erfahrungsgestalt zu überwinden. Dieser ver
pflichtende Ausgangspunkt jeder Reflexion von der menschlichen Person, 
nicht als übersteigerte Anthropozentrik, sondern als Ernstnehmen der 
geschöpflichen Würde des Ebenbildes Gottes, hat seinen Niederschlag ge
funden im Wechsel vom Vertragsmodell der Ehe, das sich als Wesensebene 
immer von der existentiellen abzusetzen wußte, zum Bundesmodell der 
Ehe, in der diese in ihrer konsensualen Grundgestalt wiedergewonnen 
und wesentlich als primär sittlich-personale Lebens- und Liebesgmein
schaft erkannt werden konnte. Dabei konnte sich zeigen, daß nachkonzi
liare Rezeptionsprobleme auch hier ihren Ursprung in der Konzilslehre 
selbst hatten, allerdings nicht verursacht durch eine wirkliche inhalt
liche Zwiespältigkeit oder Doppelgesichtigkeit des Konzilstextes, wie 
sie für andere Themenkomplexe konstatiert werden', sondern viel
mehr durch terminologische Mißverständlichkeiten im Zusammenhang mit 
einer falschen Unterbewertung der Konzllskonstitution "Gaudium et 
spes" durch die Fehleinschätzung ihrer Qualifizierung als "pastoral" 
einerseits und durch die Fortschreibung der Konzilsdebatten in die 
.nachkonziliare auswertende Literatur, verursacht durch eine mangelnde 

1 Vgl. H. J. Pottlleyer, Nachkonzi lszeit, 223f. 
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Konzilshermeneutik, die die neuen Texte im alten Rahmen interpretierte 
und damit zu bloß rhetorisch aufgebesserter Repitition bekannter Inhal

te gelangen konnte, deren Rezeption sich erübrigte, da es sie schon 

gab. Eine integrale Konzilsinterpretation konnte hier ein erneuertes 
Wesensverständnis der Ehe zutagefördern, das auf Grund des hohen dok

trinellen Werts dieser Gesamtkonstitution, als dem "zweiten Eckpfeiler 
des Konzils"Z, eine ebenso starke Rezeptionsverpflichtung in sich 
trägt, die auch die Codexreformkommision in aller Deutlichkeit wahrge

nommen und übernommen hat, wenn diese auch, nicht zuletzt vor dem Hin
tergrund der noch nicht hinreichenden Auswertung des Konzilsmaterials, 
noch nicht zur vollständigen übernahme des konziliar verpflichtenden 

und sich in systematischer überprüfung als außerordentlich angemessen 

erweisenden Bundesmodells der Ehe gelangt ist. Aber für ein Recht, das 
sich in den Dienst der salus animarum und damit unter den Primat der 

Person stellt und damit auch und gerade für ein personal verankertes 

Eherecht der Kirche gilt: "ius ecclesiasticum semper reformandum. Die 
Promulgation des neuen Rechtsbuches ist dann eine wichtige Etappe, 

aber keineswegs das Ziel auf dem Weg nicht zu einem neuen, wohl aber 

zu einem gründlich erneuerten Recht in der Kirche".3 

Die Verankerung des Eherechts in der menschlichen Person und seine 

sich daraus ergebende Funktion der Ermöglichung gläubig-sittlicher Be

Währung kann zudem deutlich werden lassen, daß diese Bewährung nicht 
erzwingbar, sondern nur erlernbar ist. Hierzu Hilfestellung zu lei

sten, ist die kirchliche Gemeinschaft insgesamt, sind aber auch ihre 
kleineren gemeindlichen Teilgemeinschaften aufgerufen. Das Recht kann 
und darf nur geeignete Rahmenbedingungen für das Gelingen von Ehen 
schaffen. Dieses Gelingen aber bleibt Aufgabe der Ehepartner, die dazu 

'dringend der selbstkritischen Solidarität der kirchlichen Gemeinschaft 
bedürfen, die auch das Scheitern von Ehen nicht allzu undifferenziert, 

unvermittelt und ausschließlich als persönliches Versagen der Partner 
deutet. "Nicht nur von ihnen ist Buße und Umkehr zu fordern, sondern 

2 Vgl. O. Seeber, Vatikanu. I1, 480. 

3 W. Kasper, Kirchenrecht, 68. 
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von uns allen"." In diesem Sinne wäre auch an eine vertiefte ek
k1esiologische Begründung der kanonischen Eheschließungsform zu den
ken, die am Beginn eines ehelichen lebensentwurfs auch die Gemein
schaft an ihre Pflicht erinnert, die Bedingungen gelingender Ehen, so
weit sie in ihrer Veranwortung stehen, bereitzustellen. Diese Pflicht 
ist mit der Trauung und ihrer festlichen Feier nicht erfüllt, sondern 
erst übernommen. Weder Gesellschaft noch Kirche dürfen "die Geschiede
nen zu Sündenböcken stempeln und sich allzu billig entlasten. Unser al
ler Solidarität ist angefordert, wie ja auch, vielleicht, viele Ge
schiedene stellvertretend für die gesellschaftlichen Sünden leiden, an 
denen wir alle beteiligt sind".5 Ein Ausdruck dieser gewachsenen 
gemeindlichen Verantwortung ist in der gestiegenen Zahl kirchlicher 
Eheberatungsstellen zu sehen. 6 Das Konzil hat die personale le
benswirklichkeit Ehe als theologischen Ort der Ehelehre wiedergewon
nen, als eine Hoffnungsgemeinschaft, in der Ehepartner auch in Krisen
zeiten ihre Kraft aus dem Glauben an die allein absolut unbedingte Bun
destreue Gottes beziehen können, die aber nicht weniger als die Kirche 
selbst diesen grundlegenden Bund verfehlen können, aber dennoch unter 
der verzeihenden Bundestreue Gottes verbleiben. Es ist bereits konzi
liare Einsicht, -die allerdings in der heutigen kirchlichen Wirklich
keit immer noch dringend zur Umsetzung ansteht, daß "die Rechtsgestalt 
der sakramentalen Ehe ••• eben nicht unmittelbar aus der Glaubensgrund
lage, die das Amt zu wahren hat, hervor(geht), sondern •.. zum großen 
Teil Gegenstand einer menschlichen EntwiCklung der christlichen Praxis 
ist". 7 Wenn Ingmar Bergmann am Ende seiner "Szenen einer Ehe" 
die Figur der Marlanne sagen läßt: "Manchmal trauere ich darüber, daß 
ich nie einen Menschen geliebt habe. Ich glaube auch nicht, daß ich ge
liebt worden bin und das macht mich betrübt" und Johan anwortet: "Ich 
kann nur für mich selbst antworten. Und ich finde, daß ich dich auf 

4 L. Vachinger, Ehe, 114. 

5 Ebd., m. 
6 Vgl. dazu B. Ka1fer, Eheberatung, 521-533. 

7 O. Kieth, Ehe, 122. 
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meine unvollkommene und ziemlich selbstsOchtige Weise liebe. Und manch
mal glaube ich, daß du mich auf deine ungebärdige, gefühl beladene Wei
se liebst. Ich glaube ganz einfach, daß wir uns lieben. Auf eine irdi
sche und unvollkommene Weise" B, kann vielleicht aufscheinen, in 
welchem Sinne Kirche und TheOlogie es nicht mit einem fertigen Ehege
bäude zu tun haben, sondern mit konkreten Eheentwürfen und -szenen, in 
denen soviel Sittlichkeit wie menschen- und christenmöglich und so we
nig Recht wie gerade noch notwendig wünschenswert ist. Für das Recht 
stellt sich im Gefolge dieser Konzilslehre die Forderung nach einem 
weitestmöglichen dezenten ROckzug aus dem Ehebereich ein. Die letzte 
Konsequenz aus den von der systematischen Theologie aufgezeigten Mög
lichkeiten würde wertvollen kanonistischen Intellekt für andere Berei
che des kirchlichen Lebens freisetzen, wo er wahrscheinlich dringender 
gebraucht und angemessener eingesetzt wäre. Auch dies gehört letzen En
des mit zur Botschaft des Konzils, die "mit offenem und bereitem Her
zen" zu vernehmen, auch der Kanonist von den zur Synode 1985 versammel
ten Bischöfen eingeladen ist. 9 

8 I. Bergmann, Szenen, 201. Vgl. diese und weitere Anregungen zur ehe als Gegenstand der literatur 
bei D. Mieth, Ehe, 48-61 und 122-124 sowie l. Wachinger, lieben, 10H03. 

9 Vgl. Botschaft, 1. 
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Eheverständnis 

s. Ehesicht 
Eheverkehr 159, 161 
Ehevertrag 70, 80, 82f., 

81, 95, 91, 114, 
123, 128,136, 175, 
194f •• 211, 216, 
236f., 244, 251f., 
255, 364, 366, 5.(0, 
812, 852, 856, 894, 
907 

Ehevorbereitung 902, 9&5, 
972 

Ehmrt(e) 574, 578, &05, 
611, &56, 715, 778, . 
792, 797, 799 

Ehewesen 791 
Ehewille 866, 939f. 

• äu~ere Kundgabe 
8& 

Ehezweck(e) 64, 51, 158, 
189, 188, 213, 233, 
236-240, 262, 266f., 
215, 218, 302, 344, 
J.(6, 3.(8, 3S1f., 
354, 360, 362, m., 
389, 455f., 470, 
mf., 520, 526, 
568, 571, 579f .. 
634, 650, 653, 655-
658, 661, 915 
- HierarChie 164, 
172, 178, 240, 261, 
267,355, 372, 425, 
86.(, 775, 920 
- Koordination 99 

• wahrhafter, m 
- sekundäre 372 
- Zuordnung 188, 
233, 608 

Ehezweck
diskussion 348 
doktrin 671 
lehre 723 
- traditicnelle 357 

prob hIat i k 172, 
241, 261, 267 

Ehezweckre lat ion 
s. Ehezwecke - Zu
ordnung 

Eigenschaften 324 
- mentliche 936 

Ei genschaftsi rrtulli 298f., 
898, 962 

Eigentumsrecht 851 
Eigentumsvertrag 194 
E in-F le i sch-Werden/-Sei n 

s. 'una caro' 
E j ngehungsvertrag 887, 

8&9, 897 
Einheit 6.(, 86, 70, 11, 

108, 130, 152, 
154f., 181, 179, 
202, 214f., 254, 
276, 324, 380, m, 
420, 422, 499, 527, 
538, 544, 584, 624, 
141, T78, 192, 857, 
883, 933, 938, 9Uf. 
• uillfassende (der 
Gatten) 232 
- unauflösliche 
789f. 

Einigung, 
- sexuelle 138, 953 
- innerehe I i ehe 863 

Ekklesiologie 910 
Element! e) 

- essentielle 943 
- partnerschaft I i-
cnes 792,922 
- persona I es 924 

el e!l\entum/ a 935 
- directivulI1 361 
- essentiale 351 
- essentialia m 

Elternliebe 353, m 
El ternschaft 



- verantwortete 390, 
396, 402, 425, 463, 
m, 4801., 484, 
494, 513, 533, 535, 
575, 592, 608, m, 
56lt., 673, 801, 803 

Ellotionalitat 250f. 
Enthaltsamkeit 313, 343, 

425, 413, 483, 590 
- peri od ische 483 

Entscheidung 251 
Entscheidungs-

- lIoment, konsensu
elles 252 
- freiheit 867 

Entschuldigungsgüter 420 
Entstehung von Reclrt 852 
Entwi ck 1 ung 

- neuzeitliclre 828 
- geschieht liehe 
444 
- sozialgeschichtl i
ehe m 

Enzyk li ka 'Cast i connu
bi i' 
s, 'Casti connubii' 

Enzyklika 'Sam virgini
tas' 241 

Enzyk 1 i ka 'Pacell in ter
ris' 583 

Epheserbri ef 884 
'Epistula' 553, 643 

- pastora Hs 552 
Erfahrungen 742, 816, 

857 
- der Adressaten 
335 
- der Eheleute 125, 
!66, 359, 762, 976 
- (konkrete) der 
Menschen 454, m 
- mensch I i ehe 480, 
727 
- pastorale 454 
• (personale) der 
Partner W 

Erfahrungsgestalt der 
Ehe 913 

Erfahrunswi ssen 11! 
Erfüllungsunvernögen 945, 

958 
Ergänzung 

- der Gatten 120, 
122, 124 
- gegenseitige 126, 
597 
- leib-seel ische 169 

Ergänzungsbedürft i gke i t 
132 

'Erklärung' m, 561 
• Ermahnung, fromme' 434, 

613 
Erlessen 

- pf1 i chtgemäBes 
(ehe li ches) 863 

Erneuerung TUf., 819 
- (der KirChe) 693, 
- (des Eheverständ-
nisses ) 743 

Erotik 517 
ErotiSIlUS 5t1, 589 
Eros 661 
Erstrangigkeit 416 
Erstzweck 61, 64f., 100, 

124, 165, 182, 189, 
226, 233, 235f., 
238, 240, 266f., 
277, 326, 331 346, 
3m., 351-m, 358, 
361f., 363, 383, 
390, 460, m, 411, 
m, 568f., 511, 
574, 480, 671, 649, 
671,676,755,914 

Erzi ehung 61, 65f., 80, 
88, 165, 177, 119, 
191, 200, 213, HO, 
242, 266, 277, 314, 
331, m, 363, 387, 
416, 526, 581, S49, 
676, 147, 787f., 
793, 798, 914, 918, 
922, 942 

exclusio 
- boni coniugum ra
tione cohabitationis 
9U 
- boni exclusivita
tis seu unitatis 944 
- boni prol is ratio
ne educat ioni s :44 

'Expositio' 553, m 
Exk 1 us i v i tät 

s. Ausseh I i eS li eh-

keit 

Fähigkeit, sexuelle 
313 

Familie 173, 199f., 204, 
263, 216, 311, 320, 
322f., 325, 347, 
362, 368, 375, 378, 
380, 383, 3a6f., 
388, 392, 395f., 
399, 402, 408, 
41H., 421, 432, 
442, W, 469, 
4Hf., 513, 525, 
562, 574, 586, 589, 
601,611,652,663, 
709, 725, 733, 750, 
767f., 791, 825, 
874, 889 

Fami I i en-
- forschung, histo· 
rische 51 
- gemeinSChaft 582 
- institution 200, 
539, 750 
- leben 388, m 
- soziologie 51 

fides 773, 871, 813-315 
f i n co:nmunauta i re 178 
Final isierung 582 
Finalität (der Ehe) m 
finis, -es 527, 772, 933 

- amatoris 8H-ars 
- coessentialis m 
- essential is 127 
- intrinsecus, i 
520, 575, sm. 
- intra matri:nonia
lis 238 
- operantis 50, 124, 
234f., 920 
- operis 60, 122, 
233-135, 23a, 
352f., 484, 515f. 
- personlis 917 
- pnmarius 50, 122, 
12i, 129, 138, 145, 
170, 224, 135, 2tO. 
325, 363, 571 

991 



• principalis 122, 
23S,m 
- procreationis 110 
• secundari us 60f., 
I~I, 240 
- specificus 218f. 
s. Ehezweck(e) und 
Zweck! e) 

flnis-Lehre 64 
foedus 228f .. 259, 413f., 

541, 809, 871-875, 
893-895, 899-90 I , 
90lf • 
- aeQuulI 872 
• aniclttae 873 
• contugalis 682 
- iniquulI 872 
- maritale 228 
- lIatrillontale 919 

foedus-Begriff 228, 
810L, 871-SH, 876, 
892, 894, 902 

Förderung, gegen se t t i ge 
571 

Forllalobjekt 59, 80, 680 
- des Ehevertrages 
58 

Farmen, literarische 433 
Forllung, 

- gegenseitige (der 
Gatten) TU 
- innere (der Gat
ten) 422, 744 

Formvorschrift, kanoni
sche 

s. Eheschließungs
form 88, 280 

Fortpflanzung 58, 61, 
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67, 80, 82, 96f., 
122, 125-129, 133f., 
137, 141, 143, 149, 
161, 164f., 168, 
170, 171f., 1821., 
18Sf., 2021., 213, 
242f., 266, 277f., 
125f., 342, 346, 
35H58, 353, 372, 
316f., 381, 383, 
386-390, 41H18, 
42Of., 424, 451-460, 
455-468, m-m, 
m, 484, 49t, 491-

495, 519-524, 525-
530, 53H .. 542-545, 
571, 573-582, 585, 
589, 594, 623f., 
648-553, 655-651, 
659-651,671-675, 
685, 744f., 752, 
770, 71S, 780f., 
783, 792f., 797f., 
800,825, 914f., 
917, 920, 932 

Fortpfl anzungs-
- aktivität 759 
- aspekt 122, 649, 
551, 675f., 932 
- aufgabe m 
- auftrag 279, 338, 
383, 389, 469, 472, 
479, 518, 591 
- ausriChtung 528, 
546, 649, 656, 659, 
673, &71, 954 
- bedeutung 416 
- bereitschaft 586 
- dimension 480 
- fähige 129 
- fähigkeit 458, 
468, 651, 756 
- finalisierung 135 
- finalität 494, 
526, 592 
- funktion 723 
- gedanke 757 
- funktion 369, 
518, 589 
- gemeinschaft 173, 
m 
- institut 58! 
- instrullent 417, 
423f., 469, 480, 524 
- intention 577 
- lIIögl ichkeit 588 
- orientierung 529, 
911 
- perspektive 481 
- orientierung 661, 
159, 922 
- priorität 129, 
163, 165, 184, 188, 
213f., 218, 221, 
226,250, 261, 266, 
325f. r 420, 472f" 

415, 567, 513, 513, 
655, 671, 686, 768, 
198 
- unfähigkeit 121, 
172, 588 
• verpflichtung 581 
- vorrang 

s. -prioritat 
- wi l1e 577 
- zweck 6 I f.. 64, 
143, 148f., 179, 
241,474,512,580, 
763 
- als wesentlicher, 
1 nnerer Z'mk 122 

Freiburger Katholikentag 
229 

Freiheit 155, 212, 220, 
596, 600, 1291., 
753, 823, 826-828, 
834, 837, 840, 
8431" 858, 862, 
865, 933, 911 
- institutional i
si erte 891 

Freiheitsethos 826 
Freundschaft 514 
Freundschaftsverhä 1 tni s 

872 
Fruchtbarkeit 170, 190, 

336, 387, 412, 415, 
411, 420-422, 429, 
454, 466, 468, m, 
484, 513, 524, 529, 
574-576, 621, 632, 
650, 655, 661, 665, 
677, 146f., 792, 
195, 801t. 
- biologische m 
- spirituelle 744 

Fruchtbarkeits-
- begriff 525 
- segen 791 
- theilla 660 
- aspekt 622 

runda.enta I entsche i dung 
713 

Fundamenta 1 pr; nz i p( i en) 
113, 9H 

Furcht und Zwang 85, 272, 
281 

Futurbed i ngung 966 



Ganzhei t 135 
Ganzheitlichkeit 215, 255 
Ganzheitsschau 185 
Gatten li ebe 361 
Gattenwohl 

s. Wohl der Gatten 
Gattungszweck 131 
Gebrauch der Ehe 275, 

318. 587 
Gegenwartsbedi ngung m, 

969, 971 
Gehorsalll 2a 
Gehorsallsverantllortung 

827 
Geist des II. Vatikanulls 

52, m, 765, 930 
Geisteskrankheit 297 
Geistnatur 729 
Gelle i nscha f t 

- eheliche 125, 148, 
170, 186, 315, 426, 
476,581,831,836, 
838, 872 
• geistig-ellotionale 
192 
- gesalltpersona I e 
917 
- geschlechtliche 
8S6 
- i nterpenona J e 745 
- innige (ehe liehe) 
des lebens und der 
Liebe W, 769 
- i nn i ge von Pesonen 
615 
- lebend; ge 194 
- des Lebens 356, 
581 
- der Liebe 581 
- von Mann und Frau 
389 
- lIenschJiche 331 
- persona I e 179, 5U 

Gemeinwohl 68, 98, 106, 
201 
- argullentation 104 

Genitalapparat 155 
Genitalität 172, 340, 

355, 356, 588, 959 
genus J itterariuDI 433f .. 

495,547 
Genus, literarisches 

s. genus I itterar
iUII 

Gerechtigkeit 3U 
Geschenk 232 
Geschichte 840 
Geschichtlichkeit 444, 

696f., 729, 734, 
861 

Geschiedene, wiederver
hei ratete 296 

Geschlecht 334, 458, 491, 
m 

Geschlechtliches 128, 
131, 148f., 251, m 

Gesch lecht lichke i t 64, 
186, 334, 338, 340, 
343, 371, 590, 483, 
757, 960 

Geschlechtsakt 120, 146, 
187f., 191, 589, 
959f. 

Gesch lechtsgemeinschaft 
140, 148-150, IS6f., 
173, 864, 962 
- naturliehe 685, 
731 
• Rechtspfl icht zur 
864 

Geschlechtstrieb 149 
Geschlechtsverkehr 59, 

73, 80, 149, 161, 
211, 590, 759, 864, 
960 
- ungeschützter 865 

Gesch I eChtsvertrag 96 
Gesetz 

- gött I iches 77, 
204, 387, 535, 541 
- natür 1 i ches 450 

Gesetzgebung 
- positiv-gött1 i

che 75f. 
GesinnungskontinuiUt 813 
Gesta I tungsverantllortung 

827 
Gewissen 308, 535. 549, 

662f., 129. 741 
Gew i ssensehe 115 
Gewissensentschei dung 

535, 537 
Gläubi ge 335 
Glaubenserfahrung 825 

Gleichheit von Hann und 
Frau 
s. Stellung der Frau 

Gottesbild 14, lID, 244. 
817 

Gottebenbildlichkeit 312, 
340f., 728f., 730, 
732, 73H., 141, 
816, 824. 848, 976, 
979 
- Mode 11 der 826, 
888 

Gottesrecht 112 
Gültigkeit 

- der Ehe 99, 122, 
270, 273, 404, 800 
- des Ehekonsenses 
350, m 

Ga lti gkei tserforderni s 
85, 355. 389. 669 

Gül ti glllachung t 97 
Gültikgeitsrelevanz 418, 

669f., 898 
- der ehelichen lie
be 370, 420 

Gült i gke itsvoraussetzung 
s. Gliltigkeitserfor
dernis 

Gut/Güter, 220, 324, 328, 
472, 520, 598, m, 
460, 466, 620f.. 
648, 663. 67tf., 
874,684,771, 787, 
815, 848, 863, 932, 
m 
- der Ehe 
s. bonUIII 
- der Fortpf lanzung 
s. bonull prol is 
- hierarchie 896 
- komplex 851, 938, 
943 
- kriterium 939 
- der Partnerschaft 
938 
- der LebensgeJlle i n
schaft 926 
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Hasselt 501, 503, 
523f., 529-m, 536, 
539, 781, 787, 809, 
811 

Haupt der Familie 
s. Stellung der Frau 

Hauptneck 61-65, 67, 
70, 145, 159, 161, 
226, 244, 712 
s. auch Ehezweck (e) , 
Zweckte), finis 

Hausgeme i nscha ft 558 
Hedonismus W, m, 589, 

592, 661, 655 
Hedonismusverdacht m 
Heil der Seelen 

s, salus animarull 
Heilmittel 53, 339, 470 

- gegen die Segier
lichkeit 101, 331, 
347, 361 
- gegen di e Konku
piszens 
s. gegen die Segier
lichkeit 

Herrschaft des Hannes 
s. 'Stellung der Frau 

Hierachie m 
Hierarchieprableillatik 656 
Hierarchisierung m 

- der ehebedeutsalllen 
Werte 
s, Ehezweck(e), 
Zweck(e), finis 

Hierarcho!ogie 910 
Hilfe, gegenseitige SOf,. 

laI, 160, 1m" 
216, 223, 236f., 
35 I, 396, 585, 787 

Humanismus m 
Hindernisnor!llierung 288 
Hingabe, gegenseitige 

128, 200, 219 
Homosma 1 i tät 3 I 4 
Humanw i ssenschaften 443 
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Ich bes Und i gh i t 8ll 
ICh-Du-geile i nscha ft 132, 

158 
ilpotentia 119, 286, 949-

952 
- coeundi 119, 963 
- generandi 119, 
121, 126, 129 
- superveni ens 954 

IMpotenz 
s, impotentia 

Illpatenz-
- begriff 286 
• Debatte 130 
- Dekret 949 
- ehevernichtende 
m 
- problematik 951 
- psychisch beding-
te 958 
- streit 16l 
- verständnis W 

i nca pac i tas 
- ad relationem ex
clusivalll 946 
- ad reJationem ardi
natull ad banull con i u
gUII rat i ane express i -
anis sexua I itatis 
947 
- ad exclusivitatelll 
945 
- ad perpetu i tatel! 
945 
- assumendi 944 

inclinatio labilis mere 
affectiva m 

Individualismus 140, 155, 
196, 203 
• vorwurf 108 

Ind i vidua J i tät 704, 728-
730, 847 

Individua!zweck 141 
Innenstruktur der Ehe 86 I 
Instituiertheit (der Ehe) 

259 
Institution(en) 71, 151, 

153, 161, 199f., 
202f., 207f., 301, 
413, 429, 444, 488, 
518, 528, m, 601, 
611,615, 648, 681, 

732, USf., 813-817, 
820, 823. 827, m-
861, 868-870, 945, 
972,971 
- der Falli! ie 
s, Famil ieninstitu· 
tion 
• persona I e 867 
- soziale 858 

Institutions· 
begriff 207-209, 
495, 541, 601, 854, 
858 
terni nus 681 
theori e t96. 208. 
489, 859 867f. 
verständni s 865, 89 I 
zweck 783 

Intersubjektivität B36f. 
Inti~ität 121, 587 
'instructia' 553, 643 
Instruktian(enl 392, 394, 

433 
- pasta ra 1 e 397 

Instrument der Fortpflan
zung 
s. Fortpflanzungsin
strullent 

'instrullentul laboris' 
405 

Interdiszipl inarität 131 
Irrtum 85, 898, 972 

- über ei ne Wesens
ei genschaft 300 

i us ad vi tae COllllllun i onem 
925 

i us in corpus 58-60. 64, 
T2f., 83, 96f., 99, 
158f., 161, 166, 
ITH76, 181, 190f., 
193f., 20H., 207, 
220, 236f., 254f., 
491, 755, 752, 771, 
851 

ius in personalII 158f. 
ius in rem 491 
ius principale 237 
ius pro! is 327 
i uvamen mutuulII 177 



Jawort 68, 151, 160, 
179, 181, 600, 625, 
812, 858, 868, 935, 
960. 916f. 

Josephsehe 176 
Jungfr4ulichkeit 241, 

243, 319, 322, 333, 
339, 371, 378 

Kanonistik 95, 719, 
80f., 822f. 

Kasuistik 313 
Katechet i k, lIoderne 330 
Katechisllus, RÖllischer 

s, Catechsillus ROlla
nus 

Keuschheit 214f" 310-
314, 318, 321f" 
336, 342-3U, 378f., 
391, 388, 626, 631 
- der Alleinstehen
den 333, m 
- eheliche 343, 359 
- jungfräuliche 343 
- der Unverhei rate-
ten 312 
- va llkollllene 343 

Keuschhe i ts-
- begriff 34lf, 
- kapitel 318, 320 
- thella 311 

Kindererziehung 
s. Erziehung 

Kirchenkonstitution 384, 
509, 548f" 557, 
562, 852, 100 

KirchenlIIodeil 910 
Klagerecht 973 
KOllmentar, 

• öffentlicher (ZUlII 
Schem) 429 
- offizieller (ZUlII 
Schella) 399 

KOllllun i kab i litä t 446, 
493, 111 

Kommunikation 120f" 
125f, 
- geistige 120 
- leibliche 120 
- physische 120 

Konkupiszens 121, 339 
KOllllunismus 314 
Kompetenzen 

- gerichtliche 290 
- teilkirchliche 
293 

Konsens-
- abgabe 418, 680 
- akt 588, 599, 678, 
906, 908, 915 
- austausch 205 
- bedeutung 199, 
599, 123 
- bereich 190, 951, 
968 
- canon 905 
- definition 197 
- erneuerung 272 
- forllen 

- anomale 965 
- atypische 

965 
- freiheit 297 
- gedanke 89, 91f., 
198, 541, 801, 810-
812, 820, 861, 977 
- gill ti ger 351 
- idee 911 
- inhalt 191, 418, 
544, 599, 166, 174, 
804 
- leistung 351 
- !langet 181, 936, 
962 
- Modus 680 
- norllierung 85, 296 
- objekt 123, 129, 
161, 163, 169, 115, 
190. 193, 220, 
349f., 680, 804, 
922f" 925, 905 
- personaler 813 
- prinzip 539, 719-
121,851,867,810, 
964, 967, 970 
- rechtll4Biger 80 
- verständni S 541, 
55lf" 554-551, 612, 
809 

Konsensua lvertrag 82f" 
81 

Konsensue t1 es 252 
Konstitution 304, 310, 

311,316,341,352f .. 
354, 361, 366, 

408f.. 411, 43&, 
506, 508, 548, 643-
645, 700-106, 708f" 
728, 808, 812, 816, 
820 
- Dcgllatische m, 
509, 548, 613, 107 
- pastora 1 e 509, 
103 
- 'GaudiulI et spes' 
55, 692, 699, 725, 
163, 814, 903, 920, 
959, 979 

Konsumllat ion 293 
Konsulllllat ionsprob 181 950 
Kontraktual iSllus 861 
Konvalidation 86, 196, 

212 
Konzil von Florenz 686 
Konzils-

dekret 434 
konst i tution( en I 
702, 903 
her.eneut i k 980 

Kopulationsrecht 191 
Kopulatheorie 91 
Kreativität 128, 734, 
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laien 331, au, 394, 408, 
438, 445, 503, 562, 638, 
m 
- experten 400 

laizisillus 3U 
Lallbeth-Konf erenz 210 
lebensbund 842, 846 
Lebensgeme i nschaft 14, 136, 

1l9, 145, ISS, 180, 162, 
168, 173f., 116, 183, 185, 
223f., 236, 245, 249, 253, 
268f., 351, 538, 621. 668, 
681,711, 812f., 819, 321, 
829-831,841,851,861-
863, 865. 869, 894, 90S, 
913, 925-929, 935, 931, 
9m. 
- anerkannte 8rO 
- gesamt persona 1 e 392 
- ganZheitliChe 616, W, 
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919, 931, 939, 962 
- innige 615, m, 111, 
338 
- innigste 140, 193, 615 
- liebevolle 356 
- nichtehel iche 51 
- personale W 
- prillär sittlich-persona-
le 856, 935, 93if. 
- sittlich-personale 976, 
979 
- totale 195, 565 
- ullfassende 224 
- ungeteilte 73, 168 
- volle 146, 219 

lebensvereinigung 150, 162 
lebensvertrag 114 
leib-Geistigkeit 131 
leib-Seele-Einheit 120, 177, 

186 
leib-Seele-Ganzheit 181 
Leibesgelleinschaft 14, 98, 156, 

113f. 
leiblichkeit 120f., 126, 146, 

312, 608, 135, 162, 808 
leidenschaft 451, 494, 618, 

666f., 729 
Lei stungsaustausch, gegensei ti-

gar 863 
Leistungsvertrag 868 
libido 815 
liebe 99, 106, 120, 122f., 132, 

151, 159f.. 163f., 1&8, 
179-181, 186f., 192-194, 
214f., 223-225, 229, 
231f., 241, 2ut., 250, 
252f., 216, 278, m, 
33Sf., 340f., m, 347, 
350, 353, 359, 362-364, 
366, 368, 315-377, 383, 
381, 389, 412, 414f., 
417f .• 420, 42l. m, 444, 
455-457, mf •• 463-469, 
416, 478-480, m, 513-
m, 526f., 52H31, 537, 
5Uf., 572f., 575-577, 
579-588, 590f., 594, 597-
599, 602, 606, 612, 616-
619, 621f., 6m., 650-
652, 662, 664-669, 675, 
687, 689, 743f., 746f., 
149f., 753-758, 762-764, 
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767, 778, 781f., 788, 790, 
793, 799, 801, 80', 808, 
812, 831, 834-836, 839, 
8'3, 854, 869, 876, 880, 
882f., 887f .. 890f., 912, 
926f., 935, 942, 962, 976 
- aktuelle 456, m 
- a 11 gelle i n lIensch I i ehe 
m 
- bedingungs lose 888f. 
- Bedeutung m 
- be~u8te 518, 526 
- christi iche 321, 381, 
455, 591 
- echte 414, 513 
- egoistische m 
- ehel iche 59, 101, 101, 
129, 131-134, 136, 143, 
1&3, 166, 168-111, 186-
lS8, 192, 219, 222, 224f., 
221, 229, 250, 256 276f., 
326f., 336f., 342, 344~ 
350, 352-355, 351, 361 f. , 
36.f .. 369, 31tf .. 3S1f., 
381, 389f., 412, 414, 
417f., 420f., 422-426, 
429, m, 4Uf., 456-459, 
'61-461, 459-411, 41H16, 
480f., 483f., m, 489, 
491, 493f., 527-531,533, 
sm .. sm., 562, 565, 
567-571, 618, 620f., 625, 
628, 649, 652-654, 661, 
665-613, 615-618, 681, 
684. 689, 144-148, 151-
751, 759-164, 166. 116, 
178, 180-783, 190, 792f., 
813, 828, 830, 848, 869, 
926, 935, 945 
- Ausdruck 339f., 
349 
- elterl ictte 448, 584, 143 
- eillinent nensehliche 618 
- flüchtige 463, Ha 
- gegenseitige 135, 279, 
480, 590, 799. 924 
- geistige 478 
- geistig wie leiblich ge-
prägte S16 
- gesamtpersona I e 824, 884 
- geschlechtl iche 251 
- götti iche 565 

- groBziigige m 
- hedonistische 457 
- hUlane 414 
- labi le 418 
- leib-seel isch bestimmte 
754 
- leib! ich dimensionierte 
884 
- lIenschi iche 383, 387, 
565, 589, 884 
- natürl iche 321, 383 
- partnerschaft liehe 584, 
m 
- personale 188. 193, 349, 
421, 530, 584, 593 
- Prillat 364 
- reine 592 
- selbstlose 592 
- selektive 463 
• sinnliche m 
- spirituelle 111, 666 
- tiefe m 
- trinitarisch sich ver-
schenkende 591 
- vo Ilmensch 1 i ehe 515 
- vo Il persona 1 e 821 
- vorbeha I t lose 889 
- wahre 106, 232, 414, 
m. 457, 480f., 513. 
535, 543, 586, 619, 621 
•• ahre ehe liehe 361, 
421. m, 515, 652 
- wahrhaft personale 414 
- .ahrhafte 422 
- zärt! iche m 

liebes-
ausdruck 350. 960 

-sexue ller 485 
begriff 251, 360. 361, 
4561., 462, 512, 515. 526, 
608. 618f., 665, 150, 754, 
716,921 
- spiritual istischer 
565 
- bund 675, 68tf., 671, 
191, 819, 87lf., 816, 884 
- gemeinschaft 133-135, 
178, 189, 249f., 253, 341, 
389, mf., 422, 531, 542, 
544, 595, 605, 615, 668, 
747,153, 765, 768, 171, 
790, 812f., 819, 829f., 



841,857, 865, 869, 894, 
935, 913, 937, 945 

- anerkannte 870 
- ganzheitliche 

939, m 
- innige 819, 821 
- innigste 1S4 
- primir sittl ich-

persona 1 e 856 
- sittlich-persona

le 937f •• 91&. 979 
- ulfassende 224 

zweck 188, 363 
ligallen matrillonii 178 
'littera( er 553. 643 

- synodales' 553 
- conei liares' 553 

Liturgie-Konstitution m 
Lust, sexuelle 101 

Kailänder Gericht 119 
Materi a 1i snus 314 
lIatrilloniulI in facta 58. 

94, 128, 143, 157, 
162, 164, 166, 192, 
199, 291f., 2OU., 
207, 237f., 241, 
257, 327. 413. 426, 
538, 542, 680f., 
766, 818. 854, 865-
867, 892. 90H03, 
915f., 931, 935, 

matrinoniul in fieri 90, 
96. 143, 157. 162f., 
203, 208, 901, 918 

Medizin 443 
Mensehenbi Id 110, 340, 

808, S16f., 
Menschengesch I echt 93, 

32', 383, 520, 522, 
m 

Menschenrecht 112. 321 
liens legislatoris 909, 

937 
MerklIlaIe der Ehe 255, m 
Mindestwissen 85, 191 
Modell 

- anthropo I 09 isches 
735 

MOdellbegriff 850, 912 
Mode 11 denken 716 
Mode llwechse I 

- anthropologischer 
716. 913 
- ehetheologischer 
716 

Modus/! 636 
- päpst liche 633, 
638, 654, 656, 795 

Monogallia 64, 66, 103, 
140 

Moraltheologie 95, 118 
lIysterion 885 
Mysteri UII der Kirche 375 

Nachkommenschaft 60, 
125, 127, 138, 140, 
145, 183, 189, 200, 
216, 226, 240, 271, 
358f., 381, 389, 
396, 415f., 423, 
424, 435, 469, 473, 
477, 479, 480, 520, 
524, 526, 528-530, 
534, 536, UI, 545. 
568, 579, 583, 621-
624, &48f., 654, 
657f., 660, 111, 
613, 686, 142, 760, 
785, 718, 780, 786-
190, 800, 848, 857, 
863, 892, 913f., 
917-919, 922, 924, 
928, 938, 940f., 
953 

Natur 454, 112, 395, m, 
426, 450, m, 469, 
472, 484, 675, 729, 
761,815, 820, 829, 
846 
- des Kenschen 685 
- der Sexualität 
312 
- generi sche 723 
- histori sehe des 
Menschen 597 
- menschliche mf. 
- sexue 11 e des Men-

schen 97, 597 
Natural ismus 314 
Natur-

begriff 112, m 
ehe 624, 679 
einrichtung 860, 
904 
gesetz 395, m, 
483, 491 
phi losophie 362-364 
r.echt Uf., 67, 74, 
112, 573, 709, 734, 
953 
- pr i nires 77 

Naturrechts
frage 951 
I ehre, neuscho I ast i
sehe 112 
probleillatik 816 
satz, sekundärer 
294 
traktat 790 
mständnis 860 

Naturzweck der Ehe 184 
Nebenzweck(e) 61, 63, 99, 

159, 788 
s. auch EhezlIeck ( e) , 
Zweck(e), finis 

Neigung, leidenschaftli
che 422 

Neurose, ziil ibatäre 443 
NiChtigkeit 119, 129, 

290, 973 
Nichtigkeits-

erk lärung 196, 210, 
292, 303 
folge 966, 911 
frequenz 967 
grund 328 
k Jage 273 
klause 1 966 
prozesse 301 
sanktion 299, 965, 
968 
wi rkung 967 
zahlen 968, 973 

Nichtrezeption 912 
Hichtvollzug 271 
Ni chtvo I I zugsverfahren 

300 
~untiulII 643 
'nuntius' 554, 
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- salle.nis 552 
Mutzungsmht 851 
NYllphoman i e 961 

OffiziuII, HI. 178, 
190, 239-241, 268, 
388, 416, 525, 568, 
679f., m 

Opportunisllusverdacht 493 
Ordination 57, 103 
Ordnungsgesta I t der Ehe 

913 
Ostk i rehen 603 
Ostkrichenrecht 967f. 
Paar gelle i nschaft 790 
~artialsilltllatian 934-

936, 943-945, 967 
Partnerschaft 765, aa, 

857, 862f., 892, 
9Il, 918, 938 

Pastoralkonstitution 38S, 
505-508, 512, sm., 
556, 643, 664, &78, 
688, 692, 703, 
705f., 708, 711, m 

~astoralkonzi1 703f. 
Patri archa I ismus 368 
~ersan 310, 760, 813, 

817, 820 
- begriff 728, 764 
- gemeinschaft 772, 
861 
- irrtull 298 
- Modell 730, 732, 
m· 
- recht 816 
- verständnis 732, 
742,816 

- dual isti
sches 495 
-lIiIrde 411, 415, 
462, 573, 608, 741, 
750, S62 

Persona 1i tät 119, 75B 
Personalzlleck 131, 188 
Perspekti ven 
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- hierarchis 736, 
777f., 804 
- dua lisllus 782, 

803, 861 
- hierarchi

scher 782 
Polyandrie 64, 934 
Polygamie 64,66,441, 

486, 595, 626, 934 
Polygynie 65 
Positivisllus 112, 196, 

867 
potentia coeundi 122, 127 
potestas in corpus alte

rius coniugis 96 
'praeconiul pastorale' 

551f • 
Pragmatisllus U9 
~rillärfinalität, bipolare 

184 
Prillärzweck 72, 141, 182, 

234, 362, 371, 571, 
m 
s. auch Ehezweck(e), 
Zweckte), finis 

~rillärzweckidee 783 
Primat des Mannes 

s. Stellung der Frau 
principatus 687 

- constitutivus 570 
- essential is 225 
- necessitatis IOD, 
522 
- nabilitatis IOD, 
222, 225, 476, 522, 
570f., 687, 689 
- substant i a I is 225 

Privi legiulI Paulinull 294 
praclalllatio 552f. 
proprietates essentiales 

255 
Proprietates-Schell1a 933f. 
PSYChologie 278, 443 

Rate, evangel ische 
333 

Rational iSlllus 112 
Rea 1 i dent i tat 908, 914 
Rea I vertrag 82f. 
Recht 

- göttliches 7 H6 
- natürliches 14, 

362 
- pasitv-göttl icnes 
64, 66, 14. 104, 215 

Recht auf 
- Ehesch li eßung 292, 
303, 961 
- den leib 

s. ius in 
corpus 
- ehe Ii ehe Li ebe 
167,926 

Rechtfert i gungsgüter 420 
Recht I i chke i t 94 
Rechts-

begründung 852 
charakter der Ehe 
93 
gefo I gschaft der 
theologischen Diszj
plinen 95 
institut 858 
institution 859f. 
pfliCht ZUII eheli
chen Geschlechtsver
kehr 856 
status 861. 863, 
868 
übergabe 808f. 
iibertragung 604 
verhältnis, eheli
ches 252 
zwe i fe I 957f, 963 

Rechtsprechung 936 
Reformarbei t 

s, Cadexraforll 
Rega listen 722 
re 1 at i 0 persona 1i s con

iuguill 915 
Re 1 ati on 

- interpersonale 828 
RelativiSillus 308f. 
relllediuD! 63 

- concupiscentiae 
60. 65, 68, 235, 
339, 361 

Revision des CIC1911/18 
s. Codexreforll1 

Rezeption 54. 248, 119, 
866f., 911, 971, 
911f • 

Rezept; ons-
frage 736 



prob 1 eie 919 
prazlS 138 
verpfl ichtung 980 

ROl 502, 504 
ROllantik 121 

Sachenrecht 56, 851 
Sacra ROllana Rota 233 
salus anillarull 292, 338, 

112 
Satyriasis 961 
Schamhaftigkeit 310, 312-

m, 321 
Scheidung, 61, 2Uf, 366, 

441, 593, 626, 889, 
942 

Scheidungs-
gründe 294 
lIöglichkeit 838 
spraxis 300 

- ostkirchliche 
295 

Schenkung 13, 134f., 163, 
181, 219, 232, 216, 
414, 411, 423, 515-
511, 532, 565, 594, 
624, 658, 654, 148, 
153, 789f" 803, 810, 
824,83&, 841, 846, 
855, 935, 911 

Schenkungsakt, konsensuel
ler 135 

Sch i cksa 1 sgellle i nschaft 
98, 181, 203, 922, 
931, 939, 943, 960 

Schöpfungss i nn 133 
Schu Idrecht 85 t 
Schuldverhältn is 

- personenrecht 1 i
ches 862 
- vertrag li ches 865 

sedatio concupiscentiae 
111 

Sekundärz~eck 65, 104, 
141 

Se I bstschenkung 
s. Schenkun~ 

Se 1 bsttreue 833f, 
Se I bstübergabe 

s. Schenkung 
sensus fidei 826 
sensus fideliul 562 
Sent illenta lisllus 755 
Sexualakt 138, 140, 181, 

491 
Sexualbereich 

s. Sexua Ii tät 
Sexualerziehung 338, 372 
Sexua Ii SIlUS 589 
Sexual im 63, laI, 

10Sf., 119, 121, 
126, 135, 137, 140, 
lU, 161, 169, 172, 
216-218, W, 248, 
271, 310-314, 320. 
334, 338-340, 342-
344,355,372, 381, 
425f., 429, m, 
480f., 483f., 494, 
531-533, 535, 576, 
580, 586f. i 588, 
591f .,624f .. 661, 
617, 723, 746, 755-
759, 162, 935, 
94Sf., 959f .• 962 

Sexua 11 eban 
s. Sexua li tät 

Sich-Schenken 
s. Schenkung 

Sillulation 211 
S illul at ionsfäll e 211 
Sinaigeschichte 819 
Sinn der Ehe 168, 189, 

275, 41" 
- prillirer 133, 135 

Sinngehalt 138 
Sittlichkeit 730 
Situationsethik 481 
societas coniugalis 58 
soci etas-Hode 11 910L 
soci etas-~erfecta 909, 

911 
sodetas perlIlallens 19t 
'socieU' 171f. 
Sozial-

bezogenheit 837 
charakter der Ehe 
268 
enzyk I ika 375 
katechesen 392 
lehre 376 

re I evanz 832 
znck 141 

Sozialität 728, 734, 847 
Soziologie 443 
Soziologisllus m 
Spiritualisllus 461, 763 
Stand 

s. status 
Status 201, 204, 244. 

584, 5991., 813, 
861, 865. 867, 869, 
892 

Statuskontrakt 
s. Statusvertrag 

Statusvertrag 868, 891, 
897 

Stellung der Frau 175, 
215, 329. 367f., 
371,600,629 

Stiftungsbund 249 
Struktur, hierarchische 

der Ehe 
s. Stellung der Frau 

Subjektivierung 828 
Subjektivismus 133, 140, 

142. ISS, 187, 
308f., 460, m, 
662, 760 

Subjektivislllusvorliurf 108 
Subjektivität 847 
Suenens-Plan 442, 613 
Suspens i vbedi ngung. 964 
Synthese 336f., 346, 348. 

408, 435, 446f., 559, 
164, 815 

Täuschung 299, 898f., 
962, 970, 972, 

Tatsachenzlleifel 963 
Teil güter , .esentliche 

857 
Theonollie 824 
Totalität 187. 948, 960, 
traditio 

- personae IS8! 181, 
220 
- corporis 122, 158 

Transformation 911 
- gesetz I i ehe 959 
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- schöpferische 866, 125, 127, 130, 136, Vergewaltigung, innerehe-
870 140, 152f., 154-156, 1 iche 864 

Treue 68, 11, 138, 152, 119, 183, 196, 198, Verlangen, fleischliches 
155f., 169, 111, 202, 125f., 221, 415 
195, 214f., 222f., 254, 265, 294f., Verllelirungsauftrag 410 
222, 225, 232, 324, 389, 411f., Verllittlung, geschieht!i-
244f., 336, 412, 420, 424, 460, 495, ehe 696 
418, 422, 424, 486, 524, 544, 575, 584, Vermögensgeille i nschaft m 
534, 544, 515, 586, 593, 624, 626, 658, Vernunfterkenntn i s 15 
594, 623f., 626, 610, 613, 618, 121, Vernunftethos 826 
662, 613, S88, 114, 118, 810, 838, 933, Verpfl iChtungs-
141, 789f" 192, 938, 9ut.. 959 abs icht 708 
831-836, 838f., 874, - innere 9U anspruch 113 
880, 890, 926. 935 - natürl iehe 825 charakter 692, 699, 
- begriff 832, 934 Unauf16s I iChkeits- 108 
- gestalt 835, 838, doktrin 131 9rad 102 
848, 889 gebot 101, 216 kraft 101, 706f., 
- sexue 11 e 9m. gesetz 295 735 
- verhältnis 844, verständnis m verhältnis, gegen-
8m. Ungültigkeit 271f., 966 seitiges 204 
- verhalten 883 Unlösbarkeit Verrechtlichung 910 
- versUndnis 832 s. UnaufHislichkeit VersUndnis, 
- versprechen 840 unio - vertragI iches (der 
- zusage 880, 889 - inti~a 538, 624 Ehe) 227, m 
- Gottes 880, 8U - legitillla 538 - kodikarisches (der 

Tri a-bona-Lehre, 70 unitas Ehe) 74 
s, auch Ehezweck ( e) , s. Einheit Vertrag 51, 19f., 82f., 
Zweck ( e), finis Unterstützung m 88-~O, 93, 96, 116, 

Tria-bona-Schema 685, - der Gatten 225, 122, 154f" 162, 
773, 932-m, 9U 278 111, 180, 194-196, 
s, auch Ehemck( e), - gegensei ti ge 59, 199-20&, 208, 215, 
Zweck/eI, finis 61,76,331,421, 228, 245, 249, 250-

466, 571 254, 256f" 259, 
Unverlllögen, gesch I echt- 273, 301f., 351f., 

Iiehes 121, 201 354, 364, 370, 426, 

Dberbevö I kenng 329 
Urtei lsvmögen 941 429, 491f" UO, 

588, 601, 681, 720, 
Obergabe 122, 124, 80'9f., 

- des Körpers 492 812, 815, S19f., 
- des Rechts auf 836, 850-852, 854, 
den Körper 541 Verantwort lichke i t, 851, 866, 868, 876, 

übertragung elterliche 315 880, 892-895, 898-
- des Rechts auf den Verantwortungsfrei hei t 901, 903, 906, 974, 
Leib 413, 679 831, 841 - besonderer 82, 114 
- des Rechts zur Le- Verbindungen, i I legitime - echter 58 
bensgelteinschaft 255 292 - höherer Ordnung 

überzeugung 331, 826 Vereinigung 82 
'una caro' 122, 124f., - eheliche 126, 135 - obi igatoriseher 

129, H3, 183, 532, - körper 1 i ehe 121 851 
144, 781f., 885 Verfassungsrecht 90, 912 • naturrechtlicher 

Unauflösl ichkeit 46, 61- Vergangenheitsbed i ngung 82 
11, 17, IOa-IO'8, 966, 969, 971 - persän li eher 114 
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- privatrechtlicher 
82 
- rechts begründender 
m 
- rechtsiibertragen
der 931 
- religiöser 114 
- sakraler 84, 114 
- sozialer 363 
- syna 11 ag~at i scher 
82 
- unte ilbarer 82 
- nhrer 58, 80, 
603 
- zweiseitiger 80, 
82 

Vertrags
abschlu8 

s. Vertrags
schlie8ung 
art 851, 854 
auflösungsfreiheit 
83 
begriff 81, 84, 86, 
89, 91f., 114, 117, 
155-151, 162, 161, 
172, 195, 198f" 
203, 228, 246, 248, 
251, 253f., 251, 
259, 301, 360, 365, 
370, m, 421, 489, 
492,495, 540f., 
602-604, 119f .. 
122f., 805f., 808-
811, 811f., 820, 
858, 881, 892-899, 
9010908, 912, 930 
bezeichnung 

s. Yertragsbe
griff 
bindung 111 
charakter (der Ehe) 
114, 116, 168, 
249f., 255, 301, 
122f., 915 
definition 203 
denken 85, 81, 156, 
180, 489, 867 
ei genschaften 116 
freiheit 721 
gedanke 

s. Vertragsden-

ken 
gegenstand 

s. Vertrags in
halt 
gereChtigkeit 836 
gesta 1 tungsfrei he i t 
83, 866 
idee 

s. Vertragsden-
ken 
inhalt 59, 96, 99, 
122-124, 155, 158, 
176, 194, 205, 255, 
853f., 811 
kategorie 

s. Vertragsbe
griff 
konzept( ion) 125, 149, 
154, 151, 111, 118, 
191, 199, 203, 492, 
806, 851, 901, 909, 
975 

- schuldrecht
liche 857 
lehre 891 
lode 11 53, 247, 120-
723, 820, aso, 908-
910, 964, 971, 915, 
919 
natur (der Ehe) 364, 
489 
objekt 

s. Vertrags i n
halt 
ob! igatorischer 851-
854 
perspektive 604, 
629, 904 
pfl i ehten 853, m 
qualität 93 
rechte 853, 856 
rechtsbegründender 
852, m 
rechtsübertragender 
852-854 
seh lieung 205, 252, 
262 
5chl ie6ungsfreiheit 
83 
sicht 

s. Vertragsper
spekt i ve 

systell 196 
terminologie 

s. Vertragsbe
griff 
terlli nus 

5. Vertragsbe
griff 
theorie 148, 155, 
197, 109, 867f., 810 
treue 116, 214, 832 
typus 

s. Vertragsart 
verhältnis 200, 854, 
m 

- synallagllati
sehes 85T 
verständnis 806 
verpfl ichtungen 167 
vorstellung 156, ·198, 
245, 248 
zentrierung 906 

vincu)ulI 71, 94, 158, 
20H., 171 
- coniugale perlla
nens 58 
- iuris 202 

-Vollkommenheit, evange-
1 ische 339 

Vo 11 streckungs zwang 854, 
862 

Vollzug 951 
Vollzugsfähigkeit 959 
Vorheh! 1 t 157 
Vorrangstellung des Han-

nes 
s. Stellung der Frau 

Wahlfreiheit 598 
Wande I, sesch i cht li cher 

376 
lIandelbarkeit, geschicht-

liche m 
~eihen, Hl. 286 
~eisungen 706 
We i tergabe aes Lebens 801 
Wert(e) 369, 395, W, 

424, 443, 455, 460, 
484, 494, 570, 611, 
Haf., 772, 174, 
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778, 793, 800f., 
825, 848, 874 
- der Fortpfl anzung 
744 
- fundamentaler 424 
- ha I tungen 857, 
913, 945 
- hierarchie 777f., 
804 
- idealer 457 
- innere 778 
- natUr 1i che 4 I 6 
- neue 690 
- der Partner 421 
- ~artnerschaft li-
eher 742, 746, 759, 
766, 770, 778, 781, 
782,787, 790, 793, 
801, 804 
- personale 369f., 
659 
- prokreativer 
742f .. 745f. 759, 
766, 778, 789, 801, 
804 
- spezifikationen 
780 
- wesent I i eher 

s, ~esenswer-
t(e) 

Vesen 89, 104, 107, 162, 
167, 187,275,354, 
356,361,366,377, 
409, 425f" 5 79f " 
599, 760, 763, 914, 
925, 928, 957 

Wesens-

1002 

aussage(n) 233, m 
begriff 101 
beschre i bung 8 I 9 
bestandte i I e 930 
bestimmung 755, 
819, 824 
definition 93 
deutung 117 
diskussion 355 
eigenschaft (en) 64, 
66,68, TOf., 77f" 
84, 94, 104-109, 
135, 140, 169, 175, 
187, 194f" 202, 
215f., 254, 328, 

429, 486, 495, 542, 
593f" 623f" 618, 
778f., 787, 790, 
810, 913, 923, 929, 
932, 934f., 937, 
945 
eleJlent(e) 362, 918, 
920, 928, 932, 936, 
939, 943f. 
erkenntn i s 1 I I 
gutl güter 4 I 8, 584, 
918, 927, 932 
i nha I te (des Ehekon
senses) 913, 925 
komp I ex 939 
lIoment 9 17 
motiv für die Ehe 
469 
Objekt des Ehekon
senses 190 
verständn i s 53, 
229f" 247, 737, 
742, 766, 813f., 
817, 820, 822, 913, 
930, 971f., 980 

- erneuertes 
259, 279, 920 
wert( e) 743, f48, 
764, 770, 787, 805, 
819,829,841, 932 

- innere 780, 
786 

- partner
schaftli eher 745 
zug 788 
zweck, 122, 124f., 
131, 165, 355f. 

- primärer 568 
~ i ederverhe i ratung 486 
Wi ederverhe i ratun gsverbot 

107 
Willensakt 202, 457, 598, 

923 
Wi llenseinigung 807, 943 
Willens-

Wohl 

erk lärung 851 
überei nkunft 252 
übereinstiMmung 867 

- der Art 14 I 
- der Eltern 637, 
673 

- der Fallilie 104, 
265, 276, 387, 535, 
802 
- der Gatten 

s, Wohl der 
Partner 
- der Gesallthe i t 68 
- der Gesellschaft 
66, 104, 216, 265, 
324, 380, 648, 802 
- individuelles (der 
Gatten) 100, 272 
- des Individuums 
105 
- der Kinder 

s, Wohl der 
Nachkoillmenschaft 
- der Nachkoillmen
schaft 67, 477, 524, 
648, 658, 673, 748, 
790, 799, 802, 919, 
941 
- öffentliches lOS, 
2 I 6 
- der Partner 66, 
215,247,389,477, 
544, 546, 585, 648, 
802, 812, 819, 918-
920, 937f., 940 
- persona I es 625 
- der Personen 541, 
648 
- des Staates 105 

'wohlwollen 
- gegenseitiges 216 

Wohngemei nschaft 59, 160, 
299, 941 

Würde (des Henschenl der 
Person) 33 I, 376, 
458, 504, 538, 573, 
725, 730, 734f., 
832 

Würde der Frau 601 



Zeugnis der Eheleute 
792 

Zeugung 182, 236, m, 
521, 780, 788, 922 

Zeugungs
akt 959 
fähigkeit 119, 458, 
954, 970 
offenheit 589 
unfähigkeit 153 
zweck 483, 590 

Zhi Ischeidung 294 
Ziilibat 243, 343 
Zur i ch 395f., 400 
Zukunftsbedingung 970 
Zuneigung 864 

- sexue 11 e 483 
- wi llentliche 618 
- zärtliche 415, 
422,768 

Zuordnung (der Zwecke, 
Werte, Güter) 63, 
234, 237, 471, 477, 
556, 620, 648, 670, 
772,775 
- balancierte 565, 
m 
- hi erareh; sehe 55, 
96f., 102, 123, 143, 
145f., 111, 176, 
187, 209, m, 225, 
229, m, 239, 282, 
258, 275, 356, 416, 
451, 471f., 474f. 
479,m, 520, 523, 
525, 566f., 570f., 
578, 580, 517, 550, 
654-655, 558, 670f., 
mf., 576, 679, 
587,711,736,744, 
170, 772f., 787, 
797, 815, 868, 914, 
916f., 919f., 933 

Zurechnungsfähigkeit 85 
Zusage 187 
Zusammen I eben/-wohnen, 

ehel iches 
s. Wohngelleinsehaft 

Zustilllllung, vertrag I iche 
977 

Zuwendung 837 
- körper 1i ehe 590 

- partnerschaft I i ehe 
747, 762 
- personale m 

Zuwendungs-
ausdruck 959 
haltung 831, m 
verha I ten 883 

Zwang und Furcht 85, 272, 
287 

Zweckhi erareh i s i erung 
s. Zuordnung, hier
archische 

Zweck(e) 62, 70, 122, 
147, 166, 189f., 
211, 218, 220, 226, 
234f .. 237f., 241f., 
26St., 278, 324, 
328f., 345f., 353, 
356, 421, 451, 485, 
468, 470, 472-475, 
479, 484, 494, 520-
523, sm., 559f., 
575, m, 617, 519-
621,655,663, 571, 
574, 755, 758, 771, 
781, 932 
- begriff 188 
- biologischer 138 
- bipolarer 182 
- einziger 494 
- erster 168, 171, 
278, 480 
- fundallentaler 117 
- generativer 187 
- genuiner 523 
- hauptsäeh I ieher 
168, C94 
- höchster 278 
- lehre 219, 265, 
302, 364, 466, 474, 
620, 775 
- der liebe 526, 783 
- nächster 168 
• natürlicher 346 
- objektive 325, 723 
- persona I er 138, 
182, 261, 326, 574, 
620 
- persona li st i scher 
620 
- prillärer 133, m, 
242 

- prob 1 eI 738 
- pyr8lide 555 
- rangordnung 

s. Zuordnung, 
h i erareh j sehe 
- schella 933 
- sozialer 109, m 
- spirtuel1er 520 
- subjektiver an 
• Subordination 99 
- ter.inologie 390, 
559, 933 
- uberordnung 

s. Zuordnung, 
h i erarch i scher 
- übernatur I i eher 
345 
- unterordnung 

s. Zuordnung, 
h i erarch ische 
- Verhältnisbestim
mung 

s. Zuordnung, 
hierarchische 
- vertrag 868 
- lahrer und erster 
242 

Zweidilllensionalität des 
Ehebegriffs 568 

Zweieinheit 138, U2, 
1541., 202, m 

Zweieinigkeit 139-142 
Zweitehen, zivi le 289 
ZlIeitzweck(e) 51, 129, 

164f., 178, 227, 
233f., 236-238, 
240, 267, 279, 331, 
346, 351, 353, 383, 
4651., m, 480, 
571, 574, 584 
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Canonesreg1ster 

I. CICI917/18 

ce. 101H143: 
c. 1012: 
c. 1012 SI: 
c. 1012 12: 
c. 1013: 
c. 1013 11: 

c. 1013 12: 
C. 1015: 
c. 1015 11: 
c. 1068: 
c. 1068 SI: 
e. 1081: 
c. 1081 SI: 
c. 1081 12: 

c. 1082 11: 
c. 1083 12: 
c. 1085: 
c. 1086 12: 
c. 1089: 
c. 1091: 
c. 1092: 
·c. 1092 n. 2: 
c. 1128: 
ce. 1133-1137: 
ce. 1138-1141: 

1004 

56 
57. 182, 913 
90. 903. 90E 
899 
lU, 182. 913, 919 
60, 103, 145. 152, 234, 239, 
268,412, 903, 913, 914 
60. 64, 213" 221, 913 
288 
129 
119. 949, 952, 954 
950 
166 
89, 212, 921 
64, 129, 162, 166. 175. 191. 
197, 212, 219f., 236. 9t3 
115, 191 
298, 878 
197 
175, 191 
975 
975 
m 
191 
191 
197 
197 

2. CICI983 

c.14: m 
c. 18: 958 
c. 213: 961 
c.219: 961 
c. 1055: 959 
c. 1055 11: 894,902,907,921, m, 936,m, 
c. 1055 12: 899, 931f. 
c. 1057 SI: 921 
c. 1051 12: 905, 925 
C. 1063 n. 4: 902· 
e. lOGS: 958 
c. 1071 n. 1: 915 
c. 1084: 949, 958 
e. 1095 nn. 2,3: 9U 
c. 1095 n. 3: 898, 945. 958f .• 910 
C. 1098: 970 
c. 1101 12: 932, 935, 959 
e. 1102 11: 96i 
c. 1105: 975 




